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Zum Inhalt:

Die vorliegende Sekundäranalyse erfasst fast 15 Jahre empirische
Strafverfahrensforschung und greift Fragestellungen auf, die bis heute
weitgehend vernachlässigt worden sind. Es geht darum, Grundlagen für
eine zusammenfassende und übergreifende Bewertung der empirischen
Untersuchungen zum Strafverfahren zu schaffen, auf einer solchen
Grundlage eine Bewertung des Standes der empirischen Forschung in
methodischer und inhaltlicher Hinsicht durchzuführen, damit der Stand
der Forschung angemessen in Strafverfahrensreformen Eingang finden
kann, und dabei auch solche Bereiche des Ermittlungs- und Strafver-
fahrens sowie Fragestellungen zu identifizieren, die bislang keine
Aufmerksamkeit empirischer Strafverfahrensforschung erfahren haben.

Die Ergebnisse der Sekundäranalyse verweisen auf gut erforschte
Bereiche des Strafverfahrens, so insbesondere die Einstellungspraxis
der Staatsanwaltschaften, gerichtliche Entscheidungen oder das Sach-
verständigengutachten, belegen allerdings erhebliche Defizite in metho-
disch zuverlässig angelegten Untersuchungen zur Effizienz, vor allem
zur Kosteneffizienz des Strafverfahrens und zur Implementation und
Evaluation polizeilicher Ermittlungen.
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Vorwort

Die 1994 im Bundeskriminalamt eingerichtete Rechtstatsachensammelstelle
(RETASAST) hat sich mittlerweile als ein �ußerst n�tzliches Instrument zur Ge-
winnung und Aufbereitung von Rechtstatsachen entwickelt. Prim�res Ziel der
RETASAST ist die Unterst�tzung politischer Entscheidungstr�ger in Form einer
beratenden Funktion durch die Bereitstellung von Rechtstatsachen, insbesondere
durch konkrete Sachverhaltsschilderungen mit defizit�rer Rechtslage aus dem
Polizeibereich des Bundes und der L�nder. Diese aufbereiteten Rechtstatsachen
dienen schwerpunktm�ßig der Untermauerung rechtspolitischer Forderungen
und belegen einen tats�chlichen Handlungsbedarf bei angestrebten Rechts�nde-
rungen.

Aus wissenschaftlicher Sicht wurde bislang der Thematik der „Rechtstatsachen“
nur wenig Beachtung geschenkt. Die Studie zur „Rechtstatsachenforschung zum
Strafverfahren“ des Max-Planck-Institutes f�r Nationales und Internationales
Strafrecht arbeitet erstmalig diesen Bereich umfassend f�r das Strafverfahren
auf und setzt sich wissenschaftlich fundiert mit dem Begriff der „Rechtstatsache“
auseinander. Die Studie stellt somit nicht nur f�r die RETASAST des Bundeskri-
minalamtes, sondern auch f�r die rechtspolitische und wissenschaftliche Seite
schlechthin ein Basiswerk dar.

Dr. Ahlf

Leiter der Gruppe Kriminalstrategie
im Kriminalistischen Institut des Bundeskriminalamtes

V
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Vorbemerkung

DievorliegendeUntersuchungwurde durch das Bundeskriminalamt angeregt und
gefçrdert. Damit hat das Bundeskriminalamt eine Fragestellung aufgegriffen, die
bislang in Deutschland und auch dar�ber hinaus wenig Beachtung fand. Es geht
umSekund�ranalysen und Zusammenfassungen empirischer Rechtstatsachenfor-
schung, die in dieser Untersuchung auf das Strafverfahren bezogen sind. Es steht
außer Frage, dass sekund�ranalytische Betrachtungen großen Nutzen nicht nur
f�r die Kriminalpolitik und die Ermittlungs- und Strafrechtspraxis abwerfen, son-
dern auch f�r die wissenschaftlichen Disziplinen unerl�sslich sind. Denn nur so
kann es gelingen, verl�sslichesWissen aufzubereiten, Forschungsl�cken zu iden-
tifizieren und Grundlagen sowie Anregungen f�r zuk�nftige empirische For-
schung zu schaffen.

Mein besonderer Dank gilt Herrn Kollegen Ahlf, der die Untersuchung sachver-
st�ndig und mit großer Geduld begleitet hat.

Hans-Jçrg Albrecht

Freiburg, Oktober 2004
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1 Einleitung: Fragestellungen und Ausgangspunkte der
Sekund�ranalyse

Die vorliegende Untersuchung zielt zum einen auf die systematische Erfassung
von Rechtstatsachenforschung zum Strafverfahren im deutschsprachigen Raum
in den neunziger Jahren, auf deren Analyse und Darstellung sowie auf eine erg�n-
zende Befragung der Forschungseinrichtungen und Wissenschaftler, von denen
strafrechtliche Rechtstatsachenforschung betrieben wird. Zum anderen geht es
um die Entwicklung eines Instrumentes, mit dem Befunde strafrechtlicher
Rechtstatsachenforschung ausgewertet und aufbereitet werden kçnnen. Mit einer
solchen Untersuchung sollen Aussagen �ber gegenw�rtige Forschungsschwer-
punkte und Forschungstendenzen strafrechtlicher Rechtstatsachenforschung in
inhaltlicher, methodischer und institutioneller Hinsicht ermçglicht werden. Fer-
ner ist die Sekund�ranalyse an der Identifizierung von Forschungsl�cken interes-
siert, aus denen heraus dann ggfs. verdeutlicht werden kann, an welchen Themen
sich in Zukunft strafrechtliche Rechtstatsachenforschung orientieren sollte, wenn
die erkennbaren Schwerpunkte mit rechtspolitischen Entwicklungen und offenen
Fragen kontrastiert werden.

Sekund�ranalytische Untersuchungen dieser Art stehen derzeit im deutschspra-
chigen Raum f�r die neunziger Jahre nicht zur Verf�gung. Derartige Unter-
suchungen sind allerdings auch international bis heute nicht durchgef�hrt wor-
den. Die Untersuchung von Dessecker/Geissler-Frank zum Stand empirischer
Forschung zum Strafverfahren erfasste den Zeitraum bis zum Oktober des Jahres
1990 und zielte im�brigen auf die Vorbereitung der damals noch geplanten „Gro-
ßen Strafverfahrensreform“1, die freilich im Zuge der deutschen Wiedervereini-
gung nicht zuletzt aus Kosten- und Kapazit�tsgr�nden vertagt worden und in
„weite Ferne ger�ckt“ ist.2 Die Notwendigkeit einer solchen Reform wie auch
die Herstellung ihrer Grundlagen in Form von rechtstats�chlichen Erhebungen
sind jedoch weiterhin unumstritten.

Im�brigen ist dieNotwendigkeit von empirischen Forschungen zumStrafverfah-
ren auch ohne das Ziel einer systematischen und umfassenden Reform der gesam-
ten Strafprozessordnung offenkundig. Der Bedarf an Rechtstatsachenforschung
ergibt sich bereits aus den zahlreichen Einzelreformen, denen die Strafprozess-
ordnung in den letzten Jahrzehnten unterworfen war und die den deutschen Straf-
prozess in verschiedenen Bereichen erheblichen Ver�nderungen ausgesetzt ha-
ben. Sowar die Entwicklung des Strafverfahrensrechts in den letzten zehn Jahren
– nicht nur in Deutschland – auf die Eingliederung solcher Ermittlungsmaßnah-
men in das System der Ermittlungsmethoden konzentriert, die proaktiver Natur
und ganz wesentlich mit Effizienzgesichtspunkten begr�ndet worden sind. Ver-

1 Dessecker, A., Geissler-Frank, I.: Empirische Forschungsarbeiten zum Strafverfahren und Straf-
verfahrensrecht. Freiburg 1995, S. 1.

2 Rieß, P.: Mçglichkeiten und Grenzen einer Reform des Rechts der Wiederaufnahme im Strafver-
fahren. Neue Zeitschrift f�r Strafrecht 14 (1994), S. 153–159, S. 154.

1
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folgt man n�mlich den Verlauf der Strafprozessreformen der 90er Jahre in
Deutschland, so l�sst sich unschwer feststellen, dass wesentliche Teile der Refor-
men mit Bed�rfnissen begr�ndet worden sind, die sich auf neue Kriminalit�tsfor-
men und hiermit zusammenh�ngende neue Gefahren sowie neue Ermittlungspro-
bleme beziehen. Hierbei geht es im Kern um die Organisierte Kriminalit�t sowie
um die grenz�berschreitende oder transnationale Kriminalit�t und hieraus resul-
tierende besondere Anforderungen an strafrechtliche Ermittlungen.3 Es treten
Fragestellungen hinzu, die aus der justiziellen Bew�ltigung großer und komple-
xer Verfahren der Wirtschafts- und Umweltkriminalit�t sowie letztlich auch sol-
cher Verfahren resultieren, die den (internationalen) Terrorismus zum Gegen-
stand haben. Gerade Entwicklungen des internationalen Terrorismus verweisen
auf Forschungsfragestellungen und Sachverhalte, die bislang von der Rechtstat-
sachenforschung und der Kriminologie nicht aufgegriffen worden sind.4 Es
geht dabei auch um Fragestellungen europ�ischer und internationaler Zusam-
menarbeit, die vomVorfeld des Ermittlungsverfahrens (das im �brigen vor allem
im Zusammenhang mit dem internationalen Terrorismus sowie der transnationa-
len organisierten Kriminalit�t herausragende Bedeutung hat und sich mit den T�-
tigkeitsfeldern der Geheimdienste �berlappt5) �ber die Hauptverhandlung bis hin
zur Vollstreckung strafrichterlicher Erkenntnisse reicht.

Zu den neuen Kriminalit�tsph�nomenen, die unter dem Begriff und Konzept der
organisierten Kriminalit�t zusammengefasst werden, z�hlen verschiedene For-
men der transnationalen oder grenz�berschreitenden Kriminalit�t – wie beispw.
der Drogenhandel – sowie der Wirtschafts- bzw. Umweltkriminalit�t, ferner der
Menschenhandel in seinen Auspr�gungen der illegalen Arbeitnehmer�berlas-
sung, der Einschleusung von Immigranten sowie des Frauen- und Kinderhandels,
organisierter Betrug und die Geldw�sche, schließlich der internationale Terroris-
mus. So sind vor allem das Gesetz zur Bek�mpfung des Rauschgifthandels und
anderer Formen organisierter Kriminalit�t (OrgKG) 1992, das Geldw�schegesetz
1993, das Verbrechensbek�mpfungsgesetz 1994, die Einf�hrung der Wohnraum-
�berwachung 1998 sowie die Reformen der Landespolizeigesetzemit besonderen
Bed�rfnissen der Bek�mpfung organisierter Kriminalit�t legitimiert worden.6

Auch die laufenden Debatten zur Reformbed�rftigkeit des Strafprozessrechts7

beziehen sich wesentlich auf die Perspektive der Bek�mpfung organisierter Kri-

3 Albrecht, H.-J.: Organisierte Kriminalit�t – Theoretische Erkl�rungen und empirischeBefunde. In:
Albrecht, H.-J. u. a.: Organisierte Kriminalit�t und Verfassungsstaat. Heidelberg 1998, S. 1–40.

4 Albrecht, H.-J.: Terrorismus und kriminologische Forschung – Eine Bestandsaufnahme. Schwei-
zerische Zeitschrift f�r Kriminologie 1 (2002), S. 5–17.

5 Albrecht, H.-J.: Antworten der Gesetzgeber auf den 11. September – eine Analyse internationaler
Entwicklungen. Journal f�r Konflikt- und Gewaltforschung 4 (2002), S. 46–76.

6 Kanther, M.: Erçffnungsansprache. Die Bek�mpfung der Organisierten Kriminalit�t in Deutsch-
land. In: Bundeskriminalamt (Hrsg.): Organisierte Kriminalit�t. Vortr�ge undDiskussionen bei der
Arbeitstagung des Bundeskriminalamts vom 19. bis 22. November 1996. Wiesbaden 1997,
S. 39–51, S. 45 f.

7 Vgl. hierzu auch Satzger, H.: Chancen und Risiken einer Reform des strafrechtlichen Ermittlungs-
verfahrens. Gutachten C zum 65. Deutschen Juristentag. M�nchen 2004.
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minalit�t oder der Transaktionskriminalit�t8, wobei der Telekommunikations-
�berwachung und der elektronischen �berwachung vonWohnungen9 in der zwei-
ten H�lfte der neunziger Jahre und im neuen Jahrtausend nicht zuletzt auf Grund
verfassungsrechtlicher Auseinandersetzungen erhebliche Bedeutung zugekom-
men ist.10 Die Anti-Terrorismus-Gesetzgebung, die dem 11. September 2001
folgte, greift im Wesentlichen verschiedene Linien in der Reform des formellen
und materiellen Strafrechts auf, die seit den achtziger Jahren in den gesetzgebe-
rischen Antworten auf (transnationale) organisierte Kriminalit�t gesetzt worden
sind.11

Die Bek�mpfung der Organisierten Kriminalit�t steht im �brigen auch im Vor-
dergrund der Bem�hungen um eine europ�ische Sicherheitspolitik12; schließlich
ist die organisierte Kriminalit�t in ihren verschiedenen Auspr�gungen wie Dro-
genhandel, Menschen- und Frauenhandel Kernpunkt der im Dezember 2000 in
Palermo aufgelegten UN-Konvention zur Bek�mpfung der transnationalen Kri-
minalit�t.13 Im Mittelpunkt der europ�ischen Strategien stehen die Schengenver-
tr�ge, die in den Bestand der Europ�schen Union �bernommen worden sind, der
europ�ische Haftbefehl und Erleichterungen bzw. Vereinfachungen der europ�i-
schenRechtshilfe aus deren Zusammenhang heraus sich gerade in strafprozessua-
ler Hinsicht eine Vielzahl von Fragestellungen und Problemen ergeben, die wie-
derum auf Bedarf an empirischen Forschungen einmal zu grenz�berschreitender
Kriminalit�t, zum anderen an Untersuchungen zu den Strukturen und Verteilun-
gen von solchen prozessualen Problemen hinweisen, die sich aus der Kooperation
selbst sowie aus dem grenz�berschreitenden Charakter von Straftaten ergeben.14

Im Hinblick auf „neue Ermittlungsmethoden“ hat die deutsche Strafprozess-
reform bislang in Europa sicher eine gewisse „Vorreiterstellung“ eingenommen.15

8 Kanther, M.: a. a. O. 1997, S. 46 f.; Wolter, J.: Kriminalpolitik und Strafprozessrechtssystem. In:
Sch�nemann, B. u. a.: Festschrift f�r Claus Roxin zum 70. Geburtstag. Berlin, New York 2001,
S. 1141–1171; Kaiser, G.: Kriminalpolitik in der Zeitenwende. Wandlungen der Kriminalpolitik
seit der Großen Strafrechtsreform. In: Sch�nemann, B. u. a. (Hrsg.): Festschrift f�r Claus Roxin
zum 70. Geburtstag. Berlin, New York 2001, S. 989–1000.

9 Kanther, M.: a. a. O. 1997, S. 47.
10 Vgl. Urteil des Bundesverfassungsgerichtes vom 3. 3. 2004, 1 BvR 2378/98, 1BvR 1084/99 zur

akustischen Wohnraum�berwachung.
11 Albrecht, H.-J.: Antworten der Gesetzgeber auf den 11. September – eine Analyse internationaler

Entwicklungen. Journal f�r Konflikt- und Gewaltforschung 4 (2002), S. 46–76.
12 Fijnault, C.: Policing international organized crime in the European Union. In: Fijnault et al.

(Hrsg.): Changes in Society, Crime and Criminal Justice in Europe. Volume II. International
Organised and Corporate Crime. Antwerpen 1995, S. 181–194; Petri, T. B.: Europol. Grenz�ber-
schreitende polizeiliche T�tigkeit in Europa. Baden-Baden 2001.

13 Albrecht, H.-J., Fijnaut, C. (Eds.): The Containment of Transnational Organized Crime. Com-
ments on the UN-Convention of December 2000. Freiburg: Edition iuscrim 2002.

14 Gleß, S., Nelles, U.:, Grenzenlose Strafverfolgung. Neue Kriminalpolitik 12 (2000), S. 22–25;
Gleß, S., Grote, R., Heine, G. (Hrsg.): Justitielle Einbindung und Kontrolle von Europol. Bd. 1,
Freiburg i. Br. 2001.

15 Vgl. die Darstellung von Bernasconi, P.: La criminalit� organis� et d’ affaires internationale. In:
Fijnault, C.et al. (Hrsg.): Changes in Society, Crime and Criminal Justice in Europe. Antwerpen
1995, S. II1-II.16, II.11 ff.
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Denn das Gesetz zur Bek�mpfung des Bet�ubungsmittelhandels und anderer For-
men organisierter Kriminalit�t aus dem Jahre 1992 stellte in Europa eine der ers-
ten Gesetzgebungen dar, mit denen eine fast umfassende Normierung solcher
„neuer Ermittlungsmethoden“, die sich als Antwort auf das neuen Kriminalit�ts-
ph�nomenen innewohnende Bedrohungspotenzial verstehen16, vorgenommen
wurde. Auch das Corpus Juris, mit dem ein Grundbestand materiellrechtlicher
und prozessualer Regeln als Kernst�ck eines europ�ischen Strafrechts erarbeitet
worden ist17, ist ebenso Ausdruck eines Bedarfs an empirischemWissen �ber die
Implementation des Strafverfahrensrechts in Europawie das Green Paper der Eu-
rop�ischen Union zur gegenseitigen Anerkennung strafrechtlicher Entscheidun-
gen.18 Denn nur auf der Basis empirischen Wissens kann es gelingen, Grund-
best�nde von Regeln festzulegen, die dann in den einzelnen lokalen Systemen
auch aufgegriffen werden kçnnen und daf�r sorgen, dass jedenfalls rechtliche
Strukturen nicht mehr als �berfl�ssige Hindernisse in der Verfolgung von Straf-
taten erscheinen.19

Im�brigen ergibt sich empirischer Forschungsbedarf aus dem in der Praxis selbst
zum Ausdruck kommenden Wandel. Die Praxis reagiert bekanntermaßen auf
neue Herausforderungen mit solchen Ver�nderungen in den Handlungs- und Ent-
scheidungsmustern, die leicht den Stellenwert gesetzgeberischer Reformen erlan-
gen. So hat das Ph�nomen der „Absprachen im Strafverfahren“, mithin die deut-
sche Variante des „plea bargaining“, in den neunziger Jahren theoretisch und
praktisch erhebliche Beachtung erfahren.20 Die Diversions- und Einstellungspra-
xis der Staatsanwaltschaften, die sich auf die in reichem Maße durch §§ 153,
153 a StPO (bzw. §§ 45, 47 JGG) einger�umte Opportunit�t st�tzt, hat sich zum
Regelfall der Erledigung von Verfahren entwickelt und war verschiedentlich
Konflikten ausgesetzt, die zwischen Justiz und Polizei entstanden sind21 und
nach empirisch begr�ndeten Antworten verlangen.

W�hrend aber die in Gang gesetzten Reformen das Strafverfahren, vor allem aber
das Ermittlungsverfahren, betr�chtlichen und deutlich sichtbaren �nderungen
unterzogen haben, ist andererseits weitgehend nicht nur ungekl�rt, was Organi-

16 Vgl. hierzu eingehend den Boer, M. (Hrsg.): Undercover Policing and Accountability from an
International Perspective. Maastricht 1997.

17 Delmas-Marty, M., Vervaele, J. A. E. (Hrsg.): The Implementation of the Corpus Juris in the
Member States. Antwerpen, Groningen, Oxford 2000.

18 Commission of the European Union: Green Paper on the approximation, mutual recognition and
enforcement of criminal sanctions in the EuropeanUnion. Brussels, 30. 4. 2004, COM (2004) 334
final.

19 Delmas-Marty, M., Vervaele, J. A. E. (Hrsg.): The Implementation of the Corpus Juris in the
Member States. Antwerpen, Groningen, Oxford 2000.

20 Weigend, Th.: Eine Prozessordnung f�r abgesprochene Urteile? NStZ 19 (1999), S. 57–63.
21 Vgl. beispw. Braasch, H.-J., Kçhn, K., Kommoß, K., Winkelmann, O.-H.: Der Gesetzesungehor-

sam der Justiz. Eine kriminologische Untersuchung zur Problematik von Verfahrenserledigungen
im Verh�ltnis Polizei/Justiz und ihre Auswirkung auf kriminal- und gesellschaftspolitische Pro-
zesse. bdk Bund Deutscher Kriminalbeamter, L�beck, Berlin, Essen, Wiesbaden 1997 sowie den
Widerspruch von Weber, V.: Gesetzesungehorsam der Justiz? DriZ 76 (1998), S. 302–305.
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sierte Kriminalit�t im einzelnen bedeutet, aus welchen Handlungen sie sich zu-
sammensetzt, wie sich Organisierte Kriminalit�t entwickelt und welches Gef�hr-
dungspotenzial dieser Kriminalit�t tats�chlich innewohnt.22 Der Streit betrifft vor
allem die von organisierter Kriminalit�t ausgehenden Gefahren f�r die Innere Si-
cherheit, ja f�r die demokratisch verfasste Gesellschaft insgesamt.23 In einer po-
larisierten Debatte stehen sich Vorw�rfe, mit Phantomen Kriminalpolitik zu be-
gr�nden, der Kritik gegen�ber, gef�hrliche Kriminalit�tsph�nomene nicht ernst
zu nehmen und auf Prinzipien zu beharren, die den Strafverfolgungsbehçrden
und der Justiz die Mçglichkeit n�hmen, den neuen Kriminalit�tsph�nomenen ef-
fizient zu begegnen. In den Auseinandersetzungen um die Praxis der Telekom-
munikations�berwachung24 und um die Verh�ltnism�ßigkeit der akustischen
Wohnraum�berwachung25 wird besonders sichtbar, dass ohne sichere Tatsachen-
grundlage eine Beurteilung nicht mçglich ist. Ungekl�rt ist ferner, wie die Ver-
�nderungen der Strafprozessordnung auf die strafrechtliche Verarbeitung neuer
Formen derKriminalit�t wirken undwelchenErfolg sie inAnspruch nehmen kçn-
nen. Noch weniger gekl�rt ist freilich, ob und inwieweit das erweiterte Ermitt-
lungsinstrumentarium Auswirkungen auf den Umfang und das Potenzial trans-
nationaler organisierter Kriminalit�t hat. Damit ist eines sicher: Offensichtlich
wurde f�r die Strafprozessreformen der neunziger Jahre Begr�ndungskredit in
Anspruch genommen, der immer noch der Einlçsung harrt.

Die Debatten um „neue (verdeckte) Ermittlungsmethoden“ und die strafrechtlich
organisierte Bek�mpfung organisierter Kriminalit�t stellen freilich nur einen,
wenn auch recht zentralen Bereich dar, aus dem heraus sich der Bedarf an sehr
spezifisch orientierter Rechtstatsachenforschung zum Strafverfahren ergibt.
Die neuen Ermittlungsmethoden sind dabei einerseits eingriffsintensiver im Ver-
gleich zu konventionellen Ermittlungen, andererseits haben sie auch dazu bei-
getragen, den Charakter des Strafprozesses insoweit zu ver�ndern, als nunmehr
eineweite und vonvornherein kaum begrenzbare Erhebung von personenbezoge-
nen Informationen im Vordergrund steht.26 Deshalb entstehen neue Fragestellun-
gen, wie beispw. die Behandlung der Begleit- oder Zufallsfunde27 oder die Frage

22 Vgl. hierzu die Klassifikation von Sch�ler-Springorum, H.: The Evolution of Criminal Justice
Systems. Report presented to the Fifth Conference on Crime Policy. Strasbourg, 27–29November
1995 sowie neuerdings insbesondere Kinzig, J.: Die rechtliche Bew�ltigung von Erscheinungs-
formen organisierter Kriminalit�t. Berlin 2004.

23 Vgl. hierzu beispielhaft Bundeskriminalamt (Hrsg.): Organisierte Kriminalit�t. Vortr�ge undDis-
kussionen bei der Arbeitstagung des Bundeskriminalamts vom 19. bis 22. November 1996.Wies-
baden 1997.

24 Albrecht, H.-J., Dorsch, C., Kr�pe, Ch.: Rechtswirklichkeit und Effizienz der �berwachung der
Telekommunikation nach den §§ 100a, 100 b StPO und anderer verdeckter Ermittlungsmaßnah-
men. edition iuscrim, Freiburg i. Br. 2003.

25 BverfG, Urteil vom 3. 3. 2004, 1 BvR 2378/98, 1BvR 1084/99.
26 Kinzig, J.: a. a. O., 2004, S. 787 ff.
27 Lindner, N.: Der Begleitfund. Zu denGrenzen strafverfahrensrechtlicher Informationsverwertung

beil�ufig erlangter Informationen im Rahmen pr�ventiv-polizeilicher T�tigkeit. Berlin 1998.

5



{luchterh_neu}20040358_BKA_Albrecht/kap01.3D S. 1 07.02.2005

der Abgrenzung zwischen pr�ventiven und gefahrabwehrenden Strategien einer-
seits sowie repressiven Ans�tzen andererseits.

Im Mittelpunkt steht aber die Effizienzfrage und damit eine Frage, die auch an-
dere Schwerpunkte der Reform des Strafverfahrensrechts sowie die Auseinander-
setzungen um die grunds�tzliche k�nftige Orientierung der Reform des Strafver-
fahrensrechts kennzeichnet.28 Die Opferperspektive beispielsweise, die seit den
achtziger Jahren ebenfalls zu betr�chtlichen Ver�nderungen des Strafprozess-
rechts beigetragen hat29, wird von �berlegungen einmal zu den Folgen des Straf-
verfahrens f�r das Opfer der Straftat (in Form einer Sekund�rtraumatisierung) ge-
tragen, zum anderen von der Richtung und dem Inhalt der Erwartungen der Opfer
an das Strafverfahren sowie an das Ergebnis der justiziellen Bearbeitung der
Straftat f�r die Opferbelange.

Zu denken ist dann an die seit den sechziger Jahren die rechtspolitische Diskus-
sion insbesondere des Jugendstrafrechts treibenden Vorstellungen �ber die Aus-
wirkungen formeller Erledigungenvon Straftaten auf die Person des jugendlichen
Straft�ters in Form von Stigmatisierung und Etikettierung ebensowie an die theo-
retischen Entw�rfe der Nicht-Intervention und der Diversion sowie ihre Umset-
zung in Gesetzgebung und Praxis.30 Insgesamt ist aus diesen theoretischen Linien
der Kriminologie und aus den entsprechenden Entw�rfen der Rechtspolitik zu
Opfer und T�ter unschwer ein Konzept negativer Neben- oder gar Hauptwirkun-
gen des Ermittlungs- und Strafverfahrens zu entnehmen, das freilich nicht nur in
Begriffe von Kosten und Nutzen (und damit der Kosten- sowie Kosten-Nutzen-
Effizienz) �bersetzt, sondern auch in Verbindung gebracht werden kann mit
�berlegungen, die sich auf außerstrafrechtliche Alternativen in der Kontrolle
und im Umgang mit Kriminalit�t beziehen. Konzepte der „Restorative Justice“,
aus der Idee der Wiedergutmachung und der Mediation entwickelt, und Bezug
nehmend auf die Gedanken des Abolitionismus, bieten selbstverst�ndlich eine
ganze Reihe von Fragestellungen, die nicht bloß dem materiellen Strafrecht
(und dort der Straftheorie und den strafrechtlichen Sanktionen), sondern dem
Strafverfahrensrecht zuzuordnen sind.31

Schließlich ist Forschungsbedarf verbunden mit der Entwicklung des wissen-
schaftlich-technischen Fortschritts, der zum Beispiel in DNA-Datenbanken und
deren zunehmenden Nutzung in Ermittlungsverfahren32, allerdings auch in damit

28 Eser, A.: Entwicklung des Strafverfahrensrechts in Europa. Orientierung an polizeilicher Effek-
tivit�t oder an rechtsstaatlichen Grunds�tzen? ZStW 108 (1996), S. 86–127.

29 Vgl. hierzu die Opferschutzgesetzgebung 1986 sowie vor allem die Zeugenschutzgesetzgebung
der sp�ten neunziger Jahre.

30 Zusammenfassend Albrecht, H.-J.: Ist das deutsche Jugendstrafrecht noch zeitgem�ß? M�nchen:
Beck 2002.

31 Braithwaite, J.: Restorative Justice: AssessingOptimistic and Pessimistic Accounts. In: Tonry,M.
(Hrsg.): Crime and Justice: A Review of Research, Bd. 25, Chicago, London 1999, S. 1–127.

32 Graalmann-Scheerer, K.: DNA-Massentest de lege lata und de lege ferenda. NStZ 24 (2004),
S. 298–301.
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zusammenh�ngenden Problemen des Transfers von Wissen zwischen empiri-
schen und normativen Wissenschaften zum Ausdruck kommt.33 Die Umw�lzun-
gen in der Informationstechnologie sind gleichfalls als gegenw�rtige Herausfor-
derung f�r das Strafverfahrensrecht zu nennen.34 Dabei geht es freilich nicht nur
um die technischen Einzelheiten (die gleichwohl in empirischer Hinsicht beispw.
f�r strategische Planungen erhebliche Bedeutung haben35), sondern auch um die
Frage, wie sich derartige Entwicklungen auf die Durchf�hrung von Strafverfah-
ren auswirken, welche neuen Fehlerquellen hierbei entstehen kçnnen und welche
Anwendungsmuster die Praxis in unterschiedlichen Anwendungsbereichen ent-
wickelt. Besondere Bedeutung haben auch hier Evaluationsfragestellungen, vor
allem in Gestalt von Kosten-Nutzen-Analysen.

33 Vgl. zum Beispiel den Transfer von Wahrscheinlichkeitsaussagen in den Prozess und damit zu-
sammenh�ngende Verst�ndnisfragen Gigerenzer, G.: Psychological Challenges for Normative
Models. In: Gabbay, D.M., Smets, P. (Hrsg.): Handbook of defeasible reasoning and uncertainty
management systems. Dordrecht 1998, S. 513–542.

34 Vgl. beispw. Diemer, H.: Zur Bedeutung der Videoaufzeichnung imRevisionsverfahren. NStZ 22
(2002), S. 16–20.

35 Julie E., Samuels, J. E., Asplen, Ch.: The Future of Forensic DNA Testing: Predictions of the
Research and DevelopmentWorking Group. National Institute of Justice,Washington, November
2000.
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2 Empirische Forschung und Konzepte der Rechtstatsachen-
forschung

2.1 Empirie, Beschreibung und Theoriepr�fung

Die Ziele einer systematischen Erfassung von empirischer Forschung zum Straf-
verfahren und der Sekund�ranalyse von Rechtstatsachenforschung zum Strafver-
fahren setzen die Kl�rung der Begriffe und Konzepte voraus. Insbesondere bedarf
es der Operationalisierung der „empirischen Forschung zumStrafverfahren“ bzw.
der „Rechtstatsachenforschung“. Die Koppelungmit der Rechtspraxis, die imBe-
griff der Rechtstatsachenforschung gesehen wird, f�hrt unmittelbar zu den Kon-
zepten der Rechtstatsachenforschung und damit in das Zentrum des hier zu bear-
beitenden Themas. Eine Koppelung mit der Rechtspraxis ist n�mlich eng verbun-
denmit angewandter und der Praxis dienlicher Forschung. Tats�chlich lassen sich
ja in der Entwicklung der empirischen Forschung zum Recht zwei Forschungs-
richtungen ausmachen, n�mlich eine soziologische, bei der es um eine „empirisch
abgesicherte Analyse und Erkl�rung gesellschaftlicher Ph�nomene geht“, zu de-
nen nat�rlich auch das Recht gehçrt, und eine eher am Recht und an der Rechts-
anwendung orientierte Linie, f�r die Untersuchungen im Vordergrund stehen, de-
ren Ziel darauf gerichtet ist, den Realit�tsbezug (und damit die Effizienz einer-
seits sowie die Reflexionskapazit�t andererseits) im Recht zu erhçhen.36 Die Lç-
sung von konkreten Rechtsgestaltungs- und Rechtsanwendungsfragen ist es
deshalb, die f�r die Rechtstatsachenforschung eine ausschlaggebende und struk-
turierende Rolle spielt.37 Insoweit sind es Untersuchungen

t zu den Ausgangslagen von Strafrechtsreformen in Form der Feststellung von
aktuellem Bedarf an ver�nderter Gesetzgebung (sei dieser Bedarf verfahrens-
rechtlicher oder materiellrechtlicher Art),

t zur Implementation der Gesetzgebung (vor allem im Hinblick auf Vollzugsde-
fizite und deren Ursachen),

t zur Evaluation der Gesetzgebung im Hinblick auf das Eintreten beabsichtigter
und unbeabsichtigter Folgen,

t zur �konomie der Gesetzgebung bzw. der Gesetzgebungsanwendung samt
Kosten-Nutzen-Analysen,

t zum Transfer von empirischem Wissen in die Politik, Gesetzgebung und
Rechtspraxis (und dessen Folgen),

die im Zusammenhang mit strafverfahrensrechtlicher empirischer Forschung im
Vordergrund zu stehen haben.

36 Vgl. Voßkuhle, A.: Verwaltungsdogmatik und Rechtstatsachenforschung. VerwArch 1985,
S. 569 f.

37 Vgl. Voßkuhle, A.: a. a. O., 1985, S. 569.
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Fragt man nun nach den Konzepten, mit Hilfe derer empirische Strafverfahrens-
forschung identifiziert werden kann, so muss selbstverst�ndlich der Begriff der
Empirie imMittelpunkt stehen, somit auch ein R�ckgriff auf sozialwissenschaft-
liche Methoden. Letztlich geht es mit empirischer Strafverfahrensforschung um
den Versuch, zum einen empirische Grundinformationen zur Beschreibung der
Vorg�nge und Abl�ufe im Strafverfahren zu beschaffen, zum anderen geht es da-
rum, theoretisch (oder kriminalpolitisch) geleitete Vorstellungen �ber Zusam-
menh�nge (in der Regel kausaler Art) an Hand empirischer Informationen der
Widerlegung auszusetzen. Hier liegt ein wesentliches Kriterium von Rechtstat-
sachenforschung: Empirische Forschung enth�lt jedenfalls den ernstgemeinten
Versuch, eine Annahme zur Wirklichkeit zu widerlegen. Zur empirischen Straf-
verfahrensforschung gehçren dann insbesondere solche Ans�tze, mittels derer
Verbindungen zwischen Forschung und Praxis, die den Transfer von Wissen
und Befunden gew�hrleisten und daf�r sorgen, dass die Forschungsertr�ge in ge-
setzgeberische bzw. praktische Prozesse der Entscheidungsfindung �berhaupt
Eingang finden, nachgewiesen werden.

Konzeptuell kann empirische Strafverfahrensforschung aber zun�chst in Grund-
lagenforschung and angewandte Forschung zerlegtwerden.38 Rechtstatsachenfor-
schung als Grundlagenforschung scheint zwar der starken Praxisorientierung zu
widersprechen. Doch ist leicht nachweisbar, dass auch ganz eng an praktischer
Verwertbarkeit orientierte Forschung typische Grundlagenelemente enthalten
kann, ja gar enthaltenmuss. Hier spielen die theoretischenGrundlagen des einzel-
nen Forschungsvorhabens eine entscheidende Rolle. Denn auch f�r Rechtstatsa-
chen gilt nat�rlich, dass sie sich nicht selbst interpretieren, sondern erst im Lichte
einer Theorie brauchbare Informationen hergeben. Insoweit enth�lt der Begriff
der Rechtstatsachenforschung freilich eine jedenfalls oberfl�chlich persistie-
rende Naivit�t. Zum anderen kann Rechtstatsachenforschung wie die Grund-
lagenforschung an Forschung langfristiger Art und nicht bloß an Tagesbed�rfnis-
sen dienenden Erkenntnissen interessiert sein. Hier sind systematische R�ckfall-
und Verlaufsuntersuchungen zu nennen; ferner ist auf die Evaluationsforschung
im Allgemeinen zu verweisen, die nur im Rahmen von L�ngsschnittuntersuchun-
gen angemessen betrieben werden kann, da jedenfalls kausale Beziehungen im
Zeitverlauf unterstellt werden.

Im Rahmen der angewandten Forschung geht es dann um die weitere Aufspal-
tung in systematische und auf Dauer angelegte Evaluation von rechtlich organi-
sierten Steuerungsinstrumenten einerseits und in solche Rechtstatsachenfor-
schung, die Reformen des Strafrechts vorausgeht und den Bedarf an Reformen
des Rechts �berhaupt erst belegt und begr�ndet. Ferner wird an dieser Stelle
der Bedarf an Risikoanalysen sichtbar. Denn Gesetzgebung hat auch darauf zu
achten, ob und inwieweit durch Gesetze und ihre Anwendung neue Risiken ge-

38 Dies kommt beispw. deutlich zum Ausdruck in den Aufgabenstellungen des National Institute of
Justice, vgl. hierzu Omnibus Crime Control and Safe Streets Act 1968, (42 USC § 3721–3722).
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schaffen werden.39 Evaluation und Kontrolle des Gesetzesvollzugs, eine Zielset-
zung, die sich partiell �berlappt mit den Gegenstandsbereichen der sog. Imple-
mentationsforschung40, ist umso wichtiger, je st�rker die Gesetzgeber mit be-
stimmten Gesetzesvorhaben Steuerungsanspr�che erheben und Eingriffe in Indi-
vidualrechte mit einem bestimmten empirisch fassbaren Nutzen begr�nden.
Zwar ist das Bundesverfassungsgericht immer noch recht großz�gig in der Ein-
r�umung von Beurteilungsspielr�umen und in der Hinnahme von Unsicherheit in
der Beurteilung von angenommenen Gefahrpotenzialen und vermutetem Nutzen
strafrechtlicher Regulierung.41 Doch verweist z. B. die Cannabis-Entscheidung
des Bundesverfassungsgerichts auch mit großem Nachdruck auf die Bedeutung
von Verh�ltnism�ßigkeitserw�gungen in der Setzung von Strafrecht wie in seiner
Anwendung.42 Gerade Verh�ltnism�ßigkeitspr�fungen sind aber maßgeblich ab-
h�ngig von empirischem Wissen, einmal zur Einsch�tzung der bestimmten
Handlungen innewohnenden Risiken bzw. der von bestimmten Handlungen aus-
gehenden Gefahren, zum anderen zur Pr�fung, ob Strafrecht erforderlich und im
engeren verh�ltnism�ßig zur Abwendung der festgestellten Gefahren ist.

Hier l�sst sich im �brigen eine weitere Differenzierung einf�gen. Rechtstatsa-
chenforschung ist auch vorstellbar als prozessbegleitende (verwaltungs-)interne
Erhebung von empirischen Daten. Beispielhaft soll auf die US-amerikanische
Gesetzgebung zur elektronischen �berwachung, sei es von Telefonen, sei es
vonWohnungen, verwiesen werden. Die amerikanische Gesetzgebung verkn�pft
die Gestattung einer Abhçraktion mit der Verpflichtung der Strafverfolgungs-
behçrden, ohne Ausnahme und pr�zise die durch die Abhçrmaßnahme entstande-
nen Kosten, die Dauer der Maßnahme, die Anzahl von Gespr�chen etc., die abge-
hçrt wurden, die Anzahl belastender Gespr�che sowie die Ergebnisse des Ermitt-
lungs- und Strafverfahrens in Form von Festnahme, Einstellung, Freispruch oder
Verurteilung, im �brigen auch der Anzahl der Antr�ge belastendes Material, das

39 Albrecht, H.-J., Kilchling, M., Braun, A. (Hrsg.): Crime Risk Assessment, Legislation and the
Prevention of Serious Crime. Freiburg 2002; Krier, J.: Risk and the Legal System. In: Annals 545
(1996), S. 176–183; vergleichbare Konzepte sind der Technikfolgenabsch�tzung zu entnehmen,
vgl. hierzuHennen, L.: Technikkontroversen. Technikfolgenabsch�tzung als çffentlicher Diskurs.
Soziale Welt 45 (1994), S. 454–479.

40 Grundlegend zur Implementationsforschung Mayntz, R.: Vollzugsprobleme der Umweltpolitik.
Empirische Untersuchung zur Implementation von Gesetzen im Bereich der Luftreinhaltung und
des Gew�sserschutzes. Wiesbaden 1978.

41 Vgl. hierzu die Cannabisentscheidung BVerfG NJW 1994, S. 1577, wo trotz mehrerer Jahrzehnte
empirischer Forschung zu den Folgen von Cannabiskonsum und trotz erheblicher empirischer
Grundlagen f�r eine sachgem�ße Beurteilung negativer und riskanter Konsequenzen des Kon-
sums davon ausgegangen wird, es sei immerhin mçglich, dass die Zukunft weitere und insbeson-
dere andere Ergebnisse hervorbringen werde. Dem kann nicht widersprochen werden, denn em-
pirische Forschung ist ja gerade dadurch ausgezeichnet, dass sie von grunds�tzlich widerlegungs-
f�higen Hypothesen auszugehen hat. Andererseits l�sst sich aus dieser grunds�tzlichen Offenheit
nat�rlich normativ nicht eine ebenso grunds�tzliche gesetzgeberische Freiheit herleiten, best�n-
dig von der trotz gescheiterter Widerlegungsversuche immer mçglichen wissenschaftlichen und
empirischen Korrektur in der Zukunft auszugehen.

42 BVerfG NJW 1994, S. 1577.
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auf Telefon�berwachung beruht, in der Hauptverhandlung nicht zuzulassen, auf-
zuzeichnen und einer zentralen Stelle mitzuteilen, die diese Informationen auf-
bereitet und der wissenschaftlichen (und anderen) �ffentlichkeit zug�nglich
macht.43 So l�sst sich dem Abhçrbericht der amerikanischen Bundesgerichtsver-
waltung f�r das Jahr 2002 entnehmen, dass 1273Abhçrmaßnahmenmit 3060Ver-
haftungen (arrests) sowie 493 Verurteilungen endeten.44 Die Entwicklung der
H�ufigkeit der Anordnung elektronischer Kontrolle von Kommunikation zeigt
zwischen 1969 und 2002 keine besonders spektakul�ren Verl�ufe. Vielmehr
schwankt die Zahl der Anordnungen zwischen etwa 500 und 1000, freilich bei
einem Trend zur Zunahme ab Ende der 80er Jahre.45 Fast vier F�nftel der Anord-
nungen begr�nden sich mit der Verfolgung von Drogendelikten, der Rest ist fast
ausschließlich bezogen auf traditionell dem Organisierten Verbrechen zugeord-
nete Straftatenbereiche (Gl�cksspiel, Schutzgelderpressung, Korruption).46 Der-
artige, durch die Praxis selbst erzeugte Befunde stehen aber in Deutschland nicht
zur Verf�gung.47 Hier lassen sich verfahrensbezogene Informationen bislang le-
diglich aus Staatsanwaltschafts- und Strafverfolgungsstatistiken entnehmen;
auch die Polizeilichen Kriminalstatistiken enthalten nat�rlich Daten, die auf
das Strafrecht und dessen Anwendung bezogen sind. Ferner sind rudiment�re Da-
ten zur H�ufigkeit von Telekommunikations�berwachung sowie zur Wohnraum-
�berwachung vorhanden.48 Die Schaffung der gesetzlichen Grundlagen f�r das
Abhçren in Wohnungen hat in Deutschland allerdings erstmals auch eine Ver-
pflichtung geschaffen, die auf der Basis empirischer Informationen auf die Eva-
luation oder Bewertung der Praxis der Anwendung des elektronischen Abhçrens
in regelm�ßigen Abst�nden zielt. Denn § 100 e verpflichtet nicht nur die Staats-
anwaltschaft zu einer differenzierten Berichterstattung an die zust�ndige oberste
Justizbhçrde, sondern auch die Bundesregierung zu einer j�hrlichen Unterrich-
tung des Bundestages auf der Basis von L�nderermittlungen �ber die durch-
gef�hrten Maßnahmen nach § 100 c Abs. 1 Nr. 3 StPO. Freilich sind weitere we-
sentliche Voraussetzungen f�r eine angemessene empirische Evaluation in die-
sem Zusammenhang vom Gesetzgeber nicht ber�cksichtigt. So wird vor allem

43 Auszugsweise abrufbar unter www.albany.edu/sourcebook; vgl. auch Administrative Office of
the United States Courts: 2002 Wiretap Report (Washington, DC: Administrative Office of the
United States Courts, 2003).

44 Administrative Office of the United States Courts: 2002Wiretap Report. Washington D.C. 2003,
S. 27.

45 Administrative Office of the United States Courts: 2002Wiretap Report. Washington D.C. 2003,
S. 27; Sourcebook of Criminal Justice Statistics 2000, Washington D.C. 2001, S. 409.

46 Administrative Office of the United States Courts: 2002Wiretap Report. Washington D.C. 2003,
S. 18.

47 Vgl. dazu auch Bçttger, A., Pfeiffer, Ch.: Der Lauschangriff in den USA und in Deutschland. ZRP
1994, S. 7–17, S. 14; Welp, J.: Kriminalpolitik in der Krise. Der SPD-Entwurf eines Zweiten
Gesetzes zur Bek�mpfung der Organisierten Kriminalit�t. Strafverteidiger 1994, S. 161–168;
Albrecht, H.-J., Dorsch, C., Kr�pe, Ch.: Rechtswirklichkeit und Effizienz der �berwachung
der Telekommunikation nach den §§ 100a, 100 b StPO und anderer verdeckter Ermittlungsmaß-
nahmen. edition iuscrim, Freiburg i. Br. 2003.

48 Zusammenfassend Albrecht, H.-J., Dorsch, C., Kr�pe, Ch.: a. a. O., 2003.
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die finanzielle Grundlage der in Aussicht genommenen Rechtstatsachenfor-
schung (und der Evaluation) nicht sichergestellt, noch wird eine Struktur der Er-
hebungen gew�hrleistet, die im Prozess solche Daten produziert, die dann f�r eine
Routinebewertung der strafprozessualen Maßnahme tats�chlich erfolgverspre-
chend eingesetzt werden kçnnen.

Die Bedeutung prozessproduzierter Daten zeigt sich nicht nur aus einer internen
und damit nationalstaatlichen Betrachtungsweise. Vielmehr sind derartige Infor-
mationen auch f�r eine komparative Betrachtung von erheblicher Relevanz, ins-
besondere aber f�r eine europ�ische vergleichende Analyse, wie die nachfol-
gende Grafik (1) anzeigt. Denn nur eine kontinuierliche und detaillierte Erfas-
sung von beispielsweise der Anordnung der Telekommunikations�berwachung
erlaubt eine vergleichende Einordnung nationaler Verwendungsmuster und damit
auch eine rechtspolitische Einsch�tzung, die sich ja zunehmend auch auf interna-
tionale und insbesondere europ�ische Parameter st�tzen sollte.

Grafik 1: Anordnungen von �berwachungen der Telekommunikation im Vergleich
(pro 100 000 der Wohnbevçlkerung)
Quelle: Albrecht, H.-J., Dorsch, C., Kr�pe, Ch., Rechtswirklichkeit und Effizienz der
�berwachung der Telekommunikation nach den §§ 100a, 100 b StPO und anderer
verdeckter Ermittlungsmaßnahmen. edition iuscrim, Freiburg i. Br. 2003.
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Freilich wurden auch nach der Setzung des Ziels, einen einheitlichen Raum des
Rechts zu schaffen, noch keine Anstrengungen unternommen, innerhalb der Eu-
rop�ischen Union einheitliche Erfassungsmuster f�r strafprozessual und pr�ven-
tiv-polizeilich begr�ndete Grundrechtseingriffe zu entwerfen. Dies w�re aller-
dings gerade vor demHintergrund einer Europ�ischen Verfassung, und selbstver-
st�ndlich auch im Hinblick auf die in der Europ�ischen Konvention �ber Men-
schenrechte enthaltenen Grundrechte, von erheblicher Bedeutung.

2.2 Prozessproduzierte Empirie

Jedoch entspricht eine solche routinem�ßige und organisatorisch sowie finanziell
in Verwaltungsabl�ufe eingebundene Erhebung vonDaten zu rechtlich relevanten
Tatsachen Vorschl�gen, diewie beispw. vonRupprecht vorgetragen49, auf die sys-
tematische Sammlung und Auswertung von Rechtstatsachen zur Feststellung von
Gesetzesl�cken und Gesetzes�nderungsnotwendigkeiten sowie auf die Erweite-
rung undDetaillierung (Optimierung) von Statistiken und auf die gesetzlicheVer-
ankerung von Evaluationspflichten oder eine fl�chendeckende und permanente
Sammlung von Rechtstatsachen und beim Gesetzesvollzug aufscheinender Pro-
blempunkte zielen. Besondere Bedeutung kommt dabei dem Vorschlag zu, im
Gesetz selbst dessen Evaluierung vorzuschreiben und alle mit dem Gesetzesvoll-
zug betrauten Stellen zu verpflichten, Probleme bei der Rechtsanwendung zu er-
fassen und zu dokumentieren.50 Die Einf�hrung des „Großen Lauschangriffs“ ist,
wie oben dargestellt, mit einem solchen Evaluationsmechanismus gekoppelt.51

Der Gesetzgeber hat damit zur Auflage gemacht, die empirischen Folgen des
„Großen Lauschangriffs“ daraufhin zu untersuchen, ob die Erwartungen (mit de-
nen die Einf�hrung begr�ndet worden ist) tats�chlich eingetreten sind.52 Gerade
an solchen Punkten erweist sich dann die Frage als bedeutsam, wem die Analyse
und Bewertung der empirischen Informationen anvertraut werden soll. Die Ant-
wort darauf ist abh�ngig davon zu machen, mit welchem Ziel die Auswertung er-
folgen soll. Ist Ziel der Auswertung die Kontrolle und ggfs. die Korrektur der Ge-
setzgebung und Rechtsanwendung, so bedarf es hierf�r einer von den grunds�tz-
lich profitierenden Institutionen unabh�ngigen Einrichtung. Denn es geht bei der
rechtstats�chlichen Forschung zu den Folgen einer solchen Maßnahme wie dem
des „Großen Lauschangriffs“ um die Herstellung von Legitimation und Akzep-
tanz, im �brigen auch von Transparenz. Legitimation freilich ist nur dann zu er-

49 Rupprecht, R.: Rechtstatsachen als Basis der OK-Gesetzgebung. In: Bundeskriminalamt (Hrsg.):
Organisierte Kriminalit�t. BKA-Arbeitstagung 1996, Wiesbaden 1997, S. 81 ff.

50 Vgl. Rupprecht, R.: Rechtstatsachen als Basis der OK-Gesetzgebung. a. a. O., 1997, S. 82.
51 Vgl. hierzu auch Kanther, M.: Erçffnungsansprache. Die Bek�mpfung der Organisierten Krimi-

nalit�t in Deutschland. In: Bundeskriminalamt (Hrsg.): Organisierte Kriminalit�t. Vortr�ge und
Diskussionen bei der Arbeitstagung des Bundeskriminalamts vom 19. bis 22. November 1996.
Wiesbaden 1997, S. 39–51.

52 Vgl. hierzu zusammenfassend Meyer-Wieck, H.: Rechtswirklichkeit und Effizienz der akus-
tischen Wohnraum�berwachung („großer Lauschangriff“) nach § 100 c Abs. 1 Nr. 3 StPO. Frei-
burg 2004.
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zielen, wenn die �ffentlichkeit letztlich davon �berzeugt werden kann, dass die
Evaluation neutral und nicht interessengeleitet durchgef�hrt wurde. Hiervon ist
zu unterscheiden eine wissenschaftliche Analyse von „prozessproduzierten“ Da-
ten, die nicht prim�r von der Frage nach der grunds�tzlichen Berechtigung einer
politischen Entwicklung geleitet wird, sondern in Form der begleitenden For-
schung eine best�ndige Korrektur und Verbesserung praktischer Umsetzung der
Kriminalpolitik sucht. Freilich kann auch hier Nordamerika als Vorbild f�r wei-
tere Verbesserungen dienen. Dort wird nicht nur auf die Durchf�hrung von Eva-
luationsforschung gedr�ngt, sondern insbesondere auch das Problem der Bereit-
stellung von finanziellen Mitteln zur Durchf�hrung von Evaluationsforschung
nachhaltig diskutiert. Anhaltspunkte f�r die Grçßenordnung der hierf�r als ange-
messen betrachteten Mittel ergeben sich beispw. aus dem Crime Act 1994, wo-
durch das Justizministerium autorisiert wurde, bis zu 3% der f�r die Implemen-
tation von kriminalpolitischen Programmen bzw. Gesetzen aufgewendetenMittel
f�r die wissenschaftliche Evaluation einzusetzen.53

Die Differenzierung in staatlich organisierte und freie Rechtstatsachenforschung
hat – wie bekannt – in den siebziger Jahren eine erregte Debatte ausgelçst, in der
vor allem von freien Forschungseinrichtungen auf Probleme der sog. Staatsfor-
schung verwiesen wurde.54 Die Kritik bezog sich insbesondere auf die Bef�rch-
tung der Produktion bloßer Legitimationsforschung. Freilich stand dahinter
auch die nicht vorschnell abweisbare Bef�rchtung, dass sich Zug�nge freier For-
schung zu den von Verwaltungen betreuten Datenquellen verschließen w�rden,
wenn staatlich organisierte Rechtstatsachenforschung sich in großem Ausmaß
der Untersuchung kriminalpolitischer Fragestellungen hinwenden w�rde. Ande-
rerseits haben die europ�ischen Erfahrungen auch mit staatlich getragenen Groß-
forschungseinrichtungen (Home Office Research and Planning Unit, WODC,
CESDIP, Scandinavian Research Council) gezeigt, dass die von solchen Einrich-
tungen durchgef�hrten Untersuchungen diesselbe Anerkennung in der Wissen-
schaft finden wie Untersuchungen freier Forschungseinrichtungen. Die nordame-
rikanischen Erfahrungen gehen in dieselbe Richtung, wobei gerade das National
Institute of Justice ein sehr gutes Beispiel daf�r bietet, wie eine gelungene Inte-
gration von Rechtspolitik, Programmatik und Forschungsfçrderung zu systema-
tischer und gut verwertbarer Forschung f�hren kann.55 Im �brigen verweisen
die deutschen Beispiele von staatlich veranlasster und initiierter, partiell von
staatlichen Einrichtungen selbst durchgef�hrter Forschung ebenfalls auf Ergeb-
nisse, die f�r einen weiteren Ausbau dieser Forschungslinie sprechen. Wie sich

53 Sherman, L.W.: Preventing Crime: An Overview. In: Sherman, L.W., Gottfredson, D., MacKen-
zie, D., Eck, J., Reuter, P., Bushway, S. (Hrsg.): Preventing Crime: What Works, What Doesn’t,
What’s Promising. A Report to the United States Congress. Prepared for the National Institute of
Justice. Washington 1997 (www.ncjrs.org/works/wholedoc.htm).

54 Vgl. beispw. Kury, H. (Hrsg.): Kriminologische Forschung in der Diskussion: Berichte, Stand-
punkte, Analysen. Kçln u. a. 1985.

55 Vgl. zusammenfassend Ashcroft, J.: Office of Justice Programs. Resource Guide.Washington, 3rd

Ed., 2001.
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derartige Differenzierungen aber angesichts der Privatisierungsdebatten und an-
gesichts der Erwartungen an einen „schlanken Staat“ entwickeln werden, muss
sich freilich erst noch zeigen.

2.3 Zusammenh�nge zwischen Rechtstatsachenforschung, Kriminal-
politik und Gesetzgebung

Was weder f�r Staatsforschung noch f�r freie Forschung als gelçstes Problem be-
zeichnet werden kann, ist freilich der Transfer vonWissen in die Kriminalpolitik
und in die Gesetzgebung hinein. Dies verweist allemal darauf, dass hier eine ent-
scheidende Fragestellung angesiedelt ist, die insbesondere die Begr�ndung von
Strafrechtssetzung betrifft. Zwar ist akzeptiert, dass durch Rechtstatsachen Rege-
lungsl�cken und Effektivit�tsm�ngel schneller erkannt, und deshalb �nderungen
schneller vorgenommen werden kçnnen. Doch heißt dies gewiss nicht, dass Ge-
setzgebungsaktivit�ten wesentlich durch empirische Analysen und gesichertes
empirisches Wissen getragen sein m�ssten.

Beredtes Zeugnis hierzu legen verschiedene Entwicklungen im Bereich der Si-
cherheitsgesetzgebung und der Justizentlastung ab, die vor allem die 90er Jahren
pr�gten. Ganz offensichtlich hat sich der Gesetzgeber bei der Verabschiedung des
OrgKG56, des Verbrechensbek�mpfungsgesetzes57, des Justizentlastungsgeset-
zes58, und schließlich auch weiterer Reformen59, insbesondere aber bei den neu-
erlichen Reformen des Sexualstrafrechts60 nicht mehr genau der Lehren erinnert,
aus denen heraus Arthur Nußbaum die Notwendigkeit der Begr�ndung und der
nachdr�cklichen Institutionalisierung dieser Forschungsdisziplin betonte.61

Denn ausschlaggebend f�r die Forderungen vonArthur Nußbaum nach Rechtstat-
sachenforschung war doch der bereits Anfang des Jahrhunderts als schmerzlich

56 Mçhrenschlager, M.: Das OrgKG – eine �bersicht nach amtlichen Materialien. wistra 1992,
S. 281 ff. und S. 326 ff.

57 Vgl. zur Diskussion des Verbrechensbek�mpfungsgesetzes Dahs, H.: Das Verbrechensbek�mp-
fungsgesetz vom 28. 10. 1994 – ein Produkt des Superwahljahres. NJW 1995, 553 ff.; Fezer, G.:
Das vereinfachteVerfahren imStrafprozess. GA1994, S. 1 ff.; Hassemer,W.: Innere Sicherheit im
Rechtsstaat. StV 1993, S. 664; Institut f�r Anwaltsrecht: Verbrechensbek�mpfungsgesetz 1994.
AnwBl. 1994, S. 407 ff.; Kçnig/Seitz: Strafrechtliche und strafverfahrensrechtliche Regelungen
des Verbrechensbek�mpfungsgesetzes. NStZ 1995, S. 1 ff.; Vahle, J.: Das so genannte Verbre-
chensbek�mpfungsgesetz – ein �berblick �ber diewesentlichen Neuregelungen zur Bek�mpfung
der Organisierten Kriminalit�t. DuD 1996, S. 335 ff.

58 Zusammenfassend zumRechtspflegeentlastungsgesetzMeyer-Goßner, L.: �nderungen der Straf-
prozessordnung durch das Rechtspflegeentlastungsgesetz. NJW 1993, S. 498 ff.

59 Korte, M.: Bek�mpfung der Korruption und Schutz des Wettbewerbs mit den Mitteln des Straf-
rechts. NStZ 17 (1997), S. 513–519; Gesetz zur �nderung der StPO vom 17. 6. 1997, BGBl. I,
1822; vgl. auch BT-Dr 13, S. 2576.

60 Gesetz zur Bek�mpfung von Sexualdelikten und anderen gef�hrlichen Straftaten vom 26. Januar
1998, BGBl 1998, Teil I, 30. 1. 1998.

61 Siehe Nußbaum, A.: Die Rechtstatsachenforschung: Ihre Bedeutung und Unterricht. T�bingen
1914.
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empfundeneMissstand des Auseinanderlebens von Rechtswirklichkeit einerseits
und Rechtswissenschaft und Rechtspolitik bzw. Gesetzgebung andererseits.

Nimmt man als Beispiele das OrgKG, das Justizentlastungsgesetz sowie die Re-
form des Sexualstrafrechts, so l�sst sich schnell feststellen, dass diese Gesetz-
gebungsaktivit�ten

1. partiell nicht auf Rechtstatsachenforschung beruhen, sondern auf Annahmen,
die einer realistischen Grundlage teilweise entbehren,

2. empirische Forschung nicht in die Erw�gungen aufnehmen dort, wo empiri-
sche Befunde vorhanden sind,

3. Folgen haben oder haben werden, die offensichtlich bei der Gesetzgebung
nicht in Betracht gezogen worden sind.

So beruhen die neuen Strategien der Gewinnabschçpfung, die durch den Geld-
w�schestraftatbestand abgesichert werden, auf �berlegungen zur Gewinnentste-
hung und der Rolle von Gewinnen im Prozess der Verbrechensentstehung, die
sich mit den bekannten theoretischen und empirischen Befunden zu diesen Fra-
gestellungen nicht vertragen.62 Weder ist die Aussicht, den Gewinn im Nach-
hinein abgenommen zu bekommen, f�r denjenigen, der eine Straftat beabsichtigt,
ein wichtiges Motiv, eine Straftat nicht zu begehen63, noch haben bisherige, auch
sehr scharfe Maßnahmen der Konfiskation und Gewinnabschçpfung internatio-
nal (wie beispw. in England und in den USA) zur Reduzierung von Schwarzm�rk-
ten gef�hrt.64 Dass der Geldw�schestraftatbestand wenig praktikabel sein w�rde,
war bereits vor seinem Inkrafttreten bekannt. Dies hat sein Inkrafttreten aber nicht
verhindert. Das sich hieran anschließende Vollzugsdefizit wurde sofort erkannt
und beklagt65 und hat nat�rlich bereits zu Ver�nderungen im Gesetz gef�hrt.66

62 Albrecht, H.-J.: Money Laundering and the Confiscation of the Proceeds of Crime – A compara-
tive view on different models of the control of money laundering and confiscation. In: W, T.
(Hrsg.): The Europeanisation of Law. United Kingdom Comparative Law Series, Bd. 18. Oxford
1998, S. 166–207.

63 Smettan, J.: Kriminelle Bereicherung inAbh�ngigkeit vonGewinnen,Risiken, Strafen undMoral.
Freiburg 1992.

64 Wagstaff, A., Maynard, A.: Economic Aspects of the Illicit Drug Market and Drug Enforcement
Policies in the United Kingdom. London 1988, S. 98, S. 117; Dessecker, A.: Gewinnabschçpfung
im Strafrecht und in der Strafrechtspraxis. Freiburg 1991.

65 Oswald, K.: DieMaßnahmen zur Bek�mpfung der Geldw�sche – eine kriminologisch-empirische
Untersuchung. wistra 1997, S. 328 ff.

66 Vgl. hierzu Meyer, J.: Organized Crime: Recent German Legislation and the Prospects for a
Coordinated European Approach. The Columbia Journal of European Law 3 (1997), S. 243–255;
Kanther, M.: Erçffnungsansprache. Die Bek�mpfung der Organisierten Kriminalit�t in Deutsch-
land. In: Bundeskriminalamt (Hrsg.): Organisierte Kriminalit�t. Vortr�ge und Diskussionen bei
der Arbeitstagung des Bundeskriminalamts vom 19. bis 22. November 1996. Wiesbaden 1997,
S. 39–51; zusammenfassend Kilchling, M. (Hrsg.): Die Praxis der Gewinnabschçpfung in Euro-
pa. Eine vergleichende Evaluationsstudie zur Gewinnabschçpfung in F�llen von Geldw�sche und
anderen Formen Organisierter Kriminalit�t. Freiburg 2002.
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Mit dem Justizentlastungsgesetz des Jahres 1993 wurde mittels drastischer Aus-
weitung des Opportunit�tsprinzips (§ 153 a StPO) sowie des Strafverfehlsverfah-
rens und einer Reduzierung der Rechtsmittelmçglichkeitenversucht, �ber hieraus
folgende Stelleneinsparungen den schnelleren Auf- und Ausbau des Rechtsstaats
in den neuen Bundesl�ndern zu finanzieren. Neben dem Paradox, durch rechts-
staatlichen Abbau rechtsstaatlichen Aufbau zu betreiben, ist zu vermerken,
dass der Abbau tats�chlich gelang; Entlastung scheint freilich kaum eingetreten
zu sein67 (was im �brigen bereits vor Inkrafttreten des Gesetzes vorhergesagt
wurde68). Einem zweiten Justizentlastungsgesetz69 wird mutmaßlich ein �hn-
liches Schicksal beschieden sein.

Die Sexualstrafrechtsreform von 1997, die im Jahre 1998 in Kraft getreten ist70,
warmaßgeblich bestimmt durch zwei Sexualmorde anKindern im Jahre 1996, ge-
trieben freilich auch durch die gesteigerte Aufmerksamkeit in F�llen sexuellen
Missbrauchs.71 Die Inhalte dieser Reform betreffen eine Erhçhung der Strafrah-
men bei verschiedenen Sexualstraftatbest�nden, die Erschwerung der vorzeitigen
Entlassung aus dem Strafvollzug, die leichtere Anordnung der Sicherungsver-
wahrung72 und Verpflichtungen zur Therapie.73 Der Reform von 1997 folgten
weitere Reformen, die vor allem die vorbehaltene und nachtr�gliche Sicherheits-
verwahrung betreffen.74 Leicht vorhersagen l�sst sich, dass sich durch dieseMaß-
nahmen die Zahl der Sexualmorde an Kindernmittel- und langfristig nicht verrin-

67 Vgl. Das Rechtspflegeentlastungsgesetz hat sein Ziel verfehlt. – Aus einem Bericht der Bundes-
justizministerin. DRiZ 1995, S. 362 f.

68 Albrecht, H.-J.: Rechtsstaatliche Mçglichkeiten der Vereinfachung des Strafverfahrens. In: Eser,
A., Kaiser, G., Weigend, E. (Hrsg.): Von totalit�rem zu rechtsstaatlichem Strafrecht. Kriminal-
politische Reformtendenzen im Strafrecht osteurop�ischer L�nder. Freiburg 1993, S. 557–578.

69 BT- Drs. 13/4541; dazu DRiZ 1996, S. 153; Bertram, G.: Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur
Entlastung der Rechtspflege. ZRP 1996, S. 46 ff.; kritisch Frister:, H.: Die Einschr�nkung von
Verteidigungsrechten im Bundesratsentwurf eines „Zweiten Gesetzes zur Entlastung der Rechts-
pflege“. StV 1997, S. 150 ff.; Herzog, F.: Schlanke Justiz. StV 1995, S. 372 ff.; zur �berwiegenden
Ablehnung durch einen Arbeitskreis von Strafrechtslehrerinnen und Strafrechtslehrern vgl.
Freund, G.: ZRP 1995, S. 268 ff.; zur Ablehnung vgl. auch 20. Strafverteidigertag StV 1996,
S. 293 f.

70 Gesetz zur Bek�mpfung von Sexualdelikten und anderen gef�hrlichen Straftaten vom 26. Januar
1998, BGBl 1998, Teil I, 30. 1. 1998.

71 R�ther, W.: Internationale Erfahrungen bei der Behandlung von Sexualstraft�tern. Monatsschrift
f�r Kriminologie und Strafrechtsreform 81 (1998), S. 246–262.

72 Kinzig, J.: Die Sicherungsverwahrung auf dem Pr�fstand. Freiburg 1996; zu denWeiterungen, die
sich durch die vorbehaltene Sicherungsverwahrung sowie die Landesregelungen zur nachtr�g-
lichen Sicherungsverwahrung ergeben haben vgl. Kinzig, J.: Schrankenlose Sicherheit? – Das
Bundesverfassungsgericht vor der Entscheidung �ber die Geltung des R�ckwirkungsverbots im
Maßregelrecht. Strafverteidiger 2000, S. 330–335 sowie
Kinzig, J.: Neues von der Sicherungsverwahrung – ein �berblick �ber den Stand der Gesetz-
gebung. Strafverteidiger 2002, S. 500–504 sowie die Entscheidungen des BverG vom10. 2. 2004,
2 BvR 834/02 und 2 BvR 1588/02 und vom 5. 2. 2004, 2 BvR 2029/01.

73 Zusammenfassend Albrecht, H.-J.: Die Determinanten der Sexualstrafrechtsreform. ZStW 111
(1999), S. 863–888.

74 Kinzig, J.: Neues von der Sicherungsverwahrung – ein �berblick �ber den Stand der Gesetz-
gebung. Strafverteidiger 2002, S. 500–504; vgl. auch die Entscheidungen des Bundesverfas-
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gernwird. Diese bewegen sich seit Jahrzehnten zwischen drei und sieben pro Jahr,
unber�hrt von allen Ver�nderungen im Strafrecht oder in der Strafrechtspraxis.
Was sich freilich ver�ndern wird, das sind die Kosten f�r den Strafvollzug, einmal
durch die neu eingef�hrten Behandlungselemente (f�r deren Umsetzung freilich
entsprechend ausgebildetes Personal nicht vorhanden ist) und dann durch den be-
reits belegten Anstieg in der Zahl der Strafgefangenen und Verwahrten.75

Die Schlussfolgerungen, die aus diesen Beispielen gezogen werden kçnnen, be-
treffen auch fast Selbstverst�ndliches. Strafrechtssetzung ist nicht ein Unterneh-
men, das allein oder vielleicht auch nur �berwiegend durch Rationalit�t und em-
pirisch abgesicherte Befunde gesteuert w�re.76 Strafrecht dient nicht allein ver-
n�nftig und çkonomisch rational angelegten Versuchen der Beeinflussung krimi-
nellen Verhaltens.77 Strafrecht wendet sich nat�rlich mit den in ihm enthaltenen
Botschaften auch an die �ffentlichkeit und an die Bevçlkerung.78 Strafrecht ent-
h�lt, auch in seiner Anwendung, moralische Appelle. Dar�ber hinaus ist die Eig-
nung der Strafrechtssetzung, symbolisch zu wirken, bekannt.79

Nun brauchte man sich eigentlich nicht dar�ber verst�ndigen, dass ein folgenori-
entiertes Strafrecht empirischer Informationen �ber Ist-Zust�nde bedarf. Denn
dieser Bedarf gilt doch nachgerade als Selbstverst�ndlichkeit. Freilich lassen
die praktische Politik und die Setzung von allgemeinen, weiter oben bereits er-
w�hnten Rahmenbedingungen des çfteren und nicht bloß am Rande durchschei-
nen, dass sich die Forschung doch nicht allzu sehr auf solche Selbstverst�ndlich-
keit verlassen sollte.

Rechtstatsachenforschung ist zwar von den Methoden her gesehen nicht bloß auf
solche prozessproduzierte Daten angewiesen, die sich aus der praktischen Straf-
verfolgungst�tigkeit und hier beobachtbaren Entscheidungen in Form von Akten
und Statistiken ergeben. Doch ist angesichts der Zielsetzungen von strafrecht-
licher Rechtstatsachenforschung einerseits und angesichts der Forschungspraxis
andererseits sehr klar, dass der Zugang zuDaten der Ermittlungs- und Strafverfol-
gungs- sowie Strafvollstreckungsbehçrden eine ganz entscheidende Bedingung
f�r die Durchf�hrbarkeit angemessener, systematischer und vor allem auch l�ngs-
schnittlich angelegter Rechtstatsachenforschungmit sich bringt. Vor allem die Er-
fassung von L�ngsschnitten und damit die dauerhafte Beobachtung von relevan-

sungsgerichts vom 10. 2. 2004, 2 BvR 834/02; 2 BvR 1588/02 sowie vom 5. 2. 2004, 2 BvR
2029/01.

75 Vgl. hierzu Nedopil, N.: Prognostizierte Auswirkungen der Gesetzes�nderung vom 26. 1. 1998
auf die Forensische Psychiatrie und was daraus geworden ist. MschrKrim 85 (2002), S. 208–215.

76 Beckett, K.: Political Preoccupation with Crime. Overcrowded Times 8 (1997), S. 1, 8–11; Gar-
land, D.: The Culture of High Crime Societies: Some Preconditions of Recent „Law and Order“
Policies. British Journal of Criminology 40 (2000), S. 347–375.

77 Hefendehl, R.: Wie steht es mit der Kriminalit�tsfurcht und was hat der Staat damit zu tun?
Kritische Justiz 33 (2000), S. 174–187.

78 Pratt, J.: The Return of the Wheelbarrow Men; or, the Arrival of Postmodern Penalty? BritJCrim
40 (2000), S. 127–145.

79 Albrecht, H.-J.: a. a. O., 1998.
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ten Ver�nderungen ist angesichts der Kostenfrage nur denkbar, wenn die Praxis
selbst in Routinen empirische Informationen zu zentralen Bereichen des Verfah-
rens erhebt.

2.4 Datenschutz, Datenzug�nge und Beschr�nkungen der
Rechtstatsachenforschung

Die Rahmenbedingungen f�r sozialwissenschaftliche Forschung in Form der Zu-
gangsmçglichkeiten zu Daten im Bereich strafbaren Verhaltens, der Strafverfol-
gung und der Strafjustiz haben sich jedenfalls nicht verbessert, nicht zuletzt auf-
grund lang andauernder Unt�tigkeit des Gesetzgebers. Immerhin waren seit dem
Volksz�hlungsurteil des Bundesverfassungsgerichts bis zum T�tigwerden des
Gesetzgebers in Form der Schaffung einer Rechtsgrundlage f�r die wissenschaft-
licheNutzung von Strafaktendaten zwei Jahrzehnte vergangen.80 Eine gesetzliche
Grundlage, wie erforderlich und seit langer Zeit gefordert81, ist f�r den Zugang zu
Strafakten und anderen Justiz- und Strafverfolgungsdokumenten nunmehr vor-
handen (vgl. § 476 StPO). Doch sind damit offensichtlich bei weitem nicht alle
Probleme ausger�umt.Dort, wogesetzlicheGrundlagen seit l�ngerer Zeit vorhan-
den sind, wird der Zugang aus anderen Gr�nden immer schwerer. Einmal sind ge-
wisse Neigungen, sich zu Forschungszwecken eben nicht zu offenbaren, nicht zu
�bersehen. Zum anderen f�hrt das Zeitalter der „economic correctness“ offen-
sichtlich zu immerweiter um sich greifendenVersuchen, den Zugang zu Informa-
tionen von teils drastischen Geb�hrenforderungen abh�ngig zu machen. Rechts-
tatsachenforschung ist aber bei der Datenerhebung auf die Kooperationsbereit-
schaft von Behçrden angewiesen und bedarf des systematischen und im Wesent-
lichen auch unbeschr�nkten Zugangs zu Dokumenten. Ohne einen solchen
Zugang sind die beschriebenen und insbesondere auch aus der Sicht des Strafge-
setzgebers unverzichtbaren Aufgaben nicht zu erf�llen. Die jeweiligen gesetz-
lichen Regelungen, auch in der Form von Forschungsklauseln erçffnen zwar
ein Ermessen der informationsverwaltenden Stellen, ein entsprechender An-
spruch, etwa aus den Grundrecht der Wissenschaftsfreiheit besteht aber nach
ganz h.M. nicht.82 Eine st�rkere behçrdeninterne Institutionalisierung der
Rechtstatsachenforschung und eine intensive Zusammenarbeit zwischen Behçr-
den und Wissenschaft kçnnten zwar die Situation verbessern. Doch w�rde dies
wohl zu stark zu Lasten der unabh�ngigen Forschung gehen. Hier d�rfte allein
ein Informationszugangsgesetz Abhilfe schaffen, das �hnlich dem amerikani-
schen Freedom of Information Act einen durchsetzbaren Anspruch auf Informa-
tionszugang verschafft und zu administrativen und rechtlichen Rahmenbedingun-

80 BVerfG NJW 1984, S. 419 ff.
81 Heinz, W.: Datenschutz in der kriminologischen Forschung. In: Kleines Kriminologisches Wçr-

terbuch, 3. Aufl. 1993, S. 82 ff; Kaiser, G.: Brauchen Kriminologen eine Forschungsethik?
MschrKrim 1991, S. 1 ff.

82 Siehe mit weiteren Nachweisen Voßkuhle, A.: a. a. O., 1985, S. 583.
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gen f�hrt, die empirische Forschung zur Strafjustiz sowie den freien Zugang zu
Daten f�r wissenschaftliche Forschung als Selbstverst�ndlichkeiten ausweisen.

Die Reformentwicklungen der letzten 20 Jahre zeigen insbesondere erheblichen
Bedarf an Rechtstatsachenforschung zum Strafverfahren. Denn gerade die grund-
rechtsintensiven Eingriffe sind im Bereich des Ermittlungsverfahrens erfolgt.
Hierzu gehçren vor allem die neuen Ermittlungsmethoden, die ja auf der festen
�berzeugung basieren, dass sie die Bek�mpfung der Organisierten Kriminalit�t
erleichtern werden, und die damit auf empirisch �berpr�fbare Annahmen verwei-
sen.83

83 Vgl. hierzu auch Lisken, H.: Befugnis zum Lauschen? ZRP 26 (1993), S. 121–126.
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3 Zu den Untersuchungsmethoden

3.1 Fragebogen

Grundlage der Sekund�ranalyse war ein Fragebogen, anhand dessen empirische
Untersuchungen dokumentiert und einer Auswertung zug�nglich gemacht wur-
den. Der Fragebogen enthielt neben den herkçmmlichen bibliographischenAnga-
ben insbesondere solche Variable, die die Untersuchung selbst im Hinblick auf
Fragestellungen, Methoden und Hypothesen beschreiben. Die Struktur des Fra-
gebogens sieht wie folgt aus:

� Bibliographische Angaben (Autoren, Titel, Fundort)

� Fragestellung(en) der Untersuchung

� Ergebnisse

� Untersuchungsraum und Untersuchungszeitraum

� Verwendete Methoden (Einzelfall, Interviews, Fragenbogen, Akten, Statistik
etc.)

� Untersuchungsdesign (Experiment, nat�rliches Experiment, theoretische/sta-
tistische Kontrolle, unkontrolliert, L�ngsschnitt, Querschnitt etc.)

Im Einzelnen wurden dar�ber hinaus Untersuchungsgegenstand, Ergebnisse der
Untersuchungen (als Zusammenfassung), Finanzierungsmodalit�ten und Auf-
traggeber erfasst (soweit dies den Studien bzw. Verçffentlichungen entnommen
werden konnte). Sodann wurden die Studien danach eingeordnet, ob sie auf der
Basis von Prim�rdaten, also durch die Forscher selbst erhobene Daten oder unter
Verwendung von Sekund�rdatenmaterial, also Statistiken und prozessproduzier-
tes Datenmaterial der Praxis, das keinem eigenst�ndigen Datenerhebungszugang
entstammt oder Fremddatenerhebungen zuzuordnen ist, entstanden sind. Einge-
ordnet wurden die Studien ferner im Hinblick auf ihre allgemeine Zuordnung
zu den einzelnen Abschnitten des Strafverfahrens, dies betrifft das Vorfeld, das
Ermittlungsverfahren, die Hauptverhandlung, das Rechtsmittelverfahren, be-
sondere Verfahrensarten (wie Strafverfehlsverfahren, Adh�sionsverfahren, be-
schleunigtes Verfahren) und schließlich die Strafvollstreckung. Desgleichen
wurde der Schwerpunkt der Studien vermerkt. Demgegen�ber wurden (straf-)
vollzugsbezogene Untersuchungen nicht erfasst. Notiert wurde dann, ob es sich
um eine Mehrfachverwertung desselben Datensatzes handelt. Hinsichtlich jeder
Studie wurden im �brigen Stichworte erfasst, die den Untersuchungsgegenstand
und die Fragestellungen charakterisieren.

3.2 Untersuchungsgegenstand in inhaltlicher Hinsicht

Gegenstand der Untersuchung ist auf das Strafverfahren und hierbei insbesondere
das Ermittlungsverfahren bezogene Rechtstatsachenforschung, mithin empiri-
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sche Forschung. Hieraus resultiert das Problem der Abgrenzung empirischer von
sonstiger – theoretischer oder normativer bzw. dogmatischer – Forschung und
rechtpolitisch orientierten Verçffentlichungen. Damit entsteht zun�chst in der
Festlegung dessen, was als theoretisch oder beschreibend angelegte empirische
Forschung bezeichnet werden kann, das Problem der Auswahl. Der Begriff der
Rechtstatsachenforschung vermag im Prozess der Auswahl allerdings keine be-
sondere Hilfestellung zu bieten, ebenso wenig wie dies unter Heranziehung der
weiter oben erçrterten Differenzierungen der Fall ist.84 Denn der Begriff der
Rechtstatsachenforschung verweist auf eine spezifisch deutsche Entwicklung.
In keinem anderen europ�ischen Land hat sich eine entsprechende Begriffsbil-
dung durchgesetzt. Rechtstatsachenforschung, so weist die deutsche Literatur
aus, soll ein Zweig der Rechtssoziologie sein, der sich mit der Rechtswirklichkeit
besch�ftigt.85 Als „Erfinder“ des Begriffs der Rechtstatsachenforschung gilt Nuß-
baum.Mit der Nußbaumschen Schrift „Die Rechtstatsachenforschung“ ist die Er-
forschung der tats�chlichen Anwendung und Wirkung von rechtlichen Normen,
der Abweichungen von urspr�nglichen Zielen und solcher Lebenssachverhalte,
deren Kenntnis f�r eine ad�quate rechtliche Regelung oder Problemlçsung unab-
dingbar sei, zu einem Programm ausgebildet worden, das auch heute wenig von
seiner damaligen Aktualit�t und Bedeutung verloren hat. In der Sichtweise not-
wendiger Einbeziehung der Rechtswirklichkeit in die normativen Analysen des
Rechts und in die Rechtspolitik war er sich mit zeitgençssischen Rechtssoziolo-
genwie beispw. Eugen Ehrlich – einer der V�ter der deutschenRechtssoziologie –
einig, hatte dieser doch bereits etwas fr�her zur Erforschung des „lebenden“
Rechtes aufgerufen und die schließlich ebenfalls Programmatik verheißende Dif-
ferenzierung zwischen „law in the books“ und „law in action“ aufgegriffen. Die
damals erhobenen Forderungen blieben freilich lange Zeit bloß Rethorik. Erst in
den sechziger Jahren setzte dann mit großem Nachdruck ein Prozess der Institu-
tionalisierung von Rechtstatsachenforschung ein. Es entwickelte sich im�brigen
auch neben und unabh�ngig von der Kriminologie das Forschungsgebiet einer
Rechtstatsachen- und Justizforschung86, das insbesondere aus der Rechtssoziolo-
gie heraus entstand und in dem neben den klassischen Themen der Richtersozio-
logie und der Entscheidungsforschung vor allem zivil- und verwaltungsrechtliche
Fragestellungen aufgegriffen wurden.87 Im Verlauf kam es dann zur Gr�ndung
mehrerer Forschungsinstitute sowie zur Einrichtung von Referaten an Justiz-
ministerien, Landeskriminal�mtern und am Bundeskriminalamt, die sich mit
Rechtssoziologie, Rechtstatsachenforschung und empirischer Kriminologie be-

84 Vgl. hierzu vor allem Dessecker, A., Geissler-Frank, I.: Empirische Forschungsarbeiten zum
Strafverfahren und Strafverfahrensrecht. Freiburg 1995.

85 Siehe Rupprecht, R.: Rechtstatsachen als Basis der OK-Gesetzgebung. In: Bundeskriminalamt
(Hrsg.): Organisierte Kriminalit�t, BKA-Arbeitstagung 1996, Wiesbaden 1997, S. 69.

86 Siehe Heinz, W.: Strafrechtliche Rechtstatsachenforschung und empirische Kriminologie. In:
Heinz, W. (Hrsg.): Rechtstatsachenforschung heute. Konstanz 1986 S. 42.

87 Die Entwicklung wird vor allem dokumentiert in der Zeitschrift f�r Rechtssoziologie.
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sch�ftigen.88 Zu nennen ist hier insbesondere das 1982 gegr�ndete Institut f�r
Rechtstatsachenforschung an der Universit�t Konstanz, das die Aufgabe hat, sol-
che Forschungsvorhaben durchzuf�hren, mit denen – durchaus in der Tradition
des Nußbaumschen Programms – die tats�chlichen Grundlagen, Wirkungen
und Zielabweichungen von bestehenden und geplanten rechtlichen Regelungen
und ihre Ursachen aufgezeigt werden sollen, bei Einbeziehung der „Erkenntnisse
undMethoden der sozialwissenschaftlichen Nachbarf�cher“89. Zu nennen ist frei-
lich auch die Kriminologische Zentralstelle Wiesbaden, mit der eine Dokumen-
tations- und Forschungsstelle geschaffen wurde, die ja insbesondere dem Gesetz-
geber ein gewichtiges Anliegen ist, wie beispw. dem Strafvollzugsgesetz entnom-
men werden kann, aber auch der Evaluationsklausel in den Regelungen zur akus-
tischen Wohnraum�berwachung.

Gleichwohl gibt es bis heute keine anerkannte Begriffsbestimmung von Rechts-
tatsachenforschung. Geht man von Nußbaum aus, dann ist es die „systematische
Untersuchung der sozialen, politischen und anderen tats�chlichen Bedingungen,
aufgrund derer einzelne rechtliche Regelungen entstehen, und die Pr�fung der so-
zialen, politischen und sonstigen Wirkungen jener Normen“90, mithin die Erfor-
schung von Rechtstatsachen, mit der sich Rechtstatsachenforschung konstituiert.
Nach der sehr allgemein gefassten Definition von Rupprecht, der eine n�here Ab-
grenzung weder f�r mçglich noch f�r nçtig h�lt, sind Rechtstatsachen alle f�r das
Recht (oder die Rechtspolitik) in irgendeinem Zusammenhang relevanten Tatsa-
chen.91 Demnach kçnnen Rechtstatsachen auch Einstellungen und �berzeugun-
gen sein. Der Begriff kçnne von seinem Sinn her, n�mlich die Rechtsentscheidun-
gen und Normen zu begr�nden, gar nicht weit genug gefasst werden, so l�sst sich
Rupprecht vernehmen. Eine weite Auffassung hat ganz sicher den Vorzug, auch
den sich neuerdings entwickelnden Zweig der Rechtspsychologie einzubeziehen,
mit dem die Psychologie der Normanwender und der Normanwendung themati-
siert wird; im�brigen ist in diesem Zusammenhang nat�rlich an die forensischen
Wissenschaften zu denken, die traditionell damit befasst sind, demRecht und ins-

88 Zu den einzelnen Instituten vgl. Heinz, W.: Rechtstatsachenforschung – wozu? Forschungsauf-
gaben und Forschungsziele des Instituts f�r Rechtstatsachenforschung an der Universit�t Kon-
stanz. Konstanzer Bl�tter f�r Hochschulfragen. 24 (1986), S. 30–43, S. 31 ff.; Heinz, W.: Das
Institut f�r Rechtstatsachenforschung der Universit�t Konstanz. Aufgaben und Zielsetzung, Or-
ganisation und Struktur. In: Heinz, W. (Hrsg.): a. a. O. 1986, S. 25–37, S. 26 ff.

89 Vgl. Heinz, W.: Strafrechtliche Rechtstatsachenforschung und empirische Kriminologie. In:
Heinz, W. (Hrsg.): a. a. O., 1986, S. 39–81, S. 13.

90 Nußbaum, A.: Die Rechtstatsachenforschung. Ihre Bedeutung und Unterricht. T�bingen, 1914,
S. 67.

91 Als Beispiele im Zusammenhang mit Strafrecht, Strafverfahrensrecht, Polizei- und Ordnungs-
recht nennt Rupprecht Tatbegehungsweisen, soziale, wirtschaftliche Bedingungen, Kriminalti�ts-
entwicklungen, statistische Erhebungen, Beweisschwierigkeiten, empirisch feststellbare Akzep-
tanz einer Norm, Wertewandel oder ein absinkendes Rechtsbewusstsein. Vgl. dazu im einzelnen
Rupprecht, R.: Rechtstatsachen als Basis der OK-Gesetzgebung. In: Bundeskriminalamt (Hrsg.):
a. a. O., 1997, S. 69 f.
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besondere den Rechtsanwendern Erfahrungswissen auch �ber das Recht und
seine Funktionsweisen zur Verf�gung zu stellen.

Schließlich hat auch die Satzung des Instituts f�r Rechtstatsachenforschung der
Universit�t Konstanz auf eine klare Definition von Rechtstatsachen und der
Rechtstatsachenforschung verzichtet.92 Nach Heinz kann aber aus der allgemei-
nen Aufgabenbeschreibung, die in der Institutssatzung entworfen wurde, ge-
schlossen werden, dass die Rechtstatsachenforschung „eine empirische, interdis-
ziplin�re Sozialwissenschaft“ ist, die sich mit den Lebenssachverhalten besch�f-
tigt, die „Gegenstand bestehender oder geplanter rechtlicher Regelungen sind, so-
wie mit der Anwendung, Durchf�hrung, Wirkung und mit dem Erfolg dieser
rechtlichen Regelungen“ zusammenh�ngen.93 Rechtstatsachenforschung soll
die f�r die Setzung und Evaluation der rechtlichen Regelungen notwendige Em-
pirie beisteuern und sich nicht nur auf die Beschreibung der Lebenswirklichkeit
beschr�nken. Vielmehr ist es ihreAufgabe, auch durch Erkl�rungen und Prognose
zur Erkenntnissteigerung beizutragen, da Rechtstatsachen die Qualit�t von
rechtspolitischen Diskussionen, juristischen Entscheidungen und Normen be-
stimmten.94 Aufgrund der Einbeziehung von Fragestellungen, die sich auf Ver-
brechen, Verbrecher und strafrechtliche Sozialkontrolle konzentrieren, ist f�r
Heinz eine Trennung von Kriminologie und strafrechtlicher Tatsachenforschung
kaum mehr zu erkennen und wohl auch nicht sinnvoll.95 Dies ist sicher eine ge-
wichtigeArgumentation, denn auch dieKriminologie umfasst eben die genannten
Forschungsgegenst�nde und erkl�rt sich zur interdisziplin�ren und empirischen,
das heißt grunds�tzlich auf sozialwissenschaftlicheMethoden verpflichtete, Wis-
senschaft. Freilich muss diese Position hinterfragt werden, da dann die Rechtstat-
sachenforschung, jedenfalls soweit die Forschungen zum Strafrecht und dessen
Nebengebiete betroffen sind, in der Kriminologie aufgehen w�rde. Umgekehrt
best�nde eine Konsequenz ggfs. darin, die Kriminologie in der Rechtstatsachen-
forschung aufgehen (oder untergehen) zu lassen. Kritische Stimmen verweisen
denn auch auf die Gefahr einer Verk�rzung der empirischen Kriminologie auf
reine Tatsachenforschung.96

Zugrundegelegt wurde f�r die vorliegende Sekund�ranalyse eineweite Definition
empirischer Untersuchungen. Jede Untersuchung wurde als empirische Unter-
suchung behandelt, deren Fragestellung (auch) auf die Rechtswirklichkeit abhebt,
sei es in Form bloßer Beschreibungen, sei es in Form derWirkungen oder Auswir-
kungen von Recht auf soziale oder individuelle Prozesse und die diese Rechts-
wirklichkeit an Hand von empirischen Daten zu beschreiben und zu analysieren

92 Vgl. Heinz,W.: Das Institut f�r Rechtstatsachenforschung der Universit�t Konstanz. In: Heinz,W.
(Hrsg.): a. a. O., 1986, S. 31.

93 Vgl. Heinz, W.: Rechtstatsachenforschung – wozu? In Heinz, W. (Hrsg.): a. a. O., 1986, S. 34.
94 Vgl. Heinz, W.: Rechtstatsachenforschung – wozu? In: Heinz, W. (Hrsg.): a. a. O., 1986, S. 34.
95 Vgl. Heinz, W.: Strafrechtliche Rechtstatsachenforschung und empirische Kriminologie – Diver-

genzen und Konvergenzen. In: Heinz, W.: (Hrsg.): a. a. O., 1986, S. 45.
96 Vgl. Gçppinger, H.: Kriminologie. M�nchen 1997, S. 27.
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sucht. Deshalb wurden teilweise auch solche Untersuchungen einbezogen, die der
Einzelfallanalyse zuzuordnen sind, im �brigen wurde auch dann von empirischer
Forschung ausgegangen, wenn keine Prim�rdatenerhebung stattgefunden hat,
sondern prozessproduzierte Daten bzw. Statistiken oder Fremdstudien (die wie-
derum empirischer Natur sind) ausgewertet wurden. Freilich war Voraussetzung
f�r die Einstufung als empirische Forschung die Analyse und Aufbereitung von
(prim�ren oder sekund�ren) empirischen Daten. Sowurden beispw. Untersuchun-
gen wie vonWerner zumGeldw�schegesetz nicht aufgenommen97, obschon dort,
wie ausgef�hrt wird, Interviews zur Aufbereitung der Problemlagen mit Vertre-
tern der Banken, der Bankenaufsicht und der Polizei durchgef�hrt worden sind.98

Freilich werden weder Datenerhebung beschrieben noch eine zusammenfassende
Analyse dieser Daten vorgelegt.

Die Bestimmung des Untersuchungsgegenstandes erfolgte inhaltlich am Gegen-
standsbereich des Strafverfahrens (unter Einschluss des formellen Strafrechts so-
wie der Instanzen bzw. Tr�ger strafrechtlicher Sozialkontrolle) und unter beson-
derer Ber�cksichtigung des Ermittlungsverfahrens bei Einbeziehung der auf das
Polizeirecht ausgreifenden Rechtstatsachenforschung. Von diesem Ausgangs-
punkt wurde das Strafverfahren (und die hier einzuordnende empirische For-
schung) in f�nf Phasen unterteilt:

� Das Vorfeld (in dessen Zusammenhang vor allem pr�ventive Orientierungen,
die Konvergenz des Strafverfahrensrechts und des allgemeinen, gefahrabweh-
renden Polizeirechts sowie neue technische Ermittlungsmethoden sichtbar
werden kçnnen),

� das Ermittlungsverfahren,

� das Hauptverfahren bzw. die Hauptverhandlung,

� das Rechtsmittelverfahren sowie

� das Vollstreckungsverfahren.

Auf die besondere Ber�cksichtigung des Zwischenverfahrens, dessen Kern in der
Zulassung der Anklage besteht, wurde schon deshalb verzichtet, weil keine Un-
tersuchung identifiziert wurde, die im Schwerpunkt Fragestellungen des Zwi-
schenverfahrens zugeordnet werden konnte. Im Fragebogen kommt die Untertei-
lung der Phasen in Zuordnungen zu den genannten Phasen zuz�glich der Einord-
nung als das gesamte Strafverfahren betreffend zum Ausdruck.

Sodann entsteht das Problem der Bewertung der G�te der Forschung bzw. Unter-
suchung. Auf eine solche Bewertung wurde verzichtet. Freilich sind Schlussfol-
gerungen auf die Aussagekraft der Untersuchungen durchaus mçglich. Denn
die Erfassung der Fragestellungen, der verwendeten Methoden sowie die Zusam-

97 Werner, G.: Bek�mpfung der Geldw�sche in der Kreditwirtschaft. Freiburg 1997.
98 Werner, G.: a. a. O., 1997, S. 5.
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menfassung der Ergebnisse l�sst nat�rlich eine Bewertung grunds�tzlich zu, in
der festgestellt wird, ob und inwieweit mit dem gew�hlten Ansatz die gestellten
Fragen beantwortbar sind und wie sich der Erkenntnisstand in dem betreffenden
Bereich auf Grund der vorgelegten empirischen Untersuchung ver�ndert hat.

3.3 Untersuchungsgegenstand in zeitlicher/r�umlicher Hinsicht

In die Untersuchung wurde der Zeitraum 1990–2003 einbezogen. Ferner wurden
durch Fragebogen auch laufende empirische Forschungen zum Strafverfahren er-
fasst, deren Ergebnisse bzw. Ans�tze noch nicht verçffentlicht bzw. dokumentiert
sind. Die Untersuchung beschr�nkt sich auf den deutschsprachigen Raum
(Deutschland, �sterreich, Schweiz). Mit Zeitraum und der geographischen
Reichweite wird unmittelbar angeschlossen an die Untersuchung von Dessecker/
Geisler-Frank, deren Erhebung empirische Untersuchungen bis etwa 1989/1990
ber�cksichtigte und die ebenfalls auf den deutschsprachigen Raum bezogen
war.99

3.4 Erfassungsprogramm

Die strafverfahrensrechtliche Rechtstatsachenforschung wurde mit dem Daten-
banksystemLIDOS erhoben. Das ProgrammLIDOS erlaubt eine flexible Indizie-
rung innerhalb einzelner Datens�tze und somit eine differenzierte Auswertung
der einbezogenen Untersuchungen. Zwar sind mit dem Datenbanksystem im �b-
rigen lediglich Verteilungen darzustellen; eine statistische Auswertung leistet das
Programm nicht. Doch w�rde letzteres nur dann als relevant erachtet werden kçn-
nen, wenn das Ziel der Untersuchung in einer Meta-Analyse bestehen w�rde.100

Freilich werden die erfassbaren Untersuchungenmeta-analytisch, das heißt quan-
titativ, nicht auswertbar sein. Denn es liegen keine ausreichenden Fallzahlen (im
Sinne gleich oder �hnlich vorgehender quantitativer Forschungen) im Hinblick
auf spezifische Fragestellungen vor. Dies ist freilich Voraussetzung f�r die Be-
rechnung von Effektst�rken. Jedoch erlaubt das Datenbankprogramm den Daten-
export, sodass aufweitergehendeUntersuchungen jedenfalls nicht verzichtet wer-
den muss. Das Programm ermçglicht ferner eine pr�zise Suche in den erfassten
Untersuchungen und erlaubt schließlich auch eine Fortsetzung der Erfassung em-
pirischer Untersuchungen �ber den einbezogenen Zeitrahmen hinaus.

99 Dessecker, A., Geissler-Frank, I.: Empirische Forschungsarbeiten zum Strafverfahren und Straf-
verfahrensrecht. Freiburg 1995.

100 Vgl. zum Konzept der Meta-Analyse Egg, R. u. a.: Evaluation von Straft�terbehandlungspro-
grammen in Deutschland: �berblick und Meta-Analyse. In Rehn, G. u. a. (Hrsg.): Behandlung
„gef�hrlicher Straft�ter“. Herbolzheim 2001, S. 321–347.
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3.5 Die Quellen strafverfahrensrechtlicher Rechtstatsachenforschung

Die vorhandene Rechtstatsachenforschung wurde zun�chst aus Verçffentlichun-
gen entnommen und damit aus dem vorhandenen Bestand anMonographien, wis-
senschaftlichen Zeitschriften sowie Sammelb�nden. Dieser Bestandwar fast voll-
st�ndig in der Bibliothek des Max-Planck-Instituts f�r Ausl�ndisches und Inter-
nationales Strafrecht enthalten. Zur Erg�nzung und Absicherung erfolgten Such-
l�ufe in solchen Informationssystemen, die auch strafverfahrensrelevante
empirische Literatur enthalten (beispw. KrimDok). Ferner wurde �ber herkçmm-
liche Zug�nge nach grauer Literatur gesucht. Erg�nzend wurde mit Suchroutinen
(anhand von Schl�sselbegriffen) das WWWausgeleuchtet.

Folgende Zeitschriften wurdenmit den Jahrg�ngen 1990–2003 in die Auswertung
einbezogen:

� Monatsschrift f�r Kriminologie und Strafrechtsreform,

� Kriminologisches Journal,

� Kriminalistik,

� der kriminalist,

� Deutsche Polizei,

� Zeitschrift f�r Rechtssoziologie,

� Bew�hrungshilfe,

� Cilip,

� Zeitschrift f�r Strafvollzug,

� NStZ,

� Strafverteidiger,

� �sterreichische Zeitschrift f�r Strafrecht,

� Schweizerische Zeitschrift f�r Strafrecht,

� Kriminologisches Bulletin,

� Zeitschrift f�r Rechtssoziologie,

� KZfSS,

� DVJJ.

Mit diesen Zeitschriften sind alle (deutschsprachigen) wissenschaftlichen und
praktisch orientierten Zeitschriften erfasst, in denen grunds�tzlich f�r die vorlie-
gende Untersuchung einschl�gige Forschung enthalten sein kann.
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3.6 Die Erfassung von Forschungsinstituten und laufender strafver-
fahrensbezogener Rechtstatsachenforschung

In der Erfassung und Befragung von Forschungsinstituten und Forschern lag die
Zielsetzung in der Aufbereitung auch der Resourcen, die in die strafrechtliche
Rechtstatsachenforschung im deutschsprachigen Raum investiert werden, sowie
in der Identifizierung laufender und geplanter rechtstats�chlicher Forschung. An-
gefragt wurden mittels eines standardisierten Fragebogens 62 Forschungsinstitu-
te, Universit�tsinstitute, Lehrst�hle sowie Fachhochschulen und Forschungsein-
richtungen bei Behçrden, bei denen davon ausgegangen werden konnte, dass
sie sich wegen der spezifischen thematischen Ausrichtung grunds�tzlich auch
mit rechtstats�chlichen Fragestellungen zum Strafverfahren besch�ftigen kçnn-
ten. Einbezogen wurden alle Lehrst�hle und Institute deutscher, çsterreichischer
und schweizerischer Universit�ten, die durch den Zusatz Kriminologie imGrund-
satz als empirisch orientierte Forschungseinrichtungen eingeordnet werden kçn-
nen. Ferner wurden strafrechtliche Institute und Lehrst�hle ausgew�hlt, bei denen
ausweislich der Literatur jedenfalls die Mçglichkeit bestand, dass auch empiri-
sche Untersuchungen durchgef�hrt werden. Im �brigen wurden die Fragebçgen
an die Fachhochschulen der Polizei sowie an Forschungseinrichtungen der Polizei
und Justiz an Landeskriminal�mtern sowie Justizministerien geschickt.

Der Fragebogen bezog sich auf die Anfrage zu

t T�tigkeitsberichten (1990–1999),

t laufenden Untersuchungen mit rechtstats�chlichem Inhalt zum Strafverfahren,

t der Anzahl der mit entsprechenden Untersuchungen betrauten Forschern,

t der Art der Finanzierung der Untersuchungen sowie

t Fragen nach außerhalb der Institute t�tigen bzw. bekannten Rechtstatsachen-
forschern und

t Einstellungen bzw. Meinungen zu den zuk�nftig relevanten Themen strafver-
fahrensrechtlicher Rechtstatsachenforschung.

Von den 62 versandten Fragebçgen wurden 50 ausgef�llt zur�ckgesandt. Sie er-
gaben zus�tzliche Informationen zu laufender und noch nicht verçffentlichter em-
pirischer Forschung. Hinsichtlich der non-response F�lle wurde jeweils ein wei-
teres Mal Kontakt aufgenommen. Im Falle der Nichterreichbarkeit wurde dann
die Suche auf web pages und verçffentlichte T�tigkeitsberichte beschr�nkt. Mit
Hilfe dieser „Ersatz“-Zug�nge konnten alle grunds�tzlich einbezogenen Institute,
Forschungseinrichtungen und Lehrst�hle jedenfalls hinsichtlich der Grundinfor-
mationen zur Rechtstatsachenforschung erfasst werden.

Im Jahre 2003 erfolgte eine Aktualisierung laufender Forschungen an Hand von
Web Recherchen.
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4 Zum Ablauf der Untersuchung

4.1 Erstellung von Konzept und Fragebogen

In einem ersten Schritt wurden die weiter oben angesprochenen Fragebogen zur
Erfassung von Rechtstatsachenforschung und zur Befragung der Forschungsein-
richtungen entwickelt. Hierzu gehçrte inbesondere die Operationalisierung der
strafrechtlichen Rechtstatsachenforschung. In dieser Phase erfolgte im �brigen
auch die Schulung von zwei studentischen Hilfskr�ften, die die Dateneingabe
durchf�hrten.

4.2 Identifizierung der Untersuchungseinheiten und Eingabe der Daten

In einem zweiten Schritt erfolgten die weiter oben angesprochene Identifizierung
der Untersuchungseinheiten (in Form empirischer Rechtstatsachenforschung) so-
wie die Erstellung einer Eingabemaske und die Dateneingabe anhand des Fra-
gebogens.

4.3 Auswertung der Daten und Erstellung des Berichts

Der dritte Schritt umfasste die Datenauswertung sowie die Erstellung eines For-
schungsberichts. Ein erster Forschungsbericht wurde im Jahre 2001 abgeschlos-
sen. Im zweiten Halbjahr 2003 erfolgten eine Aktualisierung und die Aufberei-
tung der empirischen Strafverfahrensforschung bis Ende 2003. Der Forschungs-
bericht soll Antworten auf die unter eingangs genannten Fragen geben. Die nach-
stehend mitgeteilten Ergebnisse beruhen auf 614 ausgewerteten (und ganz
�berwiegend verçffentlichten) Dokumenten, die unter die hier einbezogenen Fra-
gestellungen fallen.

Grafik 2 zeigt im �brigen den Zustand der einbezogenen Untersuchungen. Bei
etwa 16% handelt es sich um laufende Forschungen (wobei hieraus nat�rlich Ver-
çffentlichungen vorliegen kçnnen).
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Grafik 2: Status der Untersuchungen (%)

Die in der vorliegenden Untersuchung erfassten Forschungen zum Strafverfahren
verteilen sich �ber den Zeitraum 1990–2003 wie aus Grafik 3 ersichtlich. Beson-
derheiten liegen nicht vor.Vielmehr handelt es sich um eine relativ gleichm�ßige
Verteilung �ber den Erfassungszeitraum von 14 Jahren.

Grafik 3: Verteilung der erfassten empirischen Untersuchungen (%)
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5 Strukturelle Kennzeichen verçffentlichter Rechtstatsachenfor-
schung

5.1 Allgemeine Verteilungen

Die Sekund�ranalyse basiert auf 616 Texten bzw. Untersuchungen, die als empi-
rische Forschungen zum Strafverfahren klassifiziert worden sind (einschließlich
noch nicht abgeschlossener bzw. nicht verçffentlichter und durch die Fragebogen-
erhebung erfasster Studien). Dies ist angesichts des k�rzeren Erfassungszeit-
raums eine erheblich weiter gefasste Gruppe als die von Dessecker/Geissler-
Frank in die Untersuchung von strafverfahrensbezogener Rechtstatsachenfor-
schung aufgenommenen 507 Studien.101 Denn in der letzteren Studie wird der ge-
samte Zeitraum zwischen den 50er Jahren und 1990, also etwa 40 Jahre,
einbezogen. Insoweit ergeben sich f�r den Zeitraum 1950–1990 j�hrlich etwa
zwçlf Studien; diesen stehen mehr als 40 Studien pro Jahr f�r den Zeitraum
1990–2003 gegen�ber. Dies mag einmal eine gewisse Vergrçßerung des For-
schungspotenzials widerspiegeln, das auch aus der Schaffung neuer (juristischer)
Fakult�ten (und kriminologischer Lehrst�hle) in den Neuen Bundesl�ndern resul-
tiert, sowie andererseits einer weiter reichenden Definition von Rechtstatsachen-
forschung bzw. empirischer Forschung zuzuordnen sein. Schließlich kommt darin
auch zum Ausdruck, dass empirische Forschung zum Strafrecht erst ab den sech-
ziger Jahren mit der Erweiterung des kriminologischen Forschungspotenzials in
Deutschland richtig Fuß fassen kann; sodann wird auch ersichtlich, dass sich spe-
zifische Forschungsthemen zum Strafverfahren seit den siebziger Jahren fest
etabliert haben und eine gewisse Dynamik entfalten (so insbesondere Forschun-
gen zur Diversion und damit zu Fragen der Erledigung des Strafverfahrens durch
die Staatsanwaltschaft), die nicht zuletzt auch aus einer Umorientierung der kri-
minologischen Theorie in Deutschland im Hinblick auf den labeling approach
und damit auf Definitions- undVerfahrensans�tze folgt und die f�r eine Betonung
strafverfahrensbezogener Forschung in der Kriminologie sorgt.

Freilich handelt es sich bei einem Teil der in Zeitschriften und Monographien
nachgewiesenen Studien um Mehrfachverçffentlichungen, die sich auf dieselbe
empirische Erhebung beziehen. Grafik 4 zeigt die Verteilungen, aus denen sich
ergibt, dass etwa jede zehnte der verçffentlichten empirischen Untersuchungen
auf eine mehrfache Verwertung eines einzigen Datensatzes (bzw. einer einzelnen
empirischen Studie) zur�ckzuf�hren ist.

101 Dessecker, A., Geissler-Frank, I.: a. a. O. 1995, S. 3.
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Grafik 4: Mehrfachverwertung von empirischer Forschung in Verçffentlichungen

Dieses Muster von Mehrfachverwertungen wird im Wesentlichen erkl�rt durch
eine systematische Plazierung von Zeitschriftenaufs�tzen, in denen entweder Zu-
sammenfassungen oder Einzelaspekte auch monographisch dargestellter empiri-
scher Untersuchungen (ganz �berwiegend Dissertationen oder Habilitationen)
einem anderen oder grçßeren Publikum pr�sentiert werden.

Grafik 5: Datengrundlage der Untersuchungen
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Die Daten der erfassten Untersuchungen beziehen sich �berwiegend – wie Grafik
5 ausweist – auf Prim�rdaten, das heißt, auf origin�r erhobenes empirisches Ma-
terial. Immerhin 31% der Untersuchungen sind freilich der Analyse von polizei-
lichen Kriminalstatistiken, Strafverfolgungsstatistiken oder anderem offiziellen
statistischen Material bzw. der Sekund�ranalyse zuzuordnen, sie enthalten also
kein origin�r gewonnenes Datenmaterial. Die Anteile verschieben sich im �bri-
gen weiter, wenn laufende Untersuchungen sowie Mehrfachverçffentlichungen
ausgenommen werden. Das Verh�ltnis zwischen Untersuchungen, die auf origi-
n�r erhobenen Daten beruhen, und solchen, die der Sekund�rnalyse zuzurechnen
sind, ver�ndert sich dann auf etwa 6 zu 4. Etwa 40% der verçffentlichten empi-
rischen Studien zum Strafverfahren entstammen damit der Analyse von Sekun-
d�rdatenmaterial.

Was die grunds�tzlichen Methoden des Datenzugangs betrifft, so wurden etwas
mehr als 80%der untersuchten Studien als Datenzug�nge quantitativerArt einge-
ordnet. Dies ist freilich erwartungsgem�ß angesichts der weiten Verbreitung der
Aktenuntersuchungsmethode sowie der Verwendung von Statistiken und ande-
rem Sekund�rdatenmaterial.

Grafik 6: Verteilung der Forschungsmethoden (%)

�ber die Art der verwendetenMethoden gibt Grafik 7 Auskunft. Danach steht die
Aktenanalyse ganz im Vordergrund. Jedoch nimmt dann die (schriftliche) Befra-
gung ebenfalls einen breiten Raum ein. Erwartungsgem�ß spielt das randomi-
sierte (kontrollierte) Experiment kaum eine Rolle. Wenn Experimente eingesetzt
wurden, dann werden sie als Laborexperimente verwendet. Ferner kann auf einen
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beachtlichen Anteil von Untersuchungen verwiesen werden, in denen mehr als
eine Datenquelle Verwendung findet.

Grafik 7: Methoden der Datenerhebung

Einen gewissen Pfeiler der empirischen Strafverfahrensforschung stellt, wie im
�brigen auch in der empirischen Kriminologie im Allgemeinen, die Disserta-
tionsforschung dar. Etwa ein Viertel der origin�ren empirischen Untersuchungen
(N=53) geht auf Dissertationen zur�ck. Dies deckt sich mit dem institutionellen
Hintergrund der hier erfassten Forschung.WieGrafik 8 ausweist entstehtmehr als
die H�lfte der Untersuchungen in einem universit�ren Rahmen. Im �brigen ste-
hen an zweiter Stelle private (nicht-universit�re) Forschungseinrichtungen (wie
beispw. das Kriminologische Forschungsinstitut Niedersachsen oder das Freibur-
ger Max-Planck-Institut). Jedoch tragen auch Praktiker ganz erheblich zu dem
Bestand an Untersuchungen in den neunziger Jahren bei. Freilich entstammen
etwa drei Viertel aller empirischen Untersuchungen aus dem Hochschulbereich
bzw. aus dem Zusammenhang privater Forschungsinstitute.
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Grafik 8: Institutioneller Hintergrund der Forschung (%)

Grafik 9: Forschung und Verfahrensablauf (in %)
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Die Verteilung der Untersuchungen entlang der Verfahrensstadien ergibt sich aus
Grafik 9. Die Untersuchungen wurden insoweit imHinblick auf den Schwerpunkt
der Fragestellung einemVerfahrensstadium bzw. demGesamtverfahren zugeord-
net. Ferner wurden drei weitere Untersuchungsbereiche hervorgehoben. Dabei
geht es um Untersuchungen, die der Strafzumessung, also der Bestimmung der
Rechtsfolgen, gewidmet sind sowie Untersuchungen, die sich auf eine Institution
(wie Polizei, Gerichte etc.) beziehen oder Sachverst�ndigenfragestellungen bzw.
Gutachten thematisieren. Etwa ein Drittel der Studien, so zeigt Grafik 9, befasst
sich mit dem Ermittlungsverfahren; knapp 20% der Untersuchungen verweisen
auf das Strafverfahren insgesamt. Etwa jede 10. Untersuchung konzentriert
sich auf die Hauptverhandlung. Vergleichbar stark sind Forschungen zu Sachver-
st�ndigenproblemen vertreten. Demgegen�ber nehmen Studien, die entweder
eine Institution des Strafverfahrens (Polizei, Staatsanwaltschaft, Gericht, Straf-
verteidiger, Soziale Dienste in der Justiz), die Strafvollstreckung, das Vorfeld
des Ermittlungsverfahrens oder das Rechtsmittelverfahren als Fragestellungen
aufgreifen, zusammen nur etwa 17% des Gesamtbestands an Forschung ein.

Damit ergeben sich eindeutige Schwerpunkte in den empirischen Untersuchun-
gen zum Strafverfahren, deren Forschungsziele, Forschungsfragestellungen, Me-
thoden und Befunde im folgenden im einzelnen dargestellt werden sollen.

5.2 Fragestellungen

Die Fragestellungen der empirischen Rechtstatsachenforschung im erfassten
Zeitraum sind inweiten Teilen deskriptiv und rechtspolitisch ausgelegt. Dies zeigt
sich beispielsweise in den Untersuchungen, die sich auf das Ermittlungsverfahren
beziehen. Hier sind es vor allem Diversionsfragestellungen, bzw. Fragen der Ein-
stellung des Verfahrens durch die Staatsanwaltschaft, die das Bild bestimmen.
Freilich l�sst sich teilweise auch eine theoretische Vertiefung beobachten, die
aber ganz wesentlich nicht sozialwissenschaftlich, sondern, den Ausgangspunk-
ten der Rechtstatsachenforschung entsprechend, strafrechtlich-kriminologisch
ausgerichtet ist. Gerade im Zusammenhang mit Diversionsuntersuchungen sind
es die Probleme des net widening oder der Kooperation zwischen Polizei und
Staatsanwaltschaft, auf die sich die Forschung bezieht. Im �brigen wird eben
die Frage gestellt, ob und inwieweit Diversionsangebote durch die Staatsanwalt-
schaften aufgegriffen werden und ob die mit der Diversion verbundenen Alterna-
tiven durch die Betroffenen erfolgreich bew�ltigt werden. Relativ wenig aus-
gepr�gt sind evaluative Fragestellungen sowie Untersuchungsans�tze, die sich
auf die Pr�vention von Kriminalit�t (im Zusammenhang mit Verfahren und Ver-
fahrensausgestaltungen) beziehen. Ist die geringe Ber�cksichtigung von Pr�ven-
tion verst�ndlich – die wenn �berhaupt, dann im Zusammenhang mit Diversion
und hier in Gestalt des R�ckfallkriteriums aufgegriffen wird – so verwundert
doch das fast vçllige Fehlen von methodisch (und theoretisch) anspruchsvoll an-
gelegter Implementations- und Evaluationsforschung. Denn die Fragestellungen
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sind in vielen Zusammenh�ngen recht eindeutig auf die Evaluation bzw. die Ef-
fizienz verschiedener Verfahrens-, Erledigungs- oder Ermittlungsalternativen
ausgerichtet und bed�rfen von daher der Implementation von Untersuchungs-
ans�tzen, die experimentell bzw. kontrollgruppenorientiert ausgelegt sein m�ss-
ten.

�konomische Untersuchungen zum Strafverfahren sind ebenfalls nicht zu iden-
tifizieren. Dies ist nicht �berraschend, denn çkonomische Forschung zum Recht
hat sich bislang in Deutschland nur ansatzweise entwickelt und ist im Zusammen-
hangmit Fragestellungen des Strafrechts und des Strafverfahrens kaum aufgegrif-
fen worden.102 Freilich d�rfte die neuere Entwicklung, die Ver�nderungen in der
Budgetierung und betriebswirtschaftliche Elemente auch in die Justizverwaltung
und in die Polizei eingef�hrt hat, gerade in diesem Bereich zu neuen Unter-
suchungsans�tzen f�hren. Dies bietet schließlich Verbindungen zur Evaluations-
forschung, die dann selbstverst�ndlich besser angelegt werden kann, wenn in der
Implementation von Strafverfahren Kostentransparenz entsteht.103

Die hier erfasste Rechtstatsachenforschung l�sst sich in folgende Gruppen eintei-
len. Zun�chst sind Forschungen zu nennen, die aus rechtspolitischen Fragestel-
lungen hervorgehen und teilweise auf Gutachtensauftr�ge von Ministerien zu-
r�ckzuf�hren sind, teils aus universit�rer Forschung, und hier vor allem aus der
Dissertationsforschung, stammen. Zu den auf Initiativen des Bundesjustizminis-
teriums zur�ckgehenden Forschungen gehçren insbesondere groß angelegte Stu-
dien zu den Rechtsmitteln104 sowie zur Dauer des Strafverfahrens105, neuerdings
auch Forschungen zu verdeckten Ermittlungsmethoden.106 Auch die Universit�ts-
forschung ist sehr stark an aktuellen rechtspolitischen Fragestellungen orientiert.
Sodann handelt es sich (jedoch eher selten) um Untersuchungen, die auf sozial-
wissenschaftlichen oder kriminologischen theoretischen Ans�tzen beruhen.
Eine weitere im Strafverfahren bedeutsame Fragestellung wird durch die forensi-
schen Wissenschaften eingebracht. Hierzu gehçren vor allem Untersuchungen,
die sich mit Sachverst�ndigengutachten oder der Rolle des Sachverst�ndigen

102 Zusammenfassend Albrecht, H.-J.: Die �konomie des Strafwesens und des Strafvollzugs – Ent-
wicklungen und Trends in der çkonomischen Betrachtung des Strafrechts. In: Caritas (Hrsg.):
�konomie im Strafwesen. Werden die Mittel im Strafverfahren und im Strafvollzug effizient
eingesetzt? Luzern 1996, S. 5–26.

103 Vgl. hierzu Rçhl, K. F.: Justiz als Wirtschaftsunternehmen. Budgetierung, Controlling und Pro-
fessionalisierung der Justizverwaltung. Deutsche Richterzeitung 78 (2000), S. 220–230.

104 Becker, M., Kinzig, J. (Hrsg.): Rechtsmittel im Strafrecht. Eine international vergleichende
Untersuchung zur Rechtswirklichkeit und Effizienz von Rechtsmitteln. Band 1 Rechtsverglei-
chender Teil, Band 2 Empirischer Teil. Freiburg i. Br. 2000.

105 Dçlling, D., Feltes, Th., Dittmann, J., Laue, Ch., Tçrnig, U.: Die Dauer von Strafverfahren vor
den Landgerichten. Eine empirische Analyse zur Rechtswirklichkeit von Strafverfahren in der
Bundesrepublik Deutschland. Kçln 2000.

106 Albrecht, H.-J., Dorsch, C., Kr�pe, Ch.: Rechtswirklichkeit und Effizienz der �berwachung der
Telekommunikation nach den §§ 100a, 100 b StPO und anderer verdeckter Ermittlungsmaßnah-
men. edition iuscrim, Freiburg i. Br. 2003.
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im Strafverfahren, insbesondere mit den Beziehungen zwischen Sachverst�ndi-
gen und anderen Berufsgruppen, befassen.

5.3 Methoden, Datenzug�nge und Forschungsdesigns

Was die verwendeten Methoden betrifft, so zeigen die empirischen Untersuchun-
gen eindeutige Schwerpunkte im Bereich der Aktenanalyse und der Verwendung
von Polizei- und Gerichts- bzw. anderen Justizstatistiken (vgl hierzu Grafik 7). Es
f�llt auf, dass gerade das (durch randomisierte Kontroll- und Vergleichsgruppen
abgesicherte) Feldexperiment vollst�ndig fehlt. Es ließen sich keine Unter-
suchungen identifizieren, in denen kontrollierte Experimente (außerhalb von La-
borbedingungen) eingesetzt worden w�ren. Dies entspricht der Beobachtung von
Schumann, der feststellt, dass kontrollierte Experimente im wesentlichen auf den
nordamerikanischen Raum beschr�nkt sind.107 Tats�chlich sind gerade auch die
zahlreichen Untersuchungen von Modellprojekten zur Diversion (und in diesem
Zusammenhang zum T�ter-Opfer-Ausgleich), in denen es neben Fragen der Im-
plementation vor allem um solche der spezifischen Wirkungen geht, in keinem
Fall als randomisiertes Experiment angelegt. Im Wesentlichen konzentrieren
sich die in der Untersuchung erfassten Experimente auf das Wiedererkennen
(von Tatverd�chtigen) durch Zeugen und damit auf eine freilich durchaus bedeut-
same Fragestellung des Beweises im Strafverfahren.108

Im �brigen beziehen sich nat�rlich Untersuchungen auf Experimente in Form
praktisch veranlasster Ver�nderungen im Felde der Strafjustiz bzw. des Strafver-
fahrens, die dann imHinblick auf erw�nschteKonsequenzen ausgewertet werden.
Hierzu gehçren die Begleitforschung zu nat�rlichen Experimenten im Bereich
des Kinderzeugenschutzes109 ebenso wie Projekte zur Verteidigerbestellung f�r
U-H�ftlinge110 oder zum Potenzial des Adh�sionsverfahrens111. Ein betr�cht-
licher Teil der empirischenUntersuchungen in den neunziger Jahren erfasst ferner
praktische (und in der Regel kleinr�umige) Experimente im Zusammenhang mit

107 Schumann, K. F.: Feldexperimente �ber Polizeiarbeit, Strafverfolgung und Sanktionsformen –
was haben wir daraus gelernt? In: Bremer Institut f�r Kriminalpolitik (Hrsg.): Experimente im
Strafrecht – Wie genau kçnnen Erfolgskontrollen von kriminalpr�ventiven Maßnahmen sein?
Bremen 2000, S. 34–55.

108 Schwarz, U.: Die sequentielle Video-Wahlgegen�berstellung. Kriminalistik, 53, 1999,
S. 397–401; Schindler, H.; Stadler, M.: Tatsituation oder Fahndungsfotos. Strafverteidiger, 11,
1991, S. 38–44; Stadler, M.; Fabian, Th.; Wetzel, P.: Wiedererkennen des T�ters oder Identifi-
zierung des Beschuldigten? Ein Wirklichkeits(nahes)-Experiment zum Beweiswert von Gegen-
�berstellungen. Monatsschrift f�r Kriminologie und Strafrechtsreform, 75, 1992, S. 75–90.

109 Kilian, B.: Opferschutz und Wahrheitsfindung – ein Widerspruch? Deutsche Richterzeitung 77
(1999), S. 256–261.

110 Gebauer,M.: Chancenausgleich undU-Haft-Verk�rzung durch fr�hereVerteidigermitwirkung –
Ergebnisse aus dem Frankfurter „Rechtsberatungs-Projekt II“ –. Strafverteidiger 14 (1994),
S. 622–627.

111 Rçssner, D., ThomasK.: DemAdh�sionsverfahren eine Chance! Zeitschrift f�r Rechtspolitik, 31
(1995), S. 162–164.
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Diversionspraktiken sowie mit dem T�ter-Opfer-Ausgleich. Schließlich ist auf
Untersuchungen zu verweisen, die anhand fiktiver F�lle durchgef�hrt werden112,
und die deshalb ebenfalls experimentellen Charakter haben. Jedoch ist der eigent-
liche Kernbereich des Experiments, n�mlich das kontrollierte und in der Herstel-
lung von Interventions- bzw. Kontrollgruppen randomisierte Experiment in der
hier erfassten Rechtstatsachenforschung nicht vertreten.

Der Einsatz von Methoden der Datenerhebung l�sst offensichtlich eine gewisse
Entwicklung hin zu Mehr-Methoden-Forschungen erkennen. Denn von den klas-
sischen Datenerhebungstechniken, n�mlich Aktenanalyse, Befragung, Interview
und Beobachtung, wurden erhebliche Anteile in einer Kombination mit mindes-
tens einer weiteren Datenerhebungsmethode eingesetzt. Die Anteile von Unter-
suchungen, die sich allein auf eine Datenerhebungsmethode st�tzen, belaufen
sich f�r Aktenanalysen auf 52%, bei Befragungen auf 51%, beim Interview
auf 26% und bei der (teilnehmenden) Beobachtung auf 39%. Insbesondere der
Beobachtung und dem Interview kommt damit f�r einen grçßeren Teil der auch
mit Hilfe dieser Methoden durchgef�hrten Untersuchungen erg�nzender Charak-
ter zu.

Die Untersuchungen sind ganz �berwiegend als Querschnittsuntersuchungen an-
gelegt. L�ngsschnittforschung, die immer dort angezeigt ist, wo Verl�ufe bzw.
Prozesse untersucht werden oder die Evaluation kriminalpolitischer oder anderer
Interventionen vorgenommen werden soll, ist demgegen�ber weniger stark aus-
gepr�gt. Von den in die Sekund�ranalyse aufgenommenen Studien wurden
zwar etwa zu 20% auch als L�ngsschnittstudien eingestuft, doch beruht in diesen
Studien der L�ngsschnitt ausschließlich auf der Verwendung von Zeitreihen aus
offiziellen Statistiken, �ber die L�ngsschnittfragestellungen imHinblick auf Ver-
�nderungen als Folge ver�nderter Gesetzgebung etc. beantwortet werden sollten.
45 Studien erfassen einen L�ngsschnitt auf der Basis der Erhebung von origin�ren
empirischen Informationen. Davon entfallen wiederum etwa ein Sechstel auf die
Untersuchung der Legalbew�hrung (nach bestimmten justitiellen Entscheidun-
gen). Zwei Studien bedienen sich bereits vorher abgeschlossener Untersuchun-
gen, um in Form einer darauf abgestimmtenweiteren empirischenDatenerhebung
in einer L�ngsschnittbetrachtung Ver�nderungen zu beobachten. Lediglich we-
nige Studien konnten identifiziert werden, in der auf der Basis von Erhebungen
zu mehreren Zeitpunkten Hypothesen zu Ver�nderungen durch Interventionen
im Strafverfahren getestet wurden. Hierzu gehçrt eine Untersuchung zu den Aus-
wirkungen in der Strafrechtspraxis entwickelter Modelle des Zeugenschutzes im
Strafverfahren, in der durch die Erhebung von Daten aus Strafakten des Jahres
1994 sowie solcher aus den Jahren 1995/1996 die Frage zu beantworten gesucht
wurde, ob imHinlick auf die Anwendung zeugensch�tzender Vorschriften andere

112 Greuel, L., Scholz, B.: Deliktspezifische Kenntnisse und Einstellungen als psychologische Be-
dingungen des Urteilsverhaltens in Vergewaltigungsf�llen. Monatsschrift f�r Kriminologie und
Strafrechtsreform 73 (1990), S. 177–183.
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Verteilungen nach der Implementation lokaler Programme beobachtet werden
kçnnen.113 Ferner werden Auswirkungen von strafprozessualen Maßnahmen
(insb. Vernehmungen) auf Kinderzeugen durch Vor- und Nachuntersuchungen
betroffener Kinderzeugen erforscht.114

5.4 Institutionen- und Rollenbezug der Untersuchungsgegenst�nde

Mit etwa 30% an Untersuchungen, die sich auch auf die Polizei beziehen, wird
die Polizei in den ausgewerteten Forschungen recht deutlich zu einem Schwer-
punkt gemacht. Freilich deckt sich dies partiell mit Diversionsfragestellungen
und damit mit der Aufbereitung und Erledigung von Bagatell- oder Jugendkrimi-
nalit�t.

St�rker noch ist der Bezug zumGericht bzw. Richter, der mit etwa 40%derUnter-
suchungen dominiert. Demgegen�ber werden Staatsanw�lte seltener zum aus-
gesprochenen Gegenstand von rechtstats�chlichen Forschungen; fast vernachl�s-
sigt erscheinen noch immer die Perspektiven der Strafverteidiger. Nicht sehr aus-
gepr�gt sind im �brigen Untersuchungen, die sich auf die Rolle der Kooperation
bzw. der Kommunikation im Verfahren beziehen.115 Eine solche Perspektivewird
vereinzelt in den letzten Jahren aufgegriffen. Doch fehlen insbesondere systema-
tische, im �brigen auch auf die Evaluation von unterschiedlichen Modellen der
Kooperation angelegte Forschungen.

Relativ h�ufig wird das Opfer im Zusammenhang mit strafverfahrensbezogenen
Fragestellungen aufgegriffen. Sachverst�ndigenfragen (auch im Zusammenhang
mit Gef�hrlichkeitsfeststellungen, Prognose und Gutachtenstellung) machen
etwa 6% der Forschungen aus. Erwartungsgem�ß konzentrieren sich diese Unter-
suchungen auf die zweite H�lfte der 90er Jahre. In diesem Bereich haben sicher
die schließlich imGesetz zur Bek�mpfung von Sexualkriminalit�t zumAusdruck
gekommenen Probleme die Besch�ftigung mit Fragen des Sachverst�ndigengut-
achtens sowie der Sachverst�ndigenrolle im Strafverfahren gefçrdert.116

5.5 Grundlagen- und angewandte Forschung

Versucht man eine Trennung zwischen Grundlagen- und angewandter bzw. Auf-
tragsforschung, so d�rften etwa ein Drittel der Untersuchungen der Auftragsfor-
schung zuzuordnen sein. Dies ergibt sich jedenfalls aus den Selbstbeschreibun-

113 Gunder, T.: Der Umgang mit Kindern im Strafverfahren, Frankfurt am Main; (Berlin; Bern;
Bruxelles; New York; Wien), 1999.

114 Busse,D., Volbert, R., Steller,M.: BelastungserlebenvonKindern inHauptverhandlungen, Bonn
1996.

115 Zur Bedeutung von Kommunikation im Ermittlungsverfahren vgl. Satzger, H.: a. a. O., 2004,
S. 95 ff.

116 Albrecht, H.-J.: Die Determinanten der Sexualstrafrechtsreform. Zeitschrift f�r die gesamte
Strafrechtswissenschaft 111 (1999), S. 863–888.

40



{luchterh_neu}20040358_BKA_Albrecht/kap01.3D S. 1 07.02.2005

gen. Stellt man auf die Eigenfinanzierung und die unabh�ngige Forschungsfçr-
derung ab, so ergibt sich eine �hnliche Verteilung. Versteht man unter Grund-
lagenforschung theoretisch geleitete Forschung, dann f�llt die Verteilung recht
verzerrt aus. Die �berpr�fung theoretisch abgeleiteter Hypothesen findet sich
eher selten. Es �berwiegen ganz eindeutig rechtspolitische Themenstellungen
und Fragen, die vor demHintergrund von empirischenDatensammlungen erçrtert
werden.
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6 Inhaltliche Schwerpunkte der auf das Strafverfahren bezogenen
empirischen Rechtstatsachenforschung

6.1 Verfahrensbezogene Untersuchungsgegenst�nde: ein �berblick

Die Analyse der Schwerpunkte der rechtstats�chlichen Forschung zeigt im Ver-
gleich zu den f�r die Zeit bis Ende der achtziger Jahre festgestellten Schwer-
punkte keine wesentlichen �nderungen.117 Schwerpunkte der Forschungen bil-
den nach wie vor seit langem kontrovers erçrterte oder rechtspolitisch gut ver-
ankerte Bereiche wie die Diversion und die Untersuchungshaft, die Erledigung
der Verfahren durch die Staatsanwaltschaft sowie die Hauptverhandlung. Dabei
kçnnen f�r den Bereich der Hauptverhandlung Konzentrationen im Bereich der
richterlichen Entscheidungen und im Bereich von Fragestellungen zum Sachver-
st�ndigen und zum Sachverst�ndigengutachten festgestellt werden.

6.2 Die Institutionen des Strafverfahrens

Unter Forschungen zu Institutionen des Strafverfahrens wurden solche Unter-
suchungen eingeordnet, die sich im Schwerpunkt mit Organisation, Arbeitswei-
sen oder Einstellungen in den Arbeitsbereichen der Gerichte, der Staatsanwalt-
schaften, der Polizei etc. befassen (allerdings in diesen Untersuchungsans�tzen
wiederum Beziehungen zum Ermittlungs- oder Strafverfahren aufweisen). Ins-
gesamt 38Untersuchungen hatten ausweislich der Ergebnisse der Erhebung einen
solchen Schwerpunkt. Dabei kam es zu einer eindeutigen Konzentration auf die
Polizei mit 16 Forschungen. Die weiteren Untersuchungen verteilen sich auf
Staatsanw�lte (4), Richter (4), Laienrichter (1), Amtsanw�lte (1), Gerichtshilfe
(3), Bew�hrungshilfe (1), Jugendgerichtshilfe (2), Soziale Dienste allgemein
(1), Rechtsanw�lte (3) und Sachverst�ndige (2). Jedoch haben auch andere Unter-
suchungen mehr oder weniger starke Bez�ge zu Institutionen bzw. Organisatio-
nen des Strafverfahrens. Hierzu gehçren beispw. Untersuchungen, in denen Ein-
stellungen von Angehçrigen verschiedener Berufsgruppen der Strafrechtspflege
bzw. Einstellungen zu verschiedenen Berufsgruppen erhoben oder spezifische
Verhaltens- und Entscheidungsmuster imRahmen des Vorfeldes des Ermittlungs-
verfahrens oder des Strafverfahrens selbst thematisiert werden.

Freilich sind die Fragestellungen weit gestreut. Sie reichen von Fragen der ge-
schlechtsspezifischen Einstellungen bzw. Entscheidungsmuster, zu spezifischen
Einstellungen (beispw. gegen�ber neuen Erledigungsformen wie dem T�ter-Op-
fer-Ausgleich oder – dies ist vor allem in den neunziger Jahren f�r die Polizeifor-
schung festzustellen – gegen�ber Immigranten bzw. ethnischenMinderheiten) bis
hin zu Untersuchungen der Organisationsstrukturen sowie allgemeinen und ex-

117 Vgl. hierzu die Sekund�ranalyse von Dessecker, A., Geissler-Frank, I.: Empirische Forschungs-
arbeiten zum Strafverfahren und Strafverfahrensrecht. Freiburg 1995.
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plorativen Beschreibungen der beruflichen Aktivit�ten (beispw. im Falle der Un-
tersuchung zu Amtsanw�lten).

Zu einem gewissen Teil sind die Untersuchungen als Annex zu anderen Fragestel-
lungen des Strafverfahrens zu verstehen, so beispw.wenn es um die Frage der Ein-
stellungen zu T�ter-Opfer-Ausgleich geht oder wenn Entscheidungsmuster in
Justizberufen in Abh�ngigkeit von Geschlecht oder Berufserfahrung thematisiert
werden. Empirische Untersuchungen, die sich im Kern um Organisation und spe-
zifische Fragen der (juristischen) Berufe herum platzieren, sind demgegen�ber
eher selten. Eine Forschungsrichtung, die sich explizit auf die „legal professions“
konzentrieren w�rde, existiert bislang noch nicht. Deshalb werden in den folgen-
den Analysen auch solche Untersuchungen einbezogen, die nicht nur schwer-
punktm�ßig Organisation und Institution der verschiedenen in das Ermittlungs-
oder Strafverfahren integrierten Berufe aufgreifen, sondern partiell (auch) ande-
ren Fragestellungen zuzuordnen sind.

6.2.1 Gerichte und Richter

Die Untersuchung von Richtern bzw. Gerichten zeigt einen deutlichen Schwer-
punkt in der Einstellungsforschung sowie in Untersuchungen zur Frage, wie
sich unterschiedliche Merkmale von Richtern auf die Entscheidungspraxis aus-
wirken. Hierzu gehçren Forschungen zur Frage, ob und inwieweit Unterschiede
zwischen Richtern und Richterinnen in der Straforientierung und der Strafbereit-
schaft bestehen.118 Die Forschung, die diese Fragestellung thematisierte, konnte
nachweisen, dass entgegen der die Untersuchung leitenden Erwartung Richterin-
nen bei den einbezogenen Delikten, n�mlich Einbruchsdiebstahl und gef�hrliche
Kçrperverletzung, keine hçhere Bereitschaft als Richter zeigten, im Falle sich wi-
dersprechender Belange von T�tern und Gesellschaft die T�terbelange st�rker zu
ber�cksichtigen. Allerdings besteht zwischen der T�ter-Gesellschafts-Orientie-
rung und der Strafabsicht ein starker Zusammenhang der Art, dass die Bereit-
schaft, T�terbelange zu ber�cksichtigen, um so geringer ausf�llt, je grçßer die Pu-
nitivit�t ausgepr�gt ist. Beim Kçrperverletzungsdelikt f�llt dieser Zusammen-
hang st�rker aus als beim Eigentumsdelikt. Dies legt nach Auffassung der Unter-
suchung nahe, dass Richterinnen keine geringere Strafbereitschaft zeigen als
Richter. Freilich zeigen die Daten, dass sich Richterinnen zwar nicht in der T�ter-
Gesellschafts-Orientierung von Richtern unterscheiden. Doch lassen sie eine ge-
ringere Strafneigung als Richter erkennen. Die Grçße dieses Effekts ist allerdings
nicht allzu bedeutsam; der Erkl�rungsanteil des Geschlechts f�r die Gesamt-
varianz in der Strafabsicht betr�gt knapp 5%.119

118 Drewniak, R.: Der Richter straft, die Richterin gleicht aus – Ergebnisse einer Studie. In: Greve,
W. (Hrsg.): Die Rolle der Richter und Richterinnen zwischen Rechtsprechung und Politik. Loc-
cumer Protokolle 14/94, Evangelische Akademie Loccum, Loccum 1995, S. 55–70.

119 Vgl. auch Drewniak, R.: Strafrichterinnen als Hoffnungstr�gerinnen? Eine vergleichende Ana-
lyse strafrechtlicher Orientierungen von Richterinnen und Richtern. Interdisziplin�re Beitr�ge
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�hnliche Fragestellungen verfolgte eine Studie zur Erforschung der Einstellun-
gen und Alltagstheorien von Strafrichtern bez�glich weiblichen Angeklagten.120

Die befragten Richter waren �berwiegend der Ansicht, dass es spezifische Ver-
haltensweisen weiblicher Angeklagter in der Hauptverhandlung gebe. Weibliche
Angeklagtewurden als gef�hlsbetonter imVergleich zum�nnlichen Angeklagten
geschildert. Wegen Ladendiebstahl stehen Frauen freilich weitaus h�ufiger als
wegen irgendeines anderen Delikts als Angeklagte vor dem Amtsgericht. Laden-
diebst�hle scheinen deshalb auch die Ansichten der Richter �ber weibliche Ange-
klagte zu pr�gen. Den Frauen gehe es nach Auffassung der Richter h�ufig nicht
darum, sich eine Sache ohne Bezahlung anzueignen, sondern um die Befriedi-
gung emotionaler Bed�rfnisse. Die Diebst�hle wurden �berwiegend als ein Aus-
agieren von Frustrationen, als Ersatzbefriedigung oder als Versuch, andere Men-
schen, insbesondere den Ehemann, auf sich aufmerksam zumachen, interpretiert.
Eine solche Interpretation der Taten zog gleichzeitig die Beurteilung der Ange-
klagten als psychisch gestçrt nach sich. Nach Ansicht der Richter haben die psy-
chischen Stçrungen der Frauen h�ufig auch Einfluss auf ihre Schuldf�higkeit.
Meist sei diese allerdings nur eingeschr�nkt, nur in sehr seltenen F�llen sei sie
vçllig ausgeschlossen. Was die Art der Tatbegehung, die Tathintergr�nde und
die Motive angeht, so spielt – nach den Alltagstheorien der Richter – ein Mann
eine zentrale Rolle. Typisch f�r Frauen sei die Tatbegehung als Gehilfin oderMit-
t�terin eines dominierendenm�nnlichen T�ters. In der Regel sei die Beziehung zu
einemMann die Ursache f�r von Frauenver�bte Straftaten. ImWesentlichen han-
delt es sich somit wohl um „typische“ soziale Einstellungsmuster, die sich in der
Sichtweise von weiblichen Straft�tern sozusagen fortsetzen.

Im Zusammenhang mit empirischen Untersuchungen zum Richterberuf sind da-
mit Defizite im Bereich von Untersuchungen zur sozialen Herkunft und zu all-
gemeinen Einstellungen festzustellen, Fragestellungen, die insbesondere in der
empirischen Rechtssoziologie der sechziger Jahre noch eine gewisse Rolle spiel-
ten.121 Im �brigen fehlt es an einer Perspektive, die den Richterberuf als Teil der
„legal professions“ aufgreift.

6.2.2 Laienrichter

Die Laienbeteiligung an der Strafgerichtsbarkeit ist kaum einmal Thema empiri-
scher Untersuchungen, obschon international auch in neuerer Zeit durchaus Inte-
resse an der Laienrichterbeteiligung im Strafverfahren beobachtet werden

zur kriminologischen Forschung; Neue Folge 6. Kriminologisches Forschungsinstitut Nieder-
sachsen e. V., Stuttgart 1994.

120 Raab, M.: M�nnlicher Richter – weibliche Angeklagte. Einstellungen und Alltagstheorien von
Strafrichtern. Schriftenreihe der Deutschen Bew�hrungshilfe e. V.; Band 29, Bonn 1993.

121 Zusammenfassend Albrecht, H.-J.: Gleichm�ßigkeit und Ungleichm�ßigkeit in der Strafzumes-
sung. In: Kerner, H.-J., Kury, H., Sessar, K. (Hrsg.): Deutsche Forschungen zur Kriminalit�t und
Kriminalit�tskontrolle. Band 2. Kçln u. a. 1983, S. 1297–1332.
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kann.122 Dies mag erkl�rt werden mit der starken Professionalisierung der Straf-
justiz in Deutschland. Eine Ausnahme findet sich insoweit in einer Studie zu Lai-
en- und Berufsrichtern, mit der insbesondere psychologische Prozesse der Ent-
scheidungsfindung bei Laienrichtern untersucht wurden. Dabei ging es um die
Frage, in welchemMaße Schçffen �ber die f�r die richterliche T�tigkeit erforder-
lichen Kenntnisse und intellektuellen Qualit�ten verf�gen und inwieweit die Ur-
teilsprozesse von Schçffen den Kriterien einer rationalen Entscheidung gen�gen.
Schließlichwird die f�r die Laienbeteiligung an der Urteilsfindung doch recht be-
deutsame Frage gestellt, wie stark sich die persçnlichenGerechtigkeitsvorstellun-
gen und Rechts�berzeugungen der Schçffen in Entscheidungen bemerkbar ma-
chen.123 Eine klare Mehrheit der Schçffen kann nach den Befunden der Unter-
suchung einer durchschnittlichen Hauptverhandlung gut folgen. Damit vermçgen
die Schçffen zu begreifen, was in der Hauptverhandlung geschieht und worum es
dort geht. Zugleich treten nach der Interpretation der Studie Verst�ndnisprobleme
von Laienrichtern aber doch zu h�ufig auf, um einfach hingenommen zu werden.
Der Umstand, dass es die Schçffen ganz �berwiegend f�r sinnvoll halten, wenn
ein Berufsrichter die Ergebnisse der Hauptverhandlung zu Beginn der Beratung
zun�chst aus seiner Sicht zusammenfasst, deutet weiter darauf hin, dass auch
ein großer Teil jener Laienrichter, der letztlich der Verhandlung zu folgenvermag,
Verst�ndnishilfen w�nscht. Von dem Akteneinsichtsrecht wollen besonders
Schçffenmit Hauptschulabschluss selten Gebrauchmachen. Dies l�sst vermuten,
dass einige der Laienrichter, denen das Begreifen der Geschehnisse in der Ver-
handlung Schwierigkeiten bereitet, glauben, dass ihnen das Aktenstudium
kaum leichter fiele. Die Entscheidungsprozesse der Schçffen unterscheiden
sich nicht qualitativ von denen der Berufsrichter. Auch laienrichterliche Urteils-
prozesse gen�gen, was ihre Struktur angeht, in hohem Maße Rationalit�tskrite-
rien. Sie werden von ann�hernd denselben Faktoren bestimmt wie die Urteilspro-
zesse von Juristen und nicht wesentlich von Sympathien f�r oder gegen die An-
geklagten beeinflusst. �berdies haben die Schçffen keine st�rkere Vorliebe f�r
extrem harte oder milde Entscheidungen als die Vorsitzenden. �berwiegend stre-
ben die Schçffen danach, Rechts�berzeugungen der Bevçlkerung in die Beratung
einzubringen. Jedoch bleibt die Repr�sentativit�t der kriminalit�tsbezogenen
Einstellungen der Laienrichter, bzw. dessen, was die Schçffen f�r das Rechts-
gef�hl der Allgemeinheit halten, selbstverst�ndlich zweifelhaft. Es l�sst sich ver-
muten, dass die Schçffen ihre Auffassungen an die der Berufsrichter angleichen
und dass mçglicherweise schon bei der Schçffenwahl Personen mit juristennahen
Einstellungen bevorzugt werden. Ein Einfluss kriminalit�tsbezogener Einstellun-
gen, die unter den Berufsrichtern wenig popul�r sind, d�rfte dennoch mçglich

122 Vgl. hierzu Revue Internationale de Droit Penal, Le Jury Dans Le Proc�s P�nal au XXI e Si�cle.
Conference Internationale, Syracuse, 26–29 May 1999. Ramonville SainteAgne 2001.

123 Rennig, Ch.: Die Entscheidungsfindung durch Schçffen und Berufsrichter in rechtlicher und
psychologischer Sicht. Empirische, rechtsdogmatische und psychologisch-theoretische Unter-
suchungen zur Laienbeteiligung an der Strafgerichtsbarkeit. Kriminalwissenschaftliche Studien,
Band 16, Marburg 1993.
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sein. Als auff�llig wird dann bezeichnet, dass ein großer Teil der Schçffen dem
Rechtsgef�hl der Allgemeinheit im Gericht Gehçr verschaffen will, die Schçffen
aber gleichwohl nur selten Einfluss auf den Verfahrensausgang nehmen.

6.2.3 Staatsanw�lte

Untersuchungen zur Staatsanwaltschaft beziehen sich im Schwerpunkt auf Diver-
sionsfragestellungen und hier zum Wandel der Funktion und Rolle von Staats-
anw�lten im System der strafrechtlichen Sozialkontrolle.124 Die Staatsanwalt-
schaft hat in den letzten beiden Dekaden unbestreitbar erheblich an Bedeutung
gewonnen: Durch eine zunehmende Anwendung von Opportunit�tsvorschriften,
– §§ 153, 153 a StPO und §§ 45, 47 JGG (Informalisierung) – wird die Staats-
anwaltschaft mehr und mehr zu einer Institution mit richter�hnlichen Funktionen
und teilweise auch richter�hnlichen Befugnissen. Der wesentliche Teil der Straf-
verfahren wird n�mlich ausschließlich von der Polizei und der Staatsanwaltschaft
bearbeitet. Die Strafrechtspraxis wird somit den diskursiven Prozessen der Ge-
setzgebung einerseits und des Gerichtsverfahrens andererseits entzogen und
den am wenigsten çffentlichen und mithin auch am wenigsten kontrollierbaren
Teil der Staatsgewalt, der Exekutive, �berantwortet. Untersuchungen weisen da-
rauf hin, dass Staatsanw�lte bei den Verfahrenseinstellungen mangels Tatver-
dacht (§ 170 Abs.2 StPO) einem anderen Entscheidungsprogramm folgen als
bei den „informalisierenden“ Einstellungen der §§ 153 ff. StPO. Erstere orientie-
ren sich haupts�chlich an Problemen des Tatnachweises (fehlendes Gest�ndnis,
fehlender Zeuge), letztere an geringer Tatschuld (z. B. geringe Schadenhçhe,
nur ein Tatvorwurf) oder fehlender strafrechtlicher Vorbelastung. Bei den Oppor-
tunit�tseinstellungen wird allerdings eine deutliche soziale Selektivit�t zu Lasten
ausl�ndischer und arbeitsloser Beschuldigter betont (denn bei arbeitslosen und
bei t�rkischen Beschuldigten werden geringere Einstellungsquoten beobachtet).
Weitere Analysen zeigen, dass beide Arten der Verfahrenseinstellung von den
verschiedenen Behçrden unterschiedlich h�ufig angewandt werden, dass sich
aber die Entscheidungen der einzelnen Rechtanwender innerhalb einer Behçrde
�hneln. Staatsanwaltschaftliche Entscheidungen werden also durch den organisa-
torischen Kontext mit beeinflusst. Außerdem finden sich regional unterschied-
liche Chancen vonBeschuldigten imHinblick auf die Einstellung des Verfahrens,
und zwar sowohl auf eine Einstellung mangels hinreichenden Tatverdachts als
auch auf eine informalisierende Einstellung, bei letzterer sogar mçglicherweise
in grçßerem Ausmaß. Diese regionale Ungleichheit l�sst sich wohl u. a. auf die
Unbestimmtheit der einschl�gigen Rechtsnormen in JGG (§ 45) und StPO
(§§ 153, 153 a) zur�ckf�hren. Im Ergebnis wird die betr�chtliche Zunahme von
Opportunit�tseinstellungen als unbedenklich eingesch�tzt; freilich wird die man-

124 Ludwig-Mayerhofer, W., Rzepka, D.: Zwischen Strafverfolgung und Sanktionierung – Empiri-
sche Analysen zur gewandelten Stellung der Staatsanwaltschaft im Prozess strafrechtlicher So-
zialkontrolle. Zeitschrift f�r Rechtssoziologie 14 (1993), S. 115–140.
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gelnde Rechtsanwendungsgleichheit in der Praxis der Staatsanwaltschaft als
problematisch bezeichnet.

Ver�nderungen in den Funktionen der Staatsanwaltschaft und hiermit verbundene
Ver�nderungen in der Praxis des Strafprozesses hat auch eine Untersuchung von
Heinz zum Gegenstand.125 Die Heinzsche Studie geht davon aus, dass das Lega-
lit�tsprinzip in seiner Auspr�gung als Anklagegrundsatz die Rechtswirklichkeit
nicht mehr bestimme. Diese These st�tzt sich im Wesentlichen darauf, dass
sich die Anklagerate in dem untersuchten Zeitraum von 15 Jahren halbiert habe.
Tats�chlich wird derzeit nur noch in jedem vierten anklagef�higen Ermittlungs-
verfahren Anklage erhoben. Einstellungen nach den sog. Ermessensvorschriften
sind inzwischen zahlenm�ßig h�ufiger als Anklagen einschließlich Anklagesur-
rogaten. Freilich ist damit lediglich ein Ausschnitt dessen erfasst, was heute eben
nicht mehr in die klassische Form der Verarbeitung von Straftaten, n�mlich die
Verhandlung vor einem Richter, f�llt. Denn das Strafbefehlsverfahren stellt im
�brigen ebenfalls eine Ausnahme vom Prinzip der �ffentlichkeit und M�ndlich-
keit des Hauptverfahrens dar und steht jedenfalls faktisch in der Kompetenz der
Staatsanwaltschaft.126 In der Rechtswirklichkeit ist das Strafbefehlsverfahren fer-
ner deutlich ausgepr�gt. Auch der Grundsatz, dass eine Kriminalstrafe nur auf
Grund einer m�ndlichen Verhandlung verh�ngt werden darf, entspricht nach
den Schlussfolgerungen der Untersuchung nicht mehr der Rechtswirklichkeit.
Mit diesen Entwicklungen wird sichtbar gemacht, dass der Anstieg des Ge-
sch�ftsanfalls der letzten zwei Jahrzehnte, d. h. vor allem der Anstieg der polizei-
lich registriertenKriminalit�t, nicht an die Gerichte zur Aburteilung undVerurtei-
lung weitergegeben, sondern durch die StA in Form verfahrensrechtlicher Entkri-
minalisierung und faktischer Sanktionierung vollst�ndig aufgefangenwurde. Von
einer einheitlichen Einstellungspraxis kann allerdings, jedenfalls im Jugendstraf-
recht, – dies wird in dieser Untersuchung noch hervorgehoben – keine Rede sein.
Kritik erf�hrt dann die Staatsanwaltschaftsstatistik. Denn deliktsspezifische Ana-
lysen sind anhand der Staatsanwaltschaftsstatistik nicht mçglich, ausgenommen
„besondere Wirtschaftsstrafsachen“. Die vergleichende Gegen�berstellung zeigt
hier, dass die Rate der Anklagen und der Anklagesurrogate in Verfahren wegen
„besonderer Wirtschaftsstrafsachen“ deutlich niedriger ist als in Ermittlungsver-
fahren wegen „sonstiger Kriminalit�t“. Die Rate der Einstellungen gem. § 170 II
StPO ist ferner in Wirtschaftsstrafsachen deutlich angestiegen und liegt inzwi-
schen weitaus hçher als bei „sonstiger Kriminalit�t“.

Besondere Bedeutung kommt in den Debatten um die Rolle der Staatsanwalt-
schaft im Strafverfahren dem Weisungsrecht zu. Eine hierzu auf der Basis einer
Befragung durchgef�hrte Untersuchung belegt eine wichtige Funktion des Wei-

125 Heinz, W.: Die Staatsanwaltschaft – Selektions- und Sanktionsinstanz im statistischen Graufeld.
In: Albrecht, H.-J., D�nkel, F., Kerner, H.-J., K�rzinger, J., Schçch, H., Sessar, K., Villmow, B.
(Hrsg.): Internationale Perspektiven in Kriminologie und Strafrecht. Festschrift f�r G�nther
Kaiser zum 70. Geburtstag/1. Halbband, Berlin 1998, S. 85–125.

126 Vgl. hierzu bereits Albrecht, H.-J.: a. a. O. 1983, S. 1297–1332.
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sungsrechts. In der t�glichen Praxis kommt der Staatsanwalt allerdings in erster
Linie in Form von Richtlinien und allgemeinen Erlassen mit dem Weisungsrecht
in Ber�hrung. DasWeisungsrecht imEinzelfall spielt demgegen�ber einewesent-
lich geringere Rolle. Dennochwird nach den Ergebnissen der Studie auch hiervon
Gebrauch gemacht. In welcher Weise und in welchem Umfang dies geschieht, ist
jedoch – je nach Vorgesetztem und T�tigkeitsbereich – sehr unterschiedlich. Mit
den Ergebnissen wird festgehalten, dass nur wenige der befragten Staatsanw�lte
angaben, in ihrem Berufsleben noch nie eine Weisung erhalten zu haben. Zwar
kommt das Weisungsrecht in Routinef�llen normalerweise nicht zum Tragen;
es wird aber in çffentlichkeitstr�chtigen Vefahren und F�llen mit politischem
Hintergrund durchaus eingesetzt. In diesem Bereich wird auch seitens der Justiz-
ministerien mit Hilfe des externen Weisungsrechts tats�chlich steuernd in straf-
rechtliche Verfahren eingegriffen.127

Im Rahmen der Institution der Staatsanwaltschaft wurde empirisch auch die
Amtsanwaltschaft aufgegriffen, die jedenfalls in wissenschaftlicher Hinsicht
ein Randdasein fristet.128 Die Ergebnisse dieser Studie verweisen darauf, dass
Amtsanw�lte erwartungsgem�ß prim�r mit Bagatell- undMassenkriminalit�t be-
sch�ftigt sind (98% der untersuchten F�lle beziehen sich auf Ladendiebstahl im
Schadensbereich von bis zu 1000,– DM). Die durchschnittliche Dauer der von
Amtsanw�lten im Bundesgebiet erledigten Verfahren bel�uft sich auf eineinhalb
Monate. Abgeschlossen waren die F�lle nach durchschnittlich 34 Tagen. Die Un-
tersuchung weist dann darauf hin, dass in knapp 30% der Amtsanwalts-F�lle
Rechtsanw�lte als Verteidiger beteiligt sind. Dies bedeutet, dass im Vergehens-
bereich wesentlich seltener Verteidiger beteiligt sind als im Bereich der ebenfalls
�berpr�ftenOrdnungswidrigkeiten-Verfahren. Bei den dabei bearbeitetenVerstç-
ßen gegen die StVO und die StVZO waren die Beschuldigten in drei von vier F�l-
len von einem Rechtsanwalt vertreten. Im Zust�ndigkeitsbereich der Amts-
anw�lte wird als h�ufigste Erledigungsart der Strafbefehl eingesetzt (bei einem
Anteil von rund 30%), w�hrend die Einstellung des Verfahrens nach § 153 a
StPO in etwa 10% der F�lle beobachtet wurde. Unterstrichen wird, dass die
Staats- und Amtsanwaltschaft in den letzten Jahren von den Mçglichkeiten der
Verfahrenseinstellung in zunehmendem Maß Gebrauch gemacht hat, wenn
auch offen gelassen wird, ob damit nur der Anstieg der Gesch�ftsbelastung auf-
gefangen oder auch die damit verbundenen kriminalpolitischen Zielsetzungen
mitgetragen werden sollten. Die empirischen Daten zeigen ferner, dass die Zahl
der Anklagen und der Einstellungen nach § 170 II StPO zur�ckgegangen ist, w�h-

127 Krebs,M.: DieWeisungsgebundenheit des Staatsanwalts unter besonderer Ber�cksichtigung des
rechtstats�chlichen Aspekts. Frankfurter kriminalwissenschaftliche Studien; Bd. 77, Frankfurt
2002.

128 Villmow, B.: Die Amtsanw�lte – zum Selbstbild einer weiterhin unbekannten juristischen Pro-
fession. In: Ostendorf, H. (Hrsg.): Strafverfolgung und Strafverzicht. Festschrift zum 125j�h-
rigen Bestehen der Staatsanwaltschaft Schleswig-Holstein. Kçln; Berlin; Bonn;M�nchen 1992,
S. 411–429.
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rend sich bei den Einstellungen nach §§ 153 und 153 a StPO Zuw�chse ergeben
haben.

Selten sind Untersuchungen wie die von Krischer, die eine psychologische Ana-
lyse des Berufs „Staatsanwalt“ zumGegenstand hat.129 Hier werden Fragestellun-
gen verfolgt, die das Erleben der t�glichen Berufst�tigkeit thematisieren bzw. die
psychologischen Perspektiven eines juristischen Berufes, der der Anklaget�tig-
keit und „sanktionierenden Maßnahmen“ gewidmet ist. Die bei der staatsanwalt-
schaftlichen Berufsbet�tigung geforderte Objektivit�t ist nach den Ergebnissen
dieser Studie psychologisch gesehen nur mit großer Anstrengung aufrechtzuer-
halten. Sie erfordert – so ist das Fazit – vom Staatsanwalt eine „Abwehrhaltung“.
Distanzierung und Versachlichung pr�gen den Berufsalltag.

Die Organisation der Staatsanwaltschaften war dann Thema einer im Auftrag des
Bundesministeriums der Justiz durchgef�hrten Untersuchung130, die sichmit Fra-
gen der Effizienz, der EDV sowie der Personalf�hrung befasste. Durch die Unter-
suchung wurden die organisatorische Ist-Situation dargestellt, Ver�nderungs-
mçglichkeiten aufgezeigt und ein Rahmenkonzept f�r organisatorische Refor-
men erarbeitet.Wesentliche Untersuchungsbereichewaren die Aufgabenstruktur,
die Ablauforganisation, der EDV-Einsatz, die Personalsituation, die Motivation
der Mitarbeiter, die Personalf�hrung und – hinsichtlich der Generalstaatsanwalt-
schaften – deren Funktion als Mittelbehçrde der Justiz.

6.2.4 Polizei und Polizisten

Die Polizei als Institution des Strafverfahrens und die Polizei als (Strafverfol-
gungs- oder Ordnungs-) Beruf werden zwar in rechtstats�chlichen Untersuchun-
gen thematisiert.131 Im Vergleich zu England oder Nordamerika kommt aber ein
eher gering ausgepr�gtes Interesse an empirischer Polizeiforschung zum Aus-
druck.

Die Bochumer Untersuchungen zu Einstellungen gegen�ber der Polizei erga-
ben132, dass das Ansehen der Polizei noch weitgehend intakt ist. So wird die Bo-
chumer Polizei (insgesamt betrachtet) von der �berwiegenden Zahl der (befrag-
ten) B�rger positiv beurteilt. Allerdings gilt auch, dass j�ngere Befragte schlech-
tere Noten an die Polizei vergaben. Differenziert man zwischen der Bewertung
der Erledigung der polizeilichen Aufgaben und der Bewertung der Umgangsfor-

129 Krischer, M.: Explorative Untersuchung zur T�tigkeit von Staatsanw�lten aus psychologischer
Sicht. Monatsschrift f�r Kriminologie und Strafrechtsreform 80 (1997), S. 183–189.

130 Bundesministerium der Justiz: Organisation der Staatsanwaltschaften. Bonn 1995.
131 Vgl. hierzu zusammenfassend Schneider, H.-J.: Polizei-Forschung. Kriminalistik 54 (2000),

S. 362–370 sowie das Editorial von Burghard, W.: Polizei-Forschung tut not. Kriminalistik 54
(2000), S. 363.

132 Schwind, H.-D.: Zum Ansehen der Polizei in der Bevçlkerung und seiner kriminalpolitischen
Relevanz. Amelung, K. u. a. (Hrsg.): Strafrecht, Biorecht, Rechtsphilosophie. Festschrift f�r
Hans-Ludwig Schreiber. Heidelberg 2003, S. 461- 469.
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men der Polizeibeamten, so zeigt sich, dass die Aufgabenerf�llung im Rahmen
der Kriminalit�tsbek�mpfung negativer beurteilt wurde als die Aufgabenerf�l-
lung im Straßenverkehr. Ferner f�llt auf, dass solche Opfer, die eine Straftat ange-
zeigt haben, diese dann wesentlich besser beurteilten, wenn sie den Eindruck hat-
ten, dass sich die Beamten engagiert um die Aufkl�rung der erlittenen Straftat be-
m�hten. Anzeigeerstatter, die diesen Eindruck nicht hatten, vergaben im Durch-
schnitt wesentlich schlechtere Noten. Das gilt auch f�r solche Befragte, die auf
der Polizeidienststelle „abgewimmelt“ bzw. nicht hçflich behandelt oder gar psy-
chisch verletzt wurden (sog. sekund�re Viktimisierung). Schließlich spielt f�r die
Beurteilung der Polizei auch eine Rolle, ob sich der dieAnzeige aufnehmendeBe-
amte f�r die Anzeigeerstatter Zeit genommen hat oder nicht.

Eine Untersuchung zu studentischen Einstellungen gegen�ber der Polizei ergab
kein homogenes Meinungsbild innerhalb der in der Stichprobe erfassten Studen-
tinnen und Studenten. Die Differenzierung zwischen weiblichen und m�nnlichen
Studierenden ergab tendenziell positivere Antworten bei Studenten im Vergleich
zu Studentinnen. Als mçgliche Ursachenfaktoren daf�r werden der h�ufigere pri-
vate Kontakt zu Polizeibeamten und die Parteipr�ferenz von CDU/CSU und
F.D. P. bei m�nnlichen Studierenden sowie von SPD und besonders Die GR�-
NEN bei weiblichen Studierenden hervorgehoben. Von besonderer Bedeutung
ist nach Auffassung der Untersuchung, dass sich dienstliche Kontakte eher nega-
tiv auswirken, w�hrend private Kontakte zu Polizeibeamten einen positiven Ein-
fluss aus�ben. Dabei ließ sich relativ klar ausmachen, dass es nicht die besonders
h�ufigen Kontakte im Straßenverkehr sind, die sich negativ auswirken, selbst
wenn es sich dabei um ein Einschreiten gegen den Betroffenen gehandelt hat.
Stein des Anstoßes war offensichtlich in der �berwiegenden Zahl der unbefriedi-
genden Kontakte ein Fehlverhalten der handelnden Beamten. Dabei wurden Auf-
treten und Verhalten deutlich mehr bem�ngelt als sachliche Defizite in den Ent-
scheidungen. Zum Teil richteten sich die Kritik und die Vorschl�ge konkret auf
Defizite in Person und F�higkeiten. Unflexibles und autorit�res Verhalten, man-
gelnde Entscheidungsflexibilit�t oder unzureichende Kommunikationsf�higkeit
wurden h�ufig genannt.133

Mit der Frage nach der Korruptionsanf�lligkeit der Polizei (und anderer Justizbe-
rufe) wird in einer weiteren Untersuchung ein sensibles und bis dahin selten em-
pirisch untersuchtes Thema aufgegriffen. Auf der Grundlage einer Befragung
wird hervorgehoben, dass im Bereich der Strafverfolgung der „Verrat vonDienst-
geheimnissen/Weitergabe von internen Dokumenten an Dritte“, das „Auffinden
behçrdeninterner Unterlagen beim Straft�ter“ und das „Verschwinden von Er-
mittlungs-/Strafakten und -aktenteilen“ als korruptionsbedeutsame Auff�lligkei-

133 Kabisch, W.: Studenten und Polizei. Eine empirische Untersuchung zur Akzeptanz der Polizei
und ihrer T�tigkeit durch Studentinnen und Studenten am Beispiel von Studierenden der West-
f�lischen Wilhelms-Universit�t M�nster. Schriftenreihe: Strafrecht in Forschung und Praxis;
Band 15. Hamburg 2002.
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ten am h�ufigsten auftreten. Dabei rangiert bei der Schutzpolizei der Geheimnis-
verrat an Medien an erster Stelle und bei der Kriminalpolizei die Informations-
weitergabe an Straft�ter. F�r die Befragten stellt sich das Ausmaß der Korruption
in den Untersuchungsgruppen unterschiedlich dar. Im Unterschied zur Schutz-
und Kriminalpolizei sowie zum Zoll und dem Justizvollzug sehen sich Staats-
anw�lte und Strafrichter deutlich weniger von Korruption betroffen. Strafrichter
sind �berwiegend (77,4%) der Meinung, dass Strafgerichte nicht von Korruption
betroffen seien. Die Bediensteten der anderen Untersuchungsgruppen sehen ihre
Institution mehrheitlich als eher gering betroffen an. Immerhin halten die Befrag-
ten der Schutz- und Kriminalpolizei sowie des Zolls und der Justizvollzugsanstal-
ten ihre Berufsgruppe mit Prozentwerten zwischen 16,5% und 20,4% f�r eher
stark betroffen.134

Gewalt gegen Polizeibeamte und durch Polizeibeamte sowie ihre strafrechtliche
Aufarbeitung sind Gegenstand einer weiteren Untersuchung. Hier zeigt sich, dass
dann, wenn anl�sslich des Beginns von Ermittlungen Tçtungsdelikte angenom-
men wurden, vielfach eine Reduktion des urspr�nglich von der Polizei erhobenen
Verdachts eines Tçtungsdelikts beobachtet werden kann. Dieser Befund zeichnet
sich bereits auf der staatsanwaltschaftlichen Ebene ab, da nur knapp die H�lfte
(49,1%) angenommener Angriffemit Tçtungsabsicht bzw. -vorsatz eine Anklage
wegen eines Tçtungsdeliktes zur Folge hatte. Auf der Ebene der Gerichte setzt
sich die Einschr�nkung des Tatvorwurfs fort: Lediglich 43,1% der F�lle, in denen
die Staatsanwaltschaft ein Tçtungsdelikt als gegeben ansah, f�hrten auch zu einer
entsprechendenVerurteilung. Somit erfolgte in 21,1% der F�lle, in denen von Po-
lizeiseite der Tatvorwurf eines Tçtungsdelikts erhoben wurde, auch tats�chlich
eine Verurteilung wegen eines solchen Deliktes. Knapp die H�lfte der untersuch-
ten Angriffe hatte eine Verurteilung ausschließlich aufgrund von Delikten zur
Folge, die nicht zur Gruppe der Tçtungsdelikte gehçren. Unter denjenigen F�llen,
bei denen die Staatsanwaltschaft bzw. das Gericht ein Tçtungsdelikt gegeben sah,
kann im Verlauf der juristischen Aufarbeitung erwartungsgem�ß ein Anstieg des
Anteils von vollendeten Tçtungen (gegen�ber versuchten Tçtungen) festgestellt
werden. Die Zeitdauer zwischen Angriff und Verurteilung weist keine Auff�llig-
keiten auf, etwa hinsichtlich einer besonders langandauernden Bearbeitung sol-
cher Taten durch die Justiz. Was Gewalt durch Polizeibeamte betrifft, so wird
mehr als jedes vierte Verfahren gegen Polizeibeamte bereits im Rahmen der Vor-
ermittlungen eingestellt. Im deutlich �berwiegenden Teil der Verfahren kam es
sp�testens auf der Ebene weiterer Ermittlungen zur Einstellung. Nur in 9% der
F�lle erfolgte eine Anklage. Lediglich rund 1% der untersuchten F�lle von
Schusswaffengebrauch f�hrte zu einer Verurteilung des Beamten. Etwas weniger
als die H�lfte der Verfahren dauerte bis zu einem halben Jahr. Mehr als zehn Pro-

134 Mischkowitz, R., Bruhn, H.: Korruption – (K)ein Thema f�r die Polizei? Ergebnisse eines ge-
meinsamen Forschungsprojekts von Bundeskriminalamt und Polizei-F�hrungsakademie. Kri-
minalistik 55 (2001), S. 229–235.
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zent der Verfahren erstreckten sich �ber einen Zeitraum von mehr als einem
Jahr.135

Interesse scheint in den neunziger Jahren vor allem dem Fragenkreis des Verh�lt-
nisses zwischen Polizisten und Immigranten bzw. Minderheiten zuzukommen.
Dies hat f�r das Ermittlungs- und Strafverfahren nat�rlich besondere Bedeu-
tung.136 Dabei geht es um Fragen diskriminierender bzw. negativer Einstellungen
gegen�ber Immigranten oder ethnischen Minderheiten und Lçsungsmçglichkei-
ten, die selbstverst�ndlich insbesondere im Zusammenhang mit polizeilichen Er-
mittlungen bzw. Personenkontrollen, die in Tatverdacht und Ermittlungsverfah-
ren enden kçnnen, eine Rolle spielen und damit auch Vorfeldfragestellungen auf-
greifen.

Die Forschung hierzu hat bislang gezeigt, dass eine unterschiedliche Behand-
lungspraxis von deutschen und ausl�ndischen Straff�lligen durch die Polizei viel-
f�ltige Ursachen hat (z. B. negative Erfahrungen und deren Generalisierung, feh-
lende Kenntnisse der fremden Kultur).137 Besondere Aufmerksamkeit muss nach
vorliegenden Untersuchungen der polizeilichen Ermittlungsarbeit und hierbei
entstehender Frustration und sich ausbildenden Ohnmachtsgef�hlen gelten, da
Polizisten das Ziel ihres Engagements, n�mlich die �berf�hrung eines Tatver-
d�chtigen, dieVerh�ngung einer aus ihrer Sicht angemessenen Strafe oder dieAn-
ordnung der Untersuchungshaft, h�ufig nicht erreichen (affektive Komponente
von Einstellungen). So f�hlen sich Polizisten nach den erhobenen Befunden h�u-
fig als Leidtragende oder S�ndenbçcke politischer Vers�umnisse (vor allem im
Zusammenhang mit der Abschiebungspraxis). Untersuchungen weisen dann da-
rauf hin, dass polizeiliches Antidiskriminierungstraining als Rahmenprogramm
f�r die Beziehungen zwischen Polizei undBevçlkerungsteilen ausl�ndischer Her-
kunft in die polizeiliche Ausbildung integriert werden sollte.138 Ferner wird an
weitere Maßnahmen wie die Einf�hrung eines Ausl�nderbeauftragten in Gebie-
ten mit hohem Ausl�nderanteil oder die Integration von Minderheiten in die Po-
lizei gedacht.139

Zu Einstellungsmustern gegen�ber Immigranten innerhalb der Polizei wurde An-
fang der 90er Jahre eine Polizeibefragung an der Fachhochschule f�r çffentliche
Verwaltung in Nordrhein-Westfalen durchgef�hrt.140 Danach sahen sich von 116
befragten Polizeibeamten 74% veranlasst, ausl�ndische Arbeitnehmer anders be-
handeln zu m�ssen als den „Normalb�rger“. 35%waren der Auffassung, dass sie

135 Ohlemacher, Th., R�ger, A., Schacht, G., Feldkçtter, U.: Gewalt gegen Polizeibeamtinnen und
-beamte 1985–2000. Eine kriminologische Analyse. Interdisziplin�re Beitr�ge zur kriminologi-
schen Forschung; Band 24, Baden-Baden 2003.

136 Franzke, B.: Polizei und Ausl�nder. Beschreibung, Erkl�rung und Abbau gegenseitiger Vor-
behalte. Kriminalistik 47 (1993), S. 615–619.

137 Franzke, B.: a. a. O., 1993, S. 615–619.
138 Franzke, B.: Polizisten und Polizistinnen ausl�ndischer Herkunft. Bielefeld 1999.
139 Franzke, B.: a. a. O., 1999.
140 Franzke, B.: a. a. O., 1993, S. 616 f.
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sich gar nicht erst auf eine Diskussion mit „Gastarbeitern“ einlassen w�rden;
44% aller Befragten w�rde eine Gesellschaft ohne Ausl�nder besser gefallen
und 83% der Beamten haben weder Freunde noch gute Bekannte unter in
Deutschland lebenden Ausl�ndern. Als Gr�nde, weshalb „Gastarbeiter“ keine
Gleichbehandlung durch die Polizei beanspruchen kçnnten, gaben die so argu-
mentierenden Beamten an, dass ausl�ndische Arbeitnehmer ihre Rechte ausnutz-
ten, dabei aber ihre Pflichten vernachl�ssigten, dass sie nur Gast in Deutschland
seien und im�brigen andereWertvorstellungen h�tten. Unschwer lassen sich hier
polarisierende Elemente populistischer politischer Programme zu Immigration
und Ausl�nderrecht erkennen.

Eine ebenfalls 1993 durchgef�hrte Studie des Frankfurter Instituts f�r Sozialfor-
schung stellte in einer schriftlichen Befragung von 352 Frankfurter Revierpolizis-
ten und 182 Polizisten aus den Reihen der sog. Einsatzhundertschaft (Sonderein-
heiten) fest, dass das Meinungsklima der Polizei in Sachen Ausl�nder �hnlich
stark polarisiert sei wie in der �brigen st�dtischen �ffentlichkeit.141 59% der Re-
vierbeamten und 73% der Angehçrigen der Sondereinheiten empfinden Frank-
furt als eine Stadt, in der es zu viele Ausl�nder gebe. 84% bzw. 91% nannten aus-
l�ndische Jugendbanden als zentrale Quelle polizeilicher Arbeitsbelastung. Eine
deutliche Mehrheit aller Polizeibeamten spricht sich schließlich f�r einen repres-
siveren Umgang mit nichtdeutschen Straft�tern aus.

Zum Vergleich wird in der Frankfurter Studie eine etwa zur gleichen Zeit durch-
gef�hrte Befragung von 547 Polizeibeamten des Fl�chenstaates Rheinland-Pfalz
herangezogen. Aus der vergleichenden Betrachtung ergibt sich, dass ein Stadt-
Land-Gef�lle kaum vorzufinden ist: 17% der in Rheinland-Pfalz Befragten emp-
finden „die Anzahl der gesellschaftlich integrierten Ausl�nder als soziale Bedro-
hung unserer Gesellschaft“, zwei Drittel halten Asylbewerber f�r eine soziale Be-
drohung, f�r ein Drittel ist eine multikulturelle Gesellschaft nicht sozialvertr�g-
lich.142 Als Ursache solcher Einstellungsmuster nennt die Studie neben einer
konzentrisch von Stadtrand- zu Innenstadtrevier ansteigenden Unzufriedenheit
eine „relative Deprivation“ der Polizeibeamten. Fremdenfeindlichkeit in der Po-
lizei sei freilich nicht allein mit Einstellungen und Meinungen zu erkl�ren. Ent-
scheidend sei, ob es fremdenfeindliche Verhaltensmuster in Alltagssituationen
der Polizeibeamten gebe, die einen diskriminierungsfreien Prozess verhindere.143

Nach einer Reihe von �bergriffen der Polizei mit mutmaßlich fremdenfeind-
lichemHintergrund hatte die Innenministerkonferenz 1994 die Polizei-F�hrungs-
akademie mit der Durchf�hrung eines Forschungsprojekts zum Thema „Frem-
denfeindlichkeit in der Polizei“ beauftragt. Zwei Forscherteams umBornewasser,
Eckert und Willems rekrutierten hierzu 115 Polizisten aus unterschiedlichen Po-
lizeibereichen, Dienststufen, Regionen und Risikobereichen auf freiwilliger Ba-

141 Jaschke, H.-G.: �ffentliche Sicherheit im Kulturkonflikt. Frankfurt 1997, S. 118 ff., S. 130.
142 Jaschke, H.-G.: a. a. O., 1997, S. 131.
143 Jaschke, H.-G.: a. a. O., 1997, S. 137 f.
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sis zu acht zweit�gigenWorkshops, in denen haupts�chlich Gruppendiskussionen
stattfanden.144 Als Ergebnis dieser explorativen Studie wurde festgestellt, dass es
sich bei den in der �ffentlichkeit diskutierten �bergriffen von Polizeibeamten ge-
gen�ber Ausl�ndern weder um „bloße Einzelf�lle“ noch um ein „durchgehendes
Muster“ handelt, sondern um die Konsequenz von spezifischen Belastungsbedin-
gungen und –situationen, die in Problemgebieten und bei Problemeins�tzen anfal-
len.145 Im Folgenden wird eine Vielzahl dieser Belastungsfaktoren angef�hrt. Ne-
ben polizeiinternen Problemen, wie z. B. ung�nstige Dienst- und Schichtzeiten,
Wohnortferne der Dienststelle, nicht leistungsgerechte Entlohnung, schlechte
r�umliche und materielle Ausstattung, mangelnde Zusammenarbeit mit anderen
Behçrden, Arbeits�berlastung oder Termindruck, werden auch polizeiexterne
Faktoren genannt, wie z. B. die Wahrnehmung eines sich verschlechternden Bil-
des der Polizei in der �ffentlichkeit, ein Gef�hl der Erfolglosigkeit der eigenen
Arbeit und eine als negativ wahrgenommene Berichterstattung in den Medien.
Nicht selten f�hlten sich Polizeibeamte als „Pr�gelknaben der Nation“, die f�r po-
litische Fehler den Kopf hinhalten m�ssten. In den Seminaren habe sich gezeigt,
dass negative Stereotypen gegen�ber Menschen ausl�ndischer Herkunft je nach
Erfahrungen und Problembelastung eine unterschiedlich wichtige Rolle im Poli-
zeialltag spiele. So f�hre etwa der Erfahrungswert, dass sich unter Drogendealern
in bestimmten St�dten viele Asylbewerber aus einem bestimmten Herkunftsland
bef�nden, zu einer intensivierten Kontrolle dieser Asylbewerbergruppe.146 Es
gebe auch die „Faustregel“, dass die Kontrolle von Fahrzeugen mit polnischen
Kennzeichen oder die Beobachtung von rum�nischen Roma besonders „lohnend“
seien.147 DieselbenAutoren sprechen an anderer Stelle von einer erfahrungsges�t-
tigten Stereotypenbildung aufgrund immer wieder gemachter Erfahrungen mit
ausl�ndischen Straft�tern, insbesondere dann, wenn sie nicht durch Kontakte
mit nicht straff�lligen Ausl�ndern korrigiert werden kçnnten.148 Diese Stereo-
typen in Bezug auf Gruppen von ausl�ndischen Straft�tern f�hrten zur Verfesti-
gung feindseliger Gef�hle und lasse „illegale polizeiliche Handlungen subjektiv
legitim erscheinen“, die dann auch von Kollegen gedeckt w�rden.149 Derartige
Muster lassen sich im �brigen auch als ethnisches „profiling“ verstehen, eine

144 Bornewasser,M., Eckert, R.,Willems, H.: Die Polizei imUmgangmit Fremden – Problemlagen,
Belastungssituationen und �bergriffe. In: Schriftenreihe der Polizei-F�hrungsakademie, Heft
1/2 1996, S. 9–165.

145 Eckert, R., Jungbauer, W., Willems, H.: Zur Feindschaft verdammt? Belastungssituationen der
Polizei im Umgang mit ausl�ndischen Tatverd�chtigen und ihre Konsequenzen. In: Schriften-
reihe der Polizei-F�hrungsakademie, Heft 1 /2 1996, S. 88 ff.

146 Vgl. auch Miller, J., Bland, N., Quinton, P.: A challenge for police-community relations:
Rethinking stop and search in England and Wales. European Journal on Criminal Policy and
Research 9 (2001), S. 71 – 93.

147 Vgl. Feuerhelm, F.: Die fortgesetzte „Bek�mpfung des Landfahrerunwesens“. Monatsschrift f�r
Kriminologie und Strafrechtsreform 71 (1988), S. 299–314.

148 Eckert, R., Jungbauer, Willems, H.: Polizei und Fremde: Belastungssituationen und die Genese
von Feindbildern und �bergriffen. In: Eckert, R. (Hrsg.): Wiederkehr des „Volksgeistes“ ? Op-
laden 1998, S. 215, 218.

149 Eckert, R., Jungbauer, Willems, H.: a. a. O., 1998, S. 224

54



{luchterh_neu}20040358_BKA_Albrecht/kap02.3D S. 42 07.02.2005

Vorgehensweise, die eine lange Geschichte hat und als g�ngige polizeiliche Me-
thode selbstverst�ndlich zu besonderen Belastungssituationen f�r bestimmte eth-
nische Minorit�ten f�hren kann, insbesondere nat�rlich dann, wenn derartiges
„profiling“ auf unsystematischen Beobachtungen, letztlich auf Vorurteilen be-
ruht oder weiche Kriterien verwendet, die zu einer Verallgemeinerung des Ver-
dachts f�hren. Neben allgemeinen Informationssystemen haben n�mlich Polizei-
behçrden seit langer Zeit besondere Datens�tze �ber bestimmte Gruppen von Tat-
verd�chtigen erstellt, unter denen die Gruppen der Sinti und Roma seit jeher eine
prominente Rolle gespielt haben.150 Die besondere polizeiliche Aufmerksamkeit,
die diesen ethnischen Minderheiten gewidmet ist, kann �ber mehrere Jahrhun-
derte zur�ckverfolgt werden.151 Dabei spielen nat�rlich Mythen152 zur besonde-
ren Kriminalit�tsbelastung dieser Minderheiten eine besondere Rolle.153

Bornemann f�hrt in einer Auswertung anderer Workshops als weitere Gr�nde
Kommunikationsschwierigkeiten mit nicht deutschsprachigen Fremden, einen
wahrgenommenen „Missbrauch der Gastrolle“ durch Ausl�nder, von Ausl�ndern
ausgehende emotionale Anspannungen, wie z. B. die Unterstellung, die Beamten
w�rden Fremde benachteiligen („das macht ihr doch nur, weil wir Ausl�nder
sind“), die fehlende Unterst�tzung durch Vorgesetzte, den Statusverlust einiger
Beamtengruppen durch Reorganisationsmaßnahmen, die �berforderung durch
diewachsende Vielgestaltigkeit des Berufsbildes, die zunehmende Kriminalit�ts-
rate sowie ausbleibende klare Entscheidungen der Politik an.154 Aufgrund dieser
Spannungen sei gerade der Fremde mit seiner geringen sozialen Beschwerde-
macht bedroht, stellvertretend zum Opfer von Aggressionen zu werden; aller-
dings trage auch der Fremde selbst zur Konflikteskalation bei.155

Auf der Basis von acht Interviewsmit Studentinnen und Studenten der Polizei des
Landes Nordrhein-Westfalen, die u. a. auch �bergriffe von Polizeibeamten auf
Ausl�nder sowie Erkl�rungsmodelle f�r dieses Verhalten und Verbesserungsvor-
schl�ge f�r die polizeiliche Arbeit zumGegenstand hatten, kommtMaibach 1996
zu der Feststellung, dass die Hypothese, �bergriffe gegen ausl�ndischeMitb�rger
seien rassistisch motivierte Handlungen von Polizisten, keine Akzeptanz bei den

150 Zur Entwicklung in Holland vgl. Egmond, F.: East meets West in Crime in Dutch History. Eu-
ropean Journal on Crime Policy and Research 1995, S. 99–197, S. 101 ff.

151 Vgl. beispielsweise Schwencken, K. P.: Aktenm�ßige Nachrichten von dem Gauner- und Vaga-
bundengesindel. Cassel 1822.

152 Unter den Stigmas, die „Zigeunern“ angeheftet wurden, trat insbesondere die Vermutung, dass
sie zu Kinderdiebstahl neigten, sehr stark hervor. Gleichwohl hat beispielsweise die kriminolo-
gische Forschung im 19. Jahrhundert mit keinem einzigen Fall aufwarten kçnnen, in dem „Zi-
geuner“ tats�chlich Kinderdiebstahl begangen h�tten, vgl. Albrecht, H.-J.: Kinderhandel – Em-
pirische Befunde zur Entwicklung und zum Umfang des Problems. Bonn 1994.

153 Vgl. zur Geschichte der besonderen Verfolgung von Sinti und Roma Ebel, F.: Traditionen: Von
der Gleichheit der Menschen. Jura 9 (1987), S. 302–304.

154 Bornewasser,M.: Feindselig oder �berfordert? Soziale und strukturelle Belastungenvon Polizei-
beamtinnen und –beamten im Umgang mit Fremden. In: Schriftenreihe der Polizei-F�hrungs-
akademie, Heft1/2 1996, S. 16, 35 ff.

155 Bornewasser, M. Eckert, R., Willems, H.: a. a. O., 1996, S. 54
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Interviewten findet.156 Vielmehr wurden solche �bergriffe – von denen im �bri-
gen alle Interviewpartner zu berichten wussten – als Aktionen mit Ventilfunktio-
nen gesehen, in denen vorhandene Aggressionspotenziale generell gegen Men-
schen gerichtet werden, die bestimmten Randgruppen der Gesellschaft zuzuord-
nen sind, also gegen Personen mit geringer Beschwerdemacht. Die meisten Be-
fragten bekannten, ein schlechtes Gewissen gehabt zu haben, wenn sie den oder
die �bergriffe hingenommen h�tten. Angst vor Gruppendruck und Ausgrenzung
h�tten jedoch ein aktives Einschreiten bzw. ein Befolgen der gesetzlichen Vor-
schriften verhindert.

In Anlehnung an die Ergebnisse der Untersuchung der Polizei-F�hrungsaka-
demie, die ein systematisches Verhaltensmuster der Polizei verneinte, meint Mai-
bach in einem Fazit, dass die strukturellen Defizite der Polizei wohl grçßer seien,
als sie von offiziellen Stellen einger�umt w�rden. Wahrscheinlich sei, dass die
existierende Struktur dauerhafte Vorurteile �ber das „polizeiliche Gegen�ber“
schaffe oder festige und gewaltt�tige Handlungen von Polizisten beg�nstige,
wenn nicht sogar produziere.157 Neben einer verbesserten und offeneren Ausbil-
dung, ausgeweiteten Kontrollmçglichkeiten und Hilfsangeboten f�r Polizisten
wird vor allem vorgeschlagen, die Demokratisierung im Inneren der Polizei vo-
ranzutreiben. Weniger Gewalt im Hinblick auf das polizeiliche Gegen�ber werde
sich nicht erreichen lassen ohne den Abbau autorit�rer Strukturen innerhalb des
Polizeiapparates.158

Weitere Ergebnisse erbrachte auch der 1996 fertiggestellte, fast 1.200 Seiten
starke Abschlussbericht des parlamentarischen Untersuchungsausschusses zum
sog. „Hamburger Polizeiskandal“ aus dem Jahr 1994.159 Unter anderem – so lau-
teten die Vorw�rfe – seien damals Afrikaner von Beamten eines Einsatzzuges
schwer misshandelt worden. Festgenommene seien so lange provoziert worden,
bis die Beamten einen Grund gesehen h�tten, sich an ihnen „legal“ abreagieren
zu kçnnen. Ein Beamter dieses Einsatzzuges soll der rechten Szene angehçrt ha-
ben. Die Suspendierung von 27 Beamten und der R�cktritt des damaligen Innen-
senators waren die Folge, wohl auch, weil diesmal nicht die Presse von dem Vor-
fall berichtete, sondern ein Polizeibeamter mitteilte, was ihm von einem anderen,
eingesch�chterten Kollegen zu Ohren gekommen war. Zentrale Themen der Un-
tersuchung waren unter anderem das Fehlverhalten von Polizisten gegen�ber
Ausl�ndern, sowie Fremdenfeindlichkeit und rechtsextremistische Tendenzen in-
nerhalb der Polizei. Ein spezieller Fragenkatalog nach Auswahl von Polizei-
anw�rtern, dem Menschenbild der Polizei, den in der Polizeiausbildung vermit-
telten Ans�tzen der Konfliktbew�ltigung sowie Fragen zur Rolle des „Korpsgeis-
tes“ und der sog. „Mauer des Schweigens“ wurden abgearbeitet. Als Ursache f�r

156 Maibach, G.: Polizisten und Gewalt. Hamburg 1996, S. 191.
157 Maibach, G.: a. a. O., 1996, S. 193.
158 Maibach, G.: a. a. O., 1996, S. 194 f.
159 Hamburger Landesparlament Drs. 15/6200.
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die „falsch verstandene“ Kollegialit�t wurden berufsspezifische Faktoren (z. B.
Kontrolldruck von außen, Feindbilder innerhalb des Polizeiapparates), F�hrungs-
defizite, arbeitsorganisatorische Faktoren, M�ngel in Aus- und Fortbildung und
individuelle, psychosoziale Faktoren ausgemacht, weshalb die Polizei f�r das
Entstehen von „Kameraderie“ anf�lliger sei als andere Berufsgruppen.160

1997 haben Backes, Dollase, Heitmeyer u. a. eine Studie zum Umgang der Ham-
burger Polizei mit „Fremden“ verçffentlicht, die insbesondere auf die Identifizie-
rung von „Risikokonstellationen“ zielte.161 Auf der Basis von Befragungen (380
Beamte und 580 B�rger, konzentriert auf bestimmte Polizeireviere der Stadt
Hamburg) und teilnehmenden Beobachtungen zum Polizeidienst wurden meh-
rere Risikofaktoren festgestellt, wie z. B. Einstellungen zu Fremden, bestimmte
Verdachtserwartungen und Verhaltensweisen, der Stress im Polizeialltag, die
„Selbstregulation“ des weiten Ermessensspielraumes, die Vorurteile von und
�ber Polizisten, die Wechselwirkungen mit dem Verhalten von Tatverd�chtigen
bzw. B�rgern („Korporative Provokation“ durch Ausl�nder), die Rechtsunsicher-
heit der Polizisten, die F�hrungsschw�che der leitenden Beamten, sowie der
Korpsgeist und die bislang noch nicht akzeptierte Integration von Ausl�ndern
in die Polizei. Innerhalb der Polizei bestehe ein „resignativer Fremdenskeptizis-
mus“, womit kein offensiver oder gar militanter Einstellungskomplex gegen�ber
Fremden, „sondern eher ein aus �berdruss und Resignation erwachsender skep-
tischer Zynismus gegen�ber der Ausl�nderproblematik“ gemeint sei.162 Ausl�n-
der seien nur ein weiterer Stressfaktor unter vielen: Das erhçhte Stresserleben in-
nerhalb des Polizeireviers entstehe wohl weniger wegen der Ausl�nder; vielmehr
w�rden gerade aufgrund des allgemeinen Stresses Ausl�nder verst�rkt abgewie-
sen.163

Eine Fragebogenuntersuchung aus dem Jahre 1998 ergab, dass sich bei einer deut-
lichen Mehrheit der Befragten kein Anzeichen f�r koh�rente Fremdenfeindlich-
keit feststellen lasse.164 Der Anteil unter den Beamten, die gegen�ber Asylbewer-
bern negativ eingestellt seien, entspreche in etwa dem Anteil in repr�sentativen
Bevçlkerungsumfragen. Bei lediglich ca. 15% der Befragten kçnne von einer
„verfestigten“ fremdenfeindlichen Einstellung gesprochenwerden. NachAnsicht
der Autoren f�hrt die Teilnahme an Stress- und Konfliktbew�ltigungsseminaren
oder die Vermittlung von Hintergrundwissen �ber fremde Kulturen nur in gerin-
gemMaße zurMilderung vonFremdenfeindlichkeit. Von strukturellen Entlastun-

160 Hamburger Landesparlament Drs. 15/6200, S. 943 ff; zusammenfassend Ohlemacher, Th.: Em-
pirische Polizeiforschung in der Bundesrepublik Deutschland – Versuch einer Bestandsaufnah-
me. KFN-Forschungsbericht Nr. 75, Hannover 1999, S. 27 f.

161 Backes, O., Dollase, R., Heitmeyer, W. u. a.: Risikokonstellationen im Polizeialltag. Bielefeld
1997.

162 Backes, O., Dollase, R., Heitmeyer, W. u. a.: a. a. O., 1997, S. 85.
163 Backes, O., Dollase, R., Heitmeyer, W. u. a.: a. a. O., 1997, S. 166.
164 Vgl. Ohlemacher, Th.: Empirische Polizeiforschung in der Bundesrepublik Deutschland – Ver-

such einer Bestandsaufnahme. KFN-Forschungsbericht Nr. 75, Hannover 1999, S. 31 f.
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gen, wie z. B. einer besseren personellen Ausstattung besonders belasteter Poli-
zeireviere, einer Enttabuisierung des Themas sowie der Einrichtung der Stelle
einer Ombudsperson, sei ein grçßerer Effekt zu erwarten.

Schließlich bleibt zu erw�hnen, dass derzeit weitere Forschungsprojekte zur Po-
lizei durchgef�hrt werden. Zum einen wird bei der Kriminologischen For-
schungsstelle Niedersachsen165 eine zum 1. Januar 2001 gezogene und unter-
suchte Stichprobe von 4.200 Beamten der nieders�chsischen Polizei ausgewertet.
Im Zentrum dieses Projekts steht die Erfassung der Arbeitsbelastung. Daneben
sollen aber auch die Arbeits(un)zufriedenheit, die Entwicklungschancen bei der
Aus- und Fortbildung, das Verh�ltnis zwischen B�rgern und der Polizei, das
eigene Selbstbild der Polizisten und die Integrit�t polizeilichen Handelns n�her
erforscht werden. Zu letzterem gehçren vor allem die Fragen, wie verbreitet ille-
gale Gewalt, Korruption und das Schweigen von Polizeibeamten, die Kenntnis
von derartigen Vorf�llen erlangt haben, sind, wie die Alltagssituationen aussehen,
die Polizisten unverh�ltnism�ßig und illegal agieren lassen, wie Risikosituationen
vermieden und entsch�rft werden kçnnen und wie „Kameraderie“ vorgebeugt
werden kann.166

Nach den Ergebnissen der Untersuchung hat die Bereitschaft zur Berufswieder-
wahl in der nieders�chsischen Polizei imVergleich der Jahre 2001 und 1991 deut-
lich zugenommen. Ausgehend von einem Wert von unter 50% der Beamten, die
im Jahr 1991 ihren Beruf wiederw�hlen wollten, sagen im Jahr 2001 �ber 70%
der Beamten, dass sie den Polizeiberuf erneut ergreifen w�rden. Im Bereich der
generellen Arbeitszufriedenheit haben sich die Werte ebenfalls deutlich verbes-
sert. Im Bereich der Ausstattungszufriedenheit finden sich allerdings große Po-
tenziale der Unzufriedenheit: Etwa 50% der Befragten �ußern sich unzufrieden
mit der Schutzausr�stung, den Funkger�ten und Telefonanlagen, der Dienstklei-
dung, den sanit�ren Einrichtungen und der Personalausstattung. Obwohl die Pra-
xis der kooperativen F�hrung insgesamt zu gedeihen scheint und ferner auf breite
Akzeptanz stçßt, berichten die befragten Beamten in einigen Bereichen von wei-
terhin bestehenden Defiziten. Diese betreffen vor allem Bereiche des Handelns
des Vorgesetzten, in denen es um „Nachhaltigkeit“ in Form von Stringenz (z. B.
in der Nachbereitung von nicht-allt�glichen Eins�tzen), Entschiedenheit (z. B.
gegen�ber leistungsunwilligen Mitarbeitern), Informiertheit (z. B. �ber die je-
weils konkreten Probleme der Nachgeordneten) und Punktgenauigkeit (z. B. bei
der �bertragung und Kontrolle vonArbeiten) geht. Die Zufriedenheit mit dem in-
nerpolizeilichen Beurteilungssystem ist 2001 auf einen generellen Zufrieden-
heitswert von nur noch 17% gefallen (1991: 22%). Das neue Dienstgef�ge auf

165 KFN-Forschungsprojekt: Polizei imWandel – Eine empirische Analyse zur Arbeitssituation von
Polizeibeamten und –beamtinnen in Niedersachsen, in Teilen eine Wiederholung der Mitarbei-
terbefragung 1991, in: http://www.kfn.de/polizei1.html (26.10.01)

166 Bosold, Ch., Ohlemacher, Th., Kirchberg, W., Lauterbach, O.: Polizei im Wandel. Das Erhe-
bungsinstrument der standardisierten Befragung der Vollzugsbeamtinnen und -beamten der nie-
ders�chsichen Polizei 2001. Hannover 2002.
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Basis der begonnenen Zusammenf�hrung von Schutz- undKriminalpolizei hat zu
einer geringer ausgepr�gten Wahrnehmung von Benachteiligungen aufgrund der
Laufbahnzugehçrigkeit gef�hrt. Schließlich weist die Studie darauf hin, dass die
Integration von Frauen in die Polizei voran schreite.167

Eine Feldstudie in Form einer teilnehmenden Beobachtung des Polizeialltags von
operativen Kr�ften der Duisburger Polizei und qualitativer Interviews mit Beam-
ten wird zur Zeit vom Rhein-Ruhr-Institut f�r Sozialforschung und Politikbera-
tung der Universit�t Duisburg durchgef�hrt.168 Diese Studie soll die Beziehungen
zwischen der Polizei und ethnischen Minderheiten bzw. sozialen Randgruppen
darstellen, Alltagskonflikte zwischen den Beamten und ihrem polizeilichen Ge-
gen�ber analysieren, im Rahmen des „Community Policing“ Fortbildungspro-
gramme und Projekte entwickeln, um ein Miteinander von Polizei und Minder-
heiten zu erleichtern und Konfliktpotenziale abzubauen, und schließlich Kon-
zepte erarbeiten, auf deren Basis eine effektive Eigensicherung im polizeilichen
Alltag praktiziert werden kann. Abgerundet wird diese Untersuchung durch eine
standardisierte Telefon- und eine Straßenbefragung von Duisburger B�rgern.

Eine çsterreichische Untersuchung befasst sich mit belastenden Situationen im
Polizeiberuf und ihrer Verarbeitung. Das grçßte Belastungspotenzial findet sich
danach in Situationen, die mit der Konfrontationmit Leid und Tod und der Eigen-
gef�hrdung in Verbindung stehen, aber auch in Situationen, die innerdienstliche
und soziale Bereiche betreffen. Dabei wurden Unterschiede in der Belastung zwi-
schen erfahrenen und unerfahrenen, m�nnlichen und weiblichen sowie Sicher-
heitswache- und Kriminalbeamten festgestellt. Die st�rksten Belastungen werden
allerdings von sehr spezifischen Situationen (wie z. B. Ungl�cksf�lle mit Kin-
dern) hervorgerufen, wobei die St�rke der Belastung hier nicht mit Geschlecht,
Einsatzbereich und Erfahrung variiert. Die Auswirkungen der belastenden Situa-
tionen betreffen vor allem das soziale Umfeld und das psychische Wohlbefinden
der Beamten. Bei dienst�lteren und m�nnlichen Beamten standen die sozialen
Auswirkungen imVordergrund, w�hrend unerfahrene undweibliche Beamte h�u-
figer �ber psychische Auswirkungen berichteten. Verarbeitet werden Belastun-
gen in erster Linie auf kommunikative Weise in der Familie und unter Kollegen.
Das Dienstalter hat keine statistisch signifikante Auswirkung auf die Form der
Stressbew�ltigung. Etwa 40% aller befragten Beamten gaben an, ihre Probleme
nicht bzw. nur teilweise verarbeiten zu kçnnen, da hierf�r keine Ressourcen zur
Verf�gung st�nden.Weiter stellte sich heraus, dass sich unter denmeistgenannten
und auch unter den am st�rksten belastenden Reaktionen auf ein bestimmtes

167 Ohlemacher, Th., Bosold, Ch., Fiedler, A., Lauterbach, O., Zitz, A.: Polizei im Wandel. Ab-
schlussbericht der standardisierten Befragung der Vollzugsbeamtinnen und -beamten der nieder-
s�chsischen Polizei 2001 sowie erste Ergebnisse der Gruppendiskussionen 2002. KFN For-
schungsberichte Nr. 87, Hannover 2002.

168 Forschungsgruppe „Abweichendes Verhalten und soziale Kontrolle“: Polizisten im Konflikt mit
ethnischen Minderheiten und sozialen Randgruppen, in: http://risp.uni-duisburg.de/abtpro/ask/
polethn.htm (26.10.01).
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(traumatisches) Referenzereignis im Polizeidienst Symptome einer PTSD bzw.
einer Akuten Belastungsstçrung aus den Bereichen „chronische �bererregung“,
„Intrusionen“ sowie „Vermeidungsverhalten“ befanden. Bzgl. der Dauer der Re-
aktionen berichteten bis zu 31,9% der Beamten von Beeintr�chtigungen, die �ber
sechs Monate anhalten.169

In der politischen Diskussion �ber w�nschenswerte Ver�nderungen in der Polizei
kam in den neunziger Jahren der Einstellung von Immigranten in den Polizeiberuf
herausragende Bedeutung zu. Freilich steht die empirische Forschung zur Rekru-
tierung von Immigranten in den Polizeiberuf erst am Anfang. In einer Bund-L�n-
der-Umfrage wurde im Oktober 1994 ein halbstandardisierter Fragebogen mit 27
Fragen an die f�r Personalangelegenheiten zust�ndigen Stellen der L�nder und
des Bundes geschickt.170 Danach sind bis dahin 141 Ausl�nderinnen und Ausl�n-
der in den Polizeivollzugsdienst eingestellt worden, davon 66 allein in Berlin, 25
in Baden-W�rttemberg, 13 in Rheinland-Pfalz und 10 in Nordrhein-Westfalen. In
den �brigen Bundesl�ndern lag die Anzahl im einstelligen Bereich. Dieser relativ
geringen Zahl standen im gleichen Zeitraum �ber 1.600 Bewerbungen von Poli-
zeinteressierten ohne deutschen Pass gegen�ber. 1994 bewarben sich z. B. 468
Ausl�nder in Berlin und 333 in Baden-W�rttemberg. W�hrend in Baden-W�rt-
temberg ausl�ndische und deutsche Bewerber etwa gleich h�ufig durch das Aus-
wahlverfahren gefallen seien, h�tten in Berlin, Bremen, Hamburg, Niedersach-
sen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein Ausl�nder
�berproportional h�ufig den Einstellungstest nicht bestanden. Allerdings wurde
dies ausschließlich auf Unterschiede in sprachgebundenen F�higkeiten zwischen
deutschen und ausl�ndischen Bewerbern zur�ckgef�hrt.171

F�r die Folgejahre ergab eine Anfrage bei den jeweiligen Landesinnenministerien
folgende Ergebnisse:172 In Hessen wurden zwischen 1995 und 2000 insgesamt 81
Ausl�nder in den Polizeidienst eingestellt, in Bayern 20, in Rheinland-Pfalz 15
und in Mecklenburg-Vorpommern 13. In Baden-W�rttemberg wurden zwischen
1996 und 2000 insgesamt 30 Polizisten ohne deutschen Pass in den Polizeidienst
rekrutiert, im Wesentlichen aus der T�rkei, Ex-Jugoslawien, Italien, Griechen-
land und aus Portugal. Am aktivsten zeigt sich das Land Nordrhein-Westfalen.
W�hrend in den Jahren 1993 und 1994 lediglich 10Ausl�nder in den Polizeidienst
aufgenommen wurden, waren es zwischen 1995 und 1999 schon 138 Personen.
Von den 59 im Jahr 1999 aufgenommenen Ausl�ndern/Immigranten waren u. a.
20 Sp�taussiedler aus Polen, 13 Staatsangehçrige aus L�ndern der EU, 14 T�rken,
3 Personen aus den Staaten Ex-Jugoslawiens und 2 Koreaner. Insgesamt gesehen

169 Steinbauer, M., Jagsch, R., Kryspin-Exner, I.: Stress im Polizeiberuf. Verarbeitung belastender
Ereignisse im Dienst. Frankfurt 2002.

170 Franzke, B.: Ausl�nder und Ausl�nderinnen im Polizeivollzugsdienst. Die Polizei, Heft 9/1995,
S. 257–267.

171 Franzke, B.: a. a. O., 1995, S. 264.
172 Duprez, D., Pinet, M., Cassan., D., Dillies, V., Maguer, A.: Policiers et m�diateurs. Lille 2001,

S. 161 – 165.
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bedeutet dies freilich, dass Immigranten in der deutschen Polizei noch immer eine
verschwindend kleine Minderheit darstellen. Andererseits ist freilich nicht be-
kannt, wie hoch der Anteil von Immigranten (oder Angehçrigen der zweiten
bzw. dritten Generation) in den Polizeiorganisationen ist, die vor der Rekrutie-
rung die deutsche Staatsangehçrigkeit erworben haben.

�ber das innerpolizeiliche Verh�ltnis zwischen ausl�ndischen und deutschen
Polizisten gibt es bislang nur wenige Erkenntnisse. 1999 interviewte Franzke
17 Polizisten (darunter zwei Frauen), von denen mindestens ein Elternteil nicht
in Deutschland aufgewachsen war.173 Die Befragten waren zwischen 19 und 41
Jahre alt und bekleideten unterschiedliche Positionen immittleren und gehobenen
Dienst der Schutzpolizei. Die befragten Polizisten sind ganz �berwiegend mit ih-
rer Arbeitssituation zufrieden, wobei allen gemeinsam ist, dass die Zufriedenheit
im Laufe des beruflichen Werdegangs zunimmt.174 Die Autorin f�hrt dies auf die
zunehmendeMçglichkeit von selbstbestimmtemHandeln in beruflichen Alltags-
situationen zur�ck.

Widerst�nde gegen Polizisten aus Immigrantengruppen oder ethnischen Minder-
heiten werden sowohl in der Behçrde selbst, als auch in der ausl�ndischen Bevçl-
kerung und der Gesellschaft allgemein gesehen.175 Sowird von einigen Befragten
eine interne Ablehnung wahrgenommen, die sich in Misstrauen, gewissen Vor-
behalten, Vorurteilen, Aktzeptanzproblemen und durch ein Abdr�ngen in Außen-
seiterrollen �ußere.176 Viele deutscheKollegen s�hen außerdemkeinenBedarf f�r
die Einstellung ausl�ndischer Polizisten. Als ein weiteres Defizit wird die �ffent-
lichkeitsarbeit wahrgenommen. So werde nach Ansicht der meisten Befragten zu
wenigWerbung f�r die Einstellung ausl�ndischer Staatsangehçriger gemacht. Zur
Bew�ltigung interner Widerst�nde werden von den Befragten das Hervorheben
gemeinsamer Ziele, eine geschickte Einbindung ausl�ndischer Polizisten in die
Polizeiarbeit und regelm�ßige Gespr�chsrunden ausl�ndischer Polizisten vor-
geschlagen. Die Untersuchung schließt mit der Erkenntnis, dass die Aufnahme
von ausl�ndischen Staatangehçrigen in die Polizei zur Professionalisierung von
Polizeiarbeit beitrage. Polizisten mit Kenntnissen einer anderen Sprache sowie
�ber Mentalit�t und Lebensart von Personen nichtdeutscher Herkunft erweitern
nach diesen Befunden die Interpretations- und Handlungsmçglichkeiten der Po-
lizei.177 Zur Verbesserung der Situation sei aber die Fçrderung von polizeiinter-
nen interkulturellen Kommunikationsprozessen im Rahmen einer fortschreiten-
den Professionalisierung der Polizei angezeigt, wie z. B. die Einf�hrung eines

173 Franzke, B.: Polizisten und Polizistinnen ausl�ndischer Herkunft. Bielefeld 1999, S. 125 ff.
174 Franzke, B.: a. a. O., 1999, S. 271.
175 Franzke, B.: a. a. O., 1999, S. 370 ff.
176 Dies deckt sichmit Erwartungen ethnischerMinderheiten f�r den Fall des Ergreifens des Polizei-

berufs in England vgl. hierzu Stone, V., Tuffin, R.: Attitudes of People from Minority Ethnic
Communities towards a Career in the Police Service. Police Research Series, Paper 136, Home
Office, London 2000.

177 Franzke, B.: a. a. O., 1999, S. 395.
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Fachs „Interkulturelle Zusammenarbeit“, das Angebot von Antirassismus-/Anti-
diskriminierungstraining, eine besondere Sensibilisierung von Vorgesetzten und
die Bestimmung vonAnsprechpartnern in der Polizei f�r Polizisten ausl�ndischer
Herkunft.178

Was die polizeiinterne Konfliktlçsung angeht, so liegen Erkenntnisse �ber die Er-
folge mit bestimmten Strategien noch nicht vor. Diskutiert werden in diesem Zu-
sammenhang vor allem Ans�tze eines Antidiskriminierungstrainings, wie z. B.
Seminare zur Konflikt- oder Stressbew�ltigung und die Einstellung von so ge-
nannten Konfliktberatern, die die Beziehungen zwischen Minderheiten und der
Polizei fçrdern sollen.179

Insgesamt ist festzuhalten, dass die empirische Polizeiforschung, insbesondere
soweit sie auf relevante Bereiche des Ermittlungsverfahrens bezogen ist, in
Deutschland bislang noch wenig entwickelt ist. Dies gilt nicht nur f�r das Verh�lt-
nis zwischen Immigrantenpopulationen und der Polizei (was f�r Strategien des
community policing, allerdings auch f�r Anzeigemuster und die Kooperation
im Ermittlungsverfahren von Bedeutung sein d�rfte), sondern vor allem f�r die
Integration von Immigranten in den Polizeiberuf und hieraus resultierendem Po-
tenzial f�r eine Entwicklung der Polizei in einer Region, die durch Einwanderung
undWanderung gepr�gt ist. Jedoch ist andererseits die empirische Forschung zum
Polizeiberuf und den Beziehungen dieses Berufs zumVorfeld des Strafverfahrens
und zum Strafverfahren selbst im Vergleich zu Justizberufen (Staatsanwaltschaft
und Gericht) doch am st�rksten entwickelt.

6.2.5 Strafverteidigung

Die Strafverteidigung ist in der empirischen Rechtstatsachenforschung, aller-
dings auch in der Kriminologie allgemein, schon immer recht stiefm�tterlich be-
handelt worden. Im Zusammenhang mit den hier erfassten empirischen Unter-
suchungen zur Strafverteidigung befasst sich eine Studie mit der Spezialisierung
auf die Strafverteidigung innerhalb der Anwaltschaft. Die Befunde zeigen, dass
sich tats�chlich ein Teil der Anwaltschaft auf die Strafverteidigung spezialisiert
hat.180 Dar�ber hinaus ergab die Studie, dass etwa 80% der auf Strafverteidigung
spezialisierten Anw�lte auch noch „subspezialisiert“ sind, d. h. dass sie �ber be-
sondere Erfahrungen in der Verteidigung in ausgew�hlten Gebiete des Strafrechts
oder des Strafverfahrensrechts bzw. in besonderen Bereichen der Kriminalit�t
verf�gen. Ausdruck dieser Spezialisierung sind auch die Zusammenschl�sse
der Verteidiger in Arbeitsgemeinschaften, Vereinigungen und Vereinen. Rund
75% der Mandate kommen im Laufe des Ermittlungsverfahrens in Form einer

178 Franzke, B.: a. a. O., 1999, S. 407.
179 Vgl. hierzu ein Modellprojekt des Polizeipr�sidiums D�sseldorf seit 1999: http://www.poli-

zei.nrw.de/ duesseldorf/1999/osterman.htm#Ostermann (26.10.01).
180 Vogtherr, Th.: Rechtswirklichkeit und Effizienz der Strafverteidigung. Europ�ische Hochschul-

schriften: Reihe 2, Rechtswissenschaft; Band 1043, Frankfurt a.M.: Peter Lang GmbH 1991.
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Wahlverteidigung zustande. Demgegen�ber werden nur 12% der Pflichtverteidi-
ger w�hrend des Ermittlungsverfahrens, aber 70% im bzw. bei Abschluss des
Zwischenverfahrens bestellt. Dies bedeutet, dass Pflichtverteidiger in der Regel
3 1/2 Monate sp�ter in das Verfahren eingreifen kçnnen als Wahlverteidiger. Die-
ses Ergebnis belegt im �brigen auch die starke Orientierung nicht nur der Straf-
prozessordnung, sondern auch der Praxis an der Hauptverhandlung, obschon die
eigentlich entscheidenden Weichenstellungen wohl im Ermittlungsverfahren er-
folgen.181 Nach den Ergebnissen kçnnen sich dann verschiedene Spannungssitua-
tionen im Verh�ltnis zwischen Verteidiger und Mandanten ergeben, n�mlich die
Situation, das Verhalten und die Erwartungen des Mandanten, die Differenzen
�ber die Verteidigungsstrategie, die �berzeugung des Anwalts von der Schuld
des Mandanten trotz dessen Beteuerung der Unschuld, das Gest�ndnis in der
Hauptverhandlung und nicht zuletzt finanzielle Fragen. Das Stadium des Zwi-
schenverfahrens erwies sich nach den Untersuchungsergebnissen als besonders
kritisch. In ca. 60% der Mandatsauflçsungen befand sich der Mandant in Unter-
suchungshaft. Das Aussageverhalten von Beschuldigten mit Wahlverteidigern
unterscheidet sich bei der polizeilichen Vernehmung gegen�ber den anders
oder nicht vertretenenBeschuldigten. Deutlich weniger der vonWahlverteidigern
vertretenen Beschuldigten sagen vor der Polizei aus; sie w�hlen daf�r h�ufiger
den Weg �ber die schriftliche Einlassung durch den Verteidiger. Auf der anderen
Seite ergibt sich, dass rund zwei Drittel der Anw�lte nur in Ausnahmef�llen bei
den polizeilichen Vernehmungen anwesend sind. Zwei Drittel der befragten An-
w�lte waren nicht mit der in Nr. 70 RiStBV vorgeschriebenen Kooperation der
Staatsanwaltschaften mit den Verteidigern bei der Auswahl und Bestellung eines
Sachverst�ndigen zufrieden. Von den Anw�lten wurde die hohe Bedeutung des
Beweisantragrechts hervorgehoben und eine hohe Anzahl von Beweisantr�gen
angegeben. Es zeigte sich insoweit, dass in 34% der Ermittlungsverfahren und
nur in 12% der Zwischenverfahren Beweisantr�ge gestellt wurden. W�hrend
der Hauptverhandlung wurden in 10,5% der Verfahren Antr�ge auf Vernehmung
von Zeugen, in 10% der Verfahren Antr�ge auf Anhçrung von Sachverst�ndigen
und in 9% der Verfahren Antr�ge auf Herbeischaffung von Urkunden gestellt. Je
nach Einstellung und Stil des Verteidigers werden Kontakte zu anderen Verfah-
rensbeteiligten h�ufig bzw. nur von Fall zu Fall genutzt, eine dritte Gruppe lehnte
solche Kontakte grunds�tzlich ab. Informelle Kontakte von Verteidigern mit
Staatsanw�lten w�hrend der Hauptverhandlung fanden h�ufiger statt als infor-
melle Gespr�che mit Staatsanw�lten w�hrend des Ermittlungsverfahrens. Die
Verteidiger sch�tzen die Effizienz ihrer Aktivit�t sowohl w�hrend des Ermitt-
lungsverfahrens als auch w�hrend der Hauptverhandlung hoch ein. Dabei fiel
die Einsch�tzung besonders f�r solche Verfahren positiv aus, auf die der Vertei-
diger im engeren Sinn spezialisiert war.

181 Vgl. hierzu auch Satzger, H.: a. a. O., 2004, S. 85 ff.
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Die Haltung von Rechtsanw�lten gegen�ber dem T�ter-Opfer-Ausgleich wird in
einer weiteren Untersuchung thematisiert. Hinsichtlich des TOA bestehen nach
diesen Untersuchungsergebnissen noch erhebliche Informationsdefizite. Kaum
mehr als 10% der Anw�lte geben an, hinreichend �ber die Mçglichkeiten und In-
halte des T�ter-Opfer-Ausgleichs informiert zu sein.182 Diejenigen Rechtsanw�l-
te, die – auch – im strafrechtlichen Bereich t�tig sind, bezeichnen sich vergleichs-
weise als besser unterrichtet. Allerdings berichteten nur ca. 6% der Befragten
�ber eigene Erfahrungen. Trotz der vorhandenen Wissensdefizite, aber anderer-
seits in allgemeiner Kenntnis der mit dem TOA verbundenen Probleme, ist die
Grundhaltung gegen�ber demTOA insgesamt �ußerst positiv, bei den Strafvertei-
digern noch etwas st�rker als bei den anderen Anw�lten. Der TOAwird auch von
den Rechtsanw�lten f�r sinnvoll erachtet, die sich selbst als „konservativ“ einstu-
fen. Wenn Vorbehalte gegen�ber dem TOA ge�ußert werden, betreffen sie eher
die Opferinteressen als die T�terseite. Einen Kriminalit�tsanstieg nehmen ver-
mehrt die Rechtsanw�lte an, die nicht strafrechtlich t�tig sind. Aber auch sie be-
f�rworten aber mehrheitlich den TOA. Die Strafpraxis in Deutschland stçßt im
�brigen bei den Anw�lten �berwiegend auf Zustimmung (als „angemessen“
wird sie von ca. 61% eingestuft). Sie wird nur von knapp 4% als zu streng ange-
sehen, hingegen von ca. 35% als zu milde. Die letztgenannte Meinung vertreten
allerdings verst�rkt Anw�lte, die nicht zu den Strafverteidigern z�hlen. Die Ak-
zeptanz des TOA ist aber auch noch in dieser Subgruppe groß, ferner selbst bei
denen, die den Strafzweck der Tatschuldvergeltung betonen. Unterschiedliche
Auffassungen bestehen hinsichtlich der kriminalpolitischen Reichweite des
TOA, also ob er prim�r bereits zur Vermeidung eines weiteren strafrechtlichen
Verfahrens (Verfahrenseinstellung) eingreifen solle oder lediglich zur Strafmin-
derung. Eineweitgehende Einigkeit unter nahezu allen Befragten gibt es hinsicht-
lich einer sehr positiven Beurteilung der Verantwortungs�bernahme des „T�ters“
im TOA. Die Abh�ngigkeit des TOAvon der jeweiligen geb�hrenrechtlichen Re-
gelung wird �berwiegend bejaht.

EineDarstellung des Frankfurter Rechtsberatungs-Projekts II besch�ftigt sichmit
der Frage, welchen Einfluss eine fr�hzeitige Verteidigermitwirkung auf die
U-Haft-Frage haben kann.183 Die Begleituntersuchung zu dem Frankfurter
Rechtsberatungsprojekt lieferte eine Reihe von Anhaltspunkten daf�r, dass durch
die fr�hzeitigeVerteidigereinschaltung zumindest imBereich der nicht besonders
geringf�gigen Sachen ein Beitrag zur Haftverk�rzung geleistet wird. Außerdem
best�tigte sie, dass durch das Frankfurter Projekt entsprechend seiner weiteren

182 Walter, M.: Der T�ter-Opfer-Ausgleich aus der Sicht von Rechtsanw�lten – erste Ergebnisse
einer Befragung – . In: Dçlling, D. (Hrsg.):T�ter-Opfer-Ausgleich in Deutschland – Bestands-
aufnahme und Perspektiven. Recht, Bundesministerium der Justiz, Mçnchengladbach Forum
Verlag Godesberg 1998, S. 463–480.

183 Gebauer,M.: Chancenausgleich undU-Haft-Verk�rzung durch fr�hereVerteidigermitwirkung –
Ergebnisse aus dem Frankfurter „Rechtsberatungs-Projekt II“ Strafverteidiger 14 (1994),
S. 622–627.
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Zielsetzung ein Beitrag zumChancenausgleich gerade f�r die sozial minderprivi-
legierten inhaftierten Beschuldigten geleistet wird. Schließlich wurde als nicht zu
untersch�tzender Nebeneffekt eine deutliche Verbesserung des Vollzugsklimas
erkennbar.

Fuchs untersucht dann die Beurteilung der Verteidiger durch Gefangene einer Ju-
gendstrafanstalt und konzentriert sich dabei auf die Frage, welche Kriterien eine
negative bzw. positive Gesamtbeurteilung begr�nden und wie die T�tigkeit der
Wahlverteidiger und der Pflichtverteidiger durch Strafgefangene eingesch�tzt
wird.184 Den hçchsten Stellenwert r�umen die Befragten dem Pl�doyer ihres Ver-
teidigers ein und st�tzen insbesondere hierauf ihre Gesamtbeurteilung. Der Ver-
teidiger sollte nach den Ergebnissen der Studie daher dem jugendlichenMandan-
ten den Sinn und Zweck des Schlussvortrages erl�utern, um zu vermeiden, dass
diese allzu hohe Erwartungen hegen und die Bedeutung des Pl�doyers �berbewer-
ten. Ebenfalls von hohem Gewicht f�r die Gesamteinsch�tzung der Verteidiger-
t�tigkeit waren das Engagement und die Sorgfalt der Verteidiger innerhalb der
Hauptverhandlung. Auch hier wird deutlich, dass die Beschuldigten ihren Vertei-
diger als „Freund“ in einer ihnen �berwiegend feindlich gegen�bertretenden Um-
gebung betrachten, da dieser entsprechend seiner Funktion als Beistand des Be-
schuldigten versucht, die entlastenden Gesichtspunkte in den Vordergrund zu r�-
cken. Der hohe Stellenwert der Einsch�tzung des Sympathieverh�ltnisses durch
die Mandanten d�rfte auf dieselben Gr�nde zur�ckzuf�hren sein. Weiterhin er-
achten dieMandanten auch die T�tigkeit der Verteidiger imVorfeld derHauptver-
handlung als von �berragender Bedeutung und entscheidend f�r den Gesamtein-
druck; insbesondere werden hervorgehoben die Sorgfalt bei der Beratung und bei
der Sachaufkl�rung, das Engagement vor der Hauptverhandlung sowie die Vor-
bereitung auf die Hauptverhandlung. Das Engagement der Wahlverteidiger
nach der Hauptverhandlung wurde von denMandanten allgemein als sehr viel in-
tensiver eingesch�tzt als das der Pflichtverteidiger. Anteilig erreichten die Wahl-
verteidiger fast doppelt so viele positive und nur halb so viele negative Beurtei-
lungen wie die Pflichtverteidiger. Auch dem von den Verteidigern erbrachten
Zeitaufwand in Form von schriftlichen und m�ndlichen Kontaktaufnahmen
wurde von den Befragten ganz entscheidende Bedeutung f�r die Einsch�tzung
der Qualit�t der Arbeit zugemessen; die Anzahl der Kontakte war bei den Wahl-
verteidigern sehr viel grçßer als bei den Pflichtverteidigern. Zusammenfassend
l�sst sich feststellen, dass das Engagement der Pflichtverteidiger in allen Berei-
chen als deutlich geringer eingesch�tzt wird als das Engagement der Wahlvertei-
diger. Eine Ursache daf�r, dass die Wertungen f�r die Wahlverteidiger durch-
gehend positiver ausfallen als f�r die Pflichtverteidiger, muss wohl auch darin ge-

184 Fuchs, S.: Der Verteidiger im Jugendstrafverfahren. Eine empirische Untersuchung �ber die
Beurteilung der Verteidiger durch Gefangene einer Jugendstrafanstalt – unter besonderer Be-
r�cksichtigung der Pflicht-Wahlverteidigerproblematik –. Europ�ische Hochschulschriften:
Reihe II Rechtswissenschaft – Bd. 1237. Frankfurt a.M., Berlin, Bern, New York, Paris, Wien
1992.
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sehen werden, dass an die Letztgenannten insoweit auch oft �berhçhte Anforde-
rungen gestellt werden.

Daneben wird die Strafverteidigung insbesondere thematisiert im Zusammen-
hang mit dem Beweisantrag185, mit der Dauer des Strafverfahrens (wobei es
durchaus zu Interaktionen zwischen Verfahrensdauer und Beweisantragsrecht
kommt)186, der Bewertung von Beweisen und den Abreden im Strafverfahren.187

Weitere Fragestellungenwerdenmit demVerh�ltnis der Strafverteidigung zur Po-
lizei, insbesondere dann, wenn Polizisten als Zeugen in der Hauptverhandlung
auftreten, aufgeworfen.188

Zusammenh�nge zwischen der beruflichen T�tigkeit vonRechtsanw�lten und der
Begehung von Straftaten durch Rechtsanw�lte werden von Graalmann-Scheerer
mit der Annahme thematisiert, dass mit steigenden Zulassungszahlen die Anzahl
der gegen Rechtsanw�lte eingeleiteten Ermittlungsverfahren ebenfalls zunehmen
werde. Dabei wird davon ausgegangen, dass Rechtsanw�lte in betr�chtlichem
Maße dem Risiko unschl�ssiger Strafanzeigen durch unzufriedene Mandanten
oder ver�rgerte Prozessgegner ausgesetzt seien. Die empirischenBefunde zeigen,
dass unter den Straftaten, die Gegenstand von Ermittlungsverfahren gegen
Rechtsanw�lte sind, Straftaten gegen das Vermçgen, vor allem Betrug (§ 263
StGB) und Untreue (§ 266 StGB) dominieren, gefolgt von den so genannten
Amtsdelikten (§§ 331–357 StGB). Bei den Amtsdelikten wird dem Rechtsanwalt
vornehmlich eine Geb�hren�berhebung (§ 352 StGB) und dem Notar eine
Falschbeurkundung im Amt (§ 348 StGB) zur Last gelegt. Die meisten Ermitt-
lungsverfahren gegen Rechtsanw�lte werden freilich nach § 170 II StPO und
mit der Begr�ndung eingestellt, dass kein gen�gender Anlass zur Erhebung der
çffentlichen Klage bestehe. Von der Verweisung zur Privatklage (§ 376 StPO)
wird bei Privatklagedelikten eher selten Gebrauch gemacht. Einstellungen nach
Vorschriften des Opportunit�tsprinzips (§§ 153 ff. StPO) finden im Vergleich
zum Bundes- und Landesdurchschnitt in Ermittlungsverfahren gegen Rechts-
anw�lte eher selten statt. Nach Erhebung der çffentlichen Klage ist die Chance
einer solchen Verfahrenserledigung �ußerst gering. Die Anklagequote liegt deut-
lich unter dem Bundes- und Landesdurchschnitt in sonstigen Verfahren. Als Er-
gebnis wird festgehalten, dass Straftaten von Rechtsanw�lten, die zu strafgericht-
lichen Verurteilungen f�hren, eher eine Ausnahme darstellen.189

185 Perron, W.: Das Beweisantragsrecht des Beschuldigten – Ursache oder Symptom der Krise des
deutschen Strafprozesses? ZStW 108 (1996), S. 128–154.

186 Nehm, K., Senge, L.: Ursachen langer Hauptverhandlungen – dargestellt am Beispiel von 3
Strafverfahren NStZ 18 (1998), S. 377–389.

187 L�demann, Ch.: Der „deal“ im Strafprozess und das Modell rationalen Handelns – Ergebnisse
einer empirischen Studie �ber informelle Absprachen. Zeitschrift f�r Rechtssoziologie 13
(1992), S. 88–109.

188 Harbort, St.: Polizeibeamte imVisier des Strafverteidigers. Kriminalistik 50 (1996), S. 805–810.
189 Graalmann-Scheerer, K.: Berufstypische Straftaten von Rechtsanw�lten und Notaren – oder:

Sind die unabh�ngigen Organe der Rechtspflege auch die besseren Menschen? Kriminalistik
55 (2001), S. 645–649.
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Auch f�r die Institution der Strafverteidigung l�sst sich demnach festhalten, dass
eine systematische empirische Beobachtung der beruflichen Rolle und Funktion
in Deutschland bislang nicht sonderlich entwickelt ist. Die vorliegenden Unter-
suchungen greifen partikulare Fragestellungen auf, die im �brigen kaum einmal
an der Institution der Strafverteidigung bzw. amBeruf des Strafverteidigers selbst
ansetzen. Die Forschung geht von anderen Fragestellungen aus und beleuchtet
eben aus solchen Fremdperspektiven die Rolle der Strafverteidigung. Es handelt
sich bei den Befunden, die zur Strafverteidigung zusammengetragenwerden kçn-
nen, im Wesentlichen um Reflexe, die ihren Ursprung in anderen thematischen
Bereichen (beispw. Beweisantrag oder das Jugendstrafverfahren) haben.

6.2.6 Gerichtshilfe

Untersuchungen zur Gerichtshilfe reichen von lokalen Studien bis hin zu �ber-
regional angelegten Forschungen. Eine lokale Studie bezieht sich auf Leipzig,
wo Ausgangspunkt der Untersuchung war, dass die Zahl der Auftr�ge f�r die Ge-
richtshilfe seit 1991 stark angestiegen ist.190 1992 ergingen 141 Berichtsauftr�ge
an die Gerichtshilfe Leipzig. Im Jahr 1993 wurde die Gerichtshilfe in 257 F�llen
beauftragt. Der Schwerpunkt der Auftr�ge lag dabei im Ermittlungsverfahren mit
einem Anteil von ca. 90% beispielsweise im Jahr 1993. Nur 10% der Auftr�ge
wurden im Nachverfahren bzw. f�r die Strafvollstreckung erteilt. Zum Zeitpunkt
der Untersuchung war f�r das Jahr 1994 eine �hnliche Tendenz zu verzeichnen.
Die stark angestiegeneAuftragslageweist eine j�hrliche Verdoppelung der durch-
schnittlich im Monat eingegangenen Auftr�ge aus. In der Interpretation der Ent-
wicklung der Berichtsauftragszahlen seit September 1991 und des Verh�ltnisses
von Auftr�gen im Vor- und Nachverfahren wird auf ein generelles Interesse der
Staatsanw�lte bei der Staatsanwaltschaft Leipzig an der Hinzuziehung der Ge-
richtshilfe f�r Erwachsene in den Verfahrensphasen vor dem Urteil und auf
eine posistive Einstellung gegen�ber der Gerichtshilfe geschlossen. Freilich
wird auch gesehen, dass nur eine Befragung der Staatsanw�lte zu sicheren Aus-
sagen �ber Perzeptionen und Einstellungen gegen�ber der Gerichtshilfe f�hren
w�rde.

Eine weitere Untersuchung befasst sich mit Schwerpunktsetzungen in der T�tig-
keit und mit dem Erfolg der Gerichtshilfe.191 Es wird davon ausgegangen, dass
nach demNormprogrammeine Schwerpunktsetzung imBereich des Ermittlungs-
und des Hauptverfahrens zu erwarten w�re. Tats�chlich wird die Gerichtshilfe
aber – imGegensatz zu den Befunden aus Leipzig – besonders h�ufig imVollstre-
ckungs- und Gnadenverfahren hinzugezogen. Im zweiten Halbjahr 1978 war z. B.

190 Rammelt, M.: Gerichtshilfe bei der Staatsanwaltschaft Leipzig. Bew�hrungshilfe 41 (1994),
S. 296–300.

191 Sonnen, B.-R.: „Neue“ Gerichtshilfe. In: Ostendorf, H. (Hrsg.): Strafverfolgung und Strafver-
zicht. Festschrift zum 125j�hrigen Bestehen der Staatsanwaltschaft Schleswig-Holstein. Kçln;
Berlin; Bonn; M�nchen 1992, S. 431–445.
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die Gerichtshilfe in Niedersachsen vor dem Urteil zu 9%, nach dem Urteil dage-
gen zu 91%beteiligt. F�r Nordrhein-Westfalen betrug die RelationMitte der 80er
Jahre immer noch 15% : 85%. In Hessen lag die Gerichtshilfet�tigkeit von 1984
bis 1986 nur zu jeweils 5% im Ermittlungs- und Hauptverfahren, demgegen�ber
zu 24%, 21% bzw. 19% im Nachverfahren. Der Anteil der gesamten Gerichts-
hilfet�tigkeit an der Mitarbeit an kriminalpolitischen Projekten in Hessen betrug
im Jahre 1984 71%, 1985 74% und 1986 gar 76%. Im Verlaufe der Implemen-
tation des Projekts „gemeinn�tzige Arbeit“, an dem die Gerichtshilfe maßgeblich
mitwirkte, sank die Quote der Vollstreckung von Ersatzfreiheitstrafen im Zeit-
raum von 1984 bis 1989 von 6% auf 2,8% aller Geldstrafen. Ferner wird berich-
tet, dass bis zu 80% sonst wahrscheinlicher Widerrufe von Bew�hrungsausset-
zungen durch das Projekt „Widerrufsvermeidung“ aufgrund der T�tigkeit der Ge-
richtshilfe im Jahre 1986 verhindert wurden. Im Rahmen des Projekts „Haftent-
scheidungshilfe“ hat es seit Projektbeginn im Jahre 1986 bis 1989 an die
Gerichtshilfe 340Auftr�ge gegeben.DieGerichtshilfe vermittelte 72Beschuldig-
ten einen Wohnsitz. In 83 F�llen wurde anl�sslich eines Haftpr�fungstermins bei
Anwesenheit von Gerichtshelfern Haftverschonung gew�hrt, in 46 F�llen wurde
der Haftbefehl außer Vollzug gesetzt mit der Auflage, sich bei der Haftentschei-
dungshilfe regelm�ßig zumelden, und in zehn F�llen wurde bereits anl�sslich der
Vorf�hrung durch Einschaltung der Gerichtshilfe Haftverschonung gew�hrt.

Eine Kçlner Untersuchung zur Gerichtshilfe192 hat ergeben, dass eine Beauftra-
gung derGerichtshilfemit Aufgaben derHaftentscheidungshilfe bei denBeteilig-
ten auf eine Reihe von Bedenken undWiderst�nden stçßt und dass Gerichtshelfer
und Staatsanw�lte einen einheitlichen sozialenDienst der Justiz mit großerMehr-
heit ablehnen. Der Gerichtshilfe wird keine eindeutige Position zugewiesen. Ihre
Stellung wird je nach Standort der Befragten zwischen den Polen der justiziellen
Ermittlungs- und der f�rsorglichen Betreuungshilfe festgemacht. Die Aufgaben
undMçglichkeiten der Gerichtshilfe sind vielen Strafjuristen allerdings ausweis-
lich der Ergebnisse der Studie nicht hinreichend bekannt.

Nach diesen Befunden ergibt sich ein Bild der Gerichtshilfe, das diese schwer-
punktm�ßig in den Bereich der Strafvollstreckung einordnen l�sst und die Ge-
richtshilfe als eher marginalen Sozialen Dienst in der Justiz identifiziert. Die
gesetzgeberischen Ziele, die mit der Gerichtshilfe erreicht werden sollen, sind,
so scheint es, in der justiziellen Realit�t noch nicht vollst�ndig umgesetzt wor-
den. Dem steht das Beispiel Hessen gegen�ber, wo offensichtlich als Resultat
einer konsequenten Einf�hrung einer Kultur des kriminalpolitischen Experi-
ments auch die sozialen Dienste in der Justiz eine gewisse Aufwertung erfahren
haben.

192 Geiter, H., Schuldzinski, W., Walter, M.: Patient Gerichtshilfe: Haftentscheidungshilfe als be-
lebende Vitaminspritze oder nur als Placebo? Bew�hrungshilfe 41 (1994), S. 425–443.
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6.2.7 Bew�hrungshilfe

Die Bew�hrungshilfe ist Gegenstand einer Untersuchung von Kurze.193 Dabei
steht das berufliche Selbstverst�ndnis der Bew�hrungshilfe im Vordergrund. Al-
lerdings werden auch Einstellungen und Perzeptionen von Richtern und Staats-
anw�lten gegen�ber der Bew�hrungshilfe thematisiert. Aus der Sicht der Straf-
richter und Dienstaufsichten liegt der derzeitige Schwerpunkt der Bew�hrungs-
helfer im Bereich der Hilfe und Betreuung der unter Bew�hrung gestellten Pro-
banden. Diese Gewichtung findet nicht nur die Zustimmung der Befragten, sie
sollte ihrerMeinung nach sogar noch ausgebaut werden. Rund 40% der befragten
Strafrichter (ohne Dienstaufsichtsfunktion) gaben an, dass sie einem Bew�h-
rungshelfer Anweisungen im Hinblick auf Betreuungsaufgaben schon einmal er-
teilt haben. Auch hier liegt wie bei der Sozialarbeiterbefragung der Schwerpunkt
bei vereinzelten Anweisungen. Nur 3% der Strafrichter haben h�ufig derartige
Anweisungen erteilt. F�r s�mtliche befragte Bew�hrungshelfer ergab sich zum
Befragungszeitpunkt eine durchschnittliche Unterstellungsbelastung von 61 Pro-
banden. Freilich ergeben sich grçßere Unterschiede, wenn nach einzelnen Bun-
desl�ndern unterschieden wird. Aus der Sicht der Dienstaufsicht ergibt sich
kein einheitliches Bild der Arbeitsbelastung. Rund jede dritte befragte Dienstauf-
sicht verneint eine zu hohe Fallbelastung der Bew�hrungshelfer. Eine weiteres
Drittel verweigert der These einer zu hohen Arbeitsbelastung eine pauschale Zu-
stimmung und sieht zu hohe Fallbelastungen nur im Einzelfall. Allein ein Drittel
der Befragten erkennt eine generell zu hohe Fallbelastung der Bew�hrungshelfer
an. Bef�rwortet wird mit großer Mehrheit eine Konzentration der Bew�hrungs-
hilfe auf schwierige F�lle. Die Maßnahme der Konzentration hebt sich bez�glich
der erreichten Zustimmungswerte deutlich von anderen Strategien ab. Die Daten
belegen ferner, dass die Anregung einer vorzeitigen Beendigung der Bew�h-
rungsunterstellung in der Kommunikation zwischen Richter und Sozialarbeiter
eine eher randst�ndige Rolle spielt. Derartige Initiativen eines Bew�hrungshel-
fers beschr�nken sich aus Sicht des Strafrichters auf wenige Einzelf�lle, sowohl
in den sozialen Diensten als auch in der traditionell organisierten Bew�hrungshil-
fe. Es zeigte sich aber auch, dass in diesen wenigen F�llen offensichtlich eine ge-
wisse Bereitschaft der Strafrichter besteht, den Anregungen des jeweiligen Be-
w�hrungshelfers zu folgen.

6.2.8 Sachverst�ndige

Sachverst�ndige, insbesondere aus den Disziplinen der Psychologie und der Psy-
chiatrie wurden (aus unterschiedlichen Perspektiven) zum Gegenstand von empi-
rischen Untersuchungen.

193 Kurze, M.: Das berufliche Selbstverst�ndnis der Bew�hrungshilfe – III. Das doppelte Mandat/
IV. Der Umgang mit der Fallbelastung. Bew�hrungshilfe 45 (1998), III. 224/ IV. 231 (insgesamt:
211–266, III. 230/ IV. 238.
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Eine Forschung bezieht sich dabei auf Einstellungen, die angehende Mediziner
und Juristen zur psychiatrischen Sachverst�ndigent�tigkeit im Strafprozess ha-
ben.194 Die Rechtsreferendare tendierten zu einer extensiven Auslegung der Auf-
gaben des Psychiaters und erwarteten Bedarf an einem breit gef�cherten Spekt-
rum von Fachkenntnissen. Medizinstudenten wollten die Aufgaben des psychi-
atrischen Sachverst�ndigen auf Fragen der Diagnostik und Prognostik einengen
und zeigten sich gegen�ber rechtlichen und kriminologischen Problemen ver-
gleichsweise abstinent. Das methodenkritische Bewusstsein beider Unter-
suchungsgruppen war erwartungsgem�ß gering ausgepr�gt und belegt nach Auf-
fassung der Studie die Notwendigkeit eines fundierten Unterrichtes in Grundfra-
gen der forensischen Psychiatrie.

Andere Untersuchungen widmen sich der Frage, wie persçnliche Einstellungen
und Werthaltungen des gutachtenden Psychiaters die Bereitschaft beeinflussen,
ein Eingangsmerkmal der §§ 20, 21 StGB anzunehmen und dar�ber hinaus
auch dessen Relevanz f�r die strafrechtliche Verantwortlichkeit anzuerken-
nen.195 Nach den Befunden lassen sich zwei Gruppen von Psychiatern differen-
zieren: Zum einen die Gruppe der „Aufgeschlossenen“ und zum anderen die
Gruppe der „Traditionellen“. Die ersteren betrachten Kriminalit�t wie auch
psychische Erkrankungen vorwiegend als psychosozial verursacht, erleben
ihre Sachverst�ndigent�tigkeit h�ufig als konflikthaft, sind der Ansicht, als Per-
son mit subjektiven Anteilen bei der Erstattung von Gutachten eine bedeutsame
Rolle zu spielen, halten Kriminalit�t f�r ein ubiquit�res und auch bei ihnen
selbst denkbares Verhalten und bevorzugen als gesellschaftliche Reaktion auf
Straftaten eher Maßregeln der Besserung denn den etablierten Strafvollzug.
Die anderen erleben sich selbst als eher konfliktfrei, als objektiv handelnde
Agenten gesellschaftlicher Sanktionierung, sehen Kriminalit�t als eher anlage-
bedingt und als ein asoziales Ph�nomen, dem sie sich selbst hçchst fremd f�h-
len. „Aufgeschlossene“ Psychiater kommen demnach bei ausgepr�gten neuro-
tischen Stçrungen, bei Persçnlichkeitsstçrungen, Suchterkrankungen, bei einem
hochgradigen Affekt zur Tatzeit oder bei einer Kombination mehrerer Faktoren
nahezu immer zum Schluss einer verminderten oder gar aufgehobenen Steue-
rungsf�higkeit des Begutachteten. „Traditionelle“ Psychiater hingegen kommen
zu diesen Schl�ssen nur bei Psychosen, schweren hirnorganischen Stçrungen
oder erheblicher Alkoholisierung.

194 Rçsler, M., Luthe, R.: Der psychiatrische Sachverst�ndige aus der Perspektive von Medizin-
studenten und Rechtsreferendaren. Monatsschrift f�r Kriminologie und Strafrechtsreform 75
(1992), S. 284–288.

195 Rode, I., Legnaro, A.: Der Straft�ter und sein Gutachter – Subjektive Aspekte der psychiatri-
schen Begutachtung. Strafverteidiger 15 (1995), S. 496–499.
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6.2.9 Jugendgerichtshilfe

Die Jugendgerichtshilfe im Jugendstrafverfahren war Gegenstand einer bundes-
weiten Befragung, aus der sich die folgenden Befunde ergeben.196 Die Kontakt-
nahme mit dem Jugendlichen erfolgt entgegen den rechtspolitischen und gesetz-
lichen Zielsetzungen �berwiegend erst nach der Anklageerhebung. Unterschiede
ergeben sich im regionalen Vergleich. Bei knapp 7% der kontaktierten Jugend-
lichen kann kein Kontakt aufgebaut werden. Im Mittel werden 1,4 Gespr�che ge-
f�hrt bei durchschnittlich 75 Minuten Gespr�chsdauer. Der wichtigste Ge-
spr�chspunkt bezieht sich auf Fragen, die die Einsch�tzung des Hilfebedarfs
zum Gegenstand haben. Ganz �berwiegend existieren keine Dienstanweisungen,
die zur Erstellung eines Berichts verpflichten w�rden. Bei der Nennung von
Gr�nden, weshalb ein Bericht unterbleibt, �berwiegen die Nennungen von „kein
Kontakt zum Jugendlichen“ und „Diversion/Einstellung“.

6.3 Untersuchungen zum Vorfeld sowie zum Ermittlungsverfahren

6.3.1 Das Vorfeld des Ermittlungsverfahrens

Empirische Untersuchungen zum Vorfeld des Ermittlungsverfahrens sind aus-
weislich Grafik 7 mit einem Anteil von 2% und damit mit einem ausgesprochen
geringen Aufkommen vertreten. Angesichts der Bedeutung, die die Verbindung
des Ermittlungsverfahrens mit dem Vorfeld des Tatverdachts als Folge der Kon-
zentration auf so genannte Transaktionskriminalit�t und die weite Verwendung
von abstrakten Gef�hrdungstatbest�nden in der Kontrolle von neuen Risiken so-
wie angesichts der bereits seit geraumer Zeit normativ thematisiertenKonvergenz
von allgemeinem Polizeirecht und Strafverfahrensrecht197 mit sich bringen, er-
scheint die rechtstats�chliche Forschung an diesem Punkt in hohemMaße defizi-
t�r.198 Dies gilt im �brigen auch f�r empirische Forschung zum allgemeinen Po-
lizeirecht selbst und damit zu den f�r die Kriminologie bedeutsamen Themen der
Aufrechterhaltung von Konzepten der Ordnung und Sicherheit. Die Studien, die
sich beispw. mit verdachtsunabh�ngigen Personenkontrollen befassen und damit
eine Fahndungsstrategie aufgreifen, die aus verschiedenen Gesichtspunkten he-
raus herausragende Bedeutung hat, basieren auf Polizeidaten bzw. –statistiken,
die kaum zu mehr herangezogen werden kçnnen als zu einer allgemeinen Be-
schreibung der polizeilichen T�tigkeit und deren Entwicklung in diesem Be-
reich.199 Die Daten sind freilich nicht zu Evaluationszwecken geeignet, im �bri-

196 Trenczek, Th.: Was tut die Jugendhilfe im Strafverfahren? Kontakt mit den Jugendlichen und
Erarbeitung von Stellungnahmen. DVJJ-Journal 11 (2000), S. 44-52.

197 Vgl. hierzu Kinzig, J.: a. a. O., 2004, S. 87 ff.
198 Vgl. auch Herrnkind, M.: Personenkontrollen und Schleierfahndung. Kritische Justiz 33 (2000),

S. 188–208, der beispw. beklagt, dass empirischesMaterial zur Implementation der so genannten
Schleierfahndung und verdachtsunabh�ngiger Kontrollen kaum vorhanden sei (S. 191).

199 Vgl. hierzu insbesondere Herrnkind, M.: a. a. O., 2000, S. 193 ff., wo die Polizeiberichte zu ver-
dachtsunabh�ngigen Personenkontrollen zusammengefasst werden.
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gen auch nicht zur �berpr�fung theoretischer Erw�gungen, da sie die polizeiliche
T�tigkeit dokumentieren und nicht aus Untersuchungsanordnungen stammen, die
zur �berpr�fung von (kausal interpretierbaren) Effekten geeignet w�ren. Denn
hierf�r m�ssten Kontrollgruppen oder –regionen eingerichtet werden, aus deren
Abgleich mit Experimentalregionen (oder Experimentalzeiten) Schlussfolgerun-
gen auf Ver�nderungen und damit Wirkungen der verdachtsunabh�ngigen Kon-
trollen gezogen werden kçnnten. Freilich sind die Untersuchungen, die als For-
schungen zumVorfeld einbezogen wurden, nicht in dem oben skizzierten Bereich
einzuordnen. Dies gilt auch f�r den weiten Bereich so genannter privater Ermitt-
lungen und privater Polizei, die zwar in dogmatischer und theoretischer Hinsicht
durchaus problematisiert und erçrtert werden200, jedoch aus empirischer Perspek-
tive – sieht man von der traditionellen Thematisierung des Opfers als des „gate
keepers“ der formalen Sozialkontrolle und zwar in der Funktion des Anzeige-
erstatters ab – keine Aufmerksamkeit fanden.

Vielmehr beziehen sich die Untersuchungen bzw. Untersuchungsvorhaben zum
Vorfeld zum einen auf die Entstehung und Bew�ltigung von Konfliktsituationen
im Alltag der Polizeiarbeit, zum anderen auf die Anzeigebereitschaft bzw. Fak-
toren der Anzeigebereitschaft in der Bevçlkerung201 sowie schließlich auf die
das Verfahren vermeidende Mediation und Schlichtung solcher Konflikte, denen
das Potenzial zur Eskalation auch in Ermittlungs- und Strafverfahren inne-
wohnt.202

Eine weitere Untersuchung bezieht sich zwar auf die Gefahrenabwehr, freilich in
der Untersuchung besonderer Konfigurationen zwischen çffentlicher und pri-
vater Sicherheit in der (r�umlichen) Verdr�ngung von bestimmten Problemen.203

Von besonderem Interesse sind hier im�brigen solche Forschungen, die den Um-
gang der Polizei in Konfliktsituationen mit Minorit�ten (im wesentlichen Immig-

200 Bockem�hl, J.: Private Ermittlungen im Strafprozess. Ein Beitrag zu der Lehre von den Beweis-
verboten. Baden-Baden 1996.

201 Vgl. hierzu beispw. Schwind, H.-D.: Anzeigeverhalten im Langzeitvergleich (1975/1986/1998)
am Beispiel einer deutschen Großstadt (Bochum). In: Bernsmann, K. Ulsenheimer, K. (Hrsg.):
Bochumer Beitr�ge zu aktuellen Strafrechtsthemen; Vortr�ge anl�sslich des Symposions zum
70. Geburtstag von Gerd Geilen am 12./13. 10. 2001. Kçln, Berlin, Bonn, M�nchen 2003,
S. 171–183.

202 Walter, M., 1997: �berMomente des Ausgleichs und des Schlichtens imHandeln von Polizisten
und anderen Kontrolleuren. In: Hassemer, W. Marks, E., Meyer, K. (Hrsg.): Zehn Jahre T�ter-
Opfer-Ausgleich und Konfliktschlichtung – Der T�ter-Opfer-Ausgleich als Teil einer gesell-
schaftlichen Entwicklung zu mehr außergerichtlicher Konfliktschlichtung? Bericht �ber das
Forum 1995 f�r T�ter-Opfer-Ausgleich und Konfliktschlichtung vom 7. bis 9. Juni 1995. In:
Deutsche Bew�hrungshilfe e. V. (Hrsg.) Schriftenreihe der Deutschen Bew�hrungshilfe e. V.;
Band 34. Bonn, Mçnchengladbach: Forum Verlag Godesberg GmbH, 167–188; Walter, M.,
Wagner, A.: Allt�gliches Krisenmanagement von Polizisten: Die Beseitigung des �ffentlich-
keitsbezuges. Monatsschrift f�r Kriminologie und Strafrechtsreform 80 (1997), S. 44–58.

203 Eick, V.: Die ,Operative Gruppe City West� – Polizeiarbeit auf Zuruf des Einzelhandels. B�r-
gerrechte & Polizei 51 (1995), S. 30–35.

72



{luchterh_neu}20040358_BKA_Albrecht/kap02.3D S. 42 07.02.2005

ranten) thematisieren.204 Freilich sind die Untersuchungen hierzu sehr stark „ein-
stellungs“- und perzeptions-bezogen.

Ferner wird auch die Frage gestellt und untersucht, ob und inwieweit besondere
Organisationsformen polizeilicher T�tigkeit in Ver�nderungen der Kriminalit�ts-
belastung resultieren und damit pr�ventive Effekte nach sich ziehen.205 In der
Evaluation eines Organisationsexperiments in Hessen wird f�r diese Fragestel-
lung festgestellt, dass auf der Basis der Zahlen der Kriminalstatistik von einem
Erfolg auszugehen sei. Denn nach Einf�hrung der Neuorganisation konnte in
Wiesbaden die Aufkl�rungsquote von 45,7 auf 49,5% gesteigert werden. Das
Wiesbadener Polizeipr�sidium nimmt insoweit gegen�ber einer hessenweiten
Aufkl�rungsquote von 41,1% eine Spitzenposition ein. Landesweit ist ferner
ein Kriminalit�tsr�ckgang von 4,4% zu verzeichnen, w�hrend im Wiesbadener
Stadtgebiet ein Zuwachs registrierter Kriminalit�t festgestellt wurde. Danach
wurden 1993 imStadtgebiet 25.066 F�lle und 1994 25.919 F�lle erfasst. Dies l�sst
nach den Ausf�hrungen der Studie den Schluss zu, dass Kriminalit�tsrate und
Aufkl�rungsquote in Wiesbaden im Zusammenhang mit dem Einsatz operativer
Einheiten stehen, die �berwiegend im Stadtgebiet t�tig werden. Positiv betrachtet
kçnne somit – so ist der Schluss – davon ausgegangen werden, dass tats�chlich
eine Dunkelfeldaufhellung stattgefunden habe. Allerdings sei aufgrund der unzu-
reichend aufgeschl�sselten Statistik weiter Skepsis angesagt. Tats�chlich sind
derartige Forschungszug�nge nicht zur Beantwortung evaluativer Fragestellun-
gen geeignet. Denn die Beantwortung von Fragen, die auf Kausalzusammen-
h�nge zielen, wird – unabh�ngig von der G�te der Daten – erst dann ermçglicht,
wenn Kontrollgruppen (oder in diesem Fall Kontrollgebiete) eingef�hrt werden,
mit denen Alternativerkl�rungen ausgeschlossen werden kçnnen.

Auch die seit mehreren Jahren erçrterte Video�berwachung çffentlicher R�ume
ist imHinblick auf die ihr eigenen pr�ventivenKonsequenzen untersucht worden.
Jedoch sind die bislang verwendeten Untersuchungsans�tze tats�chlich nicht in
der Lage, �ber Auswirkungen der Video�berwachung in subjektiven oder objek-
tiven Dimensionen Aussagen zu treffen. Die Untersuchungen beschr�nken sich
auf die Erhebung und Darstellung von Einstellungen, die (im Hinblick auf Eva-
luationsfragestellungen) im Wesentlichen belanglos sind und deren Erhebung
h�tte unterbleiben kçnnen. So ist nunmehr bekannt, dass 70% der Befragten
sich angesichts von video�berwachten çffentlichen R�umen sicher f�hlen (was
immer dies heißen mag); etwa 25% f�hlen sich (auch hier fehlen Kontrastmçg-
lichkeiten) eher unsicher; 4,5% f�hlen sich sehr unsicher. 90,4% wussten �ber
die Maßnahme der Video�berwachung Bescheid. Etwa 80% der Befragten sind
eher oder ausnahmslos f�r die Video�berwachung. Ausnahmslos dagegen sind

204 Backes, O., Dollase, R., Heitmeyer,W.: Risikokonstellationen im Polizeialltag. Ergebnisse einer
mehrperspektivischen empirischen Untersuchung zum Verh�ltnis von Polizei und Fremden in
Konfliktsituationen. Bielefeld 1997.

205 Korell, J.: Probleme der Großstadtpolizei. B�rgerrechte & Polizei 51 (1995), S. 17–22.
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6%. Alternative Methoden der Verbrechensbek�mpfung werden allerdings auch
bef�rwortet und teilweise der Video�berwachung vorgezogen.206

Pr�ventive Konsequenzen polizeilichen Einschreitens wurden im Hinblick auf
Auswirkungen der Konzentration polizeilicher Kontrolle auf so genannte „H�t-
chenspieler“ in Berlin untersucht.207 Ausgangspunkt ist hier die Beobachtung,
dass im Jahre 1991 an 166 Tagen 5638 Polizeibeamte in den Einsatz gegen „H�t-
chenspieler“ geschickt worden seien. Dabei kam es zur �berpr�fung von ins-
gesamt 2973 Spielern. Freilich wurden in demselben Zeitraum gegen „H�tchen-
spieler“ nur 36 Verfahren wegen Betrugsverdacht eingeleitet. F�r das erste Halb-
jahr 1992 wird ausgef�hrt, dass von einem polizeilichen Erfolg bei lediglich elf
eingeleiteten Verfahren nicht unmittelbar gesprochen werden kçnne Die geringe
Zahl von Ermittlungsverfahren wird im Wesentlichen damit erkl�rt, dass der
Nachweis der subjektivenTatseite desBetrugs erhebliche Probleme aufwerfe. Be-
obachtet wurde in diesem Zusammenhang freilich die Nutzung anderer Gesetze
als Grundlage f�r polizeiliches Einschreiten. Eingeleitet wurden 166 Verfahren
wegen Verstçßen gegen das Ausl�ndergesetz und 134 wegen Verstçßen gegen
das Asylverfahrensgesetz. Grundlage hierf�r war wiederum vor allem das Verbot
der Erwerbst�tigkeit. Nachdem das Verbot durch die �nderung des Asylverfah-
rensgesetz 1992 weggefallen war, �bernahmen die Gewerbeordnung und das Ber-
liner Straßengesetz die Funktion der Legitimierung polizeilichen Einschreitens.
Auch von § 30 II Allgemeines Sicherheits- und Ordnungs-Gesetz (ASOG), der
die polizeiliche Ingewahrsamnahme selbst in F�llen einer „Ordnungswidrigkeit
von erheblicher Bedeutung“ ermçglicht, macht die Polizei im Falle der „H�tchen-
spieler“ offensichtlich regen Gebrauch.

Eine Reihe von empirischen Untersuchungen ist dem Ph�nomen der Konflikt-
schlichtung (auch in Abgrenzung zu formellen Interventionen, wie beispw. An-
zeigeerstattung und Einleitung eines Ermittlungsverfahrens) gewidmet. Ferner
wurde eine Untersuchung identifiziert, die die Vermeidung fçrmlicher Streitent-
scheidungen im Zusammenhang mit Straßenverkehrsunf�llen zum Gegenstand
hat, und insoweit ebenfalls als Verfahrensforschung mit (auch) strafrechtlichem
Bezug eingestuft werden kann. Die Untersuchung von Konfliktschlichtung im
Rahmen der Regulierungspraxis vonVerkehrsunf�llen in Deutschland sollte Auf-
schluss bringen �ber die Rahmenbedingungen f�r das Entstehen von Prozessen
und das Verhalten der Akteure, insbesondere der Kraftfahrzeughaftpflichtver-
sicherung.208 Die Ausgangsfrage thematisierte mçgliche Gr�nde f�r die in
Deutschland bei Verkehrsunf�llen vergleichsweise h�ufigen gerichtlichen Aus-

206 Hçlscher, M.: Sicherheitsgef�hl und �berwachung. Kriminologisches Journal 35 (2003),
S. 42–56.

207 Strunk, S., P�tter, N.: Organisierte Kriminalit�t (OK). B�rgerrechte & Polizei 46 (1993),
S. 67–73.

208 Benke, M., Bora, St., Simsa, Ch.: Konflikte vermeiden, Prozesse verh�ten – Eine Analyse von
Einflussfaktoren bei der Verkehrsunfallregulierung in Deutschland. Zeitschrift f�r Rechtssozio-
logie 17 (1996), S. 286–299.
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einandersetzungen. Die Auswertung der Aktivit�ten der am Verkehrsunfallregu-
lierungsverfahren beteiligten Akteure zeigte, dass Beteiligte mit konfliktfçrdern-
dem Verhalten in der Regel einen Rechtsanwalt eingeschaltet haben. Ferner hat
sich ergeben, dass in erster Linie die Strategie des Kraftfahrzeug-Versicherers
prozessfçrdernd oder prozessverhindernd wirkt. Hinter dem Kraftfahrzeug-Ver-
sicherer steht oftmals ein Versicherungsnehmer, der auf die Regulierung Einfluss
nimmt. Das Verhalten des Unfallgegners ist dagegen, was dieWahrscheinlichkeit
des Prozesses betrifft, weniger bedeutsam. Dieses Ergebnis l�sst sich aus den
Strukturen des Regulierungsverfahrens in Deutschland erkl�ren. Infolge dieser
Strukturen wird der Unfallgegner, sobald er sich in eine Auseinandersetzung
mit dem Kraftfahrzeug-Versicherer und auch dessen Versicherungsnehmer ein-
l�sst, von einer aktiven Rolle in eine passive, reagierende Rolle gedr�ngt. Als
letzte Mçglichkeit, den Anspruch gegen den Kraftfahrzeug-Versicherer durch-
zusetzen, bleibt dem Unfallgegner nur die Klage. Abschließend wird f�r den Be-
reich der Verkehrsunfallregulierung in Deutschland gefolgert, dass die institutio-
nellen Rahmenbedingungen den Akteuren nur einen bescheidenen Handlungs-
spielraum zur Vermeidung von Konflikten lassen.

Die Erforschung der Interventionspraxis der Polizei in Konfliktf�llen hat eine
Studie zum Ziel, mit der die Frage beantwortet werden sollte, welche Strategien
die Schutzpolizei bei der Regelung konflikthafter Sachverhalte einsetzt und wel-
che Verhaltensmuster sich bei derartigen Interventionen ergeben.209 Konfliktf�l-
le, bei denen die Polizei zur Hilfe gerufen wird, stellen sich nach den Ergebnissen
der Untersuchung nur in begrenztem Umfang als tats�chlich konflikthaftes Ge-
schehen dar. Strategien, die in solchen F�llen angewandt werden, f�hren h�ufig
nicht zu einer Lçsung der Konflikte, sondern es stehen Vorgehensweisen im Vor-
dergrund, die den Konflikten den „�ffentlichkeitsbezug“ nehmen und sie sozusa-
gen „reprivatisieren“. Dazu gehçren Strategien des „Abk�hlens“, des Deeskalie-
rens, des Reduzierens und des Delegierens an andere soziale Einrichtungen.
�berraschenderweise – so die Studie – finden die „passiven Strategien“ der ein-
greifenden Polizisten insbesondere bei Problemfeldern Anwendung, in denen In-
terventionen erwartet werden oder doch naheliegen (z. B. h�usliche Konflikte,
persçnlich-kçrperliche Auseinandersetzungen, also Sachverhalte, die auch als
strafrechtlich relevant klassifiziert werden kçnnten).210

Dasselbe Thema greift eine Verçffentlichung zu derselben Studie auf mit der Fra-
gestellung, wie sich die Polizei in verschiedenen Konfliktsituationen verh�lt und
wie die Konfliktschlichtungsstrategien zu bewerten sind.211 Die Auswertung der

209 Walter, M., Wagner, A.: Allt�gliches Krisenmanagement von Polizisten: Die Beseitigung des
�ffentlichkeitsbezuges. Monatsschrift f�r Kriminologie und Strafrechtsreform 80 (1997),
S. 44–58.

210 Vgl. hierzu freilich schon K�rzinger, J.: Private Strafanzeige und polizeiliche Reaktion. Berlin
1978.

211 Walter, M.: �ber Momente des Ausgleichs und des Schlichtens im Handeln von Polizisten und
anderen Kontrolleuren. In: Hassemer, E., Marks, E., Meyer, K. (Hrsg.): Zehn Jahre T�ter-Opfer-
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Daten zeigt hier, dass die verschiedenen polizeilichen Reaktionsweisen in den
einzelnen Konfliktfeldern eine quantitativ unterschiedlich große Bedeutung ha-
ben. W�hrend aktive Interventionen bei Verkehrsunf�llen am st�rksten vorkom-
men, spielen sie bei den Konflikten mit direkten kçrperlichen Angriffen und
�bergriffen eine vergleichsweise geringe Rolle. Hier dominieren die Abk�h-
lungsstrategien. Auch bei den h�uslichen Auseinandersetzungen liegt der Anteil
der aktiven Interventionen deutlich niedriger als etwa bei Verkehrsunf�llen oder
Eigentums- und Vermçgenskonflikten. Die Auswertung der Protokolle und Be-
funde gestattet allgemeinere summarische Aussagen zur Eigenart der Konflikt-
schlichtung durch Polizeibeamte. Sie f�hren zu demErgebnis, dass manvon einer
eigentlichen Konfliktschlichtung im Sinne einer materiellen Konfliktentschei-
dung kaum sprechen kann (dabei muss freilich beachtet werden, dass die Kon-
flikte nicht immer strafrechtlich qualifizierbare Ereignisse betreffen). Bei den un-
tersuchten Konflikten �berwogen eher passive Formen der Erledigung. Die Kon-
fliktewurden h�ufig „privatisiert“, indem ihnen der çffentlicheBezug genommen
wurde, ohne dass aber die Beteiligten viel davon hatten. Generell �berwiegen aber
die Reduzierung des Konfliktstoffes und die Delegation der endg�ltigen Lçsung
an andere Einrichtungen deutlich gegen�ber eigenen Lçsungen und Aktivit�ten
der Polizei. Dies ist im �brigen gerade bei Fallkonstellationen der Fall, in denen
die Konfliktparteien Hilfe suchen (h�usliche Auseinandersetzungen und kçrper-
lich-persçnliche Auseinandersetzungen). Auch die verh�ltnism�ßig wenigen ak-
tiven Konfliktregelungen weisen seltener Z�ge einer Mediation oder Schlichtung
auf, sondern finden zu einem erheblichen Teil in Verhaltensweisen ihren Aus-
druck, die man als Disziplinierung in einem weiteren Sinne einordnen kann.

Ein besonderes Feld von Konflikten und polizeilichem Eingreifen wird mit der
Thematisierung des polizeilichen Einschreitens bei Familienstreitigkeiten auf-
gegriffen.212 Nach einer M�nchner Untersuchung stellt sich das polizeiliche Ein-
schreiten bei Familienstreitigkeiten in vielen Bereichen anders dar, als in der – po-
lizeilichen wie nicht-polizeilichen, h�ufig feministisch orientierten – Literatur zu
diesem Thema oft behauptet wird, und kann aus der Sicht der Autoren auch nicht
als „vçllig unbefriedigend“ bewertet werden. Allerdings schließen die Autoren
hieraus nicht, dass mit dem polizeilichen Einschreiten bei Familienstreitigkeiten
Alles in Ordnung undNichts verbesserungsbed�rftig sei. Zu den problematischen
Befunden, die sich aus der Studie ergeben, gehçren nicht nur die unklare, wenig
vorhersehbare Streit(Einsatz)Situation, die Nichterstattung von grunds�tzlich
mçglichen Strafanzeigen oder die offensichtliche Uneinigkeit der Instanzen Po-
lizei und Justiz dar�ber, wie auf die Gewalt in der Familie reagiert werden soll,

Ausgleich und Konfliktschlichtung – Der T�ter-Opfer-Ausgleich als Teil einer gesellschaft-
lichen Entwicklung zu mehr außergerichtlicher Konfliktschlichtung? Bericht �ber das Forum
1995 f�r T�ter-Opfer-Ausgleich und Konfliktschlichtung vom 7. bis 9. Juni 1995. Schriftenreihe
der Deutschen Bew�hrungshilfe e. V.; Band 34, Bonn/Mçnchengladbach 1997, S. 167–188.

212 Steffen, W., Polz, S.: Familienstreitigkeiten und Polizei. Befunde und Vorschl�ge zur polizei-
lichen Reaktion auf Konflikte im sozialen Nahraum. M�nchen 1991.
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sondern dazu gehçren insbesondere auch die (wie der Vergleich zwischen den Po-
lizeipr�sidien zeigt) regional sehr unterschiedliche Vorgehensweisen der Polizei-
beamten bei Eins�tzen wegen Familienstreitigkeiten – vor allem, was die Erstat-
tung von Strafanzeigen und die Durchf�hrung polizeilicher Maßnahmen angeht.
Die Nicht-Verfolgung von (Gewalt)Straftaten innerhalb der Familie ist nach die-
ser Untersuchung allerdings eher f�r die Justiz kennzeichnend als f�r die Polizei.
Im Vergleich zur staatsanwaltlichen Vorgehensweise ist die polizeiliche nicht nur
von einer wesentlich h�ufigeren Einleitung strafverfolgender Maßnahmen ge-
kennzeichnet, sondern auch durch ihreOrientierung an der tats�chlichen Schwere
der Auseinandersetzung und der dahinter vermuteten Betroffenheit des Opfers
gepr�gt.

Die Korruption im Rahmen wirtschaftlicher Bet�tigung und im Zusammenhang
mit Verwaltungshandeln und die besonderen Probleme f�r Strafverfolgungs-
behçrden, insbesondere die Polizei, die bei der Korruptionsbek�mpfung auftre-
ten, sind Thema einer Untersuchung, die auf Fragestellungen neuer Kriminalit�t
und deren Auswirkungen auf die Ermittlungsarbeit Bezug nimmt.213 Ein grund-
s�tzliches Problem der Strafverfolgungsbehçrden besteht nach diesen Unter-
suchungen darin, dass die T�terkreise durch eine besondere Vertrauensbeziehung
gekennzeichnet sind. Dies bedeutet f�r die Strafverfolger die Konfrontation mit
einem nahezu vollst�ndig abgeschotteten Gegen�ber. Erschwerend kommt hinzu,
dass die T�ter in der Regel nicht in ein polizeibekanntes kriminelles Umfeld ein-
geordnet werden kçnnen. Zum anderen gibt es in der Regel keine verfahrensaus-
lçsenden Anzeigeerstatter oder einfache Beweismittel wie Zeugen oder schrift-
liche Unterlagen, an Hand derer die Straftaten nachvollzogen werden kçnnen.
Dies erschwert nach den Befunden der Studie insbesondere den f�r die �berf�h-
rung erforderlichen Nachweis der Unrechtsvereinbarung. Hervorgehoben wird,
dass inbesondere der Nachweis, worin die Gegenleistung des Korrumpierten im
Einzelfall bestanden hat, schwerfalle. In diesem Zusammenhang spielen ferner
Probleme mit dem Informantenschutz eine besondere Rolle. Nach Ansicht vieler
befragter Experten wirke insbesondere die Aussicht, sp�ter in der Hauptverhand-
lung als Zeuge auftreten zu m�ssen abschreckend. Hieraus wird abgeleitet, dass
ein weitergehender Informantenschutz w�nschenswert w�re. Die Aussichten, in
der gewerblichen Wirtschaft positiv auf die Anzeigebereitschaft einwirken zu
kçnnen, werden dagegen �ußerst pessimistisch betrachtet. Die Kooperation zwi-
schen der Strafverfolgungsbehçrden, den Kontroll- und Pr�finstanzen der çffent-
lichen Verwaltung und den von der Korruption betroffenen Behçrden wird von
den Experten wiederholt bem�ngelt. Weiter werden in allen Interviews von den
befragten Strafverfolgern vielf�ltige rechtliche Defizite und M�ngel sowie Prob-
leme in Anwendungsbereich des Rechts angesprochen.

213 Vahlenkamp,W., Knauß, I.: Korruption – hinnehmen oder handeln? Korruption – ein unscharfes
Ph�nomen als Gegenstand zielgerichteter Pr�vention – Ergebnisse eines Forschungsprojekts.
(BKA-Forschungsreihe, Band 33), Wiesbaden 1995.
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Eine gleichartige Fragestellung wird in einer Untersuchung polizeilicher Ermitt-
lungen in Umweltstrafsachen (in Nordrhein-Westfalen) aufgegriffen. Hier geht es
umdas Problem, ob die strukturellenBedingungen innerhalb der polizeilichenOr-
ganisation eine sachgerechte Bearbeitung von Umweltstraftaten gew�hrleisten
und ob davon ausgegangen werden kann, dass die der Polizei bekanntgewordenen
Umweltstraftaten ein repr�sentatives Bild der bestehenden Umweltdelinquenz
darstellen. Schließlichwird auchgefragt, inwieweit diePolizei auf dieEntdeckung
von Umweltstrafsachen einwirken kann.214 Die organisatorischen Rahmenbedin-
gungen derBearbeitung vonUmweltstrafsachen durch die Polizei begr�nden nach
der Studie die Gefahr einer einseitig selektiv wirkenden Strafverfolgungspraxis,
die zwar in einfach gelagerten F�llen zu guten Ermittlungsergebnissen gelangt,
der es aber nicht gelingt, auch umfangreichere Vorg�nge in der erforderlichen In-
tensit�t zu durchdringen. Damit werden im�brigen Befunde best�tigt, die bereits
in den achtziger Jahren zu den Ermittlungsvoraussetzungen und –resultaten von
Umweltstraftaten aufbereitet worden sind.215 Nach den Befunden der Unter-
suchung wird die Qualit�t der polizeilichen Ermittlungsarbeit in Umweltstrafsa-
chen durch die folgenden Faktoren negativ beeinflusst: (1) Die polizeiliche T�tig-
keit in der Umweltstrafverfolgung wird fast ausschließlich durch die çrtlichen
Kreispolizeibehçrden wahrgenommen. (2) Eine nennenswerte Aufgabenkonzen-
tration auf einzelneBehçrden findetnicht statt, sodass auchkleinereBehçrdenmit
geringem Personalbestand etwaige grçßere Verfahren bearbeiten. (3) Als proble-
matisch erweist sich fernerdieZersplitterungpolizeilicherAufgabenauf verschie-
deneOrganisationsbereiche. (4)Schwierigkeitenergeben sichdann inderAbstim-
mung zwischen Umweltsachbearbeitern und der Schutzpolizei. (5) Die kriminal-
technischen Untersuchungsstellen, als zentrale technische Einrichtung auf der
Ebene der Kriminalhauptstellen konzipiert, werden wegen organisatorischer
Zw�nge in Umweltstrafsachen kaum eingeschaltet. (6) Kritischwird auch die bis-
her �berwiegend und in der neuen Polizeiorganisation ausschließlich vorgesehene
Anbindung der Umweltsachbearbeitung im Bereich „Kapitalverbrechen, Brand-
sachbearbeitung“ gew�rdigt. (7) Eigenst�ndige Ermittlungsgruppen zur Bearbei-
tung von Umweltstrafsachen bestehen in den Behçrden, mit Ausnahme der Was-
serschutzpolizei, nicht. (8) Da der Sachkompetenz der polizeilichen Bediensteten
ein weitreichender Einfluss auf die Qualit�t der Ermittlungst�tigkeit zukomme,
seien negative Auswirkungen auf die polizeiliche Ermittlungsarbeit von einer
kontraproduktiv wirkenden Personalpolitik zu erwarten. (9) Nur wenige Kreis-
polizeibehçrden verf�gen �ber Sachbearbeiter, die �berwiegend Umweltstrafta-

214 Leffler, N.: Zur polizeilichen Praxis der Entdeckung und Definition von Umweltstrafsachen.
Eine empirische Untersuchung im Land Nordrhein-Westfalen. Bonn 1993.

215 Vgl. hierzu Heine, G., Meinberg, V.: Empfehlen sich �nderungen im strafrechtlichen Umwelt-
schutz? Gutachten D zum 57. Deutschen Juristentag Mainz 1988, M�nchen 1988; H�mbs-Kru-
sche, M., Krusche, M.: Die strafrechtliche Erfassung von Umweltbelastung – Strafrecht als
ultima ratio der Umweltpolitik? Stuttgart 1983; Meinberg, V.: Empirische Erkenntnisse zum
Vollzug des Umweltstrafrechts. Zeitschrift f�r die Gesamte Strafrechtswissenschaft 100 (1988),
S. 112–157.
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ten bearbeiten. (10) Als Problembereich erweist sich schließlich die polizeiliche
Beweissicherung, vor allem bei der Sicherung fl�chtiger Stoffe. (11) Es herrscht
im �brigen eine ungleichm�ßige Bewertungspraxis der Sachbearbeiter vor, die
das Bild der registrierten Umweltkriminalit�t im Wesentlichen bestimmt. (12)
Ein verl�ssliches Messinstrumentarium, das qualitativ relevante und verl�ssliche
Aussagen �ber die polizeiliche T�tigkeit in der Umweltstrafverfolgung erbringen
kçnnte, besteht nicht. Polizeiliches Handeln in der Umweltstrafverfolgung wird
nach den Befunden der Untersuchung in erster Linie durch Dritte, vor allem Pri-
vatpersonen, initiiert. Dies deckt sichmit den Erkenntnissen, die zur Implementa-
tiondesUmweltstrafrechts aus den achtziger Jahren schonbekannt sind.216Die po-
lizeiliche Entdeckung vonUmweltstraftaten wird u. a. durch rechtliche Beschr�n-
kungen auf çffentliche R�ume erschwert. Die Entwicklung gezielter polizeilicher
Verdachtsgewinnungsstrategien scheitert zudem zumeist aus Zeitgr�nden. Die
Umweltsachbearbeiter verf�gen dar�ber hinaus nur �ber einen defizit�ren Infor-
mationsbestand bez�glich des gesamten Umfangs der Umweltkriminalit�t. In der
Bewertung des verwaltungsbehçrdlichen Anzeigeverhaltens registrierten nach
den Ergebnissen der Untersuchung die kriminalpolizeilichen Umweltsachbear-
beiter eine nur sehr geringe Bereitschaft der Behçrden, auch gravierendere Vor-
g�nge einer strafrechtlichen �berpr�fung zuzuf�hren. Verwaltungsbehçrdliche
Anzeigen erfassen danach in der Regel geringere Verstçße.

Besondere Bedeutung hat das Vorfeld in F�llen organisierter Kriminalit�t bekom-
men. In dem Bereich der organisierten Kriminalit�t hat sich das Konzept so ge-
nannter „Strukturermittlungen“ ausgebildet, das in einer neueren empirischen
Untersuchung zu einem ganz zentralen Forschungsgegenstand wird.217 In dieser
Untersuchung wird die „Verarbeitung“ komplexer Transaktionskriminalit�t
nachgezeichnet, wobei neuen und proaktiven Ermittlungsmethoden besonderes
Gewicht zukommt.218 Die Konstruktion „organisierter Kriminalit�t“ durch Poli-
zei, Staatsanwaltschaft und Gerichte f�hrt nach den Befunden der Studie zu einer
Auswahl von Sachverhalten, die freilich eher herkçmmliche Bandenkriminalit�t
sichtbar machen, jedoch auch durch eine sie deutlich von anderen Ermittlungs-
verfahren unterscheidende H�ufung von besonderen Ermittlungsmaßnahmen
(wie Telekommunikations�berwachung, verdeckte Ermittler und Informanten-
einsatz) gekennzeichnet sind.219

216 Albrecht, H.-J.: Umweltstrafrecht und Verwaltungsakzessoriet�t-Problem und Folgen einer Ver-
kn�pfung verwaltungs- und strafrechtlicher Konzepte. KB 14 (1987), S. 1–22; Heine G., Mein-
berg, V.; Empfehlen sich �nderungen im strafrechtlichen Umweltschutz, insbesondere in Ver-
bindung mit dem Verwaltungsrecht?, Gutachten D zum 57. Deutschen Juristentag Mainz 1988,
M�nchen 1988; Heine, G., Meinberg, V., Environmental Criminal Law in Europe: Legal Com-
parative and Criminological Research, in: Kaiser, G., Albrecht, H: J. (Hrsg.), Crime und Crimi-
nal Policy in Eumpe, Freiburg 1990, S. 3–24.

217 Kinzig, J.: Die rechtliche Bew�ltigung von Erscheinungsformen organisierter Kriminalit�t. Ber-
lin 2004.

218 Kinzig, J.: a. a. O., 2004, S. 449 ff.
219 Kinzig, J.: a. a. O., 2004, S. 507 ff.
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6.3.2 Anzeige, Verdacht und Vernehmung

Empirische Untersuchungen zumVorfeld des Ermittlungsverfahrens sind fast un-
trennbar verbunden mit der zentralen Fragestellung nach der Anzeige von Straf-
taten. Denn grunds�tzlich ist die Polizei, was die Auslçsung von Ermittungen be-
trifft, reaktiv ausgerichtet.220 Insoweit nimmt das Opfer eine ganz zentrale Stel-
lung in der Verbrechenskontrolle ein; es stellt den „gate keeper“ strafrechtlicher
Sozialkontrolle dar. Die Anzeigeerstattung wird zum Schl�ssel f�r die polizei-
liche Ermittlung und die Einleitung von Ermittlungsverfahren. Die Anzeige-
erstattung durchOpfer ist nicht nur bezogen auf die Frage, welches Bild registrier-
ter Kriminalit�t sich ergibt; die Anzeigeerstattung und der Prozess der Anzeige-
erstattung sind offensichtlich von zentraler Bedeutung f�r die Effizienz von Er-
mittlungen und dar�ber hinaus auch f�r die Pr�vention von Kriminalit�t.

Eine vergleichendeAnalyse zur Anzeigebereitschaft in ostdeutschenGroßst�dten
greift Fragestellungen auf, die in Opferuntersuchungen in der Regel im Zentrum
der Aufmerksamkeit stehen. Denn hier geht es um die Verbindung zu der offiziell
registrierten Kriminalit�t, wie sie sich in polizeilichen Kriminalstatistiken wie-
derfindet und damit um einen Schl�ssel f�r das Verst�ndnis der Herstellung des
Bildes vonKriminalit�t, das sich aus den polizeilichen Kriminalstatistiken ergibt.
Fragen nach der Entwicklung der Anzeigebereitschaft bei steigender Kriminali-
t�tsbelastung und nach denGr�nden f�r unterschiedlicheAnzeigeneigung im ein-
zelnen werden in dieser Untersuchung von Reuband ebenfalls gestellt.221 Nach
den Ergebnissen scheint die Anzeigequote mit zunehmender Kriminalit�tsbelas-
tung zu steigen. Der Schl�ssel zu dem beobachteten Ph�nomen findet sich bei der
Aufgliederung der Daten nach der Deliktsart. Differenziert nach Art der Delikte
wird deutlich, dass die Unterschiede in der Anzeigeneigung zwischen den St�dten
auf einige wenige Deliktsarten zur�ckgehen. Es sind solche Delikte, welche die
hçchsten Anzeigeraten aufweisen, bei denen dann die grçßten Differenzen zwi-
schen den St�dten auftreten und die schließlich f�r die beobachtetenUnterschiede
zwischen den St�dten maßgeblich verantwortlich sind. Entscheidend ist n�mlich,
dass es sich bei der differenzierten Anzeigeneigung um ein deliktsspezifisches
Ph�nomen handelt und nicht um ein Ph�nomen, das systematisch mit der Krimi-
nalit�tsbelastung einer Stadt variiert. Wenn vom Betroffenen auf eine Anzeige
verzichtet wird, dann deshalb, weil das Delikt als nicht schwer genugwahrgenom-
men wird, der Schaden zu gering ist oder weil das polizeiliche Handeln in dieser
Hinsicht als mutmaßlich erfolglos perzipiert wird. Potenzielle Anzeigeerstatter
prognostizieren also die Ermittlungseffizienz, womit sich im �brigen auch
neue Fragestellungen hinsichtlich mçglicher Zusammenh�nge zwischen Wahr-
nehmung von Ermittlungseffizienz, Eigendarstellung der Polizei sowie Ermitt-
lungsstrategien selbst ergeben. Hinsichtlich der Frage, welche Faktoren bei den

220 Vgl. hierzu zusammenfassend Steffen, W.: Die Effizienz des polizeilichen Ermittlungsverfah-
rens. Wiesbaden 1976.

221 Reuband, K.-H.: Viktimisierung und Anzeigebereitschaft. Kriminalistik 53 (1999), S. 513–519.
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Opfern zu einer Anzeige der Straftat f�hren, wurden verschiedene Variable als re-
levant identifiziert.222 Der Zusammenhang zwischen Anzeigeerstattung und Ort
der Straftat bei Diebstahlsdelikten verweist darauf, dass Eigentumsdelikte, die
im çffentlichenRaumgeschehen, seltener angezeigtwerden als solche, die im pri-
vaten Bereich auftreten. Der Zusammenhang zwischen Tatort und Sexualdelikten
weist allerdings erwartungsgem�ß eine entgegengesetzte Richtung aus.Wenn das
Opfer in einem Abh�ngigkeitsverh�ltnis zum T�ter steht (und dies heißt allemal,
dass sich die Tat eher im sozialen oder privaten Nahraum ereignet hat), so hat dies
zur Folge, dass das Opfer aus beruflichen, finanziellen oder verwandtschaftlichen
Gr�nden ein Sexualdelikt nicht anzeigt. Hatte das Opfer bei einem Sexualdelikt
einen physischen Schaden erlitten mit der Folge, dass ein Arzt oder ein Kranken-
haus aufgesucht werden musste, so stellt dies einen weiteren Faktor dar, der eine
Anzeigeerstattung im Falle von Sexualkriminalit�t signifikant beeinflusst.
Musste die betroffene Frau einen Arzt oder ein Krankenhaus konsultieren, dann
ist offensichtlich die erste und bedeutende Hemmschwelle �berschritten, die
Tat nicht mehr zu verschweigen (bzw. den Anzeigeprozess einzuleiten). Bei
Frauen mit einem niedrigeren Schulabschluss ist nach diesen Daten die Anzeige-
bereitschaft grçßer als bei Frauenmit einem hçheren Schulabschluss. Bei der De-
liktsgruppe Kçrperverletzung und versuchte Tçtung ergab ausschließlich die Va-
riable „Waffe“ einen signifikanten Zusammenhang mit der Anzeige. Droht der
T�ter mit einer Waffe, so empfindet der Angegriffene dies als eine massive Ge-
f�hrdung von Leib und Leben; eine solche Straftat wird eher angezeigt als F�lle,
in denen nicht mit einer Waffe gedroht wurde.

Das Anzeigeverhalten von Opfern wird auch in weiteren Forschungen themati-
siert.223 Aus diesen Forschungen folgt ebenfalls, dass die Geringf�gigkeit des
Schadens oder der Verletzung das Opfer ganz wesentlich dazu bewegt, von einer
Anzeige abzusehen. Außerdem ist die Perzeption des Opfers, die Anzeige habe
keinen Sinn, von erheblicher Bedeutung. Erwartungsgem�ß dominieren die ge-
nannten Motive die Entscheidung �ber Azeige oder Nichtanzeige. Erst nachran-
gig folgen Gr�nde wie: eine Anzeige sei zu aufwendig oder kompliziert oder die
Tat sei eine reine „Privatsache“ gewesen. Eine negative Einstellung gegen�ber der
Polizei ist nach den Forschungsergebnissen kaum einmal ein relevanter Grund f�r
eine Nichtanzeige. Zusammenfassend wird festgestellt, dass Anzeigen vor allem
deshalb nicht erstattet werden, weil die Tat entweder vom Opfer als zu unbedeu-
tend eingestuft wird oder dem Opfer in Anbetracht der Umst�nde als kaum auf-
kl�rbar erscheint. Straftaten mit Gewalteinwirkung des T�ters weichen von dieser
Einteilung insofern ab, als die Meinung, es handle sich um eine Privatsache, nach

222 Engelhard, M.: Viktimisierung und Anzeigebereitschaft. der Kriminalist 44 (1990), S. 404–408.
223 Schwarzenegger, Ch.: Opfermerkmale, Kriminalit�tsbelastung und Anzeigeverhalten im Kan-

ton Z�rich: Resultate der Z�rcher Opferbefragung. Schweizerische Zeitschrift f�r Strafrecht 108
(1991), S. 63–91; vgl. im �brigen Boers, K.: Kriminalit�tsfurcht. Pfaffenweiler 1991; Kury, H.,
Dçrmann, U., Richter, H.,W�rger, M.: Opfererfahrungen undMeinungen zur Inneren Sicherheit
in Deutschland. 2. Aufl., Wiesbaden 1996.
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der Geringf�gigkeit der Tat das wichtigste Motiv f�r die Unterlassung einer An-
zeige darstellt. Die viktimologische Forschung belegt dann, dass das Anzeigever-
halten weitgehend von den Umst�nden der Straftat selbst abh�ngt und weniger
von demographischen Variablen oder von der Einstellung zur Polizei oder zur
Kriminalit�t allgemein. Danach erscheint �bereinstimmend die Schwere des De-
likts als wichtigster Faktor.

Aus einer Forschung zu Determinanten der Anzeigeerstattung, die sich auf die
Wahrnehmung von T�termerkmalen konzentriert, wird berichtet, dass die Ethnie
des vermeintlichen T�ters f�r die Anzeigebereitschaft von Bedeutung ist. Nach
diesen Befunden ist f�r einen Ausl�nder dieWahrscheinlichkeit, nach einer Straf-
tat durch einen Zeugen oder ein Opfer der Handlung angezeigt zu werden, etwa
doppelt so groß wie f�r einen Inl�nder. Dabei zeichnet sich ab, dass dieser Unter-
schied imAnzeigeverhalten nicht mit der Art der begangenenDelikte zusammen-
h�ngt. Mit Ausnahme der Beleidigungsdelikte ist bei allen Deliktsgruppen die
Anzeigequote gegen�ber ausl�ndischen T�tern hçher als gegen�ber Inl�ndern.
Von den erfassten Merkmalen des vermeintlichen T�ters erweist sich die Ethnie
als die bedeutsamste Variable. Freilich sind weitere Merkmale des T�ters f�r
das Anzeigeverhalten der befragten Opfer und Zeugen ebenfalls relevant. Weib-
liche T�ter werden erwartungsgem�ß seltener angezeigt (15%) als m�nnliche
(25%) und – entgegen den Erwartungen – Jugendliche (18%) seltener als Er-
wachsene (27%). Die Bedeutung der Ergebnissewird allerdings durch eine kleine
Stichprobe relativiert. Als Pilot-Studie ist die Untersuchung wohl eher daf�r ge-
eignet, die Notwendigkeit weiterer Forschung zu diesen Zusammenh�ngen zu un-
terstreichen.224 Tats�chlich kommt eine andere Studie zum Ergebnis, dass nicht-
deutsche T�ter nicht h�ufiger angezeigt werden als deutsche T�ter.225 Dies deckt
sich im�brigenmit ausl�ndischen Befunden.226 Andererseits zeigen Nicht-Deut-
sche eine erlittene Straftat seltener an als deutsche Kriminalit�tsopfer. Von zent-
raler Bedeutung f�r die Anzeigebereitschaft ist freilich bei Eigentumsdelikten das
Vorhandensein eines Versicherungsschutzes und die Schadenshçhe, wobei letz-
tere als wahrgenommene Schadenshçhe besondere Relevanz erh�lt..

DieUntersuchungsergebnisseweisen damit darauf hin, dass aus strategischer Per-
spektive an der Schwerewahrnehmung anzusetzen ist. Damit belegen die Unter-
suchungsergebnisse auch, dass die Ver�nderung der Anzeigbereitschaft als Vo-
raussetzung f�r einen besseren Zugriff auf Straftaten und Tatverd�chtige und da-
mit wiederum die Voraussetzungen f�r eine effektivere Verbrechensbek�mpfung
durch polizeiliche Ermittlungsverfahren im Kern von einer Ver�nderung der

224 Mansel, J., Suchanek, J., Albrecht, G.: Anzeigeverhalten und die Ethnie des vermeintlichen
T�ters – Befunde einer Pilotstudie. Kriminologisches Journal 33 (2001), S. 288–300.

225 Schwind, H.-D., Fetchenhauer, D. Ahlborn, W., Weiß, R.: Kriminalit�tsph�nomene im Langzeit-
vergleich am Beispiel einer deutschen Großstadt. Bochum 1975–1986 – 1998. Polizei + For-
schung; Bd. 3, Neuwied, Kriftel 2001.

226 Zusammenfassend Tonry, M. (Hrsg..): Ethnicity, Crime and Immigration. Comparative and
Cross National Perspectives. Chicago 1997.
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Schwerewahrnehmung abh�ngig ist. K�nftige Untersuchungen sollten sich des-
halb mit dem Ph�nomen der Schwerewahrnehmungen (grunds�tzlich auch mit
Fragestellungen der Wahrnehmung von Kriminalit�t) st�rker auseinandersetzen,
insbesondere soweit Beziehungen zur Anzeigeneigung und zum Anzeigeverhal-
ten betroffen sind.

Besondere Fragestellungen im Zusammenhang mit der Verdachtsentstehung als
Voraussetzung f�r die Einleitung von Ermittlungsverfahren stellen sich seit ge-
raumer Zeit als Konsequenz des Geldw�schegesetzes. Auf der Basis von Akten-
analysen sowie Befragungen von Kreditunternehmen und Staatsanw�lten geht
zun�chst eine Untersuchung vonOswald diesen Fragen nach.227 Die Befundewei-
sen darauf hin, dass etwa 80% der von Banken kommenden Verdachtsanzeigen
Nichtkunden betreffen, ferner sind fast zwei Drittel der Verd�chtigen Nichtdeut-
sche und stammen dabei �berwiegend aus Osteuropa bzw. Asien. Hieraus wird
auch geschlossen, dass Herkunft und wirtschaftliche Verh�ltnisse eine entschei-
dende Rolle bei der Entstehung eines Geldw�scheverdachts spielen. Im �brigen
geht etwa die H�lfte der Verdachtsentstehungen auf Bargeldtransaktionen zur�ck.
Schließlich wird aus der Abgabe vonVerdachtsanzeigen gefolgert, dass die Straf-
androhung f�r die Unterlassung von Anzeigen nicht dazu gef�hrt habe, dass es zu
einer „Flut“ von Verdachtsanzeigen komme (mit dem Ziel, sich dem Risiko der
Strafverfolgung zu entziehen). Offensichtlich hat die Implementation der Geld-
w�schekontrolle auch dazu gef�hrt, dass bankenintern recht sorgf�ltige �berpr�-
fungsaktivit�ten eingeleitet werden, die zu einem „screening“ der F�lle und zu hç-
herer „Qualit�t“ der Verdachtsanzeigen f�hren. Andererseits wird betont, dass die
neuen Aufgaben der Verdachtsanzeigen und der Aufbereitung von Transaktions-
informationen zu erheblichen Belastungen der Kreditinstitute f�hrten, wobei eine
bedeutsame Nutzung der Informationen durch die Strafverfolgungsbehçrden bis
zumUntersuchungszeitpunkt freilich nicht erfolgt sei. Vonmehr als 10Millionen
Aufzeichnungen, die vonKreditinstituten imLaufe des Jahres 1994 angelegt wor-
den seien, seien nur 0,0036% von Seiten der Strafverfolgungsbehçrden genutzt
worden. Dies liegt nach den Erkenntnissen der Untersuchung freilich daran,
dass sich die rein schwellenwertabh�ngige Aufzeichnungspflicht ganz regel-
m�ßig auf vçllig unverd�chtige Routinevorg�nge beziehe. Die Verdachtsanzei-
gen f�hrten ferner nicht zu Verurteilungen wegen Geldw�sche. Von 380 eingelei-
teten Verfahren endete kein Einziges in einer Verurteilung wegen Geldw�sche.
Mehr als 80% der Ermittlungsverfahren wurden eingestellt, weil sich der Tatver-
dacht der Geldw�sche nicht erh�rten ließ (§ 170 StPO). Der Grund liegt im Prob-
lem der Nachweisbarkeit einer relevanten Vortat. Hieraus wird gefolgert, dass
eine Erweiterung des Vortatenkatalogs Entlastung bringen kçnne. In der Be-
fragung wird deutlich, dass Staatsanw�lte einer Beweislastumkehr eher kritisch
gegen�berstehen und dass davon abgeraten wird, unter Umgehung der Un-

227 Oswald, K.: Die Implementation gesetzlicher Maßnahmen zur Bek�mpfung der Geldw�sche in
der Bundesrepublik Deutschland. Freiburg 1997.
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schuldsvermutung repressiveMaßnahmen in den pr�ventiv-polizeilichen Bereich
zu verlagern. Schließlich zeigen die Befunde auch, dass die Geldw�schekontroll-
maßnahmen bei den betroffenen Kreditinstituten auf Akzeptanz stoßen. Anderer-
seits wird betont, dass die eingeleiteten Ermittlungsverfahren ganz �berwiegend
auf Anzeigen von Kreditinstituten zur�ckgehen, und dass Verdachtsanzeigen von
sonstigen Finanzinstituten (z. B. Wechselstuben) oder Spielbanken kaum beob-
achtet werden kçnnten.

Neuere Untersuchungen belegen die Bedeutung der Befunde f�r die Anfangszeit
der Implementation des Geldw�schetatbestands.228 Danach erfassen die Verurtei-
lungenwegenGeldw�sche nur einen kleinen Bruchteil der insgesamt an die Straf-
verfolgungs- und Ermittlungsbehçrden gemeldeten Verdachtsf�lle einer Geld-
w�sche. So wurden zwischen 1994 und 1998 100 Personen wegen Geldw�sche
verurteilt.229 In demselben Zeitraum wurden freilich etwa 15.000 Verdachtsmel-
dungen nach dem Geldw�schegesetz abgegeben.230 Selbst wenn man annimmt,
dass allen Verurteilungen wegen Geldw�sche eine Meldung nach dem Geld-
w�schegesetz vorausging (was zu optimistisch w�re), so w�re die Schlussfolge-
rung doch auch dann allein, dass im Zentrum des Geldw�schegesetzes eben nicht
die Aufdeckung von Geldw�sche steht, sondern die Erzeugung von Informatio-
nen, die zu anderen (Ermittlungs-) Zwecken genutzt werden. Dies ist allerdings
nicht erstaunlich, wird doch im Jahre 2003 als Straftatverdacht lediglich in
etwa 2% der F�lle (von verd�chtigen Transaktionen, f�r die eine Straftat angege-
benwar) vomVerdacht einerGeldw�sche ausgegangen.231 Andererseits ist die ge-
ringf�gige Ausbeute erstaunlich bei einem Gesetz, dessen Begr�ndung doch im
Wesentlichen in der Schaffung eines Instrumentariums mit dem Ziel bestand, be-
sonders gef�hrliche Geldw�schepraktiken aufzudecken.

Im Fortgang des einmal eingeleiteten Ermittlungsverfahrens kommen dann der
�berpr�fung des Anfangsverdachts und der Vernehmung eine entscheidende
Rolle zu. Begr�ndung und �berpr�fung vonVerdacht stellen im polizeilichen Er-
mittlungsverfahren eine zentrale Fragestellung dar, die in der letzten Dekade ver-
schiedentlich auf der Basis qualitativer Studien untersucht worden ist.232 In einem
qualitativenAnsatz vonReichertz geht es um die Rolle der Vernehmung sowie die
Strategien, die eingesetzt werden, um einen Anfangsverdacht zu best�tigen. Um
einen Verdacht zu begr�nden, bedarf es nach den Erkenntnissen von Reichertz
weniger der Fakten, sondern mehr der praktischen Phantasie – strenge Logik be-
hindert nach den Ergebnissen der Untersuchung eher diesen Vorgang. Entschei-
dend f�r das Gelingen von Vernehmungen sei nicht die anspruchsvolle Deduk-
tion, sondern vielmehr das soziale, d. h. kulturspezifische Einf�hlungsvermçgen,

228 Kilchling, M.: Die Praxis der Gewinnabschçpfung in Europa. Freiburg 2001.
229 Kilchling, M.: a. a. O., 2001, S. 23.
230 FIU Deutschland: Jahresbericht 2003. Wiesbaden 2004, S. 7.
231 FIU Deutschland: a. a. O., 2004, S. 13.
232 Reichertz, J.: „Das stimmt doch hinten und vorne nicht!“ Begr�ndung und �berpr�fung von

Verdacht am Beispiel einer Mordermittlung. Kriminologisches Journal 26 (1994), S. 123–137.
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mit dessen Hilfe man es schaffe, Kooperationsbereitschaft herzustellen und st�n-
dig in Gang zu halten. Dies trifft sich im �brigen mit den Ergebnissen von empi-
rischen Untersuchungen, die im common law Raum eine sehr viel geringere Ko-
operationsbereitschaft von Beschuldigten aus ethnischen Minorit�ten als Grund
f�r den in diesen Gruppen sehr viel geringeren Anteil von summarischen und
auf guilty pleas beruhenden Verfahrensabschl�ssen identifizieren.233

Fragen der Vernehmungstechnik und der Wahrheitsfindung bei der Vernehmung
von Zeugen und Beschuldigten sind Gegenstand einer Untersuchung, mit der
�berpr�ft werden sollte, inwieweit durch bestimmte Kommunikationsstrategien
und Vernehmungsmethoden eine effiziente Aufkl�rung erreicht werden kann.234

Neben der Anwendung von verbalen Techniken sind offensichtlich „atmosph�ri-
sche“ Beeinflussungsmethoden f�r den Ausgang einer Vernehmung bedeutsam.
Allerdings ist die „Kontaktgewinnung“ zu dem Befragten die ausschlaggebende
Voraussetzung f�r die Entstehung der Aussagebereitschaft und die Schaffung op-
timaler oder doch zumindest g�nstiger Voraussetzungen f�r das Aussageverhal-
ten. Gelingt es dem Vernehmenden, diesen Kontakt zu dem Zeugen oder zu
demBeschuldigten herzustellen (z. B. dadurch, dass die Rahmenbedingungen op-
timiert werden), so spielt die Wahl der Vernehmungstechnik nur noch eine unter-
geordnete Rolle. Insoweit spielen selbstverst�ndlich die Ausbildung bzw. das
Training von Vernehmungsbeamten eine erhebliche Rolle.235 Die Ergebnisse
eines Pr�-Post-Vergleichs geschulter Vernehmungsbeamter zeigt, dass eine Ver-
besserung des Aussageverhaltens festzustellen ist. Der durchschnittliche Verneh-
mer erhielt nach dem Training bei fast unver�nderter Vernehmungsdauer fast
zwçlf Prozent mehr an Informationen von Zeugen. Zwar waren in den Zeugen-
aussagen nach dem Training mehr fehlerhafte Informationen festzustellen. Dies
ging jedoch nicht zu Lasten der Aussagegenauigkeit, da der Zuwachs an fehler-
haften Details nicht �berproportionalwar. Sowohl vor als auch nach demTraining
waren insgesamt etwa neun von zehn Informationen zutreffend. In einer weiteren
Untersuchung wurde die Urteiler-�bereinstimmung (Inter-Rater-Reliabilit�t) bei
der Anwendung der Kriterienorientierten Inhaltsanalyse zur Beurteilung der
Glaubhaftigkeit von Zeugenaussagen �berpr�ft. Dabei wurde auch auf die Ange-
messenheit unterschiedlicher statistischer Reliabilit�tskennwerte eingegangen.
Drei Rater wurden in der Kriterienorientierten Inhaltsanalyse geschult und werte-
ten anschließend die Transkripte von 102 teils erlebnisbezogenen, teils erfunde-
nen Aussagen aus, die sich auf einen simulierten Gelddiebstahl bezogen. Die
Rater beurteilten jeweils auf vierstufigen Skalen die Auspr�gungsgrade der ersten

233 Smith, D.: Ethnic Origins, Crime, and Criminal Justice in England and Wales. In: Tonry, M.:
(Hrsg.): Ethnicity, Crime, and Immigration. Comparative and Cross-National Perspectives. Chi-
cago 1997 S. 101–182.

234 Hermanutz, M.:Psychologische Beeinflussungsmçglichkeiten bei der Vernehmung von Zeugen
und Beschuldigten. Kriminalistik 48 (1994), S. 215–221.

235 Berresheim, A., Weber, A.: Die strukturierte Zeugenvernehmung und ihre Wirksamkeit – Em-
pirische Befunde zu Trainingserfolg und Aussagequalit�t. Kriminalistik 57 (2003), S. 757–770.
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18 Realkennzeichen der Kriterienorientierten Inhaltsanalyse. Die Analyse der
Verteilungseigenschaften der Rater-Urteile ergab, dass der gewichtete Kappa-
Koeffizient, die Produkt-Moment-Korrelation und die Intraklassenkorrelation
beim vorliegenden Datensatz keine angemessenen Reliabilit�tskennwerte dar-
stellten. Als von den Verteilungseigenschaften der Rater-Urteile unabh�ngige In-
dizes wurden deshalb der Finn-Koeffizient und die prozentuale Rater-�berein-
stimmung berechnet. Diese erreichten bei 17 der 18 analysierten Realkennzei-
chen eine akzeptable Hçhe. Auch imVergleich zu anderen empirischen Befunden
wurde die Inter-Rater-Reliabilit�t in der vorliegenden Studie als zufriedenstel-
lend eingestuft. Erwartbar ist dann die Schlussfolgerung, dass n�mlich die Krite-
rienorientierte Inhaltsanalyse hinreichend reliabel anwendbar ist.236

In eine spezielle Fragestellung zur Beurteilung von Zeugen weist eine Studie, die
die Bedeutung von „Mythen“ f�r Zeugenaussagen zum Gegenstand hat. Sie ba-
siert auf Befragungen verschiedener Gruppen zur Akzeptanz von Mythen des se-
xuellen Missbrauchs. Die hçchste Zustimmung zu „mythischen“ Aussagen fand
sich bei einer Kontrollstichprobe aus der Normalbevçlkerung, gefolgt von Leh-
rern, Polizisten, Erziehern, �rzten, Jugendamtsmitarbeitern und schließlich Psy-
chologen, die die geringste Mythenakzeptanz aufwiesen. Die Berufsgruppen-
unterschiede waren hochsignifikant. Ferner stellten sich auch das Alter und das
Ausmaß an beruflicher Erfahrungmit sexuellemMissbrauch als bedeutende Kor-
relate der Mythenakzeptanz heraus. Mit zunehmendem Alter steigt die Akzep-
tanz, mit zunehmender Erfahrung sinkt sie.237

Im Zusammenhang mit Vernehmungen von Beschuldigten werden auch Verstçße
gegen § 136 a StPO im Ermittlungsverfahren als Fragestellung aufgegriffen. For-
schungen besch�ftigen sich mit den Fragen, welche Zusammenh�nge zwischen
Ermittlungsvorgeschichte und aktuellen Vernehmungsstrategien existieren, die
sich zu Versuchungssituationen f�r Verstçße gegen die Beweismethodenverbote
gem. § 136 a StPO verdichten kçnnen, und wie das Vernehmungsverhalten von
Ermittlungsbeamten gekennzeichnet ist, das bei einem bestreitenden Beschuldig-
ten in die Zone der Beweismethodenverbote geraten kann. Schließlich wird ge-
fragt, welche Auswirkungen verbotene Vernehmungsmethoden auf die Aussage
des Tatverd�chtigen haben.238 Infolge meist l�nger andauernder erfolgloser Auf-
kl�rungsarbeit entsteht offensichtlich bei schweren Gewaltdelikten ein zuneh-
mender Aufkl�rungsdruck. Dieser Aufkl�rungsdruck wird durch eine beunru-

236 Gçdert, H.W., Rill, H.-G., Vossel, G.: Aussagepsychologische Glaubhaftigkeitsbegutachtung:
Urteiler-�bereinstimmung bei der Anwendung der Kriterienorientierten Inhaltsanalyse. Mo-
natsschrift f�r Kriminologie und Strafrechtsreform 86 (2003), S. 273–286.

237 Hofmann, R., Wehrstedt, M., Stark, A.: „Missbrauchsmythen“ – Unrealistische �berzeugungen
zu sexuellemKindesmissbrauch und ihremçgliche Bedeutung f�r Aussagenvon professionellen
Zeugen in der Hauptverhandlung. Monatsschrift f�r Kriminologie und Strafrechtsreform 86
(2003), S. 44–58.

238 Maisch, H.: Forensisch-psychologische Aspekte von Verstçßen gegen § 136 a StPO im Ermitt-
lungsverfahren – Ein empirischer Beitrag. Strafverteidiger 10 (1990), S. 314–321.
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higte oder erregte �ffentlichkeit und die Medien verst�rkt. Unter einem solchen
Zugzwang und angesichts einer brutal anmutenden Tat f�hlen sich die ermitteln-
den Kriminalbeamten herausgefordert, Grenzbereiche einer prozessualen Ver-
botsnorm auszuloten und sie mit subtilen Mitteln zu umgehen; sie geraten gar
in Versuchung, gegen prozessrechtliche Verbote zu verstoßen. Die Fragesystema-
tik ist dann direktiv-steuernd, starr auf Sachverhalte gerichtet und �berwiegend
durch geschlossene, r�ckeinstellende Fragetypen zu Tatort- und Tathergangsthe-
men gekennzeichnet. Von großer Bedeutung ist, dass dabei Details aus den Vor-
kenntnissen einfließen und dass diese „Vorhalte“ dieGefahr suggestiverAussage-
induktionen bergen. Dazu z�hlen so genannte �berrumpelungsfragen oder Sug-
gestionsbehauptungen. Dieses Vorgehen der Befragung ist eingebunden in ein
vçllig asymmetrisches, zwangskommunikatives Verhalten der Vernehmungs-
beamten, das gekennzeichnet ist durch die Monotonie sich wiederholender Vor-
halte und Tendenzen der Aussageindikation und durch offene oder angedeutete
Interpretationen des Aussageverhaltens des Vernommenen, die die �berzeugung
der Vernehmungsbeamten signalisieren, dass es sich hier um den T�ter handelt.
Die beschriebenen Vernehmungsbedingungen, d. h. auch die dabei angewandten
Methoden der Befragung und Kommunikation sind geeignet, auf die Beschuldig-
ten einen Druck auszu�ben, dem sie nicht widerstehen und von dem sie sich nur
durch ein Falschgest�ndnis entlasten zu kçnnen glauben. Die beschriebenen Be-
fragungsstrategien suggestiver Art und Inhalte sind ferner geeignet, beim Be-
schuldigten Aussageinduktionen zu bewirken, durch �bernahme und Wieder-
gabe ein wahrheitsgem�ßes Gest�ndnis vorzut�uschen und somit die Wahrheits-
findung zu gef�hrden.

Fragestellungen verbotener Vernehmungsmethoden werden auch f�r das jugend-
strafrechtliche Ermittlungsverfahren und hier im Zusammenhang mit der vorl�u-
figen Festnahme aufgeworfen.239 Die aus dieser Untersuchung abgeleiteten Kon-
sequenzen beziehen sich auf die Forderung nach der Achtung der B�rgerrechte
von jugendlichen und heranwachsenden Straft�tern und sind nicht legislativer
Natur. Eswird geschlossen, dass dieNormen der §§ 136, 136 a StPO denBeschul-
digten in elementarer und rechtsstaatlich vorbildlicher Weise vor einem R�ckfall
in den �berwachungsstaat sch�tzten. Als mçgliche Forderung bleibt eine Aus-
weitung der Pflichtverteidigerbestellung im Jugendstrafverfahren durch eine �n-
derung des § 68 JGG hervorzuheben. Im�brigen sei – so die Folgerungen aus der
Studie – die Exekutive gefordert. Die Ermittlungsbeamten seien in Kenntnis �ber
die Bedeutung der §§ 38 III, 43 und 72 a JGG zu setzen und damit verbunden auf
ihre umfangreichen Belehrungsverpflichtungen hinzuweisen. Die çrtlichen Tr�-
ger der çffentlichen Jugendhilfe im Sinne des § 69 KJHG seien entsprechend aus-
zustatten, so dass die JGH im Zweifel auch �ber einen Notdienst verf�gt, der bei

239 Nix, Ch.: Vorl�ufige Festnahme und verbotene Vernehmungsmethoden gegen�ber Kindern, Ju-
gendlichen und Heranwachsenden im strafrechtlichen Ermittlungsverfahren. Monatsschrift f�r
Kriminologie und Strafrechtsreform 76 (1993), S. 183–191.
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Polizei und Staatsanwaltschaft den Aufgaben des § 38 I – III JGG gerecht werden
kann.

In einer weiteren Untersuchung zu Belehrungspflichten wird hervorgehoben,
dass die Belehrungspflicht �ber dasAussageverweigerungsrecht bei jugendlichen
Beschuldigten �berwiegend ernst genommen werde. Was die Verteidigermitwir-
kung in der Praxis betrifft, soweisen Befragungen von Polizeibeamten darauf hin,
dass Jugendliche von dem Angebot, einen Verteidiger zu kontaktieren, nie oder
bloß in Ausnahmef�llen Gebrauch machten. Ein solcher Ausnahmefall liege
vor, wenn jugendliche Beschuldigte schon mehrfach aufgefallen bzw. gerichts-
erfahren seien. Zusammenfassend m�sse daher die Verteidigung junger Men-
schen immer noch als defizit�r betrachtet werden. Im Hinblick auf Ermittlungen
zur Persçnlichkeit und zum sozialen Umfeld des Beschuldigten wird deutlich,
dass insbesondere bei Wiederholungst�tern h�ufig schon die Polizei Kontakt
mit der Jugendgerichtshilfe aufnimmt. Freilich ist nach Auffassung der Polizei
Teil der Vernehmung des Jugendlichen auch die Ermittlung des sozialenUmfelds.
Im Ergebnis werden die Ermittlungen aus dem Bereich von § 43 JGG in der An-
fangsphase des Jugendstrafverfahrens haupts�chlich durch die Polizei bei der
Vernehmung zur Person durchgef�hrt. Staatsanwaltschaftliche Vernehmungen
sind in der Praxis eher selten. Insoweit wird unterstrichen, dass sich die Polizei
faktisch zu einer eigenst�ndigen Ermittlungsbehçrde entwickelt hat Die befrag-
ten Polizeibeamten gaben zwar ganz �berwiegend an, die Eltern von der Verneh-
mung ihrer Kinder im Regelfall zu benachrichtigen. Allerdings gab eine Minder-
heit auch an, in Ausnahmef�llen von dieser Vorgehensweise abzuweichen. Grund
daf�r sei beispielsweise, dass die Eltern an der Tat beteiligt seien, dass der Jugend-
liche �ber 16 sei, dass er schon mehrfach kriminell aufgefallen sei oder dass es
den polizeilichen Ermittlungen eher schade. Diese Vorgehensweise verstçßt frei-
lich gegen polizeiliches Innenrecht, auf das sich die Eltern im Zweifel aber nicht
berufen kçnnen. Grçßtenteils r�umen die Befragten den Eltern grunds�tzlich eine
Anwesenheitsmçglichkeit ein. Die Mehrheit gab aber auch an, von dieser Praxis
in Ausnahmef�llen abzuweichen. Das Ergebnis der Befragung zum Anwesen-
heitsrecht der Eltern wird insoweit wohl zu Recht so interpretiert, dass die beste-
henden Regelungen die Elternrechte nicht hinreichend sch�tzten.240

Besondere Ermittlungsprobleme bei der polizeilichen Vernehmung von beschul-
digten Ausl�ndern werden – dies ist angesichts des großen Anteils von ausl�n-
dischen Beschuldigten fast verwunderlich – insgesamt recht selten aufgegriffen.
Die Ausgangsfragestellung einer empirischen Untersuchung, die sich solchen
Problemen widmet und insbesondere eine Analyse des Vernehmungsgeschehens
bei ausl�ndischen Beschuldigten in den Mittelpunkt r�ckt241, geht von dem be-

240 Riecke, A.: Die polizeiliche und staatsanwaltschaftlicheVernehmungMinderj�hriger. EineAna-
lyse der Rechtsstellung von tatverd�chtigen Jugendlichen und Kindern sowie deren Eltern. Ju-
ristische Schriftenreihe; Band 219. M�nster: LIT Verlag 2003.

241 Donk, U., Schrçer, N.: Die Vernehmung nichtdeutscher Beschuldigter. Kriminalistik 49 (1995),
S. 401–405.
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kannten Sachverhalt aus, dass das Anklage- und Verurteilungsrisiko der Nicht-
deutschen in der Regel geringer ist als das der Deutschen. Die unterschiedliche
Selektionsquote deutscher und nichtdeutscher Beschuldigter ist nach den Ergeb-
nissen der Studie nicht zuletzt auch eine Folge der – strukturell bedingt unter-
schiedlichen – Ermittlungspraxis der Vernehmungsbeamten. Die Auswertung
des Datenmaterials zeigt, dass vor allem ein f�r nichtdeutsche Beschuldigte typi-
sches Verteidigungsverhalten – die moderate informelle Aussageverweigerung –
und das – imVergleich zu „normalen“Vernehmungen – ver�nderte personelle set-
ting in Vernehmungen mit Dolmetscherbeteiligung – Bedingungen darstellen, in-
nerhalb deren die Polizeibeamten vergleichsweise nur wenig erfolgreich Ermitt-
lungen durchf�hren kçnnen. Die geringe Bereitschaft nichtdeutscher Beschuldig-
ter, gerichtlich verwertbare Aussagen zu machen, die oft l�ckenhaften und
schlecht nachvollziehbaren Protokolle aus Vernehmungenmit Dolmetscherbetei-
ligung tragenmaßgeblich dazu bei, dass Staatsanw�lte die Verfahren gegen nicht-
deutsche Beschuldigte eher und h�ufiger einstellen.

Im Rahmen derselben Studie werden als besondere Fragestellungen auch die
Rolle und Funktion der Dolmetscher und der Dolmetschert�tigkeit in kriminal-
polizeilichen Vernehmungen aufgegriffen.242 Dabei wird angenommen, dass Ver-
luste an Ermittlungsans�tzen bei Vernehmungen mit Dolmetschert�tigkeit wohl
nicht zu vermeiden seien. Beim Versuch, derartige zwangsl�ufige Verluste zu
kompensieren, wird der Dolmetscher implizit gezwungen, die Rolle eines „Hilfs-
polizisten“ einzunehmen, weil eben nur der Dolmetscher �berhaupt dazu in der
Lage ist, die Defizite ansatzweise zu kompensieren. Das Problem f�r die Verneh-
mungen mit Dolmetscherbeteiligung liegt demnach auf dieser Betrachtungs-
ebene nicht so sehr darin, dass der Dolmetscher sich aktiv kriminalistisch und
kaum kontrollierbar einschaltet, sondern eher darin, dass ihm meist die daf�r er-
forderliche Kompetenz fehlt.

6.3.3 Diversion und Einstellung des Verfahrens durch die
Staatsanwaltschaft

Ein eindeutiger Schwerpunkt ergibt sich f�r die Einstellungs- und Diversionsfor-
schung. In etwa 100 der in die Untersuchung einbezogenen Texte werden der-
artige Fragestellungen jedenfalls angesprochen. Damit steht die Einstellungspra-
xis der Staatsanwaltschaft sicher in den neunziger Jahren ganz imMittelpunkt der
empirischen Strafverfahrensforschung. Im Zusammenhang mit auf das Ermitt-
lungsverfahren bezogenen Untersuchungen, die sich (ohne mehrfach verçffent-
lichte Studien) auf etwa 140 belaufen, beziehen sich alleine knapp 40 auf die Di-
version sowie weitere 10 Studien auf den T�ter-Opfer-Ausgleich. Damit ist ein

242 Donk, U.: Der Dolmetscher als Hilfspolizist – Zwischenergebnis einer Feldstudie –. Zeitschrift
f�r Rechtssoziologie 15 (1994), S. 37–57; zusammenfassend Schrçer, N.: Verfehlte Verst�ndi-
gung? Kommunikationssoziologische Fallstudie zur interkulturellen Kommunikation. Konstanz
2002.
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Drittel der Forschungen zumErmittlungsverfahren in einen Bereich einzuordnen,
der spezifische und durch die Staatsanwaltschaft veranlasste Einstellungsmoda-
lit�ten zumGegenstand hat. Im�brigen fallen in diesen Bereich auch die Begleit-
untersuchungen zu Modellprojekten des T�ter-Opfer-Ausgleichs einerseits und
der allgemeinen Diversion andererseits. Die Forschungen reflektieren im Kern
das außerordentlich große Interesse, das einerseits Diversionsfragestellungen
vor allem im Jugendstrafverfahren und imUmgangmit straff�lligen Jugendlichen
auch in den neunziger Jahren noch zugeordnet wird. Zum anderen wird hier das
starke Interesse am T�ter-Opfer-Ausgleich sichtbar, das bereits in den achtziger
Jahren begann und in den 90er Jahrenmit Entwicklungen in die Bereiche der „res-
torative justice“ und derWiedergutmachung als Verfahrensziel sowie Strafzweck
etc. Erweiterungen fand, die durch internationale Entwicklungen gest�tzt sind
und deren Attraktivit�t bis heute ungebrochen erscheint.243

Auf der Basis fiktiver F�lle wird das Einstellungsverhalten von Staatsanw�lten in
einer Untersuchung zumLadendiebstahl erforscht.244 Auff�llig ist in der Reaktion
auf fiktive F�lle, die die Beschuldigten als nicht vorbestraft ausweisen, der hohe
Anteil von Einstellungen nach § 153 StPO (46–56%). Dagegen erscheinen die
Geldauflagen nach § 153 a StPO gegen bisher noch nicht in Erscheinung getre-
tene Beschuldigte verh�ltnism�ßig hoch. In den F�llen, in denen bereits fr�her
eine Einstellung nach § 153 StPO vorliegt, erscheinen die Geldauflagen im Hin-
blick darauf, dass bereits einmal ein Verfahrenwegen Ladendiebstahls nach § 153
StPO eingestellt worden war, nach den Betrachtungen der Studie als angemessen.
Auch der Anteil der Strafbefehlsantr�ge ist nicht auff�llig. In solchen F�llen, in
denen bereits fr�her zuGeldstrafenverurteilt wordenwar, erachtet ein erheblicher
Teil der Befragtenwiederum eine Geldstrafe f�r ausreichend. In den F�llen, in de-
nen mehrfach einschl�gige Vorstrafen vorliegen, kçnnen sich wegen der Vorstra-
fen nur noch 27% f�r eine Geldstrafe entscheiden. 28% (m�nnlicher Beschuldig-
ter) bzw. 20% (weibliche Beschuldigte) halten eine unbedingte Freiheitsstrafe
von f�nf Monaten f�r erforderlich. Eine Auswertung nach dem Alter der Befrag-
ten zeigt unter anderem, dass �ltere Staatsanw�lte sowohl st�rker zu Geldstrafen
als auch zu unbedingten Freiheitsstrafen tendieren. ImVergleich zwischen Staats-
anw�ltinnen und Staatsanw�lten verweist die Auswertung auf teilweise deutliche
Unterschiede. Bei den Staatsanw�ltinnen ist eine Tendenz zu milderen Sanktio-
nen zu erkennen.

ImRahmen der Untersuchung vonDiversion, Einstellung des Verfahrens undAn-
klage wird recht h�ufig auf die Daten der offiziellen Statistiken zur�ckgegriffen.
Dabei geht es zun�chst auch umdie Feststellung vonUnterschieden in der Einstel-
lungspolitik bzw. in den Anklageraten, auf die bereits im Zusammenhang mit den

243 Fattah, E., Parmentier, S. (Hrsg.): Victim policies and criminal justice on the road to restorative
justice. Essays in honour of Tony Peters. Leuven University Press, Leuven 2001.

244 Hoffmann, F.: Wie reagiert der Staatsanwalt auf den Ladendiebstahl? Deutsche Richterzeitung
76 (1998), S. 209–212.
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Forschungen zur Staatsanwaltschaft hingewiesen wurde. Im �brigen geht es hier
auch um Vergleiche zwischen staatsanwaltschaftlicher und gerichtlicher Einstel-
lung und dabei um die Frage, ob eine niedrige Einstellungsquote der Staats-
anwaltschaften durch eine hohe Einstellungsquote der Gerichte ausgeglichen
wird und ob umgekehrt eine hohe Einstellungsquote der Staatsanwaltschaften
kaum noch Raum l�sst f�r die gerichtliche Einstellung. Die Untersuchung von
Vultejus erstreckt sich dabei auch auf die Frage nach den mçglichen Auswirkun-
gen von Unterschieden in Einstellungs- und Anklagepolitik auf die Kriminali-
t�t.245 Es wird deutlich, dass die Staatsanw�lte in den Bundesl�ndern Baden-
W�rttemberg, Bayern und in minderem Maße auch in Rheinland-Pfalz nicht
mehr Anklagen erheben als ihre Kollegen in den anderen Bundesl�ndern, sondern
anstelle der Einstellung in die Mçglichkeit eines Strafbefehlsantrages auswei-
chen, also auf die im Vergleich zur Anklage geringer belastende Form der Erledi-
gung, und so insgesamt trotzdem eine �berdurchschnittlich hohe Verurteilungs-
quote erreichen, wenn man n�mlich Anklagen und Strafbefehle zusammen-
addiert. Der Bundesdurchschnitt der Verurteilungsquote betr�gt bei Erwachsenen
80%, das heißt vier F�nftel der Angeklagten werden auch verurteilt. Bei einem
F�nftel der Angeklagten endet das Verfahren entweder mit einem Freispruch
oder mit einer Einstellung wegen Geringf�gigkeit. Es f�llt auf, dass die Verurtei-
lungsquote der Erwachsenen in den einzelnen Bundesl�ndern kaum voneinander
abweicht, so dass die unterschiedliche Einstellungspraxis der Staatsanwaltschaf-
ten durch die Gerichte nicht ausgeglichen wird. Die Zusammenschau der Statis-
tiken f�hrt zuErgebnissen, die keinenZusammenhang zwischen der Einstellungs-
quote und der Hçhe der Kriminalit�t zeigen. Danach hat das Saarland eine hohe
Einstellungsquote und gleichzeitig eine geringe Kriminalit�tsbelastung. Nieder-
sachsen liegtwiederum sowohl bezogen auf die Einstellungsrate als auch bezogen
auf die Kriminalit�tsquote in der Mitte. Bayern zeigt, dass die niedrigste Einstel-
lungsquote nicht zu einer auff�llig geringeren Kriminalit�tsbelastung f�hrt.

In einem Bericht �ber das „Passauer Modell“, das der Untersuchung von Bera-
tungsauflagen im Zusammenhang mit Gewalt im sozialen Nahraum gewidmet
ist246, geht es um Fragen der Einleitung und Durchf�hrung der Diversion von Be-
schuldigten. In der Begleituntersuchung wurden die Art der staatsanwaltschaft-
lichen Erledigung, Anzahl und Auswahl der Beratungsf�lle, Ablauf und Erfolg
der Beratungsauflagen, die Beurteilung der Beratungsauflage durch die Berater
in den einzelnen F�llen sowie der Arbeitsaufwand bei der Staatsanwaltschaft ana-
lysiert. Als Ergebnis wird festgehalten, dass die im Rahmen des Passauer und
Augsburger Modellprojekts gesammelten Erfahrungen im Hinblick auf Bera-
tungsauflagen gegen�ber dem T�ter und sich anschließende Einstellung des
Strafverfahrens gem�ß § 153 a StPO u. E. insgesamt sehr ermutigend seien. Bei

245 Vultejus, U.: Die Quote der Anklagen und Verurteilungen. Deutsche Richterzeitung 73 (1995),
S. 226–228.

246 Beulke, W.: Gewalt im sozialen Nahraum – Beratungsauflagen als (ein) Ausweg? Neue Zeit-
schrift f�r Strafrecht 15 (1995), S. 474–481.
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leichter Gewaltkriminalit�t im sozialen Nahraum ist diese Art der Verfahrenser-
ledigung im Projektbereich offensichtlich nach Implementation des Projekts zur
Routineangelegenheit geworden. Die Art undWeise der Erledigung wird von den
Opfern gesch�tzt, weil sie auf diese Weise Solidarit�t durch den Staat erfahren
(„endlich geschieht etwas“), ohne dass gegen den T�ter eine Strafe verh�ngt w�r-
de, die letztlich die Opfer mittelbar auch zu sp�ren bek�men. Auch auf der T�ter-
seite wird die Beratungsauflage erwartungsgem�ß als vorteilhaft eingestuft, weil
sie den Beschuldigten nicht dem Stigma einer Kriminalstrafe aussetzt.

Ein erheblicher Teil der Einstellungs- und Diversionsforschung ist dem Jugend-
strafverfahren gewidmet. Insbesondere stehen hier die Analyse der amtlichen Sta-
tistiken und sekund�ranalytische Auswertungen im Vordergrund.247 In diesen
Studien wird der nunmehr sehr gut untersuchten Frage nachgegangen, inwieweit
in der Jugendstrafrechtspflege von der Erledigungsform der Diversion Gebrauch
gemacht wird undwelche Unterschiede zwischen der Anwendung informeller Er-
ledigungsmçglichkeiten im allgemeinen Strafverfahren und im Jugendstrafver-
fahren bestehen. Dar�ber hinaus werden kriminalpolitische Fragen auf der Basis
empirischer Informationen gestellt und beantwortet.

Seit Mitte der 70er Jahre ist eine starke Zunahme der Einstellungsmçglichkeiten
nach den §§ 45, 47 JGG in der Sanktionspraxis zu beobachten. So hat sich z. B.
der Anteil der nur informell Sanktionierten an allen (informell und formell) Sank-
tionierten zwischen 1981 und 1989 von ca. 44% auf ca. 56% erhçht. Allerdings
werden die Diversionsmçglichkeiten des JGG regional in extrem unterschied-
lichem Maße genutzt. Die regionalen Differenzen beruhen dabei nicht auf Tat-
oder T�termerkmalen, sondern sind Ausdruck insbesondere von regionalen und
erheblich voneinander abweichenden Strafpr�ferenzen. Der Einsatz der Diver-
sion unterliegt herkçmmlichem Eskalations- und Taxendenken. Letzteres zeigt
sich u. a. daran, dass, abgesehen von den regionalen Strafpr�ferenzen, f�r die Ver-
fahrenswahl – Einstellung versusVerurteilung – vor allem dieVorbelastung sowie
Tatschweregesichtspunkte entscheidend sind.248 Deshalb bleibt die Diversion bis-
lang faktisch noch weitgehend beschr�nkt auf Erstt�ter und auf Bagatellkrimina-
lit�t, obwohl dies der Konzeption des JGGnicht gerecht wird. Denn nach der Kon-
zeption des JGGkommen f�r dieAnwendung derDiversion auchWiederholungs-
t�ter und T�ter außerhalb der Bagatellkriminalit�t in Betracht. Der Unterschied,
der zwischen den Diversionsraten im Jugendstrafverfahren und im allgemeinen
Strafverfahren besteht, ist, jedenfalls im Lichte des Subsidiarit�tsprinzips des
JGG, erwartungswidrig gering. Erwartungswidrig ist ferner, dass die Diversions-
rate der Jugendstaatsanw�lte �berwiegend hinter jener der Staatsanw�lte im all-

247 Heinz, W.: Diversion im Jugendstrafverfahren der Bundesrepublik Deutschland. Gesetzgeberi-
sche Zielvorstellungen, kriminologische Grundlagen, Umsetzung in der Praxis, kriminalpoliti-
sche Folgerungen. In: Bundesministerium der Justiz (Hrsg.): Diversion im Jugendstrafverfahren
der Bundesrepublik Deutschland. Bonn 1992, S. 3–130.

248 Vgl. zur Nutzung von Legalbiographie und der Tatschwere in der Strafbemessung nach Jugend-
strafrecht insbesondere Hçfer, S.: Strafschwereentwicklung. Freiburg 2002.
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gemeinen Strafverfahren zur�ckbleibt. Die in den letzten Jahren in der Bundes-
republik Deutschland durchgef�hrten Untersuchungen zur spezialpr�ventiven
Effizienz von Verfahrenseinstellungen nach §§ 45, 47 JGG kamen �bereinstim-
mend zu dem Ergebnis, dass bei vergleichbaren Tat- und T�tergruppen die R�ck-
fallraten imSinne erneuter justitieller Registrierung nach einer Verfahrenseinstel-
lung regelm�ßig nicht hçher sind als nach einer Verurteilung. Dies entspricht For-
schungsbefunden zu den Wirkungen strafrechtlicher Reaktion und Sanktion, die
in der These von der Austauschbarkeit von Sanktionen zum Ausdruck kom-
men.249 Aus kriminalpolitischer Sicht wird deshalb die Ausschçpfung der Diver-
sionsmçglichkeiten des JGG als verantwortbar und aussichtsreich betrachtet. Bei
vermehrtem Gebrauch der §§ 45, 47 JGG ist nach dem derzeitigen Stand empiri-
scher Forschung weder eine Beeintr�chtigung der Abschreckungswirkung noch
eineMinderung der Rechtstreue zu bef�rchten. Zudem erweist sich die informelle
Erledigung als verfahrensçkonomisch und f�hrt zu einer erheblichen Beschleuni-
gung des Verfahrens.

Bedingungen f�r die staatsanwaltschaftliche Diversionsentscheidung sind Ge-
genstand mehrerer Forschungen.250 Im Zentrum stehen hier Fragen danach, wel-
che Faktoren Einfluss auf die staatsanwaltschaftliche Diversionsentscheidung ha-
ben. Die allgemeine Diversionsorientierung des Staatsanwalts erkl�rt sich prim�r
aus seiner Orientierung an normativen Formalkriterien, w�hrend t�terstrafrecht-
liche und interventionistische Orientierungen eher in den Hintergrund treten. Die
allgemeine Diversionsbereitschaft wird neben der schematischen Normausrich-
tung insbesondere durch B�rokratiebedingungen gesteuert.251 Norm�bergrei-
fende�berzeugungen/Attit�den sind insofernvon geringer Bedeutung f�r die all-
gemeine Diversionsorientierung, als sie im Wesentlichen nur die Selbsteinsch�t-
zung und nicht das Entscheidungsverhalten der Staatsanw�lte beeinflussen.

Ferner liegen Antworten auf die Frage vor, welche tat- und t�terbezogenen Merk-
male Einfluss auf die Wahl der Verfahrensart (formelles/informelles Verfahren)
haben.252 Nach den hierzu vorgelegten Forschungsbefunden sind von t�terbezo-
genen Merkmalen f�r die Verfahrensart von wesentlicher Bedeutung die gegen-
w�rtig besuchte Schule, der Schulabschluss, die gegenw�rtige Berufst�tigkeit,
die Schadenswiedergutmachung und die Einschl�gigkeit der Vorbelastung. Als
den Einfluss fçrdernd wurden dann das Alter des T�ters zum Entscheidungszeit-
punkt, der Beruf der Eltern, dasmonatlicheNettoeinkommen, dieAnzahl derVor-

249 Albrecht, H.-J.: Legalbew�hrung nach Verurteilung zu Geldstrafe und Freiheitsstrafe. Freiburg
1982.

250 Libuda-Kçster, A.: Diversion: Selbsteinsch�tzung undRealit�t staatsanwaltlichenEntscheidens.
Eine Befragung nordrhein-westf�lischer Jugendstaatsanw�ltinnen und Jugendstaatsanw�lte.
Berlin 1992.

251 Vgl. hierzu schon grundlegend Sessar, K., Blankenburg, E., Steffen, W.: Die Staatsanwaltschaft
im Prozess strafrechtlicher Sozialkontrolle. Berlin 1978.

252 Hock-Leydecker, G.: Die Praxis der Verfahrenseinstellung im Jugendstrafverfahren. Eine em-
pirische Untersuchung. Frankfurt am Main 1994.
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strafen und die Beauftragung eines Verteidigers identifiziert. Hingegen hatten
keinerlei Bedeutung der Berufsabschluss, die tatauslçsenden Umst�nde und die
Schwere der Vorbelastung. In der Regel ohne Einfluss blieben auch das Ge-
schlecht, die Nationalit�t und das Alter zur Tatzeit. Von den getesteten tatbezoge-
nen Merkmalen kam der Hçhe des materiellen Schadens wesentliche Bedeutung
f�r die Verfahrensart zu. Regelm�ßig von Einfluss waren zudem die Anzahl real-
konkurrierenderDelikte, dieDeliktsart sowie dieQualifizierung alsVorsatz- bzw.
Fahrl�ssigkeitstat. Keine Bedeutung konnte f�r die Anzahl der Einzelakte bei
fortgesetzter Handlung (allerdings liegen hierzu sehr kleine absolute Zahlen
vor) und den Umfang der Verletzungen festgestellt werden.

Die Frage nach entscheidungsrelevanten Faktoren wird in einer weiteren Studie
zu Opportunit�tsentscheidungen im Jugendstrafverfahren gestellt.253 In signifi-
kantem Zusammenhang mit der Erledigungsentscheidung stehen danach ein tat-
beg�nstigendes Verhalten des Gesch�digten (außer bei Diebstahlsverfahren) so-
wie die Art des Opfers. Von den persçnlichenMerkmalen des Gesch�digten wirkt
sich in dieser Untersuchung die Nationalit�t bei Diebstahl und bei der Kçrperver-
letzung aus, jedoch jeweils mit unterschiedlicher Richtung. Eine Bekanntschaft
bzw. n�here Beziehung zwischen dem Gesch�digten und dem Tatverd�chtigen
wirkt bei Kçrperverletzungsverfahren zugunsten einer informalisierenden Rege-
lung. Von denMerkmalen des Ermittlungsverfahrens stehen in signifikantem Zu-
sammenhang mit der Wahl der Erledigungsart die Aussage des Tatverd�chtigen
und die anwaltliche Vertretung des Tatverd�chtigen, soweit es umDiebstahl geht.
Bei der Kçrperverletzung wirkt die anwaltliche Vertretung des Opfers signifikant
zugunsten einer formalisierenden Erledigung. Ein positiver Einfluss auf dieWahl
einer informalisierenden Verfahrenserledigung liegt bei der Sachbesch�digung
vor, wenn Ans�tze zur Schadenswiedergutmachung vorliegen. Reuewirkt positiv
auf dieWahl einer informalisierendenVerfahrenserledigung. Es zeigt sich weiter-
hin ein positiver Einfluss eventueller sozialer Konsequenzen auf die Wahl einer
informalisierenden Erledigung. Wenn Besonderheiten beim ersten Zugriff fest-
gehalten wurden, zeigte sich eine hçhere Wahrscheinlichkeit f�r eine formalisie-
rende Erledigung. Bemerkungen zum Verhalten in der Vernehmung oder zum
sonstigen Verhalten des Tatverd�chtigen haben je nach Richtung (positive oder
negative Bemerkung) stets Einfluss auf die Wahl der Erledigungsart. Der Inhalt
des polizeilichen Abschlussberichts konnte nur f�r Diebstahlsverfahren aus-
gewertet werden; dort liegt ein Einfluss auf die Wahl der Erledigungsart vor (je
nach Richtung des Inhaltes entweder positiv oder negativ). Die polizeilichen Ver-
fahrenshinweise wirken sich (je nach Richtung) nur bei Verfahren wegen Dieb-
stahls auf die Wahl der Verfahrenserledigung aus. Die Existenz eines JGH-Be-
richts wirkt schließlich positiv zugunsten einer informalisierenden Verfahrenser-
ledigung. Nach den Ergebnissen der Aktenanalyse konnte die Wahl der Erledi-

253 Herbort, U.: Wer kommt vor Gericht? Die Entscheidung der Staatsanwaltschaft �ber Anklage
und Einstellung im Jugendstrafverfahren. Reihe Rechtswissenschaft; Band 128. Pfaffenweiler
1992.
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gungsart durch den Staatsanwalt f�r einen relativ beachtlichen Teil der Verfahren
nicht vollst�ndig durch die aktenkundigen Merkmale des konkreten Verfahrens
erkl�rt werden. Daneben gibt es weitere „rechtliche“ und „außerrechtliche“ Fak-
toren, die die Erledigungsentscheidung beeinflussen. Die unterschiedliche An-
wendung von Rechtsnormen hat nach den Ergebnissen der Studie sowohl mit be-
hçrdlichen Arbeitsbedingungen als auch mit persçnlichen Einstellungen der Ent-
scheider zu tun.

Eine andere Studie befasst sich mit dem Einfluss der Staatsangehçrigkeit (bzw.
des Ausl�nderstatus) auf Einstellungsentscheidungen. Die Studie kommt zu
dem Ergebnis, dass trotz einer oberfl�chlich vorhandenen Korrelation zwischen
Staatsangehçrigkeit und Einstellungsentscheidung der Verfahrensausgang nicht
auf dasMerkmal „Staatsangehçrigkeit“ zur�ckzuf�hren ist. Vielmehr f�hrten un-
terschiedliche Verhaltensmuster der T�ter zu einer unterschiedlichen Reaktion
der Strafverfolgungsbehçrden.254

Die Untersuchungen zu Zusammenh�ngen der Diversionsentscheidungen vertie-
fen sich dann in die Frage, ob bei der Entscheidung von Jugendrichtern vorwie-
gend Tatmerkmale oder T�termerkmale eine Rolle spielen.255 Sozialbiographi-
scheAuff�lligkeiten derAngeklagten in Familie, Schule oderArbeit haben durch-
aus Einfluss auf die Sanktionen, wenn auch nicht im selbenAusmaßwie Tatmerk-
male.256 Diese jugendrichterliche Praxis ist jedoch nicht als �berlegen zu
beurteilen, da die h�rteren Sanktionen gegen sozialbiographisch auff�llige Ju-
gendliche nicht eine tats�chlich „erzieherische“ Wirkung (im Sinne einer gerin-
geren R�ckfallquote) haben. In einem Vergleich mit Studien aus den achtziger
Jahren zeigt sich, dass die abweichenden Ergebnissewohl kaum auf Unterschiede
in den Operationalisierungen oder statistischen Modellen zur�ckgehen d�rften,
sondern ver�nderte Rahmenbedingungen widerspiegeln. Denn die Vermehrung
jugendrichterlicher Entscheidungsalternativen durch Diversionsangebote hat
mçglicherweise zu einer Vergrçßerung vonUngleichheit vor demGesetz gef�hrt.

Empirische Bestandsaufnahmen zur „Gerichtlichen Diversion“ liegen auch f�r
�sterreich vor, wobei hier ebenfalls eine gewisse Konzentration auf die Evalua-
tion der Jugendgesetzgebung erfolgt.257 Die prozessuale Entkriminalisierung ist
im Jugendstrafrechtsbereich auch in �sterreich zur Regelreaktion auf angezeigte

254 Dittmann, J., Wernitzning, B.: Strafverfolgung und Sanktionierung bei deutschen und ausl�n-
dischen Jugendlichen und Heranwachsenden – Eine Untersuchung am Beispiel des Einbruchs-
diebstahls. Monatsschrift f�r Kriminologie und Strafrechtsreform 86 (2003), S. 195–205.

255 Ludwig-Mayerhofer, W., Rzepka, D.: Diversion und T�terorientierung im Jugendstrafrecht. Mo-
natsschrift f�r Kriminologie und Strafrechtsreform 81 (1998), S. 17–37.

256 Vgl. hierzu auch Hartmann, S.: Der soziale Bonus im Jugendstrafverfahren. Zum Einfluss so-
zialbiographischer Daten auf die Urteilsfindung. Baden-Baden 1994.

257 Pilgram, A.: Perspektiven der Diversion in �sterreich aus sozialwissenschaftlicher Sicht. Bun-
desministerium der Justiz (Hrsg.): Perspektiven der Diversion in �sterreich; interdisziplin�re
Tagung, veranstaltet von der Oberstaatsanwaltschaft Innsbruck vom 27. bis 29. April 1994 in
Innsbruck, Wien 1995, S. 77–101.
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(Jugend) Kriminalit�t geworden. Bei absolut gleichen Zahlen angezeigter Ju-
gendlichen sank die Zahl der Verurteilten in 10 Jahren von �ber 9.000 auf unter
4.000. 1991 wurde çsterreichweit das Verfahren gegen 79 von 100 polizeilich an-
gezeigten Jugendlichen eingestellt, 1981 wurde demgegen�ber bei nur 51% der
Angezeigten das Verfahren eingestellt. Schon vor Inkrafttreten des çsterrei-
chischen JGG, im Jahr 1988, wurden auf formloseWeise genauso viele Verfahren
gegen Jugendliche eingestellt wie nach 1988. Das neue „non-interventive“Diver-
sionsinstrumentarium f�hrte, weil anscheinend vorweggenommen, nicht zu einer
Erhçhung der Rate bedingungsloser Einstellungen, die neuen auf Intervention
ausgerichteten Diversionsmittel der §§ 7 bis 9 çsterreichisches JGG f�hrten
aber auch nicht zu einem R�ckgang der Einstellungen und zu einer extensiveren
Bearbeitung der Verfahren gegen straff�llige Jugendliche. Das markanteste Er-
gebnis der JGG-Reform bleibt nach den Ergebnissen der Forschung die Verdr�n-
gung des fçrmlichen Schuldspruchs (vor allem nach §§ 12 und 13 çsterrei-
chisches JGG) durch informalisierte und rechtsfolgen�rmere Interventionen.
Am erfolgreichsten wird hier der „Außergerichtliche Tatausgleich“ eingestuft.
Die Konsequenzen der Diversionspolitik bestehen erwartungsgem�ß in einer
deutlichen Reduktion der Vorstrafenbelastung in der Altersgruppe der jugend-
lichen Straft�ter. Besonders markant ist der Belastungsr�ckgang bei den J�nge-
ren, die bereits von der JGG-Reform erreicht worden sind. Denn nur noch
3,8% der 1990 5 Jahre lang strafm�ndigen m�nnlichen Jugendlichen erscheinen
im Strafregister, 10 Jahre f�her waren vom vergleichbaren Altersjahrgang (1980)
noch 10,3% registriert, und 1975 waren es sogar noch 13,4%.

Die in den einzelnen Bundesl�ndern zu beobachtende Einstellungspraxis nach
§ 31 a BtMG steht im Mittelpunkt einer Untersuchung, die sich vor dem Hinter-
grund der Entscheidung des BVerfG vom 9. 3. 1994 zur Verfassungskonformit�t
der Cannabispçnalisierung und dem Verfassungsauftrag zu gleichm�ßiger
Rechtsanwendung insbesondere mit Fragestellungen zu Unterschieden in der
Einstellungspraxis bei Cannabisdelikten besch�ftigt.258 Dabei geht es auch um
die Frage, ob die L�nder der Forderung des BVerfG, die Anwendung des § 31 a
BtMG mçglichst bundeseinheitlich zu handhaben, nachgekommen sind. Auch
wenn sich inzwischen die ganz �berwiegende Mehrheit der L�nder der Verein-
heitlichung der Einstellungspraxis gestellt hat, indem sie u. a. landesweite Rege-
lungen zumVollzug des § 31 a BtMG erlassen haben, so ergeben sich doch erheb-
liche Auffassungsunterschiede zwischen den einzelnen L�ndern bei (a) der Ein-
beziehung so genannter harter Drogen in den Anwendungsbereich des § 31 a
BtMG, (b) der Bestimmung der geringen Menge von Cannabisprodukten, (c)
der rechtlichen Behandlung von Wiederholungst�tern und der rechtlichen Be-

258 Aulinger, S.: § 31 a BtMG – Der Auftrag des BVerfG und die Rechtswirklichkeit. Neue Zeit-
schrift f�r Strafrecht 19 (1999), S. 111–116; Aulinger, S.: Rechtsgleichheit und Rechtswirklich-
keit bei der Strafverfolgung von Drogenkonsumenten. Die Anwendung von § 31 a BtMG im
Kontext anderer Einstellungsvorschriften – Endbericht eines Forschungsprojekts der Krimino-
logischen Zentralstelle Wiesbaden e. V., Baden-Baden 1997.
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handlung von Jugendlichen und Heranwachsenden, auf die Jugendstrafrecht an-
zuwenden ist. Grçßer sind die �bereinstimmungen dagegen bei den Vorausset-
zungen f�r die Bejahung des çffentlichen Interesses an der Strafverfolgung und
bei den Regelungen zur Reduzierung des polizeilichen Ermittlungsaufwands.
W�hrend in manchen L�ndern nur bei Cannabis-F�llen von § 31 a BtMG Ge-
brauch gemacht wird (so Sachsen; Bayern; Berlin), betreffen in anderen L�ndern
viele F�lle, in denen nach § 31 a BtMG eingestellt wird, auch andere Drogen (so
Nordrhein-Westfalen: �ber 25% harte Drogen; Schleswig-Holstein: 35,7%;
Hessen: �ber 50%). Ungeachtet teilweise stark divergierender Grenzwerte f�r
die geringe Menge Haschisch in den Richtlinien bzw. Empfehlungen an die
staatsanwaltschaftliche Praxis (Berlin: 15 g; Hessen: 30 g; Nordrhein-Westfalen:
10 g; Schleswig-Holstein: 30 g; Bayern und Sachsen: ohne Vorgabe) stimmt die
Praxis der untersuchten Staatsanwaltschaften im Bereich bis zu 10 g in hohem
Maße �berein. Deutlicher ausgepr�gt als bei Cannabis sind die Unterschiede in
der Mengenverteilung dagegen beim Heroin (in den drei untersuchten L�ndern,
in denen beim Umgang mit Heroin § 31 a BtMG zur Anwendung kommt). Unter-
schiede ergeben sich auch bei der rechtlichen Behandlung von Wiederholungs-
t�tern. Die Vorbelastungsquote der Beschuldigten in den L�ndern bei Einstellung
nach § 31 BtMG variiert zwischen 30% (Bayern) und 79,9% (Schleswig-Hol-
stein). Die Unterschiede zwischen den L�ndern setzen sich fort, wenn man die
Art der zugrundeliegenden Delinquenz in den letzten f�nf Jahren vor der Einstel-
lungsentscheidung vergleicht. W�hrend z. B. Bayern und Sachsen bei einschl�gi-
genVorbelastungen zur�ckhaltendmit derAnwendung von § 31 aBtMG sind, be-
trifft in Hessen �ber die H�lfte der verh�ngten Sanktionen auch oder ausschließ-
lich Verstçße gegen das BtMG. Als Ergebnis der Untersuchung wird festgestellt,
dass die staatsanwaltschaftliche Praxis bei Fallgestaltungen im Bereich bis zu
10 g Cannabis in so hohemMaße �bereinstimmt, dass von einer imWesentlichen
einheitlichen Rechtsanwendung gesprochene werden kann. Nach Auffassung der
Studie vermçgen die Unterschiede bei der rechtlichen Behandlung von Wieder-
holungst�tern diese Feststellung nicht zu relativieren. Beim Umgang mit harten
Drogen d�rften nach Meinung von Aulinger die festgestellten Unterschiede in
der Einstellungspraxis der L�nder dagegen die Erheblichkeitsschwelle des
Art. 72 II Nr. 3 GG erreichen.

Diversionsfragestellungen sind zwar zu einem erheblichen Teil durch rechtspoli-
tische Perspektiven bestimmt. Freilich liegen auch Evaluationsstudien vor, die
sich gezielt um die �berpr�fung theoretisch abgeleiteter Fragestellungen bem�-
hen. Dies ist der Fall bei einer ganzenReihe von empirischenUntersuchungen, die
dem Bielefelder Sonderforschungsbereich zuzuordnen sind. Hieraus liegt zum
Beispiel eine Untersuchung zum „Bielefelder Praxismodell am Jugendamt“259

vor, mit dem die Frage bearbeitet wird, ob und inwieweit das Diversionspro-
gramm zu einer Ausweitung sozialer Kontrolle f�hrt. Im Zentrum steht damit

259 Micheel, H.-G.: Diversion als Ausweitung sozialer Kontrolle? Berlin 1994.
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die These des „net widening effects“. Evaluationsbezogen ist die Fragestellung,
welche Entscheidung die Modellpopulation im Falle eines formellen Verfahrens
erfahren h�tte. Das Bielefelder Praxismodell f�hrt nach den Befunden dieser Stu-
die eher zu einer Verminderung als zu einer Ausweitung sozialer Kontrolle. Die
Verminderung sozialer Kontrolle besteht danach nicht nur in der Vermeidung
einer Gerichtsverhandlung, sondern betrifft auch den Sanktionsbereich. Bei den
beschuldigten Jugendlichen, deren F�lle nach Durchlaufen des Praxismodells
nach § 45 II Nr. 1 JGG eingestellt wurden und f�r die eine Anklage prognostiziert
wurde, kann demnach unterstellt werden, dass sie, wenn sie ein Gerichtsverfahren
durchlaufen h�tten, eine hçhere Sanktion und eine l�ngereVerfahrensdauer erfah-
ren h�tten. Es wird nach Auffassung der Studie deutlich, dass die Staatsanwalt-
schaft durchaus versucht, das Praxismodell als Kompensationsinstanz f�r die
Kontrollverluste zu nutzen, die durch den justizinternen Informalisierungsdruck
entstehen. Dies wird aus dem Anteil der Bagatellf�lle, die dem Praxismodell zu-
gewiesen wurden, geschlossen. Andererseits konnte aber auch nachgewiesen
werden, dass das Praxismodell auch und insbesondere dann zu einer Verringerung
vonKontrolle beitragen kann, wenn es um einenDeliktsbereich geht, der auch un-
ter Ber�cksichtigung der Informalisierungstendenzen im justitiellen Verfahren
mit Sanktionen belegt wird und f�r den in der Modellpraxis Sanktionsmçglich-
keiten bereitgestellt werden. Es schl�gt hier offensichtlich zu Buche, dass die
strafjustitielle Informalisierung vor allem eine prozessuale Entkriminalisierung
darstellt, mit der eine allgemeine Verringerung des Umfangs bzw. der fallbezoge-
nen H�rte von Sanktionen nicht verbunden ist. Gegen�ber der justitiellen Sank-
tionspraxis kommen bei einer Ansiedlung des Sanktionsvollzuges im außerjusti-
tiellen Bereich undmit Entscheidungskompetenzen außerjustitieller Institutionen
auch Sanktionskriterien zum Tragen, die zu einer deutlich weniger repressiven
Sanktionierung f�hren. Insgesamt legt der Versuch zwischen 1987 und 1989
die Vermutung nahe, dass es zu einer gewissen Konvergenz zwischen der Ent-
wicklung der justizinternen Informalisierung und der Modellpraxis kommt.
Dies kommt dadurch zum Ausdruck, dass im Verh�ltnis zur Entwicklung der jus-
titiellen Erledigungspraxis die Bedeutung der Reduzierung sozialer Kontrolle ab-
genommen hat.

Aus dem Bielefelder Forschungsprogramm zur Diversion ging auch eine Studie
zu den Prozeduren rechtsfçrmiger Entscheidungsprozesse hervor260, in der die
Frage nach Aushandlungsebenen in Gespr�chen zur Diversion und nach der Rol-
le, die Sozialarbeiter und Jugendlicher in den Gespr�chen jeweils einnehmen, so-
wie diejenige nach der Rolle des Opfers gestellt werden. Die inhaltliche Akzent-
setzung vonDiversionsgespr�chen liegt mit mehr als einemDrittel auf derMotiv-
rekonstruktion und der ihr zugehçrigen Aspekte. Entscheidungskriterien von Di-
version befassen sich demzufolge haupts�chlich mit Tathintergr�nden und

260 Messmer, H.: Zwischen Recht und Gerechtigkeit: Strukturen der Aushandlung einer Entschei-
dung im Rahmen von Diversionsverfahren. Zentralblatt f�r Jugendrecht 78 (1991), S. 523–538.
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weniger mit dem Sachverhalt selber. Gleichwohl bleibt das Tatgeschehen aber
auch nicht unber�cksichtigt. Dieses wird unter der Perspektive individueller
Wahrnehmungsgesichtspunkte erhellt. Beide Dimensionen sind nach den Befun-
den der Studie maßgeblich f�r Verantwortungszuschreibungen hinsichtlich einer
inkriminierten Verhaltensweise. Aber nicht nur Genese und Ausf�hrung einer Tat
sind aushandlungsrelevant mit Blick auf einen Verfahrensvorschlag zur Diver-
sion. Erzieherische Interventionen imVorfeld eines formellen Verfahrens werden
von den Sozialarbeitern umfassend erfragt. In diesem Zusammenhang wird der
Anschein betont, die Opferfolgen w�rden demgegen�ber marginalisiert. Ver-
mutet wird, dass hierbei Ankn�pfungspunkte vernachl�ssigt werden, durch die
sich die Qualit�t sozialarbeiterischer Interventionen erheblich verbessern ließe.
Festgestellt wird, dass die Rolle eines Sozialarbeiters ein Berufsbild vermittlewo-
nach haupts�chlich Informationen von Jugendlichen nachgefragt werden, Mittei-
lungen durch Verstehensbekundungen gesichert und best�rkt w�rden, Mittei-
lungsinhalte kritisch gepr�ft und unaufgefordert entscheidungsrelevante Situa-
tionsdefinitionen in den Aushandlungsprozess hineingetragen w�rden. Die Rolle
des betroffenen Jugendlichen wird dazu als komplement�r gesehen. Er ist der In-
formationsgeber, der sich nach Maßgabe einer Aufforderung, mehr aber noch
nach eigenem Ermessen �ußert, um Situationen inhaltlich zu bestimmen. Der
Anteil seiner Strukturierungsleistungen in Bezug auf den Gespr�chsablauf ist
deutlich geringer. Die Opfer fungieren h�ufig als haupts�chliche Ansprechpart-
ner f�r entscheidungswichtige Situationsdefinitionen, von deren Zustimmung
es schließlich abh�ngt, welches Verfahrensergebnis in die n�here Auswahl gezo-
gen werden kann.

Forschungen befassen sich dann mit der Frage danach, welche Folgen die Einf�h-
rung eines intervenierenden Diversionsmodells auf die richterliche Sanktionspra-
xis hat und wie sich die Einf�hrung des Diversionsmodells auf die Verfahrens-
dauer auswirkt.261 Aus den gewonnenen Erkenntnissen ergeben sich keinerlei
Hinweise darauf, dass die Einf�hrung eines intervenierenden Diversionsverfah-
rens zu einer extensiveren oder einer intensiveren �berwachung Jugendlicher
im Sinne eines net-widening f�hrt. Die Einf�hrung des Diversionsverfahrens
hat, was die gerichtliche Entscheidungspraxis betrifft, eindeutig einen intensivere
Eingriffsmaßnahmen reduzierenden Effekt.

Zur Frage der Auswirkungen auf die Verfahrensdauer wird festgestellt, dass nach
Einf�hrung des intervenierenden Diversionsmodells bei der Staatsanwaltschaft
eine erhebliche Reduzierung der Verfahrensdauer gegen�ber gleichgelagerten
Verfahren des Jahrgangs 1984 auftrat. W�hrend die geringste Verfahrensdauer
1984 bei der folgenlosen Einstellung desVerfahrens (§ 45 II Nr. 2 JGG)mit 8Wo-
chen Dauer zwischen Tatbegehung und staatsanwaltschaftlicher Erledigung zu

261 Matheis, B.: Intervenierende Diversion. Eine empirische Untersuchung unterschiedlicher Ver-
fahrens- und Reaktionsalternativen in Jugendstrafverfahren im Landgerichtsbezirk Kaiserslau-
tern. Mainz 1991.
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verzeichnenwar, nahmdasVerfahren der schriftlichen Ermahnung 1986 lediglich
4 Wochen, das Verfahren der m�ndlichen Ermahnung lediglich 5 Wochen in An-
spruch. Wesentlich l�nger dauerte das justizielle Verfahren nach einer Abgabe an
den Jugendrichter gem. § 45 I JGG. Mit Abstand die l�ngste Verfahrensdauer
wies das formelle Verfahren nach Erhebung einer Antragsschrift bzw. Anklage
mit 15 Wochen auf.

Die verschiedenen Mçglichkeiten und Modelle der Nutzung des § 45 JGG – ins-
besondere das „L�beckerModell“ imVergleich zu denDiversionsprogrammen in
Kçln, Braunschweig undHamburgwerden in einer ebenfalls evaluativ angelegten
Diversionsstudie untersucht.262 Dabei geht es um den Vergleich der verschiede-
nen Diversionsprogramme in Bezug auf die Auswirkungen auf die Einstellungs-
praxis. Es bestehen außerordentlich große Diskrepanzen in der Bereitschaft, auf
eine Anklage zu verzichten. Braunschweig mit der offensichtlich grçßeren Be-
reitschaft, Verfahren trotz Anklagef�higkeit einzustellen, ist von Kçln am ande-
ren Ende des Spektrums um 30 Prozentpunkte entfernt. Allen untersuchten Pro-
grammen ist gemeinsam, dass sie den Diversionsgedanken auf Bagatellkrimina-
lit�t bezogen und beschr�nkten, ausgedr�ckt durch die Art des Delikts, die ge-
ringe Hçhe des Schadens und die Erstt�terschaft. Der Diebstahl nach § 242
StGB trat dementsprechend �berall am h�ufigsten auf. Von Kçln abgesehen stan-
den an zweiter Stelle diverse Formen von Straßenverkehrstaten, so dass diese De-
liktsbereiche zwischen 60% und 80% aller Erledigungen ausmachten. Das
Spektrumder f�r Diversion in Betracht kommenden Straftatenwar �berall gering,
wenn auch ber�cksichtigt werdenmag, dass andereVerfahrenspraktiken,wie z. B.
Absprachen, intervenieren konnten. Schwere Delikte wie insbesondere der Ein-
bruch, aber auch Gewalttaten selbst in Form leichter Kçrperverletzungen, galten
offensichtlich nicht als diversionsf�hig. Ganz �berwiegendwurden nur Verfahren
mit Sch�den bis zu 50 DM akzeptiert. In Braunschweig wiesen mehr als zwei von
f�nf der eingestellten Verfahren einen hçheren Schaden auf, w�hrend Hamburg
mit einem Schadensfall von mehr als 50 DM auf vier F�lle das Schlusslicht dar-
stellte. Unterschiedliche Diversionspraktiken zeigen sich auch in der Art der Ver-
fahrenseinstellung: Es h�ngt mit der Stadt-Land-Struktur der Gerichtsbezirke zu-
sammen, ob, wie in Hamburg, § 45 II JGG oder wie in L�beck § 45 I JGG vor-
herrschten. Die Bereitschaft, eine Ermahnung gen�gen zu lassen, ist ganz �ber-
wiegend in Hamburg der Fall. Trennt man nicht zwischen schriftlicher und
persçnlicher Ermahnung und auch nicht zwischen Staatsanwaltschaft und Ge-
richt, so wurden die meisten Verfahren in Hamburg auf diese Weise eingestellt
(87%), gefolgt von Braunschweig (73%) und L�beck (62,5%). Die Daten zum
L�becker Modell werden so interpretiert, dass dieses keine wirkliche Diversions-
qualit�t aufweise. Denn die Rate der Verfahrenseinstellungen stieg zwischen
1974 und 1980 lediglich um 7,6% an. Die eigentlich bedeutsame Konsequenz

262 Hering, E., Sessar, K.: Praktizierte Diversion. Das „Modell L�beck“ sowie die Diversionspro-
gramme in Kçln, Braunschweig und Hamburg. Hamburger Studien zur Kriminologie; Band 7,
Pfaffenweiler 1990.
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des L�becker Modells wird insoweit nicht im „umleitenden“ Bereich gesehen,
sondern in der Verk�rzung der Verfahrensdauer.

Besondere Deliktsbereiche im Zusammenhang mit Diversionsfragestellungen
werden in Untersuchungen zur justiziellen Erledigung der von der Polizei erstat-
teten Strafanzeigen bei Familienstreitigkeiten thematisiert. Hier geht es um die
seit geraumer Zeit interessierenden Fragen nach dem Vorgehen der Strafverfol-
gungsbehçrden bei Gewaltstraftaten in der Familie.263 Dabei wird hervorgehoben,
dass wie auf polizeilicher Ebene auch das Vorgehen der Staatsanwaltschaft bei
Gewaltstraftaten in der Familie von Passivit�t gekennzeichnet sei. Die Mehrzahl
der Strafverfahrenwird ohneweitereMaßnahmen folgenlos eingestellt. Es erfolgt
eine Verweisung auf den Privatklageweg und den hilfesuchenden Frauen wird die
Auskunft gegeben, man kçnne gegen die bedrohenden und schlagenden M�nner,
die Trennungen nicht akzeptieren wollen, strafrechtlich nichts ausrichten. Die
Verfahrenseinstellung h�ngt maßgeblich von formalen Kriterien wie z. B. dem
fehlenden Strafantrag ab. Von den F�llen, die der Polizei als Gewaltstraftaten in
Paarbeziehungen bekannt werden und die �berhaupt zu einer polizeilichen straf-
rechtlichen Ermittlung f�hrten, waren zum Zeitpunkt der Erhebung 95% erle-
digt: Die große Mehrheit endete mit folgenlosen Einstellungen durch die Staats-
anwaltschaft. Insgesamt 84% der Verfahren wurden eingestellt, davon die große
Mehrheit nach § 170 II StPO. 16% der F�lle wurden angeklagt. Die Motive der
Nichterstattung von Anzeigen durch die Polizei blieben unklar. Bei verbal aus-
getragenen Streitigkeiten erfolgte in 93% keine Strafanzeige, bei Verletzung
des Opfers wurde in 26% keine Anzeige erstattet, obwohl f�r die gravierenderen
Verletzungen kein Strafantrag erforderlich gewesen w�re. Zur Erledigung durch
Staatsanwaltschaft und Gericht wurde festgestellt, dass die Verfahrenseinstellun-
gen nicht durch die Schwere der Verletzung des Opfers beeinflusst werden. Ein
fehlender Strafantrag f�hrt in 90% der Verfahren zur Einstellung, davon 73%
nach § 170 II StPO. Aber auch wenn ein Strafantrag gestellt war, herrscht die pas-
sive Erledigungsstrategie der Staatsanwaltschaft vor. 73% der Verfahren mit
Strafantrag wurden eingestellt, davon 38% nach § 170 II StPO und 47% durch
Verweisung auf den Privatklageweg nach §§ 374, 376 StPO. Ein Verfahren wurde
umso eher angeklagt, je weniger es sich um eine typische Familienstreitigkeit
handelte, je schwerer die angedrohte Strafe ist und je h�ufiger mehrere strafbare
Handlungen zusammenkamen. Die Einstellungsentscheidung war von Merkma-
len des Streits nicht beeinflusst. Eine ver�nderte Einstellungspraxis der Staats-
anwaltschaft war allenfalls dann festzustellen, wenn sich Aggressionen gegen Po-
lizeibeamte richteten. Die Befragung von Staatsanw�lten f�hrte zum Ergebnis,
dass die Qualit�t der polizeilichen Vernehmungen und Akten f�r gut befunden
w�rde und zur Beobachtung der Einsch�tzung, dass Gewaltstraftaten in Paarbe-
ziehungen meist Kçrperverletzungen mit minder schweren Verletzungsfolgen

263 Bannenberg, B.,Weitekamp, E.G.M.; Rçssner,D., Kerner, H.-J.:Mediation bei Gewaltstraftaten
in Paarbeziehungen. Baden-Baden 1999.
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seien. Zur Verfahrensweise gaben Staatsanw�lte an, derartige F�lle �blicherweise
auf den Privatklageweg zu verweisen. �bereinstimmend wurde angegeben, dass
das çffentliche Interesse in F�llen von Paargewalt bei �ußerlich wahrnehmbaren
schweren Verletzungsfolgen bejaht werde. Weiter wurde best�tigt, dass bei feh-
lendem Strafantrag regelm�ßig eine Verfahrenseinstellung stattfinde. § 153 a
StPO werde recht selten angewandt, weil man eine Geldbuße f�r nicht sinnvoll
halte. Der T�ter-Opfer-Ausgleich wird nur in seltenen F�llen f�r geeignet ge-
halten, insbesondere dann, wenn ein Ausgleichsversuch unternommen worden
sei.

Einen besonderen Delikts- bzw. Tatverd�chtigenbereich hatte eine weitere Unter-
suchung zur Verfolgungspraxis der Staatsanwaltschaft, n�mlich F�lle des Ver-
dachts der Kçrperverletzung bei Polizeibeamten. Ausgangspunkt f�r diese Studie
war die Feststellung, dass weder die Auswertung der amtlichen Kriminalit�tskon-
trollstatistiken noch die der Antworten auf parlamentarische Anfragen und sons-
tige Quellen eine gesicherte Aussage dar�ber erlauben, ob Ermittlungsverfahren
gegen Polizeivollzugsbeamtewegen Kçrperverletzung imAmt von Staatsanwalt-
schaften anders bearbeitet und erledigt werden als sonstige Ermittlungsverfahren.
Allerdings ergeben sich zahlreiche Hinweise auf eine besonders selektive Straf-
verfolgung – vor allem in Form einer deutlich hçheren Einstellungsquote ins-
besondere nach § 170 II StPO –, die in einer Gesamtschau betrachtet entspre-
chende Schl�sse nahelegen. Dem widersprechende Daten sind nicht ersichtlich.
Es kann daher nach den Beobachtungen in dieser Untersuchung davon ausgegan-
gen werden, dass Ermittlungsverfahren wegen Kçrperverletzung im Amt von
Staatsanw�lten tats�chlich anders behandelt werden.264

Im Einzelnen ist zu den Untersuchungen zur Einstellungspraxis anzumerken,
dass vor dem Hintergrund des erheblichen Interesses auch an empirischer For-
schung die in methodischer Hinsicht wenig differenzierte Anlage eines erheb-
lichen Teils der auf Diversion bezogenen empirischen Untersuchungen auff�llt.
Ganz �berwiegend sind die Evaluationsfragestellungen nicht durch Kontroll-
gruppen abgesichert; ferner reichen die Evaluationsfragestellungen recht selten
�ber solche Kriterien hinaus, die – wie beispw. erfolgreiche Beendigung des Ver-
fahrens – keine substantiellen Kriterien im Sinne von Opferzufriedenheit oder
normative Validierung darstellen, sondern bloße Kennzeichen des Verfahrens
enthalten.

Die Einstellungs- und Diversionspraxis in der Bundesrepublik Deutschland ga-
ben Anlass zu einer strittigen Erçrterung der Frage nach dem „Zustand“ der heu-
tigen Strafverfolgung, die auf den Ebenen der Politik, der Justiz aber auch der Po-
lizei gef�hrt wurde. Im Zentrum stand dabei die Frage, ob zu viele strafrechtliche
Ermittlungsverfahren eingestellt werden und welche Konsequenzen ein �bermaß

264 Singelnstein, T.: Institutionalisierte Handlungsnormen bei den Staatsanwaltschaften imUmgang
mit Ermittlungsverfahren wegen Kçrperverletzung im Amt gegen Polizeivollzugsbeamte. Mo-
natsschrift f�r Kriminologie und Strafrechtsreform 86 (2003), S. 1–26.
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an Einstellung f�r die Kriminalit�tspr�vention hat.265 Ein gewisser Hçhepunkt
dieser Auseinandersetzung war in einer Studie zu beobachten, aus der die
Schlussfolgerung gezogen wurde, dass die gegenw�rtige Einstellungspraxis
oder vielmehr Nichtverfolgungspolitik der Justiz an Gesetzesungehorsam gren-
ze.266

Ausgangspunkt der Debatte ist die Feststellung, dass die Zahl polizeilich ermit-
telter Tatverd�chtiger und die Tatverd�chtigenbelastung in den letzten Dekaden
best�ndig gestiegen seien, w�hrend die Zahl der Verurteilten fast st�ndig abge-
nommen habe. Als Gr�nde f�r die Abnahme der Veurteilungen werden u. a. die
erweiterten verfahrensrechtlichen Mçglichkeiten der Einstellung, der Abbau
des Legalit�tsprinzips, eine zunehmend liberaler handelnde Justiz und die Ar-
beitsbelastung der Staatsanwaltschaften und Gerichte thematisiert. Hierbei
wird vor allem auf die Zunahme der Einstellungen ohne Auflage hingewiesen.
Zwischen 1982 und 1992 sei die Zahl der Einstellungen n�mlich um 163,9% ge-
stiegen. Die Raten der eingestellten Verfahren h�tten insgesamt von 42,9% 1982
kontinuierlich bis 1992 auf 47,9% zugenommen. Dabei ergeben sich jedoch re-
gionale Auff�lligkeiten. Das Risiko des Beschuldigten angeklagt zu werden, ist
somit u. a. auch davon abh�ngig, in welchem Bundesland eine Straftat begangen
wurde. Die Autoren schließen hieraus, dass es allenfalls eine rechtspolitische Fik-
tion sein d�rfte, die Staatsanwaltschaft in ihrer Filterfunktion alsW�chter undGa-
ranten einer egalit�ren Rechtspolitik zu sehen, die eine von der Polizei bearbeitete
Kriminalit�t wieder auf ein normales Maß zurechtr�cke. Die Autoren und auch
die von ihnen befragten Kriminalbeamten fordern aus diesen Gr�nden eine res-
triktivere Einstellungspraxis.

Dieser Einsch�tzung wurde von Seiten der Justiz vehement widersprochen. Der
Widerspruch basiert auf denselben Daten, bzw. derselben empirischen Grund-
lage. In der Beantwortung der Frage, ob es wirklich stimme, dass – wie behauptet
wird – die Justiz dem Gesetz nicht mehr gehorche, ihre Mçglichkeit Verfahren
einzustellen immer mehr ausnutze und sich einer sachgerechten Strafverfolgung
durch immer weniger Anklagen und Verurteilungen verweigere267, wird auf alter-
native Interpretationsmçglichkeiten der Daten verwiesen. So wird ausgef�hrt,
dass die Behauptung vor allem auf eine falsche Interpretation der Polizeilichen
Kriminalit�tsstatistik (PKS) zur�ckgehe. Bei richtiger Auslegung zeige sich,
dass sich das Anklageverhalten der Staatsanwaltschaft in den untersuchten
zehn Jahren nur unerheblich ver�ndert habe. Außerdem werde an dem Anteil
der Freiheitsstrafen �ber zwei Jahre an allen verh�ngten Freiheitsstrafen deutlich,
dass die Staatsanwaltschaft nicht zçgerlicher mit der Strafverfolgung geworden

265 Braasch, H.-J., Kçhn, K., Kommoß, K., Winkelmann, O.-H.: Der Gesetzesungehorsam der Jus-
tiz. Eine kriminologische Untersuchung zur Problematik von Verfahrenserledigungen im Ver-
h�ltnis Polizei/Justiz und ihre Auswirkung auf kriminal- und gesellschaftspolitische Pozesse.
bdk Bund Deutscher Kriminalbeamter, L�beck, Berlin, Essen, Wiesbaden 1997.

266 Vgl. Braasch, H.-J., Kçhn, K., Kommoß, K., Winkelmann, O.-H.: a. a. O., 1997.
267 Weber, V.: Gesetzesungehorsam der Justiz? Deutsche Richterzeitung 76 (1998), S. 302–305.
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ist, denn dieser Anteil sei in den letzten Jahren gestiegen. Soweit dennoch Einstel-
lungsmçglichkeiten erleichtert worden seien, worauf die Verschiebung der Erle-
digungszahlen von Einstellungen mit Auflagen zu Einstellungen ohne Auflagen
hinzudeuten scheinen, handele es sich um politische Entscheidungen, die nicht
die Justiz zu verantworten habe. Andererseits wird offensichtlich zunehmend
eine Bedeutungsreduzierung der folgenlosen Einstellung gem. § 153 StPO vor-
geschlagen. In eine solche Richtung geht nunmehr das so genannte S�chsische
Modell, dessen Initiative ganz wesentlich auf der Zielsetzung beruht, generalpr�-
ventive Zielsetzungen durch eine Verlagerung der folgenlosen Einstellungen auf
solche gem�ß § 153 a StPO zu verfolgen. Andererseits soll die erwartete verfah-
rensçkonomische Belastung durch Vereinfachungen ausgeglichen werden, die al-
lerdings wiederum der Polizei eine grçßere Rolle in der Einstellungspolitik zu-
ordnen.268

Freilich zeigt die Auseinandersetzung um die Bedeutung und die Wirkungen der
Einstellungspolitik, dass empirischen Forschungen in diesem Bereich erhebliche
Bedeutung zukommt, dass andererseits aber empirische Untersuchungen, die ge-
rade hier in reichem Maße vorliegen, doch nur ganz unzureichend aufgegriffen
und in rechtspolitischen Debatten verarbeitet werden. Denn im Wesentlichen
geht es ja um die Frage, welche Auswirkungen die Einstellungspraxis der Staats-
anwaltschaft und der Gerichte in individual- und generalpr�ventiver Hinsicht hat.
Untersuchungen in diesem Bereich wurden insbesondere im Hinblick auf die Le-
galbew�hrung von Beschuldigten nach einer staatsanwaltschaftlichen Einstel-
lung gem. § 153 a StPO durchgef�hrt.269 Demgegen�ber bleibt die generalpr�-
ventive Seite der Fragestellung, insbesondere soweit es sich um positive General-
pr�vention handelt, defizit�r erforscht, was angesichts der Komplexit�t der hier
vorliegenden Fragestellungen allerdings nicht verwundern kann.

Nach den Erkenntnissen der Forschung zur spezialpr�ventiven Wirkung des
§ 153 a StPO, erscheint diese Erledigungsform als ein zweckm�ßiges, einfaches
Erledigungsverfahren f�r denBereich der kleineren undmittlerenKriminalit�t.270

Die Beschleunigungs- und Entlastungseffekte f�r die Staatsanwaltschaft werden
bezogen auf das Vorverfahren als signifikant bezeichnet. Die Praxis hat diese Er-
ledigungsart im �brigen angenommen und dazu gef�hrt, dass § 153 a StPO eine
wesentliche Rolle in den staatsanwaltschaftlichen Instrumentarien zur Bew�lti-
gung von Kleinkriminalit�t spielt.

268 Sprenger, W., Fischer, T.: Verbesserte Verfolgung des Ladendiebstahls – S�chsisches Alterna-
tivmodell zum „Strafgeld“. Deutsche Richterzeitung 78 (2000), S. 111–117, mit einer kritischen
Erwiderung von Weßlau, E.: Strafgeld . . .. und kein Ende – Ein Kommentar zum s�chsischen
Verfahrensmodell. Deutsche Richterzeitung 78 (2000), S. 118–120.

269 Schlieben, E. v.: Legalbew�hrung nach Einstellungen des Strafverfahrens gem�ß § 153 a I StPO.
Eine empirische Untersuchung bei der Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht N�rnberg –
F�rth. Aachen 1996.

270 Schlieben, E. V.: a. a. O., 1996.
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Spezialpr�ventive Effekte werden auch f�r die jugendstrafrechtliche Diversion
thematisiert. Eine Untersuchung vergleicht die staatsanwaltschaftliche Diversion
nach § 45 JGGmit eingriffsintensiverenReaktionsformen nach einer Anklagevor
dem Jugendgericht.271 Die Ergebnisse der Untersuchung f�hren zu der Schluss-
folgerung, dass eine staatsanwaltschaftliche Diversion nach § 45 JGG eine
gleichwertige Reaktionsalternative im Vergleich zu eingriffsintensiveren Reak-
tionsformen nach einer Anklage vor dem Jugendgericht darstellt. Die staats-
anwaltschaftliche Verfahrenseinstellung erfolgte zumeist ohne eine weitere,
�ber die bloße Ermahnung hinausgehende Maßnahme. Nicht nur der Verzicht
auf „station�re“ Sanktionen, auch dieweitgehende strafjustitielle Nicht-Interven-
tion und der Verzicht auf „ambulante“ Maßnahmen m�ssen demnach als eine im
Prinzip sinnvolle Reaktionsform auf Normabweichungen Jugendlicher angese-
hen werden. Die Ergebnisse haben aber nach Meinung von Crasmçller dennoch
keinen empirischen Beleg f�r die These erbracht, wonach jede Form strafrecht-
licher Sozialkontrolle als verzichtbar oder gar sch�dlich anzusehen sei.

Im Zusammenhang mit empirischen Untersuchungen zur Erledigung des Straf-
verfahrens durch Einstellung und Maßnahmen der Diversion ist dann vor allem
auf Studien zum T�ter-Opfer-Ausgleich hinzuweisen. Die aktuellen Probleme
von Anspruch und Wirklichkeit des T�ter-Opfer-Ausgleichs im allgemeinen
Strafrecht unter besonderer Ber�cksichtung des Zuweisungsverhaltens der
Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung von Hartmann zumAusgangspunkt.272

Dabei kam besondere Bedeutung nat�rlich der Frage zu, wie groß das Fallpoten-
zial an Schlichtungsf�llen ausgehend von zuvor bestimmten, allgemein konsens-
f�higen �berweisungsvoraussetzungen ausf�llt und welche quantitative Bedeu-
tung bei der Ermittlung des grunds�tzlichen j�hrlichen Fallpotenzials in Hanno-
ver dem Bereich schwerer Delikte zukommt. Schließlich wird die tats�chliche
Ausschçpfungsquote im Verh�ltnis zu dem zuvor evaluierten mçglichen Fall-
potenzial thematisiert und die Frage gestellt, wo Hindernisse f�r eine grçßere An-
wendungsh�ufigkeit des TOA liegen. Die Ermittlung des grunds�tzlich aus-
schçpfbaren Fallpotenzials zeigte dabei, dass ca. 16% des j�hrlichen Fallaufkom-
mens prinzipiell den allgemeinen �berweisungsvoraussetzungen entspricht und
damit TOA-geeignet ist. Ebenso gibt es wohl auch im Bereich mittlerer und
schwerer Kriminalit�t eine ausreichende Zahl von Verfahren, die den Anforde-
rungen einer Fallzuweisung entsprechen. Ca. 7,5% der schlichtungsgeeigneten

271 Crasmçller, B.: Wirkungen strafrechtlicher Sozialkontrolle jugendlicher Kriminalit�t. Eine em-
pirische Analyse der spezialpr�ventiven Effekte staatsanwaltschaftlicher Diversion. In: Pfeiffer,
Ch. (Hrsg.): T�ter-Opfer-Ausgleich im Allgemeinen Strafrecht – Die Ergebnisse der Begleit-
forschung des WAAGE-Projekts Hannover. Beitr�ge zur rechtssoziologischen Forschung;
Band 11. Pfaffenweiler 1996, S. 129–135; vgl. auch Crasmçller, B.: Staatsanwaltschaft und T�-
ter-Opfer-Ausgleich. Baden-Baden 1998.

272 Hartmann, U. I.: Forschungsergebnisse zum T�ter-Opfer-Ausgleich im allgemeinen Strafrecht.
Eine rechtstats�chliche Untersuchung undBegleitforschung zumModellprojekt „WAAGEHan-
nover e. V.“ auf der Grundlage staatsanwaltschaftlicher Ermittlungsakten. Interdisziplin�re Bei-
tr�ge zur kriminologischen Forschung; Band 7. Baden-Baden 1997.
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F�lle werden dem Bereich der mittleren bis schweren Kriminalit�t zugeordnet.
Allerdings ist die Ausschçpfungsquote dieses potenziell vorhandenen Fallauf-
kommens gering. Die praktische Bedeutung des TOA bleibt insgesamt gesehen
unbedeutend und spielt im Arbeitsalltag der Staatsanwaltschaft kaum eine Rolle.
Trotz der vereinbarten �berweisungsbedingungen wurde nach den aus dieser Un-
tersuchung vorliegenden Erkenntnissen nur eine tats�chliche �berweisungsquote
von 1,5% erreicht. Die mangelnde Zuweisung von F�llen ist vor allem auf den
fehlenden Vollzug der Staats- und Amtsanw�lte hinsichtlich zuvor getroffener
�berweisungsvereinbarungen zur�ckzuf�hren. Ferner bilden sich in der Staats-
anwaltschaft selbstst�ndige Theorien dar�ber aus, wann ein Verfahren TOA-ge-
eignet ist oder auch nicht. Diese Theorien stimmen offensichtlich (und erwar-
tungsgem�ß) nicht notwendig mit den Einsch�tzungen der Projektbetreiber �ber-
ein.

6.3.4 Ermittlungsmethoden und Ermittlungseffizienz

Der Bereich der Ermittlungsmethoden im Einzelnen steht offensichtlich nicht im
Zentrum des Interesses empirischer Rechtstatsachenforschung. Punktuelle Infor-
mationen zu Ermittlungsmethoden fallen in der Regel in Untersuchungen zu Ein-
zeldelikten in Form von empirischen Verteilungen an. Ermittlungsmethoden sind
aber weder in Form ihres spezifischen Beitrags zumErmittlungserfolg noch in ih-
ren Anwendungsstrukturen bislang nur vereinzelt zum Gegenstand von gezielter
empirischer Strafverfahrensforschung gemacht worden.

So f�hrte die Untersuchung von Dçlling zur Ermittlungseffizienz der Polizei (im
Bereich von Raub, Einbruchsdiebstahl, Vergewaltigung und Betrug) im Wesent-
lichen zur Best�tigung dessen, was aus Forschungen der siebziger und achtziger
Jahre bereits bekannt war:273

t Die Polizei ermittelt selbstst�ndig,

t dieStaatsanwaltschaft greift in die eigentlicheErmittlungst�tigkeit kaumein274;

t Die Ermittlungseffizienz (Aufkl�rungsquote, Anklagequote, Verurteilungs-
quote) ist abh�ngig von einem bereits zu anfang bekannten Tatverd�chtigen
bzw. der Wahrscheinlichkeit, im ersten Zugriff einen Tatverd�chtigen zu iden-
tifizieren („auf frischer Tat“);

t Die Ermittlungsintensit�t orientiert sich an der Aufkl�rungswahrscheinlichkeit
sowie (deliktsabh�ngig) an der Tatschwere.275

273 Vgl. hierzu Blankenburg, E., Sessar, K., Steffen, W.: Die Staatsanwaltschaft im Prozess straf-
rechtlicher Sozialkontrolle. Berlin 1978; Steffen, W.: Die Ermittlungseffizienz der Polizei aus
der Sicht des sp�teren Strafverfahrens. Wiesbaden 1976; Steffen, W.: Inhalte und Ergebnisse
polizeilicher Ermittlungen. M�nchen 1982

274 Dçlling, D.: Polizei und Legalit�tsprinzip. In: Geisler, C. (Hrsg.): S. 47.
275 Zusammenfassend vgl. Dçlling, D.: a. a. O. 1999, S. 47 ff.
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Untersuchungen zur Implementation von Ermittlungsmethoden und insbeson-
dere zur Effizienz von Ermittlungsmethoden sind selten. Dies gilt aber vor allem
f�r solche Ermittlungsmethoden hinsichtlich derer Rechtstatsachenforschung
schon deshalb erwartet werden sollte, weil in den Voraussetzungen ihrer Einf�h-
rung und in der Ausgestaltung ihrer Anwendungsvoraussetzungen Effizienz und
Brauchbarkeit in der Bek�mpfung von Kriminalit�t einen herausragenden Stel-
lenwert einnahmen. Besondere Ermittlungsmethoden, die insbesondere mit
dem Gesetz zur Bek�mpfung des Bet�ubungsmittelhandels und anderer Formen
Organisierter Kriminalit�t (OrgKG) 1992 sowie mit dem Verbrechensbek�mp-
fungsgesetz 1994 eingef�hrt worden sind, stehen ja in der Regel unter der ein-
schr�nkenden Bedingung, dass ohne ihren Einsatz die Aufkl�rung einer (Kata-
log-) Straftat wenigstens wesentlich erschwert w�re.

Eine andere Fragestellungwird imZusammenhangmit der Effizienz polizeilicher
Ermittlungsarbeit aufgegriffen, wenn Ver�nderungen in der Definition von Straf-
taten zwischen Polizei und Justiz sowie der Einfluss der polizeilichenDefinitions-
strategien auf die Entwicklung polizeilich registrierter Kriminalit�t thematisiert
werden. Derartige Fragen wurden f�r das Raubdelikt �berpr�ft.276 Die polizei-
liche Definition von Sachverhalten wird nach den Ergebnissen dieser Unter-
suchung von der Justiz h�ufig nicht best�tigt. Grunds�tzlich nimmt die Polizei zu-
n�chst die schwerstmçgliche Definition als Ausgangspunkt an. Hierin liegt inso-
fern ein Problem, als der Tatvorwurf sp�ter bei der Justiz zwar entsprechend kor-
rigiert werden kann; in der PolizeilichenKriminalstatistik bleibt aber die zun�chst
angenommeneKategorisierung erhalten. Gerade bei der Kategorie der „sonstigen
Raub�berf�lle“ sind die Fallkonstellationen sehr unterschiedlich und reichen von
eher leichtenVarianten bis hin zu sehr gravierendenVorf�llen. Gerade die leichten
Verstçße aber werden von der Justiz sp�ter h�ufig zu Diebst�hlen und/oder Kçr-
perverletzungen zur�ckgestuft. Dies zeigt eine Berechnung der Verurteilungs-
wahrscheinlichkeit bei allen Straftaten einerseits und den Raubdelikten anderer-
seits: Insgesamtwird etwa jeder zweite Tatverd�chtige, dessenFall vonder Polizei
an die Justiz geht, auch verurteilt. Bei denRaubstraftaten allerdingswird nur noch
jeder dritte an die Justiz �bergebene Fall auch mit einer Verurteilung wegen Rau-
bes abgeschlossen. In Hamburg kçnnte ein Grund f�r den Anstieg darin liegen,
dass die dortige „Arbeitsgemeinschaft zur Organisation der Kriminalkommis-
sariate“ (AGOKK) im Jahre 1989 neue „durchschnittliche Bearbeitungsdauer-“
Zeiten f�r unterschiedliche Delikte festgelegt hat; f�r die mitunter eng beieinan-
der liegenden Delikte Diebstahl und Raub wurden dabei sehr unterschiedliche
Werte festgelegt, n�mlich f�r den Diebstahl eine Bearbeitungsdauer von sieben
Minuten, f�r den Raub eine von 1.443 Minuten. Bedenkt man nun, dass die Be-
arbeitungsdauer zur Berechnung der Personalverteilung verwendet wird, dann
ist nicht von der Hand zu weisen, dass bereits das Bekanntwerden der Berechnun-

276 Kerner, St. R.: Kriminologische Aspekte zur Entwicklung der Raubkriminalit�t – Folgen f�r die
polizeiliche Praxis. Der Kriminalist 1993, S. 344–349; Kerner, St. R.: Kriminologische Aspekte
zur Entwicklung der Raubkriminalit�t – Teil 2. Der Kriminalist 1993, S. 451–453.
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gen dazu gef�hrt haben kçnnte, dass Sachverhalte, die ansonsten auch als Dieb-
stahl h�tten bearbeitet werden kçnnen, nun als Raubstraftat definiert wurden.

An der Fragestellung der Effizienz ist auch eine empirischeUntersuchung von an-
gezeigten F�llen des Straßenraubes in Hamburg interessiert.277 Hier ging es um
die Fragen, welchen Einfluss die Glaubw�rdigkeit der Opfer auf die schutzpoli-
zeilichen Sofortmaßnahmen hat und wie die Aufkl�rungswahrscheinlichkeit
mit der Zeitdifferenz zwischen Tat und Anzeige zusammenh�ngt. Schließlich
wird gefragt, wie die Qualit�t der kriminalpolizeilichen Arbeit bei Straßenraub
einzusch�tzen ist. Maßgeblich f�r Maßnahmen unmittelbar nach der Anzeigen-
erstattung ist die Glaubw�rdigkeit des Opfers. Diese wird signifikant von drei
Faktoren beeinflusst. In einer multiplen Regressionsanalyse wurde die Alkoholi-
sierung des Opfers als der ausschlaggebende Faktor ermittelt. Sozialhilfebezug
und Zeitdifferenz zwischen Tatgeschehen und Anzeige determinieren neben
dem Alkoholeinfluss signifikant die Glaubw�rdigkeit der Opfer. Die Glaubw�r-
digkeit der Opfer beeinflusst ihrerseits in bedeutsamer Art und Weise die Einlei-
tung der Sofortfahndung. Die Aufkl�rungswahrscheinlichkeit eines Straßenrau-
bes wird offenbar maßgeblich von der Zeitdifferenz zwischen Tat und Anzeige
bestimmt. Denn 78,4% der aufgekl�rten F�lle wurden innerhalb von 30 Minuten
nach der Tat an die Polizei gemeldet. Insgesamt betrachtet bleibt die Qualit�t der
kriminalpolizeilichen Sachbearbeitung bei Straßenraub aber nach der Einsch�t-
zung der Studie unbefriedigend.

Besondere Ermittlungsanstrengungen konzentrieren sich seit geraumer Zeit auf
chronische oder Intensivstraft�ter. Vorgestellt wird ein Ansatz zur Ermittlung in
F�llen von Intensivstraft�tern in einer Arbeit von Wolke. Nach diesem Ansatz
soll dem Erscheinungsbild des jugendlichen „Intensivt�ters“ durch die konkrete
und individualisierte Besch�ftigung mit dem Delinquenten und seinem sozialen
Umfeld und durch zentrale und t�terorientierte Arbeitsweise entgegengewirkt
werden. Zus�tzlich geht der Ansatz von einer gezielten Beobachtung des Kinder-
und Jugendkriminalit�tsbereichs aus. Dar�ber hinaus wird neben einer Zusam-
menarbeit mit anderen Institutionen seitens der Polizei auch eine Optimierung
der polizeiinternen Zusammenarbeit angestrebt. Externe Institutionen, die eben-
falls mit den entsprechenden Kindern besch�tigt sind, erhalten bei ihrenMaßnah-
men ein Kooperations- und Unterst�tzungsangebot. Die Vorstellungen �ber die
Zusammenarbeit zwischen dem Jugendhilfebereich und dem f�r jugendliche In-
tensivt�ter zust�ndigen Polizeidezernat sind �berwiegend umgesetzt worden. Im
Justiz- und Schulbereich wurden die Kooperationsbem�hungen nach den Ergeb-
nissen der Studie allerdings nur ansatzweise realisiert. Seitens der Justiz werden
demnach keine fall�bergreifenden Absprachen gesucht. Die einzelnen Schulen
reagieren ebenfalls eher zur�ckhaltend auf die angebotene Zusammenarbeit mit
der Polizei. Die institutions�bergreifenden Absprachen werden freilich von fast
allen beteiligten Institutionen als positiv und effektiv und damit als erfolgreich

277 B�hr, M., Bathsteen, M.: Straßenraub in Hamburg. Kriminalistik 46 (1992), S. 221–225.
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bewertet. Somit liegen subjektive Erfolgsaussagen durch dieKooperationspartner
vor. Die t�terorientierte Sachbearbeitung wird klar umgesetzt und f�hrt nach Ein-
sch�tzung des Autors zu einer qualitativ besseren Aktenlage. Vor allem werden
Daten zur Persçnlichkeit des Tatverd�chtigen und seines sozialen Umfeldes erho-
ben. Durch die zentrale Bearbeitungsweise findet außerdem die polizeiliche Er-
mittlungsarbeit in einem einzigen Kommissariat statt. Tatzusammenh�nge kçn-
nen deshalb besser erkannt werden.278

Eine weitere Untersuchung zu Intensivt�tern wurde von Matt/Rother vorgelegt.
Die Untersuchung befasst sich mit Verfahren gegen 25 Intensivt�ter. Die von
der Polizei gefertigten Anzeigen der 25 Intensivt�ter f�hrten zu folgendem Ver-
fahrensausgang bei Staatsanwaltschaft und Gericht: Ein knappes Viertel (23%)
wird wegen Strafunm�ndigkeit, weitere 7% werden wegen anderer Verfahrens-
hindernisse oder fehlendem, f�r eine Anklage ausreichenden Tatverdachts einge-
stellt. 16% aller Anzeigen haben zu einer Bearbeitung und Entscheidung durch
das Gericht gef�hrt (8% zu Urteilen – § 27 JGG, Jugendstrafe, Freiheitsstrafe;
3% zu Urteilen mit Auflagen und Weisungen; 5% zu Einstellungen nach § 47
JGG). Nicht ber�cksichtigt sind die Verfahrenseinstellungen nach § 154 II StPO
in der Hauptverhandlung. Die Einstellungen der Staatsanwaltschaft – § 45 JGG
(10%), § 170 II StPO (7%), § 31 a BtmG (4%) – sind mit 21% nicht sonderlich
ausgepr�gt. Einstellungen nach § 154 StPO machen 26% der Verfahrensaus-
g�nge aus. Zugleich sind hiermit nicht alle Anklagen erfasst: Durch die Verfah-
renstechnik der Verbindung werden weitere 537 Anklagepunkte (also fast ein
Drittel aller Anzeigen) mit verhandelt. So sind 75% der verbundenen Anklagen
dem Ausgang Urteil (§ 27 JGG, Jugendstrafe) zuzurechnen, 18% der Erledigung
Urteile mit Weisungen u. a., 5% den Einstellungen nach § 47 JGG (Rest: § 154
StPO, § 45 JGG). Ins Auge f�llt die z. T. erhebliche Belastung mit Jugendstrafen
(so sind sieben Jugendliche viermal, drei sind f�nfmal und zwei sogar sechsmal zu
einer Jugendstrafe verurteilt worden) und U-Haftanordnungen (zwei hatten acht-
mal, einer neunmal und einer sogar elfmal Untersuchungshaftzeiten).279

Fragestellungen der Ermittlungseffizienz kommen auch in Untersuchungen zur
Vernehmung durch die Polizei zum Ausdruck, auf die bereits weiter oben einge-
gangen wurde. Probleme resultieren nach hierzu vorliegenden Untersuchungen
aus der Divergenz der Interessen- und Ereigniswissenstypen. In der Regel ist
n�mlich der Vernehmungsbeamte an den Ereignissen, bez�glich der das Wissen
des Beschuldigten ausgeforscht werden muss, nicht unmittelbar beteiligt.280

W�hrend der Vernehmungsbeamte somit nur ein typisches Wissen um die Nor-
malit�t von Alltagshandeln und strafbarem Handeln besitzt, verf�gt der Beschul-

278 Wolke, A.: Jugendliche Mehrfach-/Intensivt�ter – Polizeiliche Ermittlungskonzepte. Krimina-
listik 57 (2003), S. 500–506.

279 Matt, E., Rother, D.: Jugendliche „Intensivt�ter“. Monatsschrift f�r Kriminologie und Straf-
rechtsreform 84 (2001), S. 472–482.

280 Schrçer, N.: Das Dominanzgef�lle in polizeilichen Vernehmungen – der Beschuldigte als struk-
turell �berlegener. Zeitschrift f�r Rechtssoziologie 13 (1992), S. 231–248.
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digte – wie auch immer – �ber ein f�r die Aufkl�rung wertvolles fallspezifisches
Ereigniswissen. Im Ermittlungsinteresse muss der Vernehmungsbeamte die Aus-
sage des Beschuldigten systematisch in Zweifel ziehen. Als weiteres Mittel der
Fall�berpr�fung steht ihm nur sein fallunspezifisches Ereigniswissen zur Ver-
f�gung, das es ihm lediglich ermçglicht, die in Bezug auf ein ihm zur Rekonstruk-
tion und �berpr�fung geeignet erscheinendes Ermittlungsverfahren „wahr-
scheinlichster“ Leseart zu bestimmen. Diese Divergenz von Interessen- und Er-
eigniswissenstypen ist kennzeichnend f�r die Sachverhaltserforschung des straf-
prozessualen Erkenntnisverfahrens und stellt den Vernehmungsbeamten vor eine
strukturelle Problemlage. Denn theoretisch kann von einer Aushandlungsdomi-
nanz des Beschuldigten ausgegangen werden. Mit dem strafrechtlich abgesicher-
ten Bestand eines Aussageverweigerungsrechts und der Erforderlichkeit einer
Genehmigung der vertexteten Aussagen durch den Beschuldigten ist ein Aus-
handlungsrahmen geschaffen, in dem die Reaktionen des Beschuldigten (a)
zwangsl�ufig f�r die Aushandlungsmodalit�ten und die Ergebnisbestimmung
ausschlaggebend sind, so dass dem Beschuldigten (b) die Mçglichkeit erçffnet
ist, ein weitgehend an den eigenen Vorstellungen orientiertes Aushandlungsver-
fahren und eine entsprechende Ergebnisbestimmung durchzusetzen. Diese fak-
tische Dominanz des Beschuldigten blieb bei der bisherigen Erforschung polizei-
licher Beschuldigtenvernehumgen unbeachtet. Der Vernehmungsbeamte kann in
polizeilichen Vernehmungen ohne eine – wie auch immer zustandekommende –
„Einwilligung“ des Beschuldigten keine Aushandlungsform und kein Ermitt-
lungserbgebnis durchsetzen. Dass dem Beschuldigten die Aushandlungsdomi-
nanz in manchen F�llen �berhaupt nichts nutzt („eindeutige Ermittlungslage“)
oder dass er die sich ihm bietenden Chancen allzu h�ufig nicht zu nutzen weiß
(„mangelnde Kompetenz“), steht nach Auffassung der Untersuchung auf einem
anderen Blatt und ber�hrt nicht die dominante Position, die ihm f�r den Bereich
der polizeilichen Vernehmung zuzuordnen ist. Daher ist der Vernehmungsbeamte
vor dem Hintergrund nicht zu vereinbarender Interessenlagen von der Koope-
rationsbereitschaft der Beschuldigten weitgehend abh�ngig. Der Vernehmungs-
beamte ist tentativ gezwungen, zum Zwecke der Wahrheitserforschung und der
Beweiserhebung Verfahren zu w�hlen, mit denen die Wahrheitserforschung
und Beweiserhebung immer auch erheblich gef�hrdet sein kçnnen.

Die Beschleunigung von Ermittlungsverfahren im Bereich der Wirtschaftskrimi-
nalit�t – insbesondere der Insolvenzdelikte –wird ebenfalls durch empirische Un-
tersuchungen aufgegriffen. Dabei steht im Vordergrund die Frage, durch welche
Maßnahmen in der polizeilichen Ermittlungsarbeit und Fallbearbeitung dem ho-
hen Kriminalit�tsanstieg im Bereich der Insolvenzdelikte (Steigerung um bis zu
180%) Rechnung getragen und das Ermittlungsverfahren beschleunigt werden
kann.281 Die personelle Ausstattung der Strafverfolgungsbehçrden konnte nach

281 Dittrich, J., Gruhl, J., Hepp, H.: Ermittlungsverfahrenwegen Insolvenzdelikten. Kriminalistik 52
(1998), S. 713–716.
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der Einsch�tzung dieser Untersuchung mit der Entwicklung der Wirtschaftskri-
minalit�t nichtmithalten. Dies resultierte darin, dass immermehr Ermittlungsver-
fahren nicht zugeteilt werden konnten, da die Bearbeitungskapazit�ten aus-
geschçpft waren. Als Lçsungsmçglichkeit wird in der Studie die Bildung von
so genannten „WESP“ – „Wirtschaftsstrafrechtliche Ermittlungsgruppe Staats-
anwaltschaft – Polizei“ thematisiert. Diese besondere Organisationsform ermçg-
licht eine bessere Zusammenarbeit von Staatsanwaltschaft und Polizei, wodurch
nutzlose Ermittlungen vermieden und erhebliche Zeitgewinne erzielt werden
kçnnen. Auch bei den Beschuldigten f�hrte ein solches Verfahren, das nur wenige
Monate nach der Insolvenz durchgef�hrt wird, auf eine wesentlich grçßere Ak-
zeptanz. Zudem blieben die im Bereich der Wirtschaftskriminalit�t bekannten
Abstriche bei den Sanktionen wegen langer Ermittlungsdauer bei Bearbeitung
der F�lle durch die „WESP“ aus.

Im Hinblick auf die Aufkl�rungseffizienz liegt eine Untersuchung von Luff/Sut-
terer/Norton282 vor. Ausgangspunkt ist die Feststellung, dass Bayern bei Dieb-
st�hlen von Kfz im Untersuchungsjahr 1999 einerseits die geringste H�ufigkeits-
zahl, andererseits die hçchste Aufkl�rungsquote aufweist. Eine nicht richtlini-
enkonforme Erfassung oder garManipulation der PKS des Freistaats Bayern, wo-
nach vorwiegend gekl�rte F�lle des Kfz-Diebstahls zur PKS gemeldet und
ungekl�rte „unterschlagen“ werden, ist nach dem Ergebnis der vorliegenden Un-
tersuchung unwahrscheinlich. Im gesamten Beobachtungszeitraum zwischen
1990 und 1999 weist Bayern die mit Abstand hçchste Aufkl�rungsquote beim
Kfz-Diebstahl auf; der in der PKS f�r 1999 ausgewieseneWert von 56,5%wurde
durch die Aktenauswertung best�tigt (57,7%). Beeinflusst wird diese Quote nach
der Untersuchung v. a. von zwei Tatsachen: Eine erhçhte Aufkl�rungsquote auf
Grund der Nutzung einschl�giger Dateien wie FINAS, RAKK und auch der An-
haltemeldungen ist auf der Grundlage einer Aktenauswertung nicht nachweisbar,
da diesbez�gliche Recherchen in den polizeilichen Kriminalakten in der Regel
nicht ausgewiesen werden. Die Tatsache, dass die Initiative f�r diese Dateien
von Bayern ausging und der Freistaat diese technischen Mçglichkeiten im Ver-
gleich mit den anderen Bundesl�ndern weit �berproportional nutzt, st�tzen die
Vermutung, dass die hohe Aufkl�rungsquote auch teilweise darauf zur�ckzuf�h-
ren ist. Als s�dçstliches Land hat Bayern dann den mit Abstand l�ngsten Grenz-
verlauf zum europ�ischen Ausland. Gerade durch Kontrollen an den Grenzen
bzw. im grenznahen Bereich werden gestohlene Kraftfahrzeuge identifiziert
und die entsprechenden F�lle aufgekl�rt. Als zusammenfassendes Fazit der Un-
tersuchung wird festgehalten, dass weder bez�glich der Erfassung von Kfz-Dieb-
st�hlen noch bei der entsprechenden Aufkl�rungsquote solche Unregelm�ßig-
keiten festzustellen sind, die eine tolerierbare statistische Fehlerquote �berstei-
gen.

282 Luff, J., Sutterer, P., Norton, H.: Diebstahl vonKraftfahrzeugen.�berpr�fung vonFallzahlen und
Aufkl�rungsquoten im Bundesl�nder �bergreifenden Vergleich. M�nchen 2003.
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Die Darstellung von Realit�t im polizeilichen Ermittlungsverfahren der Um-
weltdelikte und die Auseinandersetzung mit den polizeilichen Organisations-
strukturen sowie der sachlichen Ausstattung und der fachlichen Kompetenz der
Beamten, der Eigensicherungsaspekt und Ermittlungsprobleme, die sich aus
der verwaltungsakzessorischen Ausgestaltung des Umweltstrafrechts imVerh�lt-
nis zwischen Genehmigungs- und Kontrollbehçrden einerseits und Strafverfol-
gungsbehçrden andererseits ergeben, werden in einem weiteren Forschungsband
aufgegriffen.283 Hinsichtlich der strukturellen Ermittlungskompetenz der Polizei
wird ausgef�hrt, dass bei den betroffenen Polizeibeamten hçchst umstritten sei,
wie die optimale Zust�ndigkeitsregelung bei der Verfolgung von Umweltkrimi-
nalit�t aussehen solle. Es gibt nach den hier vorliegenden Erw�gungen gleicher-
maßen gute Gr�nde f�r die Zust�ndigkeit von Kripo wie von Schupo f�r die Be-
k�mpfung vonUmweltkriminalit�t. Gemischte Zust�ndigkeiten werden als unbe-
friedigend und effizienzmindernd empfunden. Es herrscht ein allgemeiner
Wunsch nach Fachkommissariaten oder Sondereinheiten bzw. integrierten Ein-
heiten vor, um die Vorteile beider Polizeibehçrden zu vereinigen und faktische
Reibungsverluste geteilter Zust�ndigkeit abzubauen. Ermittlungshemmende Po-
lizeiorganisationsstrukturen betreffen das Folgende. In drei Bundesl�ndern be-
steht eine polizeiliche Organisation, die Vollzugspolizei und allgemeine Polizei-
behçrden auf Gemeindeebene z. T. auch auf Kreis- und Bezirksebene einheitlich
verwaltet. Diese Organisationsstruktur wirft bei der polizeilichen Bek�mpfung
von Umweltkriminalit�t geradezu un�berwindliche Hindernisse auf, da sie zu In-
teressenkonflikten f�hrt: B�rgermeister, Landrat oder Regierungspr�sident sind
demnach Leiter bzw. Dienstaufsichtsf�hrende auch der Vollzugspolizei. Anders
jedoch als die Vollzugspolizei, die sich im Umweltstrafrecht allein dem çkologi-
schen Paradigma verpflichtet sieht, ist der Umweltschutz f�r Gemeinde und
Kreise ein relevanter Kostenfaktor, der zudem teilweise çkonomischen Interessen
zuwiderl�uft. So kann es zu der paradoxen Situation kommen, dass die Vollzugs-
polizei gegen ihre eigenen (Dienst)Vorgesetzten ermitteln muss. Die Beamten
kçnnen schlechterdings weder unbefangen noch unabh�ngig ermitteln, wenn
der Beschuldigte �ber ihre Befçrderung zu entscheiden hat und nach allem,
was man �ber staatsanwaltliche und gerichtliche Erledigungsstrategien in Um-
weltsachen weiß, unabh�ngig von der Art und Schwere des Verdachts mit grçßter
Wahrscheinlichkeit ohne Verurteilung davonkommen und auch im Amt bleiben
wird. Diese verfehlte polizeiliche Organisationsstruktur sollte nach Auffassung
der Studie so schnell wie mçglich korrigiert werden. Die fachliche Kompetenz
f�r Ermittlungen in Umweltstrafsachen ist auch nach Selbsteinsch�tzung der be-
troffenen Beamten deutlich zu gering. Die Verf�gbarkeit auch nur der nçtigsten
technischen Ausr�stungsgegenst�nde ist – sieht man einmal von denWasserpoli-
zeien ab – nicht gegeben. Die Angst vor Gesundheitssch�den beeinflusst notwen-

283 K�hne, H.-H. Gçrgen, Th.: Die polizeiliche Bearbeitung von Umweltdelikten. Eine empirische
Untersuchung zur strafprozessualen Implementierung materiellen Rechts. BKA-Forschungs-
reihe Nr. 23, Wiesbaden 1991.
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digerweise und ganz erheblich die Ermittlungsintensit�t. Insofern w�re eine Ver-
besserung des Selbstschutzes vonBeamten zugleich ein Beitrag zur Erhçhung der
Ermittlungseffizienz. Ferner wird erwogen, dass der Abbau verschiedener Defi-
zite, die polizeiseitig nicht bzw. nicht allein bew�ltigt werden kçnnen, dazu f�h-
ren kçnnte, im Rahmen flankierender Maßnahmen das Ermittlungspotenzial der
Polizei zu steigern. Hierzu werden gez�hlt die Hilfestellung beimUmgang mit si-
chergestellten Großmengen von Schadstoffen, das Anbringen von versiegelten
Dauermessstationen an allen (potenziellen) Emissionsquellen, um den Nachweis
von Umweltstraftaten zu erleichtern, und außerdem geeignete Fortbildung f�r
Staatsanw�lte und Richter, da ansonsten Verbesserungen polizeilicher Ermitt-
lungskompetenzen wirkungslos bleiben w�rden.

Das unterschiedlich hohe Verurteilungsrisiko von nichtdeutschen und deutschen
jugendlichen Beschuldigten wird zum Ausgangspunkt von Effizienzstudien, die
sich auf das Ermittlungsverfahren konzentrieren. Ausgangspunkt ist hierf�r das
im Vergleich zu deutschen Tatverd�chtigen niedrigere Verurteilungsrisiko nicht-
deutscher Jugendlicher. Gefragt wird, worauf dieses Ph�nomen zur�ckzuf�hren
ist undwo die empirische Forschung diesbez�glich ansetzen sollte.284 Eine Selek-
tionstendenz der Justiz, wodurch die Kriminalit�tsbelastungsziffer im Laufe des
Strafverfahrens radikal zugunsten der nichtdeutschen Beschuldigten ver�ndert
wird, konnte bereits in verschiedenen orts-, nationalit�ts- und deliktsspezifischen
Studien nachgewiesen werden. Die Studie ermçglicht zudem einen bundeswei-
ten, delikts�bergreifendenVergleich zwischen demVerurteilungsrisiko der unter-
suchten Gruppen nichtdeutscher und deutscher jugendlicher Beschuldigter. In der
Datenanalyse kristallisierte sich heraus, dass die „Ausfilterungstendenz zwischen
polizeilicher Erfassung und justizfçrmiger Verurteilung“mehr oderweniger stark
ausgepr�gt in allen Bundesl�ndern gilt (in besonders deutlicher Art und Weise in
Hessen und im Saarland; weniger deutlich sind die Unterschiede in Berlin und
Hamburg). Die quantitativ grçßte Filterung findet dabei von der Tatverd�chtigen-
zur Abgeurteiltenzahl statt. Die Verurteilungsquote der einmal Angeklagten ist
bei Nichtdeutschen und Deutschen etwa gleich hoch. Dies lenkt den Blick auf
die staatsanwaltschaftliche Einstellungspraxis. Allerdings konnten die bisherigen
Forschungsarbeiten bei der Erkl�rung dieses Ph�nomens kaumHilfestellung leis-
ten, auch wenn von verschiedener Seite der Verdacht ge�ußert wurde, die Filter-
wirkung kçnne mit der polizeilichen Ermittlungspraxis zusammenh�ngen. Es
m�ssen also weiterhin – so das Fazit dieser Studie –, um die Praxis der Staats-
anwaltschaft, die ja letztendlich in Form von Einstellungsentscheidungen die Fil-
terung vollstreckt, verstehen und erkl�ren zu kçnnen, auch und vor allem die Ar-
beitsroutinen der Polizei bei Ermittlungen gegen deutsche und nichtdeutsche Ju-
gendliche empirisch fundiert analysiert werden (insbesondere auch mittels quali-
tativer Polizeiforschung durch u. a. teilnehmende Beobachtung des polizeilichen

284 Reichertz, J., Schrçer, N.: Beschuldigtennationalit�t und polizeiliche Ermittlungspraxis. Kçlner
Zeitschrift f�r Soziologie und Sozialpsychologie 45 (1993), S. 755–771.
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Handelns im Einsatz vor Ort). Die Arbeit der Polizei bildet n�mlich die Basis f�r
die Bearbeitung der F�lle durch die Staatsanwaltschaft. Das Wissen um die poli-
zeilichen Ermittlungsprobleme stellt somit die Voraussetzung f�r die Einsch�t-
zung der Entscheidungsprobleme der Staatsanw�lte dar.

Mit der kriminalistischen Bedeutung vonUmweltgutachten befasst sich einewei-
tere Studie285, in der es um die Frage geht, wie Kriminalisten mit Fremdgutachten
f�r ein Umweltermittlungsverfahren umgehen sollten. Angesichts der immer be-
stehenden Gefahr des „Interessens- oder Gef�lligkeitsgutachtens“ im polizei-
lichen Umweltermittlungsverfahren stellt sich die Frage, ob man sich �berhaupt
noch auf Fremdgutachten st�tzen kann oder Polizei und Staatsanwaltschaften
nicht konsequenterweise dazu �bergehen m�ssen, Gutachten selbst in Auftrag
zu geben. Freilich wird hierzu ausgef�hrt, dass ein Gutachten in der geforderten
Ausf�hrlichkeit f�r die Zwecke des Strafverfahrens schlichtweg unbezahlbar sei.
Deshalb sollen dem Umweltsachbearbeiter lediglich Hilfen an die Hand gegeben
werden, um Gutachten bewerten zu kçnnen. Er soll erkennen kçnnen, ob die
durchgef�hrten Untersuchungen den Notwendigkeiten des Umweltermittlungs-
verfahrens gen�gen oder ob dazu noch Beweiserhebungen erforderlich sind. Fer-
ner soll er Anhaltspunkte erkennen kçnnen, die den Verdacht auf andere Strafta-
ten, insbesondere auf Vermçgensdelikte lenken. Schließlich soll dem Sachbear-
beiter die Einsch�tzung erleichtert werden, ob das Gutachten Anlass zu Zweifeln
hinsichtlich der Validit�t gibt.

Eine Untersuchung unterschiedlicher Ans�tze, die sich mit operativer Fallanalyse
und T�terprofilerstellung befassen, verfolgte das Ziel, Nutzen und Praxistaug-
lichkeit unterschiedlicher sog. „Profiling-Ans�tze“ zu �berpr�fen. Hier ging es
auch um Fragen der Ver�nderung polizeilicher Ermittlungst�tigkeit vor und
nach Einf�hrung eines besonderen Informationsmodells.286 Der Polizei stehen
im Rahmen der Ermittlungst�tigkeit zur Tataufkl�rung Informationsquellen zur
Verf�gung, die die Erfassung von nach § 45 JGG entscheidungsrelevanten Krite-
rien ermçglichen. Die nach § 45 JGG relevanten Umst�nde wurden vor Einf�h-
rung des Informationsmodells nur selektiv von den Polizeibeamten erfragt und
zudem unvollst�ndig an die Staatsanwaltschaft weitergegeben. Dieser Umstand
l�sst sich wohl am ehesten auf eine eingeschr�nkte und nicht allgemein verbrei-
tete Kenntnis �ber die Entscheidungsrelevanz dieser Fakten zur�ckf�hren. Das
von den beteiligten Instanzen (Staatsanwaltschaft und Polizei) angestrebte Ziel
des Modellversuchs, die Informationslage des Jugendstaatsanwalts f�r eine sach-
gerechte Entscheidung zwischen Verfahrenseinstellung und Anklage zu verbes-
sern, kann nach der Untersuchung als erreicht angesehen werden. Polizeibeamte
schlagen in allen untersuchten Deliktsbereichen deutlich mehr Verfahren f�r eine

285 Schley, A.: Die kriminalistische Bedeutung von Umweltgutachten. Kriminalistik 46 (1992),
S. 519–525.

286 Rzepka, D.: Polizei und Diversion. Das Bielefelder Modell der Informationsvermittlung. Biele-
felder Rechtsstudien: Schriftenreihe f�r Gesetzgebungswissenschaft, Rechtstatsachenforschung
und Kriminalpolitik; Band 3. Fankfurt am Main 1993.
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Einstellung vor, als Einstellungen von den Staatsanw�lten ausgesprochen wur-
den. Jeder zweiten Anklage ging demnach ein polizeilicher Einstellungsvor-
schlag voraus.

Reaktionenvon jugendlichen Straft�tern aufVernehmungen durch die Polizei und
das Zusammentreffen mit Sozialarbeitern werden als Fragestellung von Binder-
Kçgel thematisiert. Danach ist die Hauptreaktion jugendlicher Straft�ter bei
der ersten Festnahme Angst. Im Laufe wiederholter Verhaftungen kommt es
dann erwartungsgem�ß zuGewçhnungseffekten. Bei Eintritt der Strafm�ndigkeit
wird von den Jugendlichen schließlich eine ver�nderte Reaktion auf der Seite der
Polizei wahrgenommen. Sie reagiere nach den Angaben der Befragten nach dem
Erreichen der Strafm�ndigkeit strenger und teilweise unangemessen hart.287

Schließlich kann auf Forschungen verwiesen werden, die betonen, dass sorgf�l-
tige Vorfeld- oder Umfeldermittlungen f�r den erfolgreichen Abschluss von Er-
mittlungs- und Strafverfahren besondere Bedeutung haben.288 Dies deckt sich
mit den Grundlagen gegenw�rtiger Reformdebatten, die der Ausgestaltung des
Ermittlungsverfahrens eine herausragende Bedeutung beimessen, was nicht zu-
letzt darauf zur�ckgef�hrt wird, dass im Ermittlungsverfahren die eigentliche
Weichenstellung f�r den Ausgang des Strafverfahrens erfolgt.289

6.3.5 Besondere Ermittlungsmethoden

6.3.5.1 Einleitung

Besondere Ermittlungsmethoden haben sich in verschiedenen Formen mit der
Ausweitung des Strafrechtlichen Gef�hrdungs- oder Risikostrafrechts sowie da-
mit verbundener Aufkl�rungsprobleme entwickelt. Freilich ist angesichts der
seit nunmehr mehr als zehn Jahren andauernden Debatte eines sicher: wie bereits
weiter oben ausgef�hrt wurde, wurde f�r die Strafprozessreformen der neunziger
Jahre, mit denen verschiedene besondere Ermittlungsmethoden positivrechtlich
eingef�hrt wurden, Begr�ndungskredit in Anspruch genommen, der immer
noch der Einlçsung harrt. Denn weder ist ausreichend gekl�rt, welche spezi-
fischen Ermittlungsprobleme (die �ber bereits bekannte Ermittlungsprobleme hi-
nausgingen) �berhaupt aus den mit Organisierter Kriminalit�t bezeichneten
Sachverhalten entstehen, noch ist bekannt, wie die bereits eingef�hrten und die
zur Einf�hrung empfohlenen Ermittlungsmethoden das Ermittlungsverfahren
und dessen Ergebnisse in Gestalt zun�chst bloß hçherer Aufkl�rungsquoten
und Verurteilungsraten ver�ndern kçnnen. Dar�ber hinaus ist nat�rlich ebenfalls
nicht belegt, wie sich ggfs. hçhere Aufkl�rungsquoten auf die zugrunde liegende

287 Bindel-Kçgel, G.: „Also irgendwas Cooles sollte der machen . . . “ Handeln von Polizei und
Jugendhilfe aus der Sicht delinquenter Jugendlicher. Bew�hrungshilfe 50 (2003), S. 358–371.

288 Bannenberg, B.: Korruption in Deutschland und ihre strafrechtliche Kontrolle. Eine kriminolo-
gisch-strafrechtliche Analyse. Neuwied 2002.

289 Zusammenfassend Satzger, H.: a. a. O., 2004.
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Problematik des Kriminalit�tsgeschehens auswirken kann. L�sst man die bislang
diskutierten Ermittlungsprobleme bzw. deren mçgliche Ursachen Revue passie-
ren, dann werden zur Charakterisierung von Ph�nomenen organisierter Krimina-
lit�t neben „komplexen kriminellen Unternehmen“ Flexibilit�t und Mobilit�t der
T�ter und der Organisationen, pr�zise çkonomische und betriebswirtschaftliche
Planung, Abschottung, die Nutzung neuer Technologien, schließlich die Durch-
mischung legaler und illegaler Aktivit�ten sowie von legalen und außerrecht-
lichen Unternehmens- bzw. Organisationsformen genannt.290 Freilich zeichnen
sich in diesem B�ndel allemal Ermittlungsprobleme ab, die aus der Strafverfol-
gung schwerer Umwelt- und Wirtschaftskriminalit�t, terroristischer Straftaten
und der herkçmmlichen Bandenkriminalit�t durchaus bekannt sind und offen-
sichtlich auf ebenfalls bekannte Grundlagen zur�ckgef�hrt werden kçnnen.291

Bei diesen Grundlagen, aus denen sich Ermittlungsprobleme ergeben, handelt
es sich zuallererst um das Fehlen vonAnzeigeerstattern, rationales und arbeitstei-
liges Verhalten, dar�ber hinaus teilweise um Handeln in hierarchisch geglieder-
ten, komplexen Organisationen. Hinzu tritt der durch die grenz�berschreitende
Kriminalit�t und die Auslandsbez�ge vieler (Schwarz-) M�rkte erkl�rbare hohe
Anteil von ausl�ndischen Tatverd�chtigen, die einen in Europa bislang unbekann-
ten Grad an Kommunikationsproblemen292 und damit Aufwand an �bersetzung
und hierdurch bedingte Probleme der Durchf�hrung von Ermittlungsverfahren
und Hauptverhandlungen mit sich bringen. Freilich steht im Hintergrund der For-
derungen nach Reformen des Strafrechts auch die Vorstellung, dass eine straf-
rechtliche Lçsung des Problems organisierter Kriminalit�t vorstellbar sei.293

Die Zur�ckhaltung und Vorsicht, die in der Analyse des Potenzials strafrecht-
licher Sozialkontrolle im Bereich konventioneller Kriminalit�t heute durchaus
festzustellen sind, finden sich dann nicht mehr, wenn es um organisierte Krimina-
lit�t geht.

Wenn ein empirisches Ph�nomen beschrieben und erkl�rt werden soll, dann be-
darf es einer pr�zisen Definition solcher Merkmale, anhand derer das Ph�nomen
identifiziert und beobachtet werden kann. Dabei ist klar, dass der Begriff der or-
ganisierten Kriminalit�t nicht unmittelbar in Beobachtungen umsetzbar ist. Viel-
mehr handelt es sich um ein (kriminalistisches, rechtspolitisches, kriminologi-
sches oder sozialwissenschaftliches) Konstrukt, das erst operationalisiert werden

290 Zusammenfassend Meyer, J.: Organized Crime: Recent German Legislation and the Prospects
for a Coordinated European Approach. The Columbia Journal of European Law 3 (1997),
S. 243–255, S. 244.

291 So liest sich der bei Wittk�mper, G.W., Krevert, P., Kohl, A.: Europa und die innere Sicherheit.
Wiesbaden 1996, S. 52 ff. sorgf�ltig zusammengestellte Katalog von Indikatoren der organisier-
ten Kriminalit�t wie ein Problemkatalog der großen Wirtschaftsstrafverfahren.

292 Reichertz, J., Schrçer, N.: Beschuldigtennationalit�t und polizeiliche Ermittlungspraxis. Pl�-
doyer f�r eine qualitative Sozialforschung. Kçlner Zeitschrift f�r Soziologie und Sozialpsycho-
logie 45 (1993), S. 755–771.

293 Doelder, H.: Dealing with criminal corporations in the Netherlands. In: Fijnaut, C. et al. (Hrsg.):
a. a. O., Volume II, Antwerpen 1995, S. 247–266.
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muss. Vergleichbar den Debatten um den Begriff der Wirtschaftskriminalit�t in
den 70er Jahren ist seit Mitte der 80er Jahre eine Diskussion dar�ber entbrannt,
wie organisierte Kriminalit�t angemessen zu definieren und in Beobachtungs-
merkmale zu �bersetzen sei. In Deutschland erfolgte im Bereich der Strafverfol-
gungsbehçrden schließlich eine Einigung auf die folgende Definition organisier-
ter Kriminalit�t: „Organisierte Kriminalit�t ist die von Gewinn- oder Machtstre-
ben bestimmte planm�ßige Begehung von Straftaten, die einzeln oder in ihrer Ge-
samtheit von erheblicher Bedeutung sind, wenn mehr als zwei Beteiligte auf
l�ngere oder unbestimmte Dauer arbeitsteilig unter Verwendung gewerblicher
oder gesch�fts�hnlicher Strukturen, unter Anwendung von Gewalt oder anderer
zur Einsch�chterung geeigneter Mittel oder unter Einflussnahme auf Politik, Me-
dien, çffentliche Verwaltung, Justiz oder Wirtschaft zusammenwirken“. Das
Problem einer solchen Definition l�sst sich sofort erkennen. Werden die Begriffe
Kriminalit�t und Gewalt aus der Definition herausgenommen, so verbleibt ledig-
lich die Struktur wirtschaftlich ergiebiger Handlungen. Hierzu gehçren Arbeits-
teilung und damit Zusammenarbeit, wirtschaftliche Profite, Profitmaximierung,
gewerbliche/gesch�ftliche Strukturen und Planung. Auch Einflussnahme auf Po-
litik und Verwaltung, Globalisierung und internationale Verflechtung z�hlen
selbstverst�ndlich zu den Kernelementen organisierten wirtschaftlichen Verhal-
tens. In konzentrierter Form sind diese Elemente auch in der Begriffsbildung vor-
handen, die holl�ndische Untersuchungen zur organisierten Kriminalit�t in den
letzten Jahren geleitet hat.294 Die Frage ist dann, welche Funktionen derartige De-
finitionen, die wir auch auf der europ�ischen Ebene, wie in anderen europ�ischen
L�ndern wiederfinden, annehmen kçnnen.

Die neuen Ermittlungsmethoden betreffen insbesondere die Telefon�ber-
wachung, den verdeckten Ermittler, die Beobachtung, den Einsatz technischer
Mittel, die Schleppnetzfahndung, den Einsatz akustischer Lauschmittel in Woh-
nungen sowie – obschon es sich hierbei um eine „alte“ Ermittlungsmethode han-
delt – den Einsatz vonV-Leuten sowie die Tatprovokation (die imZusammenhang
mit verdeckten Ermittlern und V-Leuten einzuordnen ist). Neue Ermittlungs-
methoden werden freilich auch in der Etablierung von Finanzermittlungsgruppen
sichtbar, deren Zielsetzung in der Aufsp�rung von illegalen Profiten und der Vor-
bereitung des Verfalls bzw. der Einziehung besteht.

6.3.5.2 Telefon�berwachung

Im Zusammenhang mit der Telefon�berwachung wurden 7 Untersuchungen er-
fasst, die von der Fragestellung her gesehen sowie von den Bez�gen aus betrachtet
als empirische Studien eingestuft wurden. Dabei handelt es sich mehrheitlich um
Studien, die ausschließlich auf offizielle Daten zur�ckgreifen. Zwar werden in al-

294 van de Bunt, H.: De definitie van georganiseerde criminaliteit. In: Bovenkerk, F. (Hrsg.): De
georganiseerde criminaliteit in Nederland. Deventer 1996, S. 27–36, S. 30.
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ler Regel Fragestellungen wie Effizienz sowie Verh�ltnism�ßigkeit thematisiert
(letzteres insbesondere im Vergleich zu anderen L�ndern, aus denen Daten zu
T�-Maßnahmen bekannt werden). Doch bleiben die Mçglichkeiten, Fragen zu
beantworten, erheblich beschr�nkt. Freilich gilt es hinzuzuf�gen, dass sich aus
diesen Studien auch die grunds�tzliche Bedeutung von offiziellen Datensamm-
lungen ergibt. Es ist offensichtlich, dass bislang das hier vorliegende Datenmate-
rial sowie das hier auch identifizierbare Potenzial an systematischen Datenerhe-
bungen nicht ausgeschçpft wurden. Beklagt wird, dass das zur Verf�gung ste-
hende Zahlenmaterial zu T�-Maßnahmen in Deutschland wenig aussagekr�ftig
und nicht einmal dazu geeignet ist, einfache Verteilungen der T� einzusch�t-
zen295, die �ber die Feststellung deliktischer Schwerpunkt hinausgingen. Jeden-
falls ergeben die offiziellen Datensammlungen einen eindeutigen Schwerpunkt,
n�mlich Bet�ubungsmittelkriminalit�t.296 Es ist tats�chlich sehr schwierig, �ber
den Umfang der durchgef�hrten Telefon�berwachungen Informationen zu ge-
winnen, denn die verschiedenen Zahlen sind oft untereinander nicht kompatibel.
Zu verschieden sind die Berechnungsgrundlagen. Bei den offiziell mitgeteilten
Zahlen kann es sich daher nur um Eckwerte handeln. Dies gilt um so mehr, als
alle diese Zahlen noch nichts �ber die Personen aussagen, die von einer T� erfasst
werden. Die empirischen Elemente in der Untersuchung erlauben somit zwar eine
Auflistung der in den 16 Bundesl�ndern und vom BKA durchgef�hrten Telefon-
�berwachungen und der Gesamtzahlen von 1973 bis 1993; jedoch werden damit
die im Zusammenhang mit der �berwachung des Telefonverkehrs gestellten em-
pirischen Fragen nicht beantwortet. Auch andere Untersuchungen, die die Fra-
gestellung der T� aufgreifen, beziehen sich allenfalls auf offizielle Registrierun-
gen von Anordnungen der Telefon�berwachung.297

Eine Einzelfallanalyse greift die Telefon�berwachung im Zusammenhang mit
einemErmittlungskomplex der OrganisiertenKriminalit�t auf und versucht dabei
die Gr�nde der Defizite auch aus einer Gesamtschau des Einsatzes verschiedener
Ermittlungsmethoden zu analysieren.298 In dieselbe Richtung zielen Unter-
suchungen, die sich den Ermittlungsmçglichkeiten inVerfahrenmit Organisierter
Kriminalit�t widmen.299 Die Versuche, die Brauchbarkeit des Ermittlungsinstru-

295 Diederichs, O.: Die Telefon�berwachung. B�rgerrechte & Polizei 49 (1994), S. 63–68.
296 Vgl. hierzu im �brigen auch Kilchling, M.: Die Praxis der Gewinnabschçpfung in Europa.

Forschung Aktuell, Freiburg 2001, und die Ausf�hrungen zu vorl�ufigen Maßnahmen weiter
unten.

297 P�tter, N.: Telefon�berwachung (T�). B�rgerrechte & Polizei 50 (1995), S. 78–79.
298 Hild, J.: Ein typischer Fall von Organisierter Kriminalit�t: Das Verfahren gegen Heinz Bernhard

Chapuis und andere. Kriminalistik: Zeitschrift f�r die gesamte kriminalistische Wissenschaft
und Praxis 51 (1997), S. 573–579; �hnlich Salzmann,A.: Nur Taschendiebstahl?Netzwerkstruk-
tur rum�nischer Taschendiebstahlsbanden – dargestellt anhand eines Erfahrungsberichtes der
Ermittlungskommission „RUM“ beim PP Kçln. der kriminalist 30 (1998), S. 294–298; Leh-
mann, B.: Bek�mpfung vietnamesischer Straft�tergruppierungen in Berlin. der kriminalist 30
(1998), S. 50–58..

299 Forstenh�usler, D: OK-Bek�mpfung – Mehr Impulse als Hindernisse. Kriminalistik 50 (1996),
S. 333–340.
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mentariums – unter Einschluss der Telefon�berwachung – einzusch�tzen, leiden
allesamt unter dem Fehlen von empirischen Informationen, auf die in Gestalt der
Erhebung von Prim�rdaten aus Ermittlungs- und Strafakten aus der hier selbstver-
st�ndlich zugrundegelegten Perspektive der Evaluationsforschung nat�rlich nicht
verzichtet werden kann.

Thematisiert wurde im�brigen auch die Telefon�berwachungspraxis inDeutsch-
land im Vergleich zu anderen Staaten.300 Dabei stand die Frage im Vordergrund,
ob die hohe Anzahl von �berwachten Fernsprechanschl�ssen in Deutschland (im
Vergleich v. a. mit den USA) f�r eine zu extensive und leichtfertig genehmigte
�berwachungspraxis der Polizei spreche. Freilich wird hier offensichtlich keine
einheitliche Stellungnahme ersichtlich. Vielmehr steht der Schluss, dass eine aus-
ufernde �berwachungspraxis in Deutschland nicht zu beklagen sei der Feststel-
lung gegen�ber, andere Staaten w�rden die T� sehr viel seltener einsetzen. Frei-
lich ist die Feststellung, dass die Ermittlungsbehçrden zur�ckhaltend mit dem
Ermittlungsinstrument Telefon�berwachung umgingen durch empirische Be-
obachtungen nicht gedeckt. Die rechtlichen Voraussetzungen f�r eine Telefon-
�berwachung sind in Deutschland tats�chlich sogar wesentlich restriktiver als
in den USA. Die deutsche Rechtslage mag auch imVergleich zu anderen europ�i-
schen Staaten als grundrechtsfreundlicher eingestuft werden. Jedoch l�sst der
Vergleich von offiziell registrierten Daten zur Telefon�berwachung keine siche-
ren R�ckschl�sse und insbesondere keine direkten Vergleiche zu. Denn neben die
unterschiedlichen Rechtslagen tritt die ebenso unterschiedliche Erfassungspraxis
in europ�ischen und außereurop�ischen L�ndern, so dass absolute Zahlen nur sehr
bedingt aussagekr�ftig sind. Allerdings ist die Geheimhaltungspraxis der Daten
bzw. ihre Nichterfassung in Deutschland verfassungsrechtlich zweifelhaft. Hier
wird mehr Transparenz f�r erforderlich gehalten, was sich vor allem in Vorschl�-
gen manifestiert, so wie in den USA so genannte anonyme „wiretap-reports“ ein-
zuf�hren.

Im Jahre 2003 wurden freilich zwei empirische Untersuchungen zur Telekom-
munikations�berwachung verçffentlicht, die auf einem breiten empirischen Zu-
gang auf der Basis von Aktenanalyse und Befragung sowie Interview beruhen.
Dabei handelt es sich um die Bielefelder Studie301, die sich auf den Richtervor-
behalt konzentrierte sowie um eine auf einen Gutachtensauftrag des Bundesjus-
tizministeriums gest�tzte Untersuchung des Max-Planck Instituts f�r Ausl�n-
disches und Internationales Strafrecht, Freiburg.302

300 Dickel, A.: �berwachungspraxis in Deutschland – Telefon�berwachung auf dem Pr�fstand.
Kriminalistik 48 (1994), S. 87–91.

301 Backes, O., Gusy, Ch.: Wer kontrolliert die Telefon�berwachung? Eine empirische Unter-
suchung zum Richtervorbehalt bei der Telefon�berwachung. Frankfurt 2003.

302 Albrecht, H.-J., Dorsch, C., Kr�pe, Ch.: Rechtswirklichkeit und Effizienz der �berwachung der
Telekommunikation nach den §§ 100 a, 100 b StPO und anderer verdeckter Ermittlungsmaßnah-
men. Eine rechtstats�chliche Untersuchung imAuftrag des Bundesministeriums der Justiz. Frei-
burg i.Br. 2003.
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Die Bielefelder Untersuchung ergab, dass Richter fast immer dem �ber-
wachungsantrag stattgeben und der Richtervorbehalt eher selten auf einer, wie
vom Verfassungsgericht gefordert, eigenst�ndigen Entscheidung der Richter be-
ruht. Gemessen an den gesetzlichen Kriterien war nur knapp ein Viertel der rich-
terlichen Beschl�sse vollst�ndig, in zwei Dritteln der F�lle wurden lediglich zu
einem oder zwei Merkmalen des Tatbestands Ausf�hrungen gemacht, und fast
zehn Prozent der Beschl�sse enthielten nicht ein einziges der geforderten Krite-
rien. Nur in einem einzigen Fall (von 307) wurde ein Antrag der Staatsanwalt-
schaft auf Anordnung einer Telefon�berwachung von einemRichter abgelehnt.303

In allen anderen F�llen, in denen demAntrag der Staatsanwaltschaft stattgegeben
wurde, �berrascht nicht nur die fast hundertprozentige �bereinstimmung im Er-
gebnis, sondern vor allem auch die weitgehenden inhaltlichen Entsprechungen
von staatsanwaltschaftlichen Antr�gen und richterlichen Beschl�ssen.304 Die er-
wartete eigenst�ndige Bewertung des Antrags durch den Richter sinkt nach den
Ergebnissen der Bielefelder Studie fast auf den Nullpunkt, wenn der Staatsanwalt
nicht nur einen begr�ndeten Antrag auf Telefon�berwachung stellt, sondern dem
Antrag auch einen Beschlussentwurf beif�gt, den der Richter nur noch zu unter-
schreiben braucht. Obwohl die von den Staatsanw�lten „vorformulierten“ Be-
schl�sse gegen�ber den �blicherweise gestellten einfachen Antr�gen qualitativ
schlechter, weil weitaus çfter unvollst�ndig, waren (35,3% zu 2,1%), wurden
sie in weit �ber 90 Prozent der F�lle dennoch wçrtlich �bernommen.305

Nach den Befunden der Freiburger Untersuchung orientiert sich die Anordnungs-
dauer der Telekommunikations�berwachung �berwiegend am gesetzlich erlaub-
ten Maximum. Die tats�chliche Ausf�hrungsdauer �berschritt freilich nur in
einemViertel der F�lle die Zweimonatsgrenze. Der Umfang der Telekommunika-
tions�berwachung ist – soweit aus den Akten erkennbar – in einem Teil der Ver-
fahren erheblich. Sie bereitet dann vor allem aufgrund der Datenf�lle großen Per-
sonal- und Kostenaufwand f�r die Ermittlungsbehçrden, die Justiz und die Straf-
verteidigung. F�r 146 Verfahren wurde die Gesamtzahl der Gespr�che aller �ber-
wachten Anschl�sse ermittelt. In 23 Verfahren wurde kein einziges Gespr�ch
aufgezeichnet, in 21 Verfahren wurden bis zu 100 Gespr�che �berwacht. Bis zu
1000 Gespr�che wurden in 60 Verfahren abgehçrt, in 31 Verfahren zwischen
1000 und 5000 Gespr�che. F�r die �brigen 11 F�lle sind aus den Akten mehr
als 5000 abgehçrte Gespr�che ermittelt worden, hierbei in einem Fall knapp
20.000, in einem anderen 30.500.

303 Vergleichbare Ergebnisse finden sich in Kinzig, J.: a. a. O., 2004, S. 463 sowie bei Albrecht,
H.-J., Dorsch, C., Kr�pe, Ch.: a. a. O., 2003.

304 So auch Kinzig, J.: a. a. O., 2004, S. 463.
305 Backes, O., Gusy, Ch.: Wer kontrolliert die Telefon�berwachung? Eine empirische Unter-

suchung zum Richtervorbehalt bei der Telefon�berwachung. Frankfurt 2003; vgl. auch Backes,
O., Gusy, Ch.: Wer kontrolliert die Telefon�berwachung? – Eine empirische Untersuchung von
Richtervorbehalten bei Telefon�berwachungen. Strafverteidiger StV23 (2003), S. 249–252.
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Schwierigkeiten beziehen sich auf die Kostentragungspflicht sowie in Einzelf�l-
len auf eine durch die Unternehmen angenommene Rechtswidrigkeit der Be-
schl�sse. Bei selteneren Sprachen konnten allgemein Probleme beim �bersetzen
festgestellt werden. Zum Teil ist es offensichtlich f�r einige Sprachen nicht mçg-
lich, geeignete Dolmetscher oder �berhaupt eine Person zu finden, die zur �ber-
setzung in der Lage ist. F�r die Begr�ndungen ist anzuf�hren, dass sich diese Pro-
blematik nahezu zur G�nze mit der Frage des Richtervorbehaltes, seines Zweckes
und dem Ermittlungsrichtermodell heutiger Pr�gung verbindet. Zwar stellt auch
diese Untersuchung nicht mit abschließender Sicherheit fest, dass die Richter der
ihnen auferlegten Kontrollpflicht nicht nachkommen, sie kann aber vor allem
auch nicht das Gegenteil berichten und den Ermittlungsrichtern einen einwand-
freien Umgang mit den Anforderungen der §§ 100 a, 100 b StPO bescheinigen.
Regelm�ßig werden polizeiliche Anregungen auf eine Telekommunikations�ber-
wachung durch die Staatsanwaltschaft und in der Folge durch den Ermittlungs-
richter �bernommen. Die Begr�ndungst�tigkeit erfolgt ausweislich der Akten
und nach Selbsteinsch�tzung befragter Kriminalbeamter nahezu ausschließlich
durch die Polizei. H�ufig verbleibt sodann von einem umfassenden polizeilichen
Ermittlungsvermerk und einem bereits wesentlich knapperen staatsanwaltschaft-
lichen Antrag ein weiter verk�rzter Beschluss.

Sowohl die Fragen der Kontrollpflicht wie auch der Drittbetroffenen finden in der
Problematik der Benachrichtigung ihren Niederschlag. Eine Benachrichtigung
aller Gespr�chsteilnehmer erfolgte ausweislich der Akten ersichtlich nicht, dies
vor allem aufgrund von nachvollziehbaren praktischen Schwierigkeiten, die
ihre Ursache erneut in der ver�nderten und massenhaften Kommunikation der
Jetztzeit haben mçgen. Aber auch die (relativ unproblematische) Unterrichtung
des Beschuldigten und/oder des Anschlussinhabers unterblieb weit h�ufiger,
als es die in § 101 I S. 1 StPO vorgesehenen Ausnahmen zulassen.

Die empirische Evaluation der Effizienz von Maßnahmen der Telekommunika-
tions�berwachung nach den §§ 100 a, 100 b StPO steht zun�chst vor dem all-
gemeinen Problem, polizeiliches Handeln an sich unter Effizienzkriterien zu
beurteilen. Aufgrund der mit der polizeilichen T�tigkeit verbundenen Unbe-
rechenbarkeiten und Unvorhersehbarkeiten, insbesondere durch das nicht beein-
flussbare Agieren des oder der T�ter, erscheint eine einfache Kosten-Leistungs-
rechnung nicht mçglich. In der Freiburger Untersuchung wurden daher zun�chst
mçgliche Ermittlungserfolge der TK� definiert und operationalisiert, um sie
einer empirischen �berpr�fung zug�nglich zu machen. Sodann wurde der
Gang der Verfahren untersucht und in einen Zusammenhang zu den Ermittlungs-
erfolgen gesetzt. Des Weiteren wurde �berpr�ft, welcher Beweiswert der TK� in
Anklage und Urteil zukommt. Schließlich wurden einzelne mçgliche Effizienz-
indikatoren untersucht und mçgliche effizienzfçrdernde und -hemmende Fak-
toren herausgearbeitet.
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In etwa 60% der untersuchten Verfahren waren Ermittlungserfolge der TK� zu
verzeichnen. Unterteilt wurden diese Erfolge in unmittelbare, mittelbare und
sonstige Erkenntnisse. Den deutlich grçßten Anteil an Ermittlungserfolgen nah-
men mit etwa 62% die mittelbaren Erkenntnisse ein. Unter diese wurden „Hin-
weise auf StraftatenDritter“ (41%), „Hinweise auf neue Straftaten eines Beschul-
digten“ (17%), „mittelbare Ermittlungsans�tze wegen einer Katalogstraftat bzw.
sonstigen Straftat“ (39% bzw. 1%) und „mittelbare FAG-Erfolge“ (2%) gefasst.

Die unmittelbaren Erkenntnisse, unter die „Entlastungen“ (3%), „Selbstbelastun-
gen“ (69%), „Aussagen Dritter wegen Katalogstraftat“ (12%), „Erweiterung des
Tatvorwurfes“ (4%) und „Aufenthaltsortsermittlung“ (8%) und „unmittelbare
FAG-Erfolge“ (4%) subsumiert wurden, machten insgesamt etwa 28% der Er-
mittlungserkenntnisse aus. Sonstige Erfolge, die sich nicht unter die oben genann-
ten Kategorien fassen ließen, insbesondere Erkenntnisse �ber die Strukturen und
Anlaufstellen von T�tergruppierungen, Termin- und Preisabsprachen, Identifi-
zierungen des n�heren Umfeldes u. �., nahmen einenAnteil von 10% ein. Ein sta-
tistisch signifikanter Zusammenhang zwischen dem Erfolg von TK�-Maßnah-
men und der Katalogstraftaten, aufgrund derer ermittelt wird, ist nicht feststellbar.

Was den Ausgang der Verfahren betrifft, so wird etwa die H�lfte der gegen Be-
schuldigte gerichteten Ermittlungsverfahren eingestellt (§ 170 II StPO). In etwa
drei Viertel der Verfahren, die nicht vçllig eingestellt wurden, war denAktenmin-
destens ein Erfolg aus der TK� zu entnehmen. In den restlichen 25% dieser Ver-
fahren scheinen die anderweitig gewonnenen Beweise f�r die Anklageerhebung
bzw. den Erlass eines Strafbefehls ausreichend gewesen zu sein. In knapp 40%
der Verfahren, in welchen gegen alle Beschuldigten eine Einstellungsverf�gung
erging, war den Akten jedoch auch mindestens ein TK�-Erfolg zu entnehmen.
In 11% dieser Hinweise brachte die TK� jedoch entlastende Hinweise, eine Ein-
stellung war in diesen F�llen demnach zwingend geboten. In weiteren 64% dieser
Verfahren lagen mittelbare Ermittlungsans�tze vor, mit welchen jedoch nicht
zwangsl�ufig ein Erfolg mit Blick auf eine sp�tere Anklageerhebung verbunden
ist. Auch die erlangten Hinweise auf Straftaten Dritter (34%) kçnnen – bezogen
auf Dritte, die daraufhin nicht in die untersuchtenVerfahren einbezogenwurden –
keine Erfolge im Hinblick auf eine Anklage der Beschuldigten der jeweiligen
Ausgangsverfahren darstellen. Bezogen auf Dritte, die aufgrund der TK�-Er-
kenntnisse in die jeweiligen Verfahren einbezogen wurden, und im Hinblick
auf etwa 18% der Verfahren, in welchen Hinweise auf neue Straftaten des Be-
schuldigten festgestellt wurden, kann die Einstellungsgrundlage als mçglicher
Erkl�rungsansatz f�r eine erfolgte Einstellung herangezogen werden, denn zu-
mindest in einem Teil dieser Verfahren wurde nicht wegen § 170 II StPO, sondern
wegen §§ 153, 154/154 a StPO bzw. § 31 a BtMG eingestellt.306

306 Albrecht, H.-J., Dorsch, C., Kr�pe, Ch.: Rechtswirklichkeit und Effizienz der �berwachung der
Telekommunikation nach den §§ 100 a, 100 b StPO und anderer verdeckter Ermittlungsmaßnah-
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6.3.5.3 Wohnraum�berwachung

Eine neuere und insoweit erste empirische Untersuchung zur akustischen Wohn-
raum�berwachung geht (als Bestandteil der Freiburger Studie zur Telekommuni-
kations�berwachung) ebenfalls auf einen Untersuchungsauftrag des Bundesjus-
tizministeriums zur�ck, der durch das Max-Planck Institut f�r Ausl�ndisches
und Internationales Strafrecht, Freiburg durchgef�hrt wurde.307

Nach den Befunden der Studie wird das Ermittlungsinstrument der akustischen
Wohnraum�berwachung maßgeblich in zwei ph�nomenologisch und strukturell
vçllig unterschiedlichen Deliktsbereichen eingesetzt (BtM- und Kapitalverfah-
ren), welche im Hinblick auf die Bewertung der Ermittlungsmaßnahme differen-
ziert betrachtet werden. Beachtung fand hierbei insbesondere eine unterschied-
liche „Kernbereichsrelevanz“. Die hohe Anwendungsh�ufigkeit der Maßnahme
im Kapitaldeliktsbereich d�rfte dabei – gerade auf dem Hintergrund der inten-
dierten Schaffung eines Instrumentes zur OK-Bek�mpfung – eine unbeabsich-
tigte Folge darstellen. Diese wirkt allerdings in vielen Bereichen auf die Bewer-
tung des Ermittlungsinstruments als Ganzes zur�ck und bedingt kritisch zu beur-
teilende Entwicklungen.

In Bezug auf die Anordnung vonWohnraum�berwachungsmaßnahmen war fest-
zustellen, dass es sich im Wesentlichen um gegen�ber der staatsanwaltschaft-
lichen Beantragung antragsgem�ße Entscheidungen handelte und diese kaum
die Durchf�hrung determinierende weitere Bestimmungen enthielten. Eilmaß-
nahmen im Wege der Anordnung durch den Vorsitzenden (§ 100 d Abs. 2 Satz 2
StPO) spielen mit lediglich drei festgestellten F�llen kaum eine Rolle. Aus den
Expertengespr�chen ergab sich, dass dies auch mit den regelm�ßig l�ngerfristi-
gen f�r die Umsetzung einer Wohnraum�berwachungsmaßnahme erforderlichen
Vorlaufzeiten zusammenh�ngt. Schwierigkeiten bereitet offensichtlich zuweilen
die Abgrenzung zur Anordnungsgrundlage des § 100 c Abs. 1 Nr. 2 StPO; dies
betrifft einerseits Zweifel �ber den verfassungsrechtlich auszulegenden Woh-
nungsbegriff, andererseits den Umgang mit Maßnahmen bei Einverst�ndnis des
Wohnungsinhabers mit der Abhçrung. In letzterem Fall sind vor allem Konstella-
tionen des Einverst�ndnisses eines (u. U. tatgesch�digten) Zeugen oder der Polizei
als Wohnungsinhaberin einer VE- oder VP-Wohnung zu unterscheiden. Ein Ein-
verst�ndnis derWohnungsinhaber als Tatopfer lag invielen der Raub- und Erpres-
sungsf�lle vor. In den F�llen der Anordnung einer �berwachung in einer VE- oder
VP-Wohnung nach § 100 c Abs. 1 Nr. 3 StPO d�rfte es sich auf dem Hintergrund
der Expertengespr�che allerdings um „Anfangserscheinungen“ gehandelt haben
und insgesamt von einer erheblich hçheren Anzahl von F�llen der Durchf�hrung
solcherMaßnahmen auf derGrundlagevon § 100 cAbs. 1Nr. 2 StPO auszugehen
sein.

men. Eine rechtstats�chliche Untersuchung imAuftrag des Bundesministeriums der Justiz. Frei-
burg i.Br. 2003.

307 Meyer-Wieck, H.: Die Effizienz der Wohnraum�berwachung. Freiburg 2003.
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Die gerichtliche Ablehnungsquote von nach § 100 c Abs. 1 Nr. 3 StPO beantrag-
tenMaßnahmen liegt bei 13%. Anhand der Ablehnungsgr�nde lassen sich bereits
Strukturunterschiede zwischen den pr�valenten Mord-/Totschlagsverfahren und
den BtM-Verfahren festmachen: w�hrend eine Ablehnung wegen eines nicht aus-
reichend mit Tatsachen begr�ndeten Verdachts ausschließlich bei Tçtungsf�llen
vorlag, war in BtM-F�llen regelm�ßig eine Nichtausschçpfung des durch die Sub-
sidiarit�t und ultima-ratio-Funktion der Maßnahme vorgegebenen Rahmens der
maßgebliche Ablehnungsgrund. Bei der im Einzelfall durch die Beschreitung
des Beschwerdeweges festgestellten obergerichtlichen Rechtsprechung konnte
eine grunds�tzlichere Hinwendung zum allgemeinen Verh�ltnism�ßigkeits-
grundsatz festgestellt werden.

Der Umfang informeller Erledigungsstrukturen (Nichtdurchf�hrungsentschei-
dungen ohne fçrmliches Antragsverfahren) zwischen Staatsanwaltschaft und
Staatsschutzkammer wird als insgesamt nicht sehr hoch liegend eingesch�tzt.
„Informelle Erledigungen“ finden jedoch – wie die Expertengespr�che ergaben
– offenbar in einem erheblichen Ausmaß bereits polizeiintern bei Besprechungen
zwischen den mit der tats�chlichen Umsetzung der Maßnahme zust�ndigen
Dienststellen (MEK’s) und der sachbearbeitenden Ebene statt.

19% aller bzw. 23% der festgestellten Maßnahmen mit positivem Anordnungs-
beschluss wurden trotz Vorliegens der rechtlichen Voraussetzung tats�chlich
nicht durchgef�hrt. Die Gr�nde hierf�r liegen insbesondere in faktischen Umset-
zungsschwierigkeiten (Installationsproblemen). Vor allem in den Experten-
gespr�chen wurden derartige faktische Umsetzungsschwierigkeiten weiter eru-
iert. Diese spielen eine große Rolle und determinieren die Durchf�hrung sowie
den Einsatz der Maßnahme insgesamt maßgeblich. Neben Zutritts- und Installa-
tionsproblemen sind hier auch weitere mit der Durchf�hrung verbundene einzel-
fallabh�ngige technische Probleme und sich auf den Aufzeichnungsvorgang aus-
wirkende Faktoren (z. B. Nebenger�usche) zu nennen. Mit solchen Schwierigkei-
ten waren 40% aller festgestellten tats�chlich durchgef�hrtenMaßnahmen belas-
tet; 12% der durchgef�hrten Maßnahmen f�hrten deswegen nur zu vollends
unauswertbaren Ergebnissen, welche auch durch technische Sprachverbes-
serungsmaßnahmen nicht nutzbar gemacht werden konnten.

Die abgehçrten R�umlichkeiten waren �berwiegend Privatwohnungen im enge-
ren Sinne. Auch hier ist jedoch wieder ein Strukturunterschied zwischen den Ka-
pitalverfahren und den BtM-Verfahren zu konstatieren: bei ersteren sind Privat-
wohnungen in einem weit hçheren Ausmaß betroffen als bei den BtM-Verfahren.
Insgesamt ergibt sich bei den Kapitalverfahren aufgrund der Zielrichtung der
Maßnahme, einen Tatnachweis in der Kommunikation mit engsten Vertrauten
zu finden, somit eine deutlich hçhere „persçnliche Kernbereichs-Relevanz“ als
bei den BtM-Verfahren, bei denen die Maßnahme zur �berwindung eines zwar
konspirativen aber letztlich nicht in einem intimen Beziehungsgeflecht wurzeln-
den Verhaltens eingesetzt wird.
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Die Befristung der Maßnahme erfolgt nach den Ergebnissen der Studie unabh�n-
gig von der ihr zugrundeliegenden Katalogtat zumeist auf die gesetzliche Hçchst-
dauer vonvierWochen. Ein erheblicher Teil dieses Zeitraumeswird f�r die Instal-
lation der technischen Mittel bençtigt; Schwierigkeiten – inzwischen jedoch
hçchstrichterlich gekl�rt308 – bereitet dabei der Beginn des Fristlaufes. Hinsicht-
lich der Verl�ngerungen ist eine „Selbstregulation“ festzustellen. (Nichtbeantra-
gung weiterer Verl�ngerungen nach zumeist der zweiten Verl�ngerungsanord-
nung). Insgesamt wird hier auf eine große Bedeutung faktischer Umsetzungspro-
bleme hingewiesen. Die tats�chliche Abhçrdauer liegt deutlich unter der von
einemAnordnungsbeschluss gedeckten Zeitspanne, sie ist bei den Kapitalverfah-
ren allerdings geringer als bei den BtM-Verfahren. Zusammenfassend wird fest-
gehalten, dass Fragen der faktischen Umsetzung und Durchf�hrung den Einsatz
des Ermittlungsinstrumentes der akustischen Wohnraum�berwachung maßgeb-
lich determinieren.

Bereits bei der Verfahrensauslçsung wird ein deutlicher Unterschied zwischen
den pr�valenten Kapital- und BtM-Verfahren dahingehend festgestellt, dass der
„konventionellen“ Kenntniserlangung durch Hinweisgeber und Anzeigenerstat-
tung bei den Kapitalverfahren eine �berwiegende Kenntniserlangung aus anderen
Verfahren und durch VP-Angaben, mithin prim�r eine „proaktive“ Kenntniser-
langung bei den BtM-Verfahren gegen�bersteht. Diese findet dann nach der ers-
ten Einschaltung der Staatsanwaltschaft zumeist in der Anordnung von Telefon-
�berwachungsmaßnahmen ihre Fortsetzung, w�hrend bei den Kapitaldelikten
umfangreiche offene Ermittlungen (Zeugen- und Nachbarschaftsbefragungen,
Spurenauswertung) im Vordergrund stehen. Insgesamt zeigt sich, dass bei den
Kapitaldelikten offene Ermittlungen eher am Anfang, bei den BtM-Delikten
eher am Ende der Ermittlungst�tigkeit stehen.309

Dieses Bild wird dann auch beim Einsatz der Wohnraum�berwachung best�tigt,
welche in Kapitalverfahren – wie anhand eines Mittelwertvergleiches anschau-
lich dargelegt wird – regelm�ßig das letzte �berhaupt eingesetzte Ermittlungs-
instrument darstellt („ultima ratio“), w�hrend sie bei den BtM-Verfahren als letz-
tes Mittel der verdeckten Informationsgewinnung eingesetzt wird, bevor das Ver-
fahren in die offenen Ermittlungen �bergeht.

Die Verfahrensdauer indiziert, dass es sich um offensichtlich hervorgehobene
F�lle handelt. W�hrend bei den Kapitalverfahren allerdings regelm�ßig eine
sehr hohe Ermittlungsaktivit�t nach Bekanntwerden der Leichensache einsetzt
und sich hier der Einsatz der Wohnraum�berwachungsmaßnahme innerhalb we-
niger Monate nach Ermittlungsbeginn h�uft (neben anderen Extremf�llen �ber
Jahre ungekl�rter Tçtungsf�lle), ist bei den BtM-Verfahren der Einsatz derWohn-
raum�berwachungsmaßnahme nach regelm�ßig auch l�ngeren Ermittlungen zu

308 BGHSt 44, 243.
309 Vgl. hierzu auch Albrecht, H.-J., Dorsch, C., Kr�pe, Ch.: a. a. O., 2003, S. 342.
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verzeichnen (ein fr�her Einsatz der Maßnahme liegt allerdings etwa bei bereits
angebahntenVertrauensk�ufen oder Erkenntnissen aus anderenVerfahrenvor).310

Bei 50% der BtM-Verfahren lag zum Zeitpunkt der Wohnraum�berwachung
�berdies bereits ein „dringender Tatverdacht“ vor. Die Maßnahme richtete sich
in den BtM-Verfahren zumeist darauf, den Umfang der Handelst�tigkeit und Lie-
ferstrukturen zu dokumentieren und umf�ngliche Sicherstellungen zu t�tigen. In
den Kapitalverfahren resultierte der Einsatz derMaßnahme hingegen zumeist aus
einer zur Begr�ndung oder Aufrechterhaltung des dringenden Tatverdachtes
durch noch so intensive Ermittlungen nicht zu schließenden Beweisl�cke. Der
Einsatz derWohnraum�berwachung unterscheidet sich zwischen den Kapitalver-
fahren undBtM-Verfahren somit auch nach seiner Zielrichtung, wenn diese regel-
m�ßig auch gleichlautend mit der „Erforschung des Sachverhaltes“ angegeben
wird.

Insgesamt wird f�r den Einsatz der Maßnahme die Bedeutung des Subsidiarit�ts-
grundsatzes auch in seiner faktischen Auspr�gung festgehalten.

Eine genauere Betrachtung der Verfahrensph�nomenologie beleuchtet dann
nochmals den grundlegenden Strukturunterschied zwischen der Mehrzahl der
festgestellten Kapital- und BtM-Verfahren. Im Hinblick auf die OK-Relevanz
wird festgestellt, dass eine solche zwar in einigen der Tçtungsverfahren gegeben
ist, es sich bei der weitaus �berwiegenden Anzahl jedoch um „klassische“ im so-
zialen Nahfeld anzusiedelnde Kapitalverfahren handelt. Anders bei den BtM-
Verfahren: hier wurden 87% der F�lle als OK-relevant eingestuft, die H�lfte aller
BtM-Verfahren fand auch Ber�cksichtigung in der polizeilichen OK-Lagebilder-
stellung. Es zeigte sich ebenfalls, auch wenn eine gewisse Heterogenit�t fest-
zustellen ist, dass regelm�ßig hohe BtM-Mengen (deutlich im einstelligen, oft-
mals auch im zwei-, z. T. gar dreistelligen Kilogrammbereich) in Rede stehen
und die verfahrensgegenst�ndliche Handelst�tigkeit fast durchweg als Groß-
oder Zwischenhandel einzustufen war. Bei den Verfahren mit anderen Katalogta-
ten lag ein OK-Bezug teilweise vor. Ausweislich der Expertengespr�che wurden
als typischer Anwendungsbereich derWohnraum�berwachung ebenfalls ein OK-
Bezug und kommunikationsrelevante Delikte genannt. Hier ist bemerkenswert,
dass die große Anwendungsh�ufigkeit im Bereich der Tçtungsdelikte f�r einige
Gespr�chspartner – einschließlich Staatsschutzkammervorsitzender – durchaus
�berraschend war. Ebenfalls bemerkenswert ist jedoch, dass die Bedeutung der
Maßnahme f�r die OK-Bek�mpfung sehr zur�ckhaltend beurteilt wurde. Ihre Be-
deutung liege jedoch darin, dass sie bestimmten Formen „schwerer Kriminalit�t“
R�ckzugsr�ume entziehe.

310 Unterschiede ergeben sich hier im Vergleich zur Telekommunikations�berwachung, die im Ver-
lauf der Ermittlungen schon zu einem sehr fr�hen Zeitpunkt eingesetzt wird, vgl. Albrecht, H.-J.,
Dorsch, C., Kr�pe, Ch.: a. a. O., 2003, S. 342.
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�bereinstimmend wurde als maßgebliches Einsatzkriterium vor allem der Sub-
sidiarit�ts- und ultima-ratio-Grundsatz genannt, welcher allein schon aufgrund
des mit dem Einsatz der Maßnahme verbundenen Aufwandes rein faktisch den
Einsatz der Maßnahme beschr�nke. Grunds�tzlich k�me ein solcher nur bei be-
sonders schweren Straftaten in Betracht. In den meisten F�llen reichten nach
den Aussagen der Interviewpartner ohnehin subsidi�re Ermittlungsmittel aus.
�berdies m�ssten bestimmte faktische Voraussetzungen – wie etwa die Konzen-
trierbarkeit tatrelevanter Gespr�che auf einen Ort und eine tats�chliche Umset-
zungsmçglichkeit – gegeben sein.

Insgesamt wurde deutlich, dass die Wohnraum�berwachung nur in besonderen
Konstellationen zum Einsatz kommt, welche sich neben einer ph�nomenologisch
vorliegenden besonderen Tatschwere und „deutlichenVerdachtslage“ regelm�ßig
durchAusschçpfung oder derAussichtslosigkeit anderer Ermittlungsmçglichkei-
ten auszeichnet. Bei den Mord-/Totschlagsverfahren, sind dies F�lle, welche
durch besondere aufkl�rungserschwerende Parameter gekennzeichnet sind.
Aber auch bei den BtM-Verfahren d�rfte es sich – wie die BtM-Mengen zeigen
– um herausgehobene Verfahren handeln, auch wenn sich diese nicht so sehr
durch das sich zur Tatnachweiserbringung zusammensetzende „kriminalistische
Puzzle“ der Kapitalverfahren, sondern eher durch das Bed�rfnis nach Struktur-
aufkl�rungen und konkreten Zugriffsinformationen auszeichnen.

Eine Analyse des Anordnungsvorganges zeigt, dass in den Verfahren mit Wohn-
raum�berwachungsmaßnahmen zumeist eine enge Zusammenarbeit zwischen
Polizei und Staatsanwaltschaft vorliegt. Hinsichtlich der Zust�ndigkeit der
Staatsschutzkammer wurden keine Verzçgerungen im Anordnungsvorgang fest-
gestellt. Hinsichtlich des Begr�ndungsinhalteswird zun�chst beobachtet, dass die
intensivste Begr�ndungsarbeit durch die Polizei geleistet wird und die Begr�n-
dungsintensit�t hin zu den Beschl�ssen abnimmt, wobei hier das Ph�nomen der
Beschlussausfertigung gesondert ber�cksichtigt wurde. Als bemerkenswert
wird dann hervorgehoben, dass ein Zusammenhang zwischen der Begr�ndungs-
intensit�t der Beschl�sse und den polizeilichen und staatsanwaltschaftlichen Vor-
begr�ndungen nicht festzustellen war311, die Begr�ndung vielmehr wohl von
einem bestimmten „Usus“ abh�ngig sei, der maßgeblich durch regionale Gepflo-
genheiten und die Person des Vorsitzenden gepr�gt werde. Hier wurden einerseits
�ußerst detaillierte und dieAbw�gung umf�nglich dokumentierende, andererseits
aber auch sich im Wesentlichen auf die Anordnungsformel beschr�nkende Be-
schl�sse festgestellt. Aus den Expertengespr�chen mit den Staatsschutzkammer-
vorsitzenden ergab sich allerdings, dass aus der schriftlichen Begr�ndungsinten-
sit�t kein direkter R�ckschluss auf tats�chliche �berpr�fungsintensit�t gezogen
werden kçnne.

311 Anders als bei der Telefon�berwachung, vgl. hierzu Albrecht, H.-J., Dorsch, C., Kr�pe, Ch.:
a. a. O., 2003, S. 266; vgl. auch Backes, O., Gusy, Ch.: a. a. O., 2003, S. 37 ff.
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Hinsichtlich des Verfahrensausganges wird in der Datenanalyse einerseits nach
allen Beschuldigten des Verfahrens und den im engeren Sinne beschuldigten Be-
troffenen, andererseits nach tats�chlich durchgef�hrten und nicht durchgef�hrten
Maßnahmen unterschieden. Hier ergeben sich zwischen den verschiedenen Un-
tergruppen aber kaum nennenswert ins Gewicht fallende Unterschiede. Als auf-
fallend wird die hohe Anzahl von Verfahrensabtrennungen bezeichnet; die voll-
umf�ngliche Einstellungsquote liegt bei rund 50% aller Beschuldigten mit be-
kanntemVerfahrensausgang (Beschuldigte insgesamt 53%, beschuldigte Betrof-
fene 46%). Die allermeisten dieser Verfahren werden auf der Grundlage von
§ 170Abs. 2 StPO wegen einer f�r eine Anklageerhebung nicht hinreichenden
Beweislage eingestellt. Deutlich treten allerdings wieder grundlegende Struktur-
unterschiede zwischen den pr�valenten Kapital- und BtM-Verfahren hervor. Zum
einen wird konstatiert, dass neben den betroffenen Beschuldigten weitere im Ver-
fahren mitverfolgte Mitbeschuldigte in den BtM-Verfahren eine weitaus grçßere
Rolle spielen (eine gewisse Ausnahme bilden die Tçtungsverfahren mit vielen
Beschuldigten, in denen ein Bezug zu einem organisierten Kriminalit�tshinter-
grund vorlag). Zum anderen wird beobachtet, dass die Einstellungsquote bei
den Mord-/Totschlagsverfahren in allen Beschuldigtenuntergruppen (Beschul-
digte und betroffene Beschuldigte mit und ohne durchgef�hrter Maßnahme)
auf �hnlich hohem Niveau liegt (bei beschuldigten Betroffenen mit durchgef�hr-
ter Maßnahme gar noch geringf�gig hçher), w�hrend hier bei den BtM-Verfahren
eine deutliche Staffelung vorliegt. Einerseits liegt dies wohl an den dargelegten
unterschiedlichen Beschuldigtenstrukturen, andererseits wird auf die grunds�tz-
lich unterschiedliche Beweissituation bei denKapitalverfahren und denBtM-Ver-
fahren verwiesen: w�hrend bei den Kapitalverfahren ein Tatnachweis f�r die Tç-
tung entweder positiv erbracht werden kann oder nicht, bedeutet der Fehlschlag
einer Wohnraum�berwachungsmaßnahme zwar etwa die Nichtausschçpfbarkeit
weiterer Informationen, aber nicht notgedrungen die Nichtnachweisbarkeit einer
Handelst�tigkeit oder Unmçglichkeit von Sicherstellungen aufgrund anderer
Informationen – wenn auch ggf. nicht im erhofften Umfang. Die Wohnraum-
�berwachung wird hier als eindeutiger Indikator f�r die Verfolgungsintensit�t ge-
wertet.

Die meisten erhobenen Anklagen resultieren nach den Befunden der Studie in
einer Verurteilung; die Verurteilungsquoten korrespondieren insoweit spiegel-
bildlich weitestgehend mit den Einstellungsquoten. Die festgestellten Freispr�-
che erfolgten vor allem in Tçtungsverfahren und in einem Bestechungsverfahren.
Die durchschnittliche Dauer der verh�ngten Freiheitsstrafen betr�gt 50,8Monate.
Insgesamt wurden rund 30% der angeordneten Maßnahmen als erfolgreich oder
bedingt erfolgreich eingestuft. Im Rahmen der Ergebniskategorisierung werden
die tats�chlich durchgef�hrten Maßnahmen zu 19% in lediglich indiziell aber
nicht beweistauglich belastende, zu 15% in mittelbar erfolgreiche und zu 7%
in direkt tatnachweiserbringende Maßnahmen differenziert; 29% der durch-
gef�hrten Maßnahmen verliefen allerdings inhaltlich ergebnislos.
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Beachtenswert erscheint allerdings jeweils die Katalogtatverteilung: Hier zeigt
sich, dass die „Erfolgsquote“ in den BtM-Verfahren deutlich hçher liegt als in
den Kapitaldeliktsverfahren. Die Ergebniskategorisierung ergibt, dass bei Tç-
tungsdelikten nahezu die H�lfte der Maßnahmen inhaltlich ergebnislos und ein
großer weiterer Teil allenfalls indiziell belastend verlaufen. Damit sind die Kapi-
talverfahren strukturell, auch was die Effizienz der Maßnahme betrifft, als prob-
lematische F�lle anzusehen, in denen es mit der als ultima-ratio angewandten
Maßnahme regelm�ßig nicht gelingt, tatnachweisdienliche Erkenntnisse zu er-
bringen.

6.3.5.4 Verdeckte Ermittler

Der Ermittlungsansatz, der �ber „verdeckte Ermittler“ verl�uft, blieb bislang in
empirischer Hinsicht weitgehend unerforscht. Die bibliographischen Erhebungen
zu Untersuchungen zum verdeckten Ermittler zeigen mit großer Deutlichkeit,
dass die Schwerpunkte der Forschungen in diesem Bereich im normativ-dogma-
tischen Bereich zu finden sind.312

Fragestellungen, die im Zusammenhang mit dem Einsatz „Verdeckter Ermittler“
untersucht worden sind, betreffen einmal das Ausmaß von VE-Eins�tzen sowie
Erfolge, die auf den Einsatz von „Verdeckten Ermittlern“ zur�ckgef�hrt werden
kçnnen.313 Dabei weisen die Resultate der Untersuchungen darauf hin, dass das
Ob und das Ausmaß des Einsatzes verdeckter Ermittlungen in den einzelnen Bun-
desl�ndern unterschiedlich ausgepr�gt sind. Die Bundesregierung teilte mit, das
BKA habe in den Jahren 1988–90 insgesamt 125 zentrale und 152 dezentrale VE-
Eins�tze ausgef�hrt. Das Innenministerium Baden-W�rttemberg legte eine Bi-
lanz der dortigen VE-Arbeit vor, nach der die Eins�tze von 1983–90 zu insgesamt
2547 Festnahmen und zur Beschlagnahme von Waren (Rauschgift, Diebesgut,
Waffen, Geldf�lschungen etc.) im Gesamtwert von mehr als 814 Mio. DM f�hr-
ten. Andere Zahlen geben einen Hinweis auf die Verbreitung von verdeckten Er-
mittlern: 1993wurden in 25 der insgesamt 73 baden-w�rttembergischenOK-Ver-
fahren verdeckte Ermittler eingesetzt. In Rheinland-Pfalz kam es in den Jahren
1988–90 in 313 F�llen zumVE-Einsatz. Somit beruhen die empirischenAnalysen
imWesentlichen auf Daten, die von den Verwaltungen des Inneren und der Justiz
aufbereitet worden sind. Zwar werden damit Verteilungen sichtbar, im �brigen
lassen sich auch bestimmte Problembereiche identifizieren. Jedoch wird auch
deutlich, dass insbesondere die Effizienzfragestellung auf der Basis derartiger
Datensammlungen nicht angemessen untersucht werden kann. Denn die einfache
Korrelation zwischen dem Einsatz von Verdeckten Ermittlern einerseits sowie
verschiedenen Erfolgkriterien andererseits ist nat�rlich nicht dazu geeignet,

312 Dollmann, M.: Auswahlbibliographie zum Thema. In: Geissler, C. (Hrsg.): Verdeckte Ermittler
und V-Personen im Strafverfahren. KUP, Wiesbaden 2001, S. 143–154.

313 P�tter, N., Diederichs, O.: V-Personen, Verdeckte Ermittler, NoePs, qualifizierte Scheinaufk�u-
fer und andere, in B�rgerrechte & Polizei, 49, 1994, S. 24–37.
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�ber den Erfolg dieser spezifischen Ermittlungsmaßnahme Aussagen zumachen.
Vielmehr bed�rfte es der Konstruktion von Kontrollgruppen, oder der �berpr�-
fung geeigneter L�ngsschnittdaten, um die vorhandenen Korrelate kausal inter-
pretieren zu kçnnen.

Die Analysen von Kinzig haben gezeigt, dass (jedenfalls in Verfahren mit Orga-
nisierter Kriminalit�t) fast alle richterlichen Beschl�sse zur Anordnung des Ein-
satzes verdeckter Ermittler formularm�ßig ergingen.314 Ferner wird in dieser Un-
tersuchung festgestellt, dass in den polizeilichen Antragsschriften kaum eine
Konkretisierung des Tatverdachts erfolge.315 Dar�ber hinaus zielt nach den Daten
der Untersuchung der Zwecke des Einsatzes verdeckter Ermittler im Schwer-
punkt auf die Einleitung von Scheingesch�ften und ist von daher kaum auf die
Aufkl�rung begangener Straftaten, sondern vielmehr auf die Auslçsung und be-
weiskr�ftige Dokumentation neuer Straftaten gerichtet.316 Insoweit ergibt sich
ein Bild des Einsatzes verdeckter Ermittler, das auf eine proaktive und in die Zu-
kunft ausgerichtete Ermittlungsmaßnahme hinweist. Von erheblicher Bedeutung
ist dann die Frage, ob und inwieweit die Erkenntnisse von verdeckten Ermittlern
(und V-Personen) in die Hauptverhandlung eingef�hrt werden. Die Unter-
suchungsergebnisse lassen hier eine restriktive Freigabepraxis und weitreichende
Sperrerkl�rungen erkennen.317

6.3.5.5 V-Personen

Auch zu den Fragestellungen des V-Mannes gilt, dass dort eher normativ-dogma-
tische Untersuchungen vorherrschen.318 Im europ�ischen Vergleich zeigt sich im
�brigen ebenfalls, dass trotz der offensichtlichen Bedeutung von V-Personen
oder Informanten f�r die Strafverfolgung von Transaktionskriminalit�t die empi-
rische Forschung zu diesen Ermittlungs- und Kontrollans�tzen doch erst am An-
fang steht.319 Empirische Untersuchungen zu V-Leuten und deren Zusammen-
arbeit mit der Polizei wurden unter den Fragestellungen der Herkunft und Rekru-
tierung von Informanten, der Motivation zur Zusammenarbeit mit Polizei und
Justiz sowie der Probleme der Lenkung und Leitung von Informanten durch-
gef�hrt. Die Untersuchung bezog sich auf das Bundesland Hessen und basierte
auf einer Befragung aller Dienststellen des Landes.320 Die Aufschl�sselung der
Altersstruktur zeigte unerwartete Tendenzen. Ein deutlicher Schwerpunkt ist

314 Kinzig, J.: a. a. O., 2004, S. 485.
315 Kinzig, J.: a. a. O., 2004, S. 487.
316 Kinzig, J.: a. a. O., 2004, S. 494.
317 Kinzig, J.: a. a. O., 2004, S. 539 ff.
318 Vgl. hierzu beispw. Krauß, K.: V-Leute im Strafprozess und die Europ�ische Menschenrechts-

konvention. Freiburg 1999.
319 Vgl. Billingsley, R., Nemitz, T., Bean, P. (Hrsg.): Informers. Policing, Policy, Practice. Portland

2001.
320 Scherp, D.: Die polizeiliche Zusammenarbeit mit V-Personen. Kriminalistik 47 (1993),

S. 65–68.
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bei der Altersgruppe der 30- bis 50j�hrigen V-Personen auszumachen, die mit an-
n�hernd 60 Prozent vertreten war. Hieraus wird geschlossen, dass von der Polizei
h�ufig besonders erfahrene und in einer kriminellen Szene fest verwurzelte Per-
sonen (hçheren Alters) als V-Personen angeworben werden. Bei der Betrachtung
der Vorstrafen der erfassten V-Personen ergab sich, dass mit 38 Prozent die Straf-
taten aus dem Bet�ubungsmittelbereich eine deutlich hervorgehobene Spitzen-
position einnehmen. Dennoch wiesen nur 71 Prozent der in der Untersuchung er-
fassten V-Personen �berhaupt Vorstrafen auf, fast ein Drittel der V-Leute war
nicht vorbestraft. Das Bild des notwendigerweise kriminell vorbelasteten V-Man-
nes hat sich damit nur bedingt empirisch best�tigt. Nach Einsch�tzungen der VP-
F�hrer war Geld das �berragende Motiv, das V-Personen dazu f�hrt, mit der Po-
lizei zusammenzuarbeiten.321 Eine weitere, h�ufig genannte und gleichfalls ego-
istische Motivationslage bestand nach Ansicht der VP-F�hrer darin, Hilfestellun-
gen formeller und informeller Art, also die Besserstellung im laufenden
Strafverfahren oder Unterst�tzung bei der Erlangung von Aufenthaltserlaubnis-
sen, F�hrerschein und Gastst�ttenkonzession zu erlangen. Neben weiteren ego-
istischen Motiven fanden sich auch „aggressive“ Motivationen, die unter der Ru-
brik „Rache an der Szene oder am Milieu“ abgelegt werden kçnnen. Wurden die
VP-F�hrer durch Verstçße seitens des V-Mannes betroffen, ergriffen sie je nach
der Schwere der Verstçße differenzierte Sanktionsmaßnahmen. Soweit die angeb-
lichen Erkenntnisse der V-Personen jeglicher Grundlage entbehrten, trat neben
einen sofortigen Abbruch der Zusammenarbeit in Einzelf�llen noch die Einlei-
tung von Strafverfahren wegen Verdachts der falschen Verd�chtigung (§ 164
StGB). Der sonstige Maßnahmenkatalog reichte von Abmahnungsgespr�chen
�ber zwischenzeitliche Unterbrechung in der Zusammenarbeit, der �bergabe
der VP-F�hrung an einen anderen VP-F�hrer der gleichen Dienststelle bis hin
zum vçlligen Verzicht auf die weitere Inanspruchnahme der V-Person. In einer
weiteren Untersuchung werden Fragen zu Funktion und Rolle von V-Personen
aufgegriffen.322 Danach kommt V-Personen ermittlungstaktisch die Funktion
zu, die Polizei gezielt mit Informationen �ber bestimmte Personen oder Gruppen
einesMilieus sowie deren geplante oder durchgef�hrte Straftaten zu versorgen. In
Nordrhein-Westfalen wurden innerhalb von 10 Jahren in 85 Strafprozessen VP in
der Hauptverhandlung vernommen. Dabei handelt es sich nach der Einsch�tzung
der Untersuchung allerdings eher um „Pannen“ des VP-Einsatzes, denn in der Re-
gel sollen VP ja eben nicht vor Gericht aussagen. So kam bereits eine Unter-
suchung aus den achtziger Jahren f�r den Landgerichtsbezirk Freiburg (und Be-
t�ubungsmittelstrafverfahren) zu dem Ergebnis, dass zwar in 72 der 176 aus-
gewerteten F�lle V-Personen beteiligt waren; allerdings spielten sie in der Haupt-

321 Dies deckt sich mit europ�ischen Befunden, vgl.Billingsley, R.: Infomer’s Careers: Motivations
and Change. In: Billingsley, R., Nemitz, T., Bean, P. (Hrsg.): Informers. Policing, Policy, Practi-
ce. Portland 2001, S. 81–109, S. 86, wo angegeben wird, dass etwa ein Drittel der Informanten
durch finanzielle Motive getrieben seien.

322 P�tter, N., Diederichs, O.: V-Personen, Verdeckte Ermittler, NoePs, qualifizierte Scheinaufk�u-
fer und andere. B�rgerrechte & Polizei, 49 (1994), S. 24–37.
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verhandlung nur eine geringe Rolle.323 Ihre Hauptaufgabe liegt demnach (erwar-
tungsgem�ß) im Ermittlungsverfahren.324

Obwohl die angef�hrten Studien somit Fragestellungen des Einsatzes von V-Per-
sonen aufgreifen, bleiben doch diewesentlichen Bereiche unerforscht. Sowerden
Fragen der Evaluation nicht aufgegriffen; es fehlt im �brigen schon an deskrip-
tiven empirischen Befunden zur Verteilung der Eins�tze �ber verschiedene De-
likte hinweg sowie zur H�ufigkeit des Einsatzes von V-Personen allgemein.
Zwar kann vermutet werden, dass der Bereich der Bet�ubungsmitteldelikte ein
Hauptanwendungsfeld darstellt, denn bereits f�r anfang der achtziger Jahrewurde
f�r den Landgerichtsbezirk Freiburg festgestellt, dass in etwa 40% aller zum
Schçffengericht oder zur Strafkammer angeklagter Bet�ubungsmittelstraftaten
eine oder mehrere V-Personen jedenfalls eine Rolle spielten325; freilich mçgen
in diesem Feld auch lokale Besonderheiten Bedeutung bekommen. Welches
Bild der V-Personen sich ergibt, wenn andere Deliktsbereiche ins Blickfeld r�-
cken, bleibt allerdings unbekannt. N�here Informationen hierzu finden sich bei
Kinzig326, der allerdings eine „Drogendeliktslastigkeit“ bei der VP-T�tigkeit im
OK-Bereich feststellt.327 Danach sind V-Personen nicht nur als Informations-
beschaffer in laufenden Ermittlungsverfahren, sondern teilweise auch unmittel-
bar am kriminellen Geschehen beteiligt. Schließlich finden sich Hinweise darauf,
dass V-Personen maßgeblich zur Auslçsung von Ermittlungsverfahren beitra-
gen.328

6.3.5.6 Neue Ermittlungsmethoden allgemein

Im Zusammenhang mit der Bearbeitung von Fragestellungen der Organisierten
Kriminalit�t werden seit geraumer Zeit Probleme der Ermittlungen und der Be-
darf an neuen Ermittlungsmethoden diskutiert.329 Dies schließt nicht nur die
eben behandelten Techniken der Telekommunikations�berwachung, der akus-
tischen Wohnraum�berwachung, der V-Leute bzw. des verdeckten Ermittlers
ein, sondern erstreckt sich auf Ermittlungsmethoden wie die Rasterfahndung,
die polizeiliche Beobachtung330, den „kleinen Lauschangriff“331 und den Einsatz
von technischen Mitteln (in Form der Video�berwachung, der Anfertigung von
Lichtbildern etc.332) generell.333 Nicht als Ermittlungsmethoden, jedoch als Be-

323 Haas, H.H.: V-Leute im Ermittlungsverfahren und Hauptverfahren. Pfaffenweiler 1985.
324 Vgl. hierzu auch Kinzig, J.: a. a. O., 2004, S. 469 ff.
325 Haas, H.H.: a. a. O., 1985, S. 265.
326 Kinzig, J.: a. a. O., 2004, S. 474 ff.
327 Kinzig, J.: a. a. O., 2004, S. 474.
328 Kinzig, J.: a. a. O., 2004, S. 474 ff.
329 Kinzig, J.: a. a. O., 2004, S. 87 ff.
330 Hierzu Kinzig, J.: a. a. O., 2004, S. 503 ff.
331 Vgl. Kinzig, J.: a. a. O., 2004, S. 497 ff.
332 Hierzu Kinzig, J.: a. a. O., 2004, S. 495 ff.
333 Insoweit stellt die Untersuchung von Kinzig, J.: a. a. O., 2004 die erste empirische Studie dar, in

der f�r einen beschr�nktenKreis vonErmittlungs- und Strafverfahren (organisierte Kriminalit�t)
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gleitans�tze hierzu sind Zeugenschutz und der Kronzeuge, schließlich auch neue
gewinnaufsp�rende Techniken und hierauf abgestimmte vorl�ufige Maßnahmen
und endg�ltige Sanktionenwie dieGewinnabschçpfung (in Form desVerfalls und
der (erweiterten) Einziehung) hervorzuheben.

Die zentrale Fragestellung bei Ermittlungsmethoden im Felde der Bek�mpfung
der Organisierten Kriminalit�t lautet in der Regel:

Wie effektiv und effizient sind die zur Verf�gung stehenden polizeilichen Ermitt-
lungsinstrumentarien zur Bek�mpfung der OK?

Diese Fragestellung entspricht imWesentlichen den normativenBedingungen der
Anwendung verdeckter (und technischer) Ermittlungsmethoden, die nicht zuletzt
verlangen, dass herkçmmliche (und offene) Ermittlungsmethoden keinen Erfolg
bei der weiteren Aufkl�rung eines Falles versprechen.

Die evaluativen und partiell zusammenfassenden Untersuchungen weisen darauf
hin, dass bei dem derzeitigen Gebrauch von neuen Ermittlungsmethoden sowohl
an der Effizienz als auch der Verfassungsm�ßigkeit bestimmter Ermittlungs-
methoden, wie z. B. der Rasterfahndung und der polizeilichen Beobachtung
oder Observation, Zweifel angebracht seien.334 Dies gilt nicht bloß f�r Unter-
suchungen, die auf der Basis von Sekund�rdatenanalysen und allgemeinen Statis-
tiken durchgef�hrt wurden335, sondern auch auf der Basis von Prim�rdatenfor-
schung, aus der nunmehr bekannt ist (wenn auch bloß f�r einen regionalen Aus-
schnitt), dass die Anwendung verschiedener technischer Ermittlungsmethoden
selten erfolgt und mit zu vielen technischen sowie außer-technischen Problemen
behaftet ist, als dass erhebliche Fortschritte bei der Verfolgung organisierter Kri-
minalit�t �berhaupt erwartet werden kçnnten.336 Akustische und optische �ber-
wachungsmethoden scheiterten h�ufig an fortschreitender Technologie und
Kommunikationstechnik (z. B. Nutzung ausl�ndischer Mobilfunkkarten im In-
land, Inanspruchnahme von Mailboxen, satellitengest�tzte Systeme etc.)337 und
auch der Einsatz von VE- oder VP-Leuten stçßt immer wieder auf (auch recht-
liche) Grenzen. Die Diskrepanz zwischen Zielen und den zur Verf�gung stehen-
denMitteln sei zu groß, als dass eine effektive Bek�mpfung der organisierten Kri-
minalit�tmit diesenMitteln gew�hrleistet werden kçnne. Es sollten deshalb, so ist
teilweise die Schlussfolgerung hieraus, andere Maßnahmen eingesetzt werden,
um strategische Ermittlungserfolge zu erreichen. Vorgeschlagen wird z. B., die

eine pr�zise und vollst�ndige Erfassung aller zumEinsatz kommenden (neuen und alten) Ermitt-
lungsmaßnahmen durchgef�hrt wurde.

334 Forstenh�usler, D.: OK-Bek�mpfung – Mehr Impulse als Hindernisse. Kriminalistik 50 (1996),
S. 333–340; Kinzig, J.: a. a. O., 2004.

335 Forstenh�usler, D.: a. a. O., 1996.
336 Neumann,U.: Die Praxis neuer Ermittlungsmethoden.UnverçffentlichtesManuskript Schleswig

2001.
337 Vgl. hierzu auch Albrecht, H.-J., Dorsch, C., Kr�pe, Ch.: a. a. O., 2003; Meyer-Wieck, H.:

a. a. O., 2003 und die weiter oben dargestellten Befunde aus diesen Untersuchungen.
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Beweislastumkehr im Verfahren einzuf�hren, um Gewinnabschçpfung effizient
anzuwenden. Sodann wird gefordert, die gesetzliche Kronzeugenregelung sei
auszudehnen, ferner wird verlangt, den Zeugenschutz qualitativ und quantitativ
zu verbessern. Außerdem sei eine initiativ-, personen- und organisationsbezogene
Ermittlung erforderlich, um durch offensive Informationsbeschaffung eine um-
fangreiche und kontinuierliche Vorfeldaufkl�rung zu erreichen (z. B. durch eine
intelligente EDV). Die internationale Zusammenarbeit m�sse ebenfalls verbes-
sert werden. Insoweit ergeben sichVorschl�ge, die auf eine Erg�nzung der Ermitt-
lungspolitik, die sehr stark auf Technik setzt, durch verbesserte traditionelle Er-
mittlungsmethoden zielen.

6.3.5.7 Neue Technologien (DNA)

Die Ermittlungspraxis hat sich dann durch die Einf�hrung und schnelle Fortent-
wicklung der DNA-Analysetechniken ver�ndert.338 Auch hierzu liegen freilich
bislang lediglich solche empirischen Untersuchungen vor, die allgemeine Vertei-
lungen an Hand offizieller Datensammlungen zum Gegenstand haben. DNA Da-
teien werden in den bisherigen Untersuchungen als erfolgreich eingestuft. Aus-
weislich der offiziellen Datensammlungen werden nunmehr bundesweit monat-
lich 6000 bis 7000 Datens�tze erfasst. Ende M�rz 2002 waren etwa 180.000
DNA Datens�tze in die zentrale DNA-Spurendatei eingestellt. Davon betrafen
90% Personendatens�tze und 10% Spurendatens�tze. Bis zum 31. 12. 2001 wur-
den dem Bundeskriminalamt 4431 Treffer gemeldet; hieraus resultierte in 2962
F�llen die Tataufkl�rung, das heißt, einem Tatverd�chtigen konnte eine Spur zu-
geordnet werden. Die Aufkl�rungsquote liegt insgesamt bei 16%. Etwa jede 6.-7.
Spur f�hrt nach Auswertungen der DNA-Dateien zu einem Treffer mit einer iden-
tifizierbaren Person. Der Schwerpunkt liegt bei Diebstahlsdelikten; mit weitem
Abstand folgen Raub/Erpressung, Sexualdelikte und Tçtungsdelikte. Der �lteste
aufgekl�rte Fall lag immerhin 27 Jahre zur�ck.339 Dies verweist darauf, dass je-
denfalls w�hrend einer �bergangsperiode gerade im Bereich der Schwerkrimina-
lit�t mit Verfahren gerechnet werden muss, in denen – vergleichbar im �brigen
mit NS-Straftaten – seit langer Zeit integrierte und unauff�llige Personen vor Ge-
richt stehen werden.

338 Zur Entstehung des DNA-Identit�tsfeststellungsgesetzes 1998 und zu rechtspolitischen Ent-
wicklungen vgl. Vath, A.: Der genetische Fingerabdruck zur Identit�tsfeststellung im k�nftigen
Strafverfahren. Ein Balanceakt zwischen staatlichen und individuellen Interessen. Baden-Baden
2003.

339 Bachmann, A.: Die DNA-Analyse-Datei – Erfolgreiches Ermittlungshilfsmittel im polizeilichen
Alltag. Bew�hrungshilfe 49 (2002), S. 204–210.
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6.3.6 Zeugen und (Opfer-)Zeugenschutz

6.3.6.1 Zeugen allgemein

Besondere Aufmerksamkeit haben in der empirischen (Strafverfahrens-)For-
schung im Bereich der Untersuchungen zu Zeugen Kinder in ihrer Rolle als (Op-
fer-) Zeugen erfahren. ImMittelpunkt steht hier die Frage nach der Glaubw�rdig-
keit und der Verl�sslichkeit der Aussagen kindlicher Zeugen im Rahmen eines
Strafverfahrens.340 Die Literatur zum kindlichen und jugendlichen Opferzeugen
wird durch besondere Zweifel an seiner Glaubw�rdigkeit einerseits und durch
die �berzeugung seiner besonderen Verletzlichkeit andererseits gepr�gt. Die
Zweifel an der Glaubw�rdigkeit haben sich formal in den Eidesvorschriften nie-
dergeschlagen (vgl. §§ 60 Nr. 1, 61 Nr. 1 StPO; in den Systemen des Common
Law ist auf die corroboration rules hinzuweisen, die bis in die j�ngste Vergangen-
heit von der Vermutung notorischer Unzuverl�ssigkeit kindlicher Zeugen k�nde-
ten). Empirisch �ußert sich der Zweifel wiederum in zus�tzlicher Inanspruch-
nahme im Strafverfahren, vor allem in Form der Glaubw�rdigkeitsbegutachtung,
sowie entsprechender Befragung durch verschiedene Verfahrensbeteiligte.341

Junge Menschen gelten seit jeher als problematische Zeugen, deren Aussagen
im Hinblick auf den Wahrheitsgehalt besondere Aufmerksamkeit zuteil werden
muss.342 Dem liegt die Annahme zugrunde, dass Kinder nicht zwischen Fakten
und Fiktion oder Realit�t und Phantasie unterscheiden kçnnten, weniger Be-
obachtungen machten als Erwachsene, Beobachtungen und Wahrnehmungen
schneller verg�ßen als der erwachsene Mensch und schließlich f�r Suggestionen
und Verf�hrung ganz besonders anf�llig seien.343 Noch 1987 ergibt sich denn aus
dem Dahs’schen Handbuch der Strafverteidigung unter dem Stichwort kindliche
und jugendliche Zeugen die programmatische Assoziationskette: Kinderzeuge –
scheinbare Glaubw�rdigkeit – notorische Falschaussagen – Fehlurteil.344 Das Zu-
sammentreffen von Jugend, sexuellem Missbrauch, Familie und Strafrecht weist
deshalb in besonderer Eindringlichkeit darauf hin, dass f�r die Problemstellung
„Kindliche Zeugen im Strafverfahren“ nicht allein das normative Programm ent-
scheidet. Vielmehr stehen hinter den strafrechtlichen Regelungen, insbesondere
aber hinter ihrer Implementation, soziale �berzeugungs- und Glaubensmuster.

In der empirischen Untersuchung kindlicher Zeugen spielte auch die Frage eine
Rolle, worauf eswohl zur�ckzuf�hren sei, dass Kinder in Ermittlungs- bzw. Straf-

340 Vgl. hierzuAlbrecht, H.-J.: KindlicheOpferzeugen imStrafverfahren. In: Salgo, L. (Hrsg.):Vom
Umgang der Justiz mit Minderj�hrigen. Schriftenreihe Familie und Recht. Band 13. Neuwied
1995, S. 3–30.

341 Zusammenfassend Goodman, G. S.: Children’s Testimony in Historical Perspective. Journal of
Social Issues 40 (1984), S. 9–31.

342 Undeutsch, U.: Beurteilung der Glaubw�rdigkeit von Zeugenaussagen. In: Undeutsch, U.
(Hrsg.): Handbuch der Psychologie. Bd. 11. 1967, S. 26 ff.

343 Johnson, M.K., Foley, M.A.: Differentiating Fact from Fantasy: The Reliability of Childrens’s
Memory. Journal of Social Issues 40 (1984), S. 33–50.

344 Dahs, H.: Handbuch des Strafverteidigers. 5. Aufl., Kçln 1987, S. 324.
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verfahren h�ufig unter großer emotionaler Beteiligung sehr detaillierte und pr�-
zise Angaben zu Missbrauchshandlungen machen kçnnen, die an ihnen selbst
bzw. an anderen Kindern vorgenommen worden sein sollen, freilich tats�chlich
nachweislich jedoch nie passiert sind.345 Eine empirische Untersuchung ergab,
dass verschiedene Befragungsmethoden (vor allem die suggestive Befragung
und der mit manchen Zug�ngen in der Vernehmung verbundene Befragungs-
druck) dazu f�hren, dass fiktive Episoden von vernommenen Kindern �berzeu-
gend als eigene Erlebnisse geschildert werden kçnnen.346 Die Untersuchung
der Befragungsprotokolle der Studie zeigt, dass bei dieser Art der suggestivenBe-
einflussung mit der dramatisch erhçhten Gefahr gerechnet werden muss, dass die
so behandelten Personen Ereignisse beschreiben, die gar nicht oder zumindest
nicht in der geschilderten Form stattgefunden haben, und am Ende – mit jeder
weiteren Befragung – selbst immer st�rker von der Richtigkeit der suggerierten
Erlebnisse �berzeugt sind. Die Konsequenzen f�r die Glaubw�rdigkeitsanalyse
der zu beurteilenden Zeugenaussagen sei – so die Schlussfolgerung aus der Unter-
suchung – gravierend. Denn die verbreitet angewendete kriterienorientierte Aus-
sagenanalyse findet hier ihre Grenze, da die erlebnisbegr�ndete und suggerierte
Aussage sich nicht mehr in den gleichen Merkmalen unterscheidet wie die erleb-
nisbegr�ndete und erfundene (erlogene) Aussage.

Ein weiterer Schwerpunkt zu Zeugen als Beweismittel findet sich in empirischen
Untersuchungen zur Verl�sslichkeit von Zeugenaussagen im Zusammenhang mit
derWiedererkennung bzw.Verfahren undMethoden zur Gegen�berstellung.347 In
einer dieser Untersuchungen wurden alle Raub�berf�lle, Sexualdelikte, gef�hr-
lichen und schweren Kçrperverletzungen, F�lle des erpresserischen Menschen-
raubs und der Geiselnahme sowie F�lle des Inverkehrbringens von Falschgeld
des Jahres 1996, die von der Polizei Baden-W�rttemberg aufgekl�rt worden wa-
ren, und bei denen sich T�ter und Opfer zuvor nach Sachlage nicht kannten, im
Hinblick auf durchgef�hrte Wiedererkennungsverfahren, einbezogen.348 Dabei
ging es insbesondere um die Frage nach den M�ngeln der polizeilichen Praxis
in Wiedererkennungsverfahren. Im einzelnen ging es um die Fragen, welche Be-
sonderheiten und insbesondere welches Suggestionspotenzial die verschiedenen
Wiedererkennungsmethoden aufweisen und inwieweit das so genannte sequen-
tielle Verfahren Eingang in die Praxis gefunden hat. Die Forschungsergebnisse
deckten gravierende M�ngel in der Durchf�hrung vonWiedererkennungsverfah-
ren in der polizeilichen Praxis auf. Aufgrund vonR�cksprachenmit Ausbildungs-

345 Kçhnken, G.: Suggestive Prozesse in Zeugenbefragungen: Formen und theoretische Erkl�rungs-
ans�tze, in Monatsschrift f�r Kriminologie und Strafrechtsreform 80 (1997), S. 290–299.

346 Kçhnken, G.: a. a. O., 1997.
347 Schenk, A.: Gegen�berstellung im Strafverfahren. Unter besonderer Ber�cksichtigung der psy-

chologischen Forschung und des englischen Strafprozesses. Hamburg 2002.
348 Fachhochschule Villingen-Schwennigen – Hochschule f�r Polizei (Texte Nr. 18: Praxis desWie-

dererkennungsverfahrens bei der Polizei des Landes Baden-W�rttemberg); Kurzfassung in Kri-
minalistik 6/98 unter demTitel „Wiedererkennungsverfahren“; Zusammenfassung imLKBlBW
1/98.
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einrichtungen und Zentralstellen der L�nder wird in der Untersuchung davon aus-
gegangen, dass die Ergebnisse auf andere L�nder �bertragbar sein d�rften.

Auch die Untersuchung von Sporer hat das sequentielle Gegen�berstellungsver-
fahren f�r Lichtbildvorlagen und Live-Wahlgegen�berstellungen zum Gegen-
stand.349 Die Befunde zeigen hier, dass sequentielle Lichtbildvorlagen zu signifi-
kant weniger Falschidentifizierungen (44,4%) als die simultanen Vorlagen der
Bilder (72% Falschidentifizierungen) f�hren. Gleichzeitig scheint die Bef�rch-
tung, dass die sequentielle Gegen�berstellungsform mit einem geringeren Aus-
maß an positiven korrekten Identifizierungen zusammenh�ngt, unbegr�ndet. Es
zeichnet sich vielmehr die gegenteilige Tendenz ab: Bei der sequentiellen Pr�sen-
tationsform fanden sich vergleichsweise mehr richtige Identifizierungen als bei
der simultanen Vorf�hrung (55,6% vs. 44,4%). �hnliche Ergebnisse ergaben
sich bei Untersuchungen zur Live-Gegen�berstellung und Lichtbildvorlage:
Falschidentifizierungen waren unter der Live-Simultan-Bedingung am hçchsten
(69,2%), hingegen deutlich niedriger in der Live-Sequentiell- (33,3%) und am
niedrigsten in der Foto-Sequentiell-Bedingung (20,0%). Dadurch wird deutlich,
dass der sequentielle Testmodus durchweg zu einer Erhçhung des Beweiswertes
der Personenidentifizierungen f�hrt.350

Neben der Frage nach der Verl�sslichkeit vonWiedererkennung durch Tatzeugen
hat ferner die Erkennbarkeit von Falschaussagen im Falle von Sexualdelikten
Aufmerksamkeit gefunden.351 Insbesondere das Verletzungsmuster bei vor-
get�uschten Sexualdelikten ist nach Untersuchungsbefunden zumeist sehr cha-
rakteristisch f�r Selbstbesch�digung und eindeutig abzugrenzen von Misshand-
lungen durch fremde Hand. Allerdings – so die Folgerungen aus der Unter-
suchung – d�rfe bei der Anzeigeaufnahme selbst nie bereits aufgrund des Verlet-
zungsmusters eine Glaubw�rdigkeitsbeurteilung vorgenommen werden: Hierzu
sei vielmehr eine gyn�kologische und rechtsmedizinische Untersuchung erfor-
derlich, da hier die erforderlichen Erfahrungen zur Dokumentation von extrage-
nitalen Verletzungen zum Nachweis eines gewaltsamen Beischlafes und bez�g-
lich der differential-diagnostischen Abgrenzung selbstbeigebrachter Verletzun-
gen zum Zwecke der Vort�uschung einer Straftat gegeben seien.

349 Sporer, S. L.: Personenidentifizierung bei Wahlgegen�berstellungen und Lichtbildvortr�gen:
Fehlerquellen und Mçglichkeiten ihrer Vermeidung. In: Barton, S. (Hrsg.): Redlich aber falsch
– Die Fragw�rdigkeit des Zeugenbeweises. Baden-Baden 1995, S. 83–110.

350 Vgl. zu Wiedererkennungsuntersuchungen auch Stadler, M., Thomas F., Wetzels, P.: Wieder-
erkennen des T�ters oder Identifizierung des Beschuldigten? Ein wirklichkeits(nahes) Experi-
ment zum Beweiswert von Gegen�berstellungen. Monatsschrift f�r Kriminologie und Straf-
rechtsreform 75 (1992), S. 75–90 sowie Mertn, B., Schwarz U., Walser, W.: Wiedererkennungs-
verfahren. Kriminalistik 52 (1998), S. 421–428; Schindler, H., Stadler, M.: Tatsituation oder
Fahndungsfotos. Strafverteidiger 11 (1991), S. 38–44 sowie Schwarz, U.: Die sequentielle Vi-
deo-Wahlgegen�berstellung. Kriminalistik 53 (1999), S. 397–401.

351 Behrmann, K., Wienberg, K., P�schel, H.K.: Zur Vort�uschung von Sexualdelikten – Eine Un-
tersuchung unter besonderer Ber�cksichtigung selbst beigebrachter Verletzungen. Kriminalistik
44 (1990), S. 207–210.
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Die Forschung hat sich dann der Bedeutung von Auslandszeugen gewidmet. Die
Einsch�tzung der Bedeutung von Auslandszeugen durch die im tatrichterlichen
Bereich t�tigen Strafjuristen schwankt.352 Bei den Revisionsrichtern hat der Aus-
landszeuge einen relativ geringen Anteil (ca. 10%). Beweisantr�ge auf Verneh-
mung von Auslandszeugen scheinen vor allem im Bet�ubungsmittelstrafrecht
eine �berproportionale Rolle zu spielen. Im Einzelfall ist der Auslandsbezug
des Verfahrens durch Tat oder T�ter relevant. Die Benennung von Auslandszeu-
gen inBeweisantr�genwird �berwiegend im�brigen als eineUrsache f�r dieVer-
fahrensverl�ngerung angesehen. Ein Missbrauch von Beweisantr�gen auf Ver-
nehmung von Auslandszeugen war bei quantitativ umstrittenem Umfang einhel-
lige Meinung. Die Tatrichter begr�ßten großteils die Einf�hrung des § 244 V 2
StPO, ebenso wie die Revisionsrichter. Die Verteidiger standen der Norm eher
skeptisch gegen�ber. Die Tatrichter machen von § 244 V 2 nach den Unter-
suchungsbefunden unterschiedlichen Gebrauch. Teilweise wird die Norm ange-
wendet, teilweise bestehen Unsicherheiten, wann eine Ablehnung unzul�ssig
ist. �berwiegend waren die befragten Juristen der Ansicht, dass sich das Antrags-
verhalten bei der Benennung von Auslandszeugen seit Einf�hrung des § 244 V 2
nicht ge�ndert hat. Die Tatrichter maßen § 244 V 2 �berwiegend eine verfahrens-
verk�rzende Wirkung bei. Teilweise wurde kritisiert, die Normvoraussetzungen
bzw. die Anforderungen an den Ablehnungsbeschluss seien nicht eindeutig.
Die Verteidiger nahmen eine Verfahrensverk�rzung nur im tatrichterlichen Be-
reich des Gesamtverfahrens mit Nachteilen f�r die Qualit�t der Sachverhaltsfest-
stellung an bzw. nur eine Verk�rzung bei BtMG-Verfahren. Die Revisionsrichter
gingen bei § 244 V 2 demgegen�ber von einer verfahrensverk�rzenden Wirkung
aus. Eine Mehrbelastung der Revisionsgerichte, jedenfalls des BGH, trete dabei
nicht ein.

Die Forschung hat sich dann mit der Verbesserung des Umgangs von Polizei-
beamten mit Gesch�digten (Opfern und Zeugen) in einem Projekt „Professionel-
ler Umgang mit Opfern und Zeugen“ (PUMOZ) befasst. Die Fragestellung rich-
tete sich darauf, ob die Interventionsmaßnahmen zur Verbesserung der strukturel-
len und personalen Bedingungen f�r denUmgangmitGesch�digten entsprechend
ihrer Zielsetzung erfolgreich waren und inwieweit die Maßnahmen zu einer Ver-
besserung der Einsch�tzung der Situation bei den Polizeibeamten und damit auch
zu entsprechenden Verbesserungen bei den Opferzeugen f�hrten. Im Bereich der
Polizei ergaben sich deutliche Verbesserungen im Hinblick auf die materiellen
und strukturellen Ressourcen wie der Fortbildung, der r�umlichen Situation bei
Vernehmungen, dem Informationswesen und der zeitlichen Struktur des Um-
gangs mit den den Gesch�digten. Auch im personalen und funktionalen Bereich
konnten Verbesserungen erzielt werden, vor allem in Bezug auf den Umgang mit

352 Rose, F.: Der Auslandszeuge im Beweisrecht des deutschen Strafprozesses. Rechtliche und em-
pirische Aspekte unter besonderer Ber�cksichtigung der �nderungen durch das Rechtspfle-
geentlastungsgesetz 1993. Europ�ische Hochschulschriften: Reihe II Rechtswissenschaft,
Band 2542, Frankfurt: Peter Lang GmbH 1999.
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Opfern und Zeugen. Bei Gesch�digten zeigte sich der erwartete Induktionseffekt
am deutlichsten in der Bewertung des selbsterlebten Umgangs mit der Polizei, so-
wie in der Wahrnehmung einer verbesserten r�umlichen Situation. Weiterhin
wurde einWandel in der Einstellung zur Polizei zumPositiven hin erkennbar. Dif-
ferentielle Faktoren betrafen Altersunterschiede – im Bereich der Kommunika-
tion beurteilten insgesamt die �ltesten Teilnehmer (Altersgruppe ab 60 Jahre)
den Umgang mit Polizeibeamten etwas positiver als die j�ngsten Teilnehmer
(bis 20 Jahre). Auch die Informationslage und die nachfolgende Betreuung wurde
von �lteren Befragten positiver beurteilt. Durchgehend ließ sich der Trend nach-
weisen, dass Opfer von Gewaltdelikten (insbes. Kçrperverletzung, sexuelle Be-
l�stigung, Vergewaltigung) mehr Anteilnahme und persçnliche Betreuung (Mit-
gef�hl, Trost) durch den Beamten erhielten, als Opfer anderer Straftaten.353

Die Auswertung des Modellprojekts „Pro Opfer“ beim Polizeipr�sidium S�dhes-
sen stand unter der Fragestellung, ob und inwieweit das Projekt zur Fçrderung
fachlicher und sozialer Kompetenz der Mitarbeiter, zum Vermitteln von Grund-
kenntnissen und zur Erweiterung des Problembewusstseins im Umgang mit Op-
ferzeugen beitragen konnte und ob die Qualit�t des polizeilichen Umgangs mit
Opferzeugen gesteigert und Verbesserungen im subjektiven Erleben der Gesch�-
digten erzielt werden konnten. Die Ergebnisse belegen Erfolg und Notwendigkeit
eines solchen Projekts. Die wissenschaftliche Begleitstudie machte ein Umden-
ken und Verhaltens�nderungen auf seiten der Polizei deutlich, was als Grund-
voraussetzung f�r die Ableitung geeigneter Maßnahmen zur Verbesserung der
Opfersituation, aber auch zur Kriminalit�tsbek�mpfung angesehen wird. Zwar
hat sich die Polizei selbst, wie bei anderen Gelegenheiten auch, kritischer einge-
sch�tzt als dies B�rger (Opferzeugen) taten, doch Verbesserungen im Innen- und
Außenverh�ltnis durch das Projekt lassen sich mit den Daten belegen. Insgesamt
ergibt sich ein positiver Befund, denn in wichtigen Bereichen polizeilichen Han-
delns konntenVerbesserungen erzielt werden. Davon besonders betroffen sind die
Kategorien materielle und strukturelle Ressourcen. Sowird gefolgert, dass die im
Zeitintervall zwischen erster und letzter Befragung realisierten Maßnahmen zu
einer Verbesserung der Lage imBereich der r�umlichen Ausstattung und der Um-
st�nde der Vernehmungssituation sowie hinsichtlich der Informationslage gef�hrt
haben. Demgegen�ber fallen quantitativ betrachtet die gleichfalls vorhandenen
positiven Ver�nderungen im Bereich personeller Ressourcen deutlich ab. Offen-
sichtlich haben die Maßnahmen hier nicht zu dem gleichen Resultat gef�hrt wie
im Falle der strukturellen Bedingungen f�r polizeiliches Handeln. Es wird deut-
lich, dass in den Kategorien „Einstellungen der Beamten gegen�ber Opferzeu-
gen“ und „Persçnliche Meinungen zum Opferschutz“ die vor Beginn der Studie
aufgewiesenen Defizite nicht durchg�ngig beseitigt werden konnten. In der Ka-
tegorie „Einstellungen“ wird dieser Eindruck vor allem durch den hohen Prozent-

353 Voß, H.-G.W.: Professioneller Umgang der Polizei mit Opfern und Zeugen. Eine Evaluations-
studie. Polizei + Forschung; Bd. 12, Neuwied 2001.
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satz von Befragten hervorgerufen, die ihre Meinung zur Glaubw�rdigkeit von
Opferzeugen ge�ndert haben (in negativer Richtung) und die gleichzeitig eine
Einsch�tzung der Glaubw�rdigkeit st�rker von den Besonderheiten des einzelnen
Falles abh�ngig machen. Schließlich wird auf die bedeutende Verbesserung der
Fortbildungslage hingewiesen, offensichtlich eine unmittelbare Folge von drei
Seminaren, die in der Zeit zwischen erster und letzter Befragung realisiert wur-
den.354

6.3.6.2 Der (Opfer-)Zeugenschutz (allgemein)

Die Frage der Behandlung kindlicher und jugendlicher Opfer im Strafprozess
wird seit Beginn der neunziger Jahre vor allem anl�sslich von Strafverfahren we-
gen gewaltt�tiger Sexualdelikte und hier aus der Perspektivevermeidbarer Sekun-
d�rtraumatisierung erçrtert.355 Das Strafverfahren selbst r�ckt als Auslçser von
Belastungen des Opfers in diesem Zusammenhang ganz in den Mittelpunkt,
wie die Stellungnahmen nachweisen lassen.356 Es heißt, besondere Schutzbed�rf-
nisse und legitime Interessen gerade kindlicher Opferzeugen seien bislang kaum
aufgegriffen worden.357 Erkl�rt wird dies mit der bekannten Fixierung des Straf-
rechts und des Strafverfahrens auf die Person des Straft�ters, was eine nachhaltige
und systematische Vernachl�ssigung des Opfers im modernen Strafrecht nach
sich gezogen habe. Nicht erst seit der spektakul�ren Strafprozessserie in Flachs-
landen und den am Landgericht Mainz durchgef�hrten Großverhandlungen ste-
hen dabei die Zumutungen f�r kindliche Opfer von sexuellem Missbrauch und
Vergewaltigung durch das Strafverfahrensrecht, ausgelçst vor allem durch hart-
n�ckig schweigende oder leugnende Angeklagte, und damit der Opferzeugen-
schutz ganz im Vordergrund der Aufmerksamkeit. Vermutet wird die erhebliche
Gefahr einer Sekund�rviktimisierung und -traumatisierung kindlicher und ju-
gendlicher Kriminalit�tsopfer infolge ihrer Inanspruchnahme als Zeugen in der

354 Balß, R., Baurmann,M. C., Lieser, U., Rein, D., Voß, H.-G.W.: Opfer undZeugen bei der Polizei.
EinModellprojekt zur Professionalisierung der polizeilichen Arbeit, durchgef�hrt beim Polizei-
pr�sidium S�dhessen – Konzept, Erfahrungsbericht und Ergebnisse der Begleitforschung. Poli-
zei + Forschung; Bd. 11, Neuwied 2001.

355 Albrecht, H.-J.: Der Schutz kindlicher Opfer im Strafverfahren – Neue Lçsungsans�tze im in-
ternationalen Vergleich? In: Weisser Ring (Hrsg.): Kinder als Gewaltopfer – was kommt da-
nach? Strafprozessuale, sozialrechtliche und familienrechtliche Aspekte. Dokumentation des 8.
Mainzer Opferforums. Weisser Ring Verlag: Mainz 1997, 19–28.

356 Vgl. beispw. Denger, B.: Kinder und Jugendliche als Zeugen im Strafverfahren wegen sexuellen
Missbrauchs in der Familie und deren Umfeld. ZRP 1991, S. 48–51.

357 Das Problem des besonderen Schutzes des Kinderopferzeugen hat bis in die neunziger Jahre in
der strafprozessualen Lehrbuch- und Kommentarliteratur noch keine besondere Behandlung
erfahren, vgl. hierzu beispw. K�hne, H.-H.: Strafprozesslehre. Eine systematische Darstellung
f�r Pr�fung und Praxis. 4. Aufl., Heidelberg 1992, S. 306 ff.; Ranft, O.: Strafprozessrecht. Sys-
tematische Lehrdarstellung f�r Studium und Praxis. Stuttgart u. a. 1991, S. 93 ff.; Roxin, C.:
Strafverfahrensrecht. 22. Aufl., M�nchen 1991, S. 93 ff.; vielmehr konzentriert sich die Auf-
merksamkeit auf die durch das Opferschutzgesetz eingef�hrten Opferrechte sowie den beson-
deren Schutz des (vor allem durch organisierte Kriminalit�t) gef�hrdeten Zeugen bzw. V-Manns
oder verdeckten Ermittlers (vgl. auch BGHSt 17, S. 337 ff).
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Hauptverhandlung. In der Erçrterung von Auslçsern der Sekund�rtraumatisie-
rung spielt n�mlich die Zeugenstellung eine prominente Rolle. Gerade die wie-
derholte Vernehmung kindlicher Opfer von Sexualstraftaten, vor allem unter
den Bedingungen einer Hauptverhandlung, wird als schadenstr�chtig eingestuft.
Hieraus folgt imGegenzug die Frage, ob die Reduzierung derAnzahl vonVerneh-
mungen sowie Ver�nderungen ihrer Art bzw. ihres Kontextes auch eine Reduzie-
rung der dem Opfer zugef�gten Beeintr�chtigungen mit sich bringt. International
hat sich diese Problemsicht seit Beginn der achtziger Jahre in einer schnellen Re-
formbewegung zugunsten des Opferzeugen niedergeschlagen, die in den neunzi-
ger Jahren auch Deutschland erfasst und nach Vorlage verschiedener Entw�rfe358

im Zeugenschutzgesetz vom 30. 4. 1998 zu verschiedenen �nderungen der Straf-
prozessordnung f�hrt.359 Freilich werden durch verschiedene Formen der Ber�ck-
sichtigung der Opferinteressen im Strafverfahren allgemeine prozessuale Prinzi-
pien tangiert, die, wie der Grundsatz der M�ndlichkeit, der Unmittelbarkeit,
schließlich das Prinzip des „fairen Verfahrens“ im Dienste der Wahrheitsfindung
sowie im Dienste des Schutzes des Angeklagten stehen.

Jedoch wird mit der Frage nach dem kindlichen Opferzeugen eine Problematik
angeschnitten, die weit �ber die strafprozessualen Probleme im engeren hinaus-
reicht und ihre Brisanz auch aus der besonderen sozialen Konzeption von Kind-
heit und Jugend, aus dem Verh�ltnis zwischen Staat und Familie, schließlich aus
dem Verh�ltnis zwischen den Geschlechtern und nicht zuletzt aus den allgemei-
nen Zweifeln an der Problemlçsungskompetenz des Strafrechts bezieht, Gesichts-
punkte, die neben der besonderen Schutzbed�rftigkeit des Opfers im Strafverfah-
ren gleichfalls als Erkl�rung f�r das Interesse an einer Reform der Stellung des
Opferzeugen im Strafprozess herangezogen werden kçnnten. Die Debatte um
den Kinderzeugenschutz steht n�mlich zun�chst im Schatten einer ganz erheb-
lichen gesellschaftlichen und politischen Sensibilisierung sexueller Gewalt, des
sexuellenMissbrauchs und der Gewalt in der Familie.360 Damit werden Felder an-
gesprochen, die traditionell durch große Vorsicht, ja fast Abstinenz in der Straf-
verfolgung gepr�gt waren361, Felder im �brigen, auf denen die Polarisierung
und der Verdacht der Parteinahme besonders gut gedeihen. Schließlich eignen
sich die genannten Themen wohl in besonderem Maße f�r symbolische Rechts-
politik.

358 Vgl. Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Rechtsstellung von Deliktsopfern und zum
Einsatz von Videoger�ten bei Zeugenvernehmungen in der Hauptverhandlung (SPD-Fraktion),
Bundestagsdrucksache 13/3128, vom28. 11. 1995; Gesetzesantrag der L�nder Baden-W�rttem-
berg, Bayern, Hessen,Mecklenburg-Vorpommern u. a. Entwurf einesGesetzes zur�nderung der
Strafprozessordnung (Gesetz zum Schutz kindlicher Zeugen) vom 7. 3. 1996 Bundesratsdruck-
sache 175/96; vgl. im �brigen Gesetzesantrag des Freistaates Bayern, Entwurf eines Gesetzes
zur Verbesserung des Opferschutzes, Bundesratsdrucksache 741/96 vom 8. 10. 1996.

359 BGBL. I, S. 820.
360 Endres, J., Scholz, B.: Sexueller Kindesmissbrauch aus psychologischer Sicht. Neue Zeitschrift

f�r Strafrecht 1994, S. 466–473.
361 Vgl. hierzu nur Steffen, W.: Gewalt von M�nnern gegen�ber Frauen. Befunde und Vorschl�ge

zum polizeilichen Umgang mit weiblichen Opfern von Gewalttaten. M�nchen 1987, S. 10 f.
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Die Sichtweise einer besonderen Verletzlichkeit und deshalb einer besonderen
Schutzbed�rftigkeit des Kinderzeugen entspringt dann nat�rlich nicht unmaß-
geblich dem sozialen und rechtlichen Konzept von Kindheit und Jugend, wie es
in der Entstehung des Systems des Jugendrechts und Jugendschutzes erkennbar
wird. Was Erwachsenen zugemutet werden kann, oder jedenfalls nicht verboten
werden sollte, wird von Kindern und Jugendlichen ferngehalten, da Sozialisa-
tionsprozesse und Entwicklungsverl�ufe nicht gestçrt werden d�rfen. Nicht zu-
letzt sieht ja auch das Jugendstrafrecht f�r den jugendlichen und partiell f�r
den heranwachsenden Straft�ter ein besonderes Verfahren, besondere Gerichte
und ein auf Erziehung ausgerichtetes Rechtsfolgensystem vor.

Selbstverst�ndlich setzt die Beantwortung der Frage nach einer Reduzierbarkeit
von Belastungen des Opferzeugen aber voraus, dass durch die prozessuale Inan-
spruchnahme �berhaupt selbstst�ndige Ursachen, oder doch zumindest verst�r-
kende Bedingungen f�r eine Sekund�rviktimisierung gesetzt werden, mehr noch,
dass durch eine im Strafprozess erwartbare, sozusagen programmierte Wieder-
holung der Vernehmung zur Sache (�ber Polizei, Staatsanwaltschaft bis in die ge-
richtliche Hauptverhandlung und deren Wiederholung in der Berufungsinstanz)
eine progressiv verlaufende Schadensentwicklung verursacht wird.

Solche Zusammenh�nge gelten heute in der Diskussion um opfersch�tzende
Maßnahmen im Strafprozess als feste Grçßen.362 So heißt es in einem Bericht
zum spektakul�ren Mainzer Verfahren, dass die Prozesse f�r die missbrauchten
Kinder zu einer neuen Tortur werden kçnnten. Weiter ist die Rede davon, dass
eine Aussage der Kinder vor Gericht vermutlich schwere psychische Sch�den
zur Folge h�tte.363 In der Zielsetzung des Entwurfs eines Gesetzes zum Schutze
kindlicher Zeugen von Baden-W�rttemberg u. a.364 heisst es, die Vernehmung
als Zeuge stelle insbesondere f�r Kinder nicht selten eine starke Belastung dar.
Es scheint damit festzustehen, dass eindeutige empirische Befunde f�r eine Wei-
terentwicklung der Stellung des kindlichen Opferzeugen und f�r Einschr�nkun-
gen der Grunds�tze der Unmittelbarkeit und derM�ndlichkeit der Hauptverhand-
lung sprechen. Jedoch werden die Forschung und die hieraus resultierenden Be-
funde, die derartige Annahmen �ber Sekund�rviktimisierung st�tzen kçnnten,

362 Vgl. Denger, B.: Kinder und Jugendliche als Zeugen im Strafverfahren wegen sexuellen Miss-
brauchs in der Familie und deren Umfeld. ZRP 1991, S. 48–51, der davon spricht, dass die
Umgebung geeignet sei, Furcht einzuflçßen; zus�tzliche Belastung des kindlichen Opferzeugen
entstehe durch unqualifizierte Vernehmungsbeamte und die therapeutische Aufarbeitung des
Geschehens werde schließlich ebenfalls erschwert. Ferner Meier, B.-D.: Zwischen Opferschutz
undWahrheitssuche, JZ 1991, S. 638–645, der ebenfalls eine drohendeWirkung der Umgebung
konstatiert, die fehlende Mçglichkeit angstfrei kommunizieren zu kçnnen bem�ngelt und die
Angst des Opferzeugen benennt, dass „alles wieder hoch kommen kçnne“; neuerdings auch
Schçch, H.: Strafprozessuale Mçglichkeiten zum Schutz kindlicher Opferzeugen bei Sexualde-
likten. Politische Studien, Sonderheft 2/1997, S. 95–105.

363 Spiegel vom 21. 11. 1994, S. 81.
364 Bundesratsdrucksache 175/96; der SPD-Fraktionsentwurf Bundestagsdrucksache 13/3128

spricht davon, die Vernehmung von Opfern stelle sich h�ufig als qu�lende Prozedur dar.
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bislang nicht aufbereitet und zu den geltenden prozessrechtlichen Rahmenbedin-
gungen und zu den vorgeschlagenen prozessualen Ver�nderungen in einen theo-
retischen und empirischen Bezug gebracht.365 Eine solche Vernachl�ssigung der
Ausgangsfrage und des Ausgangsbefunds ist aber nicht verwunderlich in einem
opferfreundlichen rechtspolitischen Klima und in einer ausgleichs- und media-
tionsfreudigen Zeit, die Alternativhypothesen fast nicht mehr wahrnehmen l�sst.
Denn alternativ zur Hypothese der Sekund�rviktimisierung und -traumatisierung
kann durchaus auch vermutet werden, dass Vernehmungen und eine çffentliche
Aussage zur Sache zu einer besseren Verarbeitung und Aufarbeitung des Aus-
gangsproblems f�hren, und deshalb nicht die Sekund�rviktimisierung sondern
eine erw�nschte Entlastung von der Prim�rviktimisierung die Folge ist.366

Verschiedene empirische Untersuchungen befassen sich mit Fragestellungen des
Schutzes vonKinderzeugen undKinderopferzeugen in den neunziger Jahren. Da-
bei sind zun�chst Untersuchungen zu nennen, die sich auf der Basis von Straf-
aktenmitVerteilungenverschiedener Ermittlungsmaßnahmen – f�r die Belastung
auf Seiten der Kinderopferzeugen und damit Reduzierungsbedarf angenommen
wird – sowie der Anwendung zeugensch�tzender Maßnahmen in der Hauptver-
handlung befassen. Die Befundeweisen darauf hin, dass die besonders diskutierte
Mehrfachvernehmung von kindlichen Opfern von Sexualstraftaten nicht sonder-
lich h�ufig beobachtet werden kann367, und dass von zeugensch�tzenden Maß-
nahmen in Form des zeitweisen Ausschlusses der �ffentlichkeit bzw. des Ange-
klagten in einem gewissenUmfangGebrauch gemacht werde.368 So ergibt die Un-
tersuchung vonGunder, dass schon zumZeitpunkt der Untersuchung, d. h. vor In-
krafttreten des Zeugenschutzgesetzes, Mehrfachvernehmungen von kindlichen
Zeugen dieAusnahme darstellen. Nur 13,3%derKinder werdenmehrmals imEr-
mittlungsverfahren vernommen. Nur in 10,8% der F�lle wurden Glaubw�rdig-
keitsgutachten in Auftrag gegeben. Bei der Auswahl der F�lle f�r eine Begutach-
tung hat sich kein Zusammenhang mit demAlter des Kindes feststellen lassen. Es
zeigt sich, dass das Ergebnis der Gutachten einen maßgeblichen Einflussfaktor
f�r die Entscheidung der Staatsanwaltschaft darstellt, Anklage zu erheben oder
das Verfahren einzustellen. Allerdings l�sst sich ein solcher direkter Einfluss
auf die Entscheidungsfindung des Gerichtes nicht feststellen. Die Erstellung
eines Glaubw�rdigkeitsgutachtens im Strafverfahren ist der entscheidende Ein-

365 Vgl. auch Whitcomb, D. et al.: The Emotional Effects of Testifying on Sexually Abused Chil-
dren. National Institute of Justice. Research in Brief, Washington 1994, S. 2.

366 So beispielsweise Runyan,D. u. a.: Impact of legal intervention on sexually abused children.
Journal of Pediatrics 113 (1988), S. 647–653; �hnlichWilson, J.: A Perspective on the Canadian
Position. In: Spencer, J. R. u. a. (Hrsg.): Children’s Evidence in Legal Proceedings. An Interna-
tional Perspective. Cambridge 1989, S. 147–157, S. 156; vgl. auch Arntzen, Psychologie der
Zeugenaussage; ferner Furian, Sexualdelikte – Verh�tung durch Erziehung, In: Furian (Hrsg.):
Sexualerziehung kontrovers, S. 192; Morgan, J., Zedner, L.: Child Victims. Crime, Impact, and
Criminal Justice. Oxford 1992, S. 115.

367 Kipper, O.: Kinderzeugenschutz im Strafverfahren. Freiburg 2001.
368 Kipper, O.: a. a. O., 2001.
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flussfaktor f�r die Dauer des Verfahrens. Mit einem Anteil von nur 12,2% aller
Verfahren gehçrt die kçrperliche Untersuchung im Rahmen des Strafverfahrens
bei demVerdacht sexuellenMissbrauchs jedenfalls nicht zu den Routinemaßnah-
men imErmittlungsverfahren. In nicht ganz einemViertel aller Verfahren, imwe-
sentlichen nur bei schwerwiegenden Tatvorw�rfen, erhebt die Staatsanwaltschaft
sogleich Anklage beim Landgericht.369

Die Befragung von Richtern und Staatsanw�lten f�hrt in einer weiteren Unter-
suchung zum Thema zu der Feststellung von Unterschieden in den (mitgeteilten)
Entscheidungsmustern im Zusammenhang mit dem Ausschluss der �ffentlich-
keit zwischen Richterinnen undRichtern sowie zwischenGerichtsbezirken.370 Je-
doch wird die Belastung von Zeugen durch das Strafverfahren lediglich in einer
einzigen Untersuchung in Form von Befragungen von betroffenen minderj�h-
rigen Opfern erfasst. Diese Untersuchung f�hrt im �brigen zu dem Befund,
dass sich einerseits zwar gewisse negative Auswirkungen auf minderj�hrige Zeu-
gen und Zeuginnen feststellen lassen, dass andererseits aber die Grçßenordnung
derartiger als negativ erlebter Belastungen nicht so ausgepr�gt sei, dass von einer
generellen Sekund�rviktimisierung durch das Strafverfahren gesprochen werden
kçnne.371 Insbesondere die Untersuchung von Kipper macht deutlich, dass ange-
sichts der praktischen Gew�hrleistung vonKinderzeugenschutz und die mutmaß-
lich aus den verbleibenden Vernehmungen bzw. Konfrontationen im Strafverfah-
ren resultierenden Problemewohl denReformaufwand kaum rechtfertigen.372 Die
Strafprozessreform stellt sich weitgehend als eine Ver�nderung der StPO dar, die
maßgeblich gerechtfertigt wird aus einem Diskurs heraus, der nicht oder jeden-
falls nicht zentral auf die empirischen Ph�nomene abstellt, sondern eben auf
den Problemdiskurs, der sich zusammensetzt aus Interessenb�ndeln und -koali-
tionen, die sich auf Jugend- und Kinderschutz, Bek�mpfung der Sexualkrimina-
lit�t und allgemeine Rechtspolitik beziehen. Die Untersuchungsbefunde lassen
sich somit so interpretieren, dass offensichtlich Reformdiskussionen bereits die
Praxis des Ermittlungs- und Strafverfahrens auf eine deutliche Art und Weise
in Richtung erw�nschter Ergebnisse hin ver�ndern.373

Daf�r spricht im �brigen auch die aus einer Evaluationsperspektive durch-
gef�hrte Forschung, die sich mit dem Opferschutzgesetz 1986 sowie mit dem
„Limburger Modell“ (Videovernehmung) befasst. Denn w�hrend die Evaluation
des Opferschutzgesetzes noch f�r die achtziger Jahre zum Ergebnis gelangt, dass
jedenfalls eine routinem�ßige Anwendung vonOpferschutzvorschriften im Straf-
verfahren nicht beobachtet werden kann und dass sich die praktisch bedeutsamen

369 Gunder, T.: Der Umgang mit Kindern im Strafverfahren. Frankfurt 1999.
370 Hagendorn, N.: Schutz der Opfer von Gewaltdelikten durch den Ausschluss der �ffentlichkeit

im Strafverfahren. Frankfurt, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Wien 1999.
371 Busse, D., Renate V., Steller, M.: Belastungserleben von Kindern in Hauptverhandlungen. Bonn

1996.
372 Vgl. Kipper, O.: Schutz kindlicher Opferzeugen im Strafverfahren. Freiburg 2001.
373 Zusammenfassend Kipper, O.: a. a. O., 2001.
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Opferschutzeinrichtungen des Strafverfahrensrechts auf den Ausschluss der �f-
fentlichkeit sowie die Nebenklage beschr�nkten374, kommt die Untersuchung
des Limburger Modells in den neunziger Jahren dann zu dem Ergebnis, dass
eine bedeutsame Reduzierung vonMehrfachvernehmungen als Folge des Einsat-
zes der Videovernehmung erreicht worden sei.375

Eine andere Perspektive wird von Untersuchungen eingenommen, die sich dem
Verh�ltnis von Polizei und Kriminalit�tsopfern widmet bzw. den Erwartungen
von Opfern an das Strafverfahren und an die Strafjustiz. Untersuchungen zum
Verh�ltnis zwischen Polizei und Opfern befassen sich einerseits mit einem Pro-
blemkreis, der teils zu dem weiter oben angesprochenen Sachverhalt des Opfer-
schutzes bzw. der Sekund�rviktimisierung z�hlt, andererseits mit Fragestellun-
gen, die Anzeigebereitschaft und allgemeine Einstellungen der Opfer betreffen.

Die Untersuchungen zu Opferzeugen bzw. zur Evaluation opfersch�tzender Ge-
setzgebung bzw. opfersch�tzender Praxis beschr�nken sich r�umlich gesehen
weitgehend auf einzelne Landgerichtsbezirke. Auch hier stehen die normativen
und dogmatischen Studien im Vordergrund.376 Die empirischen Untersuchungen
beziehen sich partiell auf die Frage, welche Methoden bei der Vernehmung kind-
licher Opferzeugen eingesetzt werden, sowie auf die Fragestellung, welche An-
forderungen mit der Vernehmung kindlicher Opferzeugen f�r Polizeibeamte ver-
bunden sind. Gefragt wird auch, wieweit sich die neueMethode derVideoverneh-
mung bei der Vernehmung kindlicher Opfer durchgesetzt hat undwie hilfreich sie
in der Erreichung der angestrebten Ziele ist. Die Vernehmung kindlicher Opfer-
zeugen erfordere – so ist der Tenor der Untersuchungsergebnisse – neben beson-
deren r�umlichen Voraussetzungen (ein „ziviles Ambiente“) auch besonders qua-
lifizierte Vernehmungsbeamte. Besonders aussagepsychologisches Wissen und
persçnliches Kçnnen seien gefordert, freilich seien auch juristisches, kriminalis-
tisches und kriminologisches Wissen verlangt. Im Verh�ltnis zu anderen Metho-
den (z. B. Tonband-Diktat) ist die Videovernehmung offensichtlich immer noch
wenig verbreitet. Sie wird jedoch zunehmend eingesetzt. Diese Fçrderung der
Nutzung der Videovernhemungstechnik wird aber verlangt, da sie sich als die op-
timale Dokumentation der ersten Aussage bei der Polizei erwiesen habe, die den
kindlichen Opferzeugen am wenigsten belastet und sp�ter zu geringeren Aus-
sageverf�lschungen f�hrt.377

374 Kaiser, M.: Die Stellung des Verletzten im Strafverfahren. Implementation und Evaluation des
„Opferschutzgesetzes“. Kriminologische Forschungsberichte: Freiburg, Eigenverlag Max-
Planck-Institut f�r ausl�ndisches und internationales Strafrecht 1991.

375 Kilian, B.: Opferschutz und Wahrheitsfindung – ein Widerspruch? Deutsche Richterzeitung 77
(1999), S. 256–261.

376 Vgl. hierzu beispw. Schmoll, D.: Videovernehmung kindlicher Opfer im Strafprozess. Frankfurt
1999; Helmig, J.: Anwendbarkeit und Zweckm�ßigkeit der Videotechnik zum Schutz von Zeu-
gen vor Belastungen durch das Strafverfahren. Aachen 2000.

377 Sievers, J.: Professionalisierung der Zeugenvernehmung bei kindlichen Opfern und Umsetzung
des Zeugenschutzgesetzes in der Polizei. Der Kriminalist 31 (1999), S. 138–141.
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Es wird dann betont, dass dem (Opfer-)Zeugen in einem Gerichtsverfahren eine
hohe persçnliche Belastungsf�higkeit abverlangt werde.378 Sowerde er vor allem
dem Spannungsfeld des § 68 a I StPO „Bloßstellen von Zeugen“ und der §§ 240,
241 StPO „Fragerecht/Zur�ckweisung von Fragen“ ausgesetzt, welches das Ge-
richt meist mit einer extensiven Auslegung der §§ 240 ff. StPO aufzulçsen suche,
um Revisionsgr�nde weitestgehend auszuschließen. Hier solle, so das Fazit einer
Untersuchung, Abhilfe geschaffen werden.379 Der Zeuge vor Gericht solle ein
Anrecht auf Beratung undBetreuung haben. Sogenannte „Zeugenbetreuungsstel-
len“, die als Modellversuche eingerichtet worden seien, h�tten sich als sehr er-
folgreich erwiesen. Deshalb wird vorgeschlagen, dieses Konzept der verfahrens-
unabh�ngigen Betreuungsstellen bundesweit durchsetzen.

Eine Studie zur Videoaufzeichnung im Ermittlungsverfahren kommt zu dem er-
wartungsgem�ßen Ergebnis, dass die Videoaufzeichnung von Zeugenverneh-
mungen noch nicht zu den regelm�ßig eingesetzten Ermittlungsinstrumenten ge-
hçrt. Die grçßte Bedeutung haben danach polizeiliche und ermittlungsrichter-
liche Videoaufzeichnungen von Zeugenvernehmungen im Ermittlungsverfahren,
Aufzeichnungen durch die StA spielen hingegen kaum eine Rolle. Ermittlungs-
richterliche Videoaufzeichnungen fanden sich ausschließlich an Amtsgerichten
mit Sitz am Ort des �bergeordneten Landgerichts. An „l�ndlichen“ Amtsgerich-
ten wurde die Videotechnik hingegen kaum eingesetzt. Station�re Videoverneh-
mungsanlagen scheinen den regelm�ßigen Einsatz der Videotechnik zu beg�ns-
tigen. Der grçßte Teil der Videodokumentation betrifft minderj�hrige Zeugen.
Wenig �berraschend kam die Videotechnik dabei vor allem im Bereich der Sexu-
al- undMissbrauchsdelikte vor. Videoaufzeichnungenvon Zeugenvernehmungen
tragen nach den Eindr�cken der Erhebung dazu bei, die Zahl der erforderlichen
Vernehmungen zu verringern. Die Auswirkung der Videoaufzeichnungen im Er-
mittlungsverfahren auf die Effektivit�t der Verteidigung sch�tzen die befragten
Teilnehmer �berwiegend als positiv ein, und zwar auch die Rechtsanw�lte. Prak-
tische Probleme bereitet offensichtlich der erhebliche Mehraufwand, der vor al-
lem auf die Erstellung der Vernehmungsniederschriften zur�ckzuf�hren ist. Als
weitgehend unproblematisch wird der sonstige zus�tzliche Aufwand empfunden.
Technische Ausf�lle der Apparaturen wurden nicht registrert. Auch die Bef�rch-
tung, Zeugen oder Vernehmungsbeamte kçnnten aufgrund des Bewusstseins um
die Videoaufzeichnung gehemmt sein, best�tigte sich nicht. Anlass zur Besorgnis
gab allerdings das nicht eindeutig geregelte Akteneinsichtsrecht. Bei den befrag-
ten Staatsanwaltschaften und Gerichten haben sich bereits unterschiedliche Mo-
delle herausgebildet. Zum Teil werden Kopien der Videodokumentation an die
Verteidigung herausgegeben. Was das Abspielen einer Videoaufzeichnung in
der Hauptverhandlung betrifft, so kommt das Abspielen von Videoaufzeichnun-
gen in der Hauptverhandlung anstelle der persçnlichen Vernehmung minderj�h-

378 W�nsch, I.: Zeugen – Ohne Schutz und F�rsorge. Kriminalistik 52 (1998), S. 316–318.
379 W�nsch, I.: a. a. O., 1998, S. 318.
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riger Zeugen gem�ß § 255 a II StPO so gut wie nicht vor. Die geringe praktische
Bedeutung des § 255 a beruht nach Auffassung der Studie zumTeil auf der erhçh-
ten Gest�ndnisbereitschaft, die eine Zeugenvernehmung in vielen F�llen �ber-
fl�ssig mache. Daneben – so wird ausgef�hrt – best�nden erhebliche rechtsstaat-
liche Bedenken gegen die Ersetzung der persçnlichenVernehmung durch eineVi-
deodokumentation, jedenfalls dann, wenn der Beschuldigte die Tat leugne. Diese
Probleme spiegeln sich in den Resultaten vonGespr�chenmit Experten. Eswurde
kein einziges Verfahren bekannt, in dem eineVerurteilung des Angeklagten allein
auf Grundlage der Videoaufzeichnung erfolgte. Die Videosimultan�bertragung
in der Hauptverhandlung gem�ß § 247 a spielte in rund 30 Verfahren eine Rolle.
Grçßere Bedeutung hat die Videosimultan�bertragung �berraschenderweise an
den Amtsgerichten, w�hrend die Richter am Landgericht dieser Mçglichkeit
�berwiegend sehr skeptisch gegen�berstehen. Das Fehlen technischer Anlagen
f�hrt dazu, dass die Videosimultan�bertragung an l�ndlichen Amtsgerichten
nicht vorkommt. Die Videosimultan�bertragung tr�gt nach Einsch�tzung der be-
fragten Experten zur Entlastung sensibler Zeugen bei. Auf Unverst�ndnis stçßt
allerdings die Subsidiarit�t der Videosimultan�bertragung gegen�ber anderen
zeugensch�tzenden Regelungen. Schließlich wird berichtet, dass dem Zeugen-
beistand in der Rechtswirklichkeit eine gewisse Bedeutung zukomme. Immerhin
seien bereits 40% der Juristen mit diesem Institut in Ber�hrung gekommen. Der
Schwerpunkt des Zeugenbeistands liegt ausweislich der Untersuchungsergeb-
nisse bei Sexualdelikten mit minderj�hrigen Opfern.380

Gegenstand einer Evaluationsstudie wurde dann das so genannte D�sseldorfer
Modell. ImMittelpunkt der Untersuchung stand die Erfassung der Befindlichkei-
ten der Opferzeugen vor und nach der Betreuung. Die Ergebnisse der empirischen
Begleitstudie werden im Hinblick auf die Effizienz der Zeugenbetreuung als po-
sitiv bewertet.381 Anhand eines Vergleichs mit nicht betreuten Zeugen wurde ein
positiver Effekt in Form einer Stimmungsverbesserung verzeichnet. Die betreu-
ten Zeugen f�hlten sich durch das Angebot deshalb psychisch stabilisiert, weil
�ngste und Belastungen abgemildert wurden. Nach der anf�nglichen Skepsis
der Verfahrensbeteiligten wurden nach Implementierung keine negativen �uße-
rungen mehr abgegeben, und zwar weder im Hinblick auf das Aussageverhalten
noch auf den Verfahrensablauf. Die Notwendigkeit der Zeugenbetreuung wurde
von 90% der befragten Juristen erkannt. Die Forscher leiteten aus ihrer Studie
die Schlussfolgerung ab, dass die Zeugenbetreuung durch Einsatz professioneller
Helfer zufriedene Zeugen schafft und dass so ein Beitrag zurVerhinderung sekun-
d�rer Traumatisierung geleistet werden kann. Zu einem anderen Ergebnis kamdie
Untersuchung in der bayrischen Justiz. Nur tendenziell hçher beurteilten die be-

380 Vogel, H.: Erfahrungen mit dem Zeugenschutzgesetz. Zur praktischen Bedeutung des Zeugen-
schutzgesetzes, insbesondere des Einsatzes der Videotechnik im Strafverfahren. Mainz 2003.

381 Habel, U., Schmitt-Frister, P., Koppenhçfer, B., Schneider, F.: Pr�vention sekund�rer Traumati-
sierungen bei Opferzeugen. In: Barton, St. (Hrsg.): Verfahrensgerechtigkeit und Zeugenbeweis.
Baden-Baden 2002, S. 117–128.
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treuten Zeugen die Bedeutung ihrer Zeugenpflicht und ihr zuk�nftiges Anzeige-
verhalten. Es konnte festgestellt werden, dass die Betreuung zum Abbau von
Informationsdefiziten dienlich ist und das persçnliche Gespr�chsbed�rfnis der
Zeugen befriedigt wird. Der Zeugenbetreuung kam aber kein statistisch nach-
weisbarer Einfluss auf Verhalten und Befinden w�hrend der Aussage in der
Hauptverhandlung zu. �ngste und Abwehrverhalten gegen�ber dem Angeklag-
ten konnten statistisch gesichert nicht abgebaut/abgemildert werden. Die Be-
handlung seitens der Verfahrensbeteiligten w�hrend der Hauptverhandlung
wurde in der Projekt- und derVergleichsgruppe einheitlich positiv gesehen. Keine
Relevanz wurde der Zeugenbetreuung im Hinblick auf die Vollst�ndigkeit der
Aussage und auf die Verbesserung des eigenen Beitrages zur Wahrheitsfindung
zugeschrieben. Mittels einer Expertenbefragung konnte festgestellt werden,
dass justizielle Zeugenbetreuung von allen Berufsgruppen grunds�tzlich als sinn-
voll erachtet wird. Einige Verteidiger sahen jedoch Gefahren im Zusammenhang
mit einer unterschwelligen Beeinflussung der Zeugen durch die Betreuer. Die
�berpr�fung eines opfer- und zeugenst�tzenden Projekts am Landgericht und
Amtsgericht Limbach kam zu positiven Ergebnissen. 80% hielten das Zeugen-
betreuungszimmer f�r notwendig oder sehr notwendig und w�rden es Bekannten
empfehlen. Fast alle betreuten Zeugen fanden die Betreung hilfreich. F�r einMo-
dellprojekt „Zeugenbegleitprogramm f�r Kinder“ (Opfer von Sexualdelikten)
wird festgehalten, dass kindliche Zeugen, die nicht an demBegleitprogramm teil-
genommen hatten, w�hrend der Vernehmung st�rker verunsichert waren, einen
nervçseren und aufgeregteren Eindruck machten und dies auch �ußerten. W�h-
rend der Vernehmung gaben die nicht Betreuten ihre Erinnerungsbem�hungen
schneller auf, gaben wesentlich h�ufiger Unsicherheiten bzgl. ihrer Aussage
kund und weinten h�ufiger. Diese Beobachtungen waren mit den Einsch�tzungen
der Richter kongruent.382

Zeugenschutzmaßnahmen wurden in rechtstats�chlicher Perspektive f�r Baden-
W�rttembergmit der Fragestellung aufgegriffen, wie der Zeugenschutz in diesem
Bundesland beschaffen ist und welche Maßnahmen im Einzelnen angewendet
werden.383 Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass in Baden-W�rttemberg im
Jahre 1990 Zeugenschutzf�lle in quantitativ erheblichemUmfang bearbeitet wur-
den. Alle F�lle resultierten aus Ermittlungsverfahren zur Organisierten Krimina-
lit�t. Als h�ufigste Einzelmaßnahmen wurden Wohnungswechsel sowohl inner-
halb des Bundeslandes als auch im Bundesgebiet bis hin ins Ausland veranlasst.
Vor allem Arbeitsplatzbeschaffung und Prozessbegleitung stellen weitere, in
quantitativ erheblichem Umfang eingeleitete Maßnahmen dar.384

382 Blum, B.: Die justizielle Opferzeugenbetreuung im Spannungsfeld zwischen forensischerWahr-
heitsfindung undOpferhilfe. In: Barton, St. (Hrsg.): Verfahrensgerechtigkeit und Zeugenbeweis.
Baden-Baden 2002, S. 129–145.

383 Vgl. hierzu auch Kinzig, J.: a. a. O., 2004, S. 681 ff.
384 Weigand, H.: Zeugenschutz. Kriminalistik 46 (1992), S. 143–146
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Ein rechtstheoretischer und rechtspraktischer Vergleich zwischen Frankreich und
Deutschland hinsichtlich der unterschiedlichen Auffassungen �ber den Umfang
der Rechte sowie der Rolle des Opfers im Strafverfahren wurde anfang der neun-
ziger Jahre vorgelegt. Hier handelt es sich im �brigen auch um eine der wenigen
international komparativen Studien im Bereich des Strafverfahrensrechts.385 In
dieser Untersuchung wurde die Frage aufgeworfen, ob Richter und Staatsanw�lte
der Meinung seien, dass sich das Strafverfahren grunds�tzlich auf die Auseinan-
dersetzung mit dem T�ter beschr�nken soll, oder dass es der umfassenden Kl�-
rung der T�ter-Opfer-Beziehung dienen soll. Der Vergleich zwischen Frankreich
und Deutschland zeigt eine eindeutig opferorientierte Einstellung der franzçsi-
schen Richter und Staatsanw�lte, da 90% der befragten Richter und 89% der
Staatsanw�lte der Meinung sind, dass das Strafverfahren der umfassenden Kl�-
rung der T�ter-Opfer-Beziehung dienen sollte, w�hrend in Deutschland nur
53% der Richter und 57% der Staatsanw�lte dieser zweiten Aussage zustimmen.
Beim Vergleich zwischen den deutschen und franzçsischen Ergebnissen lassen
sich auch zwei einheitliche Tendenzen feststellen, wonach einerseits eine leichte
Mehrheit der Richter (in Frankreich 53% und in Deutschland 55%) meint, dass
die Kr�fteverteilung zwischenVerletzten undBeschuldigten derzeit ausgeglichen
sei, andererseits eine deutliche Mehrheit der Staatsanw�lte (in Frankreich 55%
und in Deutschland 56%) eine Kr�fteverteilung zugunsten des Beschuldigten se-
hen. Weiter hat sich ergeben, dass die grunds�tzliche Einstellung der Juristen zu
den Verletztenrechten im Strafverfahren �berwiegend positiv ist, wobei 56% der
franzçsischen Strafvollstreckungsrichter und 61% der Staatsanw�lte die Verletz-
tenrechte f�r ausreichend halten. Dagegen betrachten die weitaus meisten der
deutschen Staatsanw�lte (86%) und der Richter (84%) die den Opfern einge-
r�umten Rechte als ausreichend, obwohl das deutsche Verfahrensrecht dem Ver-
letzten weit weniger Rechte als das franzçsische Verfahrensrecht gew�hrt. So-
wohl im Hinblick auf die Beurteilung der Kr�fteverteilung im Strafprozess als
auch auf die Frage �ber denUmfang der Verletztenrechte im Strafverfahren sehen
die Richter und die Staatsanw�lte keinen Anlass zur Neuverteilung der Gewichte
im Strafverfahren ebenso wie zur Verst�rkung der Opferrechte. Mehr als die
H�lfte der franzçsischen Befragten war dagegen daf�r, die Rechte des Verletzten
zu erweitern.

Schließlich befasst sich eine Untersuchung mit den Folgen von Strafverfahren f�r
das Opfer von Straftaten. Befragt wurden Opfer, deren Gerichtsverhandlung zum
Zeitpunkt der Befragung im Mittel 3 Jahre zur�cklag. Etwa zwei Drittel der Be-
fragten berichteten von negativen psychischen Folgen des Strafverfahrens f�r die
Verarbeitung der Viktimisierung, das Selbstwertgef�hl und das Rechtsvertrauen.

385 M�rigeau, M.: Einstellung der Justizorgane (Richter und Staatsanw�lte) zur Verletztenstellung
im Strafverfahren im deutsch-franzçsischen Vergleich. In: Kaiser, G., Kury, H. (Hrsg.): Krimi-
nologische Forschung in den 90er Jahren – Criminological Research in the 1990’s. Kriminolo-
gische Forschungsberichte aus dem Max-Planck-Institut f�r ausl�ndisches und internationales
Strafrecht; Band 66/2, Freiburg 1992, S. 65–104.

149



{luchterh_neu}20040358_BKA_Albrecht/kap02.3D S. 42 07.02.2005

In Regressionsanalysen erwiesen sich die Zufriedenheit mit dem Verfahrens-
ergebnis sowie die Bewertungen der Verfahrensgerechtigkeit und interaktionalen
Gerechtigkeit als bedeutsame Pr�diktoren der psychischen Folgen des Strafver-
fahrens. Die St�rke der emotionalen Belastung im Strafverfahren trug hingegen
nicht zur Vorhersage bei. Die H�ufigkeit posttraumatischer Belastungsreaktionen
zum Untersuchungszeitpunkt stand nicht mit subjektiven und objektiven Merk-
malen des Strafverfahrens im Zusammenhang. Rachegef�hle der Opfer wurden
durch die T�terbestrafung kaum befriedigt. Die praktischen Implikationen der Er-
gebnisse betreffen nach Auffassung der Untersuchung dieMçglichkeiten der Pr�-
vention und Intervention bei sekund�rer Viktimisierung von Opfern durch das
Strafverfahren.386

6.4 Die Untersuchungshaft

Der Untersuchung der Untersuchungshaftpraxis kommt in mehrfacher Hinsicht
Bedeutung zu. Einmal handelt es sich hier um Studien zur Frage, ob und inwie-
weit Untersuchungshaft vermieden oder jedenfalls durch weniger stark eingrei-
fendeMaßnahmen ersetzt werden kann, zum anderen geht es um die Erforschung
der Anordnung der Untersuchungshaft, partiell auch um die Frage, welche Folgen
die Untersuchungshaft f�r weitere Entscheidungen nach sich zieht.

Nach den Befunden einer Studie zur Anordnung der Untersuchungshaft stellt sich
die Entscheidung �ber den Haftgrund als ein sehr wesentlich von individuellen
Erfahrungen und Einstellungen des einzelnen Rechtsanwenders abh�ngiger Er-
kenntnisprozess dar. Wie hoch die Wahrscheinlichkeit von drohenden Verfah-
renssabotagen angesichts der bekanntgewordenen haftgrundrelevanten Indizien
des Einzelfalls ist, l�sst sich nach Meinung der Befragten nicht objektiv bestim-
men, sondern nur subjektiv absch�tzen. Das Ergebnis dieserWahrscheinlichkeits-
absch�tzung variiert aber ebenso von Rechtsanwender zu Rechtsanwender wie
die Festlegung der Sabotagerisiken, die der jeweilige Entscheidungstr�ger im In-
teresse des Freiheitsrechts des Beschuldigten hinzunehmen bereit bzw. zugunsten
der Sicherung des staatlichen Strafverfolgungsanspruchs eben nicht mehr in Kauf
zu nehmen gewillt ist. Dies hat nach dieser Untersuchung zur Folge, dass in der-
selben Entscheidungssituation der eine Haftrichter einen Haftgrund bejaht und
daher Untersuchungshaft anordnet, ein anderer auf Grund abweichender Bewer-
tung hingegen nicht. Von einer Umsetzung der rechtsstaatlichen Postulate nach
einer Vorhersehbarkeit staatlicher Grundrechtseingriffe und insbesondere nach
einer Gleichheit der Rechtsanwendung sei man im Bereich der U-Haftanordnung
damit weit entfernt. Die Vorw�rfe, wonach die Rechtsprechung in der Praxis h�u-
fig schematisch verfahre, gewisse Indizien �berbewerte und die Haftentscheidun-
gen in der Regel nur floskelhaft begr�nde, werden durch die Aktenerhebung als

386 Orth, U.: Strafgerechtigkeit und Bew�ltigung krimineller Viktimisierung. Eine Untersuchung zu
den Folgen des Strafverfahrens bei Opfern von Gewalttaten. Mainz 2001.
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best�tigt betrachtet. Die vorliegende Arbeit hat gezeigt, dass s�mtliche von der
Rechtsprechung zur Haftgrundbegr�ndung herangezogenen Argumente im
Grundsatz einer rechtlichen �berpr�fung standhalten. Es ist die h�ufig schema-
tische und damit nicht hinreichend am jeweiligen Einzelfall orientierte Verwen-
dung der entsprechendenArgumentationsmuster, durch die die Rechtsprechungs-
praxis z. T. gegen das Gesetz verstçßt.387

Grunds�tzliche Daten zur Untersuchungshaftpraxis folgen aus dem Frankfurter
Rechtsberatungs-Projekt, das sich auf die Untersuchungshaftphase konzentriert.
Aus diesen Forschungen resultieren allgemeine Angaben zur U-Haftsituation im
Hinblick auf Ausl�nderanteil, persçnliche und soziale Merkmale der Gefange-
nen, Anlassdelikt, Haftgr�nde, Haftdauer und Art der Haftbeendigung.388 Als be-
merkenswert erwies sich der sehr hohe Anteil nichtdeutscher Gefangener, die
Dreiviertel (73,9%) der Gesamtstichprobe bildeten. Nicht nur der Vergleich
der Haftzahlen mit den allgemeinen Tatverd�chtigen-Zahlen deutet darauf hin,
dass nichtdeutsche Beschuldigte ein besonders hohes U-Haftrisiko tragen. Ferner
erscheint bemerkenswert die in der Untersuchung festgestellte unterschiedliche
Altersstruktur im Vergleich von deutschen und nichtdeutschen U-Gefangenen.
Bei den m�nnlichen Gefangenen nahm der Anteil deutscher Staatsangehçriger
bei den �lteren Gruppen deutlich zu oder anders betrachtet – bei den jugend-
lichen U-Gefangenen waren 90% nichtdeutscher Nationalit�t. Dies legt den
Schluss nahe, dass gegen�ber jungen deutschen Beschuldigten eine restriktivere
U-Haftpraxis besteht als gegen�ber jungen Nichtdeutschen. Von der abstrakten
Schwere der Tatbest�nde her erwies sich die Deliktsstruktur bei den nichtdeut-
schen Gefangenen unter Verh�ltnism�ßigkeitsgesichtspunkten in geringerem
Umfang als haftindizierend als bei den deutschen. Nach den Befunden der Unter-
suchung wird die These unterst�tzt, dass bei erheblichen Indikatoren und/oder
leichter Begr�ndbarkeit der Fluchtgefahr, wie sie bei der nichtdeutschen Popula-
tion verst�rkt vorlag, die Anforderungen an die Verh�ltnism�ßigkeit in der Praxis
herabgesetzt werden. Der Haftgrund der Fluchtgefahr wurde bei 97% der Nicht-
deutschen herangezogen, aber nur bei 81% der Deutschen. Bei den Nicht-
deutschen fand sich eine signifikant hçhere Quote von Haftbeendigungen inner-
halb der ersten drei Monate als bei den Deutschen, n�mlich 70,1% gegen�ber
56,8%.

Der Vorwurf, Ausl�nder w�rden schneller als deutsche Tatverd�chtige in Unter-
suchungshaft genommen, wird durch eine Untersuchung von Staudinger nur teil-
weise best�tigt. Ausl�nder der „zweiten oder dritten Generation“ bzw. „Zugereis-
te“ leben noch grçßtenteils zu Hause, sind seltener als die Angehçrigen der ande-
ren sozialen Gruppen ohne Besch�ftigung und scheinen daher sozial auch st�rker

387 Langner, St.: Untersuchungshaftanordnung bei Flucht- und Verdunkelungsgefahr. Baden-Baden
2003.

388 Gebauer, M.: Untersuchungshaft – „Verlegenheitslçsung“ f�r nichtdeutsche Straft�ter? Krimi-
nalp�dagogische Praxis 21 (1993), S. 20–26.
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integriert zu sein als deutsche Tatverd�chtige. Nach diesen Fakten kçnnte bei ih-
nen weniger Anlass f�r die Annahme von Fluchtgefahr bestehen und damit l�ge
angesichts des hohen Anteils dieser Gruppe an der Gesamtzahl der Inhaftierten
die Vermutung nahe, dass ihnen gegen�ber vorschnell ein Haftbefehl ausgestellt
wird. Hiergegen sprechen aber die Anlassdelikte gerade dieser beiden sozial-
strukturellen Gruppen. Die imHaftbefehl angef�hrten Verstçße sind bei „Ausl�n-
dern der zweiten und dritten Generation“ sowie den „Zugereisten“ wesentlich
schwerer als bei allen anderen Untersuchungsgefangenen einzustufen. Ihrer In-
haftierung lag deutlich h�ufiger einGewaltdelikt zugrunde. Da bei derAbw�gung
gem. § 112 Abs. 2 nr. 2 StPO alle Umst�nde zu ber�cksichtigen sind, werden je-
denfalls die positiven sozialen Aspekte durch den schwereren Tatverdacht relati-
viert. Im Wege einer Gesamtbetrachtung kann demnach keine Benachteiligung
dieser Gruppe inhaftierter Ausl�nder gegen�ber den Deutschen festgestellt wer-
den. Die Asylbewerber waren zu fast 90% wegen klassischer Delikte inhaftiert,
von denen ein Großteil auf Verstçße gegen das BtMG zur�ckgef�hrt werken
konnte. Mangels n�herer Konkretisierung in den Haftbefehlen war es bei der Er-
hebung nicht mçglich, das Gewicht dieser Anlassverstçße richtig einzusch�tzen.
Auch die Ausf�hrungen zu der sozialen Situation dieser Klientel waren viel zu
knapp, als dass hierdurch ein Vergleich mit deutschen Tatverd�chtigen erçffnet
w�rde. Im Ergebnis wird daher eine Benachteiligung der Asylbewerber weder
ausgeschlossen noch best�tigt. Bei den Illegalen dagegen erliegen offensichtlich
zahlreiche Richter der Versuchung, mit Hilfe von Leerformeln die zeitaufwendi-
geren Begr�ndungen im konkreten Fall zu umgehen. Von einer Einzelfallpr�fung
wurde bei dieser Gruppe ganz �berwiegend abgesehen. Die Tatsache, dass 61,1%
von ihnen allein aufgrund ausl�ndertypischer Bagatelldelikte in Untersuchungs-
haft gerieten, und 33,3% im direkten Anschluss hieran abgeschoben oder in Ab-
schiebehaft genommen wurden, n�hrt nach Meinung des Autors dar�ber hinaus
den Verdacht, dass aus sachfremden Erw�gungen heraus Untersuchungshaft an-
geordnet wurde. F�r diese Gruppe der Ausl�nder jedenfalls ist nicht von der Hand
zu weisen, dass eine derart einschneidende und grundrechtsrelevante Maßnahme
wie die Untersuchungshaft vielfach erfolgte, obwohl dem Betroffenen laut Haft-
befehl eine im Vergleich mit den anderen H�ftlingen harmlose Verfehlung zur
Last gelegt wurde.389

Ein empirischer Vergleich ausl�ndischer und deutscher Beschuldigter in der Un-
tersuchungshaft konzentriert sich dann auf die Frage,wie sich dieUntersuchungs-
haft auf Ausl�nder im Vergleich zu deutschen Inhaftierten auswirkt und auf was
divergierende Auswirkungen im einzelnen zur�ckzuf�hren sind.390 Im Vergleich
zu den deutschenU-Inhaftierten stellen sich f�r den ausl�ndischenU-Gefangenen
eine Reihe zus�tzlicher Probleme (Sprachbarrieren, fehlendes Verst�ndnis des

389 Staudinger, I.: Untersuchungshaft bei jungen Ausl�ndern. Rechtliche und tats�chliche Probleme
im Umgang mit einer heterogenen Klientel. Mçnchengladbach, Godesberg 2001.

390 Hesse, E.: Ausl�nder in Untersuchungshaft. Monatsschrift f�r Kriminologie und Strafrechts-
reform 82 (1999), S. 94–98.
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Haftreglements und rechtlichen Prozedere, Mittellosigkeit u. a.). Insbesondere
Inhaftierte in Abschiebungshaft stellen eine besonders belastete Gefangenen-
gruppe dar, da bei ihnen oft massive �ngste (in bezug auf die Abschiebung und
die ihnen im Abschiebungsland drohende Situation) existieren. Paradoxerweise
ist der in der Untersuchungshaft typische fortschreitende Entm�ndigungs- und
Zerm�rbungsprozess bei langzeitinhaftierten Ausl�ndern tats�chlich seltener zu
beobachten als bei Deutschen, vielleicht deshalb – so eine Hypothese – weil
sich ausl�ndische Inhaftierte, wenn sie mit Leidensgenossen gleicher Nationalit�t
zusammen sind, gegenseitig st�rker unterst�tzen.

Eine Untersuchung zur Untersuchungshaftpraxis in �sterreich, und zwar in den
Gerichtsbezirken Linz, Graz,Wien und Innsbruck, wurde zur Frage durchgef�hrt,
ob sich die regionalen Unterschiede der Wahrscheinlichkeit der Untersuchungs-
haftanordnung seit einer ersten Untersuchung im Jahre 1980 angeglichen haben
und wie sich die Dauer der Untersuchungshaft und des Verfahrens in Haftf�llen
im regionalen Vergleich darstellt.391 W�hrend 1980 von einem ausgepr�gten Ost-
West-Gef�lle bei der Haftantrittsrate (das ist die Wahrscheinlichkeit in Unter-
suchungshaft zur geraten, weil der Verdacht besteht, eine strafbare Handlung be-
gangen zu haben) mit sinkender Tendenz von Ost nach West gesprochen werden
konnte, hat sich 1988 das Erscheinungsbild ge�ndert. Man kann statt dessen da-
von sprechen, dass es eine Ostregion gibt, die eine ziemlich einheitliche U-Haft-
praxis aufweist, von der das LG Innsbruck abweicht. Im Durchschnitt wird f�r je-
den 12. Tatverd�chtigen die Anordnung der Untersuchungshaft ausgesprochen;
demgegen�ber wird in Innsbruck nur jeder 33. Tatverd�chtige inHaft genommen.
Dabei hat sich die Haftrate an allen Gerichten seit 1980 in etwa halbiert. Als Ten-
denz wird aus den Untersuchungsergebnissen gefolgert, dass die gerichtlichen
Verfahren in Haftf�llen bis zum Urteil in erster Instanz in Graz und in Linz l�nger
dauern als vor den Staatsanwaltschaften, w�hrend in Innsbruck das gerichtliche
Verfahren eindeutig rascher durchgef�hrt wird. Auch wenn ein Rechtsmittel ein-
gelegt wird, erfolgt das Urteil in letzter Instanz in Innsbruck signifikant schneller
als in Wien, Linz und Graz.

Die besondere Haftkontrolle durch das Oberlandesgericht und die Auswertung
eines Projekts zur Untersuchungshaftvermeidung und -verk�rzung durch fr�he
Strafverteidigung (Projekt „Entsch�digung von Anw�lten f�r Rechtsberatung
von Untersuchungsgefangenen“) wurden Gegenst�nde von Verçffentlichungen.
Im Zentrum steht ein praktisches Experiment. Damit wurde insbesondere die
praktisch außerordentlich bedeutsame Frage untersucht, welchen Einfluss eine
fr�he Strafverteidigung auf die Untersuchungshaftdauer hat.392 W�hrend die Be-

391 Morawetz, I. K., Stangl, W.: �ber den R�ckgang der Untersuchungshaft in �sterreich im regio-
nalen Vergleich. �sterreichische Juristen Zeitung 46 (1991), S. 401–407.

392 Schçch, H.: Haftdauer, Haftkontrolle und fr�he Strafverteidigung. In: Jehle, J.-M., Hoch, P.
(Hrsg.): Oberlandesgerichtliche Kontrolle langer Untersuchungshaft – Erfahrungen, Probleme,
Perspektiven. Kriminologie und Praxis; Schriftenreihe der Kriminologischen Zentralstelle e. V.;
Band 23. Wiesbaden 1998, S. 27–50.
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legungszahlen in den U-Haft-Anstalten im alten Bundesgebiet von Ende 1991 bis
Mitte 1993 um insgesamt 17% zugenommen haben, stiegen sie in Hessen in die-
sem Zeitraum nur um 8%. Da die drei Frankfurter U-Haft-Anstalten etwa die
H�lfte der hessischen U-Gefangenen aufnehmen, wird ein maßvoller Anstieg
der U-Haft in Hessen als Indikator f�r haftzeitverk�rzende Auswirkungen des
Frankfurter Rechtsberatungsprojekts betrachtet. Dar�ber hinaus ergab der Ver-
gleich mit der Strafverfolgungsstatistik des Jahres 1991 f�r die alten Bundesl�n-
der, dass der Anteil der Haftzeiten �ber drei Monate bei den Abgeurteilten im
Bundesgebiet um 10 Prozentpunkte hçher lag als in den Projektanstalten. Aller-
dings waren die besonders kurzen Haftzeiten bis zu einem Monat in den Projekt-
anstaltenmit 29,9% gegen�ber 37,8% in der Bundesstatistik deutlich unterrepr�-
sentiert. Hieraus wird abgeleitet, dass vornehmlich im Bereich der leichteren und
einfach zu erledigenden Kriminalit�t die Verteidigermitwirkung – etwa durch
Akteneinsichtnahme und Haftpr�fungsantr�ge – eine rasche Haftbeendigung
eher verzçgert. Jedoch steigern sich von der Haftpr�fung bis zur Anklage und
Hauptverhandlung die Zeitvorteile der Projektgruppe sehr deutlich. So d�rfte ins-
gesamt gesehen – dies ist das Resultat der Studie – die Haftzeitverk�rzung durch-
schnittlich zwischen 54 und 80 Tagen betragen.

Die Situation der Jugenduntersuchungshaft in Hamburg, insbesondere �ber-
legungen zur Verlegung der Jugenduntersuchungshaft nach Hahnçfersand und
Alternativen zur Untersuchungshaft waren Gegenstand einer weiteren empiri-
schen Untersuchung zur Untersuchungshaft. In diesem Zusammenhang sollten
die Fragen beantwortet werden, welchen Platz Hamburg im bundesweiten Ver-
gleich bez�glich der Anordnungsh�ufigkeit von Untersuchungshaft und der
Dauer der Untersuchungshaft einnimmt und wie die zentralen Kritikpunkte an
der Praxis der Jugenduntersuchungshaft beschaffen sind.393 Generell ist bundes-
weit von einem deutlichen R�ckgang der Untersuchungshaftzahlen bei Jugend-
lichen und Heranwachsenden seit Ende 1982 auszugehen. Hamburg nimmt
nach der Statistik einen eher niedrigen Platz bez�glich der Anordnungsh�ufigkeit
von Untersuchungshaft ein. Die Dauer der Untersuchungshaft ist im bundeswei-
ten Vergleich etwa durchschnittlich. Neben der Kritik, dass zu oft und zu lange
Untersuchungshaft angeordnet wird, ist auch der Vollzug der Jugendunter-
suchungshaft Anlass f�r erhebliche Kritik. Diesbez�glich wurde von Jugendrich-
tern, Vertretern der Polizei und der Arbeitsgruppe der Kriminologischen Initiative
Hamburg ein Forderungskatalog aufgestellt, der darauf zielt, die Situation der ju-
gendlichen Untersuchungsh�ftlinge zu verbessern.

Die Vermeidung und Verk�rzung von Untersuchungshaft bei Jugendlichen, ins-
besondere die Bewertung neuer offener Spezialeinrichtungen zur Untersuchungs-
haftvermeidung („Berliner Modell“) waren Gegenstand einer Berliner Unter-

393 Deichsel, W., Hellhake, W., Meyer-Helwege, Ch.: Jugenduntersuchungshaft und polizeiliche
Zuf�hrungspraxis in Hamburg. Bew�hrungshilfe 38 (1990), S. 147–157.
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suchung394, mit der die Frage beantwortet werden sollte, ob durch das „Berliner
Modell zur Untersuchungshaftvermeidung und –verk�rzung“ eine Verbesserung
der Lage jugendlicher Untersuchungsh�ftlinge erreicht werden kann. Dabei wer-
denMçglichkeiten und Hemmnisse der Untersuchungshaftvermeidung durch die
Jugendgerichtshilfe dargestellt. In diesem Zusammenhang wird das seit 1994 be-
stehende Berliner Modell zur Untersuchungshaftvermeidung beschrieben und
vorgestellt. Danach geht dem Unterbringungsbefehl eine Kontaktaufnahme der
Jugendgerichtshilfe mit den aufnehmenden Einrichtungen voraus. Ziel des Berli-
ner Modellversuches ist es, so schnell wie mçglich Normalisierungsprozesse zu-
gunsten der jugendlichen Tatverd�chtigen einzuleiten. Vorrang soll nicht (mehr)
die „Verwahrung“ der Jugendlichen bis zur Hauptverhandlung haben, sondern die
Motivationsarbeit, Perspektivenplanung und eine Ausrichtung des Hilfsangebots
nach dem jeweiligen erzieherischen Bedarf. Die zu diesem Zweck errichteten of-
fenen Spezialeinrichtungen finden nach derUntersuchung nach und nach als neue
Einrichtungen der U-Haftvermeidung im Sinne des § 72 JGG Anerkennung. Aus
der Studie wird ein Erfolg des Modells geschlossen, wenn darauf hingewiesen
wird, dass es bei entsprechenden (auch materiellen) Voraussetzungen mçglich
sei, U-Haft unmittelbar durch die Aufnahme in offene Einrichtungen zu vermei-
den.

Haftvermeidung in der Jugendstrafrechtspraxis war der Gegenstand einer wei-
teren Untersuchung, die im �brigen auch Bew�hrungsfragestellungen ein-
schloss.395 Zusammenfassendwird auf der Basis dieserUntersuchung festgestellt,
dass alle Haftverschonten als Ergebnis der Hauptverhandlung eine zur Bew�h-
rung ausgesetzte Jugendstrafe erhielten, sofern sie die mit ihnen vereinbarten
Ziele erreichten. Dreizehn Bew�hrungen wurden bis Anfang Dezember 1994
mit der Ausnahme einer Verl�ngerung der Bew�hrungszeit ohneweitere Verurtei-
lung erfolgreich durchgehalten. Von insgesamt 25 Probanden mit massiven Straf-
taten, Vorbelastungen und Persçnlichkeitsdefiziten wurden bis Ende 1994 ledig-
lich sechs wieder inhaftiert. Diese (vorl�ufigen) Ergebnisse der Haftvermeidung
in der Jugendarrestanstalt M�llheim werden als Erfolg des U-Haft-Vermeidungs-
ansatzes interpretiert. Freilich st�tzen sich die Aussagen auf ein Forschungs-
design, das keine Kontrollgruppe vorsieht.396

Auch in einer Untersuchung zur Haftverk�rzung in Kçln ist keine Kontrollgruppe
vorgesehen.397 Insgesamt wird eine deutlich positive Entwicklung des Projektes

394 Bindel-Kçgel, G., Heßler, M.: Vermeidung von Untersuchungshaft durch Jugendhilfe – Blocka-
den undModelle – Zeitschrift f�r Jugendkriminalrecht und Jugendhilfe, DVJJ-Journal 8 (1997),
S. 297–307.

395 B�hler, U.: ProjektU-Haftvermeidung in der JugendarrestanstaltM�llheim. Zeitschrift f�r Straf-
vollzug und Straff�lligenhilfe 5 (1995), S. 278–280.

396 So auch die Evaluation von El Zaher, R., Friedrich, J., Klawe,W., Pleiger, D.: Institut des Rauhen
Hauses f�r Soziale Arbeit (isp), Hamburg. „Menschen statt Mauern“. Evaluation der Jugend-
hilfeeinrichtung zur Abwendung von U-Haft in Frostenwalde. Baden-Baden 2003.

397 Geiter, H., Schwarz, J.: Erfahrungen in und mit dem Projekt „Haftvermeidung/Haftverk�rzung
in der JVA Kçln“. Zeitschrift f�r Strafvollzug und Straff�lligenhilfe 51 (2002), S. 89–99.
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von 1998 auf 2000 festgestellt. Die von Beginn des Projekts an feststellbare Ent-
wicklung einer steten Steigerung sowohl der Haftvermeidungs-/Haftverk�r-
zungsf�lle, der vermiedenen Hafttage sowie der zugunsten der Staatskasse einge-
nommenen Betr�ge hat sich auch im Jahr 2001 fortgesetzt. So wurden nach den
Ergebnissen der Studie in den ersten elf Monaten des Jahres 12297 Hafttage ver-
mieden. Umgerechnet entspr�che das knapp 34 Haftjahren. Mithin ließe sich ar-
gumentieren, das Projekt habe – hochgerechnet auf zwçlf Monate – dazu bei-
getragen, dass im Jahr 2001 etwa 37 Haftpl�tze weniger belegt waren. Die da-
durch erreichte Verbesserung der angespannten Belegungssituation tr�gt u. a.
bei zu einer menschenw�rdigeren Unterbringung. Freilich stehen diese Resultate
und Schlussfolgerungen unter demVorbehalt, dasswegen der fehlendenKontroll-
gruppe ein empirische �berpr�fung von Unterschiedshypothesen nicht erfolgt
ist.

6.5 Vorl�ufige Maßnahmen im Strafverfahren

Vorl�ufige Maßnahmen im Strafverfahren haben sich vor allem im Zusammen-
hang mit der Geldw�schekontrolle und Strategien der Gewinnabschçpfung als
rechtspolitisch von erheblicher Bedeutung in den neunziger Jahren erwiesen.
Gleichwohl ist hervorzuheben, dass der Bereich der vorl�ufigen Maßnahmen in
der rechtstats�chlichen Forschung wie im �brigen auch in der Rechtspraxis
kaum eine Rolle gespielt hat – nimmt man f�r die Strafrechtspraxis den vorl�u-
figen Entzug der Fahrerlaubnis aus. Erst ab Anfang der neunziger Jahre kommt
es mit der Betonung der Gewinnabschçpfung in der europ�ischen und internatio-
nalen Kriminalpolitik aber zu Untersuchungen im Zusammenhang mit dem vor-
l�ufigen Zugriff auf Vermçgenswerte w�hrend des Ermittlungsverfahrens.

Eine Untersuchung von Kilchling widmet sich der Fragestellung auch aus euro-
p�isch vergleichender Perspektive.398 Bezogen auf Deutschland wurden die Ge-
richtsakten s�mtlicher F�lle, in denen es bis Ende 1997 zu einer Verurteilung
wegen Geldw�sche kam, analysiert (n = 75). Nach den ersten Analysen scheint
Geldw�sche – jedenfalls vor dem Hintergrund der deutschen Praxis – nicht ge-
eignet, die typischen OK-Komplexe zu erfassen, die eigentlich das prim�re Ziel
der Gesetzgebung im Bereich von Geldw�sche und Gewinnabschçpfung sein
sollten. Indizien hierf�r stellen nicht nur die geringe Anzahl und die Struktur
der bislang ausgewerteten Gerichtsverfahren dar. Auch auf der polizeilichen
Ebene deutet sich die relative Wirkungslosigkeit des derzeitigen, auf Verdachts-
meldungen als entscheidendem Input-Faktor aufbauenden Verfolgungsansatzes
an: es gibt n�mlich nach den Ergebnissen der Studie kaum verfahrensunabh�n-
gige Ermittlungsverfahren, die origin�r auf eine Verdachtsanzeige zur�ckgingen.
Als entscheidender Problempunkt – das haben bereits fr�here Untersuchungen

398 Kilchling,M.: Die Praxis der Gewinnabschçpfung in Europa. ForschungAktuell, Freiburg 2001;
Kilchling, M.: Die Praxis der Gewinnabschçpfung in Europa. Freiburg 2002.
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belegt399 – erweist sich der meist nicht zu erbringende Vortatnachweis. Demge-
m�ß erfolgten die bisher erreichten Verurteilungen auf der Basis von Erkenntnis-
sen aus verfahrensintegrierten Ermittlungen. Zu diesem vorl�ufigen Bild passen
auch die persçnlichen Daten der Verurteilten. Diese deuten darauf hin, dass mit
dem Geldw�schetatbestand h�ufig ein T�terkreis aus dem Angehçrigenbereich
– nicht selten handelt es sich umFreundinnen, Ehefrauen oderM�tter der Vort�ter
– getroffen wird, der ansonsten ohnehin wegen Beihilfe strafbar w�re.400 Insoweit
erscheint die Geldw�schestrafbarkeit in gewissem Sinne als eine Art neue – sank-
tionell versch�rfte – Beihilfestrafbarkeit. Die große Mehrzahl der analysierten
F�lle hat als Vortaten Drogendelikte zum Gegenstand.401 Kein einziges dieser
Verfahren wurde denn auch von den Strafverfolgungsbehçrden der Organisierten
Kriminalit�t zugeordnet; zumindest war eine solche Einordnung nicht erkennbar.
Relativ h�ufig kamen allerdings besondere Ermittlungsmaßnahmen zumEinsatz,
insbesondere die Telefon�berwachung. Entsprechend der Fallstruktur wurde
diese schwerpunktm�ßig im Hinblick auf die Vortaten angeordnet; dabei ergaben
sich dann auchmehrmals verwertbare Erkenntnisse in Bezug auf die Geldw�sche.
Was die Gewinnabschçpfung anbetrifft, so befindet sich Deutschland derzeit in
einer Umbruchsituation. Die verf�gbaren statistischen Daten weisen nach wie
vor nur eine geringe Relevanz der Gewinnabschçpfung im Justizalltag aus. Es
ist jedoch zu vermuten, dass die gerichtlichen Statistiken die Gewinnabschçp-
fungspraxis nicht umfassend abbilden. Denn auf polizeilicher Ebene scheint
sich diese Strategie inzwischen bereits in erheblich grçßerem Umfang durch-
gesetzt zu haben. Insbesondere die Bildung der besonderen Finanzermittlungs-
einheiten, die mittlerweile in zahlreichen Bundesl�ndern vollzogen wurde oder
gerade vollzogen wird, scheint sich bew�hrt zu haben und zeitigt – jedenfalls
was die vorl�ufigen Vermçgenszugriffe betrifft – erkennbare Erfolge. So weist
das sog. Lagebild OK des BKA f�r 1998 die Beschlagnahme von immerhin 95
Mio. DM aus; 1992 waren dies noch lediglich 5 Mio., im Jahr 1994 17,5 Mio.
und in 1996 36,8 Mio. Die Erfassung der im Jahre 1999 im gesamten Bundes-
gebiet insgesamt erreichbaren vorl�ufigen Beschlagnahmen bewegt sich in einer
Grçßenordnung von etwa 430Millionen DM. Ein solches Niveau – die Praxis hat
sich in den meisten Bundesl�ndern erst innerhalb der letzten beiden Jahre heraus-
gebildet – w�re bis vor kurzem wohl noch nicht vorstellbar gewesen. Mit der in-
zwischen erworbenen Professionalit�t – so die Schlussfolgerung aus der Unter-
suchung – scheint das deutsche Gewinnabschçpfungsrecht trotz seiner juristi-
schen Komplexit�t eine Vielzahl von unterschiedlichen Anwendungsmçglichkei-
ten zu bieten.

399 Oswald, K.: Die Maßnahmen zur Bek�mpfung der Geldw�sche – eine kriminologisch-empiri-
sche Untersuchung. wistra 1997.

400 So auch f�r die Schweiz Pieth, M., Estermann, J.: Schweiz. In: Kilchling, M. (Hrsg.): Die Praxis
der Gewinnabschçpfung in Europa. Freiburg, Max-Planck-Institut f�r Ausl�ndisches und Inter-
nationales Strafrecht 2002, S. 371–390.

401 Vergleichbare Befunde bei Kinzig, J.: a. a. O., 2004, S. 650 ff.
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Freilich zeigen dieUntersuchungen auch, dass dieDiskrepanz zwischenvorl�ufig
sichergestellten Vermçgensbestandteilen einerseits und endg�ltig f�r verfallen
erkl�rtem Vermçgen andererseits auch dadurch erkl�rt wird, dass als Folge eines
„freiwilligen“Verzichts402 auf das sichergestellte Vermçgen ein faktischer Verfall
auch bei eingestelltem Strafverfahren eintreten kann.403 Im �brigen weisen die
Erkenntnisse von Kinzig darauf hin, dass sich nur ein Bruchteil der im Ermitt-
lungsverfahren angenommenenGewinne �ber gewinnabschçpfendeMaßnahmen
endg�ltig einziehen l�sst.404

6.6 Die Hauptverhandlung

6.6.1 Entscheidungen

Empirische Untersuchungen, die an der Phase der Hauptverhandlung ansetzen,
weisen verschiedene Schwerpunkte auf. Zun�chst geht es um Fragen richterlicher
Entscheidungen, insbesondere Fragestellungen zur Strafzumessungsentschei-
dung. Dabei stand unter anderem zur Untersuchung die Frage an, ob und wenn
ja in welcher Art undWeise sich Strafrahmen in der Strafzumessungspraxis abbil-
den und ob eine pr�zisere Fassung der Strafzumessungserw�gungen imGesetz zu
einer differenzierteren Herstellung und Darstellung der Strafzumessungsent-
scheidung f�hren kann. Auch komparative Fragestellungen der Strafzumessung
werden in dieser Untersuchung aufgegriffen.405 Untersuchungen dieser Art kçn-
nen generell einer Forschungsrichtung zugeschlagen werden, die die grund-
legende und Grundsatzfrage stellt, ob und inwieweit normative Strukturen die
Entscheidungspraxis im Strafverfahren anleiten und konturieren. Im Vergleich
deutscher und çsterreichischer Strafzumessungspraxis konnte belegt werden,
dass ganz erhebliche Gleichfçrmigkeit in der Bestimmung der Strafhçhe vorliegt.
Die vorhandene Variation im Strafmaß kann im Wesentlichen durch handlungs-
unrechts- bzw. folgenbezogeneMerkmale erkl�rt werden. Dar�ber hinaus kommt
der einschl�gigen Vorstrafenbelastung �berragende Bedeutung zu. Ungleich-
m�ßigkeit konzentriert sich an den Nahtstellen zwischen verschiedenen Sanktio-
nen bzw. Sanktionsmodifikationen, also an den Schnittstellen zwischenGeld- und
Freiheitsstrafe sowie zwischen bedingter und unbedingter Freiheitsstrafe. Die

402 Hierzu auch Bangert, V.: Theorie und Praxis der Vermçgensabschçpfung. Praktische Erfahrun-
gen aus einem aktuellen Ermittlungsverfahren. Kriminalisitik 55 (2001), S. 652 ff.

403 F�r �sterreich Lçschnig-Gspandl, M., Kilchling, M.: �sterreich. In: Kilchling, M. (Hrsg.): Die
Praxis der Gewinnabschçpfung in Europa. Freiburg, Max-Planck-Institut f�r Ausl�ndisches und
Internationales Strafrecht 2002, S. 83–134, S. 133; f�r Deutschland vgl. Kilchling,M.: Deutsch-
land. In: Kilchling, M. (Hrsg.): Die Praxis der Gewinnabschçpfung in Europa. Freiburg, Max-
Planck-Institut f�r Ausl�ndisches und Internationales Strafrecht 2002, S. 19–82, S. 36 ff.; sowie
Bangert, V.: a. a. O., 2001.

404 Kinzig, J.: a. a. O., 2004, S. 650 ff.; vgl. hierzu auch Pdolsky, J.:Warum denn in die Ferne schwei-
fen, wenn das Gute liegt so nah. Der Kriminalist 2001, S. 146–147.

405 Albrecht, H.-J.: Strafzumessung bei schwerer Kriminalit�t im Vergleich. Zeitschrift f�r die ge-
samte Strafrechtswissenschaft 102 (1990), S. 596–622; Albrecht, H.-J.: Strafzumessung bei
schwerer Kriminalit�t. Berlin 1994.
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Weite der gesetzlichen Strafrahmen spielt ganz offensichtlich f�r die Variation im
Strafmaß keineRolle. Vielmehr bilden sich informelle Strafrahmen, die nur inEx-
tremf�llen �berschritten werden. Dies deckt sich zwar partiell mit der Vorstellung
vomRegelfall desDelikts, der amunterenEnde des Strafrahmens anzusiedeln sei,
belegt aber auch die Redundanz des oberen Bereichs der Strafrahmen. HoheMin-
deststrafdrohungen werden durch die Technik der minder schweren F�lle in
Deutschland, in �sterreich durch das Institut der außerordentlichen Strafmil-
derung in erheblichem Umfang außer Kraft gesetzt. Innerhalb der praktisch defi-
nierten Strafrahmen reduziert sich die Konkretisierung der Strafe auf den Ge-
brauch eines kleinen Ausschnitts der verf�gbaren Strafmaße. Zur Konkretisie-
rung und Einschr�nkung der Strafmaße verhilft offensichtlich ein System von in-
formellen Strafzumessungsrichtlinien, sozusagen sentencing guidelines, die im
Wesentlichen Tatproportionalit�tskriterien widerspiegeln, daneben als entschei-
dendes Kriterium die einschl�gige Vorstrafenbelastung und deren Ausmaß. Die
Differenziertheit und Pr�zision des Gesetzgebers in der Benennung strafmildern-
der und strafsch�rfenderUmst�ndewirken sich augenscheinlichweder in derHer-
stellung noch in der Darstellung der Strafzumessungsentscheidung aus. Die Straf-
zumessungsbegr�ndung deckt sich mit dieser Orientierung in der Herstellung der
Strafzumessung zumTeil. Ein�berschuss anBegr�ndung dient offensichtlich da-
zu, den Anspruch auf Komplexit�t des Entscheidungsprozesses, der normativ ge-
fordert ist, einzulçsen und die Routine der Entscheidung zu �berdecken. Jedoch
enth�lt die Strafzumessungsbegr�ndung im Kern die offensichtlich wirksamen
Entscheidungsgr�nde. Sie verdient es deshalb, ernst genommen zu werden.

Geschlechtsspezifische Unterschiede bei Verurteilungen wegen eines Tçtungs-
delikts werden in einer Untersuchung von Oberlies thematisiert.406 Drei Viertel
der Mordverurteilungen von Frauen in dieser Untersuchung gr�ndeten sich auf
den Vorwurf einer heimt�ckischen Tçtung. Die Mordverurteilungen von M�n-
nern beruhten dagegen �berwiegend auf dem Vorwurf, die Tat sei begangen wor-
den, um eine andere Straftat – typischerweise ein Sexual- oder Eigentumsdelikt –
zu verdecken. Fast 90% der M�nner, aber nur 75% der Frauen wurden lediglich
wegen Totschlags am Partner verurteilt, wobei wiederum die Delikte der m�nn-
lichen Verurteilten vollendet, die der weiblichen nur versucht worden waren. Al-
lerdings galten den Gerichten 2/3 der Totschlagsverurteilungen von Frauen, aber
weniger als 1/3 der Totschlagsverurteilungen von M�nnern als minder schwere
F�lle. Bereits an dritter Stelle der Faktoren, die eine Verurteilung wegen Mordes
unterst�tzen, steht das Geschlecht: Frauen haben eher mit einer Verurteilung we-
gen Mordes zu rechnen als M�nner. Die durchschnittlichen Strafen der weib-
lichen Verurteilten waren, sowohl bezogen auf die rechtliche Unterscheidung
zwischen Mord und Totschlag, als auch bezogen auf den Tatausgang, niedriger.
Allerdings gab es zwei interessante Ausnahmen: Misshandelte Frauen hatten,

406 Oberlies, D.: Tçtungsdelikte zwischen M�nnern und Frauen. Eine Untersuchung geschlechts-
spezifischer Unterschiede aus dem Blickwinkel gerichtlicher Rekonstruktionen. Frauen im
Recht! Band 1, Pfaffenweiler 1995
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wenn es nicht auch bei der Tat selbst zu Gewaltt�tigkeiten gekommen war, mit
hçheren durchschnittlichen Strafen zu rechnen als gewaltt�tige M�nner, und:
Frauen, bei denen keine Minderung der Schuldf�higkeit angenommen wurde,
wurden ebenfalls h�rter bestraft als m�nnliche Verurteilte unter denselben Um-
st�nden. Allerdings kann durch die vorliegendeUntersuchung nachgewiesenwer-
den, dass nicht Frauen, sondern die Taten, die sie begehen, privilegiert sind. Ver-
sucht man, die Hçhe der Strafe nicht aus den rechtlichen, sondern aus den tats�ch-
lichen Unterschieden zu erkl�ren, dann erweist sich, dass das Geschlecht keine
signifikante Bedeutung f�r die Hçhe der Strafe hat. Mit anderen Worten: Der
„Frauenbonus“ ist bei n�herem Hinsehen gar kein Frauenbonus. In der Unter-
suchung kann dar�ber hinaus ein Einfluss weiblicher Verfahrensbeteiligter auf
die rechtliche Bewertung und die Strafhçhe nachgewiesen werden. Die Betei-
ligung einerVerteidigerin korreliertmit der VerurteilungwegenMordes, w�hrend
die Beteiligung von Richterinnen die Chance einer milderen rechtlichen Bewer-
tung erhçht. Schçffinnen und Staatsanw�ltinnen nehmen keinen signifikanten
Einfluss auf die rechtliche Bewertung. Die durchschnittlichen Strafen liegen
bei einer Beteiligung von Berufsrichterinnen und Staatsanw�ltinnen deutlich
niedriger. Dagegen sind die durchschnittlichen Strafen bei der Beteiligung von
Schçffinnen hçher.

Die Strafzumessungspraxis bei Exhibitionisten ist Gegenstand einer Studie von
Hçrnle. Hier wird ausgef�hrt, dass der hohe Anteil an Geldstrafen an den ver-
h�ngten Strafen bei Exhibitionismus im Ergebnis nicht besonders auff�llig sei;
freilich sei der Anteil der Freiheitsstrafen hoch. Die Tatrichter schçpften bei wei-
tem nicht alle Mçglichkeiten f�r ein milderes Strafniveau aus, wie es f�r ein im
Unrechtsgehalt unbedeutendes Delikt angemessen w�re. Mit einem deutlich er-
hçhten Anteil der Verwarnung mit Strafvorbehalt bei den Erstverurteilungen
w�re nach Auffassung der Autorin eine deutliche Verbesserung der Strafzumes-
sung zu erzielen. Wenn es sich um Erstverurteilte handele, bei denen wesentliche
Anzeichen f�r eine verfestigte sexuelle Abweichung vorliegen, dann sei an eine
Kombination von Verwarnung und Behandlungsweisung zu denken. Wenn die
Voraussetzungen von § 59 StGB in Verbindung mit einer analogen Anwendung
von § 183 III StGB gegeben seien, so sei diesem milderen Mittel gegen�ber einer
aus spezialpr�ventiven Gr�nden verh�ngten, zur Bew�hrung ausgesetzten Frei-
heitsstrafe der Vorzug zu geben. Aber auch bei bereits zu Geldstrafe verurteilten
R�ckfallt�tern, bei denen wegen § 59 II StGB eine Verwarnung ausscheide, sollte
nicht automatisch eine wegen des meist minimalen Tatunrechts unangemessene
Freiheitsstrafe verh�ngt werden, sondern auch im wiederholten Fall nur eine
Geldstrafe. Nur in �ußerst seltenen F�llen exhibitionistischer Taten, die von wei-
teren �bergriffen an der Grenze zur sexuellen Nçtigung begleitet seien, kçnne
eine Freiheitsstrafe angebracht sein.407

407 Hçrnle, T.: Strafzumessungspraxis und angemessene Strafzumessung bei exhibitionistischen
Handlungen. Monatsschrift f�r Kriminologie und Strafrechtsreform 84 (2001), S. 212–225.
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Der Einfluss der Untersuchungshaft auf die Strafzumessungsentscheidung des
nachgeordneten Tatrichters ist Gegenstand einer weiteren, strafzumessungsbezo-
genen Forschung.408 Die Datenauswertung erfolgte in dieser Studie in zwei
Schritten: Zuerst wurden – unter Ber�cksichtigung der lokalen Praxis – die An-
wendungsregeln der Haftrichter f�r die Verh�ngung von Untersuchungshaft nach
§ 112 StPO analysiert, und nachfolgend der Einfluss des U-Haftstatus auf die
Strafzumessung untersucht. Entgegen fr�herer Forschungsergebnisse zeigte sich,
dass die Haftrichter bei ihren Entscheidungen keine besondere H�rte gegen�ber
Arbeitslosen und Sozialhilfeempf�ngern an den Tag legen. Vielmehr verh�ngen
sie bei diesen Gruppen im Vergleich zu einer Referenzgruppe in statistisch gerin-
gerem Maße Untersuchungshaft. Relativ gesehen sinkt das Haftrisiko f�r Be-
schuldigte, welche die Kriterien der „sozialen Randst�ndigkeit“ erf�llen, sogar
um nahezu zwei Drittel. Das Kriterium der „Bindungslosigkeit“ scheint demnach
keinen tragenden Bestandteil der gerichtlichen Anwendungsregeln f�r die An-
ordnung von Untersuchungshaft darzustellen. Auch der Geschlechtseffekt ist
nach der Datenanalyse nicht statistisch signifikant, so dass nach Auffassung
der Studie die „Kavaliershypothese“ der feministischen Rechtssoziologie ein-
deutig widerlegt sein d�rfte. Allerdings erhçht sich das Haftrisiko f�r ausl�n-
dische Beschuldigte und Beschuldigte ohne festen Wohnsitz signifikant. Die
„Wohnungslosigkeit“ (h�ufig gleichgesetzt mit Fluchtgefahr) und der Ausl�n-
derstatus verf�gen mit rd. 14% bzw. 4% jeweils �ber einen sehr hohen Erkl�-
rungswert. Da die statistische Analyse gleichzeitig Vorbelastungs-, Tat- und
Haftkriterien ber�cksichtigt hat, erweist sich die Erhçhung des Haftrisikos f�r
Ausl�nder im Vergleich zur deutschen Referenzgruppe als eine offensichtliche
Diskriminierung. Alltagstheorien der Haftrichter scheinen Ausl�ndern grund-
s�tzlich eine hçhere Fluchtabsicht zu unterstellen, auch f�r den Fall, dass diese
sich weitgehend in die deutsche Gesellschaft integriert haben. Die Haftstile
der drei untersuchten Amtsgerichte unterscheiden sich dabei nicht bedeutsam
voneinander. Wird der Einfluss der U-Haftverb�ßung bei gleichzeitiger Kon-
trolle der Vorbelastungs-, Tat- und Sozialmerkmale betrachtet, so zeigt sich,
dass die Richter sie als strafversch�rfend sowohl bei der Wahl der Strafart als
auch bei der Festlegung der Sanktionsschwere bewerten. Dies belegt nach der
Untersuchung die These der „sich selbst erf�llenden Prophezeiung“. Allerdings
konnte bei der Haftanordnung keine systematische Diskriminierung durch den
Tatrichter nachgewiesen werden. Bei diesem Ergebnis muss jedoch beachtet
werden, dass bereits bei der U-Haftverh�ngung der Nachweis gelang, dass unter
Kontrolle der normativ-vorgegebenen Entscheidungsfaktoren, insbesondere des
Fehlens eines festen Wohnsitzes, im Bundesgebiet die Gerichte durchaus nach
„extralegalen“ Sozialmerkmalen diskriminieren. Daher beinhaltet der Faktor
U-Haftverb�ßung bei der anschließenden Analyse der Strafzumessung die be-
reits zuvor praktizierte Diskriminierung der Ausl�nder und Sozialhilfeempf�n-

408 Langer,W.: Kein Rauch ohne Feuer. Die pr�judizierendeWirkung der Untersuchungshaft auf die
richterliche Strafzumessungsentscheidung. Zeitschrift f�r Rechtssoziologie 18 (1997), S. 53–87.
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ger durch die Haftrichter. Die Einbeziehung dieser beiden Merkmale bei den
sp�teren Sanktionsanalysen kann daher nur eine Ungleichbehandlung identifi-
zieren, die zus�tzlich zu der bei der U-Haftverh�ngung erfolgt. Als Ergebnis
bleibt nach der Studie festzuhalten, dass die Tatrichter die Nationalit�t oder
die Schichtzugehçrigkeit weder mildernd noch versch�rfend bei der Strafzumes-
sung bewerten, soweit diese nicht bereits vorher in die U-Haftentscheidung ein-
geflossen sind.

Eine Studie von Jeckel besch�ftigt sich mit der Rolle der Schadenswiedergutma-
chung sowie der Handhabung des § 46 a StGB. Die Konzentration auf Schadens-
wiedergutmachung f�hrt nach den Ergebnissen der Studie zwangsl�ufig zu
einem Vorrang der Vermçgensdelikte. Betrugs- und Untreuetaten machten mit
fast 30% die grçßte Gruppe in den untersuchten F�llen aus. An zweiter Stelle la-
gen jedoch Straftaten gegen die persçnliche Unversehrtheit (16,4%). Einen nicht
unerheblichen Anteil bildeten Straftaten gem. § 170 Abs. 1 StGB, der bislang in
den �blichen T�ter-Opfer-Ausgleichsprojekten �berhaupt nicht beobachtet wur-
de. Entgegen den Ausgangserwartungen erfolgte auch im vorliegenden Projekt
der �berwiegende Teil der Schlichtungsinitiativen durch die Staatsanwaltschaft.
Demgegen�ber wiesen Strafverteidiger F�lle mit gewichtigeren Sch�digungen
zu. Die Schlichtungsbereitschaft sowohl der Beschuldigten als auch der Gesch�-
digten blieb gegen�ber den Erfahrungen aus T�ter-Opfer-Ausgleichsprojekten
nicht zur�ck und lag mit 87,3% (Opfer) und 88,1% (T�ter) sehr hoch. Bei den
Opfern erwiesen sich Beleidigungsdelikte und Straftaten gegen die persçnliche
Freiheit im Vergleich zu den �brigen als schlichtungshemmend. Insgesamt gese-
hen d�rfte das Schlichtungspotenzial f�r Schadenswiedergutmachung gegen�ber
dem klassischen T�ter-Opfer-Ausgleich noch grçßer sein. Als �berraschend wird
bezeichnet, dass auch 75% derjenigen T�ter, die nicht gest�ndig waren, einer
Schlichtung offen gegen�berstanden. Weiterhin fiel auf, dass die Bereitschaft
bei Vorstrafenbelastung hçher lag. Obwohl die Schlichtungen in 88 F�llen mit
einer umfassenden Einigung endeten, wurde § 46 a StGB nur in 11 F�llen an-
gewandt: viermal im Urteil und siebenmal durch Einstellung in Verbindung
mit § 153 b Abs. 1 StPO. Oft scheiterte § 46 a StGB an der fehlenden �berwie-
genden Erf�llung der Schadenswiedergutmachung. Es zeigte sich, dass die
Staatsanwaltschaft durchweg nur solche F�lle an den Ausgleich e. V. weiterleite-
te, die sie im Erfolgsfalle diversionsrechtlich erledigen konnte. Die Staatsanwalt-
schaft war also lediglich auf eine Vereinfachung ihres Verfahrensabschnittes be-
dacht und verweigerte sich dem deutlich weiteren Anwendungsbereich, den
§ 46 a StGB bietet und zu dessen Ausschçpfung sie gem�ß § 155 a S. 2 StPO ver-
pflichtet ist. Dazu kam, dass die Staatsanwaltschaft mehrfach die Voraussetzun-
gen missachtete und auch in solchen F�llen um Vermittlung bat, die bereits vor
der Schlichtung h�tten eingestellt werden kçnnen. Immerhin stimmte die Staats-
anwaltschaft mehrfach ausdr�cklich einer vereinfachten Erledigung aufgrund er-
folgter Wiedergutmachung zu. Erfolgte die Pr�fung des § 46 a StGB nicht stets
mit letzter Pr�zision, so zeigt eine Gesamtschau der bisherigen Verfahren, dass
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dessen Voraussetzungen nur in einem geringen Bruchteil der F�lle erf�llt wer-
den.409

Zusammenfassend wird festgehalten, dass die Erfolgsquote des Projekts Aus-
gleich trotz unterschiedlicher Zielrichtung nur unwesentlich hinter der Erfolgs-
quote anderer TOA-Projekte zur�ckbleibe. Die Summe der vereinbarten Geld-
zahlungen liegt um ein Vielfaches hçher. Insofern erschließt das Projekt F�lle,
die einem T�ter-Opfer-Ausgleich eigentlich nicht zug�nglich w�ren: F�lle mit
hohem Schaden ohne wesentliches Konfliktpotenzial. Andererseits ist eine Be-
r�cksichtigung der vereinbarten Zahlungen im Rahmen des § 46 a Nr. 2 StGB be-
grenzt, da es nur selten zu einer �berwiegenden Wiedergutmachung kommt. In-
sofern bleibt nur eine Strafmilderung nach § 46 II StGB. Vorrangiges Ziel muss
es nach Auffassung der Studie aber sein, die Staatsanwaltschaften dazu zu bewe-
gen, eine Schlichtung nicht nur zu initiieren, wenn dies f�r sie am Ende eine Ver-
fahrensvereinfachung bedeutet, sondern auch im Bereich mittelschwerer Krimi-
nalit�t.410

Ein zweiter Schwerpunkt der Forschungen im Bereich der Hauptverhandlung ist
im Bereich des Sachverst�ndigen und des Sachverst�ndigengutachtens anzusie-
deln. Hier wird untersucht, welche Rolle der Sachverst�ndige bei der Schuld-
f�higkeitsbeurteilung spielt und unter welchen Voraussetzungen und Bedingun-
gen Sachverst�ndige zur Schuldf�higkeitsbegutachtung �berhaupt herangezogen
werden. Ferner wird die Frage gestellt, welche Profession des Gutachters die ge-
eignete ist und ob die Funktion des Sachverst�ndigen eher derjenigen eines „Ge-
hilfen des Gerichts“ oder derjenigen eines selbstst�ndig die Schuldf�higkeitsent-
scheidung f�llenden „Richters im weißen Kittel“ entspricht.411 Typische Gr�nde
f�r die Beauftragung eines Sachverst�ndigen sind schwere Delikte und Drogen-
missbrauch. Die Schuldf�higkeitsbegutachtung ist nach wie vor eine Dom�ne
der Psychiatrie. Eine Orientierung der Sachverst�ndigenauswahl an den Ein-
gangsmerkmalen der §§ 20, 21 StGB erfolgt selten. Eine „Hausgutachter-Proble-
matik“ existiert. Ferner weist die Forschung darauf hin, dass nur wenige Kontakte
zwischen Sachverst�ndigen und Schwurgerichtskammern vor der Hauptverhand-
lung bestehen. Eine gegenseitige Einflussnahme von Sachverst�ndigen und Rich-
tern wird allerdings nicht vçllig ausgeschlossen.

Die statistischen Analysen einer Studie zu Problemen der Begutachtung zeigen,
dass ein einzelner Faktor die wichtigste Rolle f�r die Entscheidung der Justiz
bez�glich der Notwendigkeit eines psychiatrischen Gutachtens spielt, ein Faktor,
der jedoch hçchstens indirekt mit Psychopathologie und Persçnlichkeit zu tun
haben kann. Dies ist die Art des Deliktes. Handelt es sich bei dem zur Anklage

409 Jeckel, I.: Schadenswiedergutmachung gem. § 46 a Nr. 2 StGB �ber anwaltliche Schlichtungs-
stellen. Schlichtungsablauf und Auswirkungen auf das Strafverfahren. Frankfurt 2003.

410 Jeckel, I.: Schadensersatzvereinbarungen mit demOpfer. Bew�hrungshilfe 49 (2002), S. 39–55.
411 Bçttger, A., Kury, H., Mertens, R., Pelster, Ch.: „Richter in Weiß“ oder Gehilfe des Gerichts?

Monatsschrift f�r Kriminologie und Strafrechtsreform 74 (1991), S. 369–382.
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stehenden Delikt um einen sexuellen Missbrauch von Kindern oder einen Mord,
ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Justiz ein psychiatrisches Gutachten in Auf-
trag gibt, sehr groß. 90% der „Kindersch�nder“ und 90% der Mçrder werden be-
gutachtet. Der Faktor, dem das drittgrçßte „Gewicht“ f�r die Veranlassung einer
psychiatrischen Begutachtung zukommt, ist ein riskanter Lebensstil eines Ange-
klagten. Erst dann kommt die Psychopathologie zum Tragen. Einzig das Zusam-
menfallen mehrerer psychischer Stçrungen bei einem Angeklagten scheint einen
gewissen Hinweischarakter f�r die Justizbarkeit zu haben. Letztlich von Rele-
vanz scheint der Ort, an dem die Gerichtsverhandlung stattfindet. Angeklagte,
deren Verfahren in einer Universit�tsstadt verhandelt wird, haben offensichtlich
deutlich bessere Chancen, psychiatrisch begutachtet zu werden, als diejenigen,
deren Prozess in einer Nicht-Universit�tsstadt stattfindet. Der Vergleich begut-
achteter und nichtbegutachteter Angeklagter erbrachte zwar, dass bestimmte psy-
chische Stçrungen h�ufiger bei erst Genannten zu finden sind. Dies bedeutet aber
nicht zwangsl�ufig, dass diese psychischen Stçrungen korrekt erkannt wurden.
So zeigte sich, dass von seiten der Gutachtenauftraggeber relativ gut eine Alko-
holabh�ngigkeit erkannt wird, wobei hier wohl eher der Grad der Alkoholisie-
rung zum Tatzeitpunkt als Indikator fungiert als die Stçrung per se. Wird eine
Persçnlichkeitsstçrung „erahnt“, handelt es sich dabei vorwiegend um die beiden
Typen der emotional instabilen Persçnlichkeit und weniger um den impulsiven
und insbesondere den Borderline-Typus. Hierf�r wird eine Erkl�rung vorgestellt:
Ein hartes diagnostisches Kriterium dieser Kategorie ist n�mlich das Vorliegen
suizidalen oder selbstdestruktiven Verhaltens. Dies soll nun wiederum den
Schluss nahelegen, dass nicht die Stçrung per se auff�llt, sondern das „harte“
Merkmal eines Suizidversuchs. Nachdenklich stimmt der Befund, dass fast
zwei Drittel der nichtbegutachteten Angeklagten eine oder mehrere psychische
Stçrungen im Sinne der Weltgesundheitsorganisation aufweisen. Nahegelegt
wird, dass auch diese Angeklagten ein Recht auf psychiatrische Begutachtung
haben, unabh�ngig von der Frage, ob letztlich Schuldf�higkeit angenommen
wird.412

Die H�ufigkeit psychiatrischer Begutachtung entlang verschiedener Tat- und T�-
termerkmale und regionale Unterschiede der Heranziehung von Sachverst�ndi-
gen bilden weitere Untersuchungsthemen.413 Insgesamt 21% der Angeklagten
wurden nach den Ergebnissen einer Untersuchung von M�ller/Siadak begutach-
tet – bei regionalen Unterschieden. �berdurchschnittlich h�ufig wurde ein Sach-
verst�ndiger bei Tçtungshandlungen und Sexualdelikten herangezogen; dies ent-
spricht den Befunden aus anderen Studien. Die regionalen Begutachtungsunter-
schiede lassen sich nach den Befunden durch unterschiedliche Taten oder diffe-

412 Marneros, A., Ullrich, S., Rçssner, D.: Angeklagte Straft�ter. Das Dilemma der Begutachtung.
Baden-Baden 2002.

413 M�ller, P., Siadak, T.: H�ufigkeit psychiatrischer Begutachtung im Strafverfahren – Regional-
einfl�sse und T�termerkmale. Monatsschrift f�r Kriminologie und Strafrechtsreform 74 (1991),
S. 316–321.
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rente Sozialschichtverteilung der T�ter nicht erkl�ren und weisen damit auf çrt-
lich unterschiedliche Voraussetzungen der Rechtsprechung hin.

Die Begutachtungspraxis bei der Anordnung von Sicherungsverwahrung stellt
einen Sonderfall dar.414 Hier liegt eine empirische Untersuchung vor, die sich
auf die Erhebung und Analyse von Informationen zur Auswahl, zum Beitrag
und zumEinfluss des bei derAnordnung vonSicherungsverwahrung herbeizuzie-
henden Sachverst�ndigen konzentriert. In jedem der 318 analysierten Verfahren
wurde mindestens ein Sachverst�ndiger gehçrt. Allerdings wurde in immerhin
12,2% aller erstellten Gutachten gegen die elementare Forderung verstoßen,
dass vor der Hauptverhandlung ein vorl�ufiges schriftliches Gutachten zu erge-
hen hat. Der Umfang der Gutachten divergiert ebenso wie deren Qualit�t. �ber-
wiegend arbeiteten die Angeklagten bei der Erstellung der Gutachten mit den
Sachverst�ndigen kooperativ zusammen (70,3%). Von Seiten des Gerichts be-
steht in Fragen der Prognose die Tendenz, den Sachverst�ndigen zu dr�ngen,
exakte und pr�zise Angaben zu machen, um mçglichst umfangreiche Entschei-
dungshilfe bei der Entscheidung �ber die Anordnung einer Maßregel nach § 66
StGB zu erhalten. Bei denDiagnosen spielt das Feld der Persçnlichkeitsstçrungen
und Psychopathien eine �berragende Rolle. Die Probanden gelten nach �rztlicher
Auffassung weitgehend als unbehandelbar, was wohl mit der negativen Einsch�t-
zung der therapeutischen Mçglichkeiten bei Psychopathien und Persçnlichkeits-
stçrungen zusammenh�ngt. Die Gutachter sehen die Probanden auch ganz �ber-
wiegend als gef�hrlich an, wobei die Entschiedenheit verwunderte, mit der sich
die Gutachter in 86,8% aller Gutachten zu dieser juristisch-normativen Frage �u-
ßerten. Das Gericht folgte in der Einsch�tzung der Gef�hrlichkeit ganz �berwie-
gend dem Urteil des Sachverst�ndigen. Verbreitet fanden sich in den Gutachten
Hinweise auf das Problem, mit dem Begriff des „Hangs“ zu arbeiten. Schließlich
wird festgestellt, dass vonmedizinischer Seite in erheblichemUmfang Zweifel an
der Praktikabilit�t der Vorschrift des § 66 StGB ge�ußert werden.

Erwartungsgem�ß findet sich eine gewisse H�ufung empirischer Studien zum
Sachverst�ndigen auf dem Gebiet der Sexualdelinquenz, wo T�tertypologie,
Aspekte der Anamnese, Beurteilung der Schuldf�higkeit, Prognosefragen und
Therapieaspekte in die Forschungen Eingang finden. Untersuchungen befassen
sich in diesem Feld im �brigen auch mit der Frage, welche Beurteilungsm�ngel
sich bei der Begutachtung von Sexualstraft�tern besonders h�ufig feststellen las-
sen und verfolgen dann die Frage, wie drastisch die Ausmaße dieser M�ngel
sind.415 Insgesamt betrachtet ergab sich – so die Schlussfolgerung einer Unter-
suchung – kein beruhigendes Bild. So fehlte z. B. in etwa 25% der Gutachten
eine Sexualanamnese, zu Fragen der Sexualaufkl�rung und Sexualerziehungwur-

414 Kinzig, J.: Die Gutachtenpraxis bei der Anordnung von Sicherungsverwahrung. Recht und Psy-
chiatrie 15 (1997), S. 9–20.

415 Mauthe, J.-H.: Zur psychiatrischen Begutachtung von Sexualstraft�tern. Deutsche Richterzei-
tung 77 (1999), S. 262–275.
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den in 90% der F�lle keine Angaben gemacht, externe Unterlagen wurden nicht
herangezogen, testpsychologischeUntersuchungen – etwa zurMessung des Intel-
ligenzgrades – wurden nicht durchgef�hrt und Prognosegutachten enthielten
keine Zukunftsperspektiven. Diese M�ngel beruhten sowohl auf unvollst�ndigen
Untersuchungen als auch auf Erfahrungsm�ngeln und intentionalen M�ngeln (=
Vor-Urteil statt Beurteilung). Hierbei sollte nach den Schlussfolgerungen der Stu-
die jedoch beachtet werden, dass die Risikobegrenzung durch sorgf�ltige Diag-
nostik im Rahmen der Begutachtung und durch Anwendung entsprechender The-
rapieverfahren bei Sexualdelinquenten nach dem Stand der Dinge die wirksamste
Eingriffsmçglichkeit darstellt. Trotz Verbesserung der Therapieans�tze und der
Ausweitung der Forschungsbem�hungen und trotz der technischen Mçglichkei-
ten ist vçllige Sicherheit – so die Feststellung – nicht herstellbar. Gerade deswe-
gen sollte die Situation nicht durch Beurteilungsm�ngel, die auch der interessierte
Laie vielfach erkennen kçnne, versch�rft werden.

Die Begutachtungs- und Einweisungspraxis zur Unterbringung nach § 64 StGB
ist eine Fragestellung, die insbesondere durch die Kriminologische Zentralstelle
Wiesbaden aufgegriffen worden ist. Dabei ging es um die Erforschung von Ent-
scheidungsmustern in Abh�ngigkeit auch von gutachtlichen Stellungnahmen.416

Die Forschungsergebnisse zeigen, dass Klienten h�ufig nach § 64 StGB in eine
Entziehungsanstalt eingewiesen werden, obwohl sie die Voraussetzungen, wie
sie im Gesetz definiert sind, nicht erf�llen. Somit ergibt sich nach den Befunden
eine Verletzung des Prinzips der Verh�ltnism�ßigkeit. Es wird im �brigen des çf-
teren davon abgesehen, einen psychiatrischen Sachverst�ndigen zum Verfahren
hinzuzuziehen, obwohl dies gesetzlich vorgeschrieben ist. Wenn Sachverst�ndi-
gengutachten erstellt werden, sind diese – so die Einsch�tzung der Untersuchung
– von der Qualit�t her in der Regel so schlecht, dass sie keine echte Hilfe f�r das
Gericht darstellen kçnnen. Die in den Gutachten verwendete Sprache lasse oft
eine verachtende Einstellung Suchtkranken gegen�ber erkennen. Schwierigkei-
ten imRollenverst�ndnis als Gutachter bedingen nach den Feststellungen der Stu-
die zwei Extreme: Einige Sachverst�ndige �beridentifizieren sich mit den Zielen
der Justiz. Andere bem�hen sich um den Klienten, machen aber in der forensi-
schen Beurteilung grobe Fehler und entwerten damit ihr Gutachten.

Interaktionen zwischen Sachverst�ndigem und Beschuldigten bzw. Angeklagten
werden mit der Fragestellung thematisiert, welchen Einfluss das Gest�ndnis auf
das gutachterliche Ergebnis der Schuldf�higkeitsbeurteilung hat.417 Hier zeigt
sich, dass 70% der gest�ndigen T�ter exkulpiert werden, dagegen nur 24% der
teilweise Gest�ndigen und schließlich 14% der Nichtgest�ndigen.

416 Ermer-Externbrinck, M.: Das psychiatrische Gutachten zur Unterbringung nach § 64 StGB:
EineUntersuchung der Begutachtungspraxis in Bremen zwischen 1972 und 1986.Monatsschrift
f�r Kriminologie und Strafrechtsreform 74 (1991), S. 106–112.

417 Gerstenfeld, Ch.: Der Psychiater als Inquisitor. Die Bedeutung des Gest�ndnisses f�r das Begut-
achtungsergebnis.Monatsschrift f�r Kriminologie und Strafrechtsreform 83 (2000), S. 280–289.
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Die Qualit�t von Glaubhaftigkeitsgutachten bildet dann einen weiteren Unter-
punkt der empirischen Forschung. In diesem Bereich wandte sich die Aufmerk-
samkeit der Frage zu, welche aussagekr�ftigen Kriterien es gibt, die es dem psy-
chologischen Laien, also dem Rechtspraktiker, ermçglichen, die Eignung von
Glaubhaftigkeits-Gutachten als Beweismittel zu beurteilen bzw. zu verwerten.418

Ein Gutachten ist hinsichtlich seiner W�rdigung als Beweismittel umso weniger
verl�sslich, je weniger breit das Spektrum eingesetzter Untersuchungsmethoden
ist (u. U. alleinige Verwendung projektiver Tests), je eher es prim�r persçnlich-
keitsorientiert ist, je weniger Maßst�be der wissenschaftlichen Kommunikation
eingehalten werden, je mehr es f�r oder gegen die zu begutachtende Person Partei
ergreift und je mehr es von irrationalen, d. h. empirisch nicht haltbaren Stereo-
typen gepr�gt ist.

Die Begutachtung von Straft�tern nach der Beauftragung mehrerer Sachverst�n-
diger hat zur Frage gef�hrt, ob es bei der Mehrfachbegutachtung von Probanden
durch verschiedene Sachverst�ndige zu starken Begutachtungsdivergenzen
kommt.419 Die Ergebnisse der Untersuchung sprechen gegen die Auffassung,
nach der eine gute �bereinstimmung psychiatrischer Gutachten �ber denselben
Probanden Seltenheitswert habe. Bei der Trichotomisierung der vorgenommenen
Schuldf�higkeitsbeurteilung stimmten die Gutachter zu fast zwei Dritteln
(63,3%) im Paarvergleich �berein. Divergenzen in der Schuldf�higkeitsbegut-
achtung bei Beauftragung mehrerer Gutachter sind weder mit Unterschieden in
der Modellorientierung noch mit unterschiedlichen diagnostischen Annahmen
�berzuf�llig h�ufig assoziiert. Es wird angenommen, dass sich eine hçhere �ber-
einstimmung durch eine verbesserte Vereinheitlichung von Diagnostik und Klas-
sifikation psychischer Stçrung vermutlich nicht erreichen lasse, da hiermit der
Einstieg in das juristische Bezugssystem noch nicht geleistet werde. Dar�ber hi-
naus untermauern nach Auffassung des Autors die Untersuchungsergebnisse die
These, dass der Rekurs auf den „Schulenstreit“ ein Ablenkungsmançver darstellt,
das von dem eigentlichen Ph�nomen der unterschiedlichen Qualit�t von Gutach-
ten wegf�hren soll.

Die Aburteilungspraxis von Schwurgerichten in Niedersachsen und Hamburg im
Bereich der §§ 20, 21 StGB war Gegenstand einer Untersuchung, die zur �ber-
pr�fung der Frage durchgef�hrt wurde, welchen Einfluss das psychowissen-
schaftliche Gutachten auf die gerichtliche Schuldf�higkeitsbeurteilung und Straf-
zumessung sowie auf den Ablauf des Strafverfahrens hat.420 Die vorgestellten Er-

418 Scholz, B., Greuel, L.: Zur Beurteilung der Qualit�t von Glaubhaftigkeitsgutachten in Vergewal-
tigungsprozessen.Monatsschrift f�r Kriminologie und Strafrechtsreform 75 (1992), S. 321–327.

419 Konrad, N.: Zur �bereinstimmung von Gutachtern mehrfachbegutachteter Probanden. Recht
und Psychiatrie 13 (1995), S. 158–162.

420 Verrel, T.: Die Anwendung der §§ 20, 21 StGB im Bereich der Tçtungskriminalit�t: Rechtstat-
s�chliche Erkenntnisse �ber den Inhalt von Schuldf�higkeitsbestimmungen nieders�chsischer
und hamburgischer Schwurgerichte. Monatsschrift f�r Kriminologie und Strafrechtsreform 77
(1994), S. 272–285.
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gebnisse einer Erhebung von Strafakten geben Auskunft �ber die Bedeutung der
Stçrungsdiagnose f�r das Schuldf�higkeitsurteil und die Vollst�ndigkeit der ge-
richtlichen Subsumtion. Die Untersuchung der medizinisch-diagnostischen
Ebene der gerichtlichen Schuldf�higkeitsentscheidungen im Bereich der vors�tz-
lichen Tçtungsdelinquenz hat keine Hinweise auf reformbedingte Inflationsten-
denzen bei der Anwendung der §§ 20, 21 StGB ergeben. Die Problematik der re-
formierten Schuldf�higkeitsbestimmungen liegt vielmehr in der praktischen Um-
setzung der unbestimmten Rechtsbegriffe.

Mit der Fragestellung „Beziehen im Unterbringungsverfahren erstellte Sachver-
st�ndigengutachten, soweit sie in schriftlicher Form vorliegen, Stellung zu den
einzelnen Voraussetzungen der Unterbringung in einer Entziehungsanstalt?“
wird ein zentrales Problem der Begutachtung einerseits und der Unterbringung
andererseits angesprochen.421 Die Unterbringung setzt das Vorliegen eines Hangs
zum �berm�ßigen Gebrauch alkoholischer Getr�nke oder anderer berauschender
Mittel voraus. In den untersuchten Fremdgutachten mit dezidierter Fragestellung
nach den Voraussetzungen des § 64 StGB wurde die Frage des „Hangs“ in 27%
der F�lle nicht angesprochen. Eineweitere Einweisungsvoraussetzung betrifft die
so genannte Symptomatizit�t. Sie bedeutet, dass die begangenen und noch zu er-
wartenden rechtswidrigen Taten in einem urs�chlichen Zusammenhang mit dem
Hang stehenm�ssen. Fast zweiDrittel aus der Fremdgutachtengruppe setzten sich
nichtmit der Frage der Symptomatizit�t der begangenen undmehr als vier F�nftel
nicht mit derjenigen k�nftiger Taten auseinander. Die prognostische Beurteilung
stellt auf die „Gefahr“ k�nftiger Straftaten ab. In der Fremdgutachtenstudie setzen
sich nur knapp ein Sechstel der Gutachten �berhaupt mit diesem Problem aus-
einander. In einigen Gutachten bleiben gleich mehrere relevante Einweisungskri-
terien unbeachtet; die Bef�rwortung der Unterbringung st�tzt sich dann h�ufig
auf das Kriterium der Behandlungsbed�rftigkeit.

Eine Untersuchung von Rçssner/Marneros/Ullrich befasst sich mit der Vertei-
lung von psychischen Stçrungen in Angeklagtenpopulationen. Der Anteil in ir-
gendeiner Form psychisch gestçrter begutachteter Angeklagter (77,8%) ist
nach den Ergebnissen der Studie nur wenig hçher als der Anteil psychischer Stç-
rungen in der nicht-begutachteten Gruppe mit 62%. Bei den begutachteten An-
geklagten fand sich ein �berwiegen der Diagnose einer tempor�ren psychischen
Stçrung (33,3% vs. 19%) sowie das koinzidente Vorliegen sowohl einer tempo-
r�ren als auch Persçnlichkeitsstçrung (28,6% vs. 14,3%). Wurde jedoch aus-
schließlich die Diagnose einer Persçnlichkeitsstçrung gestellt, findet diese sich
fast doppelt so h�ufig in der Gruppe der nichtbegutachteten Angeklagten (28,6%
vs. 15,9%). Die differenziertenAnalysen erbrachtenvor allem dieDiagnose eines

421 Konrad, N.: Die psychiatrisch-psychologische Begutachtung im Unterbringungsverfahren ge-
m�ß § 64 StGB. In: Dessecker, A., Egg, R. (Hrsg.): Die strafrechtliche Unterbringung in einer
Entziehungsanstalt. Schriftenreihe der Kriminologischen Zentralstelle e. V. (KrimZ): Krimino-
logie und Praxis (KUP); Band 16, Wiesbaden 1995, S. 121–128.
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Alkoholabh�ngigkeitssyndroms bei den begutachteten Angeklagten (42,9% vs.
23,8%). Die Ergebnisse zu suizidalem und autoaggressivem Verhalten machen
deutlich, dass signifikant mehr begutachtete Angeklagte (50,8% vs. 28,6%) in
der Vorgeschichte einen oder mehrere Suizidversuche ver�bt hatten. Auch auto-
aggressive Verhaltensweisen waren in dieser Gruppe etwas h�ufiger vertreten
(20,6% vs. 11,9%). Weder hinsichtlich des Intelligenzquotienten noch der Diag-
nose einer Intelligenzminderung ergaben sich Unterschiede zwischen beiden
Gruppen. Hinsichtlich verschiedener Persçnlichkeitsmerkmale ohne Krankheits-
wert zeigte sich, dass begutachtete Angeklagte als neurotischer, introvertierter
und weniger gewissenhaft eingestuft werden kçnnen. Weiterhin f�hlen diese
sich machtloser, was die Einflussnahme auf die eigene Lebensgestaltung angeht.
Begutachtete Angeklagte sind deutlich hostiler als Nichtbegutachtete. Interessan-
terweise richtet sich diese Feindseligkeit jedoch vor allem gegen die eigene Per-
son, wohingegen nichtbegutachtete Angeklagte feindselige Impulse eher gegen
andere Menschen richten.422

6.6.2 Der Beweis im Strafverfahren

6.6.2.1 Allgemeines

Mehrere empirische Forschungen wurden zu Fragestellungen des Beweises und
des Beweisrechts durchgef�hrt. Eine Studie befasst sich dabei mit der Rolle der
Glaubw�rdigkeitsbeurteilung f�r das Rechtsmittelergebnis. Revisionen, die
sich gegen die Glaubw�rdigkeitsbeurteilung des Tatrichters richten, sind nach
den Ergebnissen der Untersuchung fast immer zum Scheitern verurteilt.423 Ob-
wohl bei den meisten der etwa 3500 Revisionen, �ber die der BGH j�hrlich ent-
scheidet, auch die Beweisw�rdigung angegriffen wird, werden nur etwa 50 Ur-
teile wegen Fehlern bei der Beweisw�rdigung aufgehoben; 15 Aufhebungen da-
von betreffen die Glaubw�rdigkeit von Zeugen. Im �brigen wird in der Unter-
suchung geschlossen, dass bei der Befragung eines Ermittlungsbeamten der
Verteidiger vorwurfsvolle Fragen vermeiden solle, damit keine unkooperative
Gegenposition provoziert wird. Denn nur wenn die Vernehmungen so durch-
gef�hrt w�rden, wie es demGesetz und den Erkenntnissen der Vernehmungslehre
entspreche, komme der Aussage ein optimaler Beweiswert zu. Zwischen den in
§ 136 StPO normierten Belehrungspflichten und der polizeilichen Vernehmungs-
praxis gebe es aber h�ufig Diskrepanzen. Auch bei der Zweiteilung der Verneh-
mung in Bericht und Verhçr komme es vor, dass diese von der Polizei nicht einge-

422 Rçssner, D., Marneros, A., Ullrich, S.: Psychische Stçrungen und Kriminalit�t im Strafrecht.
Aktuelle Forschungsergebnisse und Perspektiven. In: Amelung, K., Beulke, W., Lilie, H., Ro-
senau, H., R�ping, H., Wolfslast, G. (Hrsg): Strafrecht Biorecht Rechtsphilosophie. Festschrift
f�r Hans-Ludwig Schreiber zum 70. Geburtstag am 10.Mai 2003. Heidelberg 2003, S. 387–397.

423 Nack, A.: Verteidigung bei der Glaubw�rdigkeitsbeurteilung von Aussagen. StV 14 (1994),
S. 555–564.
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halten w�rden. ImBericht werde sogar auf Befragungsphasen doppelt so viel Zeit
verwendet wie auf Erz�hlphasen.

Der vielbeklagte Missbrauch des Beweisantragsrechts betrifft nach anderen Un-
tersuchungen nur einige wenige Verfahren, nimmt dort aber durchaus problema-
tische Z�ge an.424 Die Verteidigung kann vor allem bei bestimmten typischen
Sachverhalts- und Beweiskonstellationen das Gericht mit einer Vielzahl von Be-
weisantr�gen konfrontieren, die weit außerhalb der Reichweite aller gesetzlichen
Ablehnungsgr�nde liegen. Derartige Beweisantragsschlachten sind zwar nicht
h�ufig, aber sie kommen doch vor. Auf der anderen Seite wird das Beweis-
antragsrecht von vielen Verteidigern als das wichtigste Mittel angesehen, um
sich in den ebenfalls eher seltenen, aber keinesfalls zu vernachl�ssigenden F�l-
len einer unberechtigten Voreingenommenheit der Richter gegen deren „All-
macht“ bei der Beweisw�rdigung und Sachverhaltsfeststellung zur Wehr zu set-
zen. Diesen beiderseits problematischen Randbereichen steht freilich die große
Masse sachgerecht und z�gig erledigter Verfahren gegen�ber. Sollte das Beweis-
antragsrecht reformiert werden, m�sse man sich daher zuerst fragen, ob die ge-
ringe Zahl der Problemf�lle tiefere Einschnitte �berhaupt erforderlich machte,
und wenn ja, welcher Preis dann sowohl f�r die F�lle des jeweils entgegengesetz-
ten Problembereichs als auch insbesondere f�r die ganz �berwiegenden unpro-
blematischen Normalverfahren zu zahlen w�re. Der Streit um das Beweis-
antragsrecht, das von vielen Richtern und Staatsanw�lten als so unbefriedigend
empfunden wird, wird nach den Resultaten der Untersuchung eher als ein Symp-
tom f�r eine generelle Reformbed�rftigkeit der ihm zugrundliegenden Verfah-
rensstruktur einzustufen sein. Eine isolierte Reform des Beweisantragsrechts
kçnne daher zur Bew�ltigung der eigentlichen Probleme wenig beitragen.

Eine einheitliche Praxis der Tatrichter im Umgang mit dem Beweisablehnungs-
grund der Wahrunterstellung ist nach anderen Forschungen nicht erkennbar.425

Weder hinsichtlich der materiellen Voraussetzungen noch hinsichtlich der prozes-
sualen Folgen l�sst sich die Wahrunterstellung als ein in der tatrichterlichen Pra-
xis unproblematischer Beweisablehnungsgrund charakterisieren. Wie unter-
schiedlich nach den gewonnenen Erkenntnissen die tatrichterliche Praxis im Um-
gang mit dem Beweisablehnungsgrund der Wahrunterstellung auch sein mag, so
sind doch die Tatrichter fast einhellig der Auffassung, dass dieses Rechtsinstitut

424 Perron, W.: Das Beweisantragsrecht des Beschuldigten – Ursache oder Symptom der Krise des
deutschen Strafprozesses? ZStW 108 (1996), S. 128–154; Perron, W.: Das Beweisantragsrecht
des Beschuldigten im deutschen Strafprozess. Eine Untersuchung der verfassungsrechtlichen
und verfahrensstrukturellen Grundlagen, gesetzlichen Reglungen und rechtstats�chlichen Aus-
wirkungen sowie eine Erçrterung der Reformperspektiven unter rechtvergleichender Ber�ck-
sichtigung des adversatorischen Prozessmodells. Strafrecht undKriminologie –Untersuchungen
und Forschungsberichte aus dem Max-Planck-Institut f�r ausl�ndisches und internationales
Strafrecht – Band 14, Berlin 1995.

425 Rabe, C.: Die Wahrunterstellung im Strafprozess – eine empirische Untersuchung. Rechtswis-
senschaftliche Forschung und Entwicklung, Band 434. M�nchen 1994.
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unentbehrlich sei. Gegenstand von Wahlunterstellungen sind fast ausnahmslos
Indiztatsachen (97%). Der Beweisablehnungsgrund der Wahrunterstellung
wird nach den Erkenntnissen der Untersuchung von den Tatrichtern nahezu aus-
schließlich dazu verwandt, Indiztatsachen als wahr zu unterstellen. Das ermçg-
liche es dem Tatrichter, aus den als erwiesen zu behandelnden Tatsachen eine an-
dere als gerade die von dem Angeklagten mit der Wahlunterstellung erstrebte
Schlussfolgerung bei der Urteilsfindung zu ziehen.

Eine gewisse Aufmerksamkeit ist in der empirischen Forschung auch demL�gen-
detektor als Beweismittel gewidmet.426 Zwar hat der BGH dem Einsatz des L�-
gendetektors als Beweismittel in das deutsche Strafverfahren eine grunds�tzliche
Absage erteilt.427 Doch liegen auch optimistische Beurteilungen des L�gendetek-
tors auf empirischer Basis vor. Hieraus wird gefolgert, dass der KFT als Entlas-
tungstest in Betracht kommen kçnne, da er bei Schuldigen hohe Trefferquoten er-
ziele. Die besondere Bedeutung eines Fehlers und die inkonsistenten Ergebnisse
bei Unschuldigen w�rden hingegen die Verwendung eines belastenden Resultats
nicht zulassen. Problematisch kçnnte bei dem KFT noch sein, dass er f�r motori-
sche, vorher einge�bte Manipulationstechniken anf�llig sei. Entsprechende Er-
kenntnisse zum TWT liegen nicht vor. Bei Unschuldigen erzielt der TWTextrem
geringe Fehlerquoten, so dass er als Ent- und Belastungstest eingesetzt werden
kçnnte. Besonders beim TWT seien jedoch noch weitere Felduntersuchungen
notwendig, um die praktische Eignung nachweisen zu kçnnen. Sowohl der
TWT als auch der KFT bedienen sich herkçmmlicher psychophysiologischer
Messwerte. Da hierbei ein genereller Verstoß gegen § 136 a StPO nicht vorliegt,
sondern nur ein Eingriff in das allgemeine Persçnlichkeitsrecht des Beschuldig-
ten, bleibt § 81 a StPO anwendbar. Eine „zwangsweise“ Testung kann allenfalls
mit dem TWTerfolgen, da hierzu nur eine Duldung vorausgesetzt wird. Ansons-
ten ist eine Untersuchung bei aktiver Mitwirkung denkbar (aber Zul�ssigkeit nur
bei vom Beschuldigten gew�nschten Tests). Vor Einf�hrung des „L�gendetek-
tors“ in das deutsche Recht ist nach der Auffassung der Studie das „Wie“ einer
Testdurchf�hrung zu konkretisieren und in Felduntersuchungen zu �berpr�fen.
Beide Verfahren sollten nur als Indiz in der Beweisw�rdigung Ber�cksichtigung
finden. Fraglich bleibe aber, ob die Einf�hrung dieses psychologischen Beweis-
mittels w�nschenswert ist. Erforderlich seien jedenfalls einheitliche Beurtei-
lungsmaßst�be f�r psychologische Beweismittel.

Einen eher kritischen Standpunkt nimmt eine Untersuchung ein, die dem in der
forensischen Praxis verwendeten Verfahren zur „L�gendetektion“, demKontroll-
fragentest, sowohl hinsichtlich seiner Validit�t als auch seiner Durchf�hrungs-

426 Berning, B. R.: „L�gendetektion“: eine interdisziplin�re Beurteilung. MschrKrim 76 (1993).
S. 242–255.

427 BGH, NJW 1999, S. 657 f; vgl. auch BVerfG Beschluss v. 15. 10. 1997 – 2 BvR 1211/97, teil-
weise abgedruckt in StraFo 1998, S. 16.
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und Auswertungsobjektivit�t erhebliche Angriffspunkte bescheinigt.428 Außer-
dem werden ethische Bedenken gegen seine Anwendung vorgebracht. Insbeson-
dere die Ausf�hrungen zur Validit�t verweisen nach dieser Studie auf eine Para-
doxie des Kontrollfragentests: Einerseits werde ihm angelastet, er widerspreche
dem Rechtsgrundsatz „in dubio pro reo“, da er unverh�ltnism�ßig viele Tatver-
d�chtige – und somit �berproportional viele Unschuldige – als „unglaubw�rdig“
klassifiziere. Andererseits soll er sich gerade aufgrund seiner spezifischen Feh-
leranf�lligkeit besonders gut als objektiverNachweis der Unschuld eignen. Damit
w�rde aber ein Verfahren, das mit einer Wahrscheinlichkeit von mindestens 15%
Unschuldige als schuldig klassifiziert, als Entlastungsindiz herangezogen. Vor al-
lem beiMissbrauchst�tern d�rfe man aber auch das Risiko f�r irrt�mlich negative
Befunde („glaubw�rdig“) und deren potenzielle Konsequenzen nicht untersch�t-
zen.

6.6.2.2 Zeugen vor Gericht

Im Zusammenhang mit der empirischen Untersuchung der Frage, wie sich der
Zeugenbeweis in derHauptverhandlung darstellt, f�llt zun�chst deutlich auf –wo-
rauf bereits weiter oben hingewiesen wurde –, dass eine Vernehmung in der
Hauptverhandlung eher die Ausnahme ist.429 In einigen F�llen erfolgt die Ent-
scheidung, auf die Vernehmung des Zeugen (insbesondere von Kinderzeugen)
zu verzichten, erst unmittelbar vor der bereits einberaumten Vernehmung des
Kindes. Hier deuten sich Verbindungen zu Absprachen an, in denen ja auch der
Gesichtspunkt des Opferschutzes (Gest�ndnis und hierdurch ermçglichter Ver-
zicht auf die Vernehmung der Opferzeugin) eine durchaus erhebliche Rolle spielt.
Die Befunde der Forschungen weisen dann darauf hin, dass eine institutionali-
sierte Vorbereitung von Kinderzeugen kaum existiert, sondern dass das Kind
nur in Einzelf�llen �ber die Verfahrensabl�ufe detailliert informiert wird. Die
Mçglichkeiten, die das Strafprozessrecht bietet, um kindliche Zeugen bei der Ver-
nehmung in der Hauptverhandlung zu sch�tzen, werden – so lautet die Bewertung
– nur zum Teil hinreichend genutzt: Von 27 beobachteten Vernehmungen in der
Hauptverhandlung wurde ausweislich der Untersuchung von Gunder nur in 10
F�llen die �ffentlichkeit ausgeschlossen, wobei hervorgehoben wird, dass in
s�mtlichen Vernehmungen vor dem Landgericht von dieser Mçglichkeit Ge-
brauch gemacht worden ist. Der Angeklagte wird keineswegs grunds�tzlich ent-
fernt. Lediglich in einem Drittel der Verfahren kommt die Vorschrift des § 247
StPO zur Anwendung. Die Hinzuziehung eines Anwalts f�r das Kind ist zwar
nicht die Regel, kommt aber in insgesamt 16,8% der in die Untersuchung ein-
bezogenen F�lle vor. Schließlich wird auf der Basis der Befunde angenommen,

428 Rill, H.-G., Vossel, G.: Psychophysiologische T�terschaftsbeurteilung („L�gendetektion“, „Po-
lygraphie“): Eine kritische Analyse aus psychophysiologischer und psychodiagnostischer Sicht.
NStZ 18 (1998), S. 481–486.

429 Gunder, T.: Der Umgang mit Kindern im Strafverfahren. Frankfurt 1999.
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dass sich keine Ver�nderungen in der justiziellen Praxis f�r den Zeitraum von
1994 bis 1996 feststellen lassen.430

Aus der Untersuchung des Limburger Modellversuchs wird �ber die bereits be-
handelten Resultate hinaus betont, dass mit diesem Ansatz einerseits der Schutz
der Gesch�digten und andererseits die Strafverfolgung optimiert werden kçnnten.
Die Ansatzpunkte l�gen vor allem in (a) der Anwendung bestimmter Verneh-
mungsmethoden (Video-Vernehmung), durch die der Opferzeuge nur einmal be-
lastet werde, aber gleichzeitig die richterliche Vernehmung konserviert werden
kçnne, (b) in der Zusammenarbeit der Strafverfolgungsbehçrden, Jugend�mter,
Kinder- und Jugendpsychiatrie, Schulbehçrden, Beratungsstellen, Opferschutz-
organisationen, Frauen�rzten sowie Rechtsanw�lten mit dem Schwerpunkt der
Nebenklage. Durch die hierdurch erreichte Verbesserung der Kooperation seien
die Informationswege verk�rzt worden; im �brigen sei es zu einer starken Zu-
nahme der Strafanzeigen durch Institutionen imweitesten Sinne (Jugendamt, Op-
ferhilfeeinrichtungen, Kinder�rzte u. a.) gekommen. Schließlich wird auf die
Konzentration des Verfahrens hingewiesen, da durch die Videovernehmung der
Opferzeuge nur wenig belastet und gleichzeitig dem Verlust von Beweismittel
vorgebeugt werde. Durch diese und weitere Maßnahmen sei es gelungen, nicht
nur die Vernehmungszahlen deutlich zu reduzieren, sondern gleichzeitig eine
Straffung und Effektivierung des Strafverfahrens zu erreichen.431

Weitere Fragestellungen zu Zeugen in der Hauptverhandlung beziehen sich auf
die beschreibende Darstellung der Zusammensetzung der Beteiligten (unter Ein-
schluss der Opferzeugen) in einem Vergewaltigungsprozess sowie die Bedeutung
der Aussage des Angeklagten f�r die Vernehmung von Zeuginnen. Schließlich
wird thematisiert, welche Verteidigungsstrategien zugunsten des Angeklagten
bei Bestreiten der Tat eingesetzt werden und welche Faktoren das Urteil beein-
flussen. Nach den hierzu vorliegenden Ergebnissen handelt es sich bei den haupt-
beruflich an Vergewaltigungsprozessen Beteiligten vorwiegend umM�nner. Von
den in den beobachteten Prozessen Beteiligten waren 80% M�nner und 20%
Frauen. Die Verteilung der Prozessbeteiligten �ber die verschiedenen Prozessrol-
len hinweg ergibt – der Vorsitzende Richter ist immer ein Mann –, dass sich die
beisitzenden Richter zu ca. 90% aus M�nnern rekrutieren, die Schçffen zu ca.
57%. Die Staatsanw�lte, die in der Hauptverhandlung auftreten, sind in 90%
der F�llem�nnliche Staatsanw�lte. �hnlicheVerteilungen zeigt die Verteidigung,
wobei es sich zu ca. 86,5% umM�nner handelt. Frauen haben nur einen sehr ge-
ringen zahlenm�ßigen Anteil an der Hauptverhandlung; der Anteil wird nach den
Ergebnissen umso geringer, je wichtiger die jeweilige Funktion im Prozess und je
grçßer die Entscheidungskompetenz ist. Nach den Ergebnissen der Studie wirkt
sich das Aussageverhalten des Angeklagten auf die Vernehmung der Zeugin in

430 Gunder, Tanja: Der Umgang mit Kindern im Strafverfahren. Frankfurt 1999.
431 Kilian, B.: Opferschutz und Wahrheitsfindung – ein Widerspruch? Deutsche Richterzeitung 77

(1999), S. 256–261.
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bedeutsamer Art und Weise aus. Denn bei Bestreiten der Tat mussten von 30 be-
troffenen Zeuginnen 29 aussagen. Bei einem Gest�ndnis des Angeklagten muss-
ten dagegen nur 13 von 28 betroffenen Zeuginnen in der Hauptverhandlung eine
Aussage machen. Auch auf die Vernehmungsdauer der Zeugin hat die Aussage
des Angeklagten Einfluss. Bei Bestreiten der Tat lag die durchschnittliche Ver-
nehmungsdauer bei ca. 50 Minuten. Bei einem Gest�ndnis dauerte die durch-
schnittliche Vernehmung der Zeugin dagegen nur durchschnittlich 23 Minuten.
Ganz im Mittelpunkt der Verteidigungsstrategie bei Bestreiten der Tat stand im
�brigen die betroffene Zeugin. Als Beleg f�r die Unglaubw�rdigkeit bzw. die
mangelnde Glaubw�rdigkeit der Zeugin wurden Widerspr�che zwischen den
Aussagen bei Polizei und Gericht, zwischen den Aussagen der Zeugin und derje-
nigen anderer Zeuginnen und sogar zwischen der Aussage der Zeugin und der des
Angeklagten benannt. Die Verteidiger suchten vornehmlich nach einem mçg-
lichen Motiv f�r eine falsche Anschuldigung. Als h�ufigstes Argument wurden
der Lebenswandel und die Persçnlichkeit der Zeugin von der Verteidigung ins
Feld gef�hrt. Bei diesen Argumenten spielten Vorurteile allerdings nach der Auf-
fassung der Forscher eineweitaus grçßere Rolle als eine realistische Betrachtung.
Ferner zeigen die Ergebnisse, dass dann, wenn die Wohnung des Angeklagten
auch der Tatort ist, die Wahrscheinlichkeit eines Freispruchs am hçchsten ist
(34,8%). Dies wird so interpretiert, dass zum einen Vorurteile in das Urteil mit
eingingen und dass zum anderen das Verhalten des Opfers bei der Verurteilung
wegen Vergewaltigung eine erhebliche Rolle spiele. Denn beim Tatort Wohnung
hat in der Regel das Opfer freiwillig die Wohnung des Angeklagten betreten. Da-
gegenwurden alle Angeklagten, die die Tat in derWohnung des Opfers, im Freien
oder in sonstigen R�umlichkeiten ver�bt hatten, verurteilt. In derMehrzahlwaren
Opfer und Tatverd�chtiger bekannt (62%). In F�llen, in denen sich Angeklagter
undOpfer fremdwaren, kam es h�ufiger zu Verurteilungen (86,7%), als wenn ein
Bekanntschafts- oder Verwandtschaftsverh�ltnis (75%) bestand. F�r den Aus-
gang des Verfahrens spielten Vorstrafen der Angeklagten offensichtlich keine
Rolle. In den erfassten ProzessenwurdenAngeklagte, die aus der Untersuchungs-
haft vorgef�hrt wurden, nur geringf�gig h�ufiger verurteilt als Angeklagte, die
sich auf freiem Fuß befanden.432

Im Zusammenhang mit der Beurteilung der Qualit�t vonGlaubhaftigkeitsgutach-
ten wurden weiter oben bereits dargestellte Untersuchungen mit der Fragestel-
lung durchgef�hrt, welchewesentlichen Kriterien es dem psychologischen Laien,
also dem Rechtspraktiker, ermçglichten, die Eignung von Glaubhaftigkeits-Gut-
achten als Beweismittel zu beurteilen bzw. zu verwerten.433 Die Frage, welche
Unzul�nglichkeiten sich in den prim�ren Glaubw�rdigkeitsgutachten der Worm-
ser Missbrauchsprozesse aufzeigen lassen, wird mit dem Hinweis beantwortet,
das bei einem M�dchen, einer zentralen Zeugin des Verfahrens Worms III, nahe-

432 Schliermann, B.: Vergewaltigung vor Gericht. Hamburg 1993.
433 Scholz, B., Greuel, L.: Zur Beurteilung der Qualit�t vonGlaubhaftigkeitsgutachten in Vergewal-

tigungsprozessen.Monatsschrift f�r Kriminologie und Strafrechtsreform 75 (1992), S. 321–327.
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zu alle denkbaren methodischen Schritte suggestiver Aufdeckungsarbeit in extre-
mer H�ufigkeit, Langfristigkeit und Intensit�t realisiert worden seien. Bei ihr
kam es in Abst�nden von jeweils mehreren Monaten zu konsekutiven „Auf-
deckungen“ – ein vierter „Aufdeckungs“ – Komplex nach ca. einem Jahr massi-
ver Beeinflussung des Kindes beinhaltete unter anderem sexuelle Missbrauchs-
handlungen in einem „Polizistenhaus“ und schloss als „T�ter“ vorher nicht ge-
nannte Personen ein. Die der Aufdeckungsarbeit immanenten suggestiven Kom-
ponenten seien in der neueren empirischen Suggestionsforschung umfangreich
belegt worden. Ein Glaubw�rdigkeitsgutachter imVerfahrenWorms II „kreierte“
jedoch seine eigene Definition von Suggestibilit�t und kam so zu von der g�ngi-
gen Suggestionsforschung sehr abweichenden Ergebnissen. Diese individuell ge-
pr�gte, vom allgemeinen Fachwissen unabh�ngige Betrachtungsweise einzelner
Gutachter f�hrte offensichtlich mit dazu, dass Vorbehalte gegen�ber der Verfah-
rensfçrderlichkeit des Einsatzes psychologischer Gutachter laut wurden. Jedoch
darf – so das Fazit dieser Untersuchung – auch ein (mçglicherweise umfangrei-
ches) Dunkelfeld von dilettantischen Gutachtern nicht die Brauchbarkeit aus-
sagepsychologischer Gutachten f�r die forensische Praxis insgesamt in Frage
stellen.434

In die Behandlung der Frage der Glaubw�rdigkeit von Zeugen ist auch die Unter-
suchung von Annahmen einzuordnen, die in der Zuschreibung vonGlaubw�rdig-
keit eine mçgliche Konseqenz der interaktiven und argumentativen Aktivit�ten
der Beteiligten sehen. Die Glaubw�rdigkeit wie die Unglaubw�rdigkeit von Zeu-
gen stellen sich danach als ein Resultat (berufs-)praktischen Handelns der Ge-
richtsbeteiligten dar, dem im Rahmen der Durchf�hrung von Strafverfahren je
nach den gegebenen praktischen Umst�nden eine unterschiedlich große Bedeu-
tung zukommen kann. Letztendlich kçnnten Glaubw�rdigkeit und ihre Feststel-
lung nicht unabh�ngig von den Vorgaben der spezifischen „Interaktionsordnung“
des sozialen Systems „Gerichtsverfahren“ gesehen werden.435

Zu Fragen der Zeugenbelehrung in Strafverfahren liegen ebenfalls empirische
Befunde vor. Bei Zeugenbelehrungen im Strafverfahren geht es nicht nur darum,
Zeugen �ber ihre Rechte und Pflichten zu informieren. Bei der Zeugenbelehrung
handelt es sich dar�ber hinaus um ein interaktives Format, dem eine besondere
Rolle bei der Zeugenaussage zukommt, f�r das auch besondere interaktive Re-
geln gelten. In einer Untersuchung wird hierzu gezeigt, wie die Figur einer all-
gemeinen, noch nicht persçnlich gemeinten Skepsis konstituiert und wie Zeugen
die nicht allt�gliche Leistung, vor Gericht eine Aussage zu machen, nahe-
gebracht wird. Von besonderer Bedeutung ist hierbei die sequentielle Position

434 Steller, M.: Aussagepsychologie vor Gericht – Methodik und Probleme von Glaubw�rdigkeits-
gutachten mit Hinweisen auf die Wormser Missbrauchsprozesse. Recht und Psychiatrie 16
(1998), S. 11–18.

435 Wolff, S., M�ller, H.: Interaktive Aspekte der Glaubw�rdigkeitskonstruktion im Strafverfahren.
Kriminologisches Journal 27 (1995), S. 209–226.
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der Zeugenbelehrung und die Verpflichtung, ohne Ausnahme alle Zeugen zu be-
lehren.436

6.6.2.3 Der Kronzeuge

Angesichts der bereits in den siebziger Jahren entstandenenDebatten437 zurKron-
zeugenregelung ist es durchaus �berraschend, dass zu diesen Fragestellungen bis-
lang kaum empirische Erhebungen durchgef�hrt worden sind. Denn gerade f�r
die Kronzeugenregelung gilt ja – ebenso wie f�r andere neue Ermittlungsmetho-
den – der Gesichtspunkt der Effizienzsteigerung im Ermittlungs- und Strafver-
fahren als ausschlaggebend.438 Das wesentliche Problem liegt hier in der Abw�-
gung der durch den Einsatz von Kronzeugen (und hierf�r gew�hrte Straffreiheit
oder wenigstens Strafmilderung) entstehenden Einbußen im Hinblick auf Legali-
t�tsprinzip und Gerechtigkeit einerseits sowie des Mehrwerts an Effizienz in Ge-
stalt der Aufkl�rung und erfolgreichen Strafverfolgung schwerer Kriminalit�t
und insbesondere der �berf�hrung von steuernden Hinterm�nnern (des organi-
sierten Verbrechens bzw. des Terrorismus) andererseits.439

Neben einer bereits im Jahre 1986 verçffentlichten Dissertation, die sich auch der
praktischen Relevanz des § 31 BtMG widmete440, liegen aus den neunziger Jah-
ren zwei Studienvor, die sich auch aus empirischer Sicht mit Kronzeugenregelun-
gen befassen.441 Lediglich eine dieser empirischen Studien wurde unter der Fra-
gestellung der umfassenden Evaluation undBeurteilung derKronzeugenregelung
durchgef�hrt442; freilich ist diese Studie gerade aus der Evaluationsperspektive
insgesamt wenig ergiebig, da sie in zentralen Bereichen auf Vermutungen ange-
wiesen bleibt. Denn die Untersuchung basiert zum einen nicht auf Kenntnissen
�ber die H�ufigkeit der Anwendung bzw. der versuchten Anwendung der Kron-
zeugenregelung, noch vermag sie auf Grund des gew�hlten Ansatzes als Evalua-
tionsstudie gelten. Die empirischen Informationen werden aus Befragungen er-
langt, die nat�rlich die Analyse von Ermittlungsverfahren und Strafakten nicht er-
setzen kçnnen. Andererseits ist eine Aktenuntersuchung allein ebenfalls nicht
ausreichend, denn es geht ja um die Frage, ob und inwieweit die Einf�hrung

436 Wolff, S., M�ller, H.: „Sie sind hier bei Gericht“ – Zeugenbelehrungen in Strafprozessen. Zeit-
schrift f�r Rechtssoziologie 16 (1995), S. 192–220.

437 Kunert, K.H.,Bernsmann, K.: Neue Sicherheitsgesetze – mehr Rechtssicherheit? – Zu dem Ge-
setz zur�nderung des Strafgesetzbuches, der Strafprozessordnung und desVersammlungsgeset-
zes und zur Einf�hrung einer Kronzeugenregelung bei terroristischen Straftaten vom 9. 6. 1989
(BGBl I, 1059) –. NStZ 9 (1989), S. 449–461.

438 Kinzig, J.: a. a. O., 2004, S. 674 ff.
439 M�hlhoff, U., Pfeiffer, Ch.: Der Kronzeuge – S�ndenfall des Rechtsstaats oder unverzichtbares

Mittel der Strafverfolgung? ZRP (2000), S. 121–127.
440 Jaeger,M.: DerKronzeuge unter besonderer Ber�cksichtigung von § 31BtMG. Lang: Frankfurt,

Bern, New York 1986.
441 Ferner greift die Untersuchung vonKinzig, J.: a. a. O., 2004, S. 674 ff. die Anwendung der Kron-

zeugenregelungen in Verfahren wegen organisierter Kriminalit�t auf.
442 M�hlhoff, U., Mehrens, S.: Das Kronzeugengesetz im Urteil der Praxis. Baden-Baden 1999.
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von Ermittlungstechniken oder –hilfen wie dem Kronzeugen mit einer Erweite-
rung der Verurteilungsquote kausal vertkn�pft ist. Die Untersuchungen bleiben
demnach im Wesentlichen auf der Ebene von Einstellungen und Perzeptionen,
was durchaus hilfreich f�r eine rechtspolitische Beurteilung sein mag, jedoch
nicht eine Evaluation ersetzen kann, mittels derer kausale Zusammenh�nge auf-
gedeckt werden sollen.

Eine weitere Untersuchung besch�ftigt sich mit der Frage, wie mit den Aussagen
von Kronzeugen umgegangen werden muss und ob den Aussagen grunds�tzlich
Glauben geschenkt werden kann oder ob dieAngaben gepr�gt sind durch das Ziel,
Strafmilderung zu erreichen. Die Arbeit kommt zu dem Schluss, dass die Aufkl�-
rungspflicht es den Gerichten stets gebiete, Aussagen eines Angeklagten mçg-
lichst anhand objektiver Erkenntnisse auf ihre Glaubw�rdigkeit zu �berpr�fen.
St�nden objektivierbare Informationen aber nicht zur Verf�gung, so m�sse die
�berzeugungsbildung dennoch unter Ausschçpfung des nach § 261 StPO „aus
dem Inbegriff der Verhandlung“ gewonnenenMaterials stattfinden. Das bekannte
Risiko, dass Kronzeugen einer besonderen Motivationslage unterliegen und ihr
Aussageverhalten danach einrichten kçnnen, verpflichte die Richter zu besonders
kritischer W�rdigung von Kronzeugenaussagen. Aussagen zu Terroranschl�gen
der „RAF“ in den siebziger Jahren kçnnten wegen der �berschaubaren Zahl der
damals aktiven Gruppenmitglieder und wegen der inzwischen gewonnenen Er-
kenntnisse besonders gut auf ihrenWahrheitsgehalt hin �berpr�ft werden. Wegen
ihrer durch ideologische �berzeugung gepr�gten Grundhaltung seien ausgestie-
gene „RAF“-Terroristen allerdings weniger als andere Zeugen daf�r anf�llig, zur
Erzielung maximaler Strafmilderung unwahr auszusagen.443

Auch f�r das Institut des Kronzeugen gilt demnach, was f�r die besonderen Er-
mittlungsmethoden bereits festgehalten wurde. Empirische Untersuchungen lie-
gen zwar vor, doch sind diese Untersuchungen nicht dazu geeignet, die zentralen
Fragestellungen, die mit demKronzeugen zusammenh�ngen, sicher zu beantwor-
ten. Die Forschungen tasten sich um den Kernbereich der Kausalit�tsfragen he-
rum, ohne Lçsungsmçglichkeiten und Antworten bieten zu kçnnen.

6.6.3 Absprachen

Im �brigen ist die „Absprache im Strafverfahren“ zu nennen, die unter bestimm-
ten Voraussetzungen heute im Prinzip von der Praxis und den Obergerichten ak-
zeptiert wird und die im Kern die Herstellung eines Konsenses zwischen Staats-
anwaltschaft, Verteidigung und Gericht �ber Rechtsfolgen und Strafe einerseits
sowie (Teil-)Gest�ndnis und Verzicht auf Rechtsmittel andererseits ist.444 Sie
stellt auch eine st�rkere Gewichtung der Systemeffizienz im Verh�ltnis zu klas-

443 Breucker, M.: Die Bew�hrung der Kronzeugenregelung in der gerichtlichen Praxis. T�bingen
1997.

444 Weigend, Th.: Eine Prozessordnung f�r abgesprochene Urteile? NStZ 19 (1999), S. 57–63.
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sischen Gerechtigkeitserw�gungen dar.445 Ihre normative Legitimierung erfolgt
vor dem Hintergrund einer schuldbestimmten Strafzumessung mit der Nutzung
der grunds�tzlich offenen Spielraumtheorie, die eine nach oben die noch und
von unten die schon schuldangemessene Strafe als – freilich nie konkretisierten
– Rahmen versteht, innerhalb dessen die individuelle Strafe dann unter Zuhilfe-
nahme anderer Erw�gungen (konventionell: General-, Spezialpr�vention) be-
stimmt werden kann. Prozessabsprachen sind offensichtlich deshalb wichtig,
weit verbreitet und mit außergewçhnlicher Akzeptanz in der Praxis versehen,
weil eine einverst�ndliche abschließende Entscheidung wie wohl kaum ein ande-
res Instrument dazu geeignet ist, den Strafprozess zu entlasten und die Hauptver-
handlung in F�llen komplexer Wirtschaftskriminalit�t (freilich auch bei Verfah-
ren wegen organisierter Kriminalit�t446 oder in F�llen konventioneller Straftaten)
abzuk�rzen.447 Die bislang durchgef�hrten empirischen Untersuchungen sowie
die hçchstrichterliche Rechtsprechung belegen die quantitative Bedeutung der
Prozessabsprache und deren Akzeptanz und erlauben den Nachweis recht detail-
lierter Regeln, bei deren Befolgung ein „sentence bargaining“ ermçglicht wird.448

Jedoch zeigt die Analyse des Stands der empirischen Forschung sowohl f�r die
Periode vor 1990449 wie f�r den Zeitraum danach, dass bislang dem Ph�nomen
der Absprachen in empirischer Hinsicht wenig Aufmerksamkeit zuteil wurde.
Im wesentlichen wird immer wieder auf dieselben empirischen Erhebungen aus
den achtziger Jahren zur�ckgegriffen.450

Auch im System der Absprachen kommt der Staatsanwaltschaft eine entschei-
dende Bedeutung zu. Denn es ist im Wesentlichen die Staatsanwaltschaft, die
in Form der Aufbereitung der Ermittlungsergebnisse in der Anklage und durch
entsprechende Vor-Verst�ndigung mit der Strafverteidigung die Absprache vor-
bereitet. Ein funktionierendes System der Absprachen setzt somit auch voraus,
dass die beteiligten Akteure im Wesentlichen wissen, welche Strafen verh�ngt
w�rden, g�be es keine Verst�ndigung �ber Gest�ndnis und Rechtsmittelverzicht.

In neueren empirischen Untersuchungen best�tigt sich die Annahme, dass in
Wirtschaftsstrafverfahren Aushandlungsprozesse h�ufiger von den beteiligten
Strafjuristen praktiziert werden als von ihren Kollegen im allgemeinen Be-
reich.451 Insgesamt kann festgehalten werden, dass sich eine informelle Verfah-

445 Nelle-Ruback, U.: Der modernisierte Strafprozess. Zur Soziologie konsensorientierter Wirt-
schaftsstrafverfahren. M�nster, 1999, S. 144 f.

446 Kinzig, J.: a. a. O., 2004, S. 672 ff.
447 Artk�mper, H.: Der Deal im Strafprozess. Kriminalistik 53 (1999), S. 784–787.
448 BGH NStZ 1999, S. 92; BGH NStZ 2000, S. 96–98.
449 Vgl. hierzu Janke, A.: Verst�ndigung und Absprachen im Strafverfahren. Aachen 1997, S. 19 ff.
450 Vgl. beispw. Gutterer, B.: Der Deal: Strafzusage gegen Gest�ndnis. Aachen 1995, S. 10 f.
451 Bussmann, K.-D., L�demann, Ch.: Klassenjustiz oder Verfahrensçkonomie? Aushandlungspro-

zesse in Wirtschafts- und allgemeinen Strafverfahren. Bremer soziologische Texte; Band 6,
Pfaffenweiler 1995; vgl. auch L�demann, Ch.: Der „deal“ im Strafprozess und das Modell ra-
tionalen Handelns – Ergebnisse einer empirischen Studie �ber informelle Absprachen. Zeit-
schrift f�r Rechtssoziologie 13 (1992), S. 88–109.
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renspraxis besonders in einem bestimmten Bereich der Strafjustiz entwickelt hat,
die mittlerweile – dies zeigt ihre hohe Anwendungsh�ufigkeit – zum festen Be-
standteil des strafprozessualen Instrumentariums gehçrt. Dass der Bereich des
Wirtschaftsstrafrechts besondere Relevanz erh�lt, wird erkl�rt durch eine hier
etablierte elit�re Strafrechtskultur, die zum Teil erheblich von der allgemeinen
Kultur des Strafens abweiche und �ber eigene Regeln und spezifische Normali-
t�tsmuster verf�ge. Als wichtiges Merkmal wird die große Bedeutung der Kom-
munikation insbesondere im Rahmen der informellen Absprachenpraxis bei
Wirtschaftsstrafprozessen gesehen. DieArbeits- und damit Zeitbelastung der Jus-
tiz habe nur einen sehr partiellen und mit Sicherheit marginalen Einfluss auf die
Absprachenpraxis, obwohl als h�ufigster Vorteil von Absprachen Verfahrens-
beschleunigung und als h�ufigster Nachteil bei streitigen Verfahren Verfahrens-
verzçgerungen von den Befragten genannt werden.Weiter zeigt sich in der Unter-
suchung, dass die H�ufigkeit von Aushandlungen bei Verteidigern auf anderen
Ursachen beruht als bei den justiziellen Akteuren. F�r die Gruppe der Verteidiger
ist die besondere Bedeutung des Verfahrensklimas typisch. Je besser die „Bezie-
hung“ der Verteidiger zur Justiz ist, desto h�ufiger finden Absprachen statt, und
zwar unabh�ngig davon, in welchem Straftatenbereich man sich befindet. Zwi-
schen den Verteidigern existieren jedoch auch bereichsspezifische Unterschiede.
So spielen bei f�r eine Gruppe von Strafverteidigern neben dem Verfahrensklima
die Sach- und Rechtsprobleme ihrer F�lle sowie ihre zeitliche Belastung eine
große Rolle. �hnliche Effekte finden sich auch bei denRichtern und Staatsanw�l-
ten im Bereich konventioneller Straftaten, da es in diesem Strafrechtsbereich of-
fenbar entscheidend auf den Schwierigkeitsgrad der F�lle anzukommen scheint.
Dagegen habenAbsprachen imWirtschaftskriminalit�ts-Bereich f�rWirtschafts-
strafverteidiger einen so hohenGrad anNormalit�t erreicht, dass neben der hohen
Bedeutung des Mandantenschutzes nur noch das Verfahrensklima die H�ufigkeit
ihrer Absprachen bestimmt.

Absprachen in Wirtschaftsstrafsachen werden auch von Siolek thematisiert. In
den von ihm untersuchten Wirtschaftsstrafkammern wird �berall Verst�ndigung
praktiziert.452 Durchschnittlich die H�lfte aller erstinstanzlichen Verfahren sind
nach dieser Erhebung durch Verst�ndigungen beeinflusst worden. Als Initiatoren
einer Verst�ndigung wurden von 5 der 6 untersuchten Strafkammern alle Verfah-
rensbeteiligten als gleichrangig benannt. Nur eine Kammer sah ein �bergewicht
beim Strafverteidiger. Uneinheitlich waren die Angaben zu den Teilnehmern der
Verst�ndigungsgespr�che. Unterschiede ergaben sich auch zum Umfeld der Ver-
st�ndigung (ausschließlich in der Hauptverhandlung oder auch schon vor der
Hauptverhandlung). Bei der inhaltlichen Ausgestaltung der Verst�ndigung sind
meist kombiniert die vorliegenden Punkte festzustellen: Das Schwergewicht liegt
eindeutig bei der Beschr�nkung des Prozessstoffes, der Beschr�nkung der Be-
weisaufnahme, der Einbringung eines Gest�ndnisses, der Erçrterung des Straf-

452 Siolek, W.: Neues zum Thema Verst�ndigung im Strafverfahren. DriZ 71 (1993), S. 422–430.
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maßes, auch f�r den Fall eines Gest�ndnisses, und beimRechtsmittelverzicht. Zur
Frage der Verbindlichkeit haben alle Kammern ausgef�hrt, wesentlich sei eine
„vertrauensvolle und regelm�ßig verl�ssliche Grundlage“. Die Frage nach einer
expliziten Dokumentation der vereinbarten Ergebnisse konnte nur in 2 F�llen po-
sitiv beantwortet werden. Bei den erçrterten Ursachen f�r Verst�ndigung zeigte
sich, dass eines der Hauptargumente, n�mlich die �berlastung der Gerichte, je-
denfalls f�r den Bereich der Wirtschaftsstrafkammern nur eine untergeordnete
Rolle spielt. Verst�ndigungen werden maßgeblich durch einen hohen Kosten-
und Ermittlungsaufwand beeinflusst. Die Frage, ob und ggf. weshalb ein im Rah-
men einer Verst�ndigung abgelegtes Gest�ndnis strafmildernd ber�cksichtigt
wird, wurde von allen Kammern einhellig im Sinne einer Strafmilderung beant-
wortet. Die Untersuchung hat nicht weiter erhellen kçnnen, wie hoch der ge-
w�hrte Strafnachlass f�r ein Gest�ndnis von den einzelnen Kammern ver-
anschlagt wird. In 54 von 56Verfahren kam es zu einer auf Bew�hrung ausgesetz-
ten Freiheitsstrafe und nur in 2 F�llen wurde das Maß von 2 Jahren Freiheitstrafe
�berschritten. Damit scheint sich zu best�tigen, dass jedenfalls in Verst�ndi-
gungsverfahren h�ufiger von der Mçglichkeit der Strafaussetzung zur Bew�h-
rung Gebrauch gemacht wird.

6.6.4 Kommunikation (und Hauptverhandlung)

Das gesamte Strafverfahren beruht ganz wesentlich auf Kommunikation. Diese
Selbstverst�ndlichkeit schl�gt sich allerdings nicht in entsprechend breit angeleg-
ter empirischer Forschung nieder. Vielmehr spielt der ganz entscheidende Ge-
sichtspunkt der Kommunikation in der empirischen Strafverfahrensforschung le-
diglich eine randst�ndige Rolle, die im Wesentlichen f�r die Hauptverhandlung
aufgeworfenwird. Die Rolle von Information undKommunikationwird dabei un-
ter unterschiedlichen Perspektiven thematisiert. Es geht einmal um die �berpr�-
fung von Hypothesen zur Verst�ndigung anhand von Jugendgerichtsverhandlun-
gen.453 Gefragt wird danach, ob die Verbesserung von Kommunikationsbedin-
gungen zu einem hçheren Grad an Verst�ndnis und wechselseitiger Akzeptanz
f�hrt und ob dies helfen kann, verhaltensregulierende Zielsetzungen zu realisie-
ren. Besonders im kurzfristigen Bereich wurde durch ein verbessertes soziales
Klima produktive Problemlçsung in ethisch-normativen Konfliktsituationen be-
g�nstigt. Im langfristigen Effektbereich lassen sich erwartungsgem�ß nur schwa-
che Tendenzen feststellen.

Die Frage, welche (kommunikative) Rolle der Angeklagte in der jugendgericht-
lichen Hauptverhandlung spielt, wurde in Form vonBeobachtungen in der Haupt-
verhandlung aufgegriffen. Die Angeklagten erhalten nach den Untersuchungs-
befunden durchaus Gelegenheit, sich gegen die Tatvorw�rfe zur Wehr zu setzen,

453 Bçnitz, D.: Interpersonelle Kommunikation in Gerichtsverhandlungen: Kurz- und langfristige
Effekte unterschiedlicher Verhandlungsstile. Monatsschrift f�r Kriminologie und Strafrechts-
reform 73 (1990), S. 82–89.
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und nehmen diese Gelegenheit auch nicht selten war. Doch haben die Einlassun-
gen fast nie Erfolg, im Wesentlichen wegen widersprechender Zeugenaussagen.
Die Untersuchung folgert hieraus, dass somit zwar scheinbar den kommunikati-
ven Postulaten der Gerichtsverhandlung Rechnung getragen werde; es handele
sich jedoch bei n�heremHinsehen nur um eine Schein-Kommunikation. Die Aus-
sagen der Angeklagten w�rden n�mlich zumeist gar nicht in einem empathischen
Sinne des rechtsstaatlichenModells ernst genommen. Nur in seltenenAusnahme-
f�llen gehe es – jedenfalls bei dem in dieser Studie untersuchten Typus von „All-
tagskriminalit�t“ (Sachbesch�digung, Diebstahl, Kçrperverletzung) – vor Ge-
richt ernsthaft um die Frage des Tatvorwurfs. Das bedeute aber nicht, dass –
wie es soziologischeModelle annehmen – kommunikative Rationalit�t in der Ge-
richtsverhandlung unterdr�ckt werde, indem den Angeklagten keineMçglichkei-
ten einger�umt werden, an der Konstruktion des Sachverhalts teilzunehmen.
Kommunikative Rationalit�t wird vielmehr unterlaufen, da die Teilnahme der
Angeklagten an der Sachverhaltskonstruktion sich als weitgehend (jedoch nicht
vçllig) irrelevant herausgestellt hat. Sowohl die rechtliche als auch die soziologi-
sche Diskussion �bersch�tze die Bedeutung der Hauptverhandlung, da im all-
gemeinen nur F�lle vor Gericht gelangten, deren Ausgang aufgrund der Beweis-
lage ,klar� sei.454

Information und die Auswirkungen von Information sind auch Gegenstand von
Untersuchungen, die die Beeinflussung der staatsanwaltschaftlichen Entschei-
dung durch systematische Informationserweiterung zum Gegenstand haben.455

Die Implementation des so bezeichneten Informationsmodells in das Ermitt-
lungsprogramm der Schutz- und Kriminalpolizei kann nach den Ergebnissen
der Vernehmungsbeobachtungen und der Auswertung der bei der Polizei erstell-
ten Informationsbçgen als �berwiegend erfolgreich angesehen werden. Die Be-
dingungen der Verfahrenseinstellung nach Einf�hrung des Modells wurden sys-
tematisch ermittelt und an die Staatsanwaltschaft formalisiert weitergegeben.
Die Wirkung des Informationsmodells auf die Verteilung von Verfahrenseinstel-
lung und Anklage in der Erledigungsstruktur der Staatsanwaltschaft kann als be-
dingt erfolgreich angesehen werden. Zwar steigt die Einstellungsquote nach Ein-
f�hrung des Modells im Bereich der mittelschweren Diebstahlsf�lle deutlich an;
dieser Effekt kann jedoch nur als mittelbarer Initialeffekt des Informations-
modells gelten. W�hrend die mittelschweren Diebstahlsf�lle aus dem Umland
des Landgerichtsbezirks, deren staatsanwaltschaftliche Erledigung ohne zus�tz-
liche Informationen erfolgte, im ersten Abschnitt des Untersuchungszeitraums
zu 30% eingestellt wurden, f�hrten die durch das Bielefelder Modell bereit-

454 Ludwig-Mayerhofer, W.: Kommunikation in jugendstrafrechtlichen Hauptverhandlungen – Von
den Grenzen rechtlicher und soziologischer Modelle. Zeitschrift f�r Rechtssoziologie 18: 1997,
180–204.

455 Voß, S.: Die Umsetzung des Bielefelders Modellversuchs durch die Staatsanwaltschaft. Biele-
felder Rechtsstudien – Schriftenreihe f�r Gesetzgebungswissenschaft, Rechtstatsachenfor-
schung und Kriminalpolitik; Band 4. Frankfurt a.M., Berlin, New York, Paris, Wien 1993.
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gestellten Informationen im Stadtbezirk bei dieser Deliktsgruppe zu einer Ein-
stellungsquote von 50%. Im weiteren Verlauf des Projekts n�herten sich die Ein-
stellungswerte der Umlandverfahren denen des modellbeeinflussten Stadtbezirks
an. Die dezernentenspezifische Entscheidungsanalyse hat �berdies gezeigt, dass
die erhçhte Einstellungsquote unabh�ngig von der Akzeptanz der Angaben im In-
formationsbogen auftritt. Auch die Staatsanw�lte, die ihre Entscheidung in erster
Linie von den beschriebenen Schwerekriterien abh�ngigmachen, weisen nach der
Einrichtung des Informationsmodells erhçhte Einstellungsquoten auf. Der Effekt
tritt hier indirekt in Erscheinung: Die Einrichtung des Modells und die damit ein-
hergehenden Behçrdenempfehlungen legitimiere erhçhte Schwerekriterien als
Grenzlinie zwischen Verfahrenseinstellung und Anklage. Die kriminalpolitische
Zielsetzung des Informationsmodells, den Anwendungsbereich von Verfahrens-
einstellungen deutlich auszuweiten, ist im Bereich der schweren Begehungsfor-
men eher verfehlt worden. Die von der Polizei zur Verfahrenseinstellung mit Auf-
lagen vorgeschlagenen mittelschweren und schweren Diebstahlsf�lle wurden von
der Staatsanwaltschaft mehrheitlich zur Anklage gebracht.

Die Bielefelder Untersuchungen wurden erweitert um die Fragestellung der Be-
einflussbarkeit des polizeilichen Ermittlungsverhaltens durch ver�nderte Infor-
mationen sowie um Fragen nach polizeilicher Informalisierungsbereitschaft.456

Der Polizei stehen im Rahmen der Ermittlungst�tigkeit zur Tataufkl�rung Infor-
mationsquellen zur Verf�gung, die die Erfassung von nach § 45 entscheidungs-
relevanten Kriterien ermçglichen. Die nach § 45 relevanten Umst�nde wurden
vor Einf�hrung des Informationsmodells nur selektiv von den Polizeibeamten er-
fragt und zudem unvollst�ndig an die Staatsanwaltschaft weitergegeben. Dieser
Umstand l�sst sich wohl am ehesten auf eine eingeschr�nkte und nicht allgemein
verbreitete Kenntnis �ber die Entscheidungsrelevanz dieser Fakten zur�ckf�hren.
Das von den beteiligten Instanzen (Staatsanwaltschaft und Polizei) angestrebte
Ziel des Modellversuchs, die Informationslage des Jugendstaatsanwalts f�r
eine sachgerechte Entscheidung zwischen Verfahrenseinstellung und Anklage
zu verbessern, kann nach der Untersuchung als erreicht angesehen werden. Poli-
zeibeamte schlagen in allen untersuchten Deliktsbereichen deutlich mehr Verfah-
ren f�r eine Einstellung vor, als diese von den Staatsanw�lten real praktiziert wur-
den. Jeder zweiten Anklage ging ein polizeilicher Einstellungsvorschlag voraus.

Von besonderem Interesse aus der Perspektive vonKooperation und Einstellungs-
politik ist eine Untersuchung zur Frage, welchen Einfluss der polizeiliche Vor-
schlag bzgl. der Verfahrenswahl (enthalten in einem Informationsbogen) auf
das tats�chliche Einstellungsverhalten der Jugendstaatsanw�lte hat.457 Im Be-

456 Rzepka, D.: Polizei und Diversion. Das Bielefelder Modell der Informationsvermittlung. Biele-
felder Rechtsstudien: Schriftenreihe f�r Gesetzgebungswissenschaft, Rechtstatsachenforschung
und Kriminalpolitik; Band 3. Fankfurt am Main 1993.

457 Voß, S.: Staatsanwaltliche Entscheidungen – Beeinflussung durch systematische Informations-
erweiterung? Die Umsetzung des Bielefelder Modellversuchs durch die Staatsanwaltschaft. In:
Albrecht, P.-A. (Hrsg.): Informalisierung des Rechts – Empirische Untersuchungen zur Hand-
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reich mittelschwerer Diebstahlskriminalit�t, bei Sachbesch�digungs- und Kçr-
perverletzungsdelikten konnten nach den Untersuchungsbefunden die Daten
aus dem Informationsbogen einen Einfluss auf die Entscheidung der Staats-
anwaltschaft entfalten. Bei der Kçrperverletzung und der Sachbesch�digung
hat die Staatsanwaltschaft aufgrund der geringen Fallzahlen und des Fehlens ein-
deutig quantifizierbarer Deliktsmerkmale kein schematisches Einstellungsmus-
ter herausgebildet; hier tritt im positiven Sinne „Entscheidungsunsicherheit“
auf, so dass die Dezernenten die Informationen und Verfahrensvorschl�ge der
Vernehmungsbeamten eher in ihre Fallbewertung aufnehmen. Dies f�hrt im Ver-
gleich zu den Verfahren aus dem Umland (Kontrollgruppe) zu erhçhten Einstel-
lungsquoten. Zusammenfassend wird festgestellt, dass die Implementation des
Informationsmodells in das Entscheidungsprogramm der Staatsanwaltschaft
nur auf indirektem Wege gelungen ist, n�mlich mittels einer Verschiebung der
weiterhin schematisch gebrauchten Schwerekriterien. Die Wirkung des Informa-
tionsmodells auf die Verteilung von Verfahrenseinstellungen und Anklage in der
Erledigungsstruktur der Staatsanwaltschaft wird insoweit als bedingt erfolgreich
angesehen. Die kriminalpolitische Zielsetzung des Informationsmodells, den An-
wendungsbereich vonVerfahrenseinstellungen deutlicher auszuweiten, ist imBe-
reich der schwereren Begehungsformen dagegen eher verfehlt worden.

DerEinfluss vonBefunden empirischerRechtstatsachenforschung aufRechtspre-
chung und Staatsanwaltschaft ist Gegenstand einer Untersuchung von Heinz.458

Am Beispiel der Diversion und der Sanktionspraxis in Baden-W�rttemberg wer-
den Antworten auf die Frage gesucht, ob sich mit Hilfe von „Anwendungs-Richt-
linien“ neue Konzepte in der Praxis verst�rkt und gleichm�ßig implementieren
lassen. Eines der Ziele der baden-w�rttembergischen „Diversions-Richtlinien“,
eine verst�rkte Anwendung der §§ 45, 47 JGG zu fçrdern, wurde erreicht: Bis
1990 entspricht die Entwicklung der Diversionsrate in Baden-W�rttemberg auf
einem niedrigen Niveau dem bundesweiten Trend. 1991, also nach Inkrafttreten
der „Diversions-Richtlinien“ am 1. 12. 1990, zeigt sich ein �berproportionaler
Anstieg derDiversionsraten und – inzwischen – eine Stabilisierung auf diesemNi-
veau. Die in Baden-W�rttemberg weiter bestehenden regionalen Unterschiede
zeigen jedoch, dass die Steuerungsfunktion der „Diversions-Richtlinien“ be-
grenzt ist. Es wurde vielmehr festgestellt, dass – auf der Ebene der Staatsanwalt-
schaften – imGefolge der Einf�hrung der baden-w�rttembergischen „Diversions-
Richtlinien“ die Spannweite der regionalen Diversionsraten sowohl f�r die Ge-
samtheit der anklagef�higen Verfahren als auch f�r einzelne Deliktsgruppen zu-

habung und zu denGrenzen derOpportunit�t im Jugendstrafrecht. Sonderforschungsbereich 227
– Pr�vention im Kindes- und Jugendalter – Ein interdisziplin�res Projekt der Universit�t Biele-
feld; Band 9. Berlin, New York 1990, S. 461–566.

458 Heinz, W.: Aufnahmebereitschaft, Kritik undWiderst�nde von Richtern und Staatsanw�lten bei
der Konfrontation mit kriminologischen Befunden. In: Bundesministerium der Justiz (Hrsg.):
Das Jugendkriminalrecht als Erf�llungsgehilfe gesellschaftlicher Erwartungen? Godesberg
1995, S. 99–143.
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genommen hat. Dabei bestehen nicht nur Unterschiede hinsichtlich der Anwen-
dungsh�ufikgkeit vonDiversion insgesamt, sondern auch hinsichtlich derAnwen-
dungsh�ufigkeit von sog. „nicht-intervenierender“Diversion (Einstellungen nach
§§ 45 JGG, 153, 153 a StPO) und des Gebrauchs der verschiedenen Arten „erzie-
herischer“Maßnahmen i. S. von § 45Abs.2 undAbs.3 JGG.Die geboteneVerein-
heitlichung der Rechtsanwendung kann durch Richtlinien allein ersichtlich nicht
gew�hrleistet werden. Die Diskrepanzen beruhen – jedenfalls in dieser Hçhe –
nicht auf einer unterschiedlichen Kriminalit�tsstruktur oder auf Abweichung in
den Merkmalen der T�ter in den einzelnen L�ndern. Beim Vergleich homogener
Tat- undT�tergruppen gehen dieseUnterschiede n�mlich nicht zur�ck, siewerden
sogar noch grçßer.

Fragen der Parteilichkeit und Unparteilichkeit von Richtern standen im Mittel-
punkt einer Hauptverhandlungsstudie von Kuntze-Kaufhold, in der f�nf Haupt-
verhandlungen beobachtet und analysiert wurden. In den Fallanalysen ging es
um Vorw�rfe des Diebstahls, der Beleidigung, der Urkundenf�lschung und der
Kçrperverletzung. Sowohl der Art als auch der Intensit�t der vorgeworfenen
Rechtsgutverletzung nach handelte es sich, aus Sicht des Rechtsanwenders um
allt�gliche Kriminalf�lle. Die Analysen zeigten, dass in 4 von 5 F�llen nicht
die Normanwendung im Vordergrund stand, sondern dass daneben und teilweise
anstelle von Legalnormen außerrechtliche Faktoren die Verhandlungsf�hrung
und Urteilsfindung beeinflussten. Auf der anderen Seite widerlegen die Ergeb-
nisse die naiveVorstellung, es sei mit der Routine als solcher bereits der Schl�ssel
zur unparteilichen Rechtsanwendung gefunden. Die Analyse zeigt, dass Routine
auch ohne echte richterliche Unabh�ngigkeit bzw. Unparteilichkeit vorkommen
kann. Richterliche Routine ist nach den Untersuchungsergebnissen unverzicht-
bar, aber nicht hinreichend f�r eine Justiz, die nicht bloß institutionell, sondern
auch professionell unabh�ngig sein will.459

In einer Untersuchung von Machura werden Fragen der Verfahrensgerechtigkeit
aus der Sicht von Angeklagten thematisiert. Die Ergebnisse der Interviews zei-
gen, dass die Angeklagten den Strafprozess positiv bewerten. 58% der Befragten
zeigten sich mit dem Ablauf des Verfahrens eher zufrieden. 63% waren mit dem
Richter eher zufrieden und 56% mit dem Prozess alles in allem eher zufrieden.
Zwei Drittel hielten ihre Behandlung durch den Richter im Verfahren f�r eher ge-
recht. Auch die Einstellungen gegen�ber der Staatsanwaltschaft waren nicht
durchgehend negativ. Schließlich befanden zwei Drittel der Befragten die Regeln
des Gerichtsverfahrens f�r eher gerecht. Eines der Hauptergebnisse stellt die Re-
levanz der Verfahrens- undVerteilungsgerechtigkeit f�r deutsche Angeklagte dar.
Angenommen wird n�mlich, dass Verfahrens- und Verteilungsgerechtigkeit �ber
Vertrauen oder Misstrauen gegen�ber dem Gericht entscheiden. Die faire Be-
handlung der Angeklagten durch die Justizjuristen erwies sich in der vorliegen-

459 Kuntze-Kaufhold, G.: Lebenswelt und Unparteilichkeit. Kriterien f�r eine Rechtsanwendungs-
lehre am Beispiel der Analyse von f�nf Hauptverhandlungen in Strafverfahren. Frankfurt 2002.

184



{luchterh_neu}20040358_BKA_Albrecht/kap02.3D S. 42 07.02.2005

den Analyse als zentral. Der Wunsch nach einer fairen Behandlung durch die Ge-
richte erscheint nicht gebunden an eine bestimmte Rechtskultur. Deutsche Ange-
klagte scheinen dieselbenKriterien zur Einsch�tzung der Fairness desVerfahrens,
der Amtstr�ger und der Institutionen zu verwenden wie die bislang schwerpunkt-
m�ßig untersuchte nordamerikanische Bevçlkerung. Als wichtige Kriterien wer-
den benannt: Unvoreingenommenheit, Sorgfalt, Repr�sentativit�t und Moralit�t.
Die Befragungsergebnisse legen die Annahme nahe, dass Personen drei Bezugs-
punkte haben, die �ber ihre Bewertungen bestimmen: Nutzen des Ergebnisses,
Verteilungsgerechtigkeit und Verfahrensgerechtigkeit. W�hrend die Bewertun-
gen der Verteilungsgerechtigkeit weitgehend beeinflusst werden durch den Nut-
zen des Ergebnisses, h�ngt die Verfahrensgerechtigkeit von der fairen Behand-
lung durch die Amtsperson ab. Vermutet wird außerdem ein Einfluss des Verfah-
renstyps.460

Den Persçnlichkeitsschutz von Angeklagten w�hrend der Hauptverhandlung un-
tersucht Ostendorf an Hand der Fragen, in welchemUmfangGutachten (f�r einen
Angeklagten, nicht Zeugen) in Anwesenheit der Mitangeklagten/Verteidiger er-
stattet wurden und ob sich, sofern Mitangeklagte ausgeschlossen wurden, der
Ausschluss auch auf die Verteidiger dieserMitangeklagten erstreckte.461 Die Ten-
denz in den Antworten der befragten Gutachter war eindeutig, wobei die absolute
Zahl der erstattetenGutachten stark variierte. Prozentualwurden zu 80–100%die
Gutachten in Anwesenheit der Mitangeklagten/Verteidiger erstattet, sieben Gut-
achter hatten diese Erfahrungen zu 100% gemacht. Die Antworten zur Frage des
Ausschlusses des Verteidigers von Mitangeklagten fielen sehr unterschiedlich
aus. Sie reichten von 0% – kein Ausschluss des Verteidigers – bis zu 100% – im-
mer Ausschluss des Verteidigers. Auf Grund der geringen Zahl der Antworten
(N=7) ist freilich nicht von repr�sentativenDaten auszugehen. Insgesamt wird ge-
folgert, dass die Thematik in der Justizpraxis kaum problematisiert werde. Beein-
tr�chtigungen der Privatsph�re werden nach Auffassung von Ostendorf bei ge-
meinsamen Anklagen offensichtlich in Kauf genommen; der Ausschluss der �f-
fentlichkeit in Jugendstrafsachen wird demnach �berwiegend als ausreichender
Schutz angesehen. Als bemerkenswert wird hierbei bezeichnet, dass mehrere
Gutachter nach eigenen Angaben erst durch die Befragung auf die Problematik
hingewiesen wurden. In einigen Stellungnahmen wurde aber auch die Notwen-
digkeit einer Anwesenheit der Mitangeklagten/Verteidiger betont, um bei grup-
pendynamischen Delikten die jeweilige Verantwortlichkeit der Beteiligten beur-
teilen zu kçnnen: Der Ausschluss oder die Minderung der Verantwortlichkeit
eines Mitt�ters kann die Verantwortlichkeit der anderen erhçhen.

460 Machura, St.: Verfahrensgerechtigkeit aus der Perspektive von Beschuldigten. Ein Literaturbe-
richt und eine explorative Studie. In: Barton, St. (Hrsg.): Verfahrensgerechtigkeit und Zeugen-
beweis. Baden-Baden 2002, S. 195–232.

461 Ostendorf, H.: Persçnlichkeitsschutz im (Jugend-) Strafverfahren beimehrerenAngeklagten. In:
Hanack, E.-W., Hilger, H., Mehle, V., Widmaier, G. (Hrsg.): Festschrift f�r Peter Riess zum 70.
Geburtstag am 4. Juni 2002. Berlin 2002, S. 845–855.
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6.7 Rechtsmittelverfahren

6.7.1 Glaubw�rdigkeitsbeurteilung und Revision

Das Rechtsmittelverfahren und die Rechtsmittel im Einzelnen waren Gegenstand
verschiedenerUntersuchungen, die sich sowohl auf prozessproduzierteDatenwie
Gerichtsstatistiken als auch auf origin�r erhobenes Datenmaterial beziehen. An
Fragestellungen werden aufgegriffen zun�chst die Glaubw�rdigkeitsbeurteilung
des Tatrichters, ihreAngreifbarkeitmit der Revision und die sich hieraus ergeben-
den Aufgaben des Verteidigers in der Hauptverhandlung. Ein besonderer Schwer-
punkt wird hier im wichtigsten Zeugen des Strafverteidigers, n�mlich dem ermit-
telnden Polizeibeamten und seinen Vernehmungsprotokollen gesehen. Aus der
Perspektive der Strafverteidigung wie aus der Perspektive des erkennenden Ge-
richts ist selbstverst�ndlich von ausschlaggebender Bedeutung die Frage, wie
groß die Erfolgsaussichten des Verteidigers sind, der die f�r falsch gehaltene Be-
weisw�rdigung des Tatrichtersmit demMittel der Revision angreift. Die Befunde
zeigen freilich, dass eine vomVerteidiger f�r falsch gehaltene Glaubw�rdigkeits-
beurteilung mit der Revision kaum mit Aussicht auf Erfolg angegriffen werden
kann. Revisionen, die sich dagegen richten – ein verst�ndliches Anliegen bei
nur einer Tatsacheninstanz, sind fast immer zum Scheitern verurteilt. Obwohl
bei den meisten der etwa 3.500 Revisionen, �ber die der BGH j�hrlich entschei-
det, auch die Beweisw�rdigung angegriffen wird, werden nur etwa 50 Urteile we-
gen Fehlern bei der Beweisw�rdigung aufgehoben; 15 Aufhebungen davon be-
treffen die Glaubw�rdigkeit von Zeugen.462

6.7.2 Berufung und Revision

Die zur�ckverweisenden Entscheidungen der Strafsenate des BGH und hierin
enthaltene Hinweise an den neuen Tatrichter sind Gegenstand einer empirischen
Rechtsmitteluntersuchung463, in der die Fragen gestellt werden, wie oft es vor-
kommt, dass der Revisionsrichter am BGH, der die Sache gem�ß § 354 Abs. 2
StPO an den Tatrichter zur erneuten Verhandlung und Entscheidung zur�ckweist,
dem neuen Tatrichter mit der Revisionsentscheidung „Ratschl�ge“ erteilt und in
welchem Zusammenhang solche Hinweise bei welcher Zielrichtung und mit wel-
chem Inhalt stehen. Von den in die Untersuchung einbezogenen 505 zur�ckver-
weisenden Entscheidungen enthielten 161 (= 31,9%) explizite Hinweise, darun-

462 Nack, A.: Aufhebungspraxis der Strafsenate des BGH. Neue Zeitschrift f�r Strafrecht 17 (1997),
S. 153 –159; Nack, A.: Verteidigung bei der Glaubw�rdigkeitsbeurteilung von Aussagen. In:
Strafverteidigervereinigungen (Hrsg.) Tatsachenerfassung, Verteidigung und erweiterte An-
waltsaufgaben im Strafpozeß – 18. Strafverteidigertag vom 11.-13. M�rz 1994 in Hannover.
In: Strafverteidigervereinigungen (Hrsg.) Schriftenreihe der Strafverteidigung. Kçln: Organisa-
tionsb�ro der Strafverteidigervereinigungen, 1994, S. 51–77.

463 Rieß, P.: Hinweise an den Tatrichter bei der Zur�ckweisung durch das Revisionsgericht. In:
Ebert, U. (Hrsg.): Aktuelle Probleme der Strafrechtspflege. Festschrift f�r Professor Dr. Ernst-
Walter Hanack zum 60. Geburtstag. Berlin, New York 1991, S. 117–142.
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ter eine Reihe von Entscheidungen mehrere voneinander selbstst�ndige Hinwei-
se, so dass sich die Zahl der Hinweise auf insgesamt 205 belief. Hiervon konnten
199Hinweise ausgewertet werden. Bei einer Differenzierung nach Senaten zeigte
sich, dass die Mçglichkeit des expliziten Hinweises an den Tatrichter von allen 5
Strafsenaten, wenn auch in unterschiedlichemUmfang, genutzt wird.Was die mit
den Hinweisen verbundene Absicht der Revisionsgerichte angeht, so l�sst sich
wohl generell sagen, dass der BGH sie eher im Interesse der Einzelfallgerechtig-
keit als zur Rechtsfortbildung einsetzt. Der Hinweis kann eine Beziehung zum
Aufhebungsgrund haben (Zusammenhangshinweis, 93; 53,3%) oder als Zusatz-
hinweis ein anderes Thema betreffen (106; 46,7%). Dabei dominiert bei Zusatz-
hinweisen allein der die Rechtsfolgenzumessung betreffende Hinweis (68 =
73,1%) gegen�ber dem den Schuldspruch allein betreffenden oder mit umfassen-
den Hinweis (25 = 26,9%). Bei den Zusammenhangshinweisen dominieren (83 =
78,3%) diejenigen, die in einer in sich sehr unterschiedlichen Form den Auf-
hebungsgrund verst�rken, erl�utern oder erg�nzen, die also entweder in die Rich-
tung des Aufhebungsgrundes wirken oder insoweit neutral sind. Ergebnis der
Auswertung: Gleichsam unauff�llig und ohne ausdr�ckliche gesetzliche Grund-
lage hat sich ein differenziertes System der Kommunikation mit dem Tatrichter
(und damit mittelbar auch mit den sonstigen Prozessbeteiligten) entwickelt, das
freilich in dieser Untersuchung nicht direkt untersucht werden konnte. Betrachtet
man den Charakter der ganz �berwiegenden Zahl der Hinweise, so findet die Hin-
weispraxis ihren Anlass sicherlich nicht in erster Linie imBestreben nach Rechts-
fortbildung und der Wahrung der Rechtseinheit, sondern in der Sicherstellung
einer gerechten Entscheidung des Einzelfalls. Sie d�rfte damit, wie manche ande-
ren neuen Entwicklungen im Revisionsverst�ndnis und Revisionspraxis, mit dem
Vordringen einer Auffassung in Verbindung stehen, die den vorrangigen Zweck
der Revision in der Sicherung der Einzelfallgerechtigkeit sieht.

Aufhebungspraxis und Aufhebungsgr�nde der Strafsenate des BGH sind Gegen-
stand einer weiteren Studie von Nack.464 In dieser wird nach den wichtigsten
Gr�nden f�r Aufhebungen im Revisionsverfahren vor dem BGH und nach dem
Erfolg der einzelnen R�gen gefragt. Die Aufhebungspraxis der Strafsenate ist
nach den Untersuchungsbefunden weitgehend homogen. Die Erfolgsquote von
Revisionen liegt etwa bei 15%. Die Sachr�ge hat 9 Mal h�ufiger Erfolg als die
Verfahrensr�ge. 1/3 der Aufhebungen betreffen Fehler bei der Strafzumessung.
Die Aufhebungspraxis kçnnte zu einer Senkung des Strafniveaus f�hren. Die Er-
folgsquote von Verfahrensr�gen liegt unter 1%.

Die eigene Sachentscheidung des BGH wird von Schwarz untersucht. Danach ist
die eigene Sachentscheidung mittlerweile �ber den Rahmen von § 354 Abs. 1
StPO hinaus als allt�gliches prozessuales Instrument anzusehen; die analoge An-
wendung der Norm �bertrifft z. B. bei weitem die F�lle, in denen direkt auf eine

464 Nack, A.: Aufhebungspraxis der Strafsenate des BGH. Neue Zeitschrift f�r Strafrecht 17 (1997),
S. 153- 159.
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der kodifizierten Sachentscheidungsalternativen zur�ckgegriffen wurde. Auch
nimmt nach den Ergebnissen der Studie die quantitative Bedeutung der eigenen
Sachentscheidung als solche immer mehr zu. Somit kann vor dem Hintergrund
der gesetzlich konzipierten restriktiven Zielrichtung nicht mehr davon gespro-
chen werden, die eigene Sachentscheidung durch das Revisionsgericht sei als
bloßeAusnahmevomRegelfall der Zur�ckverweisung anzusehen. Inhaltlichwer-
den nach den Daten von dieser erweiterten Anwendung praktisch alle nur denk-
barenKonstellationen erfasst, betreffen sie nun den Schuld- oder aber denRechts-
folgenausspruch. Dabei sind auch Kombinationen einer selbstst�ndigen Schuld-
und Rechtsfolgenausspruch�nderung zu beobachten. So erfolgt z. B. nach einer
Schuldspruchberichtigung eine eigenst�ndige Anpassung der Rechtsfolge an
den ver�nderten Schuldspruch, sei es auch nur in Form der Beibehaltung des be-
reits bestehenden Strafausspruchs. Selbst eine eigene Beweisw�rdigung l�sst sich
feststellen. Ist nach Ansicht des BGH nicht damit zu rechnen, dass bei einer Zu-
r�ckverweisung ein anderes Ergebnis zu erwarten ist, als das, welches der jeweils
erkennende Senat ausgesprochen hat, so ist die analoge Anwendung von § 354
Abs. 1 StPO die Folge. Im Hinblick auf die Spruchpraxis des BGH wird als auf-
f�llig bezeichnet, dass vergleichbare Fallgestaltungen nicht immer einheitlich be-
handelt werden. So finden sich im Fallmaterial Entscheidungen, bei denen nach
einer �nderung des Konkurrenzverh�ltnisses z. B. von Tatmehrheit in Tateinheit,
die Sache im �brigen an das Tatgericht zur�ckverwiesen wird, w�hrend bei der-
selben Schuldspruch�nderung auch Judikate zu beobachten sind, in denen eine
Zur�ckverweisung unterblieben und die Rechtsfolge aufrechterhalten oder ge�n-
dert worden ist. Demnach wird das Instrument der analogen Anwendung von
§ 354 Abs. 1 StPO benutzt, um auf den Vefahrensgang Einfluss zu nehmen, ge-
nauer: um das Verfahren mit einem gew�nschten Ergebnis beenden zu kçnnen.465

Die Beurteilung des Reformvorschlags f�r ein Zweites Gesetz zur Entlastung der
Rechtspflege und Einsch�tzungen zur Auswirkung einer solchen Reform auf em-
pirischer Grundlage ist Gegenstand einer Studie von Meyer-Goßner/Strçber, in
deren Mittelpunkt das Interesse an der Frage steht, wie sich die vorgeschlagene
Reform zur weiteren Entlastung des Gesch�ftsanfalls der Gerichte tats�chlich
auswirken w�rde.466 Die vorgeschlagene �nderung des GVG l�sst nach den Un-
tersuchungsergebnissen nicht bef�rchten, dass der BGH in seiner Aufgabenstel-
lung, eine einheitliche Auslegung des gesamten Strafrechts sicherzustellen, be-
eintr�chtigt wird. Durch die beabsichtigten �nderungen werde bei realistischer
Prognose eine Entlastung der Strafsenate des BGH um ca. 25% der Eing�nge ein-
treten. Die Entlastung der Strafsenate des BGH bewirkt nach den Befunden einen
entsprechenden Anstieg der Eingangszahlen bei den 21 Oberlandesgerichten und
dem BayObLG um durchschnittlich ca. 41 Verfahren je Gericht. Auf jeden der 88

465 Schwarz, T.: Die eigene Sachentscheidung des BGH in Strafsachen (§ 354 Abs. 1 StPO). Eine
normativ-empirische Studie. Frankfurt am Main 2002.

466 Meyer-Goßner, L., Strçber, H.: Reform desRechtsmittelsystems. Zeitschrift f�r Rechtspolitik 29
(1996), S. 354–361.
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Strafsenate entfallen damit – statistisch – lediglich zehn zus�tzliche Verfahren im
Jahr. Insgesamt f�llt die zus�tzliche Belastung geringer aus als der bereits zwi-
schen 1990 und 1993 eingetretene R�ckgang der Revisionen bei den Oberlandes-
gerichten. Diese Zahlen zeigen nach der Interpretation der Untersuchung, dass
die Entlastung des BGHnicht mit einer unvertretbaren Belastung der Oberlandes-
gerichte „erkauft“ wird. Zudem werde diese Zusatzbelastung zum einen durch
den Wegfall der Sprungrevisionen und der Revisionen gegen Urteile der Kleinen
Strafkammern �ber Berufungen gegen schçffengerichtliche Urteile, zum anderen
durch die (geplante) Reform des Ordnungswidrigkeitenrechts, die auch Maßnah-
men zur Entlastung der Rechtsbeschwerdegerichte enth�lt, voraussichtlich mehr
als ausgeglichen. Schließlich wird das Fazit gezogen, dass die dargestellten Vor-
schl�ge im eng begrenzten Spielraum sinnvoller und zugleich politisch durchsetz-
barer Lçsungen einen gangbaren und vern�nftigen Weg zur dringend erforder-
lichen Entlastung der Strafgerichte bieten w�rden.

Ein großangelegtes und umfassendes Forschungsvorhaben wurde vom Bundes-
ministerium der Justiz zur Vorbereitung einer Reform der Rechtsmittel beim
Max-Planck-Institut f�r Ausl�ndisches und Internationales Strafrecht in Auftrag
gegeben.467 Das Forschungsvorhaben zielte darauf ab, neben strafrechtsverglei-
chenden Befunden empirisches Wissen zur Rechtswirklichkeit und Effizienz
des deutschen Rechtsmittelsystems im Strafrecht zu gewinnen und �berzeugende
Lçsungen f�r eine gegebenenfalls breit angelegte Reform der strafprozessualen
Rechtsmittel zu pr�sentieren.468 Interessanterweise ist das Verh�ltnis von Ein-
legungsquote und Erfolg vonRechtsmitteln im Erwachsenenstrafrecht genau um-
gekehrt: Von der Berufung wird nur selten Gebrauch gemacht; die Erfolgsquote
ist aber hoch. Demgegen�ber wird h�ufig Revision eingelegt, obwohl dieses
Rechtsmittel meistens ohne Erfolg bleibt. Der letztere Umstand kann aufgrund
der vorliegenden Untersuchung nicht kommentiert werden, da nicht zu �berpr�-
fen war, ob und inwieweit die Revisionen zu Recht zur�ckgewiesen werden. Hin-
gegen kannman – so die Untersuchung – folgern, dass es sich bei der Berufung im
gegenw�rtigen System um ein hocheffizientes Rechtsmittel handle. Die wenigen
F�lle, die nicht bereits amAmtsgericht zur Zufriedenheit aller Beteiligten gekl�rt
werden kçnnen, bçten den Berufungsgerichten auch h�ufig Anlass zu Korrektu-
ren. Es wird angenommen, dass der „summarische Charakter“ des amtsgericht-
lichen Verfahrens, insbesondere der Zwang zu schnellemVerhandeln und die Tat-

467 Becker, M., Kinzig, J. (Hrsg.): Rechtsmittel im Strafrecht. Eine international vergleichende
Untersuchung zur Rechtswirklichkeit und Effizienz von Rechtsmitteln. Band 1 Rechtsverglei-
chender Teil, Band 2 Empirischer Teil. Freiburg i. Br. 2000.

468 Becker, M., Kinzig, J. (Hrsg.): Rechtswirklichkeit und Effizienz des deutschen Rechtsmittel-
systems im Strafrecht unter Ber�cksichtigung des internationalen Standards. Bundesministe-
rium der Justiz 1999; vgl. auch Becker, M., Kinzig, J. (Hrsg.): Rechtswirklichkeit und Effizienz
des deutschen Rechtsmittelsystems im Strafrecht unter Ber�cksichtigung des internationalen
Standards. 2 B�nde, Freiburg 2000; Becker, M., Kinzig, J.: Rechtsmittel im Strafrecht. Eine
international vergleichende Untersuchung zur Rechtswirklichkeit und Effizienz. Zeitschrift
f�r die gesamte Strafrechtswissenschaft 112 (2000), 614–636.
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sache, dass in der Regel ein Einzelrichter entscheidet, in den strukturell komple-
xerenVerfahren nicht ausreiche, umdurchweg befriedigende Ergebnisse zu erzie-
len. Diese Problematik kann jedoch durch die Berufungsinstanz aufgefangenwer-
den. Dass deren Entscheidungen den Rechtsfrieden nachhaltig sichern, zeige
auch die geringe Angriffsquote von 14,2% dieser Entscheidungen durch die Re-
vision zum OLG. Bei der Einf�hrung eines die bisherigen Korrekturmçglichkei-
ten verk�rzenden Einheitsrechtsmittels m�sste daher, um die gleiche Effizienz zu
gew�hrleisten und die Fehlerquote zu verringern, sichergestellt sein, dass die Ver-
fahren vor den Amtsgerichten weniger summarisch ablaufen, als dies bisher der
Fall ist. Dies w�rde eine deutliche Entlastung im Bereich des Pensenschl�ssels
und den vermehrten Einsatz von Kollegialorganen bereits am Amtsgericht vo-
raussetzen. Es ist aber fraglich, ob diese Umstrukturierung gerechtfertigt ist,
wenn man sich vor Augen f�hrt, dass die meisten Verfahren am Amtsgericht
auch nach der gegenw�rtigen Vorgehensweise befriedigend und im internationa-
len Vergleich durchaus schnell erledigt werden. Ex ante ist es aber kaummçglich,
die Komplexit�t eines Verfahrens zu bestimmen und danach das Prozedere fest-
zulegen (ein oder mehrere Richter, festgesetzte Zeit f�r die Hauptverhandlung).
Zu beachten ist auch, dass die eingeschr�nkten Rechtsmittelmçglichkeiten gegen
Entscheidungen der Landgerichte mit dort wesentlich aufwendiger betriebenen
Ermittlungsverfahren und Hauptverhandlungen korrespondieren. Dieses hohe
Niveau wird kaum auf die Massenkriminalit�t zu �bertragen sein, zumal von
den Mçglichkeiten beschleunigter und vereinfachter Verfahren (Strafbefehle)
schon jetzt vermehrt Gebrauch gemacht wird. Auch im internationalen Vergleich
l�sst sich kein anders gestalteter Verfahrensaufbau erkennen, der deutlich effi-
zientere Ergebnisse erzeugt als im deutschen System. Ein Zusammenhang zwi-
schen dem Gerichtsaufbau und der Ausgestaltung der Rechtsmittel besteht ledig-
lich insoweit, als bei einer �berpr�fung eines Urteils durch Berufung und nach-
folgende Revision mindestens drei Instanzen zur Verf�gung gestellt werden m�s-
sen. Auch die Ausgestaltung der Berufung als zweite Tatsacheninstanz ist als
effektiv zu bewerten. Dies wird besonders in der Bedeutung der Beweisaufnahme
bei Freispr�chen in der Berufungsinstanz deutlich: Hier geht es zwar um zahlen-
m�ßig wenige F�lle. Die Verurteilung eines Unschuldigen ist jedoch derart uner-
tr�glich f�r den Rechtsstaat, dass eine Beschr�nkung der Mçglichkeiten dieses
Personenkreises, zu einem gerechten Urteil zu kommen, nicht hinnehmbar zu
sein scheint. Bei einer Einschr�nkung des Umfangs der Beweisaufnahme in der
Berufungsinstanz w�re in jedem Fall sicherzustellen, dass die Protokollierung
der Aussagen vor dem Amtsgericht auf einem deutlich hçheren Niveau erfolgt,
als dies gegenw�rtig der Fall ist. Mçglichkeiten f�r eine Reform gibt es hingegen
in bezug auf den hohen Anteil von Rechtsmittelr�cknahmen, der vermeidbar er-
scheint. Mçglicherweise f�hrt die kurze Einlegungsfrist dazu, dass viele Rechts-
mittel nur prophylaktisch eingelegt und dann wieder zur�ckgenommen werden.
Der große Unterschied, der sich bei den Berechnungen der Verhandlungsdauer
einzelner Gerichtsbezirke zeigte, spricht daf�r, dass auch ohne Gesetzes�nderun-
gen die Verfahren in einzelnen Bereichen straffer durchgef�hrt werden kçnnen.
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Hier w�re es interessant, genauer nachzuforschen, wie sich die Unterschiede er-
kl�ren lassen und ob sich beispielsweise der Einsatz technischer Hilfsmittel posi-
tiv auswirkt. Auch die langen Liegezeiten der Akten zwischen den Instanzen lie-
ßen sich durch eine effizientere B�rokratie, so wird vermutet, verringern.

Vogelsang untersucht, inwieweit eine erneute Hauptverhandlung nach einer Ur-
teilsaufhebung durch den BGH wegen einer Verfahrensr�ge zu ge�nderten Fest-
stellungen und zu anderen rechtlichen Ergebnissen f�hrt. Dabei wird zun�chst
festgestellt, dass die Dauer der Neuverhandlungen in vielen F�llen – zum Teil er-
heblich – k�rzer ausf�llt als die der ersten Hauptverhandlung. Im Durchschnitt
halbiert sich nach den Befunden der Studie die Sitzungsdauer. Der Umfang der
Urteilsbegr�ndungen nahm ebenfalls ab. Ein Vergleich der Ergebnisse der Erst-
verhandlung mit denen der erneuten Hauptverhandlung zeigt in 66,7% der unter-
suchten F�lle, bei denen der Angeklagte der Revisionsf�hrer war, eine zum Teil
erheblicheVerbesserung im Strafmaß. Bei denVerfahrenmit einer Strafmaßredu-
zierung betrug derMittelwert der Verringerungen zwei Jahre und zweiMonate. In
etwa einem Drittel aller F�lle, die aufgrund einer vom Angeklagten erhobenen
Verfahrensr�ge im Untersuchungszeitraum zur�ckverwiesen und nicht einge-
stellt worden sind, endete die erneute Hauptverhandlung entweder mit einem
Freispruch oder damit, dass die Vollstreckung der verh�ngten Freiheitsstrafe
zur Bew�hrung ausgesetzt wurde. Von den 54 Verfahren mit Angeklagtenrevisio-
nen, bei denen es zu Ver�nderungen im Strafmaß bzw. zu einem Freispruch oder
zu Ver�nderungen bei den sonstigen Rechtsfolgenentscheidungen kam, wurden
in 30 Neuverhandlungen andere Tatsachen festgestellt. In 19 Verfahren bzw.
bei 20 Revisionsf�hrern f�hrte die neue Hauptverhandlung, nach Aufhebung
und Zur�ckverweisung aufgrund einer Verfahrensr�ge, zu Feststellungs�nderun-
gen und einer Herabsetzung des Strafmaßes. In acht F�llen war der Aufhebungs-
grund f�r die sp�teren Strafmaß- bzw. Feststellungs�nderungen urs�chlich. In 10
F�llen wurden die Angeklagten in der erneuten Hauptverhandlung freigespro-
chen, nachdem in der ersten Hauptverhandlung eine Freiheitsstrafe verh�ngt wor-
den war. Dabei bestand in drei F�llen ein kausaler Zusammenhang zwischen dem
Verfahrensverstoß und der sp�teren Strafmaß- bzw. Feststellungs�nderung. In 24
F�llen f�hrte die erneute Hauptverhandlung zu einer Ver�nderung des Strafma-
ßes, ohne dass es auch zu anderen Feststellungen kam. In einigen Verfahren konn-
ten die Ursachen f�r die Strafmaßverringerungen nicht den Urteilsgr�nden ent-
nommen werden. Bei den wenigen Revisionen der Staatsanwaltschaft gab es in
mehr als der H�lfte der F�lle eine Ver�nderung im Strafmaß. In diesen Verfahren
f�hrte die erneute Hauptverhandlung zu einer Erhçhung der Strafe. Bei den �bri-
gen Verfahren �nderten sich weder der Schuld- noch der Rechtsfolgenausspruch.
In zwei Verfahren bestand eine unmittelbare Beziehung zwischen dem Verfah-
rensfehler und der Ver�nderung im Strafmaß bzw. bei den tats�chlichen Feststel-
lungen. In 13 von 33 Verfahren, bei denen sich das Strafmaß und die Feststellun-
gen �nderten, bestand somit ein Zusammenhang zwischen dem Aufhebungs-
grund und der Strafmaß�nderung. Das Verh�ltnis von entscheidungserheblichen
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Aufhebungsgr�nden zu den nicht entscheidungserheblichen betr�gt damit
1:2,5.469

6.8 Besondere Verfahrensarten

Besondere Verfahrensarten der deutschen Strafprozessordnung nehmen in der
empirischen Forschung keinen besonderen Stellenwert ein. Dies gilt insbesondere
f�r das Strafbefehlsverfahren, das zwar in verschiedenen Studien gestreift, aber
nur in einer empirischen Untersuchung als zentrales Forschungsthema aufgegrif-
fen wird. In dieser Studie geht es um eine Bestandsaufnahme des Strafbefehlsver-
fahrens anhand von offiziellem Datenmaterial.470

Die Analysen zeigen, dass die Staatsanwaltschaft die ihr vomGesetzgeber einge-
r�umten rechtlichenMçglichkeiten der Verfahrenseinstellung und der Erledigung
im Strafbefehlsverfahren in hohem und zunehmendem Maße genutzt hat. Sie hat
dadurch nicht nur ihre Selektions-, sondern auch ihre Sanktionskompetenz be-
tr�chtlich ausgedehnt. Der Anteil der Ermittlungsverfahren, die entweder durch
Strafbefehl oder durch Opportunit�tseinstellungen erledigt worden sind, an allen
anklagef�higen Verfahren ist ausnahmslos, kontinuierlich und deutlich gestiegen.
Bei 33% (Baden-W�rttemberg) bzw. 40% (Nordrhein-Westfalen) wurde 1998
durch die Staatsanwaltschaft oder das Gericht das Verfahren ohne Auflagen ein-
gestellt, bei weiteren 13% (Baden-W�rttemberg) bzw. 17% (Nordrhein-West-
falen) erfolgte die Einstellung mit Auflagen. Durch Strafbefehl ohne Einspruch
wurden in Baden-W�rttemberg 34% und in Nordrhein-Westfalen 23% der Sank-
tionierten verurteilt. In beiden L�ndern wurden lediglich jeweils 20% der straf-
rechtlich Sanktionierten nach einer Hauptverhandlung verurteilt.471

Forschungen liegen dann vor zum Adh�sionsverfahren, das vor allem im Zusam-
menhang mit der Wiederentdeckung des Opfers zun�chst prozessrechtliche, so-
dann auch empirische Aufmerksamkeit erfahren hat. In diesen Untersuchungen
geht es insbesondere um die Frage, welchen Stellenwert das Adh�sionsverfahren
haben kçnnte und unter welchen Bedingungen die seit langem bekannte stiefm�t-
terliche Behandlung, die das Adh�sionsverfahren in der Praxis erfahren hat, in
Richtung h�ufigeren Gebrauchs ver�ndert werden kçnnte. Eine Studie behandelt
das Adh�sionsverfahren in seiner geschichtlichen Entwicklung, derzeitigen Ge-
setzeslage und der mçglichen Zukunft dieser Verfahrensform. In empirischer

469 Vogelsang, St.: Die Bedeutung erfolgreicher Verfahrensr�gen f�r das nachfolgende tatrichter-
liche Urteil. Eine rechtstats�chliche Untersuchung der Aufhebungsentscheidungen des Bundes-
gerichtshofs in Strafsachen der Jahre 1992 und 1993 sowie der entsprechenden tatrichterlichen
Urteile. Frankfurt 2001.

470 Vgl. hierzuHeinz,W.: Sanktionierungspraxis in der BundesrepublikDeutschland im Spiegel der
Rechtspflegestatistiken. Zeitschrift f�r die Gesamte Strafrechtswissenschaft 111, 1999,
461–503.

471 Heinz,W.: Der Strafbefehl in der Rechtswirklichkeit. In: Britz, G., Jung, H., Koriath, H., M�ller,
E. (Hrsg.): Grundfragen staatlichen Strafens – Festschrift f�r Heinz M�ller-Dietz zum 70. Ge-
burtstag. M�nchen 2001, S. 271–313.
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Hinsicht wird gekl�rt, wie hoch die Akzeptanz des Adh�sionsverfahrens in der
Praxis ist. Es zeigt sich auf der basis der empirischen Ergebnisse deutlich eine
mangelndeAkzeptanz: Sowohl Richter amLandgericht, als auch amAmtsgericht
sowie Staatsanw�lte beider Gerichte sch�tzen den Mehraufwand bei Adh�sions-
verfahren auf einer Skala von 1 (gering) bis 6 (betr�chtlich) als hoch ein (Stufe 5).
Besonders die Richter am Amtsgericht gehen von einem großen Mehraufwand
aus. Auch die Einsch�tzung der Verfahrensverzçgerung durch Adh�sionsverfah-
ren weist darauf hin, dass dem Adh�sionsverfahren in dieser Hinsicht negatives
Potenzial zugeordnet wird. Eine �berforderung der Richter durch das Adh�sions-
verfahren wurde von den Befragten im�brigen zum großen Teil bejaht. Eine st�r-
kere Akzeptanz des Adh�sionsverfahrens bei Strafrichtern und Opferanw�lten
l�sst sich nach Ansicht des Autors nur erreichen, wennWiderst�nde auf Gerichts-
und Anwaltsseite abgebaut und Schlupflçcher, die die Durchf�hrung eines Adh�-
sionsverfahrens verhindern helfen, geschlossen werden. Hierzu bietet der Autor
verschiedene Lçsungsans�tze und �nderungsvorschl�ge an.472

Einen experimentellen, praktischen Ansatz verfolgt eine weitere Studie zum Ad-
h�sionsverfahren. Hier stehen im Vordergund eine neue Konzeption des Adh�si-
onsverfahrens f�r die Praxis und die Durchf�hrung eines Modellversuchs, mit
dem �berpr�ft werden soll, ob die neue Konzeption zu einer verst�rkten Anwen-
dung dieser Verfahrensform f�hrt. In rund 1/3 der erfassten Verfahren wurde der
Verletzte durch die Staatsanwaltschaft auf die Mçglichkeit des Adh�sionsverfah-
rens hingewiesen. Die ausgew�hlten Verfahren hatten vor allem Eigentums-
delikte der §§ 242 ff. StGB zumGegenstand (41,57%), gefolgt vonKçrperverlet-
zungsdelikten der §§ 223, 223 a StGB (23,60%). Soweit die Staatsanwaltschaft
die Eignung des Falls f�r ein Adh�sionsverfahren verneinte, geschah dies vor al-
lem deshalb, weil ein Schaden nicht eingetreten oder bereits ausgeglichen war
(rund 3/4 der Ablehnungen). Andere Gr�nde waren die zivilrechtliche Geltend-
machung des Schadens, eine rechtlich oder tats�chlich schwierige Schadensfest-
stellung, der Eintritt einer Versicherung f�r den Schaden, die Tatsache, dass der
T�ter Jugendlicher oder Heranwachsender ist und schließlich der Umstand,
dass eine çffentlich-rechtliche Institution gesch�digt ist. In knapp 15% der Ver-
fahren, in denen der Hinweis erfolgte, wurden Antr�ge auf Durchf�hrung eines
Adh�sionsverfahrens gestellt. Eine verl�ssliche Basis f�r Aussagen, wie groß
der Anteil der Gerichtsentscheidungen ist, die auf Zuerkennung eines Anspruchs
lauten, besteht noch nicht. Bislang wurden im Rahmen des Modellprojekts erst
drei Adh�sionsverfahren verhandelt. So kçnnen noch kaum weitreichende, all-
gemeing�ltige Aussagen zu den tats�chlichen Mçglichkeiten des Adh�sionsver-
fahrens in der Praxis getroffen werden. Verdienst des Modellprojekts ist nach
Auffassung der Untersuchung jedoch schon jetzt, dass Adh�sionsverfahren zu

472 Kauder, S.: Chancen und Zukunft des Adh�sionsverfahrens. Wiedergutmachung f�r Kriminali-
t�tsopfer – Erfahrungen und Perspektiven. In: Weißer Ring (Hrsg.) Mainzer Schriften zur Situa-
tion von Kriminalit�tsopfern – Dokumentation/10. Mainzer Opferforum von 17./18. Oktober
1998. Mainz: WEISSER RING Verlags-GmbH, S. 21–26.
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einem Thema der Praxis werden. Wenn sich n�mlich nun in knapp 5% der vor
Gericht verhandelten F�lle die Frage nach dem Adh�sionsverfahren stelle, so
sei dies gegen�ber den bisherigen Fallzahlen schon ein bedeutsamer Anstieg.
Freilich kçnnte die Anwendungsh�ufigkeit weiter ausgebaut werden.473

Das beschleunigte Verfahren hat in den letzten Jahren aus verschiedenenGr�nden
wieder Aufmerksamkeit erfahren. Es geht vor allem um den Versuch, mit der ver-
st�rkten Durchf�hrung von beschleunigten Verfahren (auch in Verbindung mit
der so genannten Hauptverhandlungshaft) pr�ventive Zielsetzungen zu erreichen.
Im �brigen geht es um die Verfahrensçkonomie. Eine empirische Untersuchung
befasst sichmit der Anwendung des beschleunigtenVerfahrens beimAmtsgericht
Potsdam und vor den Amtsgerichten im Land Brandenburg474, wobei f�nf Verfah-
ren f�r eine exemplarische Betrachtung herangezogen werden. Diese empirische
Grundlage soll zur Beantwortung der Frage f�hren, wie die Erfahrungen mit dem
Prinzip des beschleunigten Verfahrens gem. §§ 417 StPO zu bewerten sind. Bei
den untersuchten Verfahren handelt es sich um einfache Sachverhalte, eine klare
Beweislage und es hat kein Erçffnungsverfahren stattgefunden. Alle Verfahren
sind in relativ kurzer Zeit abgeschlossen worden. Der Anteil der im beschleunig-
ten Verfahren erledigten Strafsachen, der 1993 und 1994 zwischen 4 und 5% lag,
hat sich beim Amtsgericht Potsdam deutlich erhçht. Durch die Einf�hrung des
t�glich am Gericht anwesenden Sitzungsvertreters der Staatsanwaltschaft hat
sich die Anzahl der im beschleunigten Verfahren erledigten Strafsachen einmal
deutlich erhçht. Zum 31. 5. 1998 ist der Anteil auf 48,1% gestiegen. Auch im
Land Brandenburg sind die entsprechenden Zahlen nach Einf�hrung des Verbre-
chensbek�mpungsgesetzes deutlich gestiegen. Die Erfahrungen im Land Bran-
denburg mit den neuen Vorschriften der §§ 417 bis 420 StPO nach Einf�hrung
des Verbrechensbek�mpfungsgesetzes vom 28. 10. 1994 werden als positiv ein-
gestuft.

Untersuchungen f�r die Jahre 1995 bis 1998 verweisen f�r das beschleunigte Ver-
fahren auf eine steigende Tendenz. Im Bundesgebiet l�sst sich ein Zuwachs von
18519 auf 39605 Verfahren beobachten; in den „neuen“ Bundesl�ndern handelt
es sich um einen Anstieg von 2511 auf 7007 Verfahren (in Brandenburg: von
1857 auf 4394). In der Folgezeit sind ausweislich der untersuchten Statistiken zu-
mindest in Brandenburg die Zahlen wieder kontinuierlich zur�ckgegangen, und
zwar auf 3401 im Jahre 1999, auf 3183 im Jahr 2000 und auf 2845 im Jahr 2001.
Zu ber�cksichtigen ist allerdings stets auch die Entwicklung der Zug�nge und Er-
ledigungen bei den Staatsanwaltschaften insgesamt. Diese Zahlen haben zumin-
dest in Brandenburg nach Zunahmen bis 1998 Abnahmen f�r drei Jahre und erst-
mals f�r 2001 wieder ein Anwachsen gezeigt, wobei die Zug�nge 2001 die von

473 Rçssner, D., Klaus, T.: Dem Adh�sionsverfahren eine Chance! Zeitschrift f�r Rechtspolitik 31
(1995), S. 162–164.

474 Bielefeld, S.: Das beschleunigte Verfahren – eine Mçglichkeit zur Entlastung von Gesch�fts-
stellen und Richtern beim Amtsgericht. Deutsche Richterzeitung 76 (1998), S. 429–433.
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1998 noch nicht wieder erreicht haben. Das Strafbefehlsverfahren ist, trotz nicht
zu �bersehender struktureller �hnlichkeiten mit dem beschleunigten Verfahren,
in seiner zahlenm�ßigen Entwicklung bundesweit wie auch imLandBrandenburg
deutlich kontinuierlicher durchgef�hrt worden. W�hrend bundesweit der Anteil
von Erledigungen im Strafbefehlsverfahren 1999 mit etwa 620000 Strafbefehls-
antr�gen bei 13,7% gelegen hat, wurden in Brandenburg 1999 mit 22837 Straf-
befehlsantr�gen 11,6% aller staatsanwaltschaftlichen Verfahren auf diese Weise
erledigt. In Brandenburgwurden 2001 insgesamt 26384Verfahren in einer der be-
schleunigenden Verfahrensarten erledigt; davon waren immerhin 22512 (85%)
Strafbefehlsverfahren. Hinsichtlich des vereinfachten Jugendverfahrens ist in
Brandenburg ein zahlenm�ßig deutlicher Anstieg eingetreten, nachdem auf Bitte
der Landesjustizverwaltung derGeneralstaatsanwalt mit einem schriftlichenAuf-
trag an die Staatsanwaltschaften festgelegt hat, dass imRegelfall bereits nach ein-
maliger, im Ausnahmefall auch nach zweimaliger fehlgeschlagener Diversion
nach § 45 JGG ein Antrag auf Durchf�hrung eines vereinfachten Jugendverfah-
rens zu stellen ist. Dies hat zur Wiederbelebung eines Verfahrens gef�hrt, dessen
Bedeutung insbesondere seit dem Ausbau der Diversionsmçglichkeiten auch
bundesweit r�ckl�ufig war. In Brandenburg hat die Zahl der vereinfachten Ju-
gendverfahren von 660 im Jahre 1998 auf 1027 im Jahr 2001 zugenommen.
Das sog. vorrangige Jugendverfahren, in dem im Idealfall zwischen Tatbegehung
und tatrichterlicher Aburteilung nicht mehr als 5 bis 6 Wochen liegen sollen, hat
sich als Verfahrensweise jedoch bislang nicht durchgesetzt. Der im Schrifttum er-
w�hnte Beschuldigtenkreis, der bevorzugt im beschleunigten Verfahren abge-
urteilt werden sollte, l�sst sich so in der Realit�t zumindest in Brandenburg nicht
beobachten. Diebstahlstaten waren 2001 nur zu 13,5%beteiligt, wobei diese ganz
�berwiegend Ladendiebst�hle betrafen, die im Regelfall eine 100%ige Aufkl�-
rungs- und Gest�ndnisquote aufweisen und sachlich wie hinsichtlich der Beweis-
lage deshalb einfache Sachverhalte darstellen. 55%betrafen Trunkenheitsfahrten
mit ebenfalls eindeutiger Beweislage, 19,2% sonstige Straßenverkehrsdelikte
sind ebenfalls als einfache Sachverhalte einzustufen. Zumeist schwierige Bet�u-
bungsmittelstrafverfahren oder Sachverhalte der Beschaffungskriminalit�t wer-
den weder im Strafbefehlsverfahren noch im beschleunigten Verfahren abge-
urteilt, weil deren gesetzliche Voraussetzungen schon bei der Staatsanwaltschaft
verneint worden sind.475

Eine Studie des beschleunigten Verfahrens und seiner Handhabung in Bochum
bemerkt, dass die tats�chliche Verwirklichung der durch das beschleunigte Ver-
fahren angestrebten Ziele sich nur schwer feststellen lasse, weil n�mlich grund-
s�tzliche Untersuchungen dar�ber fehlen, welcheWirkungen ein zeitnahes Urteil
auf einen Beschuldigten hat und ob durch die verst�rkte Anwendung des be-

475 Lemke, M.: Schnelle Strafverfahren. Erfahrungen aus der Praxis eines neuen Bundeslandes. In:
Amelung, K., Beulke, W., Lilie, H., Rosenau, H., R�ping, H., Wolfslast, G. (Hrsg.): Strafrecht
Biorecht Rechtsphilosophie; Festschrift f�r Hans-Ludwig Schreiber zum 70. Geburtstag am 10.
Mai 2003. Heidelberg 2003, S. 249–257.
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schleunigtenVerfahrens das Sicherheitsgef�hl der B�rger gesteigert wird. Beson-
ders an letzterem zweifelt die Untersuchung. Der Vorteil eines z�gigen Verfah-
rensabschlusses und die Reduzierung von Ermittlungst�tigkeiten tr�ten nur ge-
gen�ber dem Normalverfahren ein, nicht im Verh�ltnis zu den einfacheren Er-
ledigungsarten der §§ 153 ff., 407 StPO. Zu diesen Erledigungen stehe das
beschleunigte Verfahren in Bochum aber in Konkurrenz. Dies f�hre in zahlrei-
chen F�llen zu einem Mehraufwand. Zudem w�ren auch die f�r ein beschleunig-
tes Verfahren geeigneten Sachverhalte im Normalverfahren schnell zu erledigen,
so dass sich das Argument der Zeit- und Kostenersparnis relativiert. Sofern der
Vorteil des „Bochumer Modells“ in einer Vermeidung unnçtiger Untersuchungs-
haft gesehen wird, ist dieses Argument – so f�hrt die Studie aus – in den meisten
F�llen nicht stichhaltig, da das beschleunigte Verfahren in Bochum im Wesent-
lichen zur Bek�mpfung der kleineren Massenbagatellkriminalit�t eingesetzt
wird, bei der die Voraussetzungen f�r eine Untersuchungshaft regelm�ßig nicht
vorliegen. W�rde in einem Normalverfahren verhandelt werden, blieben die Be-
schuldigten oftmals sogar auf freiem Fuß. Die Durchf�hrung eines Strafverfah-
rens bereits wenige Stunden oder Tage nach der Tat habe zwar den Vorteil, dass
sich die Zeugen besser an die Vorf�lle erinnern kçnnen als Monate sp�ter. Aller-
dings bestehe dieser Vorteil dann nicht, wenn keine Zeugen geladen werden, etwa
weil von den Verlesungsmçglichkeiten der §§ 420 I und II StPO Gebrauch ge-
macht werden soll. Eine sichere Identit�tsfeststellung des Beschuldigten in der
Hauptverhandlung des beschleunigten Verfahrens kçnne lediglich als Wunsch
oder Vorhaben verstanden werden, wenn schon wenige Stunden nach der angeb-
lichen Tat verhandelt wird. Die Polizei hat in diesen F�llen nur wenig Zeit, die
Identit�t des Beschuldigten genau festzustellen. Besondere Probleme d�rfte dabei
diemit dem „BochumerModell“ besonders anvisierte Gruppe der sog. „reisenden
T�ter“ verursachen.476

In einer als Bestandsaufnahme gekennzeichneten Untersuchung des beschleunig-
ten Verfahrens wird ausgef�hrt, dass nach Angaben der Oberlandesgerichte bun-
desweit im Durchschnitt in 6,7% der Strafverfahren bei den Amtsgerichten ein
Antrag auf Durchf�hrung des beschleunigten Verfahrens gestellt werde. Dieser
Wert sei allerdings wenig aussagekr�ftig angesichts der Tatsache, dass die Zahl
dieser Antr�ge nicht �berall erfasst wird und in Folge dessen h�ufig nur gesch�tzt
werden konnte. Interessanter sei dagegen ein Blick auf die hçchsten und niedrigs-
ten Quoten von beschleunigten Verfahren. Nach denDaten der Studie liegt imBe-
zirk desOLGBamberg derAnteil der Antr�ge bei 30%.DagegenwerdenAntr�ge
nach § 417 StPO im Bezirk des OLG Hamm nur in 1,6% der amtsgerichtlichen
Verfahren gestellt. Dass die Variation im Anteil der beschleunigten Verfahren un-
abh�ngig von Landesgrenzen ist, zeigt ferner der Blick auf Baden-W�rttemberg,
Niedersachsen und Rheinland-Pfalz. In beschleunigten Verfahren geht es nach

476 Ernst, M.: Das beschleunigte Verfahren im Strafprozess und seine Handhabung in Bochum.
Berichte aus der Rechtswissenschaft. Aachen 2001.
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den vorliegenden Daten fast ausschließlich um Delikte der Kleinkriminalit�t, bei
denen wiederum Ladendiebst�hle, „Schwarzfahrten“ und leichtere ausl�nder-
rechtliche Vergehen �berwiegen. Daneben werden insbesondere auch leichtere
Verkehrs- sowie Bet�ubungsmittel- und Kçrperverletzungsdelikte dem beschleu-
nigten Verfahren zugef�hrt. Die Verfahren richten sich dann �berwiegend gegen
T�ter mit unklarem oder fehlendem festenWohnsitz im Inland. Das beschleunigte
Verfahren wird daneben vor allem bei (insbesondere jungen) Drogenabh�ngigen,
reisenden T�tern und z. T. auch verst�rkt bei ausl�ndischen T�tern angewandt.
�berwiegend sind die beschleunigten Verfahren bei den Staatsanwaltschaften
nicht bei einem Dezernenten konzentriert. Bei den Amtsgerichten ist die Situa-
tion �hnlich. In den meisten Bezirken ist die Zust�ndigkeit f�r das beschleunigte
Verfahren nicht oder nur f�r Ausnahmef�lle konzentriert. Die Durchf�hrung ver-
ursacht bei den Amtsgerichten organisatorische Probleme verschiedenster Art.
Die am h�ufigsten genannte Schwierigkeit besteht darin, kurzfristig Hauptver-
handlungstermine zu bestimmen und mit s�mtlichen Beteiligten zu koordinieren.
In der Mehrzahl der OLG-Bezirke konnte der Anteil der beschleunigten Verfah-
ren, in denen Hauptverhandlungs- oder Untersuchungshaft angeordnet wurden,
nur gesch�tzt werden. Nach diesen Sch�tzungen sind Haftf�lle eher selten. Auf-
f�llig ist dabei, dass gerade von der Hauptverhandlungshaft nur sehr wenig Ge-
brauch gemacht wird. �berwiegend liegt ihr Anteil – meist weit – unter 5%.
Der Anteil der ohne Rechtsmittel alsbald rechtskr�ftig werdenden Entscheidun-
gen liegt in allen Bezirken sehr hoch (meist �ber 90%). Mehr als die H�lfte der
Entscheidungen werden noch in der Hauptverhandlung rechtskr�ftig. Durchweg
wird von teils erheblichem Zeit- und Organisationsaufwand bei allen Beteiligten
berichtet. Dennoch wird das Verfahren trotz der in der Praxis auftretenden Nach-
teile �berwiegend positiv bewertet.477

Die Auswirkungen des Verbrechensbek�mpfungsgesetzes von 1994 unter beson-
derer Ber�cksichtigung der Maxime der Verfahrensbeschleunigung sind Gegen-
stand einer weiteren Studie478, die freilich zu dem Ergebnis kommt, dass sich die
Zielsetzungen des Verbechensbek�mpfungsgesetzes nicht haben realisieren las-
sen. Die Anwendung der Verfahrensform des „beschleunigten Verfahrens“ sei be-
reits seit 1975 stark r�ckl�ufig und auch das Reformgesetz von 1994 habe an die-
ser Tendenz nichts �ndern kçnnen. Die Gr�nde, die schonvor Einf�hrung der Ver-
fahrensreform gegen die Anwendung des beschleunigten Verfahrens gesprochen
h�tten (vor allem mangelnde Eignung der anzuklagenden F�lle), best�nden auch
nach Inkrafttreten der Neuregelung fort. Das Verbrechensbek�mpfungsgesetz hat
ausweislich dieser Studie in praktischer Hinsicht keine Vorteile gebracht. Mit
einer tiefgreifenden �nderung des Anwendungsverhaltens sei daher nicht zu
rechnen. Ernsthafte und wirksamere Bem�hungen um eine Verfahrensbeschleu-

477 Dury, W.: Das beschleunigte Strafverfahren – eine Bestandsaufnahme. Deutsche Richterzeitung
79 (2001), S. 207–212.

478 B�rgle, M.: Die Neuregelung des beschleunigten Verfahrens durch das Verbrechensbek�mp-
fungsgesetz – ein Erfolg? Strafverteidiger 18 (1998), S. 514–518.
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nigung sollten nicht vorrangig in einer Ver�nderung der verfahrensrechtlichen
Bedingungen liegen, sondern an der technischen Modernisierung des Justizappa-
rates ansetzen, da hier nach Ansicht vieler Befragter die Verzçgerungsquellen zu
suchen seien.

6.9 Empirische Untersuchungen zum Gesamtverfahren

6.9.1 Die Dauer des Strafverfahrens

Die Dauer des Strafverfahrens und Mçglichkeiten, die Dauer zu reduzieren, bil-
den seit langer Zeit einen zentralen Bereich rechtspolitischer Diskussion. Be-
trachtet man die bisherige empirische Strafverfahrensforschung zur Frage der
Dauer des Strafverfahrens und derDeterminanten derDauer, dann lassen sich ver-
schiedeneAussagen treffen, die freilich �ber die pauschale, anhand einfacher Jus-
tizstatistiken begr�ndete Stellungnahme von Gçssel, dass die Daten zu einer Be-
schleunigung des Strafverfahrens keinen Anlass geben479, hinausgehen. Die Aus-
sage, dass es f�r Beschleunigungsw�nsche keine deutlichenHinweise gibt480, also
kein Notstand festgestellt werden kann, trifft insoweit zu, als der Regelfall der Er-
ledigung des Strafverfahrens schon heute eine sehr vereinfachte und z�gige Erle-
digung darstellt. Hier sind offensichtlich die Vereinfachungspotenziale weit-
gehend bereits ausgeschçpft worden. Wenn nur mehr etwa 2% aller verurtei-
lungsf�higer Sachverhalte zu einer Hauptverhandlung f�hren, dann ist die Voll-
form des Strafverfahrens als Ausnahme charakterisierbar. Im �brigen gilt der
hohe Ausschçpfungsgrad von Beschleunigung und Vereinfachung gerade f�r
die Massendelikte, die gerne als Beleg f�r die zunehmende Belastung der Justiz
und damit als Entlastungspotenzial angef�hrt werden.481 Hier geht es um die
leichten Eigentums- und Vermçgensdelikte, die weitgehend durch die Anwen-
dung des Opportunit�tsprinzips in Form folgenloser oder auflagenbehafteter Ein-
stellungen erledigt werden. Freilich d�rften auch weitere Bereiche der konventio-
nellen Kriminalit�t, die nicht der Massenkriminalit�t zuzurechnen sind, in einem
z�gigen und kaum mehr beschleunigbaren Verfahren erledigt werden. Hierzu ge-
hçrt sicher der Exhibitionismus482, das Delikt der Vergewaltigung, der Raub und
die Kçrperverletzungsdelikte. Auch das Jugendstrafverfahren d�rfte, trotz der er-

479 Gçssel, K. H.: Empfehlen sich �nderungen des Strafverfahrensrechts mit dem Ziel, ohne Preis-
gabe rechsstaatlicher Grunds�tze den Strafprozess, insbesondere die Hauptverhandlung, zu be-
schleunigen? Gutachen C zum 60. Deutschen Juristentag, M�nchen 1994, S. 13.

480 So auch bereits die Ergebnisse von Rieß, P.: Statistische Beitr�ge zur Wirklichkeit des Strafver-
fahrens. Festschrift f�r W. Sarstedt zum 70. Geburtstag. Berlin 1981, S. 253 ff.

481 Vgl. nur Gçssel, K.H.: a. a. O., 1994, S. 40.
482 Vgl. hierzuWeihrauch, M.: Zur Strafverfolgung beim Exhibitionismus. Vor und nach demVier-

tenGesetz zur Reform des Strafrechts. In: Hess, H., Stçrzer, U., Streng, F. (Hrsg.): Sexualit�t und
soziale Kontrolle. Heidelberg 1978, S. 83 ff., wo mitgeteilt wird, dass in etwa 75% der Haupt-
verhandlungsf�lle ein Termin ausreichte, wobei zwei Drittel der Hauptverhandlungen in bis zu
einer Stunde abgeschlossen waren.
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heblichen und informationsintensiven Anspr�che des Jugendstrafrechts, auf der
Hauptverhandlungsebene kaum mehr zu beschleunigen sein.483

Lange Strafverfahren sind demgegen�ber konzentriert in den Bereichen Umwelt-
und Wirtschaftsstrafrecht484, in solchen Verfahren, in denen internationale Ver-
flechtungen und Bez�ge der Beschuldigten und Angeklagten eine Rolle spielen
und die durch Gruppierungen bzw. formelle und informelle Organisationen
bzw. Unternehmen gekennzeichnet sind. Schließlich sind es im weitesten Sinne
„politische“ Strafverfahren, die durch eine lange Verfahrensdauer auffallen. Ne-
ben Wirtschafts- und Umweltstraftaten sowie Bet�ubungsmitteldelikten sind es
demnach vor allem solche Straftaten, die aus Unternehmen oder kriminellen
bzw. extremistischen Organisationen heraus begangen werden, die den Kern
der langen Strafverfahren repr�sentieren.

�berpr�ft man nun die Frage, wie sich die Dauer des Strafverfahrens in diesem
Kernbereich verteilt, und wo die Potenziale zur Reduzierung der Strafverfahrens-
dauer liegen, so ergeben sich aus der empirischen Strafprozessforschung durch-
aus einleuchtende Befunde. So d�rften die eigentlich bedeutsamen zeitlichen In-
vestitionen prim�r im Bereich des Ermittlungsverfahrens liegen, dar�ber hinaus
auch im Zwischenverfahren.485 Dies ist durchaus erwartungsgem�ß. Im Ermitt-
lungsverfahren werden die zentralen Weichen f�r den Ablauf der Hauptverhand-
lung und das Entscheidungsergebnis gestellt. Die Phase der Hauptverhandlung
selbst ist demgegen�ber fast zu vernachl�ssigen.486 Ferner ist die Dauer der
Hauptverhandlung wohl ganz maßgeblich auch durch den jeweiligen Grad der
Kooperation zwischen den Verfahrensbeteiligten bestimmt, was wiederum auch
in dem Gebrauch von Rechtsmitteln bemerkbar wird.487

Fragestellungen zur Dauer des Strafverfahrens werden in verschiedener Hinsicht
einer �berpr�fung zugef�hrt. Barton unternimmt es, die Fragen zu untersuchen,

483 Vgl. hierzu beispw. Seidel, R.: Beobachtungen am Jugendgericht. Aufbau und Ablauf von Ge-
richtsverhandlungen. In: Reichertz, J. (Hrsg.): Sozialwissenschaftliche Analysen jugendgericht-
licher Interaktion. T�bingen 1984, S. 4 ff. (Hauptverhandlungsdauer durchschnittlich eine halbe
Stunde, beim Jugendrichter).

484 Vgl. dazu die Vergleichsuntersuchungen von Kießner, F.: Kreditbetrug – § 265 b StGB. Eine
Untersuchung zur Einf�hrung und Anwendung des Sondertatbestands zur Bek�mpfung der be-
tr�gerischen Erschleichung von Krediten. Freiburg 1985 (Wirtschaftsstrafsachen 3,6 Ver-
handlungstage, allgemeine Strafsachen 1,7 bzw. 2,5 Verhandlungstage); Leßner, J.: Betrug als
Wirtschaftsdelikt. Pfaffenweiler 1986 (Wirtschaftsbetrugsverfahren durchschnittlich 4,6 Haupt-
verhandlungstage, allgemeine Betrugsverfahren durchschnittlich 1,6 Verhandlungstage); ver-
gleichbare Ergebnisse bei Schçnherr, R.: Vorteilsgew�hrung und Bestechung als Wirtschafts-
straftaten. Freiburg 1985.

485 Kohlmann, G., Brauns, U.: Handhabung von Umfangsstrafsachen. Teilkomplex Wirtschafts-
strafsachen. Universit�t Kçln, o. J.

486 Vergleichbare Ergebnisse bei Leßner, J.: Betrug als Wirtschaftsdelikt. Pfaffenweiler 1984; vgl.
ferner Bundesministerium der Justiz: Anschluss- und Vertiefungsuntersuchungen zur Bundes-
weiten Erfassung vonWirtschaftsstraftaten nach einheitlichen Gesichtspunkten. Freiburg 1984.

487 O. Backes, „Empirische Studie zur Dauer von Umfangstrafsachen – Schwurgerichtsverfahren –
in Nordrhein-Westfalen“, Bielefeld 1989.
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ob die Dauer der erstinstanzlichen Strafverfahren �berhaupt erheblich zunehme
und ob der Gesch�ftsanfall des BGH in Strafsachen steigt; ferner werden mçg-
licheGr�nde thematisiert, die vor allem in der Zunahme vonKonfliktverteidigun-
gen und so genannter „Instanzenseligkeit“ gesehenwerden, daneben auch in einer
mçglichen Zunahme der Anfechtungsquote von Strafurteilen des Land-
gerichts.488 Die in der Diskussion kursierenden Zahlen, wonach ein Anstieg der
L�nge der Strafverfahren in I. Instanz in den Jahren 1990 bis 1994 um �ber
60% zu verzeichnen sei, werden als unzutreffend bezeichnet. Bei den Amts-
gerichten und denOberlandesgerichten ist –wie die amtlichen Statistiken belegen
– kein signifikanter Anstieg der Verfahrensdauer zu registrieren. Einzig bei den
Landgerichten ist eine leichte Steigerung der Verfahrensdauer um gut 5% fest-
zustellen. Die durchschnittliche Zahl der Hauptverhandlungstage hat sich hier
von 2,9 auf 3,1 erhçht. Die Aussage, wonach der Gesch�ftsanfall des BGH sich
von 1990 bis 1995 um 18,6% erhçht hat, ist nach Auffassung von Barton ten-
denziçs und unvollst�ndig. Seit 1993 sei vielmehr ein R�ckgang des Gesch�fts-
anfalls um 8% festzustellen. Es gebe ferner keine gesicherten erfahrungswissen-
schaftlichen Belege f�r eine zunehmende Konfliktbereitschaft von Verteidigern
oder gar eine Zunahme von Prozesssabotagen. Die Anfechtungsquote von Straf-
urteilen des Landgerichts in erster Instanz hat nach der Studie nicht zugenommen;
sie bewegt sich nach den Befunden in den letzten Jahren durchgehend um Werte
von etwa 41%.

In einer weiteren Untersuchung wendet sich Barton der Frage zu, ob sich die
Dauer der Strafverfahren vor den Landgerichten erster Instanz erhçht hat.489

Die Dauer der Strafverfahren vor den Landgerichten erster Instanz hat sich bis
1994 nach den vorliegenden Befunden jedenfalls nicht erhçht. 1995 seien dage-
gen Effektivit�tsverluste festzustellen: Die Zahl der Erledigungen nimmt ab,
Reste werden nicht abgebaut, die durchschnittliche Sitzungstagezahl pro Be-
schuldigten nimmt zu, und es steigen schließlich die Zahlen f�r die durchschnitt-
liche Dauer der Hauptverhandlung in messbarer Weise. Erkl�ren l�sst sich dies
nach Auffassung des Autors zum Teil mit dem niedrigeren Input (Eingangszah-
len), der dazu gef�hrt habe, dass die Gerichte sich ein wenig mehr ausgeruht ha-
ben und nat�rlich auch mit der insgesamt zunehmenden Diversionsrate.

Die Belastung der Strafjustiz und die Dauer von Verfahren am Landgericht Ham-
burg in erster Instanz werden in einer weiteren Untersuchung thematisiert, die
auch Erkl�rungen sucht f�r die spezifisch lange Verfahrensdauer im Stadtstaat.
Dabei werden Bedeutung, Art und Ausmaß der Verfahrensdauer in strafrecht-
lichen Großverfahren einbezogen und mçgliche Zusammenh�nge zwischen Ver-
fahrensdauer und strafverfahrensrechtlicherAbarbeitung vonKriminalit�t in Bal-

488 Barton, St.: Rechtstatsachen zur Dauer von Strafverfahren und zu deren Gr�nden. Strafvertei-
diger 16 (1996), S. 690–695, zugleich eine Entgegnung aufMeyer-Großner/Strçber, Reform des
Rechtsmittelsystems in Strafsachen, ZPR 1996, S. 354 ff.

489 Barton, S.: Eine selbsterf�llende Prophezeiung: Die zunehmende Dauer von Strafverfahren. In:
Schulz, J., Vormbaum, Th.: Festschrift f�r G�nter Bemmann. Baden-Baden 1997, S. 524–541.
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lungsgebieten.490 In Hamburg ist hinsichtlich der strafrechtlichen Großverfahren
im Untersuchungszeitraum ein deutlicher Zuwachs dieser besonders aufwendi-
genVerfahren festzustellen, der bei etwa 50% liegt. Zum anderenweist Hamburg,
betrachtet im Vergleich mit dem Bundesdurchschnitt, eine signifikant hçhere Be-
lastungmit so genanntenGroßverfahren auf. Die hohe Zahl an besonders umfang-
reichen Verfahren kann als einer der Gr�nde f�r die besondere Verfahrensdauer
im Stadtstaat Hamburg insgesamt angesehen werden. Ein weiterer gewichtiger
Befund ergibt sich aus der Gesamtverfahrensl�nge, die gemessen wurde mit
der Zeit zwischen Eingang und Erledigung einer Sache beim Landgericht. Sie
liegt bei den untersuchten Großverfahren bei 350 Tagen, wohingegen der bundes-
weite Durchschnitt bei 180 Tagen liegt. Der Belastungsbefund zeigt sich nicht nur
in der Gesamtverfahrenszeit, sondern auch in den einzelnen Verfahrensabschnit-
ten. Danach vergeht diemeiste Zeit imVorverfahren. Nach der Hamburger Unter-
suchung zeigen sich zum einen Anhaltspunkte, die auf einen Zusammenhang
zwischen demUmfang der Verfahrensdauer und der den Gerichten aufgegebenen
Abarbeitung der Drogen- und Bet�ubungsmittelkriminalit�t schließen lassen. Ein
weiterer auff�lliger Befund zeigt sich in dem (unerwartet) hohen Anteil ausl�n-
discher Angeklagter an der Gesamtpopulation der Gruppe der Angeklagten.
Eineweitere Erkl�rung f�r die Verfahrensl�nge findet sich in demAusmaß an Be-
teiligten, denn mit ihnen w�chst die Komplexit�t des Verfahrensstoffes und damit
die Zeit f�r die Abarbeitung. Hierbei ist zwischen einzelnen besonders wesent-
lichen Verfahrensbeteiligten zu unterscheiden, soweit es um ihre Einflussnahme
auf den Umfang vonVerfahrenszeit geht. Vor demHintergrund der relativ großen
Zahl an Verfahren mit mehr als einem Angeklagten und mehreren Strafverteidi-
gern innerhalb der Gesamtpopulation der untersuchten Großverfahren wird ein
entscheidender Grund f�r ihre Dauer ersichtlich. Denn da konstatiert werden
konnte, dass in 71,43% aller Verfahren �ber mehrere Angeklagte und mit mehre-
ren Verteidigern verhandelt wurde, diese Zahl der Beteiligten sich aber in einem
Anwachsen ausge�bter Antragsbefugnisse niederschl�gt, steht dieser Zusam-
menhang stellvertretend als ein entscheidender Indikator f�r die Dauer, die diese
Verfahren im einzelnen und insgesamt kennzeichnet. In welcher Weise sich die
Beteiligung von Nebenkl�gern auf die Dauer auswirkt, ist aus den Zahlen aller-
dings nur schwer zu entnehmen. Beachtung findet die Einbindung von Sachver-
st�ndigen in 74% aller behandelten Prozesse. Diese Zahl liegt erheblich �ber dem
Bundesdurchschnitt mit ca. 48%. AuchDolmetscher waren prozentual betrachtet
mit 63% in den Hamburger Verfahren weitaus h�ufiger anzutreffen als im bun-
desweiten Durchschnitt von ca. 25%.

Die Auswertung der Hauptverhandlungsprotokolle dreier Hauptverhandlungen
hat in einer anderen Untersuchung ergeben, dass die außergewçhnliche L�nge
der drei Hauptverhandlungen auf das Zusammenwirken mehrerer Ursachen zu-

490 Ter Veen, H.: Strukturanalyse strafrechtlicher Großverfahren am Landgericht Hamburg. Schrif-
ten der Vereinigung f�r Rechtssoziologie; Band 23. Baden-Baden 1998.
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r�ckzuf�hren ist.491 Sie betreffen u. a. umfangreiche Verfahrensgegenst�nde, sehr
kurze Verhandlungszeiten je Sitzungstag, rechtsmissbr�uchliche, jedenfalls ex-
zessive Inanspruchnahme des Ablehnungsrechtes, exzessive Inanspruchnahme
sonstiger Antragsrechte und des Fragerechts durch die Verteidigung im Verfah-
ren, umfangreiche Beweisaufnahme zur Verwertbarkeit von Gest�ndnissen im
Verfahren, Belastung der Hauptverhandlungen in zwei Verfahren mit Vorg�ngen,
die auch außerhalb einer Hauptverhandlung h�tten erledigt werden kçnnen. Die
rechtliche Bewertung zeigt, dass entscheidende Ursachen f�r Verfahrensverzçge-
rungen de lege lata und de lege ferenda auch ohne Eingriffe in das Beweisantrags-
recht und andere substantielle Verteidigungsrechte ausger�umt werden kçnnen.

Eine umfassende Untersuchung zu den Faktoren, die die Dauer des Strafverfah-
rens bestimmen geht auf das Bundesjustizministerium der Justiz zur�ck und
wurde vomHeidelberger Institut f�r Kriminologie sowie von der Fachhochschule
der Polizei Villingen-Schwenningen durchgef�hrt.492 Untersucht wurden je 250
Strafakten aus 4 Landgerichtsbezirken, die Ballungsgebieten zuzuordnen sind.
Die Auswahl erfolgte nach der Erstellung von Clustern und bezog sich auf Dort-
mund, Frankfurt, M�nchen I sowie Karlsruhe. Die differenzierte und multivariate
Analyse des Datenmaterials hat ergeben, dass die Tatschwere 18% der Varianz in
der Gesamtverfahrensdauer erkl�rt sowie 12% der Varianz in der Dauer der
Hauptverhandlung. Die Komplexit�t des Sachverhalts erkl�rt freilich 40% der
Varianz in der Dauer der Hauptverhandlung. Dagegen werden 28% der Variation
in der Dauer der Hauptverhandlung durch Aktivit�ten der Verteidigung erkl�rt.
Die rechtspolitischen �berlegungen resultieren in dem Hinweis, dass fundamen-
tale Ver�nderungen durch die Ergebnisse nicht begr�ndbar seien. Die Befunde
decken sich im Wesentlichen mit den bisherigen Ergebnissen der auf die Erkl�-
rung der Dauer bezogenen empirischen Forschung.

Auf die Problematik langer Strafverfahren sowie deren Gr�nde und Folgen kon-
zentriert sich eine Untersuchung von Pillmann.493 Seit den 70er Jahren bildete
sich nach den hier vorliegenden Erw�gungen eine konfliktreiche, bis zu persçn-
lichen Feindseligkeiten reichende Verhandlungsf�hrung zwischen Gericht und
Staatsanwaltschaft auf der einen und Angeklagten und Verteidiger auf der ande-
ren Seite heraus, bei denen dieWahrnehmung prozessualer Befugnisse h�ufig nur
als �ußeres Kleid f�r die Verfolgung von tats�chlich verfahrensfremden Zielen
diente (Demonstrationsprozesse; Prozesse gegen Terroristen und politisch moti-
vierte Gewaltt�ter). In der Folgezeit habe sich das entwickelt, was heute als Kon-
fliktverteidigung oder dysfunktionale Prozesspraktiken bezeichnet wird (so z. B.

491 Nehm, K., Senge, L.: Ursachen langer Hauptverhandlungen – dargestellt am Beispiel von 3
Strafverfahren. NStZ 18 (1998), S. 377–389.

492 Dçlling, D., Feltes, Th., Dittmann, J., Laue, Ch., Tçrnig, U.: Die Dauer von Strafverfahren vor
den Landgerichten. Eine empirische Analyse zur Rechtswirklichkeit von Strafverfahren in der
Bundesrepublik Deutschland. Kçln 2000.

493 Pillmann, K.: Das Problem langer Strafverfahren. Deutsche Richterzeitung 76 (1998),
S. 511–517.
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der so genannte D�sseldorfer Kurdenprozess, das Stuttgarter Neonazi-Verfahren,
der Wiesbadener Vergewaltigungsprozess, der Prozess von Solingen etc.). Hier-
bei sei vor allem das Prozessrecht der Richterablehnung wegen Befangenheit
bei großen, medienwirksamen Prozessen geradezu zum Ritual erstarrt. Die
durchschnittliche Verfahrensdauer sei daher seit Jahren kontinuierlich gestiegen.
Zwei-, drei- und vierj�hrige Hauptverhandlungen seien keine Seltenheit mehr.
Auffallend seien hierbei jedoch die regionalen Unterschiede der Verfahrensdauer
bei dem Vergleich verschiedener Landgerichtsbezirke. Auch wenn solche Pro-
zesse mit extensiver Ausnutzung (fast schon Missbrauch) der Prozessrechte Ein-
zelf�lle blieben, so pr�gten sie doch das Bild der Justiz in der çffentlichen Mei-
nung und kçnnten deshalb zu einem Ansehens- und Glaubw�rdigkeitsverlust
des Rechtsstaats allgemein und der Justiz im Besonderen beitragen. Weiter brin-
gen die lang andauernden Verfahren die Justiz in Konflikt mit wesentlichen
Grunds�tzen eines Rechtsstaates wie dem Beschleunigungsgebot und der Pflicht
zur Achtung der Menschenw�rde.

Dçlling legt den Analysen der Verfahrensdauer die Justizstatistik zugrunde und
zieht hieraus den Schluss, dass die Justiz in den letzten Jahren erheblichmehrVer-
fahren zu bearbeiten hatte. Andererseits habe die Zunahme in der Zahl der Ver-
fahren aber nur in einem verh�ltnism�ßig begrenzten Ausmaß zu einer Verl�nge-
rung der Verfahren gef�hrt. Die Dauer der Strafverfahren vor den Amtsgerichten
und in der Berufungsinstanz habe sich verl�ngert, wobei allerdings die durch-
schnittliche Zahl der Hauptverhandlungstage im Wesentlichen konstant geblie-
ben ist. Bei den von den Landgerichten in erster Instanz erledigten Verfahren
hat ausweislich der empirischen Befunde die durchschnittliche Zahl der Haupt-
verhandlungstage zugenommen, die durchschnittliche Gesamtverfahrensdauer
hat sich allerdings nicht wesentlich ver�ndert. Beim BGH ist eine Verl�ngerung
solcher Revisionsverfahren zu verzeichnen, die durch Urteil entschieden werden.
Ein wesentlicher Grund f�r diese Entwicklung wird in gravierenden Ver�nderun-
gen der justiziellen Erledigungsstrukturen gesehen. Denn die Justiz erledige
Strafverfahren zunehmend durch Opportunit�tseinstellungen und verzichte da-
rauf, Hauptverhandlungen durchzuf�hren. Damit ist die m�ndliche Hauptver-
handlung zur Ausnahme, die Erledigung von Strafrechtsf�llen im schriftlichen
Verfahren oder durch Diversion zur Regel geworden. Auch in der Revisions-
instanz wird in aller Regel nicht durch Urteil nach Hauptverhandlung, sondern
im schriftlichen Beschlussverfahren entschieden. Die Justiz hat somit – so ist
die Folgerung von Dçlling – auf die Zunahme der Verfahren durch eine Ausdeh-
nung der weniger fçrmlichen Erledigungen reagiert und hat damit ein gravieren-
des Anwachsen der Verfahrensdauer verhindert.494

494 Dçlling, D.: �ber die Beschleunigung des Strafverfahrens. In: Eser, A., Goydke, J., Maatz, Kurt
R., Meurer, D. (Hrsg.): Strafverfahrensrecht in Theorie und Praxis; Festschrift f�r Lutz Meyer-
Gossner zum 65. Geburtstag. M�nchen 2001, S. 101–125.
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Fragestellungen der Verfahrensdauer werden auch im Zusammenhang mit Diver-
sionsmodellen aufgegriffen.495 Nach Einf�hrung eines intervenierenden Diver-
sionsmodells konnte eine erhebliche Reduzierung der Verfahrensdauer gegen-
�ber gleichgelagerten Verfahren festgestellt werden. W�hrend die geringste Ver-
fahrensdauer bei der folgenlosen Einstellung des Verfahrens (§ 45 II Nr. 2 JGG)
mit 8 Wochen Dauer zwischen Tatbegehung und staatsanwaltschaftlicher Erledi-
gung zu verzeichnen war, nahm das Verfahren der schriftlichen Ermahnung 1986
lediglich 4 Wochen, das Verfahren der m�ndlichen Ermahnung lediglich 5 Wo-
chen in Anspruch. Wesentlich l�nger dauerte das justizielle Verfahren nach einer
Abgabe an den Jugendrichter gem. § 45 I JGG. Mit Abstand die l�ngste Verfah-
rensdauer wies das formelle Verfahren nach Erhebung einer Anklage mit 15 Wo-
chen auf. Auf verfahrensverk�rzende Wirkungen von Diversionsmodellen ver-
weist im �brigen auch die Studie von Hering/Sessar zu den verschiedenen Mçg-
lichkeiten und Modellen der Nutzung des § 45 JGG, die sich insbesondere mit
dem „L�becker Modell“ im Vergleich zu den Diversionsprogrammen in Kçln,
Braunschweig und Hamburg befasst.496

Fasst man die Forschung zusammen, so d�rfte sich das Problem der langen Straf-
verfahren konzentrieren auf solche Prozesse, die durch eine grçßere Anzahl von
Beschuldigten oder eine Vielzahl von Taten, durch die Verflechtung der Beschul-
digten, sei es in einer kriminellen Organisation, sei es in einer legalen Organisa-
tion, durch rationalen und instrumentellen Umgang der Beschuldigten mit Straf-
recht und dem Strafverfahren, teilweise auch durch soziale und wirtschaftliche
Macht der Beschuldigten/Angeklagten gepr�gt sind. Gerade die beiden zuletzt
genannten Merkmale �ußern sich offensichtlich in einer erhçhten Konfliktbereit-
schaft im Prozess, die dann auch als exzessives Verteidigungsverhalten auffallen
kann.

6.9.2 Ver�nderungen des Strafverfahrens

Ver�nderungen im Strafverfahren sind vor allem im Hinblick auf den Wandel in
den Erledigungsformen untersucht worden. Heinz hat hierzu eine Untersuchung
vorgelegt, die an Hand der Daten der beiden Justizgesch�ftsstatistiken durch-
gef�hrt wurde. Hierbei zeigt sich, dass sich die Verfahrensdauer nicht wesentlich
ge�ndert hat. Es zeigt sich aber auch, dass das Strafverfahrenvor allem einenAus-
filterungsprozess darstellt, und selbst in den F�llen, in denen die Polizei ein Ver-
fahren als „aufgekl�rt“ abgibt, jedes dritte Verfahren von der StA mangels „hin-
reichenden Tatverdachts“ eingestellt wird. Es zeigt sich ferner, dass derAnstieg in

495 Matheis, B.: Intervenierende Diversion. Eine empirische Untersuchung unterschiedlicher Ver-
fahrens- und Reaktionsalternativen in Jugendstrafverfahren im Landgerichtsbezirk Kaiserslau-
tern. Mainz 1991.

496 Hering, E., Sessar, K.: Praktizierte Diversion. Das „Modell L�beck“ sowie die Diversionspro-
gramme in Kçln, Braunschweig und Hamburg. Hamburger Studien zur Kriminologie; Band 7.
Pfaffenweiler 1990.
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der Gesch�ftsbelastung – also der Anstieg „registrierter Kriminalit�t“ – fast aus-
schließlich durch Opportunit�tseinstellungen und fast ausschließlich durch die
StA aufgefangen worden ist. Es zeigt sich schließlich, dass sich die Balance zwi-
schen Staatsanwaltschaft und Richter deutlich verschoben hat, dass die StA in-
zwischen nicht nur „Richter vor dem Richter“ ist, sondern h�ufig an die Stelle
des Richters tritt. Der Regelfall des Strafverfahrens ist deshalb heute entweder
ein informelles oder ein vereinfachtes Verfahren ohne m�ndliche Hauptverhand-
lung. Die Analyse der Justizgesch�ftsstatistik weist aber auch darauf hin, dass die
verf�gbaren Daten f�r eine differenzierte Darstellung und Bewertung der Straf-
verfahrenswirklichkeit weitgehend unzureichend sind. Dies beruht zum einen
darauf, dass diese Statistiken zu undifferenziert sind und zu wenige Verfahrens-
variablen erhoben werden. Dass sich, wie festgestellt wurde, weder die durch-
schnittliche Verfahrensdauer noch der Anteil der Verfahrenmit �berdurchschnitt-
lich langer Dauer erhçht hat, besagt wenig, solange nicht nach einzelnen Erledi-
gungsformen differenziert werden kann. Ohne Angaben zu den Delikten, die den
Verfahren zugrundeliegen, und ohne Angaben zu Alter und Geschlecht der Be-
schuldigten ist es weder mçglich zu erkennen, bei welchen Tat- und T�tergruppen
vor allem von informellen Erledigungsformen und vereinfachten Verfahren Ge-
brauch gemacht wird, noch l�sst sich die relativeBedeutung derVerfahrenmit Be-
teiligung des Verletzten – Nebenklage, Privatklage und Adh�sionsverfahren – be-
urteilen. Zum anderen beruht dies darauf, dass nur die abschließende Entschei-
dung der StA und der das VerfahrenvorGericht letztlich einleitende Antrag, nicht
aber der tats�chliche Gebrauch der Sonderformen des Regelverfahrens erfasst
werden. Auch deshalb ist es unmçglich festzustellen, wie h�ufig etwa das be-
schleunigte Verfahren oder das vereinfachte Jugendverfahren genutzt werden.497

6.9.3 Kooperation und Verfahren

Kooperationsbezogene Untersuchungen sind vereinzelt durchgef�hrt worden.
Explizit aufgeworfen wird die Kooperationsfragestellung in einer empirischen
Untersuchung zur Jugendgerichtshilfe498, wobei es im Wesentlichen um die Ko-
operation zwischen jugendlichem Beschuldigten und der Jugendgerichtshilfe
geht. Eine Kontaktnahme mit dem Jugendlichen erfolgt nach den Befunden der
Untersuchung �berwiegend erst nach der Anklageerhebung. Unterschiede erge-
ben sich dabei im regionalen Vergleich. Bei knapp 7% der kontaktierten Jugend-
lichen kann kein Kontakt aufgebaut werden. Im Mittel werden 1,4 Gespr�che ge-
f�hrt bei durchschnittlich 75Minuten Gesamtdauer. Wichtigster Gespr�chspunkt
ist dabei die Einsch�tzung des Hilfebedarfs. Ganz �berwiegend existieren im �b-

497 Heinz,W.: Die Strafverfahrenswirklichkeit im Spiegel der Justizgesch�ftsstatistiken. In: Duttge,
G., Geilen, G.,Meyer-Goßner, L.,Ward, G. (Hrsg.): Ged�chtnisschrift f�r Ellen Schl�chter. Kçln
2002, S. 691–726.

498 Trenczek, Th.: Jugendhilfe und Strafjustiz. Ergebnisse der bundesweiten JGH-Umfrage zur Ko-
operation im Jugendstrafverfahren. Monatsschrift f�r Kriminologie und Strafrechtsreform 83
(2000), S. 259–279.
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rigen keine Dienstanweisungen, die zur Erstellung eines Berichts (an die Jugend-
justiz) verpflichten w�rden. Bei der Nennung von Gr�nden, weshalb ein Bericht
unterbleibt �berwiegen: kein Kontakt zum Jugendlichen, Diversion/Einstellung
(und damit keine Hauptverhandlung).

Die Untersuchung der Praxis des Stuttgarter Haus des Jugendrechts499, in dem ein
Kooperationsmodell zum Ausdruck kommt, kommt zu dem Ergebnis, dass die
durchschnittliche Bearbeitungszeit der F�lle im Projekt 55 Tage betr�gt; nach
43 Kalendertagen ist die H�lfte der Verfahren abgeschlossen. F�r diejenigen jun-
gen Menschen, deren Straftaten eine Anklage nach sich zieht, ergeben sich l�n-
gere Gesamt-Bearbeitungszeiten im „Haus des Jugendrechts“. Zu bedenken
wird dabei gegeben, dass es sich meist schon ummittlere oder sogar schwere Auf-
f�lligkeiten handelt. ImDurchschnitt liegt nach 102Kalendertagen eine Entschei-
dung des Gerichts vor. Betrachtet man die Zeiten, die von der Staatsanwaltschaft
zwischen dem Eingang der Hauptmeldung und der Abschlussverf�gung bençtigt
werden, so ergeben sich recht kurze Bearbeitungszeiten: Im Durchschnitt 17 Ta-
ge, nach 6 Tagen ist die H�lfte der Verfahren erledigt. Dies d�rfte davon herr�h-
ren, dass gleichzeitig mit dem Eingang des Verfahrens bei der Polizei die Staats-
anwaltschaft eingeschaltet wird und damit eine Vorlaufzeit hat. Insgesamt l�sst
sich feststellen, dass die Verfahren im „Haus des Jugendrechts“ „beeindruckend
schnell“ bearbeitet werden. Zur Verfahrenserledigung beim Amtsgericht Bad
Cannstatt wird als positives Ergebnis dar�ber hinaus festgestellt, dass lediglich
in sechs F�llen eine vollstreckbare Jugendstrafe ausgesprochen wurde.

Die Zusammenarbeit zwischen Polizei und Staatsanwaltschaft hat eine weitere
Studie zum Gegenstand. Hier geht es um Fragen der Datenerhebung und -weiter-
gabe von der Polizei an die Staatsanwaltschaft. Die interviewten Kriminalpolizei-
beamten gaben an, dass sie nur Daten zur Strafverfolgung, aber nicht zur vorbeu-
genden Verbrechensbek�mpfung erheben. Bis auf einen Kriminalpolizeibeamten
wiesen alle Interviewten darauf hin, dass s�mtliche erhobenen Daten an die StA
weitergegeben werden. Bei den interviewten Staatsanw�lten war allerdings nur
ungef�hr die H�lfte der Ansicht, dass sie alle zur Strafverfolgung bençtigten Da-
ten erhalten. Die �brigen Staatsanw�lte vertraten die Ansicht, dass die Kriminal-
polizei Daten „zur�ckh�lt“. Von den meisten Staatsanw�lten wurde dies aber
nicht als Problem angesehen. Es wurde aber kritisch angemerkt, dass „die Polizei
offensichtlich eine Einsch�tzung vornimmt, welche Daten die StA �berhaupt be-
nçtigt“. Im Hinblick auf die Bearbeitungsoptimierung wirkt sich nach Einsch�t-
zung der Kriminalpolizei die Fluktuation in den OP-Abteilungen (Abteilungen

499 Schairer, M.: Das „Haus des Jugendrechts“ in Stuttgart. Modellprojekt einer ganzheitlichen
behçrden�bergreifenden Zusammenarbeit. In: Die Strafrechtsprofessoren der T�binger Juris-
tenfakult�t und das Justizministerium Baden-W�rttemberg (Hrsg.): Ged�chtnisschrift f�r Rolf
Keller. T�bingen 2003, S. 253–269; vgl. auch Glauben, Paul J.: „Haus des Jugendrechts“ f�hrte
zur Verfahrensbeschleunigung – Abschlussbericht des Stuttgarter Modellprojekts vorgestellt –
Prinzipielle Eignung nur f�r den st�dtischen Bereich. Deutsche Richterzeitung 81 (2003),
S. 254–255.
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zur Bek�mpfung der BtM-Delikte) nachteilig auf die Bearbeitung der Verfahren
aus. Durch zu viele „Berufsanf�nger“ und den h�ufigen Wechsel der Staats-
anw�lte w�rden der Aufbau von persçnlichen Kontakten erschwert, die f�r eine
gute Zusammenarbeit als wichtig bezeichnet wurden. Ein Problem, bei dem rela-
tiv einfach Lçsungenmçglich w�ren, sei die Optimierung der „Betriebswege“. Es
dauere zu lange (ca. eineWoche), bis ein Aktenzeichen bei der Staatsanwaltschaft
vergeben wird. In dieser Zeit sei ein Zugriff auf die Akten kaum mçglich. Gene-
rell sollte der Zugriff auf die Akten jederzeit mçglich sein, um damit die Weiter-
f�hrung der Ermittlungen zu ermçglichen. Ein weiteres Problem aus Sicht der
Kriminalpolizei ist die Einteilung zum Sitzungsdienst bei der Staatsanwaltschaft.
Vor Gericht erscheint i. d. R. nicht der Staatsanwalt, der das Verfahren bearbeitet
hat, sondern ein eingeteilter Staatsanwalt, der sich mit den oft unvollst�ndigen
Handakten auf den Prozess vorbereitet hat. Die Analyse der verfahrensbezogenen
Ermittlungsvorgaben an die Kriminalpolizei ergab, dass die Ermittlungsvorgaben
von der StA in der Regel als schriftliche Auftr�ge im Rahmen der �bersendung
der Akten erteilt werden, wobei teilweise das Problem gesehen wird, dass die
handschriftlichen Vermerke nicht leserlich sind. Telefonische Auftr�ge werden
nach den Daten �ußerst selten erteilt. F�r die Kriminalpolizei stellen sich ca.
90% der Vorgaben als „plausibel“ und nachvollziehbar dar; nur selten werden
demnach oberfl�chliche oder nicht verst�ndliche Auftr�ge (z. B. Durchf�hrung
weiterer Ermittlungen ohne n�here Erl�uterungen) moniert. Die Kriminalbeam-
ten hatten zudem bei einigen Verfahren den Eindruck, dass von den Staatsanw�l-
ten Ermittlungsvorgaben gemacht werden, obwohl diese den Inhalt der Akte nicht
genau kannten. Teilweise w�rden außerdem aufgrund der �berlastung der StA
Nachermittlungen angeordnet, die zwar aussichtslos seien, aber offensichtlich
mit dem Ziel erfolgten, die Akten dort „vom Tisch“ zu bekommen. Die Staats-
anw�lte gaben an, dass der Kriminalpolizei konkrete Vorgaben gegeben w�rden.
Die Staatsanw�lte wiesen darauf hin, dass es der Kriminalpolizei dann wieder ob-
liege, dieseVorgaben nachMaßgabe ihrer taktischenGesichtspunkte durchzuf�h-
ren. Was die Rolle der Staatsanwaltschaft als „Herrin des Verfahrens“ betrifft, so
gaben alle interviewten Kriminalpolizeibeamten an, dass die StA erst „Herrin des
Verfahrens“ wird, wenn sie offiziell Kenntnis von dem Sachverhalt erh�lt und
dass die Kriminalpolizei bis zu diesem Zeitpunkt „die Ermittlungen selbst steu-
ert“. Manche Polizeibeamte bewerteten die Bezeichnung als „reine Floskel“,
da die Vorgaben der Staatsanw�lte kaum �ber die Vorschl�ge der Kriminalpolizei
hinausgingen und die Kriminalpolizei damit bestimme, „was in der Akte pas-
siert“. Eine Aufweichung des Legalit�tsprinzips durch das Recht zur Verfahrens-
einstellung durch die Polizei wird von den befragten Beamten bis auf eine Aus-
nahme abgelehnt. Ganz �berwiegend sind die Befragten der Auffassung, dass
eine Verfahrenseinstellung durch die KP nicht sinnvoll ist. Die Befangenheit
von KP-Beamten und die Korruptionsgefahr werden als Begr�ndung genannt.500

500 Weidmann, Th.: Die Zusammenarbeit von Polizei und Staatsanwaltschaft – Untersuchung eines
nicht immer problemlosen Verh�ltnisses. Kriminalistik 55 (2001), S. 378–390.
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Kooperation spielt allerdings neuerdings im Zusammenhang mit Gewinnermitt-
lungsmaßnahmen eine bedeutsame Rolle. Freilich hat sich bislang zwar empiri-
sche Forschung mit der Entstehung des Tatverdachts bei Geldw�sche sowie der
Effizienz von Ermittlungen im Zusammenhang mit Gewinnabschçpfungsmaß-
nahmen befasst, doch blieben dabei die Funktion und Rolle der so genannten
Finanzermittlungsgruppen oder Gemeinsamen Ermittlungsgruppen, die die Steu-
erfahndung beispw. einschließen, eher randst�ndig.501

Andere Formen der Zusammenarbeit, vor allem die grenz�berschreitende Zu-
sammenarbeit zwischen Polizei- und Strafverfolgungsbehçrden werden bislang
empirisch ebenfalls kaum aufgegriffen. Eine Studie befasst sich bislang mit
grenz�berschreitender polizeilicher Kooperation im Grenzbereich Belgien/
Nordrhein-Westfalen.502 Die Befunde dieser Studie, die auf einer Befragung bel-
gischer Polizisten beruht, weisen darauf hin, dass – erwartungsgem�ß – infor-
melle Wege der Zusammenarbeit bevorzugt werden und dass grenz�berschrei-
tende Kontakte als das eigentliche (Kooperations-) Kapital angesehen werden.
Dieses Kapital wird geh�tet und gepflegt, weil es ermçglicht, als schwerf�llig be-
trachtete formelle Wege der Kooperation zu vermeiden und statt dessen direkte,
als nutzbringend angesehene Zusammenarbeit in die Wege zu leiten. Ferner liegt
nunmehr eine empirische Studie zur deutsch-franzçsischen Polizeikooperation
vor, die sich allerdings nicht auf strafrechtliche Ermittlungsverfahren konzen-
triert.503

Ansatzweise werden Voraussetzungen und Folgen der polizeilichen Zusammen-
arbeit in Europa auch an Hand der Daten des SIS aus deutscher Perspektive �ber-
pr�ft.504 Danach nehmen sowohl die Anzahl in das SIS eingestellter Fahndungen
als auch die Anzahl der erzielten „Treffer“ im Zeitraum 1995 bis 1998 betr�cht-
lich zu. Freilich handelt es sich hier um eine beschreibende Analyse der SIS Da-
tens�tze, aus denen sich Evaluationsfragestellungen im Hinblick auf kausale Zu-
sammenh�nge kaum �berpr�fen lassen.

6.9.4 Verfahren und Pr�vention/R�ckfall

Die pr�ventiveOrientierung des Strafrechts zeigt sich auch inAnnahmen, die sich
auf Zusammenh�nge zwischen Strafverfahren und dem R�ckfall beziehen. Die
theoretischen Grundlagen finden sich einmal in den Konzepten des labeling
approach, zum anderen in Pr�ventionstheorien, die vor allem einen positiven
Zusammenhang zwischen der Verfahrensdauer und R�ckf�lligkeit vermuten.
Im Zeitraum der Untersuchung fallen zun�chst R�ckfalluntersuchungen auf,

501 Vgl. hierzu Kilchling, M.: a. a. O., 2001.
502 Brammertz, S.: Grenz�berschreitende polizeiliche Zusammenarbeit am Beispiel der Euregio

Maas-Rhein. Freiburg 1999.
503 Maguer, A.: Les fronti�res int�rieures de Schengen. Freiburg 2004.
504 Tuffner, M.: Das Schengener Informationssystem. Ein Quantensprung der polizeilichen Fahn-

dung in Europa. Kriminalistik 54 (2000), S. 39–43.
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die sich auf den T�ter-Opfer-Ausgleich beziehen. Eine Untersuchung geht davon
aus, dass sich ein erfolgreicher T�ter-Opfer-Ausgleich in einer geringeren R�ck-
fallquote auswirke. Wegen der Lçschung der Eintragungen im Erziehungsregis-
ter f�r Beschuldigte, die das 24. Lebensjahr vollendet haben, konnte in die Un-
tersuchung lediglich eine recht geringe Zahl von 85 erfolgreichen Ausgleichsf�l-
len, 44 gescheiterten Ausgleichsf�llen und 140 F�llen in der Vergleichsstich-
probe ausgewertet werden. Ein g�nstiger Zusammenhang zwischen TOA und
Legalbew�hrung sei deshalb mit dieser Untersuchung nicht endg�ltig abge-
sichert. Bef�rchtungen, durch den TOA kçnnte die Pr�ventionswirkung des
Strafrechtes geschw�cht werden, f�nden in dieser Untersuchung jedoch keinen
R�ckhalt.505

Eine weitere Untersuchung zum R�ckfall nach T�ter-Opfer-Ausgleich verweist
auf hohe Erfolgsquoten im Hinblick auf die Legalbew�hrung. 74% der Proban-
den, bei denen das Verfahren nach einem T�ter-Opfer-Ausgleich eingestellt wur-
de, wurden nicht mehr im Zentralregister registriert. Die Auswertung zeigt ferner,
dass sich die R�ckfallquoten der Altersklassen unterscheiden. W�hrend 9% der
Erwachsenen r�ckf�llig wurden, lag der Anteil der R�ckf�lligen bei den Jugend-
lichen bei 42%. Freilich ist dies erwartungsgem�ß. Bei den Heranwachsenden
wurden 27% r�ckf�llig. Die Untersuchungsergebnisse werden weiterhin so inter-
pretiert, dass die spezialpr�ventive Wirkung des T�ter-Opfer-Ausgleichs im Ver-
gleich mit R�ckfallauswertungen nach anderen Sanktionen nicht schw�cher aus-
falle. Dies wird damit erkl�rt, dass der Beschuldigte sich im Rahmen des Ver-
fahrens mit seiner Tat und damit auch mit dem Opfer auseinandersetzen m�sse.
Dadurch bekomme das Opfer eine persçnliche Gestalt, dem T�ter wird die Ent-
personalisierung des Opfers verwehrt, er m�sse deshalb die Verantwortung f�r
sein Handeln �bernehmen. Es sei davon auszugehen, dass diese innere Betei-
ligung gerade im Vergleich zu anderen Sanktionen resozialisierungsfreundlich
wirke. Bei der Forderung nach einer h�ufigeren Anwendung des T�ter-Opfer-
Ausgleichs m�sse allerdings darauf geachtet werden, dass die Qualit�t des Ver-
fahrens durch die vermehrte Anwendung nicht leide. Die Ergebnisse der Studie
weisen darauf hin, dass die Legalbew�hrung bei solchen Probanden besser ist,
die im Rahmen des T�ter-Opfer-Ausgleichs ein formales Gespr�ch mit dem Op-
fer unter Mithilfe einer Vermittlungsperson gef�hrt haben. Der persçnliche Kon-
takt zwischen den Tatbeteiligten wird deshalb f�r den Erfolg des T�ter-Opfer-
Ausgleichs-Verfahrens als unerl�sslich bezeichnet.506

505 Dçlling, D., Hartmann, A., Traulsen, M.: Legalbew�hrung nach T�ter-Opfer-Ausgleich im Ju-
gendstrafrecht. Monatsschrift f�r Kriminologie und Strafrechtsreform 85 (2002), S. 185–193.

506 Keudel, A.: Die Effizienz des T�ter-Opfer-Ausgleichs – �berpr�ft an Hand einer R�ckfallunter-
suchung. Bew�hrungshilfe 48 (2001), S. 302–310.
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6.9.5 Verfahren und Ungleichbehandlung

In der bislang referierten empirischen Strafverfahrensforschung wurde an ver-
schiedenen Stellen auf Fragestellungen eingegangen, die mit Ungleichbehand-
lung undUnterschieden in der Anwendung des Strafverfahrens- und desmateriel-
len Rechts zusammenh�ngen. Tats�chlich wird die Frage der Ungleichbehand-
lung vor allem bei der Diversion und bei der Strafzumessung erçrtert; Fragestel-
lungen zurUngleichbehandlung tauchen dann auf, wenn es umKonsequenzen des
Immigrationsstatus, der Zugehçrigkeit zu ethnischen Minorit�ten oder der Ge-
schlechtszugehçrigkeit geht.

Im Hinbick auf Diversionspraktiken ist die Frage der Gleichbehandlung ins-
besondere von Heinz intensiv untersucht worden. Hier zeigt ein L�ndervergleich,
dass sich das kriminalpolitische Konzept der Diversion insgesamt und insbeson-
dere auch in den neuen L�ndern durchgesetzt hat. Die neuen L�nder haben, wird
von den Stadtstaaten abgesehen, sogar die hçchste Diversionsrate. Der L�nder-
vergleich zeigt ferner, dass – entgegenvielfach ge�ußerter tagespolitischer Forde-
rungen – die Einbeziehung der Heranwachsenden in das Jugendstrafrecht, ins-
besondere bei schweren und schwersten Straftaten, die Regel und nicht die Aus-
nahme ist. Im L�ndervergleich zeigen sich Unterschiede vor allem bei leichter
und mittlerer Kriminalit�t, wo Gesichtspunkten der Arbeitsçkonomie wohl eher
Beachtung geschenkt wird. Die sach- und fachkundige Praxis der Jugendgerichte
stellt sich damit nachAuffassung vonHeinz in einen deutlichen Gegensatz zu den
in den letzten Jahren immer wieder ge�ußerten Forderungen nach einemVerzicht
auf die differenzierteren Reaktionsmçglichkeiten des JGG auf die Straftaten He-
ranwachsender. Zwischen den L�ndern bestehen dann extreme Unterschiede in
der Handhabung der Einstellungsmçglichkeiten des JGG, die erstens deutlich
grçßer sind als die Unterschiede, die sich in der Praxis des allgemeinen Straf-
rechts beobachten lassen, und die zweitens – jedenfalls in diesemAusmaß – nicht
durch Unterschiede in den Tat- oder T�termerkmalen erkl�rbar sind. Diese Unter-
schiede sind �ber die Jahre hinweg nicht geringer geworden; das angestrebte Ziel
der Angleichung und Vereinheitlichung ist durch die Diversions-Richtlinien der
L�nder nicht erreicht worden. Zwischen den L�ndern bestehen ferner erhebliche
Unterschiede im Gebrauch vor allem von freiheitsentziehenden Sanktionen.
DurchUnterschiede in den Tat- oder T�termerkmalen d�rfte dies nach den Befun-
den dieser Studie, jedenfalls in diesem Ausmaß, ebenfalls kaum erkl�rbar sein.
Denn sonst m�sste in den L�ndern mit einem �berdurchschnittlich hohen Anteil
von Diversion der Anteil der freiheitsentziehenden Sanktionen unter den Ver-
urteilten deutlich hçher sein, weil – erwartungsgem�ß – relativ mehr schwere
F�lle zur Anklage undVerurteilung kommen. Dem ist aber nicht so. Deutlichwer-
den diese Unterschiede vor allem bei Bezugnahme auf die Gesamtzahl der Sank-
tionierten. Von 100 (informell oder formell) Sanktionierten werden in Hamburg
nur 2, in Bayern aber 12 zu station�ren Sanktionen verurteilt.Worauf immer diese
Unterschiede zur�ckzuf�hren sein mçgen, jedenfalls auf Unterschiede in der
Schwere der Tat- und T�termerkmale d�rften sie – in diesem Ausmaß – nicht zu-
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r�ckgef�hrt werden kçnnen. Der L�ndervergleich zeigt deshalb, dass auch inso-
weit eine im Wesentlichen einheitliche Sanktionierungspraxis nicht besteht.507

6.10 Fragen der Strafvollstreckung

Fragen der Strafvollstreckung werden an Hand verschiedener Sanktionen thema-
tisiert. Eine bereits seit den sechziger Jahren aufmerksam verfolgte Strafvollstre-
ckungsfragestellung betrifft dabei die Geldstrafe bzw. die Ersatzfreiheitsstrafe.
Dies ist nicht weiter erstaunlich, denn die Geldstrafe hat sich seit ihrer Einf�hrung
zur h�ufigsten Sanktion bei erwachsenen Straft�tern entwickelt. Insoweit konzen-
triert sich seit den achtziger Jahren die Forschung zur Implementation der Geld-
strafe auf das Vollstreckungsverfahren, wobei es insbesondere um Projekte zur
Ableistung gemeinn�tziger Arbeit geht508 und dabei um die Frage, wie sich An-
s�tze zur Ersetzung der Ersatzfreiheitsstrafe durch Ableistung gemeinn�tziger
Arbeit bew�hrt haben.509 Eine Begleitstudie zu einemM�nsteraner Projekt zeigt,
dass der Anteil der als positiv zu bewertenden Vollstreckungs-Verl�ufe bei 65%
liegt. Jedoch entsteht ein gewichtiges Problem in der Interpretation der hier ana-
lysiertenDaten imFehlen einer geeignetenKontrollgruppe, die erst aufzeigen las-
sen kçnnte, ob und inwieweit der als positiv beurteilte Verlauf auf das Angebot
gemeinn�tziger Arbeit zur�ckgef�hrt werden kann oder ob hierf�r andere Gr�nde
ausschlaggebend sind. Den Stellenwert der Gemeinn�tzigen Arbeit in der Geld-
strafenvollstreckung greift auch eine umfassende Untersuchung von Feuerhelm
auf.510 Es zeigt sich, dass – ausgehend von den uneinbringlichen Geldstrafen –
die Gemeinn�tzige Arbeit mit 8,5% gegen�ber der Ersatzfreiheitsstrafe (14%)
und der Zahlung (77%) derzeit nur eine untergeordnete Stellung einnimmt.
Eine positive Bewertung der Gemeinn�tzigen Arbeit l�sst sich daraus ableiten,
dass die Mehrzahl der Betroffenen, die mit der Abarbeitung beginnen, die Strafe
vollst�ndig abarbeiten.Misserfolge – das heißt, Verb�ßungenvonErsatzfreiheits-
strafe nach Beginn von Gemeinn�tziger Arbeit – sind demgegen�ber selten. Be-
dingt durch verschiedene Organisationsformen der Gemeinn�tzigen Arbeit und
durch unterschiedliche Handlungsstile der Vollstreckungsbehçrden sind deut-
liche regionale Unterschiede in der Praxis der Abarbeitung von Geldstrafen fest-
zustellen.

507 Heinz, W.: Die jugendstrafrechtliche Sanktionierungspraxis im L�ndervergleich. In: Dçlling, D.
(Hrsg.): Das Jugendstrafrecht an derWende zum21. Jahrhundert – Symposiumzum80.Geburts-
tag von Dr. Rudolf Brunner am 17. Juni 2000 in Heidelberg. Berlin 2001, S. 63–97.

508 Janssen, H.: Die Praxis der Geldstrafenvollstreckung. Eine empirische Studie zur Implementa-
tion kriminalpolitischer Programme. Bielefelder Rechtsstudien – Schriftenreihe f�r Gesetz-
gebungswissenschaft, Rechtstatsachenforschung und Kriminalpolitik; Band 5. Frankfurt am
Main, Berlin, Bern, New York, Paris, Wien 1994.

509 Schwering, D., J�ttner, J.: Fachstelle zur Ableistung gemeinn�tziger Arbeit in M�nster. Bew�h-
rungshilfe 45 (1998), S. 357–363.

510 Feuerhelm, W.: Gemeinn�tzige Arbeit in der Geldstrafenvollstreckung. Bew�hrungshilfe 40
(1993); S. 200–208.
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Neuere Untersuchungen unterstreichen, dass Organisation und Angebot gemein-
n�tziger Arbeit praktikabel sind und dazu f�hren, dass Ersatzfreiheitsstrafen zu-
r�ckgedr�ngt werden.511

Eine andere Perspektive nimmt eine Hamburger Studie zum Kurzstrafenvollzug
und zur Bedeutung von Ersatzfreiheitsstrafe und gemeinn�tziger Arbeit aus der
Sicht der Betroffenen auf.512 Hier wird danach gefragt, was aus der Sicht der Ver-
urteilten dazu f�hrt, dass sie als Geldstrafenschuldner teilweise an der gemeinn�t-
zigen Arbeit vorbei in die Ersatzfreiheitsstrafe geraten und wie sie diesen Kurz-
strafenvollzug in offenen Hamburger Anstalten erleben. In der Hamburger Unter-
suchung ist bei insgesamt 54 Verb�ßern der Ersatzfreiheitsstrafe angegeben wor-
den, das Gericht habe in 22 F�llen und die Vollstreckungsbehçrde habe bei 6
Probanden Ratenzahlungen bewilligt. Aber auch diese so beg�nstigten Verurteil-
ten konnten (oder wollten) offensichtlich die Ersatzfreiheitsstrafe vermeiden.
Einzelne Beweggr�nde zeigen einen sehr unterschiedlichen persçnlichen Hinter-
grund (Ratenzahlung unterbrochen durch Krankenhausaufenthalt; Sozialhilfe-
satz zu gering, um davon noch Raten zahlen zu kçnnen; nicht schnell genug
eine Arbeit gefunden . . ..). Die Frage nach der Belastung durch die Ersatzfrei-
heitsstrafe und durch die kurze Freiheitsstrafe wurde sehr unterschiedlich beant-
wortet. 24 Probanden fanden die Ersatzfreiheitsstrafe weniger bzw. gar nicht be-
lastend. Wiederum 20 Insassen meinten, sie w�rden sie als belastend bzw. sehr
belastend erleben.W�hrend bei den Verb�ßern der Ersatzfreiheitsstrafe die Grup-
pengrçßen nicht sehr unterschiedlich ausfallen, ergibt sich bei den Gefangenen
mit einer kurzen Freiheitsstrafe ein klarer Schwerpunkt bei denjenigen, die die
Haft als belastend bzw. sehr belastend erlebten. Fast 6 von 10 Gefangenen ord-
neten sich bei diesen Kategorien ein. Bei den Kategorien „gar nicht“ oder „kaum
belastend“ dagegen waren es insgesamt nur 15 Probanden.

Eine differenzierte Analyse der Arbeitsvermittlung und ihrer Konsequenzen im
Rahmen der Geldstrafenvollstreckung bezog sich auf 1547 Klienten sozialer
Dienste in der Berliner Justiz, von denen sich 577 Klienten wegen einer Geld-
strafe beraten ließen. Bei 29% der Selbstmelder wurden Ratenantr�ge gestellt;
bei 67% wurden Antr�ge auf gemeinn�tzige Arbeit gestellt. Bei einer Arbeits-
losenquote von 90% sind Vollstreckungsprobleme erwartungsgem�ß. Die Ana-
lyse der Geldstrafenvollstreckung zeigt, dass 41% der Klienten die Geldstrafe
vollst�ndig abgeleistet haben; 19% haben eine gemeinn�tzige Arbeit aufgenom-
men, aber abgebrochen und auch ansonsten die Geldstrafe nicht beglichen. 8%
haben die Arbeit in eine Zahlungsvereinbarung umgewandelt; 17% wurden so-
fort in eine Ratenzahlung umgewandelt. 9% haben nicht reagiert. Insgesamt l�sst

511 D�nkel, F., Scheel, J., Grosser, R.: Vermeidung von Ersatzfreiheitsstrafen durch gemeinn�tzige
Arbeit durch das Projekt „Ausweg“. Bew�hrungshilfe 49 (2002), S. 56–72.

512 Villmow,B.: Kurze Freiheitsstrafe, Ersatzfreiheitsstrafe und gemeinn�tzigeArbeit. In: Albrecht,
H.-J., D�nkel, F., Kerner, H.-J., K�rzinger, J., Schçch, H., Sessar, K., Villmow, B. (Hrsg.): In-
ternationale Perspektiven inKriminologie und Strafrecht. Festschrift f�r G�nther Kaiser zum 70.
Geburtstag/ 2. Halbband, Berlin 1998, S. 1291–1324.
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sich ein R�ckgang von 14% bei Ersatzfreiheitsstrafen im Strafvollzug Berlin im
Vergleich erstes Halbjahr 2000 und erstes Halbjahr 2001 beobachten.513 Dieser
R�ckgang wird auf die Implementation der gemeinn�tzigen Arbeit zur�ck-
gef�hrt.

Thematisiert werden dann f�r das Vollstreckungsverfahren die Anwendungs-
strukturen der §§ 35, 36 BtMG514, zun�chst mit der Frage, in welchen F�llen es
zu einem Zur�ckstellungsantrag kommt. Die vergleichende Analyse der Proban-
den, die einen Zur�ckstellungsantrag gem. § 35 BtMG stellen und solcher, die
keinen Antrag stellen, ergibt keine Unterschiede entlang des Geschlechts. Anders
verh�lt es sich bei der Gruppe der ausl�ndischen Verurteilten; ausl�ndische Ver-
urteilte sind in der Gruppe der Antragsteller stark unterrepr�sentiert. Unter-
schiede bestehen weiterhin auch in der Art der zur Verurteilung f�hrenden Delik-
te. Die Antragsteller gem. § 35 BtMG wurden in der Regel zu Freiheitsstrafen
zwischen 2–3 Jahren verurteilt. H�ndler und Kuriere kommen bei den Antrags-
stellern im �brigen nicht vor. Bei zwei Dritteln der Antragsteller handelt es
sich um die Mischform der so genannten „H�ndlerkonsumenten“. In 86% der
F�lle ist Heroin die der Verurteilung zugrundeliegende Drogenart. Maßgeblich
f�r das Stellen eines Zur�ckstellungsantrags sind die konsumierte Droge, eine ge-
richtliche Therapieempfehlung und die festgestellte Bet�ubungsmittelabh�ngig-
keit. Der Begriff der Bet�ubungsmittelabh�ngigkeit gem. § 35 BtMG kann damit
auf eine Heroinabh�ngigkeit reduziert werden. Insgesamt werden in einem knap-
pen Drittel der einschl�gigen Verfahren Antr�ge auf eine Zur�ckstellung der
Strafvollstreckung gem. § 35 BtMG durch die Verurteilten oder deren Rechtsbei-
st�nde gestellt. In 84% der Antr�gewird diesen durch die Vollstreckungsbehçrde
stattgegeben und die Strafvollstreckung zugunsten einer Behandlung zur�ck-
gestellt. Wichtigste Gr�nde f�r eine Ablehnung der Zur�ckstellung durch die
Vollstreckungsbehçrde sind eine mangelnde Bet�ubungsmittelabh�ngigkeit der
Verurteilten und andere (noch offene) Verfahren, in denen mutmaßlich die Voll-
streckung der Freiheitsstrafe nicht zur�ckgestellt werden kann. Verweigerungen
der gerichtlichen Zustimmung zu einer von der Vollstreckungsbehçrde beabsich-
tigten Zur�ckstellung der Strafvollstreckung kommen nicht vor. Insgesamt zeigt
sich auch, dass nicht die Vollstreckungsbehçrde den g�nstigsten Zeitpunkt einer
�berleitung des Betroffenen aus dem Strafvollzug in eine Therapieeinrichtung
definiert, sondern ausschließlich der Abh�ngige selbst durch den Antrag auf Zu-
r�ckstellung. Schließlich ergibt sich aus der Untersuchung, dass die durchschnitt-
liche Dauer des Zur�ckstellungsverfahrens von Antragstellung bis zur Entschei-
dung ca. 40 Tage betr�gt.

Die Anwendung der Zur�ckstellung der Strafvollstreckung gem. §§ 35, 38 BtMG
durch die Strafrechtspraxis und das Verfahren der Antragstellung und �berlei-

513 Wilde, F.: Projekt „Arbeit statt Strafe“. Bew�hrungshilfe 49 (2002), S. 211–220.
514 Baumgart, M. Ch.: Illegale Drogen – Strafjustiz – Therapie. Eine empirische Untersuchung zu

den strafjustitiellen Anwendungsstrukturen der §§ 35, 36 BtMG. Freiburg, i. Br. 1994.
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tung werden auch von Kurze untersucht.515 Die �berleitung eines inhaftierten
Drogenabh�ngigen vom Strafvollzug in die Therapieeinrichtung erfordert eine
Zusammenarbeit vom Antragsteller, Staatsanwaltschaft und erkennendem Ge-
richt, f�r die diverse Unterlagen sowie Bescheinigungen bereitgestellt und bear-
beitet werden m�ssen. Bei der Beschaffung dieser Unterlagen ist zun�chst der
Verurteilte selbst gefordert. Zwar ließ sich aus den Strafakten nicht erkennen,
wann der Verurteilte mit therapie�berleitenden Maßnahmen begonnen hatte,
doch wies das in der Regel schon fortgeschrittene Stadium der Strafvollstreckung
darauf hin, dass diemeistenVorkehrungenw�hrend der Haft erfolgt seinmussten.
Nur wenigen Verurteilten gelang es bereits vor der Hauptverhandlung, s�mtliche
Voraussetzungen f�r eine baldige Therapie�berleitung zu schaffen. Insofern l�sst
sich die Antragstellung gem. § 35 BtMG als ein Verfahren charakterisieren, bei
dem s�mtliche Vorg�nge auf schriftlichemWege ein- und an die zust�ndigen Ent-
scheidungstr�ger weitergereicht werden. In der Regel werden Einverst�ndnis-
erkl�rungen der erkennenden Gerichte erst eingeholt, wenn s�mtliche Unterlagen
vom Verurteilten herbeigeschafft worden sind. Die Bearbeitungszeiten der Zu-
r�ckstellungsantr�ge fallen dann auch je nach Ausstattung unterschiedlich aus
(bei vollst�ndigen Antr�gen ca. 65 Tage, ansonsten rund 92 Tage). Als das Bear-
beitungsverfahren wesentlich verl�ngernd erwiesen sich desweiteren die Abspra-
chen zwischen verschiedenen Staatsanwaltschaften, sofern mehrere Strafen f�r
die Therapie zur�ckgestellt werden mussten. Insbesondere die erste Phase der
Antragsbearbeitung bei der Staatsanwaltschaft ist mit erheblichem zeitlichem
Aufwand verbunden.Die Zusammenarbeit vonVollstreckungsbehçrden und The-
rapieeinrichtungen gestalten sich dagegen weitgehend reibungslos. Einerseits er-
folgten die Zur�ckstellungen in 95% der Verfahren in Einrichtungen mit staat-
licher Anerkennung gem. § 35 BtMG. Da diese Anerkennung nur dann aus-
gesprochen wird, wenn sich die Einrichtungen zu einer Zusammenarbeit mit
der Justiz bereit erkl�ren, d�rfte ein großer Teil des potenziellen Konfliktstoffes
bereits im Vorfeld ausger�umt worden sein. Andererseits fçrderte wohl eine bei-
derseitig flexible Handhabung der Meldepflichten die Zusammenarbeit.

Eine Implementationsuntersuchung mit der Fragestellung der Durchsetzung der
neugeschaffenen Therapieregelungen der §§ 35 ff. BtMG in der Strafrechtspraxis
wurde wiederum von Kurze durchgef�hrt.516 Die in den §§ 35, 36 und 38 BtMG
enthaltenen Therapieregelungen sind nach den Ergebnissen derUntersuchung be-
reits kurze Zeit nach ihrer Einf�hrung von der Strafrechtspraxis angenommen
worden. Die Anwendung umfasst beinahe die gesamte Spannbreite von Verurtei-

515 Kurze, M.: Strafrechtspraxis und Drogentherapie. Eine Implementationsstudie zu den Therapie-
regelungen des Bet�ubungsmittelrechts. Kriminologie und Praxis (KUP), Schriftenreihe der
Kriminologischen Zentralstelle e. V. (KrimZ), Band 12, Wiesbaden 1994.

516 Kurze, M.: Die Praxis des § 35 BtMG. Ergebnisse einer Aktenanalyse. In: Egg, R. (Hrsg.): Die
Therapieregelungen des Bet�ubungsmittelrechts – deutsche und ausl�ndische Erfahrungen. Kri-
minologie und Praxis (KUP): Schriftenreihe der Kriminologischen Zentralstelle e. V. (KrimZ);
Band 9, Wiesbaden 1992, S. 43–91.
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lungen, bei denen die Abh�ngigkeit von illegalen Drogen eine Rolle spielt. �ber-
repr�sentiert sind bei den Zur�ckstellungsf�llen die leichterenVerstçße gegen das
BtMG, also F�lle des § 29 I BtMG. § 35 BtMG hat sich nach den Untersuchungs-
befunden zu einem Instrument der Rechtspflege entwickelt, das vor allem erst
w�hrend der laufenden Strafvollstreckung zur Anwendung kommt. Dies hatte
im �brigen zur Folge, dass sich die Mçglichkeiten des § 36 BtMG, also die An-
rechnung von Therapiezeiten auf die Strafe, nur sehr bedingt entfalten konnten.
Eine mçglichst fr�hzeitige Therapie�berleitung scheint sich f�r alle Beteiligte
positiv auszuwirken. Ca. 40% derjenigen Personen, die ihre Therapie vorzeitig
beendeten, stellten einen erneuten Antrag auf eine Zur�ckstellung gem. § 35
BtMG. Eine Therapie gem. § 35 BtMG fand ausschließlich in staatlich anerkann-
ten Einrichtungen statt. Damit erfolgte eine Festlegung auf eine station�re Be-
handlungsform. Dies wirkt sich nach den Erkenntnissen der Studie auf die Zu-
sammenarbeit von Justiz und Therapie �berwiegend positiv aus. Ambulanten
oder teilstation�ren Therapien wurde dagegen von justitieller Seite ein nicht zu
�bersehendes Misstrauen entgegengebracht. Dies ließ sich nicht nur an den zahl-
reichen Auflagen ablesen, die bei den wenigen ambulant durchgef�hrten Zur�ck-
stellungen ersichtlich wurden, sondern auch an den Gr�nden, die bei einer Ableh-
nung eines entsprechenden Antrags vorgebracht wurden.

Das Bet�ubungsmittelrecht und die Therapieregelungen des BtMG aus der Sicht
der Praktiker nachzuzeichnen ist Anliegen einer Untersuchung von Knçtzele.517

In dieser Studie werden die Fragen aufgeworfen, wie das BtMG in seiner jetzigen
Form von den Praktikern beurteilt und ob dieMçglichkeit der Zur�ckstellung der
Strafe nach §§ 35 ff. BtMG dazu gef�hrt hat, dass bei BtM-Abh�ngigen weniger
Strafen zur Bew�hrung ausgesetzt werden. Schließlich wird danach gefragt, wa-
rum bei Drogenabh�ngigen von der Mçglichkeit der Unterbringung in einer Ent-
ziehungsanstalt nach § 64 StGB wenig Gebrauch gemacht wird. Das BtMG wird
in seiner jetzigen Form weitgehend akzeptiert, wenn auch ein großes Unbehagen
– und eine deutlich sp�rbare Unsicherheit – besteht, die als Kranke erlebten Ab-
h�ngigen als Straft�ter zu verurteilen zum�ssen. Drogenabh�ngigkeit wird in ers-
ter Linie als ein gesundheitliches und soziales Problem gesehen, Lçsungen wer-
den daher auch von dieser Seite erwartet. Etwa ein Viertel der befragten Praktiker
best�tigten diesen Trend aufgrund eigener Erfahrungen, ca. ein Drittel war nicht
dieser Auffassung. Als Ursache f�r eine mçgliche Verringerung der Zahl der
Strafaussetzungenwurden folgende Punkte angegeben: eine Therapie�berleitung
nach §§ 35 ff. BtMG stelle einen grçßeren Zwang dar; bei s�chtigen BtM-T�tern
sei eine g�nstige Prognose im Sinne von § 56 StGB nicht mçglich; die �ber-
wachung sei einfacher und die Konsequenzen klarer; außerdem seien die Voraus-

517 Knçtzele, P.: Drogenstrafrecht und Drogentherapie. Eine Befragung von Richterinnen und Rich-
tern, Staatsanw�ltinnen und Staatsanw�lten. In: Egg, R. (Hrsg.): Die Therapieregelungen des
Bet�ubungsmittelrechts – deutsche und ausl�ndische Erfahrungen. Kriminologie und Praxis
(KUP): Schriftenreihe der Kriminologischen Zentralstelle e. V. (KrimZ); Band 9, Wiesbaden
1992, S. 93–122.
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setzungen der §§ 56 ff. StGB vor Einf�hrung der §§ 35 ff. BtMG großz�giger an-
genommen worden, um so einem mçglichst großen Kreis Therapiechancen ein-
zur�umen. Bei Staatsanw�lten wurde teilweise auch dieMeinung vertreten, Straf-
aussetzungen w�rden deshalb seltener ausgesprochen, weil so f�r den Richter die
Bew�hrungs�berwachungwegfalle, die Zur�ckstellung gem. §§ 35 ff. BtMG aber
durch die Staatsanwaltschaft betreut werden m�sse. Als Grund f�r die �berwie-
gend seltene Anordnung einer Unterbringung wird zum einen die geringere Er-
folgsaussicht einer nicht freiwilligen Therapie gesehen, zum anderen seien die
Entziehungsanstalten eher auf �ltere Alkoholabh�ngige und nicht auf die jungen
BtM-Abh�ngigen eingestellt.

Praxis und Bew�hrung der in §§ 35 ff. BtMG geregelten Therapie�berleitung f�r
drogenabh�ngige Straft�ter (Zur�ckstellung der Strafvollstreckung) samt spezial-
pr�ventiver Konsequenzen werden in einer weiteren Studie thematisiert.518 Nach
den Ergebnissen der Umfrage kann festgehalten werden, dass die Aufnahme von
Drogenabh�ngigen in Therapieeinrichtungen auf dem Wege der Zur�ckstellung
der Strafvollstreckung aus der Sicht vieler Therapeuten kein leichtes Unterfangen
zu sein scheint, vor allem bez�glich derMotivation derKlienten und des (Behand-
lungs-)Klimas in den Einrichtungen. Immerhin scheint es aber auch in etlichen
F�llen Lçsungsans�tze zu geben, die geeignet sind, dieses Problem in den Griff
zu bekommen oder gar nicht erst entstehen zu lassen. Die Evaluation von Thera-
pie�berleitungen gem. § 35 BtMG zeigte f�r die untersuchte Stichprobe, dass
etwa die H�lfte aller auf diesemWege begonnenen Therapien erfolgreich beendet
wurden. Obwohl die erneute Straff�lligkeit dieser Therapiegruppe (Beobach-
tungszeitraum: 3 Jahre) mit �ber 50% relativ hoch ist, zeigten sich bez�glich
Schwere und H�ufigkeit neuer Straftaten doch signifikant bessere Ergebnisse
im Vergleich zu Therapieabbrechern und Nicht-Antritten.

Vollstreckungsfragestellungen werden auch f�r das Jugendstrafverfahren auf-
geworfen. Hier geht es um eine Darstellung der Hamburger Jugendgerichtspraxis
mit demZiel festzustellen, ob zur Sicherstellung der Erf�llung vonAuflagen oder
Weisungen der Zwang durch Jugendarrest bençtigt wird.519 Der Jugendarrest we-
gen Nichterf�llung von Auflagen und Weisungen durchbricht die logische Zwei-
teilung der Reaktionen im Jugendstrafverfahren, Erziehungsmaßnahmen einer-
seits und Jugendstrafen andererseits, da es die auf Akzeptanz angelegten Erzie-
hungsmaßnahmen mit dem Zwang des Arrestes belegt. Erforderlich ist ein sol-
cher Arrest auch heute nicht. Neben einer R�ckf�hrung des Jugendstrafrechts

518 Knçtzele, P.: Drogenstrafrecht und Drogentherapie. Eine Befragung von Richterinnen und Rich-
tern, Staatsanw�ltinnen und Staatsanw�lten. In: Egg, R. (Hrsg.): Die Therapieregelungen des
Bet�ubungsmittelrechts – deutsche und ausl�ndische Erfahrungen. Kriminologie und Praxis
(KUP): Schriftenreihe der Kriminologischen Zentralstelle e. V. (KrimZ); Band 9, Wiesbaden
1992, S. 93–122; Egg, R.: Drogenabh�ngige Straft�ter – Therapiemotivation durch justitiellen
Zwang? Bew�hrungshilfe 40 (1993), S. 26–37.

519 Hinrichs, K.: Weisungen und Auflagen im JGG brauchen keinen Zwang durch Jugendarrest.
Zeitschrift f�r Jugendkriminalrecht und Jugendhilfe DVJJ-Journal 7 (1996), S. 59–63.
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auf diesen Dualismus der Reaktionen wird die Begrenzung der Erziehungsmaß-
regeln in Umfang undDauer gefordert. Schließlich sollte zur �berpr�fung der Er-
forderlichkeit der Erziehungsmaßregeln bei deren Nichterf�llung eine polizei-
liche Vorf�hrung vor das erkennende Gericht mçglich sein, das seine Entschei-
dung unter Anwesenheit der JGH trifft.

Fragestellungen, die Zusammenh�nge zwischen Strafvollstreckung und Hand-
habung des Ausl�nderrechts ber�hren, werden in empirischer Hinsicht erwar-
tungswidrig selten aufgegriffen. Dies ist deshalb erstaunlich, weil seit Beginn
der neunziger Jahre eine best�ndig steigende Quote von ausl�ndischen Staats-
aneghçrigen im Strafvollzug und in Untersuchungshaftanstalten zu beobachten
ist und weil durchaus angenommen werden kann und angenommen wird, dass
die Ausweisung und Abschiebung in die Vollstreckung der Freiheitstrafe einwir-
ken.

Eine Umfrage bei den Landesjustizverwaltungen bez�glich der Handhabung des
§ 456 a StPO erbrachte folgende Ergebnisse520 hinsichtlich der Fragen, nach wel-
chen Entscheidungskriterien und Entscheidungsmustern eine Anwendung des
§ 456 a StPO in den einzelnen Bundesl�ndern erfolgt und in welchem Verh�ltnis
§ 456 a StPO zur Vollstreckungshilfe nach § 71 I IRG steht. In Deutschland haben
sich danach zwei unterscheidbare Konzepte imUmgangmit § 456 a StPO heraus-
gebildet. Das eine, restriktive Konzept orientiert sich im Ausgangspunkt an den
Regelungen der Strafrestaussetzung nach § 57 StGB und sieht das Absehen
nach § 456 a StPO im Wesentlichen als Mittel an, erschwerte Haftbedingungen
auszugleichen (dies ist offensichtlich charakteristisch f�r die Praxis in Bayern,
Bremen undHamburg). Das andere Konzept lçst sich dagegenvon denVorausset-
zungen des § 57 StGB und legt auch andere Regelverb�ßungszeiten zugrunde,
wobei die theoretische Grundlage daf�r – bei Verwaltungsvorschriften verst�nd-
lich – unklar bleibt (dies gilt f�r Niedersachsen, Hessen, Nordrhein-Westfalen,
Berlin undBaden-W�rttemberg, die gleichsam ein eigenst�ndiges, wenn auch un-
terschiedlich weitgehendes Regelwerk zur Ausf�llung des § 456 a StPO geschaf-
fen haben). Nach den Regelungen in Niedersachsen, Hessen, Nordrhein-West-
falen und Berlin soll ein Vollstreckungshilfeersuchen nach § 71 IRG Vorrang ha-
ben, wenn ein solches in Betracht kommt und ausreichende Aussicht auf Erfolg
hat. In Stellungnahmen anderer Bundesl�nder wird demgegen�ber betont, dass
beide Rechtsinstitute unabh�ngig voneinander seien, und es auf die Umst�nde je-
des Einzelfalles ankomme (Baden-W�rttemberg, Rheinland-Pfalz). W�hrend in
Rheinland-Pfalz und wohl auch im Saarland davon ausgegangen wird, dass die
Staatsanwaltschaft nicht von Amts wegen zur Pr�fung des § 456 a StPO ver-
pflichtet ist, werden die Voraussetzungen dieser Vorschrift in den meisten Bun-

520 Giehring, H.: Das Absehen von der Strafvollstreckung bei Ausweisung und Auslieferung aus-
l�ndischer Strafgefangener nach § 456 a StPO. In: Ostendorf, H. (Hrsg.): Strafverfolgung und
Strafverzicht. Festschrift zum 125j�hrigen Bestehen der Staatsanwaltschaft Schleswig-Holstein.
Kçln, Berlin, Bonn, M�nchen 1992, S. 469–509.
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desl�ndern vonAmts wegen zumHalbstrafen- und Zweidrittel-Zeitpunkt gepr�ft.
In Hessen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein ist außerdem eine Pr�-
fung bei der Einleitung der Vollstreckung und in Bayern nach �bersendung der
Ausweisungsverf�gung vorgesehen. Besondere Berichtspflichten bzw. Zustim-
mungserfordernisse bestehen in der Regel nicht (eine Ausnahme stellt insoweit
Hessen dar).

Die Praxis zur Haftverschonung aus Gesundheitsgr�nden ist Gegenstand einer
empirischen Untersuchung von Heischel.521 Aus dieser Untersuchung ergab sich,
dass § 455 StPO deshalb so selten angewandt wird, weil er nach der Interpretation
in der Studie nicht handhabbar sei. Die Vermutung, dass Haftverschonungsfragen
vor Vollstreckungsbeginn eine grçßere Rolle spielten als danach, konnte best�tigt
werden. Der Frage nach dem Einfluss fr�hzeitiger sachgerechter Verteidigung,
Begutachtung und Haftaufschub/-unterbrechung vor Verurteilung auf sp�tere
(krankheitsbezogene) Haftverschonungsentscheidungen konnte in wesentlichen
Punkten anhand des vorliegenden Materials allerdings nicht nachgegangen wer-
den. Aus dem untersuchten Material sind hinsichtlich einzelner Deliktsgruppen
(Verkehrsstraftaten, BtmG-Vergehen und White-Collar-Wirtschaftsstraftaten)
Tendenzen erkennbar, wonach diese zu großz�gigeren Entscheidungen in der
Frage der Haftverschonung f�hrten. Eine nachhaltige Best�tigung, dass die De-
liktsart Einfluss auf Haftverschonungsentscheidungen hat, erfolgte aber nicht.
Die Untersuchung erbrachte, dass Betroffene mit �berdurchschnittlichem sozia-
len und/oder beruflichen Status (White-Collar-T�ter) �berproportional h�ufig zur
Frage der Haftf�higkeit begutachtet wurden, dass diese Verfahren �berproportio-
nal h�ufig in ein eher positives (haftunf�hig) – oder zumindest indifferentes –
Gutachtenergebnis m�ndeten und außerdem auch �berproportional h�ufig zur
Haftverschonung f�hrten. Ein signifikanter Einfluss des Lebensalters war nicht
erkennbar. Auftraggeberin zur gutachterlichen Pr�fung der Haftunf�higkeit aus
Gesundheitsgr�nden war in den meisten F�llen die Staatsanwaltschaft. Haftunf�-
higkeitspr�fungen zu Frauen finden relativ h�ufiger statt als zu M�nnern; Frauen
werden jedoch in den Verfahren zur Pr�fung der Haftunf�higkeit nicht h�ufiger,
sondern sogar etwas seltener alsM�nner f�r haftunf�hig befunden. Gutachter hat-
ten zun�chst und vergleichsweise oft erhebliche Schwierigkeiten, ihre Begutach-
tungserkenntnisse verbal kompatibel zu den Anforderungen des Gutachtenauf-
trags „Feststellung der Haftf�higkeit“ darzustellen. Die Vollstreckungsbehçrden
weichen schließlich h�ufig von den gutachterlichen Stellungnahmen ab.

521 Heischel, O.: § 455 StPO – Die Haftverschonung aus Gesundheitsgr�nden in ihren rechtlichen
Grundlagen und in der Praxis. Berichte aus der Rechtswissenschaft. Aachen 1998.
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7 Laufende Rechtstatsachenforschung

Ausweislich der ausgewerteten Fragebçgen spiegelt die laufende oder geplante
Rechtstatsachenforschung den Trend der neunziger Jahre wider. Aus den etwa
50Mitteilungen zu in Durchf�hrung begriffenen oder geplanten Untersuchungen
ergeben sich keine Abweichungen im Vergleich zu den in den 90er Jahren abge-
schlossenen und verçffentlichten Untersuchungen. Dies gilt insbesondere f�r die
methodischen Ans�tze. Querschnittsuntersuchungen sowie Aktenanalysen und
die Sekund�ranalyse statistischer bzw. prozessproduzierter Daten �berwiegen.

7.1 Forschungspr�ferenzen aus der Sicht der Forschungseinrichtungen

Die sich aus den Fragebçgen ergebenden Forschungspr�ferenzen lassen anderer-
seits in inhaltlicher Hinsicht keine eindeutigen Schwerpunktsetzungen zu. Viel-
mehr reflektieren diese die offensichtlich sehr weit gestreuten Interessen in den
in die Befragung einbezogenen Forschungseinrichtungen, die wiederum ver-
kn�pft sind mit den jeweiligen Forschungsschwerpunkten und Interessengewich-
tungen. Damit ist bereits ein Hinweis darauf verbunden, dass es offensichtlich an
einem forschungsleitenden Programm der strafverfahrensbezogenen Rechtstat-
sachenforschung fehlt.

DieAuswertung derAntworten auf die offenen Fragen nach derzeit laufender For-
schung bzw. wahrgenommenen Forschungsl�cken und Forschungspr�ferenzen
ergab zun�chst Hinweise f�r ein Engagement in den Bereichen der Jugendgewalt,
der Computerkriminalit�t, der famili�ren Gewalt sowie der Korruption. Damit
sind freilich eher allgemeine kriminologische Fragestellungen aufgegriffen, die
allerdings bei der konventionellen Anlage kriminologischer Untersuchungen in
der Regel auch auf Verfahrensaspekte ausgreifen.

Was den Bereich des strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens betrifft, so bezogen
sich die Nennungen auf die Bereiche des Beschleunigten Verfahrens und der
Hauptverhandlungshaft sowie so genannte neue Eingriffserm�chtigungen. Im
�brigen wurde Forschungsbedarf zu den Sanktionswirkungen des Verfahrens an-
gemahnt. Gerade letzteres d�rfte durchaus von erheblicher Bedeutung sein f�r
eine empirische Rechtstatsachenforschung. Denn die Gewichtsverlagerungen
von der Hauptverhandlung auf das Ermittlungsverfahren, wie sie in den Unter-
suchungen zur Diversion sehr nachdr�cklich dokumentiert worden sind und mit
den neuen Gewichtungen der vorl�ufigen Zugriffe auf mutmaßlich illegal erlang-
tes Vermçgen ergeben sich auch neue Wirkungszusammenh�nge punitiver Art,
die bislang kaum aufgegriffen worden sind. In diesem Bereich hat traditioneller-
weise Forschung zur Rolle und zu den Auswirkungen der Untersuchungshaft ih-
ren Platz. Allerdings hat die Durchsicht der empirischenUntersuchungen auch er-
geben, dass andere vorl�ufige (Zwangs-)Maßnahmen bislang im Zusammenhang
mit Wirkungsforschung kaum thematisiert worden sind.
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Sodann werden als mçgliche Forschungsthemen genannt die Strukturen polizei-
licher Ermittlungst�tigkeit bei der so genannten „Holkriminalit�t“, womit offen-
sichtlich auf Fragestellungen abgehobenwird, die proaktives Handeln der Ermitt-
lungsbehçrden und in diesem Zusammenhang die neuen Ermittlungsmethoden
betreffen. Gerade die neuen Ermittlungsmethoden werden mehrfach genannt
und scheinen einen Fragenkreis zu reflektieren, der auf erhebliches Forschungs-
interesse stçßt. Dies ist freilich nicht verwunderlich. Denn neue Ermittlungs-
methoden bzw. die proaktive Polizei sind sowohl theoretisch als auch rechtspoli-
tisch mit Grundsatzfragestellungen verbunden. In theoretischer Hinsicht geht es
im weitesten Sinne um die Ver�nderungen in Strukturen sozialer Kontrolle sowie
die Rolle der Polizei in modernen Gesellschaften. Rechtspolitisch geht es um die
Kernbereiche der organisierten und der Transaktionskriminalit�t. Mit diesen wie-
derum sind Schwarzm�rkte verbunden und damit die Funktion des Strafrechts in
der Entstehung und Entwicklung von Schattenwirtschaften, unter denen zwar die
bedeutsamste derzeit immer noch die Schattenwirtschaft der illegalen Drogen ist;
freilich haben auch andere Schattenwirtschaften immer noch eine Bedeutung, die
insbesondere theoretisch relevante Bez�ge zur organisierten Kriminalit�t, profes-
sioneller Tatbegehung etc. herstellen l�sst und die im �brigen besondere Bezie-
hungen zu polizeilicher Kontrolle bzw. Ermittlungsverfahren aufweist. Ferner
sindUntersuchungen zu neuen Ermittlungsmethoden auch an Effizienzforschung
angebunden. Damitwird gleichzeitig ausgegriffen auf einenBereich, der als �ko-
nomie der Ermittlungen bzw. des Strafverfahrens insgesamt bezeichnet werden
kann. Auch die �konomie polizeilicher Ermittlungen und die �konomie des
Strafverfahrens sollten eine Vertiefung der Untersuchungen erfahren.

Auf das Verfahren im engeren bezogen sind Vorschl�ge, die Videoaufzeichnung
gem. § 255 a StPO und Auswirkungen auf Vernehmungstechnik und Beweisw�r-
digung zu �berpr�fen. Hier geht es um Fragestellungen, die durch die zuneh-
mende Integration moderner Technik in das Ermittlungs- und Strafverfahren auf-
geworfen werden und die bislang ebenfalls nicht zureichend untersucht worden
sind.

Soweit der Verletzte oder das Opfer bzw. Sachverst�ndige im Strafverfahren ge-
nannt werden, so scheinen hier die Forschungen durchaus bereits so angelegt, dass
nicht mehr von einem erheblichen Bedarf an zus�tzlichen empirischen Unter-
suchungen gesprochen werden kann. Allerdings bleiben Fragestellungen offen,
die insbesondere auf die Zusammenarbeit, Kommunikation und Kooperation
zwischen Verfahrensbeteiligten, darunter der Sachverst�ndige, bezogen sind.
Denn ganz wesentlich geht es hier doch um dei Frage, wie empirisches Wissen
und Theoriebest�nde der Sozial- und Psychowissenschaften im Rahmen norma-
tiver Handlungsstrukturen aufbereitet und verarbeitet werden kçnnen. Die Fragen
der Prognose und ihrer Umsetzung in normative geleitete Entscheidungen harrt
n�mlich immer noch einer umfassenden, auch empirisch angelegten Unter-
suchung. Im�brigen ist auf die zunehmende Bedeutung der DNA imStrafverfah-
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ren als Beweismittel hinzuweisen und die Probleme, die aus diesem Zusammen-
hang entstehen kçnnen.

L�nderspezifische Selektionsprozesse in Ermittlungsverfahren sind im �brigen
an einen Befund aus der Sekund�ranalyse angekn�pft, der die unterschiedlichen
Fragestellungen �bergreift und Gleichm�ßigkeit bzw. Ungleichm�ßigkeit in der
Anwendung und Handhabung strafprozessualer Regeln betrifft. In fast allen der
sekund�ranalytisch aufgegriffenen Themenstellungen liegt auch der Befund
vor, dass es im Vergleich verschiedener Regionen, Institutionen etc. zu Unter-
schieden bei der Anwendung derselben Normen kommt. Damit sind fast schon
klassische Fragestellungen insbesondere im Zusammenhang mit der Strafzumes-
sungsentscheidung angesprochen. Unterschiede lassen sich freilich in allen Be-
reichen finden. Insoweit sind nicht nur die angebotenen l�nderspezifischen Selek-
tionsprozesse von Bedeutung. Vielmehr handelt es sich offensichtlich um eine
Fragestellung, die �bergreifend angelegt werden sollte. Unterschiede in der An-
wendung und der Stellenwert dieser Unterschiede werden deshalb auch in Zu-
kunft zentrale Fragestellungen der Entwicklung strafrechtlicher Sozialkontrolle
mitbestimmen, weil durch eine zunehmende Integration der Europ�ischen Union
in den Bereichen der Polizei, der Ermittlungen und des Strafverfahrens die Unter-
suchung und Aufbereitung der hierin liegenden Probleme dr�ngender wird. Die
Forschung hat sich gerade im Zusammenhang mit der Europ�ischen Union im
Wesentlichen bislang um normative Unterschiede gek�mmert.

Zusammenh�nge zwischen Begr�ndungspflichten und Urteil werden ebenfalls
als untersuchungsbed�rftig genannt. Auch hier handelt es sich im �brigen um
Fragestellungen, die verkn�pft sind mit einem weiteren thematisierten Bereich,
n�mlich dem der institutionalisierten Handlungsnormen. Gerade Begr�ndungs-
pflichten d�rften zu einemBereich vonHandlungsnormen z�hlen, der f�r die Pra-
xis der Strafverfolgung von erheblicher Bedeutung ist.

Die Institutionalisierung vonHandlungsnormen wird ebenfalls angesprochenmit
der Betonung der Bedeutung der Absprachen im Strafverfahren f�r eine empiri-
sche Verfahrensforschung. Denn im Bereich der Absprachen �ußern sich zentrale
Entwicklungen und Trends, die einmal die Bedeutung von Konsens und Verein-
fachung betonen, zum anderen die Frage, wie sich praktische Bed�rfnisse und In-
teressen unterhalb des formellen Normenprogramms durchsetzen. Absprachen
und Gespr�che zwischen den verschiedenen Verfahrensbeteiligten wurden im
�brigen schon immer als relevant thematisiert. Freilich kam es bislang noch
nie zu einer Untersuchung, die �ber punktuelle Ans�tze, wie beispielsweise die
zu Absprachen, hinausgegangen w�re. Die Herstellung von Konsens ist freilich
auch in anderenBereichen nicht nur zu vermuten, sondern anzunehmen.Nicht zu-
letzt geht es hier um die Zusammenarbeit zwischen Staatsanwaltschaft und Poli-
zei einerseits sowie Staatsanwaltschaft und Gericht andererseits. Ferner ist die
Strafverteidigung einzubeziehen.
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Die Thematisierung der Implementation des außergerichtlichen Tatausgleichs
geht im �brigen in eine Richtung, die durch die rechts- und kriminalpolitisch
sehr stark gewichtete Fragestellung der restorative justice bestimmt ist.

Schließlich werden „Menschenrechte und Strafverfahren“ angesprochen, eine
Thematik, die ihren Schwerpunkt sicher im normativen Bereich hat, aber zur Be-
urteilung einer empirischen Grundlage bedarf, die nur durch empirische Rechts-
tatsachenforschung hergestellt werden kann.

7.2 Personelle Ressourcen der Rechtstatsachenforschung in
Deutschland

Die personellen Ressourcen, die derzeit in verfahrensrechtliche Rechtstatsachen-
forschung investiert werden, kçnnen (unter Einschluss von Doktoranden) in
Deutschland auf etwa 60 Forscher beziffert werden. Diese Ressourcen decken
sich freilich partiell mit denjenigen, die f�r kriminologische Forschung eingesetzt
werden. In diesem Bereich d�rfte sich mutmaßlich nichts ver�ndern und in den
letzten Jahren auch nichts ver�ndert haben.

7.3 Finanzierungsstrukturen

Was die Finanzierungsstrukturen betrifft, so �berwiegt – was allerdings bei der
verwendeten Definition „empirischer Forschung“ zu erwarten war – die �ber Ei-
genmittel ermçglichte Forschung. Ein Schwerpunkt l�sst sich dann in der so ge-
nannten Dissertationsforschung feststellen. Einen anderen Schwerpunkt stellen
Forschungsfçrderung durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft sowie durch
Landesministerien der Justiz u. a. dar. Andererseits ist un�bersehbar, dass gerade
die großen und umfassenden Studien zum Strafverfahren durch Mittel und Res-
sourcen der Justizministerien, insbesondere des Bundesministeriums der Justiz
gefçrdert worden sind. Was bislang wohl eher am Rande von Bedeutung ist,
das sind Gemeinschaftsunternehmen zwischenmehrerenMinisterien. Hier beste-
hen sicher Potenziale.

Angesichts dieser Strukturen und im�brigen auch angesichts der imVergleich zu
anderen europ�ischen L�ndern recht knapp bemessenen Investitionen in die
Strafverfahrensforschung ist dazu zu raten, die �ber Justiz- aber auch Innenminis-
terien mçgliche Forschungsfçrderung zu intensivieren. Die Erfahrungen in Hol-
land und in England, wo WODC einerseits und die home office research unit an-
dererseits f�r die programmatische Entwicklung der Rechtstatsachenforschung,
deren Durchf�hrung und Aufbereitung Verantwortung tragen, zeigen deutlich,
dass eine solche Konzentration der Mittel, vielleicht auch in Form zeitlich be-
fristeter Schwerpunktprogramme bedeutsame Konsequenzen nach sich ziehen
kann.
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7.4 ZumGebrauch vonRechtstatsachenforschung in der Kriminalpolitik
bzw. Gesetzgebung

Einen Sonderbereich mçglicher empirischer Strafverfahrensforschung, der frei-
lich verallgemeinernde Z�ge enth�lt, stellt die Verbindung zwischen Forschung
und Praxis bzw. zwischen Forschung und Gesetzgebung dar. In diesen Feldern
stellen sich Probleme, die bislang nur am Rande in der verfahrensbezogenen,
aber auch der allgemeinen empirischen (Rechtstatsachen-) Forschung aufgegrif-
fen worden sind.

Ein anschauliches Beispiel des Gebrauchs vonRechtstatsachenforschung f�r Fra-
gen der Gesetzgebungspolitik ergibt sich aus der Entwicklung des Kronzeugen-
tatbestandes (§ 5 Kronzeugengesetz). Die Regelung zum Kronzeugen ist am
31. 12. 1999 automatisch außer Kraft getreten, da die Weitergeltung von einem
entsprechenden Akt des Parlaments abh�ngig gemacht worden war. Hier standen
sich Stimmen, nach denen die Kronzeugenregelung rechtspolitisch versagt habe,
solchen Aussagen gegen�ber, die aus Einzelf�llen einen erheblichen Bedarf an
einer solchen Regelung abzuleiten kçnnen glaubten. So schließt beispw. Hama-
cher aus einem Frankfurter BGS-Drogenschmuggelfall, nach dem mehr als 20
BGS-Beamten in die illegale Einfuhr von Bet�ubungsmitteln verwickelt waren,
und deren Enttarnung durch die Aussage eines in einem anderen BtM-Fall Be-
schuldigten ermçglicht worden ist, auf den Erfolg derMaßnahme.522 Jedoch zeigt
bereits ein oberfl�chlicherBlick auf den geschilderten Fall, dass eine kausaleWir-
kung der spezifischen Form des § 5 KronZG hierdurch eben nicht nachgewiesen
wird. Denn es ist nicht dargetan, dass eine entsprechendeAussage nicht auch ohne
§ 5 KronZG vorgekommen w�re. Freilich belegt der Prozess der Gesetzgebung
eine Argumentationsstruktur, die wenig hilfreich ist und im �brigen durch das
Vorhandensein von aussagekr�ftiger Forschung behoben werden kçnnte. Ande-
rerseits ist hier auch anzuerkennen, dass der politische Diskurs offensichtlich an-
dere Determinanten hat und dass der empirische Erkenntnisstand nicht unbedingt
gleichbedeutend mit einer �bernahme der Erkenntnisse in den politischen Dis-
kurs ist. Hier gilt es die Voraussetzungen zu untersuchen, unter denen Systeme
der Rechtspolitik und der Gesetzgebung empirische Strafverfahrensforschung
aufgreifen, und zu erforschen, in welcher Art und Weise diese Befunde dann ver-
arbeitet werden.

Partiell reichen derartige Fragestellungen in den Bereich der Normgenese bzw.
Implementationsforschung hinein. Teilweise bilden sie in Formmarkanter Punkte
wie Kooperation und Kommunikation bedeutsame Subsysteme des Verfahrens
ab.

Schließlich sind auch Ratschl�ge der Forschung an die Gesetzgebung zu thema-
tisieren, handelt es sich doch dabei schon fast um ein Dissertations- und Habili-

522 Hamacher, H.-W.: In Zukunft keine Kronzeugenregelung? Eine stille und im ganzen traurige
Beerdigung? Kriminalistik 53 (1999), S. 795–796.
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tationsritual gerade im Bereich der Rechtswissenschaften. Empfehlungen an den
Gesetzgeber sind freilich abh�ngig von den methodischen Grundlagen der Unter-
suchungen sowie von der Validit�t der Ergebnisse. Insoweit �berrascht dann
nicht, dass die Empfehlungen h�ufig weder von den Daten noch von der Gesamt-
konzeption der Untersuchungen getragen werden. Wenn Bannenberg beispw. die
Aufnahme der Korruptionstatbest�nde in den Katalog der abhçrf�higen Delikte
empfiehlt, so geschieht dies wohl allein auf der Grundlage von Feststellungen
wie: „Telefon�berwachungen brachten wichtige Hinweise in den Korruptions-
verfahren“, „im Zusammenhang mit den sonstigen Ermittlungen ergaben die
Hinweise aus den Telefon�berwachungen oft Best�tigungen bereits bestehender
Verdachtsmomente“, „erstaunlich war, dass sich die abgehçrten Personen nicht
selten amTelefon dar�ber unterhielten, dass das Telefon wahrscheinlich abgehçrt
werde“523. In der Zusammenfassung gerinnt dies zur uneingeschr�nkten Behaup-
tung „Bei den Ermittlungen haben sich die Telefon�berwachung und . . . als er-
folgreich erwiesen“524. Ist dies, wenn auch bloß recht undeutlich – mit Bez�gen
zu empirischen Sachverhalten unterlegt, so finden sich in der Regel freilich bei
der Abgabe vonBewertungen (der Effizienz) und bei der Beurteilung der Brauch-
barkeit von Ermittlungsans�tzen oder -methoden im Wesentlichen nur Behaup-
tungen.525

Jedoch ist auch darauf hinzuweisen, dass nach wie vor Stellungnahmen die
Durchf�hrung von Rechtstatsachenforschung auch deshalb als nicht notwendig
bezeichnen, weil entsprechendes Wissen eben vorhanden sei. So f�hren Marxen/
Tiemann aus, dass es keiner aufwendigen empirischen Untersuchung bed�rfe,
um wissen zu kçnnen, dass die Misserfolgsquote bei Wiederaufnahmeantr�gen
außerordentlich hoch sei.526 Freilich beschr�nkt sich derartiges Wissen (das aus-
weislich der Autoren von jedem Richter oder Staatsanwalt bezogen werden kçn-
ne) eben darauf, dass von etwas ausgegangen wird, was weder genau bezeichnet
werden, noch in seinen Bedingungen und Verl�ufen einer systematischen Ana-
lyse unterworfen werden kann. Dennoch erlaubt das Wissen offensichtlich die
Feststellung und Bewertung, dass die Praxis der Wiederaufnahme in Strafsachen

523 Bannenberg, B.: Korruption in Deutschland und ihre strafrechtliche Kontrolle. Eine kriminolo-
gisch-strafrechtliche Analyse. Neuwied, Kriftel 2002, S. 265 f.

524 Bannenberg, B.: a. a. O., 2002, S. 482.
525 Vgl. beispw. Krey, V.: Kriminalit�tsbek�mpfung um jeden Preis? – Zur kontinuierlichen Aus-

weitung des Bereichs verdeckter Ermittlungen. In: Hirsch, H. J., Wolter, J., Brauns, U. (Hrsg.):
Festschrift f�r G�nter Kohlmann zum 70. Geburtstag. Kçln 2003, S. 627–652, wo bez�glich der
Rasterfahndung ausgef�hrt wird, dass sich dieses Instrument als sehr effektiv erwiesen habe,
obschon doch feststeht, dass es praktisch kaum angewendet wird. Vgl. f�r Ermittlungen im
organisierten Kriminalit�tsbereich Kinzig, J.: Die rechtliche Bew�ltigung von Erscheinungsfor-
men organisierter Kriminalit�t. Freiburg, Max-Planck-Institut f�r Ausl�ndisches und Interna-
tionales Strafrecht 2003; so auch Neumann, H.: Evaluation besonderer Eingriffsbefugnisse
durch die Bundesl�nder Schleswig-Holstein, Hamburg undMecklenburg-Vorpommern. Verwal-
tungsfachhochschule Altenholz – Fachbereich Polizei 2003.

526 Marxen, K., Tiemann, F.: Die Wiederaufnahme in Strafsachen. Heidelberg 1993, S. 1.
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hçchst unbefriedigend sei527, und nat�rlich erlaubt das Wissen auch Ratschl�ge
an Praxis dahin gehend, wie der unbefriedigende Zustand beseitigt werden
kçnne.528

527 Marxen, K., Tiemann, F.: a. a. O., 1993, S. 1.
528 Marxen, K., Tiemann, F.: a. a. O., 1993, S. 165 ff.
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8 Forschungsl�cken: Feststellungen und Sichtweisen

Die Forschungsl�cken der empirischen Strafverfahrensforschung lassen sich auf
der Basis der sekund�ranalytischen Betrachtungen eindeutig identifizieren. Die
gesamte Ermittlungst�tigkeit der Polizei wird – jedenfalls als zentrale Fragestel-
lung – bislang immer noch nicht als rechtstats�chliche Fragestellung in systema-
tischen Forschungen aufgegriffen, obschon nunmehr Anf�nge im Bereich der Te-
lekommunikations�berwachung, neuer Ermittlungsmethoden insgesamt und de-
ren Nutzung in Verfahren wegen organisierter Kriminalit�t vorliegen. Freilich
handelt es sich hier erst umAnf�nge; die so genannten „neuen Ermittlungsmetho-
den“ und damit verbundeneweitergehende Fragestellungen der Effizienz und der
Kosten sind angesichts ihrer Bedeutung f�r grunds�tzliche Ver�nderungen im
Strafverfahren, der Konvergenz von Polizei- und Strafverfahrensrecht und vor
demHintergrund ihrer Grundrechtseingriffsintensit�t zu einem Schwerpunkt sys-
tematischer empirischer Strafverfahrensforschung zu machen. Angesichts der
Bedeutung, die die Verbindung des Ermittlungsverfahrens mit dem Vorfeld des
Tatverdachts als Folge der Konzentration auf so genannte Transaktionskriminali-
t�t und die weite Verwendung von abstrakten Gef�hrdungstatbest�nden in der
Kontrolle von neuen Risiken hat, sowie angesichts der bereits seit geraumer
Zeit normativ thematisierten Konvergenz von allgemeinem Polizeirecht und
Strafverfahrensrecht erscheint die rechtstats�chliche Forschung an diesem Punkt
in hohem Maße defizit�r.

Ferner fehlt eine Perspektive, die in der Regel immer ausgeblendet bleibt, n�mlich
die der Straft�ter selbst. Soweit beispw. die Effizienz von Kronzeugenregelungen
oder anderen Ermittlungsstrategien als Fragestellung vorgetragen wird, m�sste
eine solche „Straft�terperspektive“ tats�chlich enthalten sein. Denn wesentliche
Annahmen zur Effizienz sind lediglich aus einer solchen Perspektive zu beant-
worten.529

Im Zusammenhang mit der Evaluation von besonderen Ermittlungsmaßnahmen
sind die Defizite ebenfalls sehr deutlich. Die Nachweise, die sich vor allem ver-
einzelt in polizeilichen Zeitschriften finden, beziehen sich auf die Analyse von
Einzelf�llen oder die Aufbereitung prozessproduzierter Daten, die jedenfalls
eine pr�zise Evaluation nicht zulassen. Eine erste grçßere Untersuchung zur Eva-
luation der Telefon�berwachung ist derzeit in Vorbereitung. Im�brigen beziehen
sich die Untersuchungen zu Ermittlungen allgemein wie zu besonderen Ermitt-
lungsmaßnahmen auf rechtstheoretische und -dogmatische Probleme, partiell
auch mit rechtsvergleichenden Ausgriffen.530

529 Vgl. hierzu Kinzig, J.: a. a. O., 2004, S. 716 ff.
530 Vgl. hierzu beispw. Makrutzki, P.: Verdeckte Ermittlungen im Strafprozess. Berlin 2000, wo

Fragestellungen des verdeckten Ermittlers insb. im Zusammenhangmit der Begehung von Straf-
taten, aufgegriffen werden.
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Jedoch bleibt auch in recht breit erfassten Fragestellungen wie im Bereich der Di-
version bzw. der Anwendung der Einstellungsvorschriften noch erheblicher Kl�-
rungsbedarf. Denn ein großer Teil der Untersuchungen beruht auf prozesspro-
duzierten Daten, die selbstverst�ndlich tiefergehende, insbesondere aber Wir-
kungsfragestellungen kaum �berpr�fen lassen. Die sekund�rstatistischen Ana-
lysen lassen zwar allgemeine Bewegungen bzw. Ver�nderungen erkennen531;
jedoch vermçgen sie nicht, �ber mehr oder weniger plausible Interpretationen hi-
naus, in die Beantwortung empirischer Fragestellungen, das heißt, Annahmen zu
Zusammenh�ngen, insbesondere solcher kausaler Art, einzutreten.Sowird gerade
in der Abgrenzung von Einstellungen nach § 170 II StPO sowie solchen nach
§§ 153, 153 a StPO Forschungsbedarf diagnostiziert.532 Tats�chlich geht es hier
um sensible Sachverhalte, die im Schnittpunkt der Diskussion um Absprachen,
exekutivischem Recht, der Sanktionierung durch den Staatsanwalt, Verdachts-
strafen etc. liegen. Die weite Ausdehnung des Anwendungsbereichs des § 153 a
StPO sowie die in Praxis fl�chendeckend aufgegriffene Absprachemuss nat�rlich
zur Frage f�hren, ob es zwischen der Verfahrenserledigung nach § 170 II StPO
und der nach § 153 a StPO ggfs. Austauschprozesse gegeben hat. Dies gilt auch
f�r Erkl�rungen der Bewegungen in der Strafbefehlspraxis einerseits und der Nut-
zung des beschleunigten Verfahrens andererseits. Die Zunahme im Gebrauch des
beschleunigten Verfahrens mag beispw. durch deutliche Ver�nderungen in den
Strukturen der Tatverd�chtigen, insbesondere nach dem politisch-wirtschaft-
lichen Umbruch in den L�ndern Zentraleuropas sowie dadurch beschleunigteMi-
gration erkl�rt werden; sichere Nachweise existieren allerdings nicht.

531 Vgl. beispw. Heinz, W.: Die Abschlussentscheidung des Staatsanwalts aus rechtstats�chlicher
Sicht. In: Geisler, C.: (Hrsg.): Das Ermittlungsverhalten der Polizei und die Einstellungspraxis
der Staatsanwaltschaften. Wiesbaden 1999, S. 125–206.

532 Heinz, W.: a. a. O., 1999, S. 125–206, S. 150.
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9 Zusammenfassung und Schlussfolgerungen

9.1 Zusammenfassung

Die auf das Strafverfahren bezogene Rechtstatsachenforschung ist nach wie vor
sehr stark durch die Perspektive der Justiz gepr�gt.

Die Schwerpunkte liegen auf der Erledigungspolitik der Staatsanwaltschaft bzw.
Diversion, der gerichtlichen Entscheidungen bzw. der Hauptverhandlung und
schließlich, soweit Zwangmaßnahmen imVerfahren betroffen sind, auf der Unter-
suchungshaft.

Das Ermittlungsverfahren und insbesondere Ermittlungsmethoden sind wenig
beachtet. Neue Ermittlungsmethoden werden bislang nur ganz vereinzelt auf-
gegriffen; vergleichbare Defizite sind freilich in den Bereichen konventioneller
Ermittlungsmethoden festzustellen.

Auch das Vorfeld des strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens und Zusammen-
h�nge zwischen repressiven und pr�ventiven Ans�tzen in der Entfaltung polizei-
licher Strategien sind kaum untersucht.Wie in anderen Bereichen finden sich hier
normative, theoretische und dogmatische Schwerpunktbildungen, die durch em-
pirische Untersuchungen jedoch bislang kaum angereichert werden. Diese Unter-
gewichtung des empirischen Bereichs ist umso erstaunlicher, als n�mlich die
theoretischen und normativen Analysen auf Effizienz und Folgen Bezug nehmen
und von daher die Nachfrage nach empirischen Informationen und Analysen sehr
breit ausf�llt.

Die Forschungsmethoden sind stark durch die Aktenuntersuchung sowie durch
die Analyse prozessproduzierter Daten gepr�gt. Daneben ist darauf hinzuweisen,
dass wesentliche Teile der empirischen Untersuchungen auf Statistiken der Justiz
zur�ckgreifen, die tats�chlich f�r gewisse Bereiche eine Dauerbeobachtung er-
lauben, jedoch f�r Fragestellungen, die auf Zusammenh�nge und kausale Bezie-
hungen, vor allem im Rahmen von Evaluation, zielen, ungeeignet sind.

Jedoch ist auch zu bemerken, dass ein gewisser Trend zur Mehrmethodenfor-
schung beobachtet werden kann. Dabei geht es imWesentlichen umdieKombina-
tion von Aktenuntersuchung und Interview bzw. Befragung. Mehrmethodenfor-
schung ist sicher zu begr�ßen, denn die aus Akten und Dokumenten im allgemei-
nen ableitbaren Informationen erhellen lediglich einen Ausschnitt aus der Verfah-
renswelt, der erg�nzungsbed�rftig bleibt um das Wissen und die Informationen,
die eben nicht zum Akteninhalt werden und deshalb nur von den Akteuren des
Verfahrens selbst gewonnen werden kçnnen.

Experimentelle Forschung ist selten, auch in Gestalt von Ans�tzen, die die nat�r-
lichen Experimente, die sich durch unterschiedliche Rechtsanwendung der Praxis
ergeben, f�r die �berpr�fung kausal interpretierter Zusammenh�nge nutzen.
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Dem entspricht es, wenn vorwiegend beschreibende und rechtspolitische Fra-
gestellungen und Themen aufgegriffen werden. Evaluationsforschung tritt dem-
gegen�ber in den Hintergrund, insbesondere theoretisch geleitete und von den
Untersuchungszug�ngen angemessen organisierte Evaluationsforschung.

Deshalb ist bislang weder ausreichend gekl�rt, welche spezifischen Ermittlungs-
probleme (die �ber bereits bekannte Ermittlungsprobleme hinausgingen) �ber-
haupt aus den mit Organisierter Kriminalit�t bezeichneten Sachverhalten entste-
hen, noch ist bekannt, wie die eingef�hrten Ermittlungsmethoden das Ermitt-
lungsverfahren und dessen Ergebnisse in Gestalt zun�chst bloß hçherer Aufkl�-
rungsquoten und Verurteilungsraten ver�ndern kçnnen.

Dar�ber hinaus ist nat�rlich ebenfalls nicht bekannt, ob und �ber welche Mecha-
nismen sich ggfs. hçhere Aufkl�rungsquoten auf die zugrunde liegende Proble-
matik des Kriminalit�tsgeschehens auswirken kçnnen.

Das Bild, das die empirische Strafverfahrensforschung skizzieren l�sst, l�sst dem-
nach auf Defizite in inhaltlicher und in methodischer Hinsicht schließen. In me-
thodischer Hinsicht handelt es sich um Schw�chen im Hinblick auf die Absiche-
rung kausaler Interpretation. In inhaltlicherHinsicht f�llt einDefizit auf, daswohl
zuallererst daraus resultiert, dass die empirische Strafverfahrensforschung nicht
aus einem hierf�r entworfenen Forschungsprogramm resultiert, sondern zusam-
mengesetzt ist aus Untersuchungen, die sich aus allgemein kriminologischen, ju-
gendstrafrechtlichen und Perspektiven bzw. Interessen unterschiedlicher Diszip-
linen ergeben.

9.2 Schlussfolgerungen

Nach denvorliegendenBefunden zu denZug�ngen undAnalysenvon strafverfah-
rensbezogener Rechtstatsachenforschung erscheint es deshalb sinnvoll, zun�chst
ein Programm strafverfahrensrechtlicher Rechtstatsachenforschung zu entwer-
fen, mit dem aussichtsreiche Forschungsschwerpunkte nachgewiesen werden
kçnnen und eine B�ndelung der Ressourcen erfolgen kann. Eine solche program-
matische Aufbereitung kçnnte dann erg�nzt werden um die Entwicklung eines
Schwerpunktprogramms, in dem es zuallererst um die Fçrderung bzw. Finanzie-
rung gehen sollte. Insoweit w�re es nicht nur n�tzlich, sondern notwendig, das
Forschungsprogramm nebst seiner finanziellen Absicherung durch die Einbezie-
hung potenzieller Interessenten aus dem politischen und dem wissenschaftlichen
Bereich auf eine breite und konsensuale Grundlage zu stellen. In diesem Zu-
sammenhang sollten auch die Grundlagen und Zug�nge in Form datenschutz-
rechtlicher Fragen und der Nutzung behçrdeninterner Informationen abgekl�rt
werden.

Die Konturen eines systematischen Programms strafverfahrensbezogener
Rechtstatsachenforschung m�ssen sich aus den identifizierten Forschungsl�cken
sowie neueren rechtspolitischen und theoretischen Entwicklungen ableiten. Der-
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artige Ausgangspunkte und Entwicklungen stellen zun�chst den Bedarf an For-
schung zu einer

� �konomie des Verfahrens in denVordergrund. Denn die Sekund�ranalyse hat
eindeutig gezeigt, dass es praktisch keine çkonomischen Analysen des Ermitt-
lungs- und Strafverfahrens gibt, die der Erkl�rung und der Planung zugrunde-
gelegt werden kçnnten. Zwar ist nicht zweifelhaft, dass Kostenanalysen große
Bedeutung h�tten. Doch wird die Ausblendung derartiger Fragestellungen in
der empirischen Verfahrensforschung auch damit zu tun haben, dass �kono-
men an empirischer Forschung zum Strafverfahren bis heute nicht beteiligt
sind. Die Notwendigkeit dieser Form des wissenschaftlichen Zugangs zur Er-
kl�rung des Ermittlungs- und Strafverfahrens wird umso bedeutsamer, je st�r-
ker die Institutionen des Strafverfahrens das çkonomische Paradigma f�r
die Entwicklung der Strategien und die Ausbildung von Taktiken aufgreifen
(m�ssen).

In den Zusammenhang mit çkonomischen Analysen des Strafverfahrens sind Un-
tersuchungen zur

� Effizienz des Verfahrens zu stellen. Hierbei geht es um effizienzbezogene
Untersuchungen, die einmal auf Kosten, sodann insbesondere auf verfahrens-
interne Zielsetzungen wie Aufkl�rung des Falls und Erledigung der Verfahren,
schließlich auch auf externe Zielsetzungen, die der Pr�vention zugeordnet wer-
den kçnnen, ausgerichtet sind.

Effizienzuntersuchungen w�rden dann im Zusammenhang mit Kosten-Unter-
suchungen in

� Kosten-Nutzen-Analysen der Verfahren m�nden, in denen freilich nicht bloß
die aus den çkonomischen Ans�tzen folgenden Parameter ber�cksichtigt wer-
den d�rfen, sondern auch das, was aus einer normativen Perspektive an rechts-
staatlichen oder menschenrechtlichen Konsequenzen bestimmter Ausformun-
gen von Ermittlungen und Prozessen resultiert.

Nicht zuletzt handelt es sich hier um Fragestellungen, in denen

� Abw�gungsprozesse untersucht werden m�ssten, in die sowohl normative als
auch empirisch konzipierbare Erw�gungen eingehen.

Eine programmatische Entwicklung von verfahrensbezogener Rechtstatsachen-
forschung hat dann an theoretischen Perspektiven anzusetzen, in denen die mo-
dernen Entwicklungen und Trends in Ermittlungen und Verfahren aufgegriffen
und in denen diese Entwicklungen in den Kontext einer Theorie sozialer Kon-
trolle eingeordnet werden, die auch alternative Zug�nge zur Reaktion auf Strafta-
ten und Straft�ter einschließt.
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Dabei geht es um das

� Steuerungspotenzial von Verfahrensregeln, das sich einmal bezieht auf

�� die Institutionen, die durch solche Regelungen angeleitet werden sollen
und damit auf die Fragen, die sich mit „sekund�rem Code“, Informalisie-
rung oder Flexbilisierung stellen, zum anderen bezogen ist auf

�� die Verhaltenssteuerung, die sich aus dem partiell punitiven Gehalt von
Ermittlungs- oder Verfahrenselementen im Hinblick auf Pr�vention er-
gibt.

� Ferner geht es um die vergleichende Analyse verschiedener Verfahren der Be-
w�ltigung von Kriminalit�t und Straftaten.

� Die Rolle der Technik im Verfahren ist schließlich zu nennen, die bei neuem
Problemlçsungspotenzial auch neue Probleme schafft und vor allem neue Fra-
gestellungen f�r die Untersuchung von

� Kooperation und Kommunikation im Ermittlungs- und Strafverfahren mit
sich bringt.

In der Darstellung der empirischen Untersuchungen zum Strafverfahren ist dann
auf ein Ph�nomen verwiesen worden, das in vielen Zusammenh�ngen auftritt und
die Bedeutung von

� Gleichm�ßigkeit und Unterschieden in der Rechtsanwendung betrifft. Un-
terschiede in der Anwendung wurden insbesondere im Zusammenhang mit
Einstellungsvorschriften in der empirischen Forschung aufgegriffen. Freilich
gilt es, Unterschiede als allgemeines Ph�nomen theoretisch zu erfassen und
hieraus Ans�tze zu entwickeln, die empirisch �berpr�ft werden kçnnen und
f�r die Entwicklung auch von europ�ischer Rechtspolitik nutzbar gemacht
werden kçnnen. Hier geht es beispw. auch umFragen derAkzeptanz, ja der For-
derung von Unterschieden in der �ffentlichkeit, die Rolle, die Abweichungen
f�r innovative Entwicklungen spielen und anderes mehr.

Unterhalb der so skizzierten strukturellen Fragestellungen, ergeben sich dann
eine Vielzahl von weiteren Einzelpunkten, die in die Programmatik eingeordnet
werden kçnnen und im Einzelnen Operationalisierungen des Programms darstel-
len.

Die Rahmenbedingungen, die einem so strukturierten Programm der Rechtstatsa-
chenforschung zur Durch- und Umsetzung f�r den Verfahrensbereich verhelfen
kçnnten, sind zuallererst imAnsatz einer Konzentration der Forschungsfçrderung
zu suchen. Mit einem gegebenenfalls zeitlich befristeten Schwerpunktfçr-
derungsprogramm kçnnte eine Dynamik auslçsbar sein, die von den Zielsetzun-
gen her gesehen �hnlich den Sonderforschungsbereichen der Deutschen For-
schungsgemeinschaft angelegt sein kçnnte.
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Rahmenbedingungen werden freilich auch gesetzt durch Statistiken und die pro-
zessbegleitende Erhebung von relevanten Daten in Verwaltungsroutinen. Die Se-
kund�ranalyse hat gezeigt, dass eine Vielzahl von Untersuchungen auf solches
Material zur�ckgreift. Die internationale Betrachtung verweist darauf, dass durch
die Verwaltung selbst erhobene Informationen f�r die Evaluation eine gewichtige
Rolle spielen kçnnen. Auch im Zusammenhang mit offiziellen Datensammlun-
gen gilt es demnach solche Entwicklungen auszulçsen, die f�r aussagekr�ftige
Rechtstatsachenforschung genutzt werden kçnnen.533

533 Vgl. hierzu beispw. Kommission zur Verbesserung der informationellen Infrastruktur zwischen
Wissenschaft und Statistik, eingesetzt vom Bundesministerium f�r Bildung und Forschung und
hier insbesondere das Informationsfeld „Rechtspflege/Gerichtsbarkeit/innere/�ußere Sicher-
heit“. In: Wege zu einer besseren informationellen Infrastruktur. Nomos, Baden-Baden 2001,
CD-ROM, ebk06.pdf.
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